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| 11Vorwort des HerausgebersEs ist eine völlige Seltenheit, dass ein wissenschaftliches Werk – und schon gareine Dissertation – bereits vor seinem Erscheinen mit einem bedeutenden Preisder Anerkennung geehrt wird: mit dem „MAX-WEBER-PREIS für Wirtschafts-ethik 2004“. Joachim Fetzer hat dieses hohe Lob mit vielen guten Gründen ver-dient, die in den fachlichen Promotionsgutachten von Dietz Lange, Reiner Anselmund Hans G. Nutzinger an der Georg-August-Universität Göttingen mit allemRecht herausgestellt wurden. Diesen vorausgegangenen Beurteilungen mit höch-stem Lob kann ich mich als Herausgeber nur anschließen, und ich freue mich,dass dieses Werk platzgenau in der Reihe „Leiten. Lenken. Gestalten – Theologieund Ökonomie“ als Band 14 erscheinen kann. Als bedeutsamer Beitrag zum der-zeitigen Diskurs über Themen einer zeitgemäßen Unternehmensethik wird es mitseiner Hauptthese einen festen Platz erhalten müssen und gewiss auch behalten.Unternehmen sind als ethische Subjekte mit eigener Verantwortung anzusprechen.Auf der Praxisebene ist dies im Umgang mit unternehmenspolitischen Themenalltäglich nicht neu, es ist jedoch das Verdienst des Autors, dafür sehr differenziertund vielschichtig nun auch auf Theorieebene für Plausibilität, Klarheit und Ver-ständnis gesorgt zu haben. Dass ihm dies ohne polemische Auseinandersetzungenmit einer Ideologie des Neoliberalismus gelingt, der die These gewiss hart ins Ge-sicht schlägt, dass er sich statt dessen interdisziplinär auf unterschiedlichsten Ebe-nen eines philosophischen, ethischen, soziologischen, ökonomischen etc. Diskur-ses sachlich sicher bewegt und ohne jeden Hauch von ideologischer Voreinge-nommenheit zu schlüssigen Resultaten kommt, und dass er es zugleich wagt,seine Ergebnisse in einen größeren, theologischen Rahmen einzufügen, gehört indiesem Feld zu den besonderen Leistungen. Es gelingt dem Ökonomen Fetzer,„das Prinzip Verantwortung“ (Hans Jonas) ökonomisch sachgemäß im Blick aufUnternehmen so zu rezipieren, dass der Theologe Fetzer in theologischer Per-spektive nur zustimmen kann.Einen optimaleren Brückenschlag zwischen einer tiefschürfenden ökonomi-schen und einer in verschiedener Hinsicht originellen theologischen Argumentati-on kann es scheinbar kaum geben. Es wird jedoch gewiss zu fragen sein, ob diezentrale „Korrespondenzfrage“ zwischen beiden Seiten nur über die personaleEbene von Menschen, die ihr unternehmerisches Leben zugleich im Kontext „bi-blischer Stories“ deuten, gebaut werden kann (293), oder ob da nicht auch in derSache der Unternehmenspolitik selbst noch sehr viel deutlicher Brücken zu schla-gen sind, etwa im Sinn einer Korrelation zwischen dem „Menschengerechten“und dem „Sachgemäßen“ im Sinn von Arthur Rich. Theologie stimmt dann öko-nomisch vernünftigen Einsichten nicht nur zu, sondern trägt am Tisch unterneh-mensethischer Verhandlungen auch sachlich das Ihre dazu bei im Sinn der Ver-



12 |stärkung – oder auch Kritik, der Fundierung – oder auch der Korrektur, der Öff-nung für neue Perspektiven – oder auch der Warnung. Christliche Sinn- undWertorientierung hat dann nicht nur für Unternehmer und Christen, sondern füralle „Menschen guten Willens“ in diesem Feld sachlich etwas einzubringen. MitRecht aber weist der Autor darauf hin, dass dies Sache eines „Managementprozes-ses“ (292) ist, in welchem alle Beteiligten methodisch auf der Spur der Unterneh-mensverantworung bestärkt, unterstützt und gefördert werden können und sollen.Auf diesem Weg kann Theologie zu einer höchst relevanten Untemehmensberate-rin in Alltagsfragen werden. Theorie und Praxis einer Unternehmensethik kom-men darin dann zusammen. Ich möchte den Verfasser ermutigen, auf dem einge-schlagenen Weg auf beiden Ebenen weiterzugehen.Kirchliche Hochschule Bethel/Bielefeld Alfred Jäger



| 13Vorwort des VerfassersNormative Überlegungen sind im Allgemeinen der Realität voraus, sonst bräuchteman sie nicht. Dies gilt auch für die hier vorliegenden Überlegungen zur Verant-wortung von Unternehmen. Doch auch normative Theorien sind kein Selbst-zweck. Wenn eine Theorie nicht für die Praxis taugt, dann ist nicht die Praxisschlecht, sondern die Theorie.Trotzdem haben wissenschaftliche Arbeiten einen primären Adressaten: Men-schen, die wissenschaftlich arbeiten. Fertige Antworten auf die Orientierungsfra-gen des unternehmerischen Alltags sind auch von praxisorientierten und reali-tätstauglichen normativen Theorien nicht zu erwarten. Diese können bestenfallsHilfe zur Selbstorientierung und zur Strukturierung komplexer Problemlagen sein.So richtet sich dieses Buch als wissenschaftlicher Text an Menschen, die sich(zumindest auch) mit einem theoretischen Anspruch für die Verantwortung vonUnternehmen interessieren. Das können – entgegen anderslautender Vorbehalte –auch sogenannte Praktiker sein, denen die dafür nötige Zeit zu wünschen ist. DieZusammenfassung mit ihren zahlreichen Verweisen auf einzelne Textstellen er-möglicht einen schnellen Einstieg.Hervorgegangen ist die Arbeit aus Fragen, die in der Praxis entstanden sind:
• in meiner persönlichen Lebenspraxis, die aus einem Unternehmerhaushalt indie Welt der Theologie und von dort in die Ökonomik führte,
• in der Praxis verschiedener Projekte zur ethischen Bewertung von Unterneh-men,
• in der Dialog-Praxis zwischen Kirchenvertretern und Unternehmern sowie ingemeinsamen Projekten.Gewidmet sei die Arbeit daher drei Gruppen:
• den Unternehmern und Unternehmerinnen, die trotz der Wucht ihrer berufli-chen Rolle ihr Christsein – vielleicht in distanzierter Kirchlichkeit – durchhal-ten, darunter meinen Eltern;
• den Pfarrerinnen und Kirchenvertretern, die sich trotz manch sperriger Traditi-on und gegen eine schnell moralisierende kirchliche Mehrheit aller antiöko-nomischer Scheuklappen enthalten, darunter meiner Frau;
• und allen Organisationen, die ihren Beitrag dazu leisten, dass die erwähntenGruppen besser mit diesen Konflikten leben können, darunter dem Arbeits-kreis Evangelischer Unternehmer (AEU).



14 |Dank gilt den akademischen Lehrern aus Ökonomik und Theologie, insbesondereWolfgang Nethöfel, Hans G. Nutzinger, Dietz Lange, und Josef Wieland. Er giltder Alfred-Jäger-Stiftung für Diakonie für einen Druckkostenzuschuss und demInstitut der Deutschen Wirtschaft, Köln: Denn die Auszeichnung dieses Buchesmit dem Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik 2004 deutet darauf hin, dass derBrückenschlag zwischen Ökonomik und Theologie ein Stück weit gelungen ist.Maintal, im Mai 2004 Joachim Fetzer



Teil I:Einführung





Kapitel 1: Unternehmensverantwortung versus Verantwortungsdiffusion | 171. Der praktische Kontext: Unternehmensverant-wortung versus VerantwortungsdiffusionFür eine Theorie der Unternehmensverantwortung besteht ein zweifacher Anlass:Der eine ist die zunehmende Verwendung des Begriffs und verwandter Konzepteim Rahmen öffentlicher Diskussion (1.1). Der andere Anlass ergibt sich aus derDiagnose, dass bestimmte Strukturmerkmale moderner Gesellschaften zu einerDiffusion von Verantwortung führen. Dies erfordert entweder neue Strukturen derMoralkommunikation oder schränkt die Funktionsfähigkeit des Verantwortungs-begriffs in der Moralkommunikation erheblich ein (1.2). In einer Theorie der Un-ternehmensverantwortung ist zu klären: Ist das Konzept der Unternehmensver-antwortung eine geeignete Weiterentwicklung der Moralkommunikation? Wo be-stehen theoretische Fallen und Fehlentwicklungen? Wie können Theologie,theologische Ethik und Kirche auf eine solche Entwicklung reagieren? (1.3)1.1 Konjunktur der „Unternehmensverantwortung“1.1.1 Ein Begriff, sein Markt und seine Qualität„Unternehmen müssen aktiv ökologische und soziale Verantwortung überneh-men.“ So lautet die erste These eines Vortrags von Michael Kirsch, Leiter PublicRelations der BMW AG München. Der Vortrag unter dem Titel „Gesellschaftli-che Verantwortung als Unternehmensziel“ stand im Rahmen eines Symposiumsin der Alten Börse in Frankfurt. Das Symposium war überschrieben: „CorporateResponsibility: Luxus oder Rettungsanker?“ und fand im September 2001 statt.Der Markt für Unternehmensverantwortung in Deutschland scheint – endlich– zu wachsen. 1999 wurde im Auftrag der Gerling Akademie das Werk von Cla-rence C. Walton „Soziale Verantwortung von Unternehmen“ aus dem Amerikani-schen übersetzt und im Akademie-Verlag herausgegeben. Bemerkenswert daranist das Erscheinungsjahr des Originals: 1967 ist es als „Corporate Social Respon-sibilities“ in den USA erschienen. 32 Jahre hat der Transfer über den großen Teichin diesem Fall gedauert. Die deutsche Ausgabe erscheint als Band 1 in der Reihe„Renaissance“, die zu einer Wiedergeburt vergessener Ideen beitragen soll, zu-mindest solcher Ideen, die es wert sind, wiedergeboren zu werden.1 Ist die Wie-dergeburt der Unternehmensverantwortung ein Desiderat? In Deutschland ist zu-mindest Verantwortung von Unternehmen / Unternehmensverantwortung keine                                                     1 Vgl. das Vorwort von Rolf Gerling in Walton 1999, 5f.



18 | Teil I: EinführungWiedergeburt, sondern eine Neugeburt – vielleicht nicht der Sache nach, aber si-cher als Begriff.Zwei Jahre nach Erscheinen des Bandes haben einzelne Agenturen für PublicRelations das Thema entdeckt. Aus Sicht der PR-Agentur mag sich nicht die Fra-ge stellen: Corporate Responsibility: Luxus oder Rettungsanker? Vielmehr dürftedie Frage lauten: Strohfeuer oder umsatzträchtiges Betätigungsfeld? Da erscheintes lohnend, Symposien zu veranstalten, das Thema mit dem eigenen Agenturna-men zu verknüpfen, Kooperationen mit der aus kirchlichen Basisgruppen erwach-senen Organisation Transfair einzugehen usw. So funktioniert Marktwirtschaft.Manche halten es für anstößig, Moral und Ethik zu Geschäftsfeldern zu machen,noch dazu unter aktiver Beteiligung von Public Relations-Agenturen oder PR-Beauftragten. Lässt sich Unternehmensveranwortung als PR-Konzept vermark-ten? Was hat dies noch mit Ethik zu tun?Wo moralische Begriffe vermarktet werden, da gibt es schon lange keineEthik mehr. Hinter dieser häufig anzutreffenden Einstellung steht ein Missver-ständnis der Funktionsweise von Marktwirtschaften. Diese ist häufig – unter ethi-schen Gesichtspunkten – nicht hinreichend durchleuchtet. Nach wie vor steht da-für das berühmte Zitat von Adam Smith, das deshalb auch zum Auftakt dieserwirtschaftsethischen Arbeit nicht fehlen soll: „Nicht vom Wohlwollen des Metz-gers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, son-dern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nichtan ihre Menschen-, sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eige-nen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.“2Das Brötchen und die Wurst werden nicht dadurch schlecht, dass Bäcker undMetzger diese verkaufen wollen - und zwar möglichst teuer. Brot ist ungeachtetdes Übergangs vom Bäckerhandwerk zur industrialisierten Backwarenherstellungdas Symbol dafür geblieben, was Menschen zu allererst zum Leben brauchen.„Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral!“ heißt es bei Brecht.3 Manmerkt es immer dann, wenn solche Märkte zusammenbrechen. Das Brötchen unddie Wurst werden also durch Marketing nicht moralisch schlecht. Sie werdenhöchstens alt und ungenießbar und insofern schlecht, wenn sie mangels Marketinghinter der Ladentheke liegen bleiben. Warum sollte dies mit der Ethik und ihrenKonzepten anders sein?Wenn also zuerst das Fressen und dann die Moral kommt: Warum sollte nichtauch Moral und Ethik bzw. darauf bezogene Maßnahmen vermarktbar sein?4 Wiein der Backwarenindustrie ist eine Vielfalt von kundenspezifischen Produktvari-anten zu erwarten. Die Grundstruktur bleibt: Brötchen, Brot und Brezen auf dereinen Seite - Tugend-, Pflicht- und Güterethik auf der anderen Seite.Diese Arbeit ist konzentriert auf Begriff und Konzept der Unternehmensver-antwortung, seine möglichen und unmöglichen Konnotationen, seine Verwendungund seine Auslegung. Um im Bild zu bleiben: So wichtig das Brotmarketing ist                                                     2 Smith 1789/2001, 17 (1. Buch, 2. Kapitel).3 Dreigroschenoper, Zweiter Akt – Zweites Dreigroschenfinale – Denn wovon lebt der Mensch? inBrecht 1955.4 „Moral zum Markte tragen!“ lautet das Motto eines Instituts für Wirtschaftsethik in Frankfurt amMain.



Kapitel 1: Unternehmensverantwortung versus Verantwortungsdiffusion | 19und so verzichtbar das Wohlwollen des Bäckers für den Kunden sein mag, sowichtig und hilfreich ist aber seine Faszination für die Backkunst. Mit dieser Fas-zination für die Backkunst muss er im besten Fall den Ingenieur anstecken, derdiese Kunst in industrielle Produktionsprozesse transformieren will. Nicht vomWohlwollen des Bäckers erwarten wir das Brot, das wir zum Essen brauchen,aber mit etwas geschultem Gaumen erkennen wir seine professionelle Einstellungzu seinem Beruf. Qualitätssicherung ist nicht nur für industriell gefertigte Back-produkte nötig, sondern auch für Elemente der moralischen Kommunikation amEthikmarkt. Denn Mogelpackungen gibt es hier wie dort.Diese Arbeit fragt nach den sozialen Ursachen und semantischen Folgen desPhänomens „Unternehmensverantwortung“ als Begriff und Konzept. Sie kanndaher eine Qualitätsschule für das Konzept der Unternehmensverantwortung sein,das in Deutschland nach wie vor nur im Gewande der „Corporate Responsibility“erträglich zu sein scheint.51.1.2 „Unternehmensverantwortung“ in BeispielenUnternehmensverantwortung erlebt eine gewisse Konjunktur in Europa und inDeutschland. Genauer: Die Rede von Unternehmensverantwortung wird im euro-päischen und insbesondere deutschsprachigen Kontext häufiger. Einige Beispielesollen hier als Beleg dieser Beobachtung dienen und gleichzeitig den praktischenHintergrund der folgenden Erörterungen deutlich machen. Dabei lassen sich schonan dieser Stelle unterschiedliche Verwendungsweisen identifizieren.Unte rnehmensveran twor tung  a l s  mora l i sche  Verpf l i ch tung :Zumutung  –  Abwehr  –  ÜbernahmeIm Jahre 1994 schreiben der Schriftsteller Siegfried Lenz, die Theologin DorotheeSölle und andere Autoren einen offenen Brief an die Hamburgische Electricitäts-werke AG, mit dem sie eine Entschädigungsforderung polnischer Ex-Häftlingeder KZ Außenstelle Alt-Garge an das Unternehmen unterstützen. In der KZ-Außenstelle, die während der NS-Zeit als kriegssicheres Kohlekraftwerk geplantwar, hatten damals zeitweise 1500 Häftlinge gearbeitet, darunter viele Ausländer.Die Hamburgische Elektrizitätswerke AG galt Häftlingen und Autoren alsRechtsnachfolger der KZ-Außenstelle. Die Autoren argumentieren, „dass dasUnternehmen die moralische Verpflichtung habe, einen namhaften Betrag für diedeutsch-polnische Stiftung von NS-Opfern zu zahlen.“6 Inwiefern kann aber einUnternehmen eine „moralische Verpflichtung“ und insofern Verantwortung ha-ben?Ein halbes Jahrzehnt später wurde die Verantwortung deutscher Unternehmenfür die während der Zeit des Nationalsozialismus praktizierte Zwangsarbeit zueinem mit vielen Emotionen und Ressentiments besetzten Medienrenner. Die Be-hauptung „moralischer Verpflichtung“ hatte sich zur juristischen Anklage deut-                                                     5 Zu diesem Aspekt der Diskussion vgl. unten Kap. 2.3.5.6 Hessisch-Niedersächsische-Allgemeine vom 24. August 1994, S. 13.



20 | Teil I: Einführungscher Unternehmen vor US-amerikanischen Gerichten verdichtet. Diese Ausein-andersetzung, deren Zusammenhang mit internationalen wirtschaftspolitischenInteressen der USA und Deutschlands, mit den innen- und außenpolitischen Inter-essen der bald maßgeblich involvierten Regierungen und mit unterschiedlichenRechtssystemen hier nur erwähnt sei, brachte zwei Ergebnisse: Zum einen wurdeim Jahr 1999 die Stiftungsinitiative „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“von 15 Unternehmen begründet, in die je zur Hälfte der deutsche Staat und Unter-nehmen der Wirtschaft 5,11 Mrd. Euro zur Entschädigung von Zwangsarbeiterneinzahlten. Die Auszahlung der Gelder war an die in langen Verhandlungen ver-einbarte Bedingung geknüpft worden, dass für deutsche Unternehmen in den USARechtssicherheit hergestellt würde. Die Gelder der Stiftungsinitiative waren sozu-sagen der Preis für das für international operierende Unternehmen höchst bedeu-tende Gut der Rechtssicherheit. Aus der Interessenlage deutscher Unternehmenwar die Auseinandersetzung ein Kampf gegen teilweise exorbitante, im Laufe derVerhandlungen sich immer wieder erhöhende Forderungen. Die prinzipielle Un-begrenztheit der Forderungen ergibt sich nicht nur aus der unklaren Abgrenzungder Opfer- und somit Anspruchsgruppen, sondern auch daraus, dass gerade vonOpfern immer wieder betont wurde, dass das erlittene Unrecht und die teilweiseempfindlich ge- oder zerstörten Lebenschancen durch Geldzahlungen ohnehinnicht wiedergutzumachen seien. Wiedergutmachungszahlungen wurden vielmehrals das lang erwartete Zeichen von Verantwortungsübernahme interpretiert undnicht als quantitativ angemessener Schadensersatz. Eine Kalkulation des erlittenenSchadens ist - noch dazu im Abstand von über 50 Jahren - nicht sinnvoll möglich.Potentielle Forderungen werden damit unbegrenzbar und somit unkalkulierbar.Die Suche nach einer Limitierung war daher nicht nur verständlich, sondern sach-lich geboten und am Ende in gewisser Weise erfolgreich.Das zweite Ergebnis bestand aber in einem kommunikativen Desaster für diedeutsche Wirtschaft. Denn die nach moralischen Vorstellungen kommunizierende(Medien-)Öffentlichkeit nahm nicht den legitimen Kampf wahr - den Kampf ge-gen sich ständig reproduzierende monetäre Forderungen aus moralischen undteilweise ganz anderen Motiven, aber immer mit moralischen Begründungen. Inder Öffentlichkeit standen sich vielmehr gegenüber: Auf der einen Seite die da-maligen Opfer am Ende ihres irdischen Lebens, wartend auf ein Zeichen derSchuldanerkenntnis und der Verantwortungsübernahme durch die Unternehmen,täglich zu Hunderten wegsterbend und enttäuscht über das Zögern und Zaudernder deutschen Wirtschaft; auf der anderen Seite die Unternehmen der deutschenWirtschaft, die in einem unwürdigen Pokerspiel ihre ökonomischen und juristi-schen Interessen ausfochten - ohne Beachtung von Schicksal oder Alter der Be-troffenen. Vermutlich gab es in dieser Situation schon keine Möglichkeit mehr,die eigene Verantwortungsübernahme irgendwie glaubwürdig zu kommunizieren,ohne damit erpressbar zu werden. In der skeptischen deutschen Öffentlichkeit be-stätigte sich das Bild von Unternehmen, denen zwar Verantwortung zukommt undzuzumuten ist, denen man die eigene Wahrnahme von Verantwortung inmittenihrer ausschließlich ökonomischen Interessen aber nicht zutraut und die daher erstmit den Mitteln des Rechts und der Politik dazu gezwungen werden müssen.



Kapitel 1: Unternehmensverantwortung versus Verantwortungsdiffusion | 21Unternehmensverantwortung erscheint hier als moralische Verpflichtung gegen-über den Opfern und wurde übersetzt in die Sprachen des Rechts und der Ökono-mie, in Schadenersatzklagen und monetäre Forderungen - eine Übersetzung, dienicht vollständig aufging. Die Allianz AG hat - neben ihrer Tätigkeit als Mitbe-gründerin der Stiftungsinitiative - noch eine ganz andere Konsequenz gezogen:Sie ließ ihre eigene Geschichte während des Nationalsozialismus durch einenamerikanischen (und jüdischen) Historiker aufarbeiten7 und baut dies - auch inForm einer Dauerausstellung im Münchner Hauptsitz in ihr eigenes historischesBewusstsein ein. Dass dies erst über ein halbes Jahrhundert nach dem Ende desNationalsozialismus geschieht, mag beklagt werden. Außergewöhnlich ist es nachwie vor.Unte rnehmensveran twor tung a l s  bürgerschaf t l i chesEngagement :  Corpora te  Ci t i zensh ip  und  ImagemanagementDer – mit Optimismus oder Skepsis verbundenen – Verantwortungszumutung vonaußen ist die Verwendung des Verantwortungsbegriffs in der Selbstbeschreibungoder dem Versuch der Selbstinterpretation von Unternehmen gegenüber zu stel-len. „Siemens bekennt sich zu seiner historischen und moralischen Verantwor-tung.“8 Diesem Zitat folgt ein Hinweis auf die Beteiligung der Siemens AG an derStiftungsinitiative „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ zur Entschädigungvon Zwangsarbeitern aus der NS-Zeit. Das Zitat versammelt weitere Probleme,die Thema einer Theorie der Unternehmensverantortung sein müssen.Wer spricht hier? Wer ist Siemens? Die Einleitung des Textes hat der Vor-standsvorsitzende Dr. Heinrich von Pierer unterschrieben. Aber es ist wohl nichtso gemeint: „Dr. von Pierer bekennt sich zu seiner historischen und moralischenVerantwortung ...“. Jedenfalls ist er nicht an der Stiftungsinitiative beteiligt. Werist dann gemeint? Seine Vorgänger? Wer ist das Subjekt von Unternehmensver-antwortung?Eingebettet ist das Zitat in den Corporate Citizenship Report 2000. Dieserstellt zahlreiche Initiativen weltweit dar: Vom Multimedia-Computerwettbewerban Schulen über Stipendienprogramme, Forschungskooperationen mit Universi-täten, Kunstförderung, Kulturstiftungen, Spendensammlungen unter Siemens-Mitarbeitern in China für türkische Erdbebenopfer bis zur Behindertenförderung.In den meisten Fällen wird von gesellschaftlichem Engagement gesprochen. Aberist das inhaltlich etwas anderes als gesellschaftliche Verantwortung? Schließlichkann man nicht nur für begangenes Unrecht Verantwortung übernehmen. Verant-wortung wahrzunehmen heißt auch: Probleme zu sehen, Möglichkeiten der Hilfeund Unterstützung auszuloten, selber aktiv zu werden.9 Brauchen wir neben ver-antwortungsbereiten Individuen auch verantwortungsbereite Unternehmen? Oderist das nur die Pflege von Public Relations, eine Image-Kampagne, eine schöneBroschüre der Leistungsschau zu allen Themen, die draußen jemand interessieren                                                     7 Feldman 2001.8 Siemens AG 2000, 7.9 Dass Verantwortung nicht nur für begangenes Unrecht sondern auch für zu Tuendes gibt, daraufhat u.a. Hans Jonas in seinem Werk „Prinzip Verantwortung“ hingewiesen.



22 | Teil I: Einführungkönnten? Mehr Show-Effekt als Moral? Legitimationsbeschaffung statt tief imInneren empfundene Verantwortung? Über Empfindungen von Unternehmen zuräsonieren scheint weniger plausibel zu sein als über Verantwortung von Unter-nehmen. Ist Verantwortung ohne Verantwortungsgefühl denkbar?Ein erster Hinweis zu dieser Frage lässt sich vielleicht durch einen Blick aufdie Entstehungsgeschichte des Corporate Citizenship Report der Firma Siemensgewinnen: Der Leiter der Abteilung „Global Personnel - Policies, Legal Issues“hat diese so beschrieben: „Seit Langem passiert in unserem Unternehmen viel indieser Hinsicht. Bisher wurde über solche weltweit stattfindenden Aktivitäten we-nig gesprochen. Insbesondere amerikanische Unternehmen tun dies intensiv undso entstand die Überlegung, das ohnehin vorhandene Engagement zunächst internzu sammeln, zu gliedern und zu bündeln und dann auch im Zusammenhang dar-zustellen. Als Hauptproblem zeigte sich: Wie werden die heterogenen, jeweils voneinzelnen Mitarbeitern angestoßenen Aktivitäten so zusammengeführt, dass siezur Identität der Firma Siemens passen? In diesem Prozess stehen wir noch amAnfang.“10Es gibt mehr von den in dieser Hinsicht „Stillen im Lande“: Für Allianz,Münchner Rück und andere war es selbstverständlich, sich im Rahmen sozialerMarktwirtschaft auch über das Geschäft hinaus zu engagieren. Aber man redetnicht darüber. Dies entspricht einem Teil unserer Tradition: Wenn eine Hand gibt,soll die andere davon nicht wissen.11 Nicht nur wegen des Sogeffekts durch dieÖffentlichkeitsarbeit konkurrierender Unternehmen ist dies nicht durchzuhalten.Dass die eine Hand international operierender Unternehmen nicht weiß, was dieandere Hand an anderem Ort großzügig gibt, ist aber nicht nur in Bezug auf Bil-dungs-, Umwelt- und ähnliche Initiativen suboptimal. Bei der „Gabe“, die an ei-nem Ort Korruption heißt, am anderen zur Kultur des Landes zu gehören scheint,stellen sich die analogen Fragen: Was bedeutet das Handeln an der einen Stelle fürCharakter und Identität des Unternehmens an anderer Stelle? Oder sind beides –Initiativen zum Wohle der jeweiligen Gesellschaft oder Fälle von Korruption –Aufgaben, die nur von der persönlichen Verantwortung der jeweiligen individu-ellen Entscheidungsträger „vor Ort“ beantwortet werden können?Doch bleiben wir beim positiven Fall der freiwilligen Verantwortungsüber-nahme: Was ändert sich, wenn deutlich darüber gesprochen wird? Wird das En-gagement dann weniger glaubwürdig als vorher? Ob man das stille Geben oderdie damit verbundene Imagekampagne sympathischer findet oder nicht, steht hiernicht zur Debatte. Aber warum sollte das eine eine (im Verborgenen wahrge-nommene) Verantwortung sein, das öffentlich Dargestellte jedoch nicht? WelcheRolle spielen (nicht öffentliche) Intentionen und öffentliche Darstellung bei derWahrnehmung von Verantwortung? Denkbar ist auch folgender Zusammenhang:Wer sich einen guten Ruf erarbeiten oder bewahren will, hat am Ende „ganz ne-benbei“ einen Charakter ausgebildet. Zu vermuten ist, dass gutes Image-Management auf Dauer nicht ohne Identitäts-Management zu haben ist.                                                     10 Dr. Peter Ramm bei einem Vortrag im Rahmen der Tagung „Globalisierung und Sozialstandards“des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik vom 30. bis 31. März 2001.11 Vgl. Mt. 6,3.



Kapitel 1: Unternehmensverantwortung versus Verantwortungsdiffusion | 23Unternehmensveran twor tung  im Modus  der  Anklage :Umwel t schäden ,  Kindera rbe i t  und  andere  Skanda leDas Spezifikum der Zwangsarbeiterproblematik dürfte darin liegen, dass Unter-nehmen für Taten Verantwortung übernehmen sollen, die über 50 Jahre zurück-liegen. Keiner der jetzt in den Unternehmen Beschäftigten ist damals aktiv betei-ligt gewesen. Aber auch für aktuelle Ereignisse werden Unternehmen verantwort-lich gemacht. „Ölkonzern mit schmutzigen Händen“ titelt das GreenpeaceMagazin12 und verweist damit auf die Verantwortung, genauer: die Unverant-wortlichkeit des Ölkonzerns EXXON MOBIL. Am Pranger stand der Konzernmehrmals: Die Havarie des Öltankers „Exxon Valdez“ am 24. März 1989, bei derein Viertel der Ladung von 160.000 Tonnen ausgelaufen war, dürfte der bekann-teste Fall sein. Weniger spektakulär sind andere Betätigungsfelder. So rufen kana-dische Umweltgruppen zum Boykott von Esso-Tankstellen auf, weil dort beson-ders schwefelreiches Benzin verkauft werde. Andererseits fällt Exxon Mobil zu-nehmend in der Diskussion über die Ursachen der Klimaerwärmung auf: WährendBP, Shell und Chevron mittlerweile Kohlendioxid als Klimaschädlinge anerken-nen und neuerdings auch offenlegen, welche CO2-Emissionen aus den eigenenRaffinerien entweichen, verweist EXXON MOBIL auf seine Anzeigenkampa-gnen, in denen der Konzern diesen Zusammenhang bestreitet und zu weiterenForschungen über das rätselhafte Phänomen der Erderwärmung aufruft.Andere analoge Beispiele sind leicht zu finden. Aber hat das überhaupt etwasmit Verantwortung von Unternehmen zu tun? Mit Verantwortung wohl - aber mitVerantwortung von Unternehmen? Sind es nicht Politik und Gesetz, welche dieRahmenbedingungen für die Wirtschaft setzen? Ist es nicht unangemessen, Unter-nehmen in dieser Form „an den Pranger“ zu stellen? Vor allem deshalb, weilsinnvollerweise von Unternehmen gar nichts anderes erwartet werden kann, alsihren eigenen Vorteil zu verfolgen. Und „nichts ist schädlicher für das Geschaftder Ölmultis, als Energie zu sparen und die Verbrennung von Öl und Gas zu redu-zieren, um die Klimakatastrophe zu verhindern.“13 Immerhin: Obwohl auch BPund Shell sicher ihr Geschäft machen wollen, so zeigt das Beispiel doch, dassnicht alle Unternehmen gleich agieren. Hat dies etwas mit Unternehmensverant-wortung zu tun? Lynas kann daher auch nicht anders, als die Aussagen dieserUnternehmen als Lippenbekenntnisse zu titulieren.Mit welcher Heuristik nähert man sich einem Unternehmen? Wer bei Unter-nehmen immer die reinen Nutzenaspekte vermutet, der braucht gute Argumente,dies bei Individuen anders zu sehen. Seit Gary S. Becker die ökonomisch rationaleLogik hinter dem Aufziehen von Kindern rekonstruiert hat, ist auch der Urtyp vonVerantwortung (H. Jonas) nicht mehr ganz so rein wie zuvor: die Situation derElternschaft. Wer Kinder hat, hat nicht nur Verantwortung. Er/sie bekommt ja „soviel zurück“. Ein Nutzenkalkül? Oder der exemplarische Ort der Verantwortung?Zahlreiche Erfahrungen auf der einen und theologische wie philosophischeTraditionen auf der anderen Seite legen es nahe, nicht zu positive Annahmen zu                                                     12 Lynas 2001.13 Lynas 2001, 38.



24 | Teil I: Einführungmachen. Es bleibt dem Leser überlassen, diese Fragen zu beantworten. Entschei-dend ist, dass die Begründungslast bei denen liegt, die Unternehmen mit einernegativen Heuristik begegnen („alles nur, um Gewinne zu steigern“), bei Indivi-duen aber auf die Möglichkeit „echter Verantwortung für die Sache“ rekurrieren.Unte rnehmensveran twor tung  a l s  Se lbs tve rs tänd l ichke i t ?Die Anklage der Unverantwortlichkeit in Bezug auf ökologische oder sozialeSchäden hat mittlerweile zahlreiche Resonanz auf Unternehmensseite gefunden.Unter dem Stichwort „Unternehmensverantwortung“ findet sich im Geschäftsbe-richt 2000 des international operierenden Pharmakonzerns Aventis der folgendeAbsatz: „Wir stellen uns der Verantwortung. Als innovatives Unternehmen undglobaler Anbieter von pharmazeutischen und landwirtschaftlichen Produkten hatsich Aventis das Ziel gesetzt, Gesundheit und Lebensqualität der Menschen aufder ganzen Welt zu verbessern. Es ist unsere unternehmerische Verantwortung,die ökonomischen, sozialen und ökologischen Bedürfnisse zu befriedigen um da-durch für die Gesellschaft insgesamt Werte zu schaffen.“14 Mehr Verantwortungfür das Gemeinwohl wird häufig gefordert. Wie kann diese Gemeinwohlverant-wortung besser ausgedrückt werden?Unte rnehmensveran twor tung  a l s  Kommunika t ionskonzep t :Die  Giv ing  Back  S tud ieZwischen dem eher anklagenden Verantwortungsappell von außen und pauschaleroder differenzierterer Verantwortungsübernahme durch einzelne Unternehmenselbst stehen Versuche, das Thema Unternehmensverantwortung an den Schnitt-stellen von Unternehmen und Gesellschaft fruchtbar zu machen. Eine empirischeStudie aus dem Jahr 2000 kann darüber stellvertretend Auskunft geben. In einerMedienanalyse und qualitativen Interviews mit sogenannten Meinungsbildnernaus den großen Volkswirtschaften wurden - vor allem mit Blick auf internationaleVergleiche - inhaltliche Füllung, Einstellung zu und Fragen der Kommunikationvon Corporate Social Responsibility (CSR) untersucht.15 Deutlich wird, dass CSRdurchaus als Reaktion auf Kräfte gesehen werden muss, die real oder potentiellmit den Geschäftsinteressen in Konflikt geraten (Verbraucherschutz, Umwelt-schutz, kapitalismus- und globalisierungsfeindliche politische Bewegungen), aberauch mit dem besseren Informationsstand in den Gesellschaften - zuletzt durchdas Internet gefördert. Aber auch Verschiebungen auf Kapital- und Arbeitsmärk-ten gelten als Ursachen: das zunehmende private Börseninvestment und die eben-falls zunehmende Knappheit von Fachkräften.Einerseits gilt es als gefährlicher, CSR zu vernachlässigen, als CSR anzuneh-men, andererseits bestehe die Gefahr, durch großes öffentliches Engagement allzuhohe und unrealistische Erwartungen zu wecken. Inkonsistenz im Handeln ist abernoch risikoreicher als zurückhaltende Unauffälligkeit. CSR-Maßnahmen könnten                                                     14 Aventis 2001, 70.15 Vgl. zum Folgenden: Echo Research 2001.



Kapitel 1: Unternehmensverantwortung versus Verantwortungsdiffusion | 25daher nicht als oberflächliche Reparatur für tiefer liegende Probleme eingesetztwerden. Als kurzfristige Management-Mode tauge CSR nicht, einerseits weil sol-che Initiativen sich ohnehin nur langfristig positiv auf das Geschäft auswirken,andererseits weil die Gesellschaften zynisch auf Maßnahmen reagieren, die sie alsreine PR-Gesten interpretieren. CSR funktioniert demnach nur als langfristig an-gelegter Prozess zunehmend positiver wechselseitiger Interpretation. AlsGretchenfrage gilt aber immer wieder, wie sich kurzfristige Gewinninteressen mitlangfristigem Engagement im Bereich CSR verbinden lassen, bzw. spezifischer,wie die Finanzmärkte vom Nutzen eines besseren Image durch CSR überzeugtwerden können.Wesentlich ist die Beobachtung, dass es bezüglich Interpretation und Ent-wicklungsstatus große Differenzen im internationalen Vergleich gibt. Ein Grund-motiv ist für die Studie titelgebend geworden: Erfolgreiche Corporate Social Re-sponsibility bedeutet, der Gesellschaft etwas zurückzugeben im Austausch dafür,dass sie Unternehmen akzeptiert und sich auf sie einlässt.16Mit  Unte rnehmensveran twor tung  eng  verwandte  Konzep teZahlreiche weitere Konzepte rekurrieren auf Unternehmensverantwortung odersetzen diese einfach voraus. Ausgehend von Untersuchungen darüber, wie Ver-braucher über die Verantwortung von Unternehmen denken, was sie von Unter-nehmen bezüglich Ökologie, Frauenrechte, Behindertenschutz, Mitarbeiterinteres-sen, Umgang mit Öffentlichkeit usw. erwarten, haben Verbraucherverbände zu-sammen mit dem Institut für Markt, Umwelt und Gesellschaft den sogenanntenUnternehmenstest entwickelt.17 Darin werden systematisch Unternehmen einerbestimmten Branche auf die genannten Aspekte hin untersucht. Verbraucher kön-nen sich - so die Idee - bei ihrem Einkaufsverhalten nicht nur an Produktqualitätenund Preis, sondern auch daran orientieren, wie sie zu den jeweiligen Unternehmenstehen. „Sage mir, bei wem Du kaufst, und ich sage Dir, wer Du bist.“Auf alle Branchen gleichzeitig, dafür nur auf einen bestimmten Aspekt derUnternehmensverantwortung - nämlich die beschäftigungspolitische Mitverant-wortung der Unternehmen - bezieht sich ein Projekt der Evangelischen Kirche inDeutschland. Mit dem Arbeitsplatzsiegel ARBEIT PLUS werden Unternehmenauszeichnet, die in besonderer Weise diesem Aspekt ihrer Verantwortung gerechtwerden.18Innerhalb der börsennotierten Unternehmen haben sich (kleine) Gruppen kri-tischer Aktionäre gebildet, die von „ihren“ Unternehmen - typischerweise durchauffälliges Auftreten in Hauptversammlungen - die Beachtung nicht ökonomi-scher Verantwortungsbeziehungen einfordern. Erstaunlich ist das Phänomen, dassdiese Gruppen in Stil und Inhalt meist gar nicht als Miteigentümer des Unterneh-mens auftreten, sondern ihre Forderungen eher von außen herantragen. Dies wirft                                                     16 Echo Research 2001, 8.17 Vgl. z.B. Lübke et al. 1995 und imug 1997.18 Vgl. Fetzer 1999a und Vieweger/Mockler 2002, 131.



26 | Teil I: Einführungdie Frage auf, ob Aktionäre überhaupt als Teil des Unternehmens zu verstehensind.Das gleiche Anliegen verfolgt – mit anderen Mitteln und unter expliziter Be-zugnahme auf den Begriff der Unternehmensverantwortung – der 2000 gegrün-dete Verein „Corporate Responsibility Interface Center - Verein für ethisch orien-tierte Investoren“ (CRIC), der sich für sein Engagement einen umfassenden (nachSelbstdarstellung: den weltweit umfassendsten) Kriterienkatalog zur ethischenBewertung von Unternehmen (Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden19) als Grundlagegenommen hat. Zahlreiche weitere Initiativen engagieren sich in diesem Bereichder ethischen Geldanlage,20 wobei auch hier die Frage ist: Sind die Investoren Teiloder Umwelt der Unternehmung - oder beides?All diese in Deutschland relativ neuen Initiativen haben in den USA eine län-gere Tradition. Eine der hierfür einschlägigen Institutionen ist das nicht zufällignamensähnliche „Interfaith Center on Corporate Responsibility“, welches 1996auf sein 25 jähriges Bestehen zurückblicken konnte.21Innerhalb der Business Community werden diese Bälle zunehmend aufge-nommen. Nachhaltigkeitsberichte werden derzeit als Ergänzung der (rechtlichvorgeschriebenen) Geschäftsberichte angesehen, die ihrerseits über das Zahlen-werk hinaus zu Kommunikationsinstrumenten entwickelt werden. Die Global Re-porting Initiative versucht, Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zuentwickeln. Auch wenn in diesen Zusammenhängen nicht immer das Wort Unter-nehmensverantwortung fällt, so besteht kein Zweifel daran, dass diese Entwick-lungen dafür prägend sein werden, wie künftig über Unternehmensverantwortunggesprochen wird. Damit entwickeln sich neue Verantwortungsstandards, soferndiese Bestrebungen nicht durch Außeneinflüsse verhindert werden oder an inne-ren Widersprüchen scheitern.Warnungen  und  WiderspruchAn Warnungen und Widerspruch fehlt es nicht. Zuletzt hat David Henderson die-se Bestrebungen einer kritischen Analyse unterzogen.22 Sein Ergebnis ist, dass allsolche Entwicklungen - gerade dort, wo sie von Unternehmen aufgenommen wer-den - letztlich gerade zur Verantwortungsdiffusion beitragen und früher oder spä-ter die unternehmerische Freiheit bzw. die Grundlagen freier Gesellschaften über-haupt zerstören werden. Erwähnenswert ist hier, dass Hendersons Buch den Titelträgt: „Misguided Virtue. False Notions of Corporate Social Responsibility.“ DerUntertitel legt die Vermutung nahe, dass es auch angemessene Konzepte von Un-ternehmensverantwortung geben könnte. Der Haupttitel schlägt die Brücke zueiner anderen Frage: Was hat Unternehmensverantwortung mit Tugend zu tun?CSR-Engagement von Unternehmen gilt Henderson als Abschweifung vonden eigentlichen Aufgaben, die sich kleine Unternehmen und Existenzgründer garnicht leisten könnten. Die Beweggründe unternehmerischer CSR-Aktivitäten sieht                                                     19 Vgl. Hoffmann-Ott-Scherhorn 1997.20 Einen Überblick bieten Schneeweiß 2002 und Vieweger/Mockler 2002.21 Vgl. ICCR 1996.22 Henderson 2001.



Kapitel 1: Unternehmensverantwortung versus Verantwortungsdiffusion | 27er – darin durchaus übereinstimmend mit der Giving Back Studie – als Reaktionauf kritische Strömungen in der Gesellschaft. Aber im Gegensatz zur Giving-Back-Studie warnt er davor, sich darauf einzulassen. Das Management von Groß-konzernen, das die Rhetorik der Corporate-Social-Responsibility-Bewegung invorauseilendem Gehorsam übernimmt, leiste damit der Gesellschaft einenschlechten Dienst. Führungskräfte werden von Henderson beschuldigt, eingebil-dete Sünden zu beichten, nichtexistierende Privilegien und illusorische, aber an-geblich rechtfertigungsbedürftige Globalisierungsgewinne einzugestehen, dieForderungen von Nicht-Regierungsorganisationen mit den Erwartungen der Ge-sellschaft gleichzusetzen und sie als über jeden Zweifel erhaben anzuerkennen.Viele Geschäftsleute seien ebenso naiv wie ihre Kritiker. Schon die Vorstellung,der Erfolgreiche oder das erfolgreiche Unternehmen müsse „der Gesellschaft et-was zurückgeben“, sei verfehlt - als ob Unternehmer der Gesellschaft etwas weg-nähmen. Damit kritisiert Henderson schon begrifflich die Leitmotive der Giving-Back-Studie: Aufgabe der Wirtschaft sei es, Produkte zu Marktpreisen anzubieten.Wenn Unternehmer dies mit Erfolg tun, bereichern sie das Leben anderer im sel-ben Maße wie ihr eigenes. Genau hier - und nirgends anders - liege ihre sozialeVerantwortung. Unternehmensverantwortung und noch mehr Unternehmensethikist für Henderson letztlich nur ein zählebiges Modethema.Sind die dargestellten Phänomene Modeerscheinungen? Und wie zählebig?Sind sie überflüssige Elemente einer nach immer neuen Aufgaben suchenden Pu-blic-Relations-Wirtschaft? Wenn ja: Gibt es vielleicht tieferliegende Bedingungenfür Erfolg und Zählebigkeit des Themas als die Naivität von Wirtschaftskritikernund deren nicht weniger naive Adaption auf Vorstandsetagen? Wenn nein: Wasist eigentlich das gesellschaftliche Problem, auf welches diese Phänomene (besseroder schlechter) eine Antwort geben oder meinen zu geben oder geben können?Für eine vorläufige Klärung dieser Frage ist ein zweiter Zugang hilfreich, dernicht an den Phänomenen der Corporate-Responsibility-Bewegung ansetzt, son-dern gesellschaftstheoretisch.1.2 Verantwortungsdiffusion und ihre Konsequenzen1.2.1 Gesellschaftliche Differenzierung und dasVerantwortungsparadoxDass die Zuschreibung gesellschaftlicher Probleme auf die Verantwortung be-stimmter einzelner Individuen gesellschaftstheoretisch nicht mehr sachgemäß ist,kann schon fast als Gemeinplatz gelten. Franz-Xaver Kaufmann hat den „Rufnach Verantwortung“23 v.a. mit drei gesellschaftlichen Entwicklungen in Zusam-menhang gebracht: Das eine ist die durch Wissen und Technologie ermöglichteVerlängerung der Handlungsketten, die Norbert Elias als „das zentrale Moment                                                     23 Vgl. Kaufmann 1995, 90-92 und umfassender Kaufmann 1992.



28 | Teil I: Einführungdes neuzeitlichen Zivilisationsprozesses“24 gekennzeichnet hat. „Immer mehrMenschen müssen zusammenwirken, um jene Güter und Dienstleistungen herzu-stellen, an denen wir ein lebenspraktisches Interesse haben: Nicht die Perfektionder Teilleistungen ... oder der Teilprodukte ... zählt, sondern nur das ... Ergebnis.Dieses ist aber keiner einzelnen Person mehr zurechenbar.“25 Damit hängt einweiteres Element zusammen: die wachsende Vernetzung und dadurch Interde-pendenz allen Handelns. So entsteht nicht nur wachsende Unübersichtlichkeit,sondern steigt auch die Bedeutung sozialer Fallen. Das Zusammenwirken ver-schiedener Akteure kann zu Ergebnissen führen, die von keinem der Beteiligtenintendiert waren, von den Beteiligten nicht vorhergesehen waren und auch nichtvorhergesehen werden konnten. Handlungsketten sind nicht nur lang, sondernkreuzen sich in vielfältiger Weise. Während im idealtypischen Fall linearer langerHandlungsketten ein großes negatives Ergebnis aus der kumulativen Wirkungkleiner Unachtsamkeiten der Akteure resultieren kann, ergibt sich bei sozialenFallen das negative Ergebnis noch nicht einmal aus kleinen Fehlern, sondern auchaus der Kombination verschiedener gut gemeinter und gut gemachter Einzel-handlungen. Das dritte Element ist die bis ins unermessliche gesteigerte Komple-xität der Entscheidungssituation, wenn diese Zusammenhänge bewusst werden.Das Bewusstsein von nahezu unendlichen Handlungsketten und ihren Überkreu-zungen führt zur Gleichzeitigkeit von Allmacht der Handlung und Ohnmacht derEntscheidung. Orientierung wird in diesen Zusammenhängen zur knappen Res-source.Alle drei Entwicklungen beruhen auf einem hohen Maß organisierter Ar-beitsteilung und - insofern - gesellschaftlicher Differenzierung. Kaufmann erinnertdaran, dass „Entscheidungen nicht nur von Personen, sondern auch von Organisa-tionen als kollektiven Akteuren getroffen werden können.“ Gleichzeitig ist uns -wesentlich inauguriert von der jüdisch-christlichen Tradition - „spätestens seit derAufklärung die Vorstellung, der individuelle Mensch habe sich zu verantworten,nahezu selbstverständlich. Das Individuum - und nur noch das Individuum - giltals moralisches Subjekt; Sippenhaft und Kollektivschuld werden heute generellabgelehnt.“26 Also: Entscheidungen ohne Verantwortung?Kaufmann hat es ein scheinbares Paradox genannt, „dass Verantwortungsfä-higkeit in unserer Kultur stets nur Individuen zugesprochen wird, dass abergleichzeitig die spezifischen neuzeitlichen Entwicklungen, die ich ... gekenn-zeichnet habe, ein hohes Maß an organisierter Arbeitsteilung voraussetzen.“Dieses Verantwortungsparadox findet seine Parallele in der Analyse techno-logischer Entwicklungen. Ausgehend von Analyse der Technikentwicklung invier Stufen folgert Zimmerli: „Der heute gängige Verantwortungstyp im Zusam-menhang von Technik und Naturwissenschaft ist weitgehend noch an den Ver-antwortungskonzepten der spätmittelalterlich-zünftischen Handwerkskultur orien-tiert. Ein Großteil unserer Schwierigkeiten mit der gegenwärtigen Situation undder diese dominierenden Technologie entspringt aus der Unangemessenheit von                                                     24 Kaufmann 1995, 86 mit Bezug auf Elias 1997.25 Kaufmann 1995, 86.26 Kaufmann 1995, 80.



Kapitel 1: Unternehmensverantwortung versus Verantwortungsdiffusion | 29Technikentwicklung und Verantwortungstyp.“27 Wenn Gesellschaftsentwicklungund Technikentwicklung mit dem individualistischen Verantwortungskonzeptnicht mehr zusammenpassen: Was ist die Konsequenz? Sollte jene Selbstver-ständlichkeit aufgehoben werden, dass Verantwortung stets nur individuell wahr-nehmbar und zuschreibbar sei? Führt dies weiter? Brauchen wir wieder Kollek-tivhaftung oder ist das kulturgeschichtlich ein Rückfall? Die moraltheoretischenKonsequenzen dieses gesellschaftsanalytischen Einsicht sind hochgradig umstrit-ten. Einige wissenschaftliche und weniger wissenschaftliche Reaktionsweisenseien deshalb skizziert.1.2.2 Problematische Konsequenzen in der MoralkommunikationZufä l l ige  At t r ibu t ion  von  Veran twor tungEine mögliche und durchaus beobachtbare Konsequenz für die moralische Kom-munikation ist, dass nicht mehr die Ausgangsfrage der Ethik gestellt wird: Warumtust Du das? Wie hängt Dein/mein Handeln mit Deiner/meiner Selbstbestimmungund Identität zusammen? Vielmehr wird dann über Zustände geklagt, die nichtsein sollten. Diese Zustände werden im weiteren Verlauf der Kommunikation zu-fällig und unreflektiert attribuiert: z.B. „der Wirtschaft“, „den Arbeitslosen“, „derGlobalisierung“, „der Wissenschaft“, „der Gesellschaft“ oder „dem Menschen“.Beklagenswerte Zustände oder drohende Gefahren mit menschlichem Ursprungsind ja „offensichtlich“ Ergebnis mangelnder menschlicher Aufmerksamkeit undVerantwortung. Ihre eindringliche Beschreibung soll Aufmerksamkeit und Ver-antwortung erzeugen. Es geht um große Herausforderungen, die letztlich alle be-treffen. Alle müssten bei der Bewältigung dieser Aufgaben zusammenarbeiten, istdann eine – z.B. in kirchlichen Verlautbarungen – vertretene These.Verz ich t  auf  das  Veran twor tungsparad igmaEine ganz gegensätzliche Konsequenz ist der Verzicht auf das Verantwortungspa-radigma, welches eine wie auch immer geartete Akteurschaft voraussetzt. DasVerbleiben im Verantwortungsparadigma wird dann als (bestenfalls wirkungslo-se) Appellitis verspöttelt.28 Dabei lassen sich nochmals drei Argumentationslinienunterscheiden: Einerseits wird gesellschaftliche Differenzierung als funktionaleDifferenzierung verstanden. Die alteuropäische Rede von Verantwortung sei imRahmen wirtschaftlicher Zusammenhänge absurd, weil Wirtschaft eben in derWirtschaft stattfinde und moralische Kommunikation in der moralischen Kom-munikation. Kommunikation über die Grenzen der Funktionssysteme (Wirtschaft,Moral) hinweg könne allenfalls Irritationen hervorrufen.29 Der Verzicht auf das                                                     27 Zimmerli 1987, 100.28 Zur Abkehr vom Verantwortungsparadigma vgl. Luhmann 1985 und zur Interpretation von Wirt-schaftsethik als Appellitis vgl. Luhmann 1993.29 Als Beispiel für solche Irritationen und an dem Übersetzungsversuch scheiternde Überschreitungder Systemgrenzen könnte das o.g. skizzierte Beispiel der Unübersetzbarkeit moralischer Ansprü-che von Zwangsarbeitern in Geldgrößen dienen.



30 | Teil I: EinführungVerantwortungsparadigma lässt sich aber nicht nur aus dem Aspekt der Differen-zierung, sondern auch umgekehrt aus der allgemein gewordenen Situation derVernetzung ableiten. Weil alles mit allem vernetzt sei, würden die Abgrenzungenvon Akteuren und Akteursgruppen unbedeutender, Vorstellungen von Handlungs-autonomie und Souveränität würden absurd und mit ihnen schwinde die Vorstel-lung von immer auf Akteure bezogener Verantwortlichkeit. Ethik könne Orientie-rung bieten, aber nicht Verantwortlichkeiten begründen. Die Lösung gesellschaft-licher Probleme – so eine dritte Argumentationsrichtung im Rahmen der inAufnahme der berechtigten Luhmannschen Kritik entwickelten ökonomischenTheorie der Moral – geschehe besser durch die Einrichtung von Institutionen stattdurch die Suche nach verantwortlichen Akteuren. Der systematische Ort der Mo-ral sei immer die (institutionelle) Rahmenordnung. Offen bleibt dabei die Frage,wer die Akteure für die Einrichtung neuer institutioneller Regeln sind. Auch wenndiese Position gelegentlich spöttisch als „Abschieben aller moralischen Problemein die Rumpelkammer der Ordnungspolitik“ charakterisiert wird - so ist sie dochals Versuch einer Antwort auf die spezifisch moderne Situation zu werten.Verweis  auf  „ le tz t l i ch“  ind iv idue l le  Veran twor tungEine weitere Bewältigungsmöglichkeit der genannten These ist die beharrendePosition: „Dennoch ist Verantwortung letztlich immer individuell personal.“ Obgegenüber dem „letztlich“ auch das „vorletztlich“ eine moraltheoretische Bedeu-tung hat, wird dabei selten gefragt. Gesellschaftliche Probleme müssen demzufol-ge individuell zugeschrieben werden. Daraus folgt die unbedingte Suche nachindividuell-personalen Akteuren. Dass die Volkswagen AG zunehmend größerestatt sparsam-ökologischere Autos baut, kann ja nicht dem Arbeiter am Fließbandund schon gar nicht dem Roboter in der zunehmend menschenlosen Fabrikationzugeschrieben werden. Ferdinand Piech wird als Klimaverschmutzer plakatiert.Die beste Wahl unter den möglichen Individuen ist immer der Vorstandsvorsit-zende. Das Ergebnis sind Sündenbockphänomene, ständiges Reden von Verant-wortung ohne Subjektbezeichnung, nicht zuletzt (und nur scheinbar im Wider-spruch dazu) eine Moralisierung, die von den Betroffenen häufig als unfair wahr-genommen wird. Am Ende steht nicht die Stärkung, sondern die Schwächung derMoral.Auf eine solche Stärkung des individuellen Verantwortungsgefühls, allerdingsinhaltlich deutlich erweitert, setzt Zimmerli beim Umgang mit dem Verantwor-tungsparadox. Zwar sieht auch Zimmerli die Fraglichkeit der Voraussetzung aller„traditionellen Ethiken bis in die Moderne, dass das einzelne handelnde Individu-um das Verantwortungssubjekt sei.“ Diese „Vorstellung (werde) im Zusammen-hang mit dem technologischen Situationstypus zunehmend fraglich. Kaum einetechno-logische Handlung ist Resultat des Handlungswillens einzelner; bei jederEntscheidung, die scheinbar ein einzelner trifft, sind viele mittelbar und unmittel-bar beteiligt, und das eigentliche Handlungssubjekt ist stets ein Kollektiv, einTeam oder eine Gruppe.“30 Trotz der bereits oben skizzierten Unangemessenheit                                                     30 Zimmerli 1987, 104.



Kapitel 1: Unternehmensverantwortung versus Verantwortungsdiffusion | 31von Technikentwicklung und Verantwortungstyp, ist für Zimmerli eines festzu-halten: „Mit der Tatsache der immer weiteren Verlagerung der Ebene der han-delnden Subjekte in Richtung auf Teams, Gruppen und Kollektive verlagert sichnicht auch das Verantwortungssubjekt: dieses bleibt das einzelne Individuum.“31Handlungssubjekt und Verantwortungssubjekt fallen also zunehmend auseinan-der. „Das Neue der gegenwärtigen Situation lässt sich also so beschreiben, dassnun Menschen zum einen auch für Handlungen verantwortlich gemacht werden,deren Handlungssubjekt sie nicht oder nicht allein gewesen sind, und dass zumanderen die moralische Verantwortung auch in denjenigen Fällen gilt, in denenFolgen eintreten, mit denen man nicht gerechnet hat oder aufgrund der spezifi-schen Beschaffenheit der neuen Technologien gar nicht rechnen konnte.“32 DieErweiterung des Verantwortungstyps, die für Zimmerli notwendig ist, ist die Er-weiterung des Verantwortungsbereichs über den Bereich hinaus, der für ein Indi-viduum absehbar oder irgendwie kalkulierbar ist. Man kann für alles haften, alsokann man auch für alles verantwortlich sein. Dann aber gilt, „dass der Menscheine sukzessiv gestufte Verantwortung für alles und allem gegenüber hat, mit demer in Handlungsbeziehung tritt. Dann gilt aber auch, dass eigentlich bei der Haft-barkeit nur das subjektive Innesein fehlt, um sie zur Verantwortung im engerenmoralischen zu machen: subjektiv reflektierte Haftbarkeit ist Verantwortung.“33Damit hieraus „nicht eine auf Dauer dysfunktionale kognitive Dissonanz resultie-re, muss die Differenz zwischen Legalität und Moralität so ausgeglichen werden,dass durch Einübung des Verantwortungskonzepts auf dem Hintergrund der Dif-ferenz von Handlungssubjekt und Verantwortungssubjekt das Gefühl der Verant-wortung für solches, was man nicht selbst oder nicht allein ausgelöst hat,wächst.“34 Was zu entwickeln ist, ist also Verantwortungsgefühl für alles, mit demwir es zu tun haben. Ferdinand Piech fehlte es wohl an Verantwortungsgefühl, alser gegen die ihn betreffende Plakatkampagne eine Unterlassungsklage anstrengte.Das Gericht gab ihm dann auch noch Recht. Dieser Vorgang ist nicht ohne Ironie:Zimmerli koppelt die moralische Verantwortung an die (funktional durch dasHaftungsproblem, nicht moralisch begründbaren) Rechtsregeln, und moralischeErziehung soll die Differenz aufheben. Leider macht das Rechtssystem selber die-sem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung.Der Hinweis auf die möglichen kognitiven Dissonanzen ist auch ein Hinweisdarauf, dass Verantwortungsgefühl für letztlich alles und jedes nicht durchhaltbarsein dürfte und daher zur Erosion der Moral durch Moralisieren beiträgt.Suche  nach  e inem Metasub jek tMöglich bleibt weiter die Zuschreibung aller nicht individuell-personal zurechen-baren Verantwortung an ein „Metasubjekt“ oder einen Restsouverän. Häufig wirdhier der Staat in die Pflicht genommen oder – und damit direkter: Gott. DennWirkungen, die keinen Akteuren kausal zugerechnet werden können, sind in ge-                                                     31 Zimmerli 1987, 107 (Hervorhebung im Original).32 Zimmerli 1987, 106.33 Zimmerli 1987, 108.34 Zimmerli 1987, 109.



32 | Teil I: Einführungwisser Weise kontingent. Religion als Mittel der Kontingenzbewältigung ist danneine Ableitungsfunktion mit allerdings begrenzter gesellschaftlicher Gestaltungs-fähigkeit. Die Klage über das Böse zu Gott ist aber nicht identisch mit der Zu-schreibung der Verantwortung für die Weltübel an einen allmächtigen Gott. AlsTheodizeeproblem hat dies die Theologieschichte begleitet und ist - paradigma-tisch bei Hiob - immer wieder an den Menschen zurückgegeben worden. Aber anwelchen?Andere - halbmetaphysische - Varianten sind die Feststellung bestimmterGrundübel der Welt, nach deren Beseitigung alle anderen Fragen lösbar würden.Eine Variante, alle Probleme im Klassenantagonismus zwischen Kapital und Ar-beit zu verorten, hat sich zumindest in ihrer politischen Ausgestaltung des 20.Jahrhunderts überlebt. Für ökologische Probleme wird gerne Descartes bzw. dieSubjekt-Objekt-Spaltung naturwissenschaftlicher Welt-Erkenntnis in Anspruchgenommen. Gefordert wird ein grundsätzliche Umstellung der Weltsicht, wobeiauch dann offen bleibt, wer für eine solche Umerziehungsmaßnahme derMenschheit Verantwortung tragen kann und soll.Dies könnte - wenig unterhalb der göttlichen Souveränität - der Staat sein.Und viele Debatten über die Frage unerledigter Aufgaben, organisierter Unver-antwortlichkeit, oder Missstände, denen der Einzelne nicht beikommt, enden mitder Forderung: "Dies ist Aufgabe der Politik. Das muss der Staat machen." Diekritische Rückfrage danach, wer das sei, führt - zumindest in demokratischen Ge-sellschaften - zu der wenig befriedigenden Antwort: wir alle. Damit ist die Dis-kussion wieder bei der ersten Variante angelangt. Besonders unbefriedigend istdie Antwort deshalb, weil im Zuge zunehmender internationaler Verflechtungenauch die Handlungsmöglichkeiten staatlicher Institutionen entweder geringer wer-den oder zunehmend als begrenzt wahrgenommen werden. Der unter „Globalisie-rung“ zusammengefasste Themenkomplex kann schließlich wieder als eine Be-schleunigung der oben genannten Entwicklungen interpretiert werden: Verlänge-rung von Handlungsketten, Vernetzung und Interdependenz, gesteigerteKomplexität von Entscheidungssituationen. Begonnen hat deshalb auch eine Dis-kussion über die Begrenzung von Staatsaufgaben und - insofern - staatlicher Ver-antwortung.351.2.3 Eine ernst zu nehmende Alternative:Neue Verantwortungssubjekte in Recht und MoralDas weit verbreitete Abschieben von Verantwortung auf „den Staat“ und „die Po-litik“ ist selbst schon ein Hinweis darauf, dass das Dogma von der stets nur indi-viduellen moralischen Verantwortung lebenspraktisch doch nicht so ausschließ-lich in Geltung steht. Wenn dem so ist, dann ist aber vorbehaltlos zu fragen, war-um nur staatliche Strukturen und Organisationen Verantwortung wahrnehmensollen. Lässt sich - neben Gott, Staat und Individuum - nicht auch anderen Organi-sationen, z.B. Unternehmen, Verantwortung zuschreiben und zurechnen? Erst beieiner positiven Antwort können Fragen der Verantwortungsverteilung zwischen                                                     35 Vgl. hierzu den Sammelband Grimm 1996.



Kapitel 1: Unternehmensverantwortung versus Verantwortungsdiffusion | 33staatlichen Organisationen, Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Organisationenund Individuen überhaupt sinnvoll gestellt werden.Eine der Bemühungen, „den Begriff der Verantwortung so zu rekonstruieren,dass die Einbettung von individuellen Handlungen in arbeitsteilige Systeme nicht... zum Verschwinden aller Verantwortung führt,“36 ist die Rekonstruktion vonOrganisationsverantwortung und darunter von Unternehmensverantwortung. Diesist nicht nur eine kritische Anfrage an das Dogma der nur individuellen Verant-wortung, sondern auch eine implizite Kritik an der Vorstellung allgemeiner Ver-netzung. Ist wirklich alles mit allem in gleicher Weise vernetzt? Oder gibt es einenUnterschied zwischen dem vernetzten Zusammenwirken von Individuen im Rah-men einer Organisation und dem unorganisierten Zusammenwirken großer Zahlenvon Individuen und Organisationen? Nach Bayertz sind „diese Bemühungen kei-neswegs aussichtslos ..., denn innerhalb von Organisationen und Institutionenexistiert meist eine klare Verteilung der Zuständigkeiten, die eine Rückverfolgungvon Zurechnungslinien erlaubt. Von außen können Organisationen und Institutio-nen ohnehin als Individuen begriffen und mit Hilfe geeigneter (vor allem rechtli-cher) Instrumentarien zur Verantwortung gezogen werden.“37Vielleicht sind diese Bemühungen tatsächlich nicht aussichtslos. Ganz sichersind sie wesentlich schwieriger als es die Begründung bei Bayertz erscheinenlässt. Denn klare Verantwortungsverteilung innerhalb eines Unternehmens isteine Herausforderung und nicht einfach „meist existent“. Und dass Organisatio-nen, z.B. Unternehmen, von außen ohnehin als Individuen begriffen und z.B. mitgeeigneten rechtlichen Instrumentarien zur Verantwortung gezogen werden, isteine durch nichts gedeckte Behauptung, die zumindest im deutschen Rechtssy-stem geradezu als falsch bezeichnet werden muss.Zwar können Unternehmen als juristische Personen Verträge schließen. FürUnternehmen gelten - sofern anwendbar - auch die Grundrechte des Grundgeset-zes. Seit der Einführung des § 30 OWiG 1968 können auch Geldbußen gegen ju-ristische Personen verhängt werden, „wenn bestimmte Leitungspersonen eineStraftat oder Ordnungswidrigkeit im Zusammenhang mit ihrer betrieblichen Tä-tigkeit oder zum Nutzen der juristischen Person begangen haben.“38 Ein Unter-nehmensstrafrecht existiert in der Bundesrepublik bis dato nicht. Die wirtschafts-strafrechtliche Debatte war mit diesem Thema mehrfach befasst. Der 40. DeutscheJuristentag 1953 erbrachte das Ergebnis, dass eine Unternehmensstrafe undenkbarsein und bleiben solle. Dies ist der Status quo bis heute. In der Reform des bun-desdeutschen Sanktionensystems stand das Thema zuletzt in der 14. Legislaturpe-riode relativ unbedeutend neben Themen wie elektronische Fußfesseln und Er-weiterung des Fahrverbots auf der gesetzgeberischen Tagesordnung und wurdevon der noch in der vorhergegangenen Legislaturperiode eingesetzten Kommissi-on abgelehnt.39Dies hat in der Praxis unbefriedigende Konsequenzen: Die in § 30 OWiGvorgenommene Anknüpfung der Geldbuße an das schuldhafte Handeln von Per-                                                     36 Bayertz 1995, 53.37 Bayertz 1995, 53.38 Mittelsdorf 2001, 8.39 Vgl. hierzu Mittelsdorf 2001.



34 | Teil I: Einführungsonen der Führungsebenen führt zu Beweisnot bei organisierter Unverantwort-lichkeit. Die von Bayertz gemachte Voraussetzung über die klare Verantwor-tungsverteilung innerhalb von Organisationen ist nicht selten eine kontrafaktischeZumutung und eben keine empirisch vorfindliche Voraussetzung.Fälle, in denen individuell Verantwortliche nicht gefunden werden können,lassen sich zahlreich aufführen.40 Ein älteres Beispiel mit „nur“ einem Toten undweiteren gesundheitlich geschädigten Personen sei hier wiedergegeben.41 In Fragestand der Leukämie-Tod eines Mitarbeiters der Raffinerie Amoco Fina in Ant-werpen im September 1981 durch Benzol-Vergiftung. Der Nachweis, dass dieserTod unmittelbare Wirkung von Benzol-Konzentrationen in der Raffinerie war,welche die erlaubten Grenzwerte teilweise um das 15-fache überschritten, konntedurch unabhängige Untersuchungen im Jahr 1985 zweifelsfrei erbracht werden.Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes hatte bereits im Januar 1978 den Geschäfts-führer auf erhöhte Benzol-Konzentration aufmerksam gemacht - und auf die Ur-sache. Die Produktion hätte zur Reparatur verschiedener Lecks zeitweise einge-stellt werden müssen. Der Sicherheitsingenieur der Firma hielt dies für unange-bracht, da die Wahrscheinlichkeit eines Leukämie-Todes geringer sei als tödlicheAutounfälle. Der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes stellte 1980 erste Blutverän-derungen bei dem im September 1981 gestorbenen Opfer fest, wurde aber vomGeschäftsführer an öffentlicher Meldung gehindert, weil eine unnötige Panikvermieden werden müsse. Dessen Anfrage bei seinen Vorgesetzten bei AmocoFina, USA, Benzol durch andere Produkte zu ersetzen, wurde wegen höherer Ko-sten zurückgewiesen. Der nachfolgende Geschäftsführer regte eigene Benzol-Messungen an, deren Ergebnisse aber weder den Gesundheitsbehörden noch denMitarbeitern bekanntgegeben wurden. Erst die unabhängige Untersuchung 1985erbrachte zweifelsfrei die Zusammenhänge. Die Produktionslinie wurde geschlos-sen. Im Prozess 1989 standen 5 Personen vor Gericht, darunter die beiden Ge-schäftsführer, der Sicherheitsingenieur und der Leiter des Forschungslabors vonAmoco Fina. Obwohl weder die Korrektheit der Fakten noch der strafbare Cha-rakter der Handlung in Zweifel standen, mussten alle Angeklagten freigesprochenwerden, weil nicht nachweisbar war, dass eines der beschuldigten Individuen dieAutorität gehabt hätte, die nötigen Entscheidungen (Schließung der Produktionoder Einführung eines Ersatzproduktes) treffen zu können. Die Staatsanwaltschaftwar nicht in der Lage, ein klares Organigramm von Amoco Fina vorzulegen, ein-schließlich der Verwaltungen in den USA und in der Schweiz, die eindeutig bele-gen konnten, dass die Beschuldigten und niemand anderes im Konzern zu rechtals schuldig bezeichnet werden können.Das amerikanische Strafrecht (sich eher „pragmatisch“ im Rahmen des soge-nannten Case-Law entwickelnd) geht anders mit solchen Fällen um. Im Zuge derVereinheitlichung der Strafbemessung traten nach längerer Diskussion in den 80erJahren im November 1991 die Federal Sentencing Guidelines for Organizations inKraft.42 Danach können auch Unternehmen für das Handeln ihrer Mitarbeiter an-                                                     40 Vgl. z.B. Maring 2001a, 323-327 zum Untergang des Fährschiffs Estonia und weiteren Beispielen.41 Entnommen der Fallbeschreibung im Anhang von van Gerwen 1997.42 Zu Geschichte, Aufbau und Funktionsweise der Sentencing Guidelines vgl. Stein-herr/Steinmann/Olbrich 1998.



Kapitel 1: Unternehmensverantwortung versus Verantwortungsdiffusion | 35geklagt werden - nicht statt der Mitarbeiter, sondern zusätzlich. Neben Schadens-beseitigung und Opferentschädigung können Unternehmen zu empfindlichenGeldstrafen verurteilt werden. Diese Strafen z.B. für Betrug, Bestechung oderUmweltzerstörung „können bis zu mehreren hundert Millionen Dollar gehen,wenn das Unternehmen nicht nachweisen kann, dass es gebührende Anstrengun-gen unternommen hat, gesetzeskonformes Handeln seiner Akteure sicherzustel-len.“43 Dies wäre im geschilderten Fall Amoco Fina vergleichsweise schwer ge-fallen. Das Unternehmen hätte dazu bei der Identifizierung der individuell Schul-digen umfassend mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten müssen. Aucheine Selbstanzeige hätte sich nach den Sentencing Guidelines strafmildernd aus-gewirkt.In Deutschland konnte und kann diese Entwicklung nicht nachvollzogen wer-den.44 Zwar sieht man auch hier zunehmend die positiven Argumente: Neben dasProblem organisierter Unverantwortlichkeit tritt das Problem, dass die Verfolgungvon Ordnungswidrigkeiten in das mehr oder minder pflichtgemäße Ermessen derzuständigen Behörden fällt, während Straftaten verfolgt werden müssen. Dazukommen der Hinweis auf die internationalen Entwicklungen und - im amerikani-schen System besonders wichtig - die Präventionseffizienz von Unternehmens-strafen. Schon die Öffentlichkeitswirkung eines Strafverfahrens hat eine andereAbschreckungswirkung als die im Verwaltungsverfahren verhängte Geldbuße.Die Argumente gegen die strafrechtliche Behandlung von Unternehmen sindnicht pragmatisch begründet, sondern eher strafrechtsdogmatischer Natur: Unter-nehmen sind nicht handlungsfähig und nicht willensfähig. Der Handlungs- undWillensbegriff des Strafrechts knüpft dabei an natürliche Phänomene - menschli-ches Verhalten - an. Strafen dürfen nur bei schuldhaftem Verhalten verhängt wer-den. Schuld setzt aber eine bewusste Entscheidung für das Unrecht durch ein freiverantwortliches und selbst bestimmtes Wesen voraus. Unternehmen sind nichtstraffähig, weil Unternehmen nicht wie natürliche Personen eine Strafe empfindenund Sühne leisten können.Zusammengefasst: Die strafrechtsdogmatischen Argumente stimmen präzisemit dem Dogma von der nur individuellen moralischen Verantwortung überein.Da auch Rechtsdogmen nicht vom Himmel fallen, sondern in die kulturelle Ent-wicklung eingebunden sind, ist dies auch nicht verwunderlich. Die Behauptung,man könne Organisationen von außen einfach als Individuen betrachten und mitrechtlichen Mitteln zur Verantwortung ziehen, ist nur dann aufrechtzuerhalten,wenn es keinen Bezug der rechtlichen Verantwortung auf die moralische Verant-wortlichkeit gäbe. Genau das ist nicht der Fall.Straffällig können jedoch nur Individuen werden, weil nur solche Subjektestraffähig sein können, die schuldfähig sind, d.h. fähig Schuld zu empfinden undSchuldbewusstsein zu haben. Anders ausgedrückt: Nur wer verantwortungsfähigist, kann straffällig werden. Damit verweist die juristische Behandlung zurück auf                                                     43 Wieland 1993, 21.44 Zur Diskussion über ein deutsches Unternehmens(straf)recht vgl. die Beiträge in Alwart 1998 undzur Diskussion der Probleme individueller Verantwortung bei Straftaten in und von Unternehmendie Beiträge in Amelung 2000.



36 | Teil I: Einführungdie ethische Konstitution korporativer Akteure. Deshalb - und nur deshalb - ist derjuristische Zusammenhang hier interessant.„Nach traditionellem (juristischem) Verständnis liegt in der Ahndung einerOrdnungswidrigkeit eine bloße Pflichtenmahnung ohne sozialethische Missbilli-gung, während die Kriminalstrafe Reaktion auf ein sittlich verwerfliches Verhal-ten darstellt, welches nur natürlichen Personen eigen ist.“45 Die juristische Argu-mentation verweist zurück auf Anthropologie und Fundamentalethik. Auch dieFrage eines Unternehmensstrafrechts „ist eben nicht durch einen gesetzgeberi-schen Streich zu lösen, sondern bedarf einer theoretischen Fundierung und Ab-stimmung mit der parallelen Verantwortung des Individuums.“46 Nicht zuletztdeshalb hat eine Theorie der Unternehmensverantwortung immer nach den Paral-lelen zur individuellen Verantwortung und nach grundsätzlichen Differenzen zufragen.1.3 Die Aufgabe: Eine Theorie der Unternehmens-verantwortungDie PR-taugliche kritische oder positive Konjunktur der Unternehmensverant-wortung wird üblicherweise in anderen Diskursen diskutiert als die Fragen nachden Steuerungsprinzipien moderner Gesellschaften - einschließlich der Strafbar-keit von Unternehmen. Beim Nachdenken über Unternehmensverantwortung sindbeide Blickrichtungen relevant. Die Rede von Verantwortung von Unternehmenist auszulegen im Blick auf gesellschaftliche Kommunikation und Steuerung -genauer: im Blick auf denjenigen Aspekt gesellschaftlicher Kommunikation, derüblicherweise Moral genannt wird.Dass eine Theorie der Unternehmensverantwortung einen engen Bezug zurRechtsentwicklung hat, wurde bereits aufgezeigt. Dieser Bezug ist aber nicht un-mittelbar, sondern nur insofern bedeutend, als dem (Straf-)Recht auch eine Be-deutung für die Steuerung gesellschaftlicher Entwicklungen zukommt. Auch diesist nicht selbstverständlich: Die Kommission des deutschen Bundestages in der14. Legislaturperiode begründete ihre Ablehnung eines Unternehmensstrafrechtsauch damit, „dass die Steuerung gesellschaftlicher Entwicklungen nicht zu denAufgaben des Strafrechts zähle und das Strafrecht ohnehin schon überfrachtet sei.Zwar gilt innerhalb der Rechtsgebiete Zivilrecht, Öffentliches Recht und Straf-recht für letztgenanntes das sog. ultima ratio Prinzip, d.h. es darf erst als letztesMittel eingreifen, jedoch ändert dies nichts an der Tatsache, dass für den Fall, dassandere Mechanismen nicht mehr wirken, auch das Strafrecht zur Steuerung vonVerhaltensprozessen herangezogen werden kann.“47 Solche rechtsimmanentenFragen - etwa auch die Frage, ob und wieweit ein Unternehmensstrafrecht auch                                                     45 Mittelsdorf 2001, 8.46 Mittelsdorf 2001, 11.47 Mittelsdorf 2001, 11.



Kapitel 1: Unternehmensverantwortung versus Verantwortungsdiffusion | 37ein neues Prozessrecht erfordern würde48 - können nicht Gegenstand einer sozia-lethischen Betrachtung sein. Diese schafft vielmehr erst die Voraussetzungen, dieStrafbarkeit von Unternehmen zu begründen. Daher sollte es selbstverständlichsein, dass in der sozialethischen Argumentation der prozessrechtliche Status quonicht als Argument gegen die Begründung von Unternehmensverantwortung her-angezogen werden kann.Aufgabe einer Theorie der Unternehmensverantwortung kann es nicht sein,alle Probleme moderner Gesellschaften zu lösen. Vielmehr geht es nur um einenkleinen Aspekt: Können Unternehmen innerhalb der moralischen Kommunikationals Subjekte wahrgenommen und angesprochen werden? Ist dies logisch konsi-stent? Erfordert dies Anpassungen des Verantwortungskonzepts und – wenn ja –in welcher Hinsicht? Haben wir - gegenüber der Behauptung, dass nur IndividuenVerantwortung tragen könnten - ein neues Element in der Klasse der Verantwor-tungsträger?„Ist es sinnvoll, nicht nur einzelnen Mitarbeitern oder der Geschäftsleitung,sondern darüber hinaus (aber nicht an deren Stelle) auch dem Unternehmen alsganzem eine gewisse Handlungs- und Moralfähigkeit zuzuschreiben? Die Ant-wort hängt offensichtlich davon ab, was mit dem »Unternehmen« gemeint ist.Wenn es nicht mehr als die Summe individuell zurechenbarer Handlungsvollzügeist, kann es keinen »moralischen Status« beanspruchen. Wird es jedoch ... alsganzheitliche, zielorientiert agierende Organisation verstanden, kommt ihm eineigener, von den Individuen verschiedener »moralischer Status« zu, der auchnicht einfachhin durch gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungensowie soziale, das einzelne Unternehmen überstiegende Institutionen ... bestimmtwird. Vielmehr wird dem Unternehmen in seiner Gesamtheit ein mehr oder weni-ger großer Spielraum für »pro-aktives«, »unternehmerisches« Handeln zuge-schrieben, der insbesondere im Vergleich mit andern, ähnlich beschaffenen Un-ternehmen (zum Beispiel der gleichen Branche) in Erscheinung treten kann. DieseSichtweise ist ... relativ neu in der Geschichte der Ethik.“49Inwiefern kann ein Unternehmen eine moralische Verpflichtung haben? Werist das Subjekt dieser Moralität, bzw. der Adressat eines solchen moralischen Ap-pells? Was für eine Vorstellung oder Theorie der Firma impliziert eine solche Re-deweise? Gibt es eine Corporate Identity in ethischer Hinsicht? Was bedeutet diesfür die Rede von Verantwortung?Das Verantwortungskonzept hat unhintergehbar christlich-religiöse Wurzeln.Schon deshalb ist die Frage dann auch theologisch zu stellen: Welchen Status ha-ben Unternehmen im Rahmen einer theologischen Theorie der menschlichen Le-bensführung und der Gesellschaft?Schließlich: Schon mehrmals wurde angesprochen, dass kirchliche Institutio-nen Akteure bei der Forderung und Förderung von Unternehmensverantwortungwaren und sind. Die Theologie, welche nicht nur biblisch begründete christlich-religiöse Traditionen, sondern auch aktuelle kirchliche Praxis erforscht, hat dies                                                     48 Auch darauf rekurrierte die genannte Kommission bei ihrer Ablehnung eines Unternehmensstraf-rechts.49 Enderle 1993, 224f.



38 | Teil I: Einführungzunächst als Faktum zur Kenntnis zu nehmen und dann kritisch zu reflektieren. InBezug auf die o.g. Auszeichnung der Evangelischen Kirche in Deutschland wurdedies andernorts so formuliert: Es ist „nicht nur praktisch zu würdigen, sondernsozialethisch zu reflektieren, was es bedeutet, dass die Kirche mit diesem Projektdie Verkündigungslücke zu schließen beginnt, die zwischen ihrer Bewertung indi-vidueller wirtschaftlicher Akteure (und ihrer Intentionen) und ihren (ordnungspo-litischen) Stellungnahmen zur Rahmenordnung des Wirtschaftens klaffte: BeiARBEIT PLUS geht es um das Verhalten bzw. die Entwicklung von Unterneh-men, den entscheidenden intermediären Institutionen der Wirtschaft.“50 Zu diesersozialethischen Reflexion sollte eine theologische Interpretation der Unterneh-mensverantwortung mindestens ein erster Schritt sein.Ausgangspunkt und Gegenstand der Untersuchung – das sollte durch die Bei-spiele dieses Kapitels deutlich gemacht werden – sind also die vorfindlichen Dis-kurse über Unternehmen und Verantwortung. Methodisch rekurriert die Arbeit aufElemente unterschiedlicher universitärer Disziplinen: Philosophie (verschiedenerSchulen), Ökonomik (verschiedener Schulen), Gesellschaftstheorie, Theologieund Ethik (verschiedener Schulen, darunter philosophische und theologische). Ineiner groben Gliederung lässt sich der Aufbau so darstellen: Kapitel 3 bis 6 bezie-hen sich auf (themenrelevante) Grundlagendiskussionen in Philosophie, Ökono-mik und Gesellschaftstheorie. Hier wird eine grundsätzliche begriffliche Klärungerarbeitet. Kapitel 7 bis 9 argumentieren im Kontext der aktuellen wirtschaftsethi-schen Debatte. Es geht um die inhaltliche Bestimmung von Unternehmensverant-wortung. Kapitel 10 bis 13 thematisieren Unternehmensverantwortung im Kontextder theologischen Diskussion. Kapitel 14 versucht eine thetische Zusammenfas-sung wesentlicher Gesichtspunkte aller Teile. Dass die explizit theologische Ar-gumentation erst in den Kapiteln 10 bis 13 aufgenommen werden kann, hat ihrewesentliche Ursache im Stand der gegenwärtigen Forschung. Dieser ist Gegen-stand des folgenden Kapitels.
                                                     50 Nethöfel 1999a.



Kapitel 2: Reflexionen zur Vorgehensweise | 392. Der theoretische Kontext:Reflexionen zur VorgehensweiseDie Anwendung des Verantwortungsbegriffs auf Unternehmen ist bisher in dietheologisch-ethische Diskussion noch nicht eingeführt (2.1). Der zu diesem Zweckzu unternehmende Versuch stellt ein Experiment im Kontext des Linguistic Turndar. (2.2) Er geht von den Begriffen in ihren jeweiligen gesellschaftlichen Bezü-gen aus, ist nur im interdisziplinären Dialog möglich und zielt auf eine reflektierteVeränderung der Moralkommunikation. Eine solche Veränderung, wie sie mit derRede von Unternehmensverantwortung vollzogen wird, sollte einerseits gesell-schaftlichen Veränderungen Rechnung tragen und andererseits den Anschluss antraditionelle Verständnisweisen ethischer Begriffe und ihrer religiösen Bezügeermöglichen (2.3).2.1 Die Situation: Theologische Unternehmensethik als(fast) leere MengeZumindest in der deutschsprachigen evangelischen Ethik sind Unternehmen bis-her kaum in das Zentrum der (wissenschaftlichen) Aufmerksamkeit getreten.1 AlsBeispiel für viele sei die „Wirtschaftsethik“ von Arthur Rich erwähnt, in der dieBegriffe Unternehmen, Firma, Betrieb im Stichwortverzeichnis nicht und der Sa-che nach nur ansatzweise auftauchen,2 wenngleich er wohl Möglichkeiten gese-hen hat, in diese Richtung zu arbeiten.3 Thomas Röhr entwickelt in seiner Disser-tation „Personalpolitik aus Sach- und Menschengerechtem“4 den Ansatz von Richfür Fragen der Personalpolitik weiter, aber eben nur und ausschließlich für diesenAspekt der Unternehmenspolitik. Die Personalpolitik scheint immer wieder be-liebtes Betätigungsfeld für Theologinnen und Theologen zu sein. Bei der Beur-teilung der unternehmensethischen Relevanz dieser Vorgehensweise sollte inRechnung gestellt werden, dass die Personalpolitik (vielleicht bedauerlicherweiseund trotz gegenteiliger Beteuerungen) meist nicht im Zentrum unternehmerischerEntscheidungen steht und (zumindest in Großunternehmen) um ihre Position im                                                     1 Außer der grundlegenden Frage nach dem Verhältnis von Ethik und Wirtschaft werden wirtschaft-sethische Leitlinien, Verträglichkeitskriterien, Zielbestimmungen u.ä. entwickelt, die zur ethischenBeurteilung des Wirtschaftsprozesses herangezogen werden sollen. Es werden konkrete Themen inethischer Perspektive beleuchtet (Ökologie, Armut – Reichtum, Arbeitslosigkeit usw.). V.a. Fragender Wirtschaftsordnung stehen zu Recht immer wieder im Mittelpunkt. Vgl. die umfangreichenLiteraturüberblicke, die in der ZEE (Stübinger 1996, I und II), und in den Texten und Materialiender FEST erschienen sind (Müller/Diefenbacher 1992 & 1994). M.W. sind weder in der ZEE nochbei der FEST diese Arbeiten fortgesetzt worden. Dies passt zu anderen Indizien dafür, dass das In-teresse der Theologie an wirtschaftsethischen Fragestellungen im Schwinden begriffen ist.2 Vgl. Rich 1987, 49-56 und Rich 1990, 86ff.144ff.182ff.3 Vgl. Rich 1990, 369.4 Röhr 1998a, vgl. auch Röhr 1998b.



40 | Teil I: EinführungRahmen strategischer Weichenstellungen noch kämpfen muss.5 Die Tatsache,dass Personalwirtschaft / Personalmanagement in der unternehmensbezogenenSchlüsseldisziplin der Betriebswirtschaftslehre nach wie vor zu den Nebenfächernzählt und in manchen Universitäten erst in den letzten Jahren in die betriebswirt-schaftlichen Fakultäten aufgenommen wurde, kann zwar indirekt auf die steigendeBedeutung des „Faktors Mensch“ hinweisen, zeigt aber auch ihre (zumindestnoch) prekäre Situation.6Röhrs Lehrer Alfred Jäger hat sich während seiner Zeit als Studentenpfarrerin St. Gallen mit Fragen der Unternehmensethik beschäftigt,7 seine wissenschaft-liche und beraterische Tätigkeit dann aber ganz auf Fragen von Diakonie, Kir-chenleitung und kirchlicher Kybernetik konzentriert. Dabei werden Ansätze derunternehmensethischen Diskussion für kirchenleitendes Handeln fruchtbar ge-macht,8 was aber eher eine branchenspezifische Adaption allgemeiner Unterneh-mensethik darstellt denn einen theologischen Beitrag zur Unternehmensethik.Wirtschafts- und Unternehmensethik sieht Jäger als mögliche Brücke über denbreiten Graben zwischen Kirche und Wirtschaft bzw. Theologie und Ökonomie.9Der Konvergenzpunkt liege am ehesten auf der Ebene der grundsätzlichen Ziel-perspektiven, in denen „modernes Management im Umgang mit ethischen Frageneiniges an Kompetenz aus christlicher Tradition dazulernen“10 könne. Für die Ori-entierungsfragen auf dieser grundsätzlichen Ebene hat sich der Begriff „Manage-ment-Philosophie“ eingebürgert, den Jäger mit der Idee einer „Management-Theologie“ aufgreift. „Die Formel mag auf Anhieb diesseits und jenseits der altenGräben noch etwas irritierend wirken. Darin geht es nicht um ein Programm. Derungewohnte Begriff weist statt dessen unmissverständlich auf eine Leerstelle imZwischenbereich von Ökonomie und Theologie hin. Dieses offene Problem stehtauch dann noch als Herausforderung der Zukunft an, wenn sich der letzte Kritikerdagegen ausgesprochen hat.“11Zu diesen Kritikern müsste Eilert Herms gehören. Herms hat die theologischeBeschäftigung mit Fragen der Wirtschaftsethik entscheidend und sehr früh beför-dert12 und vertritt nicht zufällig die Theologie im wissenschaftlichen Beraterkreis                                                     5 Die nicht selten aus den Bereichen des Human-Resources-Managements zu hörende Maxime vom„Menschen/Mitarbeiter als wichtigster Ressource“ ist auch vor dem Hintergrund solcher unterneh-mensinternen Machtkämpfe zu interpretieren.6 Vor diesem Hintergrund erscheint es problematisch, dass Röhr im Rahmen seines Rahmenmodellsauf der obersten Zielebene von einer Personal-Philosophie bzw. Personal-Theologie spricht (vgl.z.B. Röhr 1998, 241) die dann (analog zum Verfahren bei Rich) auf verschiedenen Reflexionsebe-nen unternehmensethisch zu „vermitteln“ sei – durch die Integration des Sach- und Menschenge-rechten. Wenn auf der Zielebene nicht (wie im zugrundeliegenden St. Galler Management-Modell)von Unternehmensphilosophie die Rede ist, sondern von Personalphilosophie, dann dürfte eine soansetzende Personalethik nur zufälligerweise keine Inkonsistenzen mit der allgemeineren Unter-nehmensethik aufweisen und könnte insofern die Isolierung der Personalwirtschaft verstärken –zum Nachteil ihres eigenen Anspruchs. Diese Hinweise dienen nicht der Kritik an Röhrs Ansatz derPersonalethik, sollen aber darauf hinweisen, dass zumindest der Anspruch des Untertitels „Unter-nehmensethik in theologischer Perspektive“ auf diesem Wege nicht eingelöst werden kann.7 Vgl. Jäger 1991.8 Vgl. z.B. Jäger 1999.9 Vgl. den Abschnitt „Wirtschaftsethik als Brücke“ in Jäger 1992, 23f.10 Jäger 1992, 31.11 Jäger 1992, 31f.12 Er initiierte bereits 1986 eine bis 1989 fortgesetzte Kolloquienreihe zu „Theologischen Aspektender Wirtschaftsethik“, die in 7 Bänden der Loccumer Protokolle dokumentiert vorliegt. Dabeispielten unternehmensethische Aspekte – auf der zweiten Tagung von Steinmann/Löhr in skepti-



Kapitel 2: Reflexionen zur Vorgehensweise | 41der seit dem Jahr 2000 erscheinenden Zeitschrift für Wirtschafts- und Unterneh-mensethik. Sein theologischer Grundlagenbeitrag in dem von Steinmann und Löhrherausgegebenen Sammelband „Unternehmensethik“, der in den 90er Jahren alsStandardwerk galt, enthält – sicher thematisch bedingt – zwar nur in FußnotenHinweise zu konkreten unternehmensethischen Fragestellungen, weist aber letzt-lich auf das gleiche Defizitit wie Jäger hin – jedoch in signifikant anderer Weise.Da alles rationale Handeln in letzten Gewissheiten und damit in Religion wurzele,müsste die öffentliche Rechenschaftspflicht, wie sie für Rollenträger in großenOrganisationen wie Unternehmen gelte, die öffentliche Rechenschaft über dieGründe ihres Handelns beinhalten – und darin auch die religiös-weltanschaulichenGewissheiten. Das derzeit vorherrschende Dogma der Privatheit des Religiösenverhindere diese Art von Rechenschaft. Dadurch werde die „Krise der öffentli-chen Anerkennung von religiös-weltanschaulichen Überzeugungen, wie sie fürdie Rationalität nicht nur des privaten, sondern auch des öffentlichen Handelnsaller Menschen grundlegend sind, ... ipso facto (zur) Krise der Rationalität, alsodes Ethos des öffentlichen Handelns.“13 Zu den Konsequenzen dieser Situation(und Argumentation) gehört für Herms die Forderung, einerseits „das Ansehender öffentlichen Institutionen für den öffentlichen Diskurs über die religiös-weltanschaulichen Fundamente auch des Ethos ... des unternehmerischen Han-delns und damit das öffentliche Ansehen dieses öffentlichen Diskurses selber zustärken.“14 Abzulehnen seien dagegen alle Versuche, das Dogma von der Pri-vatheit des Religiösen fortzuschreiben, gleichzeitig die Kirchen zu kritisieren unddaraufhin „die Bildung der Grundlagen für das ethische Handeln der Menschenals selbst eine Aufgabe der Unternehmen“15 zu reklamieren. Diese Ablehnungwird (in Fußnoten) verknüpft mit einer Kritik am damaligen Vorstandsvorsitzen-den der deutschen Ford AG, Goeudevert, und mit der Aufforderung zur kritischenPrüfung aller Maßnahmen zur Entwicklung einer »Unternehmensphilosophie«16.Allerdings: Wenn es sich nicht um eine Ablehnung von Unternehmensphilo-sophien handeln sollte, sondern tatsächlich um eine kritische Prüfung, so ist zukonstatieren, dass Herms diesen Ansatz bisher nicht weiterverfolgt hat. Denn Kri-tik würde Kriterien erfordern. Ein zur kritischen Analyse von Unternehmensphilo-sophien alternativer Weg zur Überwindung des Dogmas von der Privatheit derReligion wäre es, an der Ausbildung einer in solcher Weise öffentlichen Theologiezu arbeiten, welche Muster bereitstellt, mit denen theologische Orientierung zumElement solcher Unternehmensphilosophien werden könnte. Das wäre eher derJäger’sche Weg, den aber auch dieser bisher nicht beschritten hat.Hartmut Kreikebaum, Professor für Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt, hat– eine absolute Ausnahmeerscheinung im Bereich der BWL – in seinen Grundla-                                                                                                                                                      scher Erwartung an die christliche Theologie eingebracht – keine Rolle. Ursächlich dafür könnteder weitverbreitete und auch im Anschluss an die Ausführungen von Steinmann aufgekommeneVerdacht sein, in der Unternehmensethik könne Ethik für die Ziele eines Unternehmens funktiona-lisiert werden (vgl. den Tagungsbericht in Stock 1991, 152).13 Herms 1991b, 94f.14 Herms 1991b, 97.15 Herms 1991b, 97.16 Vgl. Herms 1991b, 101f, Fn 50f..



42 | Teil I: Einführunggen der Unternehmensethik17 ein eigenes Kapitel für theologische Ansätze reser-viert. Dass darin nur amerikanische Theologen genannt werden, hat ganz sichernichts mit Kreikebaums Unkenntnis der deutschen theologischen Landschaft zutun. Vielmehr führt auf der Suche nach der Unternehmensethik in der deutsch-sprachigen evangelischen Theologie die Durchsicht der umfänglichen Literaturbe-richte zur Wirtschaftsethik von Stübinger18 und von unternehmensbezogenerEthikvermittlung von Dahm19 genauso wenig weiter wie die Suche in den von derForschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft herausgegebenen kom-mentierten Bibliographien zu Wirtschaft und Ethik.20 Dies ist für die öffentlicheBedeutung theologischer Forschung und kirchlicher Verkündigung problematisch.Denn Wirtschaftsethik ohne Unternehmensethik ist heute kaum mehr relevant,weil an einer der wichtigsten Zielgruppen vorbei konstruiert – wie in der neuestenMonographie zur theologischen Wirtschaftsethik erkannt wird.21Verantwortung ist zu einem Zentralbegriff in der ethischen Debatte gewor-den. Doch in der durchaus umfangreichen theologischen Literatur zur Verant-wortung22 gibt es keine Beiträge, die auch nur ansatzweise zum Phänomen der(Rede von) Unternehmensverantwortung Stellung nehmen. In gewisser Hinsichteine Ausnahme bildet die Wirtschaftsdenkschrift der Evangelischen Kirche inDeutschland23. Dort wird dazu aufgerufen, die „Ebenen der Verantwortung“ zubeachten, die a) als Kontext der Kultur, b) als institutionelle Ordnungen und c) alspersönliche Verantwortung differenziert werden.24 Bzgl. der Ebene institutionellerOrdnungen ist v.a. „der Staat als Repräsentant des Gemeinwohls gefordert“ (Ziff.183), dem allerdings „kein umfassendes und unfehlbares Wissen zur Verfügungsteht“ (Ziff. 184). Die Rede ist von „konkreten Anforderungen an das politischeSystem“ (Ziff. 185). Diesen stehen nun aber keineswegs Anforderungen etwa andas Wirtschaftssystem gegenüber, noch ist die Wirtschaft gefordert, auch nicht dieUnternehmen.25 Vielmehr gilt es, die persönliche Verantwortung „in Institutionenund Organisationen“, „in Prozessen der Wirtschaft“, „in der Wirtschaft“ und „inverantwortlichen Funktionen“ (Ziff. 98, 101, 187) wahrzunehmen. Im Abschnittüber persönliche Verantwortung ist dabei in Ziffer 101 von „individuelle(r) undkorporative(r) Verantwortung“ die Rede. Leider findet diese Unterscheidung nir-gends eine Erläuterung. Sind individuelle und korporative Verantwortung als zweiUnterformen persönlicher Verantwortung zu denken? An der Parallelstelle in Zif-fer 187 wird „Unternehmensethik“ erwähnt und von der „ethischen Verantwor-tung für die Glaubwürdigkeit von Institutionen“ in Anknüpfung an den Gedanken                                                     17 Vgl. Kreikebaum 1996, 93-122.18 Vgl. Stübinger 1996.19 Vgl. Dahm 1989.20 Vgl. Müller/Diefenbacher 1992 und 1994.21 Vgl. Herrmann 2003.22 Vgl. Schwarzwäller 1992. Er spricht sogar von einer Aushöhlung des Verantwortungsbegriffsdurch seine Ethisierung.23 Vgl. Kirchenamt 1991.24 Vgl. die nicht ganz einfach verständlichen Unterscheidungen in den Ziffern 98 und 179, die ausge-führt werden in 99-101 und 180-188.25 Beides wäre in der Argumentation der Denkschrift naheliegend, als ihr zufolge zum einen die Un-ternehmen zumindest bzgl. Investitions- und Produktionsentscheidungen „erfahrungsgemäß wegenihrer Fachkenntnisse und ihrer Marktnähe die größte Kompetenz“ haben (Ziff. 43) und zum ande-ren eine „Gewaltenteilung zwischen Staat und Wirtschaft“ möglich ist (Ziff. 44).



Kapitel 2: Reflexionen zur Vorgehensweise | 43des Berufsethos gesprochen. Wer hat welchen Beruf? Können Institutionenglaubwürdig sein? M.E. wurde von den Autoren der Denkschrift hier Zukunfts-weisendes geleistet. Es deutet sich damit – erstmalig in einer kirchlichen Stellung-nahme – die Einsicht an, dass der ausschließliche Bezug aller Verantwortung aufIndividuen unter den Bedingungen hochgradiger Arbeitsteilung das Doppelpro-blem von Verantwortungsmonopolisierung bei gleichzeitiger Verantwortungsdif-fusion26 verstärkt. Während jedoch die Grundlagen der Marktwirtschaft im Rah-men der Denkschrift eingehend Erörterung finden, fehlen Ausführungen dazu,was für eine Vorstellung, was für ein Bild, was für eine Theorie der Firma einesolche Redeweise impliziert. Eine größere Klärung wäre wünschenswert gewesen.So bleibt am Ende doch der Eindruck: Wenn überhaupt von korporativen Akteu-ren gesprochen wird, so ist an erster Stelle an den Staat als Repräsentanten desGemeinwohls zu denken. Die hier vorliegende Arbeit kann auch als Versuch ver-standen werden, jene Andeutung der Denkschrift zu explizieren.27Angesichts dieser Durchsicht der theologischen Wirtschaftsethik ist dieSchlussfolgerung nicht übertrieben: Beiträge zur Unternehmensethik sind in derdeutschsprachigen evangelischen Theologie die große Ausnahme. TheologischeBeiträge zum Problem der Unternehmensverantwortung existieren nicht.Für die hier angestrebte Untersuchung hat dies die Konsequenz, dass es nichtmöglich ist, an einen bereits existierenden theologischen Diskurs anzuknüpfen, inwelchen die Bezüge zu den nicht-theologischen Referenzdisziplinen bereits inte-griert worden wären. Eine theologische Annäherung an Unternehmensverant-wortung betritt insofern Neuland. Da sie sich aber nicht im luftleeren oder unhi-storischen Raum abspielt, erscheint es zweckmäßig, zunächst den Anschluss andie aktuellen philosophischen, ökonomischen und wirtschaftsethischen Debattenzu suchen und dann erst theologische Zugänge zu erörtern.2.2 Philosophische Referenzen zur gewähltenVorgehensweiseTheologie und theologische Ethik haben ihre eigene Tradition - trotz aller „Anlei-hen“, die sie im Laufe der Geschichte z.B. bei der Philosophie gemacht haben.Theologie und theologische Ethik haben auch ihre eigenen (nicht selten: kirchli-chen) Kontexte. Diese bestimmen mit, was theologieimmanent als vertraut und alsunvertraut gilt. Die hier gewählte Darstellungsform samt ihren Inhalten – v.a. inden Kapiteln 3 bis 9 – mag theologischen Lesern unvertraut anmuten. Die mitdiesem Kapitel intendierte Offenlegung verschiedener Vorentscheidungen kanndazu dienen, Unvertrautes zumindest als Denkmöglichkeit aufzuzeigen. Nötig istdies, weil sich die theoretischen Referenzen (stark vergröbernd) auf zwei Begriffebringen lassen: Linguistic Turn und pragmatische Wende im Linguistic Turn. Diemit diesen Begriffen umschreibbaren Forschungsrichtungen bzw. auch Positionen                                                     26 Vgl. dazu Nunner-Winkler 1993, Sp. 1185-1192.27 Die Diskussion der Denkschrift, soweit sie das her gestellte Thema betrifft, wird in Kapitel 10wieder aufgenommen.



44 | Teil I: Einführungsind in der deutschsprachigen evangelischen Theologie bisher kaum und in dertheologischen Ethik nur ausschnitthaft, dafür aber meist ablehnend rezipiert wor-den. Auch im Rahmen dieser Arbeit kann die Rezeption nur eine ausschnitthaftesein, dafür aber stärker affirmativ.2.2.1 Die linguistische WendeMit linguistischer Wende („Linguistic Turn“) wird eine Tendenz v.a. in der eng-lischsprachigen Philosophie des 20. Jahrhunderts bezeichnet, die weit über diefachphilosophische Diskussion hinausreicht und – in Verbindung mit Theoriender Postmoderne – einflussreich für weite Teile der Kulturwissenschaften gewor-den ist. Ich beschränke mich auf wenige Aspekte der philosophischen Diskussion.Der Begriff „linguistic turn“ stammt wohl von Gustav Bergmann und wurde alsTitel eines 1967 erschienenen Sammelbandes von Richard Rorty bekannt.28 DieWende besteht nach dem (auch bei Rorty zitierten) Verständnis von Bergmanndarin, dass „talk about the world by means of talking about a suitable language“29erfolgt. Als entscheidend einflussreiche Personen gelten George Edward Moore,Bertrand Russell und Ludwig Wittgenstein. Und Bergmann fährt fort: „This is thelinguistic turn, the fundamental gambit as to method, on which ordinary and ideallanguage philosophers ... agree.“30Mit der letztgenannten Unterscheidung („ordinary and ideal language philo-sophers“) sind bereits die beiden idealtypisch unterscheidbaren Haupttypen in der„Analytischen Philosophie“ bezeichnet, welche auf das Engste mit dem „linguisticturn“ verbunden ist. Obwohl die analytische Philosophie bis heute am stärksten imangelsächsischen Raum beheimatet ist, lassen sich beide Haupttypen anhand desFrüh- und Spätwerks von Ludwig Wittgenstein gut unterscheiden:31„Alle Philosophie ist »Sprachkritik«“ formulierte Wittgenstein 1921 imTractatus logico-philosophicus.32 Alle philosophischen Probleme stellen sich alssprachliche Probleme dar und nur der konkrete Vollzug des Sprechens kann überSinn, Bedeutung und Reichweite einer Sprache Auskunft geben. Sprache wirdalso nicht mehr als transparentes Medium zur Erfassung und Kommunikation vonWirklichkeit betrachtet. Vielmehr strukturiert Sprache alle menschliche Erkennt-nis, und Wirklichkeit jenseits von Sprache gilt zumindest als nicht erreichbar. DieSprache setzt dem Denken eine unüberschreitbare Grenze, „und was jenseits derGrenze liegt, wird einfach Unsinn sein.“33 Ob es etwas jenseits dieser Grenze ge-ben kann, lässt Wittgenstein offen und thematisiert es in dem berühmten Schluss-satz des Tractatus „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schwei-gen.“34Das Ziel des Tractatus ist eine mit Mitteln der Logik rekonstruierbare Ideal-Sprache, deren Grammatik die Struktur der Welt schlechthin abbildet. Dies ver-                                                     28 Rorty 1992.29 Bergmann 1964, 177.30 Bergmann 1964, 177.31 Nicht intendiert ist dabei eine philosophiehistorische Einordnung Wittgensteins.32 Wittgenstein 1921/1984, 26 (Ziff. 4.0031).33 Wittgenstein 1921/1984, 9.34 Wittgenstein 1921/1984, 85 (Ziff. 7).



Kapitel 2: Reflexionen zur Vorgehensweise | 45bindet den Wittgenstein des Tractatus mit der idealsprachlichen Richtung deranalytischen Philosophie, welche die Entwicklung einer exakten Wissenschafts-sprache anstrebte, um die Unklarheiten und Mehrdeutigkeiten der Umgangsspra-che und auch der philosophischen Fachsprache zu vermeiden.35Fraglich ist, ob man nur über das sinnvoll sprechen kann, was mit Hilfe eineran einem (unterschiedlich definierbaren) Wissenschaftsbegriff orientierten Ideal-sprache rekonstruierbar ist. Der späte Wittgenstein der Philosophischen Untersu-chungen (postum 1953 erschienen) hat sich explizit von der Sicht des Tractatusund der Entwicklung einer Idealsprache ab- und der Analyse der gesprochenenSprache und ihrer Begriffe zugewandt. Der hermeneutische Schlüsselsatz lautet:„Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“36 Wenn sich da-nach die Bedeutung eines Wortes ausschließlich aus der Analyse seines faktischenGebrauchs in der Sprache erheben lässt, dann ist der Zugang zum Wesen derSprache nicht mehr die reine Logik oder eine mittels der Logik rekonstruierte Ide-al-Sprache, sondern die möglichst exakte Beschreibung dessen, was sich in derSprache, v.a. der Alltagssprache vollzieht. An die Stelle des Konzepts der einenIdealsprache treten verschiedene „Sprachspiele“. Das alltägliche Sprechen voll-zieht sich in verschiedenen Sprachspielen, die jeweils auf bestimmte Lebensfor-men bezogen sind. Ihr Sinn ergibt sich aus dem Vollzug der verschiedenen Le-bensformen. Sprachspiele sind z.B. Befehlen, Hypothesen aufstellen, Geschichtenerfinden, Theater spielen, Witze machen, Danken, Grüßen, Beten u.v.m. „DieseSprachspiele lassen sich nicht hintergehen, sie lassen sich nicht auf ein einheitli-ches logisches oder sprachliches Muster zurückführen, sondern gewinnen ihrePlausibilität in ihrem praktischen Vollzug.“37 Die sprachanalytische Richtung, diesich in der einen oder anderen Weise an diese Zuwendung zur Alltagssprache an-schließt, wird als „ordinary language philosophy“ bezeichnet und ist in sich viel-gestaltig.38 Mit der Wendung zur nicht-wissenschaftlichen Sprache konnten in derPhilosophie wieder Fragen aufgenommen werden, die in der mit dem Positivis-mus verknüpften idealsprachlichen Richtung lange verpönt waren, so z.B. Pro-bleme der Ethik oder der Religion.Die Erforschung der spezifischen Logik bestimmter Sprachspiele und der mitihnen verbundenen gesellschaftlichen Lebensformen führt zu einem Zusammen-rücken von analytischer Philosophie und Sozialwissenschaften. Typisch ist eine„kritische Haltung gegen alle Versuche, einseitig den eigenen Standpunkt als »lo-                                                     35 „Analytische Philosophie ist ... vornehmlich eine Methode und nicht notwendig an einen bestimm-ten philosophischen Standpunkt gebunden. Ihre tatsächliche Entwicklung findet allerdings in derTradition des englischen Empirismus statt.“ (Dalferth 1974, 12). Ich übergehe daher hier die Unter-scheidung von logischem Atomismus und logischem Empirismus, die innerhalb der idealsprachli-chen Richtung unterschieden werden können. Zu dieser Unterscheidung vgl. Dalferth 1974, 24.Deshalb können hier auch ausgeblendet bleiben: Die Ersetzung des bei den frühen Empiristen vor-findlichen Verifikationskriteriums durch das Falsifikationskriterium bei Popper, die Abgrenzungdes Wissenschaftsbegriffs mit Hilfe der Unterscheidung von Wissen und metaphysischem Pseudo-wissen und die Auseinandersetzung mit der häufig vorfindlichen antimetaphysischen und anti-theologischen Polemik im Zusammenhang dieser Tradition, wie sie im deutschen Sprachraum v.a.von Hans Albert vertreten wurde.36 Wittgenstein 1953/1984, 262.37 Grözinger 1991, 49.38 Am bekanntesten dürften v.a. im theologischen Kontext die Sprechakttheorie von Austin (undSearle) sein, deren Grundgedanke darin besteht, dass „Menschen im Sprechen nicht »nur« spre-chen, sondern dass Menschen etwas tun, indem sie sprechen.“ (Grözinger 1991, 199).



46 | Teil I: Einführunggischer«, »richtiger« oder »besser« gegen das Sprachverhalten anderer Kulturenoder auch anderer Gruppen im gleichen kulturellen Bereich auszuspielen. Diesekritische Haltung richtet sich bei den analytischen Philosophen der „ordinary lan-guage school“ gegen szientistische Wahrheitsansprüche insbesondere der positivi-stischen Philosophie, z.B. gegen deren grundsätzliche Ablehnung alles Metaphy-sischen oder deren Polemik gegen mythische, nicht selten mit dem Schimpfwort„theologisch“ bezeichnete Sprachspiele. Analoge Ansprüche gibt es allerdingsauch in der Theologie, wogegen m.E. eine ebenso kritische Haltung angebrachtist. Bevor zu erläutern ist, inwiefern die linguistische Wende für die Analyse vonUnternehmensverantwortung relevant ist, sei zunächst eine zweite philosophiehi-storische Referenz skizziert.2.2.2 Die pragmatistische WendeIm allgemeinen steht Pragmatismus für einen Vorrang von Praxis vor rein theore-tischen Überlegungen. Philosophiegeschichtlich bezeichnet er „die erste originäramerikanische Philosophie“, die am Ende des 19. Jahrhunderts „durch C.S. Peircebegründet, durch W. James individualistisch umgedeutet und popularisiert wurdeund die bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts die Philosophie in den USAdominierte.“39 Für diesen Pragmatismus charakteristisch ist z.B. eine anwen-dungs- oder handlungsorientierte Sicht der Erkenntnis, in der die Wahrheit einerErkenntnis nichts anderes bedeutet, als dass sie auf lange Sicht von einer Gemein-schaft der Forschenden vertreten werden kann. Eine unbezweifelbare Gewiss-heitsbasis wird nicht zugelassen bzw. als nicht notwendig erachtet. Die berühmte-ste Formulierung der „Pragmatischen Maxime“ lautet: „Bedenke, welche Auswir-kungen, die erkennbar praktische Folgen haben könnten, der Gegenstand unseresBegriffs unserer Erkenntnis nach hat. Dann ist unser Begriff dieser Wirkungen dasGanze des Begriffs des Gegenstands, und darüber hinaus gibt es absolut nichts inihm.“40 Der oben genannte Vorrang der Praxis bedeutet also nicht, dass Theorienanhand ihrer Nützlichkeit – wofür auch immer – untersucht werden müssten.Vielmehr werden umgekehrt „die praktischen Auswirkungen in den Dienst einestheoretischen Zwecks genommen, und es ist weder impliziert, dass (a) die Be-deutung aller Theorie in ihren praktischen Konsequenzen bestünde, noch dass (b)Wissenschaft sich nur mit Dingen von praktischem Belang beschäftigen dürfe.“41Mit „pragmatistischer Wende“ wird eine Entwicklung in der amerikanischenPhilosophie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Die Klassiker desPragmatismus werden – unter den Bedingungen des linguistic turn – neu gelesenund interpretiert.42 Diese „Renaissance des Pragmatismus“43 beinhaltet eine Kritik                                                     39 Pape 1997, 27.40 Peirce 1960, Abschn. 402.41 Pape 1997, 184.42 Die Verbindungen von Pragmatismus und Sprachphilosophie bestanden natürlich schon früher.Schließlich hat C.S.Peirce selbst eine „Semiosis“ entwickelt. In manchen Darstellungen gilt derspäte Wittgenstein als zweiter Anknüpfungspunkt für den Pragmatismus. Grundlage für diese Ein-ordnung ist dessen schon genannte These, die Bedeutung eines Zeichens sei sein Gebrauch. Vgl.Esfeld 2001.



Kapitel 2: Reflexionen zur Vorgehensweise | 47an den Klassikern der analytischen Philosophie – sowohl der alltagssprachlichenals auch der idealsprachlichen Schule – insbesondere in Hinblick auf deren Ver-ständnis von Philosophie. Beide Schulen orientierten sich an den klassischen, v.a.erkenntnistheoretischen Problemen der Philosophie. Dabei wurde von manchenVertretern das Ziel verfolgt, mit der linguistischen Reformulierung philosophischeProbleme konstruktiv zu lösen. Andere zielten dagegen auf eine therapeutischeProblemauflösung.44Es ist diese Fokussierung auf die erkenntnis- und wissenschaftstheoretischenProbleme durch die Philosophie – verbunden mit dem Anspruch, über Erkenntnisund Wahrheit etwas sagen zu können, was die Einzelwissenschaften nicht sagenkönnten –, welche durch den neuen Pragmatismus in Frage gestellt wird. Kenn-zeichnend für dieses (kritisierte) Verständnis von Philosophie im Gegenüber zuden Einzelwissenschaften ist die Unterscheidung von Notwendigkeit und Kontin-genz. Im logischen Empirismus taucht diese Unterscheidung linguistisch refor-muliert auf: Sätze, „deren Wahrheit sich kraft Bedeutung ergibt und daher analy-tisch und notwendig ist, ... haben aus dieser Sicht als der eigentliche Gegenstandder Philosophie zu gelten, die aus diesem Grund als logische Bedeutungsanalysezu erfolgen hat. Empirische Sätze, die sich direkt oder indirekt auf sinnlich un-mittelbar gegebene Daten beziehen, galten den logischen Empiristen demgegen-über als Sätze, deren Wahrheit sich kraft Erfahrung ergibt und daher synthetischund kontingent ist. Sätze dieser Art sind ihrer Ansicht zufolge nicht von Philoso-phen zu formulieren, sondern einzig und allein von den mit Tatsachenaussagenbefassten Wissenschaften.“45 Die Unterscheidung zwischen notwendigen undkontingenten Sätzen dient damit der Abgrenzung der Philosophie gegenüber denEinzelwissenschaften durch einen ausgezeichneten Gegenstandsbereich. RichardRorty problematisiert diese theoretizistische Unterscheidung und beruft sich dabei– wie er sagt – auf die „Wittgenstein-Sellars-Quine-Davidson attack on distincti-ons between classes of sentences.“46 „These thinkers successfully, and rightly,blur the positivist distinctions between the semantic and pragmatic, the analyticand the synthetic, the linguistic and the empirical, theory and observation.“47 InRortys Interpretation kommt die linguistische Wende erst mit der Pragmatisierungder analytischen Philosophie an das in ihr selbst angelegte Ziel. Die Philosophiesteht nicht mehr „oberhalb“ der Wissenschaften. Sie kann nur noch in enger Ko-operation mit den Einzelwissenschaften betrieben werden. „Der erkenntnistheore-tische Behaviourismus (den man auch einfach ‚Pragmatismus‘ nennen könnte ...)... ist die These, die Philosophie werde über Erkenntnis und Wahrheit nicht mehr                                                                                                                                                      43 So der Titel des Sammelbandes von Sandbothe 2000a.44 Auch diese Ambivalenz findet sich im Werk von Wittgenstein, der im Tractatus alle Probleme derPhilosophie im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben behauptete. In den Philosophischen Unter-suchungen dagegen ironisiert er sein eigenes früheres Programm und billigt der Philosophie einzignoch die negative Aufgabe der Entlarvung falscher Reinheitsansprüche zu.45 Sandbothe 2000b, 102.46 Rorty 1982, XIX.47 Rorty 1982, XVIII. Sandbothe sieht in der Aufhebung der Unterscheidung von semantisch undpragmatisch auch das Unterscheidungsmerkmal zwischen diesem Pragmatismus im engeren Sinnund den Konzeptionen einer formalen Pragmatik bzw. einer (quasi-)transzendentalen Universal-pragmatik, wie sie mit Berufung auf Peirce und die Sprachphilosophie in der kontinentaleuropäi-schen Philosophie von Apel und Habermas vertreten werden. Vgl. Sandbothe 2000b.



48 | Teil I: Einführungzu sagen haben als der Common Sense (ergänzt durch Biologie, Geschichtswis-senschaft, etc.).“48 Konsequenterweise läuft dies auf eine Konzentration auf dieKohärenztheorie der Wahrheit hinaus, so z.B. bei Donald Davidson: „Was eineKohärenztheorie ... auszeichnet, ist einfach die These, dass nichts als Grund füreine Meinung in Frage kommt, was nicht selbst eine Meinung ist. Ihre Anhängerbestreiten, dass das Bedürfnis oder die Frage nach einer andersartigen Quelle derRechtfertigung überhaupt nachvollziehbar oder verständlich ist.“49Die teilweise überspitzt vorgetragene Kritik bzw. Polemik gegen jeden „Re-präsentationalismus“ verbindet sich mit einem zweiten Aspekt von Pragmatismus(eher in der Tradition von John Dewey) im Sinne einer transformativen Aufga-benbestimmung der Philosophie. „Philosophie wird dann nicht länger als metho-dische (entweder empirisch oder nicht-empirisch verfahrende) Analyse vorhande-ner Sachverhalte bzw. vorliegender Sprachstrukturen aufgefasst, sondern als trans-formative Tätigkeit begriffen und vollzogen, die experimentell an Veränderungendes Common Sense arbeitet, um auf diesem Weg konkrete Erkenntnispraxen undfaktische Wissenformen auf Zukunft hin neu zu gestalten.“50. Dafür werden z.B.erkenntnistheoretische Fragen in Dienst genommen. An einer naturalistischen Be-schreibung von Erkenntnis und Sprache, durch welche diese von der repräsenta-tionalistischen Beziehung auf eine realistisch vorgegebene oder antirealistisch (als„Gegenstand überhaupt“) konstruierte Autorität abgekoppelt werden, interessiertRorty nicht die Frage, ob sie unserer faktischen Erkenntnis- und Sprachpraxis ent-spricht. Interessant ist in dieser soziopolitischen Neuperspektivierung die Frage,welchen Beitrag sie zum politischen Projekt der Aufklärung leisten könnte, wennsie zur Signatur des Common Sense würde. „An die Stelle der theoretizistischenReflexion auf die Möglichkeitsbedingungen unseres realistischen oder antirealisti-schen Wirklichkeitsverständnisses tritt das pragmatische Experiment mit unter-schiedlichen Alltagsepistemologien.“51Zusammenfassend ist festzustellen: Analytische Philosophie vor allem deralltagssprachlichen Richtung und Pragmatismus sind so eng verflochten, dass sieimmer weniger voneinander separiert werden können. Dies hat seinen Grund si-cher auch darin, dass der Pragmatismus als erste typisch amerikanische Form derPhilosophie gilt und die analytische Philosophie (aus England kommend) in denletzten Jahrzehnten v.a. in den USA betrieben wurde. Zunehmend wird aber dieAbgrenzung gegen die kontinentaleuropäische Philosophie in Frage gestellt. DerBuchtitel von Sandbothe „Die Renaissance des Pragmatismus. Aktuelle Ver-flechtungen zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie“52 zeigt den Zu-sammenhang in prägnanter Weise auf – v.a. durch die Gegenüberstellung vonanalytisch und kontinental.Der Rekurs auf die linguistische Wende und die pragmatistische Tradition hatin dieser Arbeit nicht den Anspruch, eine bestimmte theologische oder theolo-                                                     48 Vgl. Rorty 1987, 197.49 Davidson 1987, 275.50 Sandbothe 2000b, 108. Wer sich bei diesem Zitat an die Marx’sche Kritik an Hegel erinnert sieht,sollte nicht vergessen, dass die Formulierung im Kontext des linguistic turn stattfindet, in dem z.B.für Basis-Überbau-Theorien wenig Platz ist.51 Sandbothe 2000b, 125.52 Sandbothe 2000a.



Kapitel 2: Reflexionen zur Vorgehensweise | 49gisch-ethische Methode zu begründen oder gar eine Position zu beschreiben. Eskönnen und sollen auch nicht Fragen folgender Art gestellt werden: „Was istTheologie?“ oder „Was ist Philosophie?“ Die Behauptung, alle Philosophie seiSprachkritik, muss hier genau so wenig übernommen werden wie die sogenannte„pragmatische Wahrheitstheorie“ (eine Karikatur pragmatisch-philosophischerAnschauungen), wonach die Wahrheit von Glaubensannahmen mit dem Nutzengleichgesetzt werden, „den sie im Blick auf die Befriedigung gemeinschaftsbezo-gener oder individueller Bedürfnisse stiften.“53 Übernommen werden soll viel-mehr die weit schwächere Behauptung: Sprachkritik ist hilfreich für Philosophieund heilsam für die Theologie. Sie ist auch hilfreich für die Ökonomik und sie istm.E. unhintergehbar für das interdisziplinäre Gespräch. Und darauf liegt der ei-gentliche Schwerpunkt: Möglichkeiten interdisziplinärer Verständigung auszulo-ten – inhaltlich orientiert an Praxisphänomenen, wie sie in Kapitel 1 skizziertworden sind.Die Untersuchung stellt in Anknüpfung an die pragmatistische Wende einExperiment dar, indem sie fragt: Was passiert eigentlich, wenn wir das Projekt derVerantwortungszuschreibung (als Fremd- und Selbstzuschreibung) in der morali-schen Kommunikation (anders als Luhmann) nicht aufgeben, sondern auf Unter-nehmen ausdehnen? Welche Konsequenzen hat dies für den wirtschaftsethischenDiskurs? Was könnte dies für die theologische Rede von Verantwortung, fürtheologische Unternehmensethik und kirchliche Praxis bedeuten?2.3 Voraussetzungen der folgenden Untersuchung2.3.1 Anknüpfung an die AlltagsspracheZumindest das Phänomen der Unternehmensverantwortung begegnet zunächst alsRede von Unternehmensverantwortung. Der Begriff wurde eingeführt und wirdverwendet. Das ist der bereits in Kapitel 1 skizzierte Ausgangspunkt. Was aberbedeutet der Begriff? Seine Verwendung ist durchaus vielfältig. Ohne Rekurs aufdie Begriffe Unternehmen und Verantwortung dürfte die Frage nicht zu beant-worten sein. Schon die erste Sichtung zeigte, dass beide Aspekte des Themas(„Verantwortung“ und „Unternehmen“) jeweils abstrakte Begriffe und nur in ihrersprachlichen Vermitteltheit zugänglich sind. Wenn aber – einen Gedanken derordinary language philosophy aufgreifend – jeder Begriff und jedes spezifischeSachgebiet eine eigene Logik haben, die es zu erforschen gilt und die nicht aprio-risch festgelegt werden können, dann ist zunächst das Sprachmaterial einer ge-naueren Betrachtung zu unterziehen.Da es sich bei Unternehmensverantwortung um eine bisher unübliche Neu-kombination von Begriffen handelt, hat eine kritische Analyse dieser Neukombi-nation zu klären, ob sie anschlussfähig ist an die bisher eingeführten Verwen-                                                     53 Marshall 1997, 189. Schon die pragmatische Orientierung und die utilitaristische Frage nach demjeweiligen Nutzen sind nicht gleichzusetzen!



50 | Teil I: Einführungdungsweisen von Unternehmen und Verantwortung. Kann der Begriff Unterneh-mensverantwortung verstanden werden, wenn man unter Unternehmen und Ver-antwortung das versteht, was man eben sonst auch darunter versteht? Die Begriffesind daher zunächst in ihren semantischen und pragmatischen Aspekten zu rekon-struieren, wobei ich davon ausgehe, dass sich beides nicht sinnvoll trennen lässt -ein typisch pragmatistischer Aspekt der ordinary language philosophy, die nichtmehr isoliert nach der Bedeutung, sondern nach der Verwendung der Sprachefragt und Sprache im weiteren Horizont menschlichen Handelns überhaupt ver-steht.2.3.2 PolykontextualitätDie Betonung der Interdependenz sprachlicher Verwendungsweisen und jeweili-ger Handlungskontexte wurde bei Wittgenstein auf die Begriffe Sprachspiel undLebensform gebracht. Beide existieren nur im Plural. Verschiedene Sprachspielesind bezogen auf verschiedene Lebensformen. Die in der ordinary language philo-sophy meist skeptisch mit „Nein“ beantwortete Frage lautet, ob es dafür einheitli-che Grundstrukturen gibt oder ob sich solche konstruieren lassen.Die ganz analoge Frage wird in der soziologischen Grundlagendiskussion an-hand des Begriffs Lebenswelt gestellt, z.B. indem auf die Inkonsistenzen des Le-bensweltbegriffs bei Husserl hingewiesen wird. Einerseits solle dort die Lebens-welt eine invariante Struktur aufweisen, andererseits werde eine Pluralität vonLebenswelten konstatiert und zwischen beidem keine klare Grenze gezogen. Dar-aus ergebe sich unter anderem die Illusion des Phänomenologen, den Inbegriffvon unvermeidlichen Selbstverständlichkeiten gehaltlich festschreiben und damitauch noch kulturkritische Deutungen verbinden zu können.54 In ähnlicher Weisekritisiert Luhmann eine Doppeldeutigkeit des Lebensweltbegriffs bei Husserl:Eine Beschreibung von Lebenswelt müsste – wie jede Vollbeschreibung einesObjekts – dessen Beobachtbarkeit und dessen Unterschied zur Beobachtung ein-beziehen. Daraus folge, dass die Objekte und damit die Welt polykontextual ge-geben sind. Welt in polykontextualer Komplexität sei daher nur als Horizont ge-geben. Die Lebenswelt wird bei Luhmann kontextspezifisch durch die Unter-scheidung vertraut/unvertraut repräsentiert und als Kondensation von Vertrautheitbestimmt. Husserls Versuch, den infiniten Regress des Beschreibens (Beschrei-bung der Beschreibung) mit Hilfe des transzendentalen Subjekts zu beenden,muss Luhmann zufolge schon angesichts der Tatsache einer Pluralität von be-wussten Systemen aufgegeben werden.55 Luhmanns weitergehende Theorie derselbstreferenziellen/autopoietischen Funktionssysteme wie Politik, Recht, Wirt-schaft, Wissenschaft und Kunst muss nicht in toto übernommen werden, um sei-ner Darstellung vom Ende der Perfektionsideen zu folgen, „da das Problem dersozialen Ordnung in modernen Gesellschaften und ihrer Evolution nicht an demCode eines bestimmten Teilsystems orientiert werden kann ... (und) ... soziale                                                     54 Zu dieser Argumentation vgl. Orth 1996.55 Vgl. zu dieser Argumentation Luhmann 1996.



Kapitel 2: Reflexionen zur Vorgehensweise | 51Ordnung in der Weltgesellschaft nicht global steuerbar ist.“56 Auch mittels mora-lischer Kommunikation ist gesellschaftliche Integration nicht mehr möglich.2.3.3 InterdisziplinaritätDie Annahme einer nicht zu vereinheitlichenden Pluralität von Lebensformen undSprachspielen hat im universitären Kontext Konsequenzen für das Verständnisvon Interdisziplinarität. Ich gehe einerseits davon aus, dass die unterschiedlichenWissenschaften aufgrund ihrer historischen Entwicklung typische Bezüge zu be-stimmten Lebensformen aufweisen. Die theologische Wissenschaft hat engerenBezug zu kirchlichen Lebensformen und Sprachspielen als die Mathematik. Dieim Studium der Betriebswirtschaft vermittelten Fachsprachen dürften einen enge-ren Bezug zur Erfahrungswelt von Managern aufweisen als die Fachsprachen derLinguistik, der Mathematik oder Ägyptologie. Andererseits sind wissenschaftlicheFachsprachen selbst Teil einer eigenen – eben wissenschaftlichen – Lebensformund damit nicht identisch mit den Lebensformen von Managern, Arbeitern, Pfar-rern, Gesellschaftskritikern usw. Wissenschaftssprachen beruhen auf Ableitungenaus der Alltagssprache, transformieren diese in Modelle, bilden Abstraktionenusw. Dessen sollte man sich bewusst sein, wenn Fragen der Wirtschaftsethik imwissenschaftlichen Kontext erörtert werden.Dennoch dürften die wissenschaftlichen Disziplinen einen geeigneten Zugangzu den jeweiligen lebensformbezogenen Logiken darstellen. Der von Jäger dia-gnostizierte Graben zwischen Kirche und Wirtschaft, der sich nicht selten in be-redter Sprachlosigkeit bei Begegnungen zwischen Kirchen- und Wirtschaftsver-tretern zeigt, spiegelt sich in der Inkompatibilität von Methoden und kategorialenGrundannahmen der ökonomischen und theologischen Disziplinen. Der hier ge-wählte Ansatzpunkt ist nicht das normative Zuordnungsverhältnis von Wirt-schaftstheorie und Ethik wie bei Gerlach57 oder in der Typologie, welche die Ar-beitsgruppe Wirtschaftsethik im Verein für Socialpolitik entwickelt hat.58Wer Polykontextualität der Lebenswelten anerkennt, wer nicht einen gesell-schaftlichen Vorrang von Kirche vor Wirtschaft oder umgekehrt behauptet, wirdversuchen, interdisziplinären Dialog auf gleicher Augenhöhe zu führen und dabeiVerständigungsmöglichkeiten auszuloten. Dafür gibt es keine Metaebene, aufwelcher die Probleme aufgelöst wären,59 sondern nur die Möglichkeit, in die je-weiligen Sprachspiele einzudringen und zu versuchen, diese füreinander fruchtbarzu machen. Dies setzt voraus, dass die vorfindlichen Sprachspiele hinreichendbeherrscht werden, um mit Hilfe der in den jeweiligen Fachwissenschaften ausge-bildeten Analysen beschrieben werden zu können.Der Zugriff auf das Thema könnte auch gemäß einer eher traditionell üblichenMethodik in zwei Stufen erfolgen. Zunächst wird der Verantwortungsbegriff in                                                     56 Preyer/Peter/Ulfig 1996, 25.57 Vgl. Gerlach 2002.58 Vgl. Homann/Hesse et al. 1988.59 Diese Behauptung schließt natürlich nicht aus, dass man interdisziplinäre Verständigungsversucheihrerseits beschreiben kann. Auch das ist eine Metaebene. Nur sollte man nicht erwarten, dass aufeiner solchen Metaebene interdisziplinäre Probleme gelöst werden könnten.



52 | Teil I: Einführungseiner Genese dargestellt und eine Verantwortungskonzeption entweder entwik-kelt oder von einer theologischen und philosophischen Autorität übernommen.Mit Hilfe dieser Verantwortungskonzeption wird dann das Themenfeld Wirtschaftund Unternehmen als „Anwendungsbereich“ der Philosophie oder Theologie aus-geleuchtet. Diese Vorgehensweise hat den eindeutigen Vorteil, dass die Über-nahme eines philosophischen oder theologischen Konzepts die Entwicklung einerstimmigen Position leichter macht als der hier gewählte Ansatz. Problematisch andiesem Vorgehen ist, dass sich auf diese Weise nur feststellen lässt, welche Kon-sequenzen die Übernahme des philosophischen oder theologischen Konzepts aufdas gewählte Thema hat.Für interdisziplinär angelegte Arbeiten scheint mir dies kein sinnvoller Wegzu sein. Denn immer muss mit disziplinären Horizontverengungen gerechnet wer-den, die ihren Grund in der spezifisch wissenschaftlichen Lebensform haben. Die-se führen bei der geschilderten Vorgehensweise dazu, dass faktisch ein fachspezi-fisches Paradigma zur methodischen Grundlage gemacht wird. Im Falle von in-nerfakultären Schulbildungen wird möglicherweise sogar eine bestimmteSchulrichtung zur Diskussionsgrundlage gemacht. Die daraus resultierendenTheoriedebatten werden häufig in ganz bestimmter Weise instrumentalistisch: DerGegenstand wird zum Instrument, um die Vorzugswürdigkeit des eigenen Theo-rieansatzes nachzuweisen. Vertreter anderer Ansätze weisen dann auf die jeweili-gen theoriebedingten Ausblendungen hin.Dass die komplexitätsreduzierende Anwendung theoretischer Paradigmenimmer auch zu Ausblendungen und zu Vereinfachungen führt, ist so selbstver-ständlich, dass der Nachweis solcher Ausblendungen als solcher kein ernsthaftesArgument gegen einen gewählten Ansatz darstellen kann. Interessant wird inter-disziplinäre Arbeit dann, wenn das Interesse nicht auf den Nachweis der Be-grenztheit konkurrierender Ansätze gerichtet ist, sondern auf die Frage, welcheHinweise der relative Erfolg anderer Paradigmen für die Weiterentwicklung dereigenen Theorie geben könnte, die aber dann eine eigene Weiterentwicklung seinmuss und keine unreflektierte Adaption sein darf. In diesem Sinn ist der theologi-sche Umgang mit ökonomischen oder gesellschaftstheoretischen Theorien in die-ser Arbeit zu verstehen.2.3.4 Experimenteller, aber traditionsbewusster TransformismusIn diesem Verständnis zielt die wirtschaftsethische und theologische Diskussiondieser Arbeit nicht auf eine Veränderung der Grundlagen der Ökonomik oder aufeine „Transformation der ökonomischen Vernunft“60. Dies wäre die Aufgabe ei-ner ökonomischen Erörterung der Rede von Unternehmensverantwortung. Viel-mehr strebt sie eine Weiterentwicklung des wirtschaftsethischen und theologi-schen Diskurses an.Auch ethische Argumentationen beginnen nicht bei einem Nullpunkt. Viel-mehr sind sie immer schon in ein Geflecht von positiven und negativen Haltungenund Wertungen eingebunden und müssen eine sprachlich mitgegebene Alltagsmo-                                                     60 So ein bekanntes wirtschaftsethisches Grundlagenwerk. Vgl. Ulrich 1993a.



Kapitel 2: Reflexionen zur Vorgehensweise | 53ral voraussetzen. Dem kann auch die wissenschaftliche Analyse moralischer Dis-kurse nicht entfliehen. Sie ist selbst Teil jenes Diskurses. Aber auch die Alltags-sprache versteht sich nicht von selbst. Sie ist durch Erfahrungen geprägt, sie ver-ändert sich und hat sich immer verändert.Dass auch die moralische Kommunikation in ihren Begrifflichkeiten histo-risch bedingt ist, bedeutet m.E. zweierlei. Erstens sind die Begriffe verwoben inein Netz von geprägten Verwendungsweisen und Bedeutungsgehalten und inso-fern relativ stabil. Sie sind nicht einfach austauschbar und auch nicht einfach neudefinierbar. Zweitens unterliegen sie einem fortwährenden Veränderungsprozess.Dann liegt es nahe, dass Veränderungen der Moralkommunikation so gestaltetsein müssen, dass ihre Begriffe gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tra-gen und gleichzeitig anschlussfähig sind an traditionelle Verständnisweisen ethi-scher Begrifflichkeiten einschließlich ihrer religiösen Bezüge.Die im Folgenden zu entwickelnde Argumentation ist insofern konservativ,als es nach der hier vertretenen Auffassung nicht darum gehen kann, neue Kon-zepte des Verantwortungsbegriffs zu erfinden oder ein grundsätzlich neues Den-ken über Verantwortung anzustreben. Vielmehr ist zuerst zu prüfen, wie weit manunter veränderten Bedingungen oder bei neuen Fragestellungen mit den vorhan-denen Konzepten kommt. Löst man damit Probleme oder schafft man neue?Gleichzeitig ist die Argumentation entsprechend den erkenntnistheoretischen An-nahmen in starkem Sinne pragmatistisch, insofern alle Kategorien, Begriffe, Kon-zepte immer wieder der Bewährung ausgesetzt werden. Ihre Gültigkeit steht im-mer neu auf dem Spiel und ihre Veränderung wird als möglich erachtet. Der Re-kurs auf in der philosophischen oder theologischen Tradition entwickelteklassische Explikationen - z.B. von Verantwortung - kann dann nicht als Argu-ment für oder gegen eine abweichende Konzeption verstanden werden. Ernstzu-nehmen sind sie jedoch als Hinweis auf mögliche Verwendungsweisen und Be-deutungsgehalte, die bei semantischen Neuschöpfungen, wie sie der TerminusUnternehmensverantwortung darstellt, in Rechnung gestellt werden müssen.2.3.5 Kein Clash of Civilizations:Zur Rezeption US-amerikanischer TheologieBereits in Kapitel 1 wurde dargestellt, dass es sich bei der Rede von Unterneh-mensverantwortung (auch) um einen Import aus dem US-amerikanischen Kontexthandelt. Im Vorwort zur 1999 erschienenen deutschen Ausgabe von Waltons„Corporate Social Responsibilities“ schreibt Rolf Gerling: „Das Buch hat nocheinen weiteren Nebeneffekt. Es ist eine exzellente Einführung in eine »fremde«,sprich die amerikanische, Wirtschaftskultur.“61Wenn es richtig ist, dass erstens Begriff und Konzept der Unternehmensver-antwortung explizit oder implizit an Bedeutung für die Kommunikation von undmit Unternehmen gewinnen, dass zweitens dieses Konzept oder Konstrukt imdeutschsprachigen Raum zumindest ungewohnt und derzeit auch theoretisch nichtkonsistent erfassbar ist, was sich auch und besonders in den Schwierigkeiten äu-                                                     61 Walton 1999, 6.



54 | Teil I: Einführungßert, die immer noch mitschwingenden religiösen Wurzeln des Verantwortungs-begriffs mit Unternehmen in Zusammenhang zu bringen, und dass drittens dieseIrritationen mit dem Import dieses Konzepts aus einem anderem kulturellen undreligiösen Kontext verbunden sind, so liegt es nahe, die systematische Frage nacheinem konsistenten Konzept der Unternehmensverantwortung in Auseinanderset-zung mit Debatten und Positionen der US-amerikanischen Theologie zu stellen.Immerhin gibt es dort einige wenige theologische Beiträge zur Business-Ethics.Kommt es dabei zu einem theologischen „Clash of Civilizations“? Auchwenn es „die amerikanische Theologie“ genauso wenig gibt wie „die kontinenta-leuropäische Philosophie oder Theologie“, so ist m.E. doch festzustellen, dasssowohl die Tradition des Pragmatismus als auch die linguistische Wende in we-sentlich stärkerem Maße explizit oder implizit in die US-amerikanische TheologieEingang gefunden haben, als dies in der deutschen Tradition bisher der Fall war.62Ausnahmen bestätigen die Regel.Man kann die gleiche Behauptung auch in Bezug auf die Wittgenstein-Rezeption formulieren: Wittgensteins Anregungen sind ebenso wie diejenigen derangelsächsischen Sprachphilosophie und analytischen Ethik „bisher nur von we-nigen Theologen aufgegriffen worden. Die Orientierung der protestantischenTheologie nach 1945 primär an der geisteswissenschaftlichen Hermeneutik hathier sicher hemmend gewirkt. Wahrscheinlich hat Wittgenstein seine theologischeZukunft noch vor sich.“63 M.E. ist es vor allem Dietrich Ritschl, der die Anregun-gen der analytischen Philosophie für einen eigenen – daher eigenwilligen – syste-matischen Entwurf aufgenommen hat,64 auf den ich mich in der theologischenDiskussion des öfteren beziehen werde.Auch in der Rezeption US-amerikanischer Theologen versuche ich, so direktwie möglich „am Thema“ zu bleiben und nur dort, wo es zum Verständnis unbe-dingt nötig erscheint, auf andere theologische oder ethische Fragestellungen zu-rückzugreifen. Ich rekurriere daher (fast65) ausschließlich auf solche theologischeAutoren, die sich in auswertbarer Weise zu Fragen der Unternehmensverantwor-tung oder Unternehmensethik geäußert haben. Das Ziel ist es, in der Auseinander-setzung mit den theologischen Positionen wirksame Traditionsbestände zu sich-ten, welche den kulturellen Hintergrund des sehr praktischen Konzepts der Unter-nehmensverantwortung mitbestimmen. Die Leitfrage lautet auch dabei: Waskönnen wir lernen?Kritik an einzelnen Teilargumentationen oder Hinweise auf alternative Vor-gehensweisen werden daher in die jeweilige Darstellung eingearbeitet. Einegrundsätzliche Kritik an der theologischen Konzeption der Autoren erfolgt jedochnicht. Denn sollte eine solche Fundamental-Kritik Substanz haben, gibt es dafürzwei Vorgehensweisen. Zum einen könnte ein ausgearbeiteter theologisch-ethischer Referenzentwurf, vorzugsweise aus der kontinentaleuropäischen Theo-                                                     62 Vgl. die Überblicke bei Hütter 1990, Ulrich 1993b und 1994, Welker 1993 und Sauter/Schröder1993.63 Grözinger 1991, 50.64 Ritschl 1988. Für die christliche Ethik hat Ritschls Schüler Schwartz die analytische Ethik aufgear-beitet. Vgl. Schwartz 1983.65 Diese Einschränkung bezieht sich auf H.R.Niebuhr aus in Kapitel 11 zu erläuternden Gründen.



Kapitel 2: Reflexionen zur Vorgehensweise | 55logiegeschichte, zugrundegelegt werden.66 Damit würde zwar die Gefahr einestheologischen Eklektizismus vermieden. Der Fokus der Arbeit würde jedoch fastzwangsläufig auf eine binnentheologische Diskussion verschoben. Wenn gleich-zeitig die Problemstellung der Arbeit konstant gehalten werden soll, dann wäremit der Kritik an der theologischen Konzeption der amerikanischen Autoren an-hand eines anderen theologischen Referenzentwurfs zwangsläufig die These ver-bunden, dass mit diesem ein besserer Zugriff auf die nur interdisziplinär behan-delbare Problemstellung erfolgen könne. Der Nachweis dieser These müsste je-doch erst erbracht werden.67 Das wäre gleichzeitig die zweite Vorgehensweise:Ein theologischer Referenzentwurf wäre mit Blick auf die gewählte Problemstel-lung der Unternehmensverantwortung auszuwerten ("Referenzauswertung") unddie Kritik an den US-amerikanischen Autoren müsste auf Basis dieser Refe-renzauswertung erfolgen. Soll diese auch für die interdisziplinäre Diskussionfruchtbar sein, so müsste sie bezüglich der angewandten ökonomischen und orga-nisationstheoretischen Modelle ungefähr auf der Höhe der Zeit sein. Eine solcheVorarbeit liegt nicht vor und kann seriöserweise auch nicht en passant erbrachtwerden. Zudem bestehen Zweifel daran, ob eine solche Leistung angesichts desderzeitigen Diskussionsstandes zwischen Theologie und Unternehmens- bzw. Or-ganisationstheorie möglich ist. Noch mehr Zweifel müssen daran bestehen, obeine Forschungsstrategie, welche den Problemzugriff immer über solche Me-tatheorien gestaltet, angesichts der Veränderungsgeschwindigkeit der Theorie-landschaft auf Seiten der Ökonomik und der Organisationstheorie sinnvoll ist.Die Arbeiten der US-amerikanischen Theologen mit ihrer in verschiedenerHinsicht von der deutschen – in sich wiederum vielfältigen – Tradition unter-schiedenen Vorgehensweise68 dienen daher als Anregungen für die deutscheevangelischen Theologie.
                                                     66 Denkbar wäre "eine Beurteilung US-amerikanischer theologischer Beiträge zu Business Ethics" aufGrundlage des Werkes von Schleiermacher oder Barth oder des ethischen Entwurfs von Rendtorffoder Lange.67 Dass der Nachweis erst erbracht werden müsste, ergibt sich schon daraus, dass die behandeltenAutoren teilweise ihre Kritik an anderen theologischer Positionen nicht theologieimmanent be-gründen, sondern mit dem Verweis auf die (Un-)Tauglichkeit dieser Positionen für die Interpretati-on moderner Gesellschaften. Bevor also ein Referenzentwurf für die Kritik der theologischen Ar-gumentation verwendet wird, müsste dessen bessere Tauglichkeit für den genannten Zweck erwie-sen werden.68 Dabei bestehen nicht nur positionelle Unterschiede, sondern auch unterschiedliche Argumentati-onsstile, Arten der wechselseiten Rezeption u.ä. Dabei besteht sicher ein Zusammenhang mit unter-schiedlichen Organisationsformen des Theologiebetriebs, sofern dieser z.B. überhaupt konfessio-nell stattfindet, und auch insofern ein Zusammenhang von (theologischem) Sprachspiel und (aka-demischer) Lebensform.





Teil II:Begriffliche Klärungen





Kapitel 3: Der Unternehmensbegriff | 593. Was nennen wir „Unternehmen“?Die Anforderung an den hier zu verwendenden Unternehmensbegriff ist, dass ereinerseits Bestimmtes bezeichnen muss, also nicht inhaltsleer wird, aber so weitgefasst ist, dass er möglichst alle jene Einheiten beinhaltet, die im allgemeinenSprachgebrauch so bezeichnet werden (3.1-3.3). Nach dieser Maßgabe könnenUnternehmen verstanden werden als identifizierbare Organisationen, d.h. durchMitgliedschaft bzw. mitgliedschaftsanaloge Mechanismen abgrenzbare Interakti-onssysteme, die mit Zielsetzungen verknüpft sind, welche aus Bedürfnissen außer-halb der Organisation erwachsen (3.4).3.1 Alltagssprachliche AnnäherungenWovon reden wir, wenn wir von Unternehmen sprechen, die Güter produzieren,Geld verdienen, bei denen wir arbeiten? Die Frage nach der Unternehmensver-antwortung entsteht aus der Erfahrung mit und Beobachtung von Unternehmen.Da scheint zunächst klar zu sein, was mit Unternehmung gemeint ist. Es sind Or-ganisationen wie Siemens, DaimlerChrysler oder Procter & Gamble. Schwierigwird es an den Grenzen zu anderen gesellschaftlichen Einheiten. Ist der Bäcker ander Ecke - so es ihn noch gibt - ein Unternehmen im gleichen Sinne? Und wennja, warum ist es dann so irritierend, von einer Zahnarztpraxis als Unternehmen zureden? Das deutsche Recht gibt für diese Fragen Hilfestellung. Freie Berufe wieÄrzte, Rechtsanwälte, Unternehmensberater sind eine eigene steuer- und firmen-rechtliche Kategorie. Auch das Handwerk hat eine eigene Rechtstradition. Sodenken wir bei Unternehmen meist an solche Gebilde, die in der Rechtsform einerAktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommanditgesell-schaft auf Aktienbasis oder nicht auf Aktienbasis erscheinen. Folglich liegt es na-he, den Objektbereich Unternehmen mit der Realität der entsprechenden gesell-schaftsrechtlichen Formen zu identifizieren. Ein Rechtssystem setzt nicht nurNormen, sondern normiert auch die Wahrnehmung. Aber ist es deshalb ein hinrei-chender Ausgangspunkt für die Diskussion? Spätestens seit es für Rechtsanwältedie Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung gibt, ist auch rechtlichnachvollzogen, was das Alltagsbewusstsein schon vorher wissen konnte: AuchRechtsanwaltskanzleien können ein Unternehmen sein, in Falle von John Gris-hams „Firma“ sogar eng verbunden mit einer ganz anderen sozialen Form: derMafia.1 Und in den hier zu diskutierenden Zusammenhängen dürfte ein großeseigentümergeführtes Unternehmen mit hunderten von MitarbeiterInnen sicher alsUnternehmen gelten; die Ein-Mann-GmbH aber eher nicht. Die Rechtsform alleinmacht noch kein Unternehmen.                                                     1 Vgl. Grisham 1993.



60 | Teil II: Begriffliche KlärungenDer Bäcker und die Ein-Mann-GmbH haben gemeinsam, dass sie kaum unter-scheidbar sind von dem jeweiligen Unternehmer. In der Diskussion über Unter-nehmensverantwortung ist jedoch der Unternehmensbegriff bewusst gewählt. Esgeht nicht oder nicht primär um die Verantwortung von Unternehmern als indivi-duellen Personen. Wenn wir von Unternehmen sprechen, meinen wir im allge-meinen Organisationen, an denen verschiedene Menschen beteiligt sind. Dasheißt: Es geht um ein Kollektiv. Die Diskussion der Unternehmensverantwortungzeigt daher zahlreiche Parallelen zur Diskussion über Kollektivverantwortungoder Kollektivschuld. Aber sie ist damit keineswegs identisch. Dies wird deutlicham Vergleich eines Unternehmens mit anderen Kollektiven. Mehrere 10.000Menschen in einem Fußballstadion bilden ein Kollektiv. Trotzdem stellen sichbzgl. der Verantwortung solcher Kollektive andere Fragen als bei der Verantwor-tung von Unternehmen. Und die Kollektivschuldfrage, die sich für das deutscheVolk nach Holocaust und zweitem Weltkrieg unabweisbar stellte – oder die ge-stellt wurde –, ist ebenfalls eine viel breitere Frage als diejenige nach der Verant-wortung von Unternehmen. Ein relevanter Unterschied ist z.B., dass man in Un-ternehmen nicht hineingeboren wird. Nicht jedes Kollektiv ist ein Unternehmen,und es ist noch nicht einmal klar, ob ein Unternehmen als Kollektiv von Men-schen aufgefasst werden sollte, auch wenn zu einem Unternehmen üblicherweisemehrere Personen gehören. Argumentationen und Antworten auf die Frage derKollektivverantwortung können daher nicht unbesehen auf die Debatte der Unter-nehmensverantwortung übertragen werden.Über allgemeine Vorverständnisse von Begriffen lässt sich manches lernen,wenn diese in ungewohntem Zusammenhang benutzt werden. Ein Beispiel ist dieRede über die Bundesrepublik Deutschland als Deutschland AG. Was wird mitHilfe diese Verfremdung thematisiert? Ist es der Führungsstil des Vorstandsvor-sitzenden, des Bundeskanzlers? Dann wird angeknüpft an als typisch angesehenehierarchische Strukturen in Unternehmen. Wird eine zu starke Ausrichtung derpolitischen Arbeit auf wirtschaftspolitische Fragen thematisiert, wie sie in derzweiten Hälfte der 90er Jahre als Standortdebatte geführt wurde? Dann wird an-geknüpft an die Eigenschaft typischer Unternehmen, spezifisch auf Wirtschaftausgerichtet zu sein. Oder bezeichnet die Deutschland AG einen unterstellten (zu)starken Einfluss wirtschaftlicher Lobbygruppen auf das politische System derBundesrepublik? Man ahnt, dass der Begriff Deutschland AG jedenfalls als kriti-scher Hinweis auf politisch-gesellschaftliche Strukturen und Entwicklungen ge-meint ist.Mit ganz anderer Intention entstand in den späten 90er Jahren eine begrifflichgenauso irritierende Debatte über das „Unternehmen Kirche“. Das mit dieser un-gewohnten Begriffsverknüpfung verbunde Programm wollte einen Lern- und Re-formprozess initiieren, in dem kirchliche Organisationen sich selbst in der Aus-einandersetzung mit ihren nicht-kirchlichen Pendants orientieren sollten mit demZiel, ihre eigene gesellschaftliche Orientierungsaufgabe besser wahrnehmen zukönnen.2 Doch schon die Verwendung von Begriffen aus dem ökonomischenKontext in kirchlichen Bezügen war einer Verständigung nicht immer förderlich.                                                     2 Vgl. Nethöfel 1997.



Kapitel 3: Der Unternehmensbegriff | 61Die Kritiker sahen darin eine theologische Enteignung und führten einen intensi-ven Kampf gegen die Ökonomisierung der Kirchen, wobei im allgemeinen dieVerwendung ökonomischer Begrifflichkeiten bereits als Ökonomisierung begrif-fen wurde. Zusammen mit dem Begriff Unternehmen Kirche standen der Begriffdes Kunden3, der Leistung4, der Effizienz5 und viele weitere auf dem Prüfstand.Theologische, meist ekklesiologische Argumente sollten die kategorialen Unter-schiede von Kirchen und Unternehmen deutlich machen.6 Häufig zeigte sich je-doch in längeren Diskussionen, dass die größten Unterschiede nicht bei theologi-schen Fragen, sondern in den jeweiligen Verständnissen von Unternehmen lagen.Wo immer es gelang, eine sehr eng definierte Vorstellung von dem festzulegen,was Unternehmen „im Wesentlichen“ ausmacht, war der Nachweis nicht mehrschwer, dass Herkunft und Auftrag von Kirche und Kirchen etwas „ganz anderes“seien. So gehörte es – auch bei vielen Befürwortern des Programms – bald zumguten Ton, zu betonen, dass Kirchen – anders als Unternehmen – „natürlich“ kei-ne Gewinnmaximierer sein könnten. Dann musste nicht mehr thematisiert werden,welchen Status die Gewinnmaximierungsannahme in ökonomischen Theorien hat,ob Unternehmen immer Gewinnmaximierer sein müssen (z.B. Unternehmen insozialistischen Gesellschaften), warum Stiftungen, die ja gerade nicht Gewinnemaximieren, meist zu den Unternehmen gerechnet werden, Haushalte jedochnicht. Oder man verzichtete auf den Begriff des Kunden, um an die Stelle derKundenorientierung die Mitgliederorientierung der Kirche zu setzen. Mit diesenVerbeugungen vor der angeblichen differentia specifica der Kirche wurde nichtselten der Debatte entscheidend die Prägnanz genommen. Die (zu) frühzeitigeBetonung der Differenzen entlastete dann auch von der mühevollen Aufgabe, inder Diskussion um das „Unternehmen Kirche“ wirklich interdisziplinär zu arbei-ten. Ähnlich wie beim „Unternehmen Kirche“ handelt es sich auch bei der Unter-nehmensverantwortung um eine Begriffskombination, welche zur Interdisziplina-rität zwingt. Dabei ist der Begriff der Unternehmung in der philosophisch-theologischen Tradition genau so ein Fremdwort wie der Begriff der Verantwor-tung in der zunehmend mathematisierten ökonomischen Debatte. Aber selbst in-nerhalb der scheinbar zuständigen Disziplinen finden sich höchst unterschiedlicheFassungen der jeweiligen Begrifflichkeiten. Auf welche Definition aus der Ge-schichte der ökonomischen Theoriebildung soll sich eine philosophisch-theologische Erörterung des Unternehmens beziehen, wenn schon dort die Be-grifflichkeit nicht einheitlich ist? Und ist die Begrenzung auf ökonomische Theo-rien überhaupt angemessen?                                                     3 Vgl. Hermelink 1999.4 Vgl. Herms 1997.5 Vgl. Hermelink 1997.6 Vgl. z.B. Gräb-Schmidt 1999.



62 | Teil II: Begriffliche Klärungen3.2 Wirtschaftswissenschaftliche Definitionen und ihreGrenzenDie Problematik im Umgang mit Begriffen sei anhand zweier Definitionen erläu-tert: In der „Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre“ von Bea/Dichtl/Schweitzerdefiniert Schweitzer den Begriff Unternehmen wie folgt:„Ein Unternehmen ist eine technische, soziale, wirtschaftliche und umweltbezogeneEinheit mit der Aufgabe der Fremdbedarfsdeckung, mit selbständigen Entscheidungenund eigenen Risiken.“7Das Stichwort „Unternehmung“ in Gablers Wirtschaftslexikon definiert:„Wirtschaftlich-rechtlich organisiertes Gebilde, in dem auf nachhaltig ertragbringendeLeistung gezielt wird, je nach der Art der Unternehmung nach dem Prinzip der Ge-winnmaximierung oder dem Angemessenheitsprinzip der Gewinnerzielung.“8Beide Definitionen werden begleitet von Erläuterungen der Definitionsmerkmale:Bei Schweitzer sind dies die Fremdbedarfsdeckung, die selbständigen Entschei-dungen und die eigenen Risiken. Das Merkmal der Fremdbedarfsdeckung dientzur Abgrenzung der Unternehmen von den Haushalten. Haushalte und Unterneh-men werden unter den Oberbegriff des Betriebs subsumiert. Im Begriff der Unter-nehmung wird gesellschaftliche Arbeitsteilung vorausgesetzt, die über die Ar-beitsteilung innerhalb von Haushalten hinausgeht. Die ggf. hochkomplexe Ar-beitsteilung innerhalb eines nach außen autarken Hofes macht diesen Hof oderbeispielsweise ein frühmittelalterliches Kloster noch nicht zum Unternehmen, sehrwohl aber zum Betrieb. Erst wo Güter und Dienstleistungen für fremden Bedarfproduziert werden, spricht man nach Schweitzer von Unternehmen. Das Merkmalder selbständigen Entscheidungen bezieht sich darauf, dass „ein Unternehmen imRahmen der geltenden Gesetze seine technischen, sozialen, wirtschaftlichen undökologischen Ziele weitgehend ohne Weisung anderer wählen kann.“9 Wirt-schaftliche Unabhängigkeit ist dabei jedoch nicht zwangsläufig impliziert. DasMerkmal des eigenen Risikos bezieht sich auf die Gefahr, dass „durch Unterneh-mensentscheidungen oder Entscheidungen Dritter negative Konsequenzen für dasUnternehmen herbeigeführt werden können.“10 Für Unternehmen in Marktwirt-schaften sind dabei das Absatz- oder Marktrisiko und das Kapitalrisiko entschei-dend. „Eine Wirtschaftseinheit, die das Marktrisiko ablehnt oder der das Marktri-siko genommen wird, verliert den Charakter eines eigenständigen Unterneh-mens.“11Die Erläuterungen bei Gabler beziehen sich auf folgende Definitionsmerk-male: Die Tatsache, dass die wirtschaftlich-rechtliche Einheit ausreichend ist undkeine räumliche Einheit notwendig ist, grenzt den Unternehmensbegriff vom Be-trieb als örtlicher Einheit ab. Die bei Schweitzer nicht thematisierte rechtlicheEinheit wird anhand des Handelsnamens (der sogenannten „Firma“) und anhand                                                     7 Schweitzer 1990, 21.8 o.Vf. 1993, 3431.9 Schweitzer 1990, 22.10 Schweitzer 1990, 23.11 Schweitzer 1990, 23.



Kapitel 3: Der Unternehmensbegriff | 63der Rechtsform charakterisiert. Länger charakterisiert ist der Begriff „wirtschaftli-che Einheit“: „Wesensnotwendig ist die Tätigkeit eines Unternehmers (bzw. Un-ternehmensleiters), der aufgrund erwerbswirtschaftlicher Erwartungen die Ge-schäftspolitik der Unternehmung einheitlich nach dem Prinzip der Gewinnmaxi-mierung bzw. größtmöglicher Rentabilität ausrichtet und entweder sein privatesEigentum an Produktionsmitteln oder das ihm anvertraute Kapital der Unterneh-mung etwaigem Unternehmerwagnis aussetzt. Für ihr Fortbestehen muss die Un-ternehmung im finanziellen Gleichgewicht bleiben.“ Mit dem Unternehmerwag-nis wird somit auf die „eigenen Risiken“ bei Schweitzer hingewiesen. An dieStelle der Fremdbedarfsdeckung als Aufgabe ist das Zielen auf nachhaltig Ertragbringende Leistung getreten, wobei in der Erläuterung die Leistung keine Rollemehr spielt. An die Stelle der Leistung für andere tritt der Ertrag als Orientie-rungsgröße für den Unternehmer in Gestalt der Gewinnmaximierung oder Renta-bilitätsoptimierung. Der Begriff „nachhaltig“ ist zu beziehen auf die finanziellenVoraussetzungen einer kontinuierlichen Existenz des Unternehmens. Die Defini-tion bei Gabler ist also viel stärker auf monetarisierbare Größen fokussiert. Unterder gedachten Voraussetzung optimal funktionierender Märkte reduzieren sich dieUnterschiede der Definitionen: Denn (nur?) unter dieser Voraussetzung lässt sichdie (von wem gesetzte?) Aufgabe der Fremdbedarfsdeckung am besten dadurcherfüllen, dass das Unternehmen auf gewinnmaximierende Erträge aus seinen Lei-stungen zielt.Beide Definitionen sind in bestimmten Einzelheiten sehr differenziert. Siegrenzen Eigen- von Fremdbedarfsdeckung ab (Schweitzer), sie gehen direkt aufdas Gewinnprinzip ein (Gabler - nicht in der Theorie vom Unternehmen, sondernschon in der Definition des Unternehmensbegriffs!), thematisieren die Eigenstän-digkeit von Entscheidungen oder die Übernahme von Risiken (Schweitzer undGabler). Relativ vage bleiben sie bei der Formulierung des Subjekts: Schweitzererwähnt, dass man Betriebe (als Oberkategorie für Haushalte und Unternehmen)auch als Sozialgebilde bezeichnet, „d.h. als technische, soziale, wirtschaftlicheund umweltbezogene Einheit.“ Die Basiseinheit sei also ein Sozialgebilde, dasunter technischen, sozialen, wirtschaftlichen oder ökologischen Aspekten er-forscht werden könne. In der lexikalischen Definition bei Gabler ist die Unter-nehmung kein „Gebilde“, sondern eine „Einheit“, genauer eine „wirtschaftlich-rechtlich organisierte Einheit“. Worin die Einheit in finanzieller und in rechtlicherHinsicht besteht, wird ausgeführt. Immerhin ist mit dem Begriff „organisiert“schon die Tatsache angesprochen, dass die Einheit einer Unternehmung erst her-zustellen ist. Dass dazu mehr als rechtliche Eindeutigkeit und eine kaufmännischeUnternehmensrechnung gehört, wird unter dem Stichwort „Organisationsgestal-tung“ in Lehre und Forschung intensiv traktiert, ist in die wirtschaftswissenschaft-liche Theoriebildung aber nur bedingt eingebunden.Die beiden gewählten Beispiele sind Begriffsfassungen innerhalb der Wirt-schaftswissenschaften, die als solche hier nicht zu kritisieren sind. Allenfalls istdarauf hinzuweisen, dass die Aussage bei Gabler, wesensnotwendig sei die Tätig-keit eines Unternehmers bzw. Unternehmensleiters usw., präziser wiedergegebenwerden könnte mit folgender Wendung: „Für eine wirtschaftswissenschaftliche



64 | Teil II: Begriffliche KlärungenBetrachtung des Unternehmens ist eine Unternehmerfunktion vorauszusetzen,nach der die Geschäftspolitik einheitlich nach dem Prinzip X oder Y ausgerichtetwird. Diese Unternehmerfunktion kann auf verschiedene Weise praktisch ausge-führt werden, in den meisten Fällen durch eine/n Unternehmer/in oder eine/n Un-ternehmensleiter/in.“ Die „Wesensnotwendigkeit“ ist weniger im „Wesen“ derUnternehmung verankert als im Wesen und Selbstverständnis die ökonomischenTheoriebildung.Vorausgesetzt, dass der primäre Adressatenkreis von Lehrbüchern der Be-triebswirtschaftslehre (Schweitzer) oder von Wirtschaftslexika (Gabler) Personenmit wirtschaftswissenschaftlichem Interesse sind, ist an den gegebenen Definitio-nen nichts auszusetzen. Problematisch wird die disziplinäre Zuspitzung der Be-trachtungsweise dann, wenn in nicht ausschließlich ökonomischem Kontext, sei esin der alltagsmoralischen Debatte oder in philosophisch oder theologisch-ethischerAnalyse diese Vorverständnisse als argumentativer Ausgangspunkt genommenwerden. Woran kann aber dann angeknüpft werden? In den einschlägigen Hand-büchern, Lehrbüchern und Lexika philosophischer oder theologischer Provenienzsind Unternehmen (bisher) nirgends erwähnt.Zwei scheinbare Ausnahmen belegen das dahinter liegende Forschungsdefi-zit: Im Artikel „Unternehmen, Unternehmer“ des Evangelischen Soziallexikonswerden ebenfalls ausschließlich betriebswirtschaftliche Begriffsbildungen darge-stellt, aber - der Zielgruppe angemessen - unter explizitem Hinweis darauf, dass esin der Betriebswirtschaftslehre „keine völlige Übereinstimmung darüber (gibt),wie ein Unternehmen zu definieren ist“12. Der entsprechende Artikel in der drittenAuflage des Lexikons für Theologie und Kirche stammt von dem Wirtschaftsethi-ker Josef Wieland und ist unterteilt in „Unternehmen, wirtschaftswissenschaft-lich“ und „Unternehmen, ethisch“. Über die Standardökonomik urteilt Wieland:„Unternehmen werden als Set von Input-Output-Beziehungen, aber vor allem alsMarktversagen begriffen, da sie als kollektive Akteure dem Idealbild atomisierterAkteure widersprechen und den Preismechanismus innerhalb und zwischen Un-ternehmen außer Kraft setzen. Die Standardtheorie hat daher keinen adäquatentheoretischen Begriff der Phänomene Unternehmen und Unternehmer“.13 Es folgtder Hinweis auf zwei fruchtbare Richtungsansätze in diesem offenen Forschungs-feld. Die Darstellung des Unternehmens unter ethischen Gesichtspunkten beginntebenfalls mit der Diagnose eines Theoriedefizits: „Unternehmen sind Organisati-onssysteme, kollektive Akteure. Die Philosophie verfügt über keine Ethik kollek-tiver Akteure ...“.14Als Fazit der bisherigen Überlegungen ist festzuhalten: Die Ökonomik liefertkeinen eindeutigen begrifflichen Ausgangspunkt für die Erörterung des Phäno-mens Unternehmung und neigt zu einer disziplinär verengten Erfassung des Ge-genstandes. Letzteres ist auch nicht anders zu erwarten, wenn Ökonomik als Fachsich nicht durch den Bezug auf einen Gegenstandsbereich „Wirtschaft“ konstitu-iert, sondern durch einen spezifisch ökonomischen „Approach“ zur Wirklichkeit.                                                     12 Gutmann 2001, 1637.13 Wieland 2001a, 440.14 Wieland 2001a, 441.



Kapitel 3: Der Unternehmensbegriff | 65In Philosophie und Theologie ist die Befassung mit Unternehmen weithin Neu-land, so dass auch auf diesem Wege der begriffliche Zugang noch nicht erschlos-sen ist. Als Brückenbegriff bietet sich der Begriff der Organisation an.3.3 Organisationstheorien und die ElefantengeschichteMit dem Übergang von der Ökonomik zur Organisationstheorie öffnet sich einweites Feld, welches auch nicht annähernd die gleiche theoretische Geschlossen-heit wie die Ökonomik aufweist. Denn letztere ist, bei aller Pluralität der For-schungsstrategien und -ansätze, vergleichsweise stark durch ein einheitliches Pa-radigma geprägt. Die unterschiedlichen Ansätze der Organisationstheorie ent-stammen jedoch verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen: von denIngenieurwissenschaften über Psychologie, Soziologie, Betriebs- und Volkswirt-schaftstheorie bis zu politikwissenschaftlichen Ansätzen. Dementsprechend unter-schiedlich sind die Vorstellungen davon, was Organisationen im Kern ausmachtbzw. welcher Aspekt als im Einzelnen untersuchungsrelevant ausgewählt wird.Morgan unterscheidet in seiner Darstellung der „Unternehmensbilder“ insgesamtacht Metaphern, unter die er die Erörterung einschlägiger Organisationstheoriensubsumiert: Organizations as machines, as organisms, as brains, as cultures, aspolitical systems, as psychic prisons, as flux and transformation, as instruments ofdominations.15Sofern Unternehmen auch Organisationen sind, stellen all diese Metaphernauch Betrachtungsweisen für Unternehmen dar. Nicht zufällig schildern sowohlKieser als auch Morgan am Anfang16 bzw. Schluss17 ihrer Werke die Elefantenge-schichte, welche auch im Religionsunterricht gerne verwandt wird – dort im Zu-sammenhang der Bilder, die sich Menschen von Gott machen: Sechs blinde Män-ner stoßen auf einen Elefanten. Der eine erfasst den Stoßzahn und meint, die Formdes Elefanten müsse die eines Speeres sein. Ein anderer ertastet den Elefanten vonder Seite und behauptet, er gleiche eher einer Mauer. Der dritte fühlt ein Bein undverkündet, der Elefant habe große Ähnlichkeit mit einem Baum. Der vierte er-greift den Rüssel und ist der Ansicht, der Elefant gleiche einer Schlange. Derfünfte fasst an ein Ohr und vergleicht den Elefanten mit einem Fächer; und dersechste, welcher den Schwanz erwischte, widerspricht und meint, der Elefant seieher so etwas wie ein dickes Seil.Wenn der Elefant in der Geschichte die Organisation repräsentiert und dieBlinden für verschiedene Organisationstheoretiker stehen, dann wäre das Bildnoch zu ergänzen. Denn aus der Annahme, dass Unternehmen eine Teilmengevon Organisationen sind, folgt keineswegs, dass Unternehmenstheorien eineTeilmenge der Organisationstheorien sind. So sind ökonomische Theorieansätzewie die preistheoretisch fundierte neoklassische Theorie der Unternehmung und                                                     15 Vgl. Morgan 1986.16 Kieser 1993a, 1.17 Morgan 1986, 340f.



66 | Teil II: Begriffliche Klärungenihre betriebswirtschaftlichen Ableger in Produktions- und Finanzierungstheorie18gerade kein Element der Summe der Organisationstheorien. Hintergrund ist dieMissachtung des organisationalen Elements von Unternehmen in der klassischenund neoklassischen ökonomischen Theoriebildung.19 In Fortsetzung der Meta-phernwahl bei Morgan wäre dieser Ansatz so zu umschreiben: Unternehmen alsPunkte im Diagramm des Marktanalytikers. Im Bild der Elefantengeschichte:Klassische ökonomische Unternehmenstheorien interpretieren das Wesen des Ele-fanten anhand der Spuren, die (große und kleine) Elefanten auf Märkten hinterlas-sen. Sie interpretieren das Verhalten von Elefanten (und anderen Tieren) in unter-schiedlichen Umgebungen. Mit der Annahme, dass Elefanten (Unternehmen) ge-nau wie andere Tiere (Haushalte oder Menschen) rationale Eigennutzmaximierersind, können ökonomische Unternehmenstheorien relativ plausible Hypothesenund Verhaltensprognosen entwickeln, die bei der Landschaftsplanung hilfreichsind. Eine wirtschaftsethische Analyse darf die Relevanz ökonomischer Theorienfür die Realität von Unternehmen genauso wenig unterschätzen wie sie sich durchökonomische Vorverständnisse ihren Gegenstandsbereich einengen lassen darf.Als Gesprächspartner in der Theorielandschaft fungieren also einerseits diver-se blinde Organisationstheoretiker, die mit engem Bezug zur Unternehmung alsOrganisation unterschiedliche Erfahrungen in theoretischer Abstraktion wiederge-ben, wie auch distanzierte (ökonomische) Unternehmenstheoretiker, die zwar mitdem größeren Überblick versehen das Verhalten von Unternehmen erforschen,aber die Unternehmung als Organisation gar nicht in den Blick bekommen, wassich in den relativ vagen Ausführungen über das Unternehmen als Sozialgebilde(Schweitzer) oder organisierte Einheit (Gabler) widerspiegelt. Schließlich wärennoch die Reiter auf den Elefanten zu nennen, d.h. die Unternehmensleitungen, dieim allgemeinen hoch oben sitzend auch nicht viel vom Elefanten zu sehen be-kommen – insbesondere nicht die Unterseite –, die sich eher an den Prognosen derdistanzierten Unternehmenstheoretiker orientieren, wenn sie die Richtung und denWeg des Elefanten bestimmen wollen, die aber mittlerweile die Erfahrung ge-macht haben, dass sie nicht immer alleine die Bewegungsrichtung des Elefantenbestimmen, sondern dieser gelegentlich ein starkes Beharrungsvermögen auf-weist. So klug es dann sein mag, den Sitz hoch oben zu verlassen und sich inten-siv mit der eigenen Organisation (dem Elefanten), deren Eigenleben und Bedürf-nissen zu beschäftigen: Der Blick für die Richtung darf dabei nicht dauerhaft ver-loren gehen.Morgan weist auf die Grenzen des Bildes hin: Wir verstehen die Botschaft derGeschichte, weil wir wissen, was Elefanten sind. Im Umgang mit Organisationensind wir aber selbst Blinde, auch dann, wenn wir versuchen, die aus den Erfah-rungen anderer Blinder abgeleiteten Abstraktionen aufzunehmen.20 Eine philoso-phisch- oder theologisch-ethische Betrachtungsweise der Unternehmung, die kei-                                                     18 Vgl. Schoppe et al. 1995, 5-20.19 Zu einer auf diesen unreflektierten kollektiven Individualismus der Neoklassik bezogenen Kritikvgl. Albert 1967, 32ff. 404ff.20 Mit dieser Herangehensweise verbindet Morgan die Aufforderung, sich nicht prinzipiell für eineMetapher zu entscheiden, sondern je nach Situation auf unterschiedliche Metaphern zurückzugrei-fen. Damit ist er selber wieder stilbildend für eine Richtung der Organisationstheorie geworden: dieinterpretativen Ansätze; vgl. Wollnik 1993.



Kapitel 3: Der Unternehmensbegriff | 67ne bereits selbst ausgearbeitete Theorie ihres Gegenstandes entwickelt hat, mussdie in anderen Theorien verdichteten Erfahrungen aufnehmen. Sie muss nicht unddarf auch nicht die Gegenstandsbestimmungen anderer Theorien aufnehmen. Dieswäre – im Bild gesprochen – so, als würde eine Untersuchung von Elefanten unterdem Aspekt ihrer Fortpflanzung an die Erfahrungen des Blinden am Bein des Ele-fanten anknüpfen und zunächst die Fortpflanzung von Bäumen untersuchen, umdann die Differenzen von Bäumen und Elefanten herauszuarbeiten.Die zum Zwecke dieser Untersuchung entwickelte eigene Begriffsbestim-mung von Unternehmen, die im Folgenden zu erläutern ist, hat daher nicht denAnspruch, die einzig richtige Bestimmung des Unternehmensbegriffs zu sein. Siekann der Situation des „Blinden“ nicht entfliehen. Vielmehr sollen Erfahrungenund Reflexionen aus der wirtschaftswissenschaftlichen und organisationstheoreti-schen Forschung (also der anderen „Blinden“) aufgenommen und anknüpfungsfä-hig gehalten werden. Engführungen, die für die zu diskutierende Fragestellungproblematisch wären, sollen vermieden werden.213.4 Das Unternehmen: eine ArbeitsdefinitionBei jeder eigenen Definition werden inhaltliche Weichenstellungen vollzogen.Dies ist unvermeidlich. Der Anspruch der eigenen Definition ist ein dreifacher:1) Einerseits soll die Definition den Gegenstandsbereich der folgenden Dis-kussion eingrenzen. Mit Hilfe der Definition soll z.B. die Feststellung möglichsein, warum die BASF AG ein Unternehmen ist, die zufällige Ansammlung vonMenschen auf der Straße, für die sich ja auch Probleme kollektiver Verantwortungstellen, aber nicht Gegenstand der Betrachtung ist. Die Begriffsbildung muss eineUnterscheidung zwischen Phänomenen der Kollektivverantwortung und Phäno-menen der Unternehmensverantwortung ermöglichen – auch wenn im Einzelnenviele Fragestellungen analog sein können.2) Andererseits dürfen die in der Frage der Unternehmensverantwortung in-haltlich zu diskutierenden bzw. in der Literatur diskutierten Punkte nicht schon inder Begriffsdefinition beantwortet sein. Die Theorie der Unternehmensverant-wortung handelt von Unternehmen und nicht von Unternehmenstheorien. Dasseine These nicht vereinbar ist mit dem Verständnis von Unternehmen in einer be-stimmten Unternehmenstheorie, darf als solches kein Argument darstellen.3) Die Definition soll so gefasst sein, dass deutlich gemacht werden kann,dass und inwiefern sich die bestehenden Unternehmens- und Organisationstheori-en mit ihren Fragestellungen auf den gleichen Gegenstandsbereich beziehen. Dazuist es nötig, sich an Bekanntes anzulehnen und Anknüpfungsmöglichkeiten für diebestehenden Unternehmens- und Organisationstheorien zu bieten. Vorgehenswei-se, Hypothesen und Erkenntnisse der Theorien werden im Laufe der Untersu-chung an den Orten einbezogen, an denen sie die höchste Relevanz haben.                                                     21 Vgl. inhaltlich zum Thema „Organisationstheorien“ unten Kap. 6.2.1.



68 | Teil II: Begriffliche KlärungenVorab seien zwei weitere Begriffsbestimmungen genannt, die – neben den bereitszitierten – bei der Entwicklung dieser eigenen Definition Pate gestanden haben.Im Lehrbuch für Organisationsgestaltung von Schanz werden Organisationen cha-rakterisiert als„Interaktionssysteme, die spezifische Ziele verfolgen, gleichzeitig aber auch Instru-mente im Hinblick auf die persönlichen Ziele ihrer Mitglieder und Beteiligten darstel-len, sich der Arbeitsteilung (Differenzierung) und Koordination als Methoden bzw. alsMittel der Zielerreichung bedienen und Kontinuität in dem Sinn aufweisen, dass sie inder Regel über einen längeren Zeitraum hinweg existieren.“22Ohne hier auf Zusammenhang und Bedeutung der folgenden Definition im Rah-men der Habilitationsschrift von Wieland einzugehen, sei dessen andere Defintionder Organisation wiedergegeben. Danach sind Organisationen„Systeme (Organisationssysteme), die auf Systeme (Funktionssysteme) bezogen sind.Sie definieren sich über individuelle und kollektive Organisationsziele und konstitutie-ren sich über intentional handelnde Akteure als Mitglieder, deren Interaktion formalenRegelungen unterliegt.“23Die für die weitere Untersuchung zugrundegelegte Umschreibung für den BegriffUnternehmen lautet:Unternehmen werden verstanden als identifizierbare Organisationen, d.h.durch Mitgliedschaft bzw. mitgliedschaftsanaloge Mechanismen abgrenzbare In-teraktionssysteme, die mit Zielsetzungen verknüpft sind, welche aus Bedürfnissenaußerhalb der Organisation erwachsen.Bei der folgenden Erläuterung der Definitionselemente werden Gemeinsam-keiten und Unterschiede zu den genannten Begriffsverständnissen deutlich.„ In te rak t ionssys tem“Unternehmen werden (mit Schanz) als Interaktionssysteme verstanden, nicht alsEinheit (Schweitzer) und nicht als Gebilde (Gabler). Die Akteure, die in diesemSystem interagieren, sind zunächst Menschen, worauf der Begriff „soziale Gebil-de“ hinweist. Nicht selten interagieren aber in Organisationen nicht nur Menschenmit Menschen, sondern auch Menschen mit Maschinen und sogar Maschinen mitMaschinen.24 Die interagierenden Menschen sind häufig die Mitglieder der Orga-nisation. Durch die Mitgliedschaft ist eine Bindung und Wechselbeziehung zwi-schen individuellem Akteur und Organisation bezeichnet.Mit der Feststellung, dass es sich bei Unternehmen/Organisationen um Inter-aktionssysteme handelt, ist die Feststellung verbunden, dass Unternehmen keineMenschen sind. Die Organisation bleibt begrifflich von den individuellen Akteu-ren unterschieden. Im Falle des Eigentümerunternehmens, welches gleichzeitigein Ein-Mann-Betrieb ist, hat diese Differenzierung praktisch nur eine marginaleRelevanz. In allen anderen Fällen ist die Unterscheidung aus zwei Gründen wich-tig: Erstens wird damit vermieden, dass eine Tradition unreflektiert durchschlägt,                                                     22 Schanz 1994, 6.23 Wieland 1996a, 75.24 So Schanz 1994, 6.



Kapitel 3: Der Unternehmensbegriff | 69welche Unternehmen entweder mit dem Unternehmer identifiziert oder als ver-längerten Arm des Unternehmers betrachtet. Zweitens wird mit Interaktion auchdarauf hingewiesen, dass die Addition der Handlungen individueller Akteure kei-neswegs identisch ist mit dem, was als Unternehmenshandlungen identifiziertwerden kann.Gleichzeitig gibt es keine Organisation ohne individuelle Akteure. Ein Inter-aktionssystem braucht Elemente, die interagieren. Deshalb wähle ich auch denBegriff „Organisation“ und vermeide den Begriff „Institution“, weil der Institutio-nenbegriff nur teilweise deckungsgleich mit dem Organisationsbegriff ist.25„durch  Mi tg l i edschaf t  bzw.  mi tg l i edschaf t sana logeMechan ismen  abgrenzbar“Nicht jedes System, in dem einzelne Elemente interagieren, und noch nicht einmaljedes gesellschaftliche System, in dem Menschen mittels Kommunikation intera-gieren, ist eine Organisation. Der Begriff Organisation sei hier von anderen gesell-schaftlichen Systemen dadurch unterschieden, dass Systemgrenzen durch Mit-gliedschaftsregeln (häufig: Verträge) festgestellt werden.Damit ist wie in der Definition von Wieland unterschieden zwischen Funkti-onssystem und Organisationssystem. Während Funktionssysteme (Wirtschaft,Recht, Religion usw.) prinzipiell alle Gesellschaftsmitglieder inkludieren, habenOrganisationen spezifische Exklusions- und damit Abgrenzungsmechanismen wiez.B. (Mitgliedschafts-)Verträge. Organisationen haben Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Durch diesen spezifischen Abgrenzungsmechanismus unterscheidensie sich nicht nur von Funktionssystemen, sondern auch von zufälligen Men-schenansammlungen oder ähnlichem.T e r m i n o l o g i s c h e r  E x k u r s : Damit wird eine Unterscheidung von Luhmannaufgenommen, aber an einer Stelle mit anderen Begriffen versehen. Luhmann unter-scheidet drei Typen sozialer Systeme: Interaktionssysteme, Organisationssysteme undFunktionssysteme.26 Interaktionssysteme kommen dadurch zustande, dass Anwesendesich wechselseitig wahrnehmen. Der Abgrenzungsmechanismus ist daher Anwesen-heit/Abwesenheit. Systeme vom Typ Gesellschaft umfassen alle kommunikativ fürein-ander erreichbaren Handlungen und sind somit prinzipiell unabgeschlossen: „In derheutigen Zeit ist die Gesellschaft Weltgesellschaft“.27 Diese prinzipielle Unabgeschlos-senheit geht parallel mit einer Binnendifferenzierung in Funktionssysteme (Wirt-schaftssystem, Rechtssystem usw.), deren Abgrenzungsmechanismen in der Verwen-dung spezifischer Leitcodierungen liegen (Zahlen/nicht-Zahlen für Wirtschaft;Recht/Unrecht für das Rechtssystem). Ihre Ausdehnung ist aber prinzipiell universal. In                                                     25 Dieses Verständnis ist kompatibel mit Herms 2001, der aufzeigt, dass der Institutionenbegriff dreiunterschiedliche Sachverhalte bezeichnet bzw. auf drei Aspekte eines weiten Institutionenbegriffshinweist. Wird mit dem weiten Institutionenbegriff „bezeichnet die auf Dauer gestellten Gere-geltheiten menschlichen Handelns“ (ebd., 750), dann erscheinen drei Aspekte dieser Geregelthei-ten, nämlich a) persönliche Gewohnheiten und Grundsätze mit Bezug auf den InstitutionenbegriffA. Gehlens, b) soziale Regelungskomplexe mit Bezug auf Institutionen wie Sprache, Geld, Recht,Eigentum, Liebe usw. und c) Organisationen mit Bezug auf Institutionen als korporative Gebilde,soziale Systeme o.ä.26 Vgl. hierzu v.a. Luhmann 1975 und analog in Luhmann 1997 die Seiten 743-776 (Funktional diffe-renzierte Gesellschaft), 812-826 (Interaktion und Gesellschaft) und 826-847 (Organisation und Ge-sellschaft).27 Luhmann 1975, 89f.



70 | Teil II: Begriffliche Klärungenkomplexen Gesellschaftsordnungen schiebt sich zwischen Gesellschaftssystem und In-teraktionssysteme eine dritter Typus, der weder auf den Typus Interaktion noch auf denTypus Gesellschaft zurückzuführen ist: Als Organisationen „können wir Sozialsyste-me bezeichnen, die die Mitgliedschaft an bestimmte Bedingungen knüpfen, also Eintrittund Austritt von Bedingungen abhängig machen.“28 Mit dem Hinweis auf Mitglied-schaft als spezifischen Abgrenzungsmechanismus von Organisationen nehme ich genaudiese Unterscheidung auf, jedoch mit einer begrifflichen Verschiebung. Denn die Be-schränkung des Begriffs Interaktionssystem auf soziale Systeme von Anwesenheit wür-de erstens kollidieren mit der Organisationsdefinition von Schanz und anderen. Sie wä-re zweitens vollkommen inkompatibel mit einer für die Wirtschaftsethik höchst rele-vanten Entwicklung in der Ökonomik, nämlich der Ausarbeitung von Ökonomik alsTheorie menschlicher Interaktion,29 die keineswegs nur das Verhalten von Anwesendenanalysiert. Sie würde drittens die Tatsache verdunkeln, dass Interaktion und deren Re-geln innerhalb der Organisation wesentliche Voraussetzung für so etwas wie Organisa-tionshandeln darstellt. Und sie würde viertens verschleiern, dass es in der Geschichteeiner konkreten Organisation häufig einen fließenden Übergang von der Kooperationunter Anwesenden zu einer Organisation im engeren Sinne gibt. Ich verwende daherden Begriff Interaktionssystem als Oberbegriff für beides: für das Luhmannsche Inter-aktionssystem und das Luhmannsche Organisationssystem. Statt „Interaktionssystem“verwende ich den unschönen, aber präzisen und darüber hinaus geprägten und wenigermissverständlichen Begriff des „Face-to-face-Interaktionssystems“. Inhaltlich bestehtsomit keine Differenz zur Luhmannschen Differenzierung. Die Abgrenzungsmecha-nismen von Organisationen sind deren Mitgliedschaftsregeln.Dass Organisationen sich aus der Mitgliedschaft und der Interaktion individuellerAkteure konstituieren, wird häufig so verstanden, dass diese Konstitution über dieFestlegung spezifischer Ziele geschieht. Dann erscheinen Organisationen als so-ziale Gebilde mit einheitlicher, eigener Ziel- bzw. Zwecksetzung. In der neoklas-sischen Theorie der Unternehmung ist das Unternehmen nichts anderes als eineProduktionsfunktion mit dem Ziel Gewinnmaximierung. Damit wird aber die Or-ganisation als Mikrokosmos der Interaktion ausgeblendet. Diese Ausblendungwird bei Schanz relativiert: „Interaktionssysteme ..., die spezifische Ziele verfol-gen, aber Instrumente der persönlichen Ziele ihrer Mitglieder (bzw. Beteiligten)sind.“30 Nach der hier vorgeschlagenen Definition ist die Festlegung von Zielenkeine Definitionsvoraussetzung von Organisationen. Vielmehr ist die Veranke-rung einheitlicher Unternehmensziele ein Idealfall, in dem dann ein Steuerungs-medium (Orientierung an Zielen) zum Abgrenzungsmechanismus wird: Alle Mit-glieder verfolgen die gleichen Ziele, und wer die gleichen Ziele nicht verfolgt,kann nicht Mitglied sein oder bleiben. Damit wird aber eine wesentliche Funktiondes Systemtyps Organisation übergangen: Die teilweise Entkoppelung individu-eller Ziele von kollektiven oder Organisationszielen bei gleichzeitiger Kooperati-on im Rahmen von Mitgliedschaftsregelungen.„Organ isa t ion“Unternehmen werden also Organisationen, indem sie sich aus der Mitgliedschaftund der Interaktion individueller Akteure konstituieren. Als Methoden bedienen                                                     28 Luhmann 1975, 92.29 Vgl. Homann/Suchanek 2000, insbesondere 32-40 (Ökonomik als Interaktionstheorie).30 Schanz 1994, 6, vgl. auch 10f.



Kapitel 3: Der Unternehmensbegriff | 71sich Organisationen der Arbeitsteilung und Koordination.31 D.h. Unternehmensind nicht nur Organisationen, sie haben häufig auch eine Organisation, indemformale Regeln die Interaktion ihrer Mitglieder und den Zusammenhang mit mo-netären und sachlichen Ressourcen beeinflussen. Dass die Interaktion der Mitglie-der formalen Regeln unterliegt, ist ebenfalls gelegentlich Teil der Organisations-definition32. Abgesehen davon, dass neben den formalen Regeln auch die infor-mellen Regelungssysteme erwähnt werden müssten, gehören dieInteraktionsregeln m.E. nicht zur Definition des Organisationsbegriffs, sondernsind ein Element der Beschreibung bestimmter Organisationen. Wegen der Dop-pelbedeutung von Organisation wird gelegentlich auch von Korporationen ge-sprochen, die dann eine bestimmte Organisation haben können. Damit kann auchscheinbar gut an die US-amerikanische Debatte angeknüpft werden, die durchge-hend den Begriff Corporation verwendet (Corporate Responsibility). Konsequen-terweise wäre dann nicht von Organisations- oder Unternehmensverantwortung,sondern von korporativer Verantwortung zu reden. Die Rede von korporativerVerantwortung führt im deutschen Kontext jedoch wieder zur unweigerlichenAssoziation mit der neu aufgeflammten Korporatismusdebatte, womit die Diskus-sion über die gesellschaftliche Bedeutung von Verbänden bezeichnet wird.Scheinbare Klärungen, die neue Missverständnisse hervorrufen, sind keine Klä-rungen. Daher wird weiterhin der Begriff Organisation verwendet im Sinne derBezeichnung korporativer Akteure, nicht im Sinne der Bezeichnung eines Regel-systems, welches jede Korporation in mehr oder weniger formalisierter Weiseauch hat.„ Iden t i f i z ie rbarke i t “Identifizierbarkeit ist nach der hier vertretenen Auffassung Teil des Unterneh-mensbegriffs. Mit Identifizierbarkeit mitgemeint ist Identifizierbarkeit über einenbestimmten Zeitraum hinweg. Der Normalfall ist, dass Unternehmen über einenlängeren Zeitraum hinweg existieren.33 Auf diese Weise kommt mit dem Begriffder Identifizierbarkeit auch die Geschichtlichkeit der Unternehmung in das Blick-feld, welche zumindest in der Organisationstheorie häufig ein Schattendasein fri-stet. Dass diese Identifizierbarkeit erst hergestellt werden muss, zeigt in der Praxisdas Firmenrecht, d.h. das Recht der Namensgebung für Unternehmen. Aber auchunabhängig von der rechtlichen Normierung haben Unternehmen, von denen hiergesprochen wird, einen Eigennamen, in dem nicht selten das Verhältnis oder ebenNicht-Verhältnis zwischen Unternehmer und Unternehmen zum Ausdruckkommt.Unternehmen haben nicht nur ein Binnenverhältnis, sondern auch ein Außen-verhältnis. Der klassische Begriff hierfür ist die fiktive Person des Rechts: die ju-ristische Person. Unternehmen können Verträge abschließen oder allgemeiner: Siekönnen nach außen als Akteur auftreten – ungeachtet der Tatsache selber Interak-                                                     31 Vgl. Schanz 1994, 6, sowie 11f.32 Vgl. die Definition von Wieland.33 Vgl. Schanz 1994, 6.



72 | Teil II: Begriffliche Klärungentionssystem zu sein. Ohne diese Identifizierbarkeit wäre vermutlich nie eine Dis-kussion über Unternehmensverantwortung entstanden. Hier liegt auch eine Diffe-renz zur Frage nach der Gerechtigkeit von Strukturen und ein weiteres Argumentdafür, nicht allgemein von Unternehmen als Institutionen zu reden.Die bisherigen Erörterungen bezogen sich nicht nur auf Unternehmen, son-dern auf Organisationen im allgemeinen und waren nötig, da Unternehmen hierals Elemente der Klasse „Organisationen“ verstanden werden. Die beiden im Fol-genden zu erläuternden Definitionselemente beziehen sich nur auf Unternehmen.„Zie l se tzungen ,  we lche  aus  Bedür fn i s sen  außerha lb  de rOrgan i sa t ion  e rwachsen“Dass Unternehmen keine Selbstzwecke sind, ist Teil der opinio communis. Nichtselten werden Unternehmen als Instrumente der Gewinnerzielung behandelt, seies um der theoretisch notwendigen Abstraktion willen (als Verhaltensannahme inder Preistheorie), sei es in polemischer Absicht („Wer anderes erwartet, ist reali-tätsferner Idealist“) oder sei es in apologetischer Absicht („Wir sind ein Unter-nehmen und kein Sozialamt. Unser Ziel ist es, Gewinn zu machen“). Nur aus sehrgroßer Distanz ist diese Position haltbar. Jede nähere Betrachtung muss differen-zieren. Selbst in der Unternehmensdefinition bei Gabler ist wesentlich vorsichtigervon dem Ziel „einer nachhaltig ertragbringenden Leistung“ die Rede: Das Ziel istdie Leistung, die ja vermutlich nur dann Ertrag bringt, wenn es eine Leistung fürandere ist und bei diesen anderen Zahlungsbereitschaft für diese Leistung besteht.D.h. dann aber, dass in dieser Definition die Funktionsweise von Märkten als Or-ten des Tausches schon vorausgesetzt ist.Zwei Argumente sprechen für die hier gewählte weiter gefasste Rede vonZielsetzungen, welche aus Bedürfnissen außerhalb der Organisation erwachsen.Erstens: Die definitorische Beschränkung auf die Zielsetzung der Gewinnerzie-lung hätte zur Folge, dass eine wirtschaftsethisch zentrale betriebswirtschaftlicheund volkswirtschaftliche Diskussion bereits bei der Bestimmung des Diskussions-gegenstandes erledigt wird. Die betriebswirtschaftliche Diskussion über Sachziele(wie z.B. Produktion bestimmter Güter) und Formalziele (z.B. Gewinnziele) wür-de definitorisch auf das Formalziel Gewinnerzielung beschränkt. Die wirtschaft-sethische These, Unternehmen hätten die Aufgabe, gesellschaftlich sinnvolle Gü-ter und Dienstleistungen herzustellen unter der Nebenbedingung der Gewinner-zielung, wäre mit einer solchen Definition von selbst verabschiedet. Ungeachtetder inhaltlichen Fragwürdigkeit dieser These34 darf in wirtschaftsethischen Zu-sammenhängen eine solche These nicht schon definitorisch ausgeschlossen wer-den. Zweitens wäre mit der Fokussierung auf Gewinnorientierung der Gegen-standsbereich dieser Untersuchung bereits von vornherein auf Marktwirtschaftenwestlichen Typs eingeschränkt.                                                     34 Fragwürdig ist die These insofern, als sie mehr Fragen aufwirft, als beantwortet: Wer ist „die Ge-sellschaft“? Wer bestimmt, was sinnvoll ist? usw. Dass Fragen aufgeworfen werden, ist an sichsinnvoll, kollidiert aber mit dem normativen Gestus, den diese These umgibt, als sei damit schonirgend etwas gesagt.



Kapitel 3: Der Unternehmensbegriff | 73Mit diesem Definitionsvorschlag soll aber gleichzeitig die betriebswirtschaftlicheUnterscheidung von Haushalt und Unternehmen in die Abgrenzung des Gegen-standes aufgenommen werden. Unternehmen dienen (betrachtet man die Produk-tion) der Fremdbedarfsdeckung, Haushalte der Eigenbedarfsdeckung. Auch einHaushalt kann dem ökonomischen Prinzip der Effizienz folgen und seinen Bedarfmit möglichst geringem Aufwand decken. Damit wird in ihm die ökonomischeRationalität wirksam. Ist dies mit Geldströmen verbunden, nimmt er im sy-stemtheoretischen Sinn am Funktionssystem der Wirtschaft teil. Trotzdem wird ernicht zur Unternehmung. Unternehmen haben immer bestimmte, nicht notwendi-gerweise selbst bestimmte Ziele außerhalb ihrer selbst. Sie können der Durchset-zung einer Innovation dienen, der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungenfür andere oder eben auch der Gewinnabgabe.Die Unterscheidung von Haushalten und Unternehmen ist nicht trivial. Gehtman davon aus, dass die Anforderung, Löhne und Gehälter zu zahlen, aus der In-teraktion innerhalb der Organisation resultiert, z.B. als Entgelt für Arbeitszeit oderArbeitsleistungen in und für die Organisation, dann ist das Ziel sicherer und dau-erhafter Gehälter keine Zielsetzung von außerhalb der Organisation. Daraus folgtbeispielsweise, dass allein die Tatsache, dass Kirchen als großer Arbeitgeber auf-treten, überhaupt kein hinreichendes Argument darstellt, um Kirchen als Unter-nehmen zu begreifen. Zum Unternehmen werden Organisationen erst durch dieKopplung mit Zielen und Bedürfnissen außerhalb ihrer selbst.Dass in der systemtheoretischen Sichtweise von Organisationen häufig alsZiel das langfristige Überleben einer Organisation angenommen wird, muss kei-neswegs ein Widerspruch zu dem hier vertretenen Verständnis sein. Allenfallswäre m.E. präziser von einer Erhaltsbedingung zu reden als von einem Ziel. Unddass die Erhaltsbedingung unabdingbares Mittel für alle anderen Ziele darstelltund insofern ein eigenes Ziel ist, steht im Normalfall außer Frage. Die Pointe dersystemtheoretisch orientierten Betriebswirtschaftslehre besteht auch weniger dar-in, damit ein neues treffendes Oberziel zu formulieren, sondern vielmehr auf dieVielfalt und teilweise Widersprüchlichkeit unterschiedlicher Ansprüche gegen-über Unternehmen und daher gerade auf die Nicht-Einheitlichkeit der Unterneh-menszielsetzungen hinzuweisen. Unter der Vorgabe des Überlebens der Organi-sation besteht der Managementprozess in dieser Vorstellung im Austarieren unter-schiedlicher Zielsysteme. Diese Sicht ist kompatibel mit der hier vorgetragenenUnternehmensdefinition.„Verknüpfung  mi t  Z ie len“Die Verknüpfung mit solchen Zielsetzungen kann auf unterschiedliche Weise er-folgen: Die Organisationsmitglieder können spezifische Ziele festlegen, sei es dieDurchsetzung eines bestimmten neuen Produkts, die Eroberung von Marktantei-len, ein Gewinnziel oder ähnliches. Aber auch Nicht-Mitglieder können zu denStiftern der Unternehmensziele werden. In Marktwirtschaften ist es sogar derNormalfall, dass die spezifischen Kompetenzen und Interessen der Unterneh-mensmitglieder in der Interaktion mit realen und potentiellen Kunden zur Be-



74 | Teil II: Begriffliche Klärungenstimmung der Unternehmensziele führen. Auf diese Unbestimmtheit des Begriffs„Verknüpfung“ bezieht sich das berühmte Zitat von Adam Smith: „Nicht vomWohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zumEssen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen.Wir wenden uns nicht an ihre Menschen-, sondern an ihre Eigenliebe, und wirerwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.“35Ob der Bäcker sein Unternehmensziel in der Stillung meines Hungers sieht oderin der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, ist unter der Bedingungfunktionierender Märkte und meiner eigenen Zahlungsfähigkeit unerheblich. Des-halb kann die volkswirtschaftliche Betrachtung mit einigem Recht von diesemZwischenschritt der Verknüpfung absehen und Unternehmen als gewinnmaximie-rende Subjekte behandeln.3.5 FazitMit der hier entwickelten Definition lassen sich Unternehmen hinreichend präzisevon anderen, in bestimmten Zusammenhängen synonym verwendeten Begriffenabgrenzen. Die Erörterung der Unternehmensverantwortung bezieht sich also aufdie Frage, ob und wie die mit dem Begriff der Verantwortung verbundenen ethi-schen Traditionen angewandt werden können auf Unternehmen, worunter zu ver-stehen ist: identifizierbare Organisationen, d.h. durch Mitgliedschaft bzw. mit-gliedschaftsanaloge Mechanismen abgrenzbare Interaktionssysteme, welche ihrer-seits mit Zielsetzungen verknüpft sind, die aus Bedürfnissen außerhalb derOrganisation erwachsen.

                                                     35 Smith 1789/2001, 17 (1. Buch, 2. Kapitel).



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 754. Was nennen wir „Verantwortung“?Die Anforderung an den hier zu verwendenden Verantwortungsbegriff ist, dass ervon anderen Begriffen der ethischen Tradition unterscheidbar bleibt, seine spezi-fische Funktion erfüllt, ohne die in Geschichte und Gegenwart geführten Diskurseüber Verantwortung wegzudefinieren (4.1-4.4).Inhaltlich bezeichnet Verantwortung das „Eintreten“(-Müssen) oder „Einste-hen“(-Müssen) eines Subjekts für ein Objekt. (4.5) Nicht mehr und nicht weniger.(4.6-4.7) Wer Verantwortung zugeschrieben bekommt, sie übernehmen darf odermuss, ist Ergebnis verschiedener Kommunikationsprozesse. (4.8).4.1 Zur Geschichte des VerantwortungsbegriffsAngesichts der Hochkonjunktur des Verantwortungsbegriffs kann seine ver-gleichsweise junge Geschichte - zumindest als ethischer Schlüsselbegriff - überra-schend erscheinen. „Tatsächlich finden wir in der klassischen Ethik von Aristote-les bis Kant weder den Begriff „Verantwortung“ noch einen anderen Terminusmit äquivalenter Bedeutung.“1 Als Wort ist die Verwendung von „Verantwor-tung“ bis in das 15. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Es stammt aus dem Rechtsle-ben und bezeichnet dort die rechtfertigende Antwort auf eine Klage oder einenVorwurf vor Gericht. Es entspricht somit dem im römischen Rechtsleben geläufi-gen Begriffen respondere, responsum etc.2 Auch in der christlichen Vorstellungs-welt wurde (und wird) das Gottesverhältnis des Menschen mit juristischen Begrif-fen interpretiert. Dann bedeutet Verantwortung auch das Sich-rechtfertigen-Müssen des Menschen vor dem höchsten Richter bzw. vor dem Richterstuhl Chri-sti am Jüngsten Tag.3 Als ethischer Begriff tritt Verantwortung erst in der zweitenHälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend in den Mittelpunkt. Als erste Monogra-phie gilt die Abhandlung von Lucien Lévy-Bruhl „L’idée de responsabilité“ ausdem Jahre 1884.4 Einen großen Beitrag zur Begriffskonjunktur leistete 1919 MaxWeber mit seiner Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik.5 H.R. Niebuhr veröffentlichte 1963 in den USA seine christliche Moralphilosophieunter dem Titel „The Responsible Self“6, und Hans Jonas stellte seinen Versucheiner Ethik für die technologische Zivilisation unter den programmatischen Titel„Das Prinzip Verantwortung“. Damit machte er kaum weniger als Max Weber                                                     1 Bayertz 1995, 3.2 Schwemmer 1986, 499; Körtner 1999, 66f; Schwartländer 1974, 1579.3 Schwartländer 1974, 1579; Bayertz 1995, 17f.4 Bayertz 1995, 3.5 Weber 1919/1999, v.a. 441-450.6 Niebuhr 1963.



76 | Teil II: Begriffliche Klärungeneinen Gegensatz auf: den Widerspruch zum „Prinzip Hoffnung“.7 Dass das Prin-zip Hoffnung in der Umgangssprache gelegentlich mit Unverantwortlichkeit inVerbindung gebracht wird, wird zwar den beiden großen Philosophen Bloch undJonas nicht gerecht, ist aber doch mehr als nur Zufall.Mittlerweile wird insofern Kritik an der „Verantwortungskonjunktur“ laut, alszu Recht festgestellt wird, dass der Begriff die ethischen Probleme nicht so löst,wie vielleicht gehofft wurde. Aber die Rede von der „organisierten Unverant-wortlichkeit“ ist genauso wie die Kritik am „Ruf nach Verantwortung“ und dieoffen bleibende Frage „Verantwortung – Prinzip oder Problem?“ eher ein Indizfür die Begriffskonjunktur als für das Ende einer Phase.8 Von einem Begriff allei-ne ist jedoch wenig zu erwarten. Der Begriff des Hundes kann nicht bellen undder Begriff Verantwortung kann - selbst als Prinzip - keine Probleme lösen.Was ist mit dem Begriff gemeint und gibt es Gründe für seine Konjunktur?4.2 Die Funktion des VerantwortungsbegriffsIn seinen systematisch orientierten Ausführungen zur Geschichte des Verantwor-tungsbegriffs stellt Bayertz eine funktionale Grundkonstante in der Verwendungdes Terminus fest: „Der Sinn und Zweck des Verantwortungsbegriffs bestehtdarin, eine Beziehung zwischen (moralischen) Subjekten und (moralischen) Ob-jekten herzustellen.“9Wenn dem so ist, dann wäre die Konjunktur des Verantwortungsbegriffs dar-auf zurückzuführen, dass die Beziehung zwischen moralischen Subjekten undmoralischen Objekten thematisierungsbedürftig geworden ist. Dafür spricht vieles,wie sich an den beiden argumentativen Frontstellungen bei Max Weber und HansJonas deutlich machen lässt.4.2.1 Verantwortungs- versus Gesinnungsethik (Max Weber)Max Weber hat in seinem berühmten Vortrag „Politik als Beruf“10 Verantwor-tungsethik mit Gesinnungsethik kontrastiert. Als kritisierte gesinnungsethischePosition galt Weber die Abkoppelung des moralischen Subjekts in seiner autono-men Selbstbestimmung des Gewissens von den Folgen des Handelns. Eingefor-dert wurde unter dem Stichwort der Verantwortung, dass auch Handlungsfolgendem Subjekt in moralischer Hinsicht zugeordnet werden müssen. Missverstandenwurde Webers Kritik überall dort, wo der Rekurs auf die Folgen des Handelns zuder Behauptung führte, es käme nur auf Ergebnisse und mithin nur auf die Folgenan. Die Fokussierung der Ethik auf Ereignisse, auf Folgen des Handelns, wozueine ausschließlich utilitaristische Ethik neigt, kann sich nicht auf Webers Unter-scheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik berufen. Denn wenn Sinn                                                     7 Jonas 1984 und Bloch 1959.8 Beck 1988; Kaufmann 1992; Bayertz 1995.9 Bayertz 1995, 64.10 Weber 1919/1999.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 77und Zweck des Verantwortungsbegriffs die Herstellung einer Beziehung zwischenmoralischen Subjekten und moralischen Objekten ist, dann hat Verantwortungimmer eine subjektive Seite und immer eine objektive Seite und ist als Beziehungzu verstehen. Webers Kritik an der Ausblendung der objektiven Seite sollte dannnicht zu einer Vernachlässigung der subjektiven Seite führen.Die Gegenüberstellung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik hat häufigeine kulturkritische Note: Die Kritik einer Gesinnungsethik beinhaltet dann dieKritik an einer europäischen, v.a. deutschen, mit dem Namen Immanuel Kant ver-knüpften ethischen Tradition. Demgegenüber nimmt die Position der Verantwor-tungsethik expliziten oder impliziten Bezug auf die eher angelsächsische Ethiktra-dition, deren Protagonisten im allgemeinen unter dem Sammelbegriff der Utilita-risten vereinigt werden.Die Identifikation von Gesinnungsethik mit kantischer Tradition trifft nichtdas Werk des Königsberger Philosophen. Sie hat lediglich darin ihr relativesRecht, dass Kants ethisches Programm gerade auf Überwindung von Heteronomieund auf Ausbildung einer autonomen und selbstbestimmten Ethik gerichtet war.Die Selbstbestimmung des autonomen Subjekts und mithin seine Freiheit ist abernur denkbar, wenn sie sich unabhängig von äußeren Umständen, von Erfolg oderMisserfolg des Handelns macht. Denn über Erfolg oder Misserfolg (oder auchNebenfolgen) entscheiden immer auch (aus Sicht des Subjekts) kontingente Ein-flussfaktoren. Eine an Erfolg/Misserfolg orientierte Ethik ist daher immer hetero-nom und (zumindest partiell) fremdbestimmt. Diese Denkweise kulminiert in derThese, wonach „nichts in der Welt ... zu denken möglich (ist), was ohne Ein-schränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille.“11 Trenntman diese Denkweise vom Gesamtwerk des Philosophen ab und macht sie popu-lär, dann trifft man relativ präzise auf die von Weber als Gesinnungsethik be-zeichnete Denkweise: „»der Christ tut recht und stellt den Erfolg Gott anheim.« ...Wenn die Folgen einer aus reiner Gesinnung fließenden Handlung üble sind, sogilt ihm nicht der Handelnde, sondern die Welt dafür verantwortlich, die Dumm-heit der anderen Menschen oder - der Wille des Gottes, der sie so schuf.“12 Kants„Gesinnungsethik“ - entstanden im Preußen des 18. Jahrhunderts - basiert auf derberechtigten Unterscheidung zwischen einer bloß äußerlichen Erfüllung objektiverVerbindlichkeiten und einem Handeln aus Pflicht, unabhängig von aller bloßenNeigung und ohne alles Schielen auf die Folgen.13 Ob bei den von Weber kriti-sierten Gesinnungsethikern eventuell das „Handeln aus Pflicht, unabhängig vonaller bloßen Neigung“ ersetzt wurde durch ein „Handeln aus tief empfundenerÜberzeugung“, was durchaus etwas anderes ist, kann an dieser Stelle dahingestelltbleiben. Das Gemeinsame der gesinnungsethischen und der Kantschen Positionbesteht in der relativen Nicht-Beachtung empirisch abschätzbarer Folgewirkungendes Handelns in der Ethik. Aber selbst in dieser Hinsicht kann die Weber-Kritiknicht Kant treffen, sondern nur die Wirkungen Kantischer Philosophie. Denn beiKant ist mit dem Subjekt genauso wenig der empirische individuelle Mensch mit                                                     11 Kant 1786/1983, 18 (= Akad.Ausg. 1); vgl. Rohls 1991, 290f.12 Weber 1919/1999, 441f.13 Vgl. Kant 1788/1983, 142-155 (=Akad.Ausg. 57-71).



78 | Teil II: Begriffliche KlärungenNamen und Adresse bezeichnet, wie mit dem Begriff der Freiheit die Wahlfreiheitmoderner Konsumenten vor dem Supermarktregal gemeint ist. „Kant hat dabei ...an das transzendentale Subjekt als Teilhaber an einem mit sich selbst identischenReich der Vernunft gedacht.“14 Erst später wurden seine Aussagen über den gutenWillen auf empirische Subjekte bezogen und Kant wurde als „Philosoph des Pro-testantismus“ in Anspruch genommen.15Webers Gegenüberstellung von Verantwortungsethik und Gesinnungsethik istjedoch keine Abhandlung über ethische Theorien sondern ein Vortrag zur politi-schen Ethik - genauer: Sein Zentrum ist - wie schon der Titel sagt - die Berufs-ethik des Politikers. D.h. das Subjekt, von dem bei Weber die Rede ist, ist nichtdas transzendentale Subjekt, sondern lässt sich relativ präzise empirisch bestim-men. Die Kritik richtet sich gegen die Abkopplung dieses empirischen Subjektsvon bestimmten Objekten - nämlich den Folgen des eigenen Handelns. Es gehtum die richtige Zuordnung von zu diskutierenden Objekten (Folgen) zu be-stimmten präzise benannten Subjekten (Politiker). Auf die Aufgabe, zu dieserVerknüpfung Stellung zu beziehen und sich nicht unter Berufung auf guten Wil-len aus der realen Welt und ihren Irrationalitäten sowie aus konkreten Anforde-rungen in gesellschaftlichen Rollen davonzustehlen - darauf hat Weber in ein-drücklichster Weise hingewiesen. Ausgangspunkt der Diskussion ist das Subjektmit seinen Rollenanforderungen.4.2.2 Fernethik versus Nahethik (Hans Jonas)Ganz anders Hans Jonas: Er geht von Objekten aus, die aufgrund neuer technolo-gischer Möglichkeiten in den Handlungsbereich der Menschen und daher in denReflexionsbereich der Ethik gekommen seien. Den neuen technischen Möglich-keiten und den vielfältig interdependenten Wirkungen menschlichen Handelns istes geschuldet, dass heute auch die Natur selbst Gegenstand, d.h. Objekt menschli-cher Verantwortung geworden ist. Prinzipiell steht selbst die Existenz einerMenschheit, die diesen Namen verdient, auf dem Spiel. Seine Kritik an der ethi-schen Tradition und wieder (diesmal explizit) an Kant richtet sich darauf, dassdiese Objekte mit den traditionellen ethischen Konzepten nicht angemessen bear-beitet werden könnten. In einem Kapitel über „Kants »Ehrfurcht vor dem Ge-setz«“16 stellt er die Position dar, dass zwar bestimmte Gegenstände uns durchihren Wert affizieren können, aber - um der Autonomie der sittlichen Vernunftwillen - das Gefühl wahrhaft sittlichen Handelns sich nie auf solche Objekte, son-dern nur auf das Gesetz selber beziehen könne. Inhalt dieses Gesetzes ist das„Prinzip der Universalität, dem der Wille sich konform machen soll; und diesnicht durch die Wahl seiner Objekte, sondern durch die Form ihres Wählens, dasheißt durch die Weise der Selbstbestimmung im Hinblick auf die mögliche Uni-                                                     14 Lange 1992, 262.15 Webers Kritik trifft somit nicht die Kantische Philosophie sondern eine vulgarisierte Fernwirkungderselben. An Kant wäre die Frage zu stellen: Konntest Du wollen, dass diese Versatzstücke deinesWerkes zu Grundelementen der allgemeinen Bewusstseinslage werden?16 Jonas 1984, 167-170.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 79versalisierung seiner Maxime.“17 Die Unabhängigkeit von den Objekten der Ver-antwortung in Kants Ethik kritisiert Jonas als „eigentümliche Leere, in welche derrein formale kategorische Imperativ mit seinem Kriterium widerspruchsloser Ge-neralisierbarkeit der Willensmaxime führt.“18 Ob die materiale Füllung dieserbloßen Formalität durch die Achtung vor der Würde von Personen als (immerauch) Zwecken an sich selbst entsprechend dem Kantischen Anspruch aus demkategorischen Imperativ abgeleitet oder - so Jonas - „in Wahrheit aber ihm hinzu-gefügt ist“19, kann hier offen bleiben, weil sie nichts an der Kritik an einem auto-nomie- und subjekt-orientierten Ansatz ändert.20 Unmittelbar im Anschluss machtJonas seine argumentative Kehrtwende deutlich: „Unsere Gegenposition, die denfolgenden Reflexionen über Verantwortung zugrundeliegt, sei hier einfach hinge-stellt: Worauf es ankommt, sind primär die Sachen und nicht die Zustände meinesWillens.“21Diese Sachen sind unter neuen Situation neu, weil bisher nicht in Frage ste-hend: Der für Jonas einzige kategorische Imperativ, der also kein hypothetischerImperativ im Sinne von „Wenn ... dann ...“ ist, lautet: „..., dass eine Menschheitsei.“22 Die Begründung dieses (ontologischen) Imperativs aus der Idee des Men-schen kann hier außer Acht bleiben, ebenso wie die dafür nötige Wiedereinfüh-rung der Metaphysik in die Ethik. Neu wäre nicht die größere Verantwortung auf-grund größerer Macht. Neu ist die Umstellung der Argumentation: Der Mensch-heit in ihrer Existenz und der Natur wird ein inneres Recht zugestanden, und dieseVerantwortungsobjekte suchen sich das Verantwortungssubjekt. Es geht nicht umdas handelnde Subjekt und die Folgen seines Handelns, sondern es geht um dasinnere Recht der Natur und der Menschheit, die nach dem Modell der Fürsorge-Verantwortung, welche in der elterlichen Verantwortung für das Wohl der Kinderihr Urbild hat, zum Objekt neuer Verantwortung wird.Für wen? Wer wird Subjekt dieser Verantwortung für die Existenz einerMenschheit und einer wie auch immer zu bestimmenden „Natur“? Bei Jonas istdies zunächst einmal die Philosophie: „Die Forderung nach einem »Umdenken inden Grundlagen der Ethik« wird als Ausdruck einer Verantwortung für das Über-leben der Menschheit verstanden. ... Der Philosophie wächst damit eine Fürsorge-Verantwortung zweiter Stufe zu, eine Metaverantwortung für das richtige Ver-ständnis der Natur.“23 Dies ist nicht unproblematisch. Denn hohes Verantwor-tungsgefühl ökologischer Ethiker macht den sachlichen Diskurs, z.B. über einenEigenwert der Natur, gelegentlich schwierig, weil abweichende Positionen immerunter dem Verdacht der Unverantwortlichkeit stehen. Damit werden philosophi-sche Theorien unmittelbar zu strategischen Instrumenten. „Eine solche strategi-sche Verwendung reduziert metaphysische Theoreme auf eine Art Sozialtechno-logie zur Lösung aktueller Probleme und macht sie damit eo ipso als metaphysi-                                                     17 Jonas 1984, 168.18 Jonas 1984, 169.19 Jonas 1984, 169.20 Entweder wird die Kritik mit dem Aufweis eines Selbstwiderspruchs bei Kant belegt oder sie wirdals Widerspruch gegen Kant durchgeführt.21 Jonas 1984, 170.22 Jonas 1984, 90 vgl. auch 90-92 und 186f.23 Bayertz 1995, 62.



80 | Teil II: Begriffliche Klärungensche Theoreme unglaubwürdig. ... Aus dem Sollen des Überlebens wird auf dasSein der Natur geschlossen. Der »naturalistische Fehlschluss« wird rückwärts ge-zogen.“24Jenseits dieser Metaverantwortung der Philosophie bleibt die Frage, welchemVerantwortungssubjekt die Verantwortungsobjekte Menschheit und Natur zuzu-schreiben sind, bei Jonas letztlich unbeantwortet, wenngleich nicht unbearbeitet.Das fünfte und sechste Kapitel seines Buches u.a. mit den Erörterungen, welcheStaatsform für die Verwirklichung der neuen Ethik am besten geeignet sei, lassensich als Antwortversuch lesen. Diese sind aber auch am stärksten missverstandenworden - insbesondere das relative, wenngleich nur theoretische Plus des Mar-xismus über den Kapitalismus25 und die These vom drohenden Gespenst der Ty-rannis, weil in Extremsituationen kein Raum bleibe für die umständlichen Ent-scheidungsprozesse der Demokratie. Unabhängig davon, dass Jonas dies als War-nung und nicht als Empfehlung verstand, bleibt das praktische Problem, dassangesichts der globalen Problemstellung die nötige Tyrannis nicht nur eine"wohlwollende, wohlinformierte und von der richtigen Einsicht beseelte Tyran-nis"26 sein müsste, sondern auch noch eine weltumspannende. Dies dürfte schwie-rig zu realisieren sein. So kann - unter Absehung vom Handeln Gottes - die Ver-antwortung für die Menschheit nur an die Menschheit insgesamt adressiert wer-den. „Wo alle angesprochen werden, ist niemand angesprochen. Es bleibt beimAppell ohne Adressat.“27Ausgehend von der praktischen Funktion des Verantwortungsbegriffs, Bezie-hungen zwischen (moralischen) Subjekten und (moralischen) Objekten herzustel-len, kommt Bayertz zu dem Schluss, dass das Jonas’sche Programm entgegenseiner eigenen Intention keine Theorie der Verantwortung formuliert und auch garnicht formulieren kann.284.2.3 Verantwortung als offene FrageJonas‘ Argumentation kann - so Bayertz - zwar moralische Pflichten begründen,aber niemals moralische Verantwortung, weil Verantwortung nicht nur ein Ob-jekt, sondern auch ein Subjekt benötigt. Als Begriff der neuzeitlichen Ethik impli-ziere Verantwortung immer auch eine (im einzelnen zu bestimmende) Autonomieund Selbstgesetzgebung des Subjekts. Wo das Überleben der Menschheit auf demSpiele steht, ist diese Autonomie (mit der Möglichkeit des Fehlens) aber zu risi-koreich. „Die Strategie der Ontologisierung beseitigt zusammen mit der Idee derAutonomie daher auch die der Verantwortung“.29 Umgekehrt lässt sich bei MaxWeber (und Jonas) lernen, dass die Fokussierung auf das autonome Subjekt dazuführen kann, dass die realen Objekte der Verantwortung aus dem Blick geratenkönnen.                                                     24 Bayertz 1995, 64.25 Jonas 1984, 270.26 Jonas 1984, 262.27 Bayertz 1995, 67.28 Bayertz 1995, 65.29 Bayertz 1995, 68.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 81So kann aus den bisherigen Erörterungen das Zwischenfazit gezogen werden, dassdie Rede von Verantwortung drei Aspekte umfasst: Die Bestimmung eines Ver-antwortungssubjektes, die Bestimmung eines Verantwortungsobjektes und dieBestimmung oder wenigstens die Behauptung einer Beziehung zwischen beiden.Wo eines dieser Elemente ausfällt, bleibt die Rede von Verantwortung unterbe-stimmt.Daraus lassen sich drei Hypothesen über die Ursachen der Verantwortungs-konjunktur ableiten:Die erste (positive) Hypothese besagt: Spezifisch für die Situation modernerethischer Debatten ist die Erkenntnis dessen, dass viele Problemlagen nicht alsschicksalhaft erfahren werden, sondern den Folgen menschlichen Handelns zuge-schrieben werden. Ob Erderwärmung, Überschwemmungskatastrophen, Ausbruchvon Kriegen oder Seuchen: Mit guten Gründen lassen sich die Phänomene alsFolgen menschlichen Handelns darstellen. Dieses menschliche Handeln ist jedochvielfach interdependent. Die Phänomene sind nicht von einzelnen oder bestimm-ten Akteuren unmittelbar verursacht, sondern sind Auswirkung nicht bestimmba-ren menschlichen Handelns. Gleichzeitig hat sich das Bewusstsein über langeHandlungsketten (und auch die Handlungsketten selber) extrem erweitert. Was hatKinderarbeit in Dritt-Welt-Ländern mit der Kleidung in deutschen Kaufhäusernzu tun? Der Ruf nach Verantwortung und die Frage der Verantwortungsverteilungkann daher als Konsequenz dieser offenen gesellschaftlichen Frage interpretiertwerden.Die zweite (negative) Hypothese besagt: Unter Vermeidung traditioneller Be-griffe wie Tugend oder Pflicht lässt sich mit dem Verantwortungsbegriff das Mo-ralische thematisieren, ohne präzise Subjekt und Objekt, Inhalt und Reichweiteangeben zu müssen. Der Verantwortungsbegriff transportiert moralische Wertun-gen. „Je nach Herkunft, Inhalt und Ziel der Wertungen ergeben sich dann ver-schiedene Arten - z.B. moralische, rechtliche oder funktionale - der Verantwor-tung, die zum Zwecke der (Selbst-)Täuschung gern verwechselt oder gegeneinan-der ausgespielt werden. Die daraus resultierenden Äquivokationen sind eine derUrsachen für die weit verbreitete Beliebigkeit der Rede von „Verantwortung“ imöffentlichen Leben.“30 Zu ergänzen wäre: Die Äquivokationen und Unbestimmt-heiten sind nicht nur eine Ursache für die weit verbreitete Beliebigkeit, sondernauch Ursache für die Beliebtheit.Die Verknüpfung beider Hypothesen lautet wie folgt: Mit dem Ruf nach Ver-antwortung werden spezifisch neuzeitliche Problemlagen in treffender Weise auf-genommen und als Frage formuliert. Der Ruf nach Verantwortung und die Be-hauptung von Verantwortung sind aber die Frage und nicht die Antwort. Die fort-dauernde Wiederholung der Frage trägt wenig zur Beantwortung bei. DieKonjunktur des Verantwortungsbegriffs ist Problemhinweis, nicht Problemlösung.Von einer dritten Hypothese zu den Ursachen dieser Begriffskonjunktur han-delt der nächste Absatz.                                                     30 Bayertz 1995, 65.



82 | Teil II: Begriffliche Klärungen4.3 Der Begriff Verantwortung als Trittbrettfahrer derEthikVon Verantwortung wird in der Regel nur dort gesprochen, wo mit der Zuschrei-bung oder Übernahme von Verantwortung ein Werturteil transportiert wird. DieseWertung wird aber unabhängig von der Verantwortungszuschreibung vorgenom-men. Aus der Zuschreibung selber ergibt sich die Wertung nicht. „Es ist eine Fra-ge, ob eine bestimmte Handlungsfolge als schlecht anzusehen ist, und eine andereFrage, wem sie zuzuschreiben ist. ... Es ist eine Frage, welcher Zustand als positivzu bewerten und darum zu erhalten oder herzustellen ist, und eine andere Frage,wer die entsprechende Aufgabe zu übernehmen hat.“31 Aber auch vom Subjektausgehend bestehen zwei Fragen: Es ist eine Frage, ob Politiker X die Verant-wortung für eine bestimmte Entscheidung zugeschrieben bekommt bzw. über-nimmt, und eine andere Frage, ob die Entscheidung in sich oder in ihren Folgenpositiv oder negativ zu beurteilen ist.In kaum überbietbarer Pointierung lässt sich mit Bayertz feststellen: „DerVerantwortungsbegriff konstitutiert keine Wertungen, sondern „transportiert“ sielediglich; er ist evaluativ neutral. Daraus ergibt sich, dass jede Theorie der Ver-antwortung parasitär gegenüber einer Theorie der Moral ist: Sie lebt von morali-schen Wertungen, die sie selbst nicht begründen kann.“32 Der Verantwortungsbe-griff wird somit zum Trittbrettfahrer der Ethik.Negativ muss dies nur derjenige interpretieren, der primär oder gar aus-schließlich an den Begründungsproblemen der Ethik interessiert ist. Er wird dann„die Begründungsprobleme einer Verantwortungsethik diskutieren und dabei so-wohl die Leistungsfähigkeit als auch die Grenzen des Verantwortungsbegriffs fürdie ethische Theoriebildung ausloten.“ Er wird dann feststellen, „dass der Ver-antwortungsbegriff allein kein hinreichendes Prinzip der Ethik ist.“33Positiv wird dies derjenige interpretieren, der den Begründungsdiskursen derEthik nicht alleine die Last gesellschaftlicher Problemlösungen zumessen will,sondern sich mehr von den Anwendungsdiskursen oder von Gültigkeitsdiskursenerwartet.34 Die inhaltliche Offenheit des Verantwortungsbegriffs erlaubt es, dieZurechnungsfragen zu diskutieren und dabei die möglicherweise konfliktreichenBegründungsmodi von Werturteilen zumindest teilweise zu suspendieren.Am Beispiel: Mit der Frage nach der Verantwortung für einen (nicht natürli-chen) Todesfall wird die Zurechnungsfrage gestellt, deren Beantwortung und de-ren Konsequenzen für das friedliche Miteinander der Überlebenden höchste Rele-vanz hat. Dabei kann die Frage nach der Begründung des Tötungsverbots langeZeit offen bleiben: Tötung anderer Menschen soll nicht sein, weil das positiveGesetz oder ein (durch wen?) positiv gewordenes Naturrecht es verbietet, weil esGottes (fünftem oder sechstem) Gebot widerspricht, weil das Tötungsverbot dis-kursethisch begründbar ist, weil es der Menschenwürde oder der Ehrfurcht vor                                                     31 Bayertz 1995, 65.32 Bayertz 1995, 65.33 Körtner 1999, 66.34 Vgl. Wieland 1996b, v.a. 63.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 83dem Leben inmitten von Leben, das Leben will, widerspricht, weil es dem Hob-bes’schen Gesellschaftsvertrag zuwiderläuft, weil der Handelnde in den meistenFällen nicht wollen kann, dass die Maximen seines Handelns allgemeine Gesetz-gebung werden usw.Der Verantwortungsbegriff ermöglicht somit die Kommunikation moralischerProbleme unter zeitweiser Zurückstellung der Begründungsdiskurse. Dies kannteilweise erklären, warum gerade in Zeiten eines besonders bewusst gewordenenethischen Pluralismus der Verantwortungsbegriff eine solche Hochkonjunktur hat.Dies ist seine Stärke und Schwäche gleichzeitig. Der Verantwortungsbegriff er-laubt gerade aufgrund seiner Auslegungsbreite die Thematisierung der Ethik ohnezur Entscheidung für bestimmte Begründungsmodelle der ethischen Tradition zuzwingen. Das ist nicht nur seine Schwäche, sondern auch seine Stärke.Diese Stärke wird dann verspielt, wenn unter Bezugnahme auf die inhaltlicheUnbestimmtheit des Verantwortungsbegriffs der Versuch unternommen wird, denBegriff für eine bestimmte ethische Konzeption oder Tradition zu reservieren.Ausgehend von solcher Monopolisierung lässt sich dann argumentieren, dass dieVerwendung des Verantwortungsbegriffs aus logischen Gründen bestimmte Kon-sequenzen mit sich führt, die dann nicht mehr (anders) begründet werden müssen.4.4 Die drei Grundaspekte der Ethik als Teil desVerantwortungsproblemsKonkrete Diskurse über Fragen der Verantwortung kommen dort, wo sie inhalt-lich strittig sind, gleichwohl nicht ohne Rekurs auf Begründungsfragen aus. DieStärke des Ansatzes beim Verantwortungsbegriff besteht dem bisher Gesagtenzufolge darin, dass er Anknüpfungspunkte für verschiedene Begründungsstrategi-en bietet. Die Neuartigkeit der Verantwortungsethik kann dann darin gesehenwerden, dass der Rekurs auf Verantwortung besser als andere Begriffe diese Of-fenheit für unterschiedliche ethische Traditionen ausdrückt. Im Fazit des vorher-gehenden Kapitels war daher die Rede von „mit dem Begriff der Verantwortungverbundenen ethischen Traditionen“. Der Plural dieser Formulierung soll daraufhinweisen, dass der Verantwortungsbegriff zu einem Integrationsbegriff verschie-dener ethischer Ansätze geworden ist.Eine Theorie der Verantwortung beinhaltet dann aber nicht weniger als dieAusarbeitung einer vollständigen ethischen Theorie einschließlich einer allgemei-nen Gesellschaftstheorie. Wenn dieser Anspruch überhaupt einlösbar ist, so sichernicht innerhalb dieser Studie.Dem Integrationsaspekt soll vielmehr auf andere Weise Rechnung getragenwerden. Denn diese Integration als solche ist nicht neu. Schon Schleiermacher hatherausgearbeitet, dass in sämtlichen großen Konzeptionen der ethischen Traditionverschiedene Grundansätze der ethischen Argumentation enthalten sind und ihre



84 | Teil II: Begriffliche KlärungenVerknüpfung aus systematischen Gründen auch notwendig ist.35 Diese Grundan-sätze werden bezeichnet als Tugendethik, Güterethik und Pflichtethik.4.4.1 TugendethikTugend bezeichnet bei Aristoteles einen „Habitus des Wählens, der die nach unsbemessene Mitte hält und durch die Vernunft bestimmt wird, und zwar so, wie einkluger Mann ihn zu bestimmen pflegt.“36 Es geht um eine Grundhaltung, um denCharakter eines Subjekts, der aber nicht statisch als feststehende Eigenschaft zuverstehen ist. Vielmehr handelt es sich um einen Kreislauf: Es ist die Tugend, ausder das gemeinschaftsgerechte Handeln hervorgeht, und wiederum ist es das wie-derholte Handeln, das die Tugend einübt. Tugend als Charakterbildung setzt alsonicht nur Einsicht, sondern auch Übung und (Selbst-)Erziehung voraus. Ob sichder Tugendbegriff inhaltlich durch Aufzählung einzelner Tugenden (z.B. der Kar-dinaltugenden Besonnenheit, Tapferkeit, Klugheit, Gerechtigkeit) füllen lässt,welche problematischen Konsequenzen diese Tradition z.B. in der „hässlichen“Tugend des wilhelminischen Zeitalters hatte, kann hier dahingestellt bleiben. Inneuerer Zeit ist der Tugendbegriff durch den Begriff der Gesinnung abgelöst wor-den. An die Stelle einer kontinuierlichen Bestimmung des Charakters trat diedurchgängige Ausrichtung des Willens. Dies hat mit der wesentlich durch Kantinduzierten Unabhängigkeit des ethischen Subjekts von der bloß äußerlichen Er-füllung objektiver Verbindlichkeiten zu tun. Kritik an der tugendethischen (unterEinschluss der gesinnungsethischen) Tradition richtet sich u.a. darauf, dass mit derausschließlichen Orientierung an der Qualität des Charakters (oder der Selbstbe-stimmung des Willens in der Gesinnung) die Gemeinschaft und die äußere Weltinsgesamt aus dem Blick gerät oder nur noch Mittel oder Hindernis für das indivi-duell gute und tugendhafte Leben ist. Gleichwohl ist festzuhalten: Im „Sinn vonCharakterfestigkeit37 und Zuverlässigkeit ist die Tugend ... das unentbehrlichesubjektive Grundmoment der Ethik.“38 Als Voraussetzung für Verlässlichkeit undVertrauen zwischen Menschen ist es nicht nur das subjektive Grundmoment, son-dern gleichzeitig gesellschaftlich unabdingbar.4.4.2 GüterethikAuch die Güterethik hat antike Wurzeln. Ein Gut ist bei Aristoteles etwas, wor-aufhin alles strebt. Jedes Gut kann wieder als Mittel für ein höheres Gut angese-hen werden. Güterethik fragt also nach dem Ziel sittlichen Handelns: Was sollbewirkt werden? Welches Gut oder Ziel soll erreicht werden? Vom Begriff desZieles (griechisch: telos) stammt auch die Benennung als teleologische Ethik. Dashöchste Gut ist dasjenige, das um seiner selbst willen erstrebt wird, womit in der                                                     35 Vgl. Schleiermacher 1927, 550-557 (Ziff. 110-122) und Lange 1992, 270f.36 Aristoteles 1985, 36 (= EN 1106b36-1107a2).37 Mit Bezug auf die aristotelische Definition der Tugend und des Charakters als Ausrichtung an derMitte zwischen den Extremen, lässt sich Charakterfestigkeit durchaus von Halsstarrigkeit unter-scheiden.38 Lange 1992, 262.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 85christlichen Theologie das Reich Gottes oder das ewige Leben identifiziert wurde.Unabhängig von dieser theologischen Bestimmung wurde in der Neuzeit durchThomas Hobbes und die Utilitaristen die Güterethik zum Ausgangspunkt derEthik erhoben, wobei begrifflich von Gütern auf Nutzen und Nützlichkeit (latei-nisch: utilitas) umgestellt wurde. Dies ist die heute bedeutendste Form, welcheauch zur philosophischen Wurzel moderner Ökonomik geworden ist, dabei abereine gewisse inhaltliche Entleerung erfahren hat.39 Die Orientierung am anderenMenschen und seinen Bedürfnissen erscheint noch vage in der Orientierung amKunden und seiner Nutzenfunktion. Worin nun die höchsten Güter bestehen undwie eine Güterhierarchie aufzubauen ist, bleibt strittig: Wie verhalten sich leibli-che zu seelischen Gütern? Wie weit trägt die Orientierung an der allgemeinenWohlfahrt, dem größtmöglichen Glück der größten Zahl? Wird kollektive Wohl-fahrt behauptet oder ist sie aus der Aggregation individueller Wertvorstellungenentwickelbar? Oder lassen sich die anzustrebenden Güter unabhängig von ihremNutzen für Menschen aus sich selbst bestimmen? Dies versucht die Wertethik mitdem Rekurs auf objektive „Werte“, d.h. unzweifelhafte Orientierungsmarken ethi-scher Urteile. Die Kritik an der Güterethik hat mindestens zwei Aspekte: Bleibt inpluralistischen Gesellschaften der Ansatz beim Guten notwendig subjektiv undbeliebig? Oder gibt es darüber hinaus feststellbare Grundwerte? Und: WelcheMittel werden durch die Realisierung von Gütern oder Werten geheiligt und wel-che nicht? Festzuhalten bleibt, dass die Güterethik – verstanden als Orientierungan anderen – das notwendige objektive Element jeder Ethik repräsentiert. AlsTriebfeder des Handelns ist sie darüber hinaus auch subjektiv unverzichtbar.4.4.3 PflichtethikDer Begriff der Pflicht(en) bezeichnet verschiedene Verhaltens- und Handlungs-anweisungen, die in einem sozialen Zusammenhang für angemessen und verbind-lich erachtet werden. Pflicht ist das Verbindliche, ist das, was sich geziemt.Pflichtethik thematisiert folglich die Einbindung des Subjekts in ihm vorgegebeneVerbindlichkeiten. Dies können zunächst Gesetze und Ge-/Verbote sein. So wirdeine am biblischen Dekalog orientierte Ethik als Gebotsethik auch dem Bereichder Pflichtethiken zugeordnet. Im Verhältnis von Individuum und konkreter Ge-meinschaft werden mit dem Pflichtbegriff die zeitlich gebundene und konkreteEinweisung in bestimmte Rollen bezeichnet. Man übernimmt bestimmte Pflichtenin der Familie, im Beruf oder im Staat aufgrund von Konvention, Vertrag oderGesetz. In diesem Sinne sind Pflichten immer an historische, kulturelle und kon-kret soziale Gegebenheiten gebunden. Die Kritik einerseits an dieser Heteronomieund andererseits an der geschichtlichen Kontingenz der Pflichtethik führte - wieerwähnt - Kant dazu, seine Pflichtethik an einem geschichts- und zeitlos gültigenSittengesetz orientiert sein zu lassen und gleichzeitig durch das Postulat der Uni-versalisierbarkeit von der Bindung an konkrete Gemeinschaft zu entkoppeln.Pflicht wird damit von dem, was als konkrete Verbindlichkeit aus der Gemein-schaft auf das Individuum zukommt, zu einem formalen Prinzip, welches aus der                                                     39 Vgl. Biervert/Wieland 1987.



86 | Teil II: Begriffliche KlärungenVernunft- und Selbstbestimmung (Autonomie) des Menschen entspringt. Gesin-nungsethik (obwohl oben eher der subjektiven tugendethischen Seite zugeordnet)und Pflichtethik fallen hier zusammen. Es ist eine rein terminologische Frage, obdie lehrbuchmäßige Zuordnung von Kant zu den Pflichtethikern angemessen ist.Deutlicher kann dies von denjenigen Kant-Nachfolgern behauptet werden, diesich unter dem Begriff Diskursethik versammeln. Immerhin ist hier die Selbstbe-stimmung und Selbstisolierung des Subjekts mittels der Vorstellung der wechsel-seitigen Inanspruchnahme im (herrschaftsfreien) vernünftigen Diskurs und seinendenknotwendigen Regeln durch ein intersubjektives, gesellschaftsbezogenes Ele-ment ersetzt. Allerdings dürfte das Verhältnis des gesellschaftlichen Diskurses inder Diskursethik zu den empirischen (auch verständigungsorientierten) Gesprä-chen und Diskussionen ziemlich genau analog zu demjenigen Verhältnis sein,welches oben als Übergang vom transzendentalen Subjekt bei Kant zum empiri-schen Subjekt des gesinnungsethischen Politikers charakterisiert wurde. Gemein-sam ist diesen Denkrichtungen jedenfalls die Ablehnung teleologischer Argu-mente des guten gemeinsamen Lebens.Sofern im Begriff der Pflicht das Element der Verbindlichkeit des individuel-len und kollektiven Lebens thematisiert wird, ist dieser in jeder Ethik auf die eineoder andere Weise festzuhalten. Mit ihm wird am ehesten die Schnittstelle zwi-schen ethischem Subjekt und den äußeren Ansprüchen an das Subjekt benannt.Die Funktion als Schnittstellenbegriff erklärt dann auch, warum hier die Pendel-bewegung zwischen reiner Außen- und Fremdbestimmung (Heteronomie) undgemeinschaftsvergessener Selbstbestimmung (Autonomie) so drastisch ausfallenkann.404.4.4 Verantwortung als IntegrationsbegriffAn alle drei Grundaspekte kann mit dem Begriff der Verantwortung angeknüpftwerden. Dies lässt sich festmachen an unterschiedlichen historischen Bezügen,welche für den relativ jungen Verantwortungsbegriff aufgeboten werden. Einer-seits wird festgestellt, der Begriff der Verantwortung sei im 20. Jahrhundert „mehrund mehr an die Stelle des ethischen Begriffs der Pflicht getreten“41. Andererseitsschreibt Honecker: „Güterethik betont das objektive Ziel, das Ergebnis des Han-delns und berührt sich darin mit einer Verantwortungsethik, wohingegen Gesin-nungsethik das subjektive Wollen betont.“ 42 Schließlich knüpft Verantwortungauch an die Tugendethik an. Am deutlichsten wird dies bei H.R. Niebuhr: Er kon-trastiert responsibility explizit den zwei anderen Haupttypen. Die Frage „Wassollen wir tun?“ führt in der Teleologie auf die Leitfrage „Was ist mein Ziel?“ undzum Wertbegriff des „Guten“. Die Deontologie führt über die Leitfrage „Was istdas Gesetz? Was ist das erste Gesetz meines Lebens?“ zum Wertbegriff des                                                     40 Da christliche Ethik nicht selten als fremdbestimmte Gebotsethik missverstanden wird, ist es fürden Anspruch angemessener Neuzeitlichkeit dringend notwendig nachzuweisen, dass Gottesbin-dung gerade nicht heteronom ist, sondern der Widerspruch zwischen Heteronomie und Autonomieim Begriff der Theonomie aufgehoben ist. Vgl. Graf 1987.41 Körtner 1999, 65.42 Honecker 2001, 672.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 87„Rechten“. Dem setzt er als dritten spezifisch modernen Begriff den der responsi-bility gegenüber. Die Leitfrage lautet dann „Was geht vor?“ und der zugehörigeWertbegriff ist das „Passende“ oder das „Angemessene“.43 Als Vorläufer desVerantwortungsbegriffs skizziert er den Tugendbegriff des Aristoteles und derstoischen Ethik.Wenn die drei Grundansätze der Ethik gut an den Verantwortungsbegriff an-geknüpft werden können, dann ist damit zu rechnen, dass ausgearbeitete Verant-wortungskonzepte auf der Ebene von Begründungstheorien diesen Begriff in einerWeise auslegen, der ihrem Erkenntnis-, Begründungs-, oder Argumentationsinter-esse entspricht.Hier ist festzuhalten, dass es wohl keinen Begriff der ethischen Tradition gibt,der so geeignet ist, alle drei Grundaspekte in einem Begriff zu bündeln und damitdas Schleiermachersche Anliegen zu transportieren.44Theoretisch könnte allenfalls noch für den Gerechtigkeitsbegriff ähnliche In-tegrationskraft in Anspruch genommen werden: In der iustitia commutativa ist dertugendethische Aspekt enthalten, der weniger gut in der deutschen Übersetzungmit Tauschgerechtigkeit, besser jedoch in der Formulierung erscheint: „einemanderen gerecht werden.“ Die iustitia distributiva, die zuteilende Gerechtigkeit, istheute das dominante Gerechtigkeitsverständnis geworden: als Ziel einer gerech-ten, häufig an Gleichheitspostulaten orientierten Güter- oder Chancenverteilung,womit der güterethische Aspekt bezeichnet werden kann. Die iustitia legalis alsNorm für das Verhalten des einzelnen gegenüber dem sozialen Ganzen, als Ein-halten der Gesetze, ist natürlich wirksam geblieben. Dieser Pflichtaspekt wirdheute aber kaum mehr mit dem Begriff der Gerechtigkeit assoziiert.Anders beim schon alltagssprachlichen Gebrauch des Verantwortungsbe-griffs: „X ist ein verantwortlicher Politiker, Vater, Handwerker, Mensch“ verweistauf das Subjekt und Verantwortung als Tugend. „Ich übernehme Verantwortungdafür, dass XY geschieht“ weist auf den Ziel- oder Güteraspekt genauso wie die –dann offene – Frage „Wer übernimmt die Verantwortung für ...?“, die bei HansJonas so intensiv gestellt wird, aber unbeantwortet bleibt. „Ich übernehme dieübertragene Verantwortung (eines Amtes)“ verweist genauso auf den Pflicht-aspekt wie die Drohung: „Sie werden sich vor XY zu verantworten haben.“                                                     43 Vgl. Niebuhr 1963, 55-68.44 Die meisten Ethik-Konzeptionen beinhalten in unterschiedlicher Gewichtung alle drei Aspekte.Auch in der Kantischen Ethik diente schließlich das Gottespostulat dazu, das Handeln aus Pflichtund das Streben nach Glückseligkeit zusammenzuführen. Aber es macht einen Unterschied, ob dieGrundaspekte (nur) in einer Konzeption mit unterschiedlichen Begriffen zusammengeführt sindoder in einem Begriff so enthalten sind, dass sie auch im alltäglichen Verständnis und Begriffsge-brauch noch assoziiert werden können. Denn ethische Konzeptionen werden üblicherweise nichtals Ganze geschichtswirksam, sondern durch einzelne (im besten Fall zentrale) Elemente und Be-griffe. (Vgl. oben S. 77 zu Kant und Gesinnungsethik. Selbiges ließe sich aber auch anhand einesVergleichs des Utilitarismus, z.B. bei Jeremy Bentham, mit dem landläufigen Vulgär-Utilitarismusfestmachen.)



88 | Teil II: Begriffliche Klärungen4.5 Verantwortung als inhaltlich offener RelationsbegriffWenn mit der Verwendung des Verantwortungsbegriffs Anschlussfähigkeit antraditionelle Moralkommunikation hergestellt werden soll,45 so müssen im Ver-antwortungsbegriff Kernbestände identifiziert und beibehalten werden. In der hiervertretenen These wird dieser Kernbestand begriffen als „Eintreten(-Müssen) ei-nes Subjekts für ein Objekt“.Die Umschreibung enthält drei Elemente: Subjekt, Objekt und eine Relation,die bewusst mit der Aktiv-Passiv-Formulierung Eintreten / Eintreten-Müssen um-schrieben wird. Diese weite begriffliche Umschreibung soll dem TatbestandRechnung tragen, dass sich in der Diskussion über konkrete Verantwortungszu-schreibungen eine Reihe von Verantwortungskonzepten herausgebildet hat, aufdie im Folgenden noch einzugehen sein wird. Alle relevanten Verantwortungs-konzepte sind in dieser sehr formalen begrifflichen Fassung unterzubringen.Gleichwohl ist diese Begriffsauslegung keineswegs trivial. Denn ihr zufolge ent-hält jede irgendwie sinnvolle Rede von Verantwortung die Bestimmung einesVerantwortungssubjekts (oder mehrerer), eines Verantwortungsobjektes und einenormativ relevante Relationsbehauptung, die ihrerseits auf mannigfaltige Weisebegründet werden kann.Sub jek tIn jedem sinnvollen Satz über Verantwortung sollte also ein Subjekt bezeichnetsein, welches auch identifizierbar ist. Fehlt dieses Subjekt, so ist ein solcher Satzentweder sinnlos oder er kann bestenfalls als Frage oder Problembeschreibungbetrachtet werden. Sinnvoll kann also durchaus der Hinweis auf Objekte sein, zudenen identifizierbare Verantwortungssubjekte fehlen. Aber dann ist dies eineFrage und ein Problemhinweis ohne Adressat. Es ist noch nicht einmal ein Appell.Die von Luhmann als Appellitis verspotteten Forderungen nach mehr Verant-wortung für das Gemeinwohl leiden häufig daran, dass sie noch nicht einmal Ap-pelle sind, weil sie keine Vorstellung über die Verantwortungssubjekte erkennenlassen. Sie können allenfalls als Hinweis darauf verstanden werden, dass es po-tentielle Verantwortungsobjekte gibt, zu denen eben gerade kein Verantwortungs-subjekt existiert.Objek tAuch ein Verantwortungsobjekt sollte in der präzisen Rede von Verantwortungidentifizierbar sein. Die Rede von Verantwortung für das Gemeinwohl beispiels-weise leidet systematisch an einer Unterbestimmung des Verantwortungsobjekts.Sie wird sinnvoll als Hinweis darauf, dass ein Subjekt nicht nur für sich selberVerantwortung übernehmen kann, sondern auch für anderes und andere. Kurz:                                                     45 Vgl. oben Kapitel 2.3.4.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 89Subjekt und Objekt der Verantwortung müssen keineswegs immer identisch seinund sind es sogar im Regelfalle nicht.Die  Re la t ionsbehauptungNeben dem Verantwortungssubjekt und dem Objekt enthält jede Rede von Ver-antwortung ein drittes Element. Mit oder ohne Bezug auf die begriffliche Wurzelim „Antworten“, d.h. in Rede und Gegenrede, in einem sprachlichen Geschehenwird häufig behauptet, Verantwortung sei nicht denkbar ohne eine klare Instanz,vor der jemand verantwortlich ist. Die Lösung „des Instanzenproblems“ sei un-hintergehbarer Bestandteil einer präzisen Rede von Verantwortung.46 M.E. ist dieseine zu enge Bestimmung und für eine möglichst allgemein zustimmungsfähigeDefinition geradezu hinderlich. Denn es ist sehr gut möglich, dass zwei oder mehrParteien sich über eine Verantwortung von X für Y einigen und sich gleichzeitigüber die Instanz uneinig bleiben. Der eine mag die Verantwortung für X nur vorseinem Gewissen akzeptieren, aber nicht vor äußeren politischen oder rechtlichenInstanzen. Der andere kann nur rechtlich fixierbare Verantwortung mit öffentlichwahrnehmbaren Konsequenzen ernst nehmen. Dann neigt die Diskussion überVerantwortungsinstanzen zu Ideologisierungen.Auch Bayertz sieht die Instanz als häufig, aber nicht grundsätzlich notwendigan: „Wir haben es mit einem mehrstelligen Relationsbegriff zu tun, der minde-stens drei Elemente in Beziehung zueinander bringt: a) ein Subjekt der Verant-wortung, b) ein Objekt der Verantwortung, und c) ein System von Bewertungs-maßstäben.“47 So wichtig normative (und deskriptive) Elemente in der Diskussionüber konkrete Verantwortungsbehauptungen sein mögen: Man sollte sie nicht alsImplikate des Begriffs verstehen. Die Unklarheit über das „notwendige dritte Ele-ment“ ist in der genannten Minimalbestimmung so aufgelöst: Das dritte Elementim Verantwortungsbegriff ist die Relation selbst – ihre Formulierung und ihreBegründung, zu denen häufig ein System von Bewertungsmaßstäben und/odereine Instanz gehört. Mit der Doppelung von Eintreten bzw. Eintreten-Müssen alsAktiv und Passiv ist gleichzeitig die dialogische Situation angedeutet, ohne aberbereits Dialogpartner, Instanzen o.ä. festzulegen. Über die Fragen nach Bewer-tungsmaßstäben, Instanzen u.ä. nachzudenken, ist Aufgabe einer jeweils situati-onsangemessenen Verantwortungstheorie, nicht Teil des Begriffs Verantwortung.4.6 Spezifische Verantwortungstypen: Ein ÜberblickEin  Ana lysemode l l  fü r  ve rsch iedene  Veran twor tungs typen„Eintreten“ bzw. „Eintreten-Müssen“ sind bewusst weite Formulierungen. ZurBestimmung konkreter Verantwortungsrelationen zwischen (benannten) Subjek-ten und (benannten) Objekten sind daher Präzisierungen nötig. Diese beziehen                                                     46 In diesem Sinne Körtner 1999, 67-69.47 Bayertz 1995, 15f.



90 | Teil II: Begriffliche Klärungensich auf unterschiedliche Begründungsmuster von Verantwortungsrelationen, vorallem aber auf unterschiedliche Situationen, in denen von Verantwortung die Redeist. Daraus ergeben sich zahlreiche Typen von Verantwortung sowie Verantwor-tungskonzepte, die sich inhaltlich teilweise überschneiden, teilweise ausschließen.Lenk/Maring haben aus der Analyse solcher Verantwortungstypen ein Fragerasterentwickelt, mit Hilfe dessen sich die verschiedenen Verantwortungstypen erläu-tern lassen.48 Dieses Frageraster umfasst die Elemente:Element Zusammenhang BeispielSubjekt Jemand tritt z.B. eine PersonObjekt für etwas ein z.B. Handlungen, deren Folgen,Zustände, AufgabenAdressat gegenüber jemand und z.B. einem Ankläger, aber aucheinem RatgebendenInstanz vor jemand z.B. vor einem GerichtKriterium in bezug auf Vorgaben z.B. in Bezug auf Sitte, Gewohn-heit, RechtslageRahmen und in begrenztem Umfang. z.B. im Rahmen eines Verant-wortungsbereichs, im Rahmen dereigenen Möglichkeiten usw.Abb. 1: Frageraster zur Spezifizierung von Verantwortungstypen (Lenk/Maring)Adressat, Instanz und Kriterium sind die relevanten Argumente bei der Diskussi-on und Begründung konkreter Verantwortungsrelationen. Ihre Diskussion ist nichtin jedem Fall nötig. Relevant werden sie insbesondere bei Rückfragen und Strit-tigkeit der Verantwortungsbeziehung. An einigen Beispielen soll dies gezeigtwerden:Rechtliche Verantwortung wird im allgemeinen vor Gericht eingefordert.Dieser Terminus rekurriert auf eine bestimmte Lösung des Instanzenproblems.Die Instanz ist der Richter. Die Sprechsituation muss dabei durchaus nicht vorGericht stattfinden. Ein potentieller Ankläger oder ein wohlmeinender Freundkann mich auf meine rechtliche Verantwortung ansprechen. Auch wenn ich die-sem mich Anredenden antworte, bleibt er nur Adressat und wird nicht zur Instanz.Im Falle religiöser Verantwortung ist die Differenz von Adressat und In-stanz besonders einschlägig: Instanz religiöser Verantwortung ist in der christli-chen Tradition der Richterstuhl Gottes. Die Frage, welche Relevanz andereAdressaten dabei haben, z.B. die Kirche, wird - mit konfessionellen Unterschie-den - unterschiedlich bestimmt.Politische Verantwortung bezieht sich auf die Rechenschaftspflicht von Po-litikern vor der Öffentlichkeit als Instanz aufgrund der ihnen übertragenenMacht.49 Die dabei angewandten Kriterien gehen häufig über diejenigen derrechtlichen Verantwortung hinaus: „Kompetenzen und Macht werden nicht um                                                     48 Lenk/Maring 1993, 228-230.49 Die Entstehung politischer Verantwortung gehört zur Entwicklung der Demokratie: Die Regierungist nicht autonom, sondern verantwortlich. Vgl. Bayertz 1995, 36-42.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 91ihres Nicht-Missbrauchs willen, sondern um ihres ... 'erfolgreichen' Gebrauchswillen übertragen. Bleibt der Erfolg aus, so muss auch hier die 'politische Verant-wortung' übernommen werden. Das bedeutet gleichzeitig, dass politische Verant-wortung ... auch eine stellvertretende Verantwortung für Dritte beinhaltet. Insbe-sondere für die Handlungen und Unterlassungen von Untergebenen.“50Politische Verantwortung kann auch als Teilbereich von Aufgabenverant-wortung angesehen werden. Wer eine Aufgabe übernimmt, ist für ihre Erfüllungverantwortlich - zunächst dem, der die Aufgabe übertragen hat. Die Kriterien fürAufgabenerfüllung sind entweder von der übertragenden Instanz festgelegt oderresultieren aus der Interaktion des Subjekts mit dieser Instanz, z.B. im Rahmeneines Vertragsschlusses. Bei bleibender Strittigkeit der Aufgabenerfüllung entstehtdie Frage nach einer gemeinsam anerkannten übergeordneten Instanz.Von Handlungsfolgenverantwortung ist häufig dann die Rede, wenn dieReichweite persönlicher Verantwortung in Frage steht. Für welche direkten undindirekten Folgen seines Handelns kann ein Individuum (oder eine Gruppe) ver-antwortlich gemacht werden? Deutlicher als bei anderen Verantwortungstypensteht hierbei die (empirische) Frage nach Kausalwirkungen im Zentrum der Auf-merksamkeit.Kausa l i t ä t  a l s  normat iv  re levan tes  deskr ip t ives  E lementObwohl das Verantwortungskonzept ein normatives ist, wird die Diskussion häu-fig mit deskriptiven Argumenten geführt. Denn in fast allen Verantwortungskon-zepten setzt Verantwortungszuschreibung eine Einflussmöglichkeit des Subjektsauf das Objekt voraus.Im retrospektiven Fall der Handlungsfolgenverantwortung (z.B. bei einge-tretenen Schädigungen) erscheint das deskriptive Element als kausale Verursa-chung. Hat X die Fensterscheibe zerstört, dann ist X dafür verantwortlich. Sonstnicht. So wird eine empirisch feststellbare Kausalbeziehung zur ontologischenBasis der Verantwortungszuschreibung.51Im prospektiven Fall der Aufgabenverantwortung ist die Verursachungs-möglichkeit festzustellen. Der Hausmeister hat zwar die Fensterscheibe nicht zer-brochen (keine Handlungsfolgenverantwortung), sehr wohl aber die Verantwor-tung für deren Instandsetzung. Potentielle Kausalität wird hier zur Voraussetzungder Verantwortungszuschreibung.Annahmen über  das  Veran twor tungssub jek tAllerdings ist kausale Verursachung keine hinreichende Bedingung für Verant-wortung. Der Windstoß ist für die zerbrochene Fensterscheibe nicht verantwort-lich, selbst dann nicht, wenn er die einzige kausale Ursache war. In jeweils unter-schiedlicher Bestimmung werden für Verantwortung auch Voraussetzungen aufSeiten des Subjekts postuliert. Dazu gehören z.B. die Intentionalität des Handelns,                                                     50 Kaufmann 1995, 82.51 Vgl. Lenk/Maring 1993, 237f.



92 | Teil II: Begriffliche Klärungendas Vorauswissen um die Folgen, die Kenntnis von Normen oder die Freiheit,auch anders entscheiden und handeln zu können.52Auch darin unterscheiden sich verschiedene Verantwortungskonzepte. Wie-viel eigene Beteiligung ist vorauszusetzen? Nach Kaufmann lässt sich der Groß-teil der Verantwortungsphänomene in unserer Gesellschaft zwischen zwei Extre-men verorten: Das eine Extrem ist das Postulat moralischer Verantwortung ausSelbstverpflichtung. „Aus der Perspektive der Philosophie erscheint Verantwor-tung ... als Korrelat menschlicher Freiheit. Verantwortung entsteht ... als Konse-quenz einer normativen Selbstverpflichtung des Subjekts, und alle fundamentale-thischen Diskurse kreisen um die Frage, warum das Subjekt eine Pflicht zu sol-cher Selbstverpflichtung hat.“53 Am anderen Ende der Skala stehe die rechtlicheVerantwortung. Diese resultiere aus dem „Versagen vor einer Sollensanforde-rung ... Verantwortung wird hier eingefordert, ohne Rücksicht darauf, ob der Ein-zelne sich zu dieser Verantwortung bekennt oder nicht."54Diese Unabhängigkeit von der inneren Beteiligung des Verantwortungssub-jekts ist aber nur ein Extremfall innerhalb der rechtlichen Verantwortung. Wiebereits erwähnt55 setzt strafrechtliche Verantwortung „regelmäßig einen mora-lischen Schuldvorwurf voraus, also den Nachweis, dass dem Täter ein anderes,die Rechtswidrigkeit vermeidendes Handeln zumutbar gewesen wäre bzw. dassdie schädlichen Folgen seines Tuns für ihn einsichtig waren“ 56 - wenn nicht sogarintendiert. Die zivilrechtliche Verantwortung v.a. die schuldrechtliche Haftunghebt „nicht auf die Schuldhaftigkeit im Einzelfalle, sondern auf die Vermeidbar-keit eines Schadens im typischen ... Falle ab. Es geht hier nicht primär um die Be-strafung eines vorwerfbaren Verhaltens, sondern um die gerechte Regelung desentstandenen Schadens. Dennoch bleibt im vertraglichen wie im außervertragli-chen Haftungsrecht der Nachweis der wenigstens fahrlässigen Schadensverursa-chung ... Voraussetzung für die Schadensverantwortung.“57 Im Falle der Gefähr-dungshaftung „genügt der Nachweis, dass ein bestimmter Schaden durch dengefährdenden Betrieb verursacht ist, unabhängig davon, ob der Schaden aus derSicht des Schädigers vermeidbar gewesen wäre.“ 58 Diese Verantwortung ist un-abhängig von jedem Verschulden und am weitesten entfernt vom anderen Extremder moralischen Selbstverpflichtung.Zwischen diesen Polen der reinen Verursachung und der selbstbestimmt frei-en Wahl der Handlung im Wissen um die Folgen liegen die Normalfälle der Ver-antwortungszuschreibung. Auch Max Webers Postulat, dass der Politiker „für die(voraussehbaren) Folgen seines Handelns aufzukommen hat“59 rekurriert auf eine(schwache) Verankerung im Subjekt. Auch nicht intendierte Folgen eigenen Han-                                                     52 Vgl. Bayertz 1995, 14.53 Dies könne im einzelnen subjektphilosophisch, tauschtheoretisch, theologisch begründet werden.Kaufmann 1995, 80.54 Kaufmann 1995, 81.55 Vgl. oben S. 35.56 Kaufmann 1995, 81.57 Kaufmann 1995, 81.58 Kaufmann 1995, 81.59 Weber 1919/1999, 441.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 93delns sind Gegenstand der Verantwortung - sofern sie (im Prinzip) voraussehbarwaren.Normat ive  Kr i t e r i en  fü r  das  Veran twor tungsob jek tEin nur selten explizit thematisierter Aspekt der Begründung ist die Beurteilungdes in Frage stehenden Verantwortungsobjekts. Das Verantwortungsobjekt musspositiv oder negativ beurteilt werden, sei es eine Tat, sei es eine Tatfolge, sei eseine Unterlassung. Sofern von Verantwortungsrelationen innerhalb einer Gesell-schaft mit gleichen Wertüberzeugungen die Rede ist, entstehen hier keine Proble-me. „Schwieriger wird es, wenn mehrere Gemeinschaften involviert sind oderwenn sich der Vorgang in einer Gesellschaft abspielt, die nicht über ein einheitli-ches System von Normen und Werten verfügt. ... Ob eine bestimmte Aktion als»Heldentat« oder als »terroristischer Anschlag« zu charakterisieren ist, kann dannnicht mehr konsensuell entschieden werden.“60In den allermeisten Fällen sind diese Fragen aber nicht strittig. Dies gilt auchfür die präventive Fürsorge-Verantwortung zur Erhaltung der Menschheit und derNatur. Da es der Mensch selbst ist, der die ökologische Problematik erzeugt (eineempirisch zu diskutierende, zunehmend akzeptierte Voraussetzung) ist die kausaleEinflussmöglichkeit des Subjekts auf das Objekt gegeben. Wie aber wird die nor-mative Relation begründet? Bayertz unterscheidet drei Möglichkeiten:61Erstens die Beauftragung durch eine höhere Instanz: Wer aber sollte der„Vorgesetzte“ der Menschheit sein? Eine Weltregierung existiert nicht und eingöttlicher Auftrag könnte ja nur für gläubige Akteure verbindlich sein.Zweitens die Selbst-Verpflichtung des ethischen Subjekts: In diese Richtungzielen die Argumentationen eines „schwachen Programms“ der Umweltethik,welches den ökologischen Imperativ auf Gebote der Klugheit zurückführt. DieKritiker dieses anthropozentrischen Ansatzes halten dies für kontraproduktiv, daes ja die rücksichtslose Verfolgung des menschlichen Selbstinteresses war, das indie heutige Krise geführt habe.Drittens die Begründung eines eigenständigen Wertes der Natur: Auf einesolche Begründung zielt Hans Jonas‘ Prinzip Verantwortung. Zuerst komme dasSein-Sollen von etwas (der Menschheit und der Natur). Verantwortung ist dannAntwort auf dieses Sein-Sollen. „Gelingt es, die Natur mit inhärentem Wert aus-zustatten, dann wird jener Typus der Fürsorge-Verantwortung, der in der elterli-chen Verantwortung für das Wohl der Kinder sein Urbild hat, auf die Natur über-tragbar.“62 Dass dieses „starke Programm“ der Umweltethik eine Totalrevisiondes neuzeitlichen Weltbildes fordert (nämlich die Aufgabe der Grundüberzeugun-gen von der moralischen Neutralität der Natur und der Idee der moralischen Au-tonomie der Menschheit) sei hier nur erwähnt. Im Verantwortungsmodell bedeutetdieser Typus der Fürsorge-Verantwortung, dass Verantwortungs-Objekt und Ver-antwortungs-Instanz identisch werden.                                                     60 Bayertz 1995, 15.61 Vgl. Bayertz 1995, 56-58.62 Vgl. Bayertz 1995, 58.



94 | Teil II: Begriffliche KlärungenDiesen drei Begründungsmodi könnten mühelos weitere hinzugefügt werden. Sokönnte die positive Wertung dieses Verantwortungsobjekts (Erhaltung derMenschheit und der Natur) auch schlicht durch eine weltweite Abstimmung fest-gestellt werden. Im Falle einer solchen Abstimmung ist zu erwarten, dass eineganz überwältigende Mehrheit der Menschen für eine Weiterexistenz derMenschheit votieren würde – solange nicht gleichzeitig festgelegt wäre, welcheKonsequenzen sich daraus ergäben und vor allem: wer gegebenenfalls welcheLasten zu tragen hätte. Wer übernimmt welche Aufgabe innerhalb diesesMenschheitsprojekts? Darüber dürfte kaum ein Konsens zu erzielen sein. Aller-dings wird diese Frage auch mit dem Argument eines Sein-Sollens der Natur undder Menschheit nicht annähernd beantwortet.Die interessanten Fragen im Zusammenhang mit Verantwortung liegen in denseltensten Fällen bei der normativen Auszeichnung der Verantwortungsobjekte,sondern in der Zuordnung konkreter Objekte zu konkreten Subjekten.Gib t  e s  spez i f i sch  e th i sche  Veran twor tung?Während Kaufmann die moralische Verantwortung mit der Selbstverpflichtungdes Subjekts in Verbindung bringt, hat Summer am Beispiel der in ihrer Begrün-dungsstruktur durchaus unterschiedlichen Ansätze von Kant, Rawls, Habermasund Hare dargestellt, dass die spezifisch ethische Verantwortung sich anhand desUniversalisierbarkeitspostulats festmachen lässt.63 Häufig ist von ethischer odermoralischer Verantwortung dann die Rede, wenn eine spezifisch universale Lö-sung des Instanzenproblems vorgenommen worden ist. Dies gilt nicht nur für diegenannten philosophischen Ansätze. Auch die Verantwortung vor Gott ist eine aufdas Ganze, auf Universalität zielende Lösung.Diese Argumentation führt in ein Dilemma, wenn ein Widerspruch zu ande-ren Verantwortlichkeiten entsteht. Dieser Widerspruch ist aber nur scheinbar einWiderspruch, weil ethische Verantwortung als Verantwortung vor einer univer-salen Instanz immer die Verantwortung gegenüber partikularen Instanzen tran-szendiert. Genau deshalb darf sie im konkreten Fall nie gegen die Wahrnehmungkonkreter Verantwortung ausgespielt werden. Nur eine partikulare Verantwortungkann in Gegensatz zu einer anderen partikularen Verantwortung gebracht werden.Das Universalisierungspostulat bekommt dann möglicherweise für die Zu- undRangordnung partikularer Instanzen eine hohe Bedeutung. Selbst wenn also ethi-sche Verantwortung als Verantwortung vor einer Universalität verbürgenden In-stanz nie gegen partikulare Verantwortungen ausgespielt werden kann, wird dieRede von ethischer Verantwortung nicht funktionslos, sondern weist auf Kontin-genz und Partikularität konkreter Verantwortung hin, hebt sie damit aber keines-falls auf.In eine Sackgasse führt daher auch der Versuch, im Zuge der gesellschaftli-chen Ausdifferenzierung und ihrer Verantwortungsbezüge die spezifisch ethischeVerantwortung durch Abgrenzung von anderen Verantwortungstypen (rechtlicher,ökonomischer usw.) zu gewinnen. Wer vom Verantwortungskomplex wie bei                                                     63 Vgl. Summer 1998, 162f.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 95einer Zwiebel Schicht für Schicht abträgt, wird bei einer leeren Menge ankom-men. Ethische Verantwortung entspricht der Zwiebel, soziale oder rechtliche oderökonomische Verantwortung entsprechen verschiedenen Zwiebelschichten.Daraus folgt zweierlei: Der Anspruch ethischer Verantwortung hat keinen be-stimmten Ort, sondern erscheint in Gestalt sozialer Verantwortung, rechtlicherVerantwortung usw. Gleichzeitig wird aber auch ökonomische VerantwortungTeil der ethischen Verantwortung und nicht Widerspruch dazu.644.7 Anforderungen an eine konsistente Rede vonVerantwortung4.7.1 Benennung von Subjekt und ObjektVerantwortungsinstanzen und normative Kriterien sind demnach sich ergänzendeArgumente in Diskursen über Verantwortung. Für eine sinnvolle Rede von Ver-antwortung ist deren Thematisierung nicht unbedingt notwendig. Unhintergehbarist jedoch die hinreichend präzise Benennung von Verantwortungssubjekt(en) undVerantwortungsobjekt(en). Erst dann lässt sich über Verantwortung, Verantwor-tungsverteilung, Verantwortlichkeit und unverantwortliches Verhalten diskutieren.Ein Großteil der Irritationen und auch die Beliebigkeit in der Verwendung desVerantwortungsbegriffs – auch in philosophischen Texten – entsteht nicht daraus,dass keine schlüssige Begründung oder Explikation des jeweiligen Verantwor-tungskonzepts vorliegt, sondern schlicht daraus, dass Subjekt oder Objekt über-haupt nicht benannt werden. In einer Diskussion über die Frage, ob und inwieweitein Subjekt für ein Objekt eintreten soll, trägt die ausführliche Erörterung vonKriterien, Instanzen oder Verantwortungsrahmen wenig zur Verständigung bei,wenn die Diskutierenden über unterschiedliche Objekte sprechen.Erstaunlicherweise können sogar Subjekt und Objekt unterbestimmt bleiben.Dass die Menschheit für die (Fortexistenz der) Menschheit verantwortlich sei, istzwar ein richtiger Problemhinweis.65 Sie ist gehaltvoll gegenüber einer Vorstel-lung, diese Verantwortung an das Schicksal, an die Evolution oder an Gott abzu-schieben. Ob es darüber hinaus Sinn macht, die Menschheit als Verantwortungs-subjekt anzusprechen, ist dagegen zu bezweifeln. Das einträchtige – manchmalemphatische, manchmal ratlose – Nicken aller menschlichen Individuen zu sol-                                                     64 In dieser Perspektive ist es nicht erstaunlich, wenn eine vergleichende Erörterung von „Verant-wortung aus ökonomischer und sozialethischer Sicht“ zu dem Schluss kommt, dass trotz diametralentgegengesetzter Ausgangspunkte (z.B. bzgl. des „Menschenbildes“) die Ergebnisse durchausähnlich sein können. „Der christlichen Sicht des Menschen wird durchaus in den sozialen Institu-tionen und Regelungen Rechnung getragen, welche die ökonomische Theorie entwickelt, die zu-nächst von ganz anderen Modellannahmen – speziell über den Menschen – ausgeht.“ (Nutzinger1992, 65).65 Richtig ist der Problemhinweis in doppelter Hinsicht: Erstens ist die Fortexistenz der MenschheitVerantwortungsobjekt geworden und kann nicht mehr selbstverständlich vorausgesetzt werden.Das ist die neue Situation, auf die Hans Jonas eindrücklich hinweist. Zweitens ist die MenschheitVerantwortungssubjekt, was aber nur bedeutet, dass es niemand anderes ist, der für die Existenz derMenschheit eintritt oder eintreten soll.



96 | Teil II: Begriffliche Klärungenchen Sätzen, ist kein Indiz ihrer Richtigkeit, sondern ein Hinweis auf zu großeAbstraktheit. Für die Verantwortungsverteilung innerhalb der Menschheit trägtdies wenig aus. Diese ist dann als Aufgabe gestellt – eine Aufgabe (Verantwor-tung für die Existenz der Menschheit), die sinnvollerweise kein Individuum undkeine begrenzte Organisation übernehmen kann. Unter der Überschrift „Eigenver-antwortung der Menschheit“ sind dann begrenzte Verantwortungsobjekte zu defi-nieren und ebenso begrenzte Verantwortungssubjekte zu identifizieren. Hier be-ginnen die strittigen Diskussionen.Zur Präzisierung der Verantwortungsdiskurse bei gleichzeitiger Beibehaltungder spezifischen Vorteile des Begriffs empfiehlt es sich daher, zunächst möglichstpräzise Objekt und Subjekt zu benennen und dann erst nach den bestehenden Ver-antwortungsbeziehungen zu fragen bzw. diese zu diskutieren.4.7.2 Die Verantwortungsrelation: ein OptimierungsproblemNicht immer ist eine genaue Identifikation von Verantwortungssubjekt und Ver-antwortungsobjekt eindeutig und vollständig zu leisten. Sie kann nicht vorausge-setzt, sondern muss eher als Ideal sinnvoller Rede von Verantwortung angestrebtwerden. Diese Aufgabe kann von zwei Seiten angegangen werden:Die eine Fragerichtung wählt das Subjekt als Ausgangspunkt. Ein Subjekt istklar definiert, z.B. ein Mensch mit Name und Adresse, und die Frage lautet: Wieweit reicht dessen Verantwortung?Die andere Fragerichtung hat das Objekt als Ausgangspunkt: Ein Verantwor-tungsbereich oder eine Aufgabe ist klar definiert und die Frage lautet: Wer ist da-für verantwortlich? Wer kann die Verantwortung übernehmen?Verbunden sind beide Blickrichtungen durch die deskriptiven Elemente imVerantwortungsbegriff. Die Fragen „Wie weit reicht die Verantwortung von X?“und „Wer ist verantwortlich für Y“ sind durch eine gemeinsame Voraussetzungverbunden: Das Können. Kausaler Einfluss ist eine notwendige (nicht: hinrei-chende) Bedingung für Verantwortungsübernahme und Verantwortungszuschrei-bung. Vom Subjekt her gedacht, reicht Verantwortung immer nur so weit, wiekausaler Einfluss angenommen werden kann.66 Vom Objekt her gedacht scheiden                                                     66 Die Schwierigkeit besteht darin, dass auch indirekte Kausalwirkungen Kausalwirkungen sind. Wieindirekt, wie verdünnt darf eine Kausalwirkung sein, um noch sinnvoll als Verantwortung zuge-rechnet zu werden? Hier ist die unter dem Schlagwort „Gesinnungs- versus Verantwortungsethik“geführte Debatte zu verorten (s.o. Kap. 4.2.1). Unter der Voraussetzung, dass ein Individuum Ver-antwortung nur für das übernehmen kann, was es beeinflussen kann, und unter der Annahme, dassalles äußere Handeln und dessen Folgen immer auch durch andere, durch plötzliche Ereignisse etc.beeinflusst wird und insofern nie alleine durch das Individuum bestimmt ist, ergibt sich die eineExtremposition, welche Verantwortung nur für die innere Willensbestimmung des Menschen zu-schreibt. Diese Position ist an der Autonomie des ethischen Subjekts orientiert. Dagegen steht dieandere Extremposition der weitreichenden Handlungsfolgenverantwortung, welche die Verant-wortungsübernahme für alle direkten und indirekten Handlungsfolgen fordert. Diese Position leitetzu sorgfältigerer Handlungsfolgenabschätzung beim eigenen Handeln an. Da jedoch nie alle poten-tiellen Handlungsfolgen eruierbar oder gar bewertbar sind, führt diese Position entweder zur syste-matischen Übertretung ihrer eigenen Voraussetzungen oder wird undurchführbar, weil sie zurHandlungsunfähigkeit führt. Praktikable Verantwortungskonzepte versuchen daher eine Balancezwischen diesen Extremen, indem beispielsweise definiert wird, wie weit Folgen abgeschätzt wer-den müssen, welche Vorsichtsmaßnahmen zumutbar sind und welche Risiken tragbar sind.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 97alle Subjekte aus, die keinen relevanten potentiellen Einfluss auf das Objekt habenoder haben können.Zwei  Maximen  vernünf t ige r  Veran twor tungszuschre ibungDer Verantwortungsdiskurs lässt sich dann als Versuch rekonstruieren, beide Fra-gerichtungen zur Deckung zu bringen. Die Problematik lässt sich in zwei Maxi-men fassen:Maxime 1: Die Zuordnung von Verantwortung für bestimmte Objekte an einSubjekt muss sich daran messen lassen, ob die damit verbundenen Aufgaben inden Möglichkeitsraum der Handlungswirkungen des Subjekts fallen.Maxime 2: Die Reichweite von Verantwortung eines Verantwortungssubjektsbzw. aller definierbaren Verantwortungssubjekte ist sinnvollerweise so zu bemes-sen, dass nicht für unnötig viele Verantwortungsobjekte keine Verantwortungs-subjekte bestimmt werden können.Bei diesem simultanen Optimierungsproblem ist Perfektion in beiden Extre-men nicht erreichbar. Wer Maxime 2 absolut setzt, wird versuchen, für alle Ge-schehnisse und Problemlagen der Welt Verantwortungssubjekte zu identifizieren.Irgendjemand muss schließlich verantwortlich sein, also muss Verantwortung ir-gendwie zugeschrieben werden. Nicht selten wird dann Maxime 1 verletzt. Eskommt zu „Sündenbockphänomenen“. Dies vernichtet die sinnvolle Rede vonVerantwortung genauso wie der umgekehrte Fall, in welchem Maxime 1 absolutgesetzt wird. Wer die immer begrenzte Reichweite individueller Handlungswir-kungen in Rechnung stellt, kann zahlreiche Problemlagen nur noch dem Schicksalüberantworten. Nicht selten wird dann Verantwortung „an alle“ attribuiert. Aufder Seite des Individuums entspricht dem die schicksalhafte Verstrickung inSchuldzusammenhänge, die letztlich nur zu beklagen ist.Unterschiedliche Verantwortungstypen können nach ihrer stärkeren Betonungder einen oder anderen Fragerichtung unterschieden werden. So geht die bereitsbenannte Frage nach schuldrechtlicher Verantwortung stark vom Subjekt aus: Inwelchem Maße ist das (bekannte) Subjekt an einer Straftat beteiligt? Nur mitwir-kend oder auch planend? Die Frage nach der Haftungsverantwortung geht dage-gen vom Objekt aus: Wer soll einen Schaden / ein Problem in Ordnung bringen?Beide Fragerichtungen werden durch weitere Prinzipien verbunden, z.B. dasVerursacherprinzip. Dieses verknüpft - wenn anwendbar - die Verantwortung füreine Aufgabe (Schadensbehebung) mit der Verantwortung für eine Handlungsfol-ge (Schadensverursachung). Wer einen Schaden verursacht hat, soll für seine Be-seitigung aufkommen. Erst durch diese Verkopplung zweier unterschiedlicherFragen („Wer hat verursacht?“ und „Wer beseitigt die Folgen?“) entsteht der Ein-druck, dass Haftungsverantwortung nach der Verursachung frage und daher eineZwischenform zwischen dem einen Extrem moralischer Pflicht bzw. Schuld unddem anderen Extrem schuldunabhängiger Aufgabenzuweisung darstelle.Für das Verursacherprinzip gibt es viele gute Gründe. Wenn es nicht anwend-bar ist, bleibt die Haftungsfrage zunächst offen, weshalb Haftungsverantwortungscheinbar auch stellvertretend wahrgenommen werden kann. Diese „Stellvertre-



98 | Teil II: Begriffliche Klärungentung“ bedeutet aber nichts anderes, als dass das Subjekt der Kausalverursachungeines Schadens (Objekt 1) und das Subjekt der Aufgabenverantwortung für dieBeseitigung des Schadens (Objekt 2) nicht identisch sein müssen. 67 Im Falle an-wendbarer Haftungsverantwortung werden dagegen zwei unterschiedliche Ver-antwortungsrelationen mittels des Verursacherprinzips an das gleiche Verantwor-tungssubjekt gebunden, nämlich die für eine Tat (Objekt 1) und die Verantwor-tung für eine Aufgabe (Objekt 2).Dass die beiden Maximen sinnvoller Verantwortungszuschreibung nicht im-mer vollständig erfüllt werden können, sollte nicht zu dem Schluss verleiten, dasjede Rede von Verantwortung unbestimmt bleiben muss. Denn bei genauer Be-nennung von Subjekt und Objekt löst sich die Vielfalt von Verantwortungstypenin unterschiedliche Fragestellungen auf. Auch scheinbare Paradoxa sind häufigauf eine unsaubere Bestimmung von Verantwortungssubjekt und Verantwor-tungsobjekt zurückzuführen. Die Präzision im Umgang mit den genannten Ele-menten „Subjekt“ und „Objekt“ kann nicht durch andere Elemente ersetzt werden– weder durch den Rekurs auf Adressaten, Instanzen und Kriterien,68 noch durchEinführung immer neuer und verfeinerter Verantwortungstypen und -konzepte.E in  Be i sp ie lDies soll anhand eines Fallbeispiels erläutert werden.Die Situation: Eine Person A wird von einer anderen Person B ausgeraubt undnach längerem Kampf niedergestochen. Der Vorgang wird von den Personen Cbis G beobachtet, die nicht eingreifen, selbst nach Verschwinden des Angreifersdie blutende Person A liegen lassen und weder Polizei noch Krankenwagen rufen.Die Fragen entsprechend der beiden Fragerichtungen sind zunächst folgende:Wer ist für den (später eintretenden) Tod von A verantwortlich? Und: WelcheVerantwortung tragen die Personen B, C, D, E, F, G?Im Sinne strikter Kausalhandlungsverantwortung ist zu fragen: Wer hat denTod von A kausal und primär physisch verursacht? Die Antwort ist klar: PersonB. Damit sind für Person B die Antworten auf beide Fragerichtungen deckungs-gleich. Für das Objekt (Tod von A) ist das Subjekt (Person B) verantwortlich.Und: Das Subjekt (Person B) ist für das Objekt (Tod von A) verantwortlich.Damit wäre der Fall erledigt, denn die Zuschreibung der Verantwortung fürdas Objekt an das Subjekt bedeutet auch, dass andere eben nicht für das Objektverantwortlich sind. Diese Lösung erzeugt regelmäßig Widerspruch und eine(meist erregte) Debatte darüber, ob der Tod nicht während des Überfalls oder da-nach hätte verhindert werden können, und ob nicht C bis G damit für den Todmitverantwortlich seien. Auch Unterlassen (nicht die Polizei rufen, nicht den                                                     67 Ein Beispiel aus dem Alltag: Ein Lehrer auf dem Schulhof zu einem Schüler: „Kannst Du bittediese weggeworfene Dose aufheben?“ (Übertragung von Aufgabenverantwortung: Müllbeseiti-gung) – Schüler zu Lehrer „Die habe ich nicht hingeworfen.“ (Rekurs auf Verursacherprinzip: Kei-ne Verantwortung für Müllentstehung) – Lehrer zu Schüler: „Das habe ich nicht behauptet. Mach‘es trotzdem!“ (Aufhebung des Verursacherprinzips: Objekt 1 (Müllentstehung) und Objekt 2(Müllbeseitigung) werden unterschiedlichen Subjekten zugeordnet).68 Auch deshalb wurden Adressat, Instanz und Kriterien in der hier verwendeten Definition nicht alsnotwendige Elemente betrachtet.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 99Krankenwagen rufen, nicht alleine oder nicht gemeinsam in den Kampf eingreifenusw.) sei Handeln. Für solche Schuld durch Unterlassen wurde der Begriff „nega-tive Kausalhandlungsverantwortung“ eingeführt. Positive Kausalhandlungsver-antwortung habe also Person B, negative Kausalhandlungsverantwortung (unter-lassene Hilfeleistung) haben C bis G. Von den Subjekten her betrachtet. Die Per-sonen C bis G sind ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Wie aber sieht esim Blick auf das Objekt aus? Haben auch C bis G Verantwortung für den Tod vonA zu tragen? Ist dies vielleicht eine „nur“ moralische Schuld, die aber nicht straf-oder haftungsrechtlich belangt werden kann oder soll?Geht es aber für die Subjekte C bis G überhaupt um das gleiche Objekt, umden Tod von A? Nein: Das Verantwortungsobjekt ist nicht der Tod von A, son-dern die Verhinderung von Mord und die Hilfe für Schwerverletzte.69 Es gehtnicht um einen Schaden, sondern um eine Aufgabe. Wer soll diese Aufgaben(!) inder Gesellschaft wahrnehmen? Da wir die Aufgabe des Lebensschutzes für Men-schen sehr hoch einschätzen, kann nicht weniger als lückenlose Gewährleistungvertretbar erscheinen (Maxime 2). Hierfür gibt es verschiedene Lösungen undsogar spezifische Organisationen (Polizei, Rotes Kreuz usw.). Prinzipiell könntedie Aufgabenverantwortung für das Objekt „Verhinderung von Mord und Hilfefür Schwerverletzte“ auch ausschließlich auf diese Organisationen übertragenwerden, wenn ihnen dafür die entsprechenden Möglichkeiten geschaffen würden(wegen Maxime 1): Dazu müsste das Staatsgebiet lückenlos mit Videoüberwa-chung erfasst werden. Diese Allpräsenz ist aber noch nicht lückenlos hergestellt -und ob dies wünschbar ist, erscheint aus ganz anderen Gründen fraglich. Daherbesteht die Regel, dass jeder Anwesende die Aufgabe (und somit die Verantwor-tung) hat, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um den Überfall zu beenden odernach dem Überfall das Leben der verletzten Person zu retten. Diese Aufgabe ha-ben die Subjekte C bis G nicht hinreichend wahrgenommen. Die sogenannte ne-gative Kausalhandlungsverantwortung ist also nichts anderes als eine rekonstru-ierte Aufgabenverantwortung.Person B hat getötet und ist daher für den Tod verantwortlich. Die Personen Cbis G haben eine möglicherweise lebensrettende Aufgabe nicht wahrgenommen.Insofern sind sie schuldig geworden - unabhängig aller Spekulationen, ob der eineoder andere von ihnen überhaupt den Mord hätte verhindern können.4.8 Verantwortungszuschreibung als Ergebnis stetsunabgeschlossener KommunikationsprozesseLenk/Maring haben herausgearbeitet, dass Verantwortung ein normatives Inter-pretationskonstrukt ist.70 Verantwortungsrelationen existieren nicht einfach, son-dern werden konstruiert. Verantwortung wird zugeschrieben oder übernommen.                                                     69 Beide Verantwortungsobjekte haben einen gemeinsamen normativen Ursprung in den Personrech-ten von A. Dies steht hier gar nicht zur Debatte, sondern vielmehr auf einem anderen Blatt, nämlichdem Blatt der Begründungsdiskurse für Kausalhandlungs- und Aufgabenverantwortung.70 Lenk/Maring 1993.



100 | Teil II: Begriffliche KlärungenAuf diesen Doppelaspekt verweist die Formulierung „Eintreten“ oder „Eintreten-Müssen“.Dabei kann die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt von unterschiedli-chen Akteuren (Adressaten) hergestellt oder durchgesetzt werden (Instanzen):vom Subjekt selbst (Verantwortung übernehmen) oder von Dritten (verantwort-lich machen). Es mag auch spezifische Konstellationen geben, in denen das Ob-jekt selbst die Verantwortungsrelation begründet: Auf diesen Fall rekurriert HansJonas mit der Fürsorge-Verantwortung am Beispiel von Eltern und Kindern.71Veran twor tungszumutung  und  Veran twor tungsabwehrDie Thematisierung von Verantwortung geschieht in ganz verschiedenen Sprech-situationen: vom gesellschaftlichen Diskurs bis zum Selbstgespräch im Ruf desGewissens. In den meisten Fällen wird Verantwortung nicht diskutiert, sondernübernommen. Sprachlichen Ausdruck findet Verantwortung häufig dann, wenndie Verknüpfung zwischen Subjekt und Objekt unklar oder strittig ist.Verantwortungszumutung kann als unfair erlebt werden. Verantwortungsab-wehr knüpft dann - je nach Situation - an die unterschiedlichen Elemente im Ver-antwortungsmodell an: Z.B. an die Relation: Wenn ich für ein Ereignis verantwortlich gemachtwerde, ist meist gemeint, dass dies ein negativ zu beurteilendes Ereignis ist. Fallsich diese Beurteilung teile, kann ich versuchen, die Verantwortung von mir zuweisen. Ich kann erklären, den Stein nicht in die Fensterscheibe geworfen zu ha-ben, an anderem Orte gewesen zu sein usw. Dann entscheidet die empirischeÜberprüfbarkeit oder (moralisch relevant) die Vertrauenswürdigkeit in meine Per-son und meine Aussagen. Jedenfalls teile ich die normative Bewertung und stim-me dem Kriterium zu: Zerstöre nicht anderer Leute Fensterscheiben!Z.B. an die Bewertung des Objekts: Ich kann die Verantwortung für denSteinwurf annehmen, aber das Kriterium anzweifeln, indem ich darlege, warum esnotwendig war, das Fenster zu zerstören. Dies kann überzeugen oder nicht. In je-dem Fall nehme ich am moralischen Diskurs über Kriterien teil.Z.B. an die Identität des Subjekts: Schwieriger schon ist es, zu erklären, ichsei zum Zeitpunkt des Prozesses nicht mehr der, der ich gestern war, und deshalbsei mir die Tat nicht zuzurechnen. Dann sind gute Gründe dafür nötig, warum ichdenn morgen nicht wieder der von gestern sein werde. Auf Dauer zerstöre ich dieBasis für Verantwortungsfähigkeit und das Vertrauen in die eigene Zurechnungs-fähigkeit – mit allen gesellschaftlichen und rechtlichen Konsequenzen.Gese l l schaf t l i che  Klä rungsprozesseZuschreibung oder Übernahme von Verantwortung ist jedenfalls Ergebnis einesKlärungsprozesses. Dies gilt für Handlungsfolgenverantwortung genauso wie für                                                     71 Allerdings könnte auch vermutet werden, dass es sich bei der Verantwortung der Eltern für ihreKinder um eine so allgemein gewordene und tief internalisierte Aufgabenverantwortung handelt,dass sie ohne reflexive Zwischenschritte als mit dem Objekt gesetzte Verantwortungszumutung er-scheint.



Kapitel 4: Der Verantwortungsbegriff | 101Aufgabenverantwortung. Die Klärung dieser Frage geschieht in unterschiedlichenKommunikationsprozessen. Man kann sich einigen, man kann einen Dritten alsrichtende Instanz anrufen. Wenn von rechtlicher Verantwortung gesprochen wird,ist damit ein ganz spezifischer Klärungsprozess gemeint. Auf das Verhältnis vonrechtlicher und moralischer Verantwortung bezieht sich die Debatte zum Verhält-nis von Recht und Ethik. Ökonomische Verantwortung bezieht sich darauf, dassSubjekte mit Zahlungen für ihre wirtschaftlichen Handlungen eintreten(-müssen).Politische Verantwortung äußert sich im Gebrauch (oder Entzug) von Macht.Kommunikationsprozesse sind häufig, aber nicht nur, sprachlicher Art.Teilnahme an der menschlichen Kommunikation muss aber im Prinzip mög-lich sein. Derzeit besteht ein breiter Konsens, dass Tiere nicht zur moral commu-nity gehören. Ihnen können zwar Aufgaben übertragen werden, und die meistenvon ihnen scheinen auch - dem Prinzip Verantwortung folgend - ihre elterlicheVerantwortung wahrzunehmen. Jedoch können Tiere insofern nicht verantwort-lich sein, als sie am menschlichen Diskurs über Verantwortungsverteilung nichtteilnehmen können – oder weil wir uns mit ihnen nicht entsprechend verständigenkönnen. Dies scheint mir der – einzige – Grund dafür zu sein, dass von Verant-wortung nur in Bezug auf Menschen gesprochen wird.4.9 FazitDie präzisierte Fragestellung lautet nun: Können sinnvollerweise Unternehmen alsVerantwortungssubjekte angesehen werden, die für bestimmte zu diskutierendeVerantwortungsobjekte eintreten oder eintreten müssen? Damit liegt der Aus-gangspunkt der Fragestellung beim Subjekt. Die umgekehrte Fragerichtung: vomObjekt aus, steht im Folgenden nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Konkretheißt dies: Nicht die Verantwortung für alle Weltprobleme ist Thema einer Theo-rie der Unternehmensverantwortung. Nur indirekt ist die Theorie der Unterneh-mensverantwortung auch für diese Fragestellung relevant: Welche Subjektekommen überhaupt als Verantwortungsträger in Frage?Die erste Frage, vielleicht sogar die Kernfrage nach der Unternehmensver-antwortung lautet daher nicht: Wofür sind Unternehmen verantwortlich? Sondern:Behandeln wir Unternehmen als zurechnungsfähig oder als unzurechnungsfähig?Nehmen wir sie in die Klasse möglicher Verantwortungssubjekte auf (Kap. 5 und6)? Erst dann sind die objektbezogenen Fragen zu erörtern (Kap. 7), die Kommu-nikationssituationen zu thematisieren (Kap. 8) und beide wieder mit dem Subjektund seiner Entwicklung zu verknüpfen (Kap. 9). Damit werden diejenigenAspekte der Unternehmensverantwortung thematisiert, welche traditionell als gü-terethisch, pflichtethisch und tugendethisch bezeichnet wurden.



102 | Teil II: Begriffliche Klärungen5. Was nennen wir „Unternehmensverantwor-tung“ und warum?Unternehmensverantwortung bedeutet, dass die als Unternehmen identifizierba-ren Organisationen in der moralischen Kommunikation als Subjekte behandeltwerden, welche für bestimmte Objekte (z.B. bestimmte Situationen, Ereignisse,Handlungen) eintreten oder eintreten sollen oder eintreten müssen. Diese Erwei-terung der Klasse möglicher moralischer Verantwortungssubjekte ist umstritten(5.1-5.3), die logischen Voraussetzungen sind jedoch gegeben (5.4).Das Plädoyer für die präzise und damit auch begrenzte Verwendung des Begriffs„Unternehmensverantwortung“ beinhaltet die Behauptung, dass (nur) damit dietraditionelle Funktion des Verantwortungsbegriffs erfüllt werden kann (5.5).5.1 Streit um den Begriff „Unternehmensverantwortung“Aus den bisherigen Thesen zum Unternehmens- und Verantwortungsbegriff lässtsich unmittelbar eine (formale) Bestimmung dessen ableiten, was unter Unter-nehmensverantwortung zu verstehen ist: Der Begriff bedeutet, dass die als Unter-nehmen identifizierbaren Organisationen auch in der moralischen Kommunikationals Subjekte behandelt werden, welche für bestimmte Objekte (z.B. bestimmteSituationen oder Ereignisse) eintreten oder eintreten sollen oder eintreten müssen -letzteres ist abhängig vom syntaktischen Zusammenhang der Begriffsverwen-dung, von der jeweiligen Kommunikationssituation. Mit dieser definitorischenFestlegung ist die Behauptung verbunden, dass die Rede von Unternehmensver-antwortung in ethischer Hinsicht nicht inhaltsleer oder selbstwidersprüchlich ist.Diese Behauptung ist deshalb nicht trivial, weil es verschiedene prominente Posi-tionen gibt, welche jede Rede von Unternehmensverantwortung ablehnen.Exemplarisch sei hier auf die Position von Herms hingewiesen: Für Hermsgehören Unternehmen zusammen mit Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsord-nungen insgesamt zu den Interaktionsordnungen und Systemen, deren Gestaltungund Entwicklung in der Wirtschaftsethik thematisiert werden. „Aber sie (die Wirt-schaftsethik!, J.F.) tut das im Wissen darum, dass und wie diese Entwicklung derSysteme selbst aus den Entscheidungen der in ihnen ... interagierenden einzelnenPositionsinhaber resultiert. Sie widersteht daher der Versuchung, die Interaktion-sordnungen selbst zu Handlungsautoren zu erklären. Systeme handeln nicht“.1Sofern Verantwortung immer nur für Handlungen ausgesagt und nur handlungs-                                                     1 Herms 1991a, 41.



Kapitel 5: Der Begriff der Unternehmensverantwortung | 103fähigen Subjekten zugeschrieben werden kann, erledigt sich nach dieser Positiondie Frage einer Unternehmensverantwortung.2In der nordamerikanischen „Business Ethics“-Literatur fand in den 80er Jah-ren eine Diskussion über den moralischen Charakter des Unternehmens statt. 3 Imdeutschen Sprachraum ist diese Debatte z.B. von Lenk4, Maring5 und Enderle6aufgenommen worden. Die Bandbreite der Positionen7 bzgl. des Status von Un-ternehmen reicht dabei von „moralischen Personen“8 über „überindividuelle mo-ralische Akteure sui generis, aber nicht Personen“9, „sekundäre moralische Akteu-re“10, „korporative Akteure“11 bis zur Ablehnung jeder Vorstellung überindividu-eller Subjekte. In unterschiedlicher Weise werden dabei einige für die Ethikgrundlegende Begriffe auf ihre Anwendbarkeit erörtert. Dazu gehören Handeln,Verhalten, Person, Gewissen u.v.m..Zwei Positionen aus dieser Debatte sollen zunächst dargestellt und diskutiertwerden. Beide markieren die Extreme in einem weiten positionellen Spektrum zurmoralischen Verantwortung von Unternehmen. Damit wird eine Reihe der typi-schen Argumente für und gegen die Behauptung einer Unternehmensverantwor-tung dargestellt. Weitere Differenzierungen der Argumentation werden in denfolgenden Kapiteln vorgenommen. Dabei ist dann auch auf weitere Theorien zumThema einzugehen.5.2 Peter A. French: Unternehmen als moralische PersonenDie  ThesePeter A. French12 vertritt die profilierteste Position in dieser Debatte. Auch Korpo-rationen gehören für French vor die Schranken des Gerichts.13 Unternehmen ha-ben als moralische Personen zu gelten und sind – ganz analog zu Individuen –nicht nur rechtlich, sondern auch moralisch verantwortlich. Dabei sieht er sichdurchaus im Gegensatz zu der üblichen Ansicht, wonach nur natürliche Personen(Menschen) moralische Personen und moralisch verantwortlich sein können. „Ihope to provide the foundation of a theory that allows treatment of corporations as                                                     2 Aus der These, dass Systeme nicht handeln ergibt sich zwangsläufig, dass Systeme auch nicht ler-nen und schon gar nicht „etwas im Wissen darum tun“. „Die Wirtschaftsethik“, von der Hermsspricht, ist wohl auch als Kommunikationssystem und als Interaktionsordnung zu interpretieren. Soergibt sich ein gewisser Selbstwiderspruch. Oder ist mit „die Wirtschaftsethik“ die Meinung desAutors bezeichnet. Dieser wäre zu beneiden um jenes Wissen: nicht nur dass, sondern auch wie Sy-steme aus den Entscheidungen der interagierenden einzelnen Positionsinhaber resultieren.3 Vgl. Donahue 1991.4 Lenk/Maring 1992.5 Maring 2001a.6 Enderle 1992.7 Als einführende Überblicke eignen sich Maring 1989 und Maring 2001b.8 French 1992.9 Enderle 1992, 146f.10 Werhane 1985, vgl. auch Werhane 1992.11 Vanberg 1982, 18.12 French ist Professor für Ethik an der Arizona State University und Direktor des dort angesiedeltenLincoln Center for Applied Ethics.13 French 1984, 186.



104 | Teil II: Begriffliche Klärungenfull-fledged members of the moral community, of equal standing with the tradi-tionally acknowledged residents: human beings.“14Der  Veran twor tungsbegr i f fWas versteht French unter Verantwortung? French unterscheidet zwei Typen vonVerantwortungszuschreibungen. Der eine Typ fragt (nur) nach der kausalen Ver-ursachung eines Ereignisses oder einer Handlung, die meist vom Fragenden alswidrig angesehen wird („wer oder was hat es getan?). Der zweite Typ bringt dar-über hinaus die Rechenschaftspflicht ins Spiel. „»Verantwortung haben« heißthier zugleich »Rechenschaft ablegen müssen« ...“15. Diese zweite und hier rele-vante Form der Verantwortungszuschreibung beinhaltet zwei Konjunktionen:„The first conjunct ... identifies the subject’s actions with or as the cause of anevent and the second conjunct asserts that the action in question was intended bythe subject or that the event was related ... to the intentional acts of the subject.“16Übersetzt in die bisher verwendete Definition von Verantwortung: Ein Sub-jekt muss dann für ein Objekt eintreten, wenn erstens das Objekt vom Subjektkausal verursacht wurde, und wenn zweitens diese Verursachung entweder vomSubjekt intendiert war oder die Verursachung Resultat intendierter Handlungendes Subjekts war.Die zweite Unterscheidung zwischen intendierter Verursachung und Verursa-chung durch intendierte Handlungen ist genau genommen erst für die Frage rele-vant, welche Objekte einer Organisation oder einem Unternehmen moralisch zu-gerechnet werden und welche nicht. Logisch vorgeordnet ist die hier interessie-rende Frage, ob Unternehmen überhaupt in die Klasse moralischverantwortungsfähiger Subjekte aufgenommen werden können. Diese Frage ist zuunterscheiden von der weitergehenden Frage, wofür sie im Einzelnen Verant-wortung übernehmen können oder sollen.Vorausse tzung  der  Veran twor tungszuschre ibung:In ten t iona l i t ä tNach French und der zitierten Definition ist die Fähigkeit zur Intentionalität unab-dingbare Voraussetzung sinnvoller Verantwortungszuschreibung. „To be thesubject of an ascription of moral responsibility, to be a party in responsibility rela-tionships, ... the subject must be at minimum an intentional actor.“ Inwiefern kön-nen Unternehmen Intentionen haben? Genauer: Inwiefern können wir von Unter-nehmen verursachte Ereignisse so beschreiben, dass sie als vom Unternehmennicht nur verursachte, sondern intendierte Ereignisse gelten können? Dies ist – soFrench – insofern möglich, als Korporationen über eine interne Entscheidungs-struktur verfügen, eine „Corporations’s Internal Decision Structure“ ( im Folgen-den: „CID-Struktur“). Er argumentiert dafür, „that a Corporations’s Internal Deci-                                                     14 French 1984, 32.15 French 1992, 319.16 French 1984, 7.



Kapitel 5: Der Begriff der Unternehmensverantwortung | 105sion Structure ... provides the requisite redescription device that licenses the predi-cation of corporate intentionality.“17 Auch Intentionalität ist eine Zuschreibung!Der  Unte rnehmensbegr i f fJede Unternehmung hat eine interne Entscheidungsstruktur.18 Dazu gehört einOrganisations- oder Verantwortungsablaufdiagramm, welches – schriftlich fixiertund / oder faktisch wirksam – Ränge und Ebenen innerhalb der korporativenMachtstruktur abgrenzt (Element 1). CID-Strukturen beinhalten darüber hinausauch Anerkennungsregeln für korporative Entscheidungen, wobei diese sich diffe-renzieren lassen in prozedurale Regeln (Element 2) und in etablierte Strategien(Policies; Element 3). Organigramm und Anerkennungsregeln lassen sich inter-pretieren als der statische und der dynamische Aspekt der organisationalen Ent-scheidungsfindung.19 Durch diese Elemente werden einerseits Handlungen vonIndividuen im Unternehmen als Handlungen des Unternehmens rekonstruierbar.Andererseits werden die Intentionen der individuellen Akteure entkoppelt vondem, was als Intentionalität des Unternehmens rekonstruiert wird. Intentionen derIndividuen sind nicht notwendigerweise identisch mit dem, was als Intention desUnternehmens rekonstruierbar ist.E in  Be i sp ie lFrench erläutert dies an zahlreichen Beispielen, von denen hier nur eines skizziertsei:20 Drei Führungskräfte X, Y und Z der Gulf Oil Company haben zu entschei-den über den Beitritt von Gulf Oil zu einem Welt-Uran-Kartell. Die zahlreichenDokumente, Analysen, Strategiepapiere anderer Ebenen und Abteilungen könnensie zur Kenntnis nehmen. Jedem dieser Papiere ist schon eine kollektive Mei-nungsbildung in den jeweiligen Abteilungen vorausgegangen. Dabei wurdenschon politische Rücksichten genommen, Fehleinschätzungen abgeschrieben usw.Die Führungskräfte können all diese Papiere auch einfach nicht zur Kenntnisnehmen. Durch das Organigramm sind sie befugt, die Entscheidung zu treffen.Dadurch wird ihre Entscheidung zur Entscheidung des Unternehmens (1. Ele-ment). In diesem Vorstand ist Entscheidung durch Abstimmung üblich. X, Y undZ votieren jeweils mit Ja. Dies ist eine autorisierte Prozedur in der CID-Struktur(2. Element). Schließlich ist die Entscheidung verträglich mit etablierten Unter-nehmensstrategien, nämlich z.B. mit der Erhöhung von Gewinnen (3. Element).Durch dieses Selektionsprinzip kommt ein Ereignis zustande, von dem mit gutenGründen gesagt werden kann: Die Gulf Oil Company ist mit eigenen Gründenoder Intentionen dem Welt-Uran-Kartell beigetreten und dafür moralisch verant-wortlich.                                                     17 French 1984, 39.18 Zum Folgenden vgl. French 1992, 322-325.19 Diese immer etwas künstliche Differenzierung läuft analog der betriebswirtschaftlich geprägtenUnterscheidung von Aufbau- und Ablauforganisation.20 Vgl. French 1992, 324-327. Das Beispiel wurde an wenigen Stellen erweitert.



106 | Teil II: Begriffliche KlärungenFür diese Zuschreibung spielen die Intentionen der einzelnen Akteure keine Rolle,z.B. die Tatsache, dass Vorstandsmitglied X mit erheblichen moralischen Bauch-schmerzen nach Hause ging. Denn seine Zustimmung war letztlich ein nicht ex-plizit thematisierter Kuhhandel für die Zustimmung der anderen Vorstandsmit-glieder zu zwei betrieblichen Sozialprogrammen in seinem Ressort. Die Tatsache,dass Y bestochen worden war und Z zugestimmt hat, weil ihm die Zeit oder Lustfür jegliche ernsthafte Befassung mit dem Thema gefehlt haben mag, spielt für dieFrage keine Rolle, dass die Gulf Oil Company dem Kartell beigetreten ist. Alldiese Fragen sind selbstverständlich für die Beurteilung der individuellen Mitver-antwortung entscheidend - nicht jedoch für die Unternehmensverantwortung.Der  Personbegr i f fBegrifflich geht French über die Zuschreibung von moralischer Verantwortung anUnternehmen hinaus. Unternehmen tragen nicht nur moralische Verantwortung,sie sind vollwertige moralfähige Personen. Dies vor allem unterscheidet die Posi-tion von French von anderen Positionen der Debatte, welche zwar auch Unter-nehmen moralische Verantwortung zuschreiben, sie jedoch nicht als moralischePersonen bezeichnen. Für French besteht hier kein Unterschied. „I shall define amoral person as the referent of any proper name or of any nonelimitable subject inan ascription of moral responsibility.“21 Der Unterschied von French zu den ande-ren Positionen liegt folglich in unterschiedlichen Interpretationen des Personbe-griffs, nicht in der Frage moralischer Verantwortlichkeit. Diese Thematik wird imfolgenden Kapitel wieder aufgenommen.Erwei te r t e  Veran twor tungspr inz ip ienZwei weitere Aspekte der French’schen Theorie seien der Vollständigkeit halberschon hier erwähnt: Das Extended Principle of Accountability (EPA) und dasPrinciple of Responsive Adjustment (PRA).22 Im Beispiel der Gulf Oil Companywar gezeigt worden, wie der Beitritt zum Kartell als vom Unternehmen intendiertrekonstruiert werden kann. Dieses primäre Prinzip der Verantwortlichkeit kanndurch das erweiterte Prinzip der Verantwortlichkeit (EPA) ergänzt werden. Da-nach werden auch für einige nicht-intendierte Handlungsfolgen oder für wissbareoder bewusst oder fahrlässig in Kauf genommene indirekte Handlungsfolgen demSubjekt moralische Verantwortung zugeschrieben, auch wenn die in Frage ste-henden Ereignisse keineswegs im Rahmen der Intentionen des jeweiligen Sub-jekts lagen.23                                                     21 French 1984, 38.22 Maring schreibt: „French schlägt noch zwei Prinzipien moralischer Verantwortung vor, deren An-wendung möglich sein muss, damit man von einer moralischen Person sprechen kann.“ (Maring1989, 31). Ich halte dies für eine irreführende Interpretation: Es sind zwei Prinzipien, die anwend-bar auf Individuen oder Korporationen sind und bei der Frage verwendet werden, für welche Ob-jekte ein Subjekt als verantwortlich gelten soll. Sie sind nicht konstitutiv für den Status als morali-sches Subjekt oder als moralische Person.23 Hamlet wollte den König töten, und erstach den Mann hinter dem Vorhang. Dort stand aber nichtder König, sondern Polonius. Hamlet ist moralisch verantwortlich für den Tod des Polonius, den erkeineswegs intendiert hatte.



Kapitel 5: Der Begriff der Unternehmensverantwortung | 107Das Prinzip der angemessenen Reaktion (Principle of Responsive Adjustment;PRA) erweitert die Rekonstruktion intentionalen Handelns und damit der Verant-wortung in die Vergangenheit. Negative Handlungen, die zufällig oder unwis-sentlich begangen wurden, fallen normalerweise nicht in den Bereich moralischerVerantwortung (nicht intendiert). Wenn jedoch zu einem späterem Zeitpunkt dienegativen Auswirkungen dieser Handlungen bekannt werden, das Subjekt aberdas negativ zu beurteilende Verhalten fortsetzt und insofern die Intention sichtbarwird, dann entsteht auch moralische Verantwortung für die entsprechendenHandlungen der Vergangenheit. Ein Beispiel: Verschmutzt eine Firma die Um-welt bis zum Zeitpunkt t0 nicht-intentional und erkennt dies zum Zeitpunkt t0,weigert sich aber wissentlich, dies abzustellen, so ist die Firma nicht nur für dieVerschmutzung nach t0, sondern auch für die bis t0 moralisch verantwortlich.Beide Erweiterungsprinzipien, deren Gültigkeit und Reichweite diskussions-würdig sind, beziehen sich nicht spezifisch auf die Theorie der corporate respon-sibility, sondern sind auch für Individuen zu diskutieren. Die Frage, wie weit Ver-antwortung reicht, welche Objekte in den Verantwortungshorizont eines Subjekts(z.B. eines Unternehmens) kommen oder kommen sollen, ist in Kapitel 7 wiederaufzunehmen. Vor weiteren Differenzierungen ist zunächst die Gegenpositiondarzustellen.5.3 Manuel G. Velasquez: Unternehmensverantwortung alselliptische SprechweiseDie  TheseManuel G. Velasquez24 hat sich nicht nur inhaltlich, sondern auch explizit im Ge-gensatz zu French zum Thema geäußert. Seine These, geht aus dem Titel einesAufsatzes im Business and Professional Ethics Journal vom Frühjahr 1983 hervor:„Why Corporations Are Not Morally Responsible for Anything They Do.“25Schon die negative Formulierung des Titels deutet darauf hin, dass es um die Ab-wehr eines Arguments geht.26 Ausgangspunkt der Argumentation ist die Beob-achtung, dass Menschen gelegentlich Unternehmen als moralisch verantwortlichbezeichnen. Velasquez will die Sinnhaftigkeit dieser Ausdrucksweise überprüfen.Im Zuge dieser Überprüfung kommt er zu dem Schluss, dass der Anspruch einermoralischen Verantwortung des Unternehmens nichts anderes sei, als ein sprach-licher Kunstgriff. Es handele sich um eine elliptische Ausdrucksweise: Wer vonmoralischer Verantwortung der Unternehmung spreche und dabei etwas Sinnvol-                                                     24 Velasquez ist Professor für Organisational Analysis and Management an der Santa Clara Universityin Kalifornien. Bereits 1982 ist die erste Auflage seines Bandes „Business Ethics. Concepts andCases“ erschienen, das durchaus als ein klassisches Werk der US-amerikanischen Business-Ethicsbezeichnet werden kann und bis 1998 in 4. Auflage erschienen ist (Velasquez 1998).25 Velasquez 1983.26 Unter der ebenfalls als Abwehr formulierten Überschrift „Debunking Corporate Moral Responsibi-lity“ hat Velasquez jüngst im Business Ethics Quarterly seine Thesen neu formuliert, aber ohne in-haltliche Neuerungen. Die in diesem und dem folgenden Kapitel geführte Auseinandersetzung mitseiner These musste daher nicht reformuliert werden. Vgl. Velasquez 2003.



108 | Teil II: Begriffliche Klärungenles aussage, der meine eigentlich: „Ich vermute, dass es im Unternehmen indivi-duelle Menschen gibt, die für diese oder jene Tat des Unternehmens moralischverantwortlich sind. Ich kann diese Menschen aber nicht nennen und spreche da-her verkürzend von der Verantwortung des Unternehmens.“Dies ist der einzige Sinn, den Velasquez der Rede von moralischer Unter-nehmsverantwortung zubilligen kann. „It is thus incorrect to attribute moral re-sponsibility to the corporation as such.“27 Warum aber ist es nicht korrekt voneiner eigenen Unternehmensverantwortung zu sprechen?Dre i  Veran twor tungsbegr i f feBei der Begründung seiner These unterscheidet Velasquez drei Verständnisweisenvon Verantwortung: (1) „Verantwortlich“ kann verwandt werden im Sinne von„vertrauenswürdig“ oder „zuverlässig“. „Gonzales is a responsible administra-tor“.28 „Verantwortlich“, im Deutschen besser: „verantwortungsbewusst“, ist eineAussage über eine Person. (2) Verantwortung kann sich auf auszuführende Auf-gaben beziehen: „The responsibility of Business is to serve the public.“29 Dabeibezieht sich Verantwortung auf zukünftig zu Tuendes. (3) Schließlich wird derBegriff verwandt, um eine Handlung oder ihre Konsequenzen einem Handelndenzuzuordnen . „Jones is responsible for yesterday´s highway accident.“30 Dabeigeht es darum, Tadel und Schuld für vergangene Ereignisse gegenüber einer Per-son auszusprechen und die Person zu bestrafen. Genau dieses letztgenannte Ver-ständnis wird als der präzise Sinn „moralischer Verantwortlichkeit“ identifiziert.„To say that a person is morally responsible for an act is to say that the person isjustly liable to blame and punishment.“31 Explizit wird die sachlich und historischenge Verbindung von moralischer Verantwortung und strafrechtlicher Verant-wortung dargestellt.Vorausse tzungen  mora l i scher  Veran twor tungIn seiner klassischen Form, die Velasquez am besten bei Kant ausgeprägt findet,ist für Verantwortlichkeit ein actus reus und eine mens rea notwendig. Die Actus-reus-Bedingung interpretiert Velasquez wie folgt: „the act was the conventionalor causal result of his own bodily movements ... or he personally helped to bring itabout or he failed to prevent the act when he could have and should have.“32Wichtig für die weitere Argumentation ist die eigene körperliche Verursachung.Die Mens-rea-Bedingung impliziert Intentionalität: „he was in voluntary controlof the bodily movements that resulted in the act and he knowingly carried out tho-se bodily movements in order to bring about that act or knowingly refrained fromcarrying out the bodily movements that could have prevented the act.“33 Auch bei                                                     27 Velasquez 1983, 13.28 Velasquez 1983, 2.29 Velasquez 1983, 2.30 Velasquez 1983, 2.31 Velasquez 1983, 4.32 Velasquez 1983, 2.33 Velasquez 1983, 2f.



Kapitel 5: Der Begriff der Unternehmensverantwortung | 109der Ausführung der Mens-rea-Bedingung ist die Betonung der handlungsnotwen-digen körperlichen Bewegungen auffällig. Zusammengefasst kann von morali-scher Verantwortung einer Person für eine Handlung nur gesprochen werden,wenn eine Intention oder ein Plan zur Handlungsausführung existierte (Mens-rea-Bedingung) und wenn die Handlung durch eigene körperliche Bewegungen derPerson verursacht wurde bzw. ein Ereignis durch Unterlassung körperlicher Be-wegungen nicht verhindert wurde. Moralische Verantwortung setzt einen Hand-lungsträger mit geistig-körperlicher Einheit („mental and bodily unity“34) voraus.Das gleiche Subjekt formt die Intentionen und hat direkte Kontrolle über die kör-perlichen Bewegungen, welche die Intentionen in Tat umsetzen.Dre i  Unte rnehmensbegr i f feWas aber versteht Velasquez unter Unternehmen? Auch hier unterscheidet er dreiVerständnisweisen: Ein erstes Verständnis interpretiert Unternehmen als fiktive,durch das Recht konstitutierte Einheiten, unterschieden von ihren Mitgliedern. Esist das Verständnis der nur durch Konvention begründeten juristischen Person. Einzweites Verständnis interpretiert Unternehmen als Organisation, d.h. hier als„structured set of relationships“35. Das Unternehmen ist die Organisation, die eshat. Ein drittes Verständnis interpretiert Unternehmen als eine Gruppe von Men-schen, welche als Mitglieder das Unternehmen konstitutieren. Ein Unternehmenin diesem Sinne ist also eine abgrenzbare Menschengruppe. Es ist insofern eineOrganisation.Die  Anwendbarke i t  des  Begr i f f s  „mora l i sche  Veran twor tung“Velasquez unterscheidet diese drei Verständnisweisen und prüft die Rede vonUnternehmensverantwortung jeweils getrennt mit diesen Unternehmensbegriffen.Er fragt nicht, wie diese Interpretationsweisen des Unternehmensbegriffs mitein-ander in Beziehung zu setzen sind. Damit sind die argumentativen Konsequenzenklar: Wer - erstens - die Verantwortung für Handlungen einem Verursacher mora-lisch zuschreiben will, sucht einen Akteur, der etwas physisch verursachen kann.Er sucht nicht eine fiktionale Rechtsperson. Juristische Personen sind nicht mora-lisch verantwortlich. Zweitens: Wer nach moralischer Verantwortung fragt, will„blame and punishment“ zuschreiben. Da es aber keinen Sinn mache, Organisati-onsstrukturen zu bestrafen oder zu beschimpfen, scheide auch dieses Unterneh-mensverständnis aus.Moralische Verantwortung kann also drittens allenfalls Unternehmen, ver-standen als Gruppe von Menschen zugeschrieben werden. Unternehmensverant-wortung für bestimmte negativ angesehene Taten würde also bedeuten, eineGruppe von Menschen – und damit meint Velasquez alle Einzelnen – unter-schiedslos zu bestrafen. Nun muss man aber davon ausgehen, dass es im verursa-chenden Unternehmen Menschen gibt, welche von den in Frage stehenden Hand-                                                     34 Velasquez 1983, 8.35 Velasquez 1983, 11.



110 | Teil II: Begriffliche Klärungenlungen nichts wussten oder die an ihrer Durchführung nicht beteiligt waren, diediese vielleicht auch nicht gebilligt hätten oder auch beim besten Willen nichtverhindern konnten. Dann würde die These von der Unternehmensverantwortungdie Bestrafung von Unschuldigen bedeuten. Ein solches Ansinnen will Velasquezden Vertretern korporativer Verantwortung nicht unterstellen, weswegen er dieRede von Unternehmensverantwortung als elliptische Sprachform auf der Suchenach individuell Verantwortlichen versteht.ZusammenfassungSpezifisches Kennzeichen einer Handlung als Handlung ist nach Velasquez eineVoraussetzung des Handelnden, nämlich die körperliche Einheit von Intention-bildendem und Tat-ausführendem Subjekt. Darauf ist im folgenden Kapitel ge-sondert einzugehen.Die Ablehnung moralischer(!) Unternehmensverantwortung erfolgt also aufBasis eines spezifischen Verständnisses von moralischer Verantwortung als zeit-lich rückwärtsgewandter Handlungsverantwortung und ist damit scheinbar hand-lungstheoretisch fundiert. Andere Verwendungsweisen des Verantwortungsbe-griffs werden unterschieden, Verantwortlichkeit als persönliche Eigenschaft undauch Verantwortungsübernahme für zu erfüllende Aufgaben. Völlig offen bleibtder Zusammenhang dieser Verwendungsweisen.Ist die Position von Velasquez in sich konsistent? Und wie ist sie im Gegen-über zur Position von French zu beurteilen?Werk immanente  Kr i t ikVelasquez überprüft die Kompatibilität der Rede von Unternehmensverantwor-tung mit bestimmten philosophischen Traditionen. Um mögliche Diskrepanzen zuanderen Begriffsverwendungen deutlich zu machen, ist dies eine unverzichtbarephilosophische Aufgabe. Aber ist dies ein hinreichendes Argument? Wieso fun-gieren bestimmte philosophische Traditionen als Schiedsrichter darüber, was alssinnvoll zu gelten hat und was nicht? Diese Traditionen entscheiden damit dar-über, was bestenfalls mit der Rede von moralischer Unternehmensverantwortungintendiert sein kann. In Velasquez' Rekonstruktion ist damit nichts anders beab-sichtigt als eine sprachliche Verkürzung.Aber steht hinter sprachlicher Verkürzung nicht die Gefahr gedanklicherFaulheit? Sollte dann nicht die Rede von moralischer Unternehmensverantwor-tung auf jeden Fall vermieden werden? Sollte nicht derjenige, der einen anderenverantwortlich macht, sich der Mühe unterziehen, zu bestimmen, wen er meint?Velasquez weist deutlich auf die Gefahren ungerechtfertigter moralischer „Mitan-klage“ hin, wenn mit dem Unternehmen gleich alle seine Mitglieder verantwort-lich gemacht werden – wenngleich dies dann nur implizit geschieht.Wenn diese Fragen positiv beantwortet werden, dann sollte im unternehmens-ethischen Diskurs die Verwendung solcher Ellipsen möglichst vollständig unter-bleiben. In seiner Business Ethics kann Velasquez darauf jedoch nicht konsequent



Kapitel 5: Der Begriff der Unternehmensverantwortung | 111verzichten: Er rekonstruiert „moralische Pflichten der Firma“, z.B. gegenüber ih-ren Mitarbeitern, die ihrerseits moralische Pflichten gegenüber der Firma haben.Diese moralischen Pflichten führen zu moralischen Verantwortlichkeiten, die sichaus den Vertragsbeziehungen ergeben. „By virtue of this contractual agreement,the employee has a moral responsibility to obey the employer in the course of pur-suing the organization‘s goals, and the organization in turn has a moral responsi-bility to provide the employee with the economic supports it has promised.“36Damit ist unter der Hand auch bei Velasquez die Unternehmensverantwor-tung wieder eingeführt. Da bei Velasquez eindeutig alle Mitarbeiter – auch derFührungsebenen – als Mitarbeiter angesehen werden und nicht als Inbegriff derFirma, gibt es bei der Interpretation der Position von Velasquez in seiner „Busi-ness Ethics“ drei Möglichkeiten:a) Die Benennung von „moral responsibility“ in Business Ethics ist schlichtein terminologischer Fehler. Gemeint ist eine andere Verantwortlichkeit, z.B. eine„nur“ rechtliche Verantwortung oder eine Verantwortung als Verpflichtung zubestimmten Handlungen. Eine strikte Abtrennung moralischer Verantwortung vonVerantwortung, die sich aus Vertragsbeziehungen ergibt, würde den Ansatz vonVelasquez in weiten Teilen in Frage stellen.b) In Business Ethics steht, was auch gemeint ist: „the organization ... has amoral responsibility.“ Festzustellen ist dann eine Inkonsistenz in der Position zwi-schen seiner Business Ethics und seinen Argumenten gegen nicht reduzierbareUnternehmensverantwortung.c) In Business Ethics verwendet Velasquez selbst eine elliptische Sprache.Davon soll zunächst ausgegangen werden. Was aber wäre dann die nicht-elliptische Ausdrucksweise? Die kontraktualistisch begründete und daher immerreziproke moralische Verantwortung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeberwäre dann eine solche zwischen der Person des Arbeitnehmers und einer odermehrer Personen, die für die Firma z.B. die Personalangelegenheiten regeln, wel-che die Arbeitsbedingungen gestalten, welche für die Überweisung der Entloh-nung sorgen usw. Damit ist aber genau das Problem aufgeworfen, welche zurThese von der Unternehmensverantwortung geführt hat.Denn wer bei Velasquez das Unternehmen ist, bleibt offen. Die gelegentlichparallele Nennung von „the firm and its investors“37 lässt vermuten, dass das Un-ternehmen eng mit seinen Eigenkapitalgebern assoziiert wird, aber genaueres istnicht herauszufinden.Dass Velasquez die Antwort auf diese Frage „Welche Individuen stehen mo-ralisch für die Firma?“ schuldig bleibt, ist bedauerlich. Denn wenn er diese Frageplausibel beantworten könnte, wären möglicherweise die Gründe hinfällig, auf-grund derer andere Autoren eine Theorie der Unternehmensverantwortung einfüh-ren: die Erfahrung bedeutender gesellschaftlicher Kausalitätszentren, die sehrwohl etwas „tun“, deren Taten jedoch Individuen nicht zugerechnet werden kön-nen - und zwar nicht nur im Einzelfall nicht, sondern systematisch und daher invielen Fällen nicht. Wenn Velasquez von dieser Erfahrung ausgehen würde und                                                     36 Velasquez 1998, 428f.37 Z.B. Velasquez 1998, 429.



112 | Teil II: Begriffliche Klärungendamit von Fragen der Gesellschaftsbeschreibung und Gesellschaftsgestaltung,dann müsste er zumindest vorschlagen, wie das genannte Problem philosophischanders und besser auf den Begriff gebracht werden kann. Doch Velasquez ist ander philosophischen Widerlegung einer philosophischen These interessiert. Erprüft nur die aus seiner Sicht philosophisch korrekten Bedeutungsgehalte der Un-ternehmensverantwortung, nicht jedoch die Gründe derer, die diese These auf-stellen. Beides ist jedoch wichtig: nicht nur die logische Konsistenzprüfung ver-wendeter Begrifflichkeiten, sondern auch die Reflexion darüber, zu welchen Kon-sequenzen Veränderungen der moralischen Sprache führen können.5.4 Ein Vergleich der Positionen5.4.1 Gemeinsamkeiten und DifferenzenDie in dieser Arbeit vertretene Position wird sich stärker auf French als auf Velas-quez beziehen - zumindest soweit es den moralischen Subjektstatus von Unter-nehmen betrifft.38 Dann müssen aber die Argumente von Velasquez (und ande-ren), die sich auf die logische Inkonsistenz der Rede von moralischer Verantwor-tung beziehen, widerlegt werden.39 Zum großen Teil lässt sich dies mit Hilfe derFrage beantworten: Wie vermeidet French die Schlussfolgerungen bei Velasquez -oder warum vermeidet er sie nicht?Konsens :  Ke ine  Kol lek t ivveran twor tungAn mehreren Stellen argumentiert Velasquez, dass moralische Verantwortung vonUnternehmen deshalb eine elliptische Sprachform sei, weil die drei anderen Alter-nativen ausgeschlossen werden müssten: Verantwortungsattribution an das Unter-nehmen als rechtliche Fiktion, an das Unternehmen als Beziehungsstruktur oderan das Kollektiv von Menschen, welches die Mitglieder der Unternehmung bil-den. Denn damit würden im Einzelfall Unbeteiligte für eine Tat moralisch ver-antwortlich gemacht. Dies sei nicht zu vertreten und auch von niemandem inten-diert. In der Tat wird dies von French nicht nur nicht intendiert, sondern explizitausgeschlossen: „If „c“ is a conglomerate and P is a responsibility predicate, mo-ral or nonmoral, and if „m“ is a member of „c“, then although PC is justified, PMmay not be justified and can never be justified solely on the basis of PC.“40 Dasseine Organisation für etwas verantwortlich ist, ist kein hinreichender Grund dafür,irgendein(!) Mitglied der Organisation dafür persönlich verantwortlich zu machen.Dies schließt eine zusätzlich auftretende individuelle Mitverantwortung von Mit-gliedern für das Handeln der Organisation nicht aus, sondern macht diese mög-                                                     38 Warum es weder nötig noch sinnvoll erscheint, den Personbegriff zu verwenden, wird im nächstenKapitel erläutert.39 Auf weitere kritische Argumente ist in den folgenden Kapiteln einzugehen.40 French 1984, 15.



Kapitel 5: Der Begriff der Unternehmensverantwortung | 113lich. Weder French noch Velasquez wollen einfach ein Kollektiv als Kollektiv fürHandlungen des Kollektivs verantwortlich machen!Di f fe renz :  Unte rsche idung  von  Kol lek t iv typenBereits im French-Zitat des vorigen Abschnitts ist der Begriff „Konglomerat“ er-wähnt. French unterscheidet zwei (bzw. drei) Arten von Kollektiven: Aggregat-Kollektive (weiter differenzierbar in Zufalls- und statistische Kollektive) undKonglomerat-Kollektive. Aggregat-Kollektive sind zum Beispiel die Anwohnereiner Straße, die auf der Straße einen Mord beobachten, ohne dass jemand ein-greift (Zufallskollektiv) oder aber Einheiten wie „alle weißen rassistischen Ame-rikaner“ (statistisches Kollektiv). Aggregat- v.a. Zufallskollektive können undmüssen durch die Aufzählung ihrer Mitglieder identifiziert werden. Das Hinzu-treten oder Weggehen weiterer Personen ändert deren Identität. Für Aggregatkol-lektive gelte: „Moral responsibility predicates cannot be legitimately ascribed toaggregate collectivities.“41 Für Konglomerat-Kollektive wie Unternehmen gilt,wie oben dargestellt, das Gegenteil: Die Identität des Konglomerats ändert sichnicht zwangsläufig, wenn Mitglieder hinzukommen oder ausscheiden.Für die Zuschreibung moralischer Verantwortung ist die entscheidende Diffe-renz: „Aggregates ... are not intentional agents in and of themselves.“ Genauer:Die Handlungen von Aggregaten lassen sich nicht als intentional bedingte Hand-lungen beschreiben. Bei Konglomeratkollektiven ist dies mit Hilfe der CID-Struktur möglich.Ausgehend von dieser Unterscheidung ist festzustellen: Velasquez differen-ziert nicht zwischen Aggregat- und Konglomeratkollektiven. Deswegen muss erseine Beurteilung von Aggregatkollektiven, die French mit ihm teilt, auch aufKonglomeratkollektive und folglich Unternehmen übertragen.Ausgehend von der Begrifflichkeit bei Velasquez wäre zu interpretieren: Un-ter der Fragestellung „Ist das Unternehmen verantwortlich als rechtliche Fiktionoder als Beziehungsstruktur oder als (Aggregat-)Kollektiv von Menschen?“ wür-de French (mit Velasquez) antworten: „Als keines,“ und (gegen Velasquez) fort-fahren: „... sondern als Konglomeratkollektiv mit interner Beziehungsstruktur undeinem Eigennamen, der aus der rechtlichen Fiktion resultiert.“ Diesem kann sinn-voll Intentionalität zugeschrieben werden.Konsens :  In ten t iona l i t ä tKonsens besteht weiterhin darin, dass für die Zuschreibung von moralischer Ver-antwortung an ein Subjekt nicht nur die Fähigkeit zur kausalen Verursachung vor-auszusetzen ist, sondern auch die Fähigkeit zur Intentionalität bei eben diesemSubjekt. Erst das Zusammenspiel von Kausalität und Intentionalität erzeugt Ver-antwortung.                                                     41 French 1984, 10.



114 | Teil II: Begriffliche KlärungenDif fe renz :  Sub jek t  de r  In ten t iona l i t ä tDie Differenz der Positionen besteht darin, dass der Sprachphilosoph (French)eben Sprache rekonstruiert, in diesem Fall: moralische Sprache. Ein Subjekt, demVerantwortung zugeschrieben werden soll, muss eindeutig und klar identifizierbarauch Träger von Intentionen und auch das Kausalitätszentrum des zuzuschreiben-den Objekts sein.42 Der Organisationsanalytiker und Managementwissenschaftler(Velasquez) fragt nicht nach der Identität des Subjekts, sondern nach der Einheitvon Intention bildendem und Tat ausführendem physischen Körper. Die unter-schiedlichen Konsequenzen ergeben sich daraus.5.4.2 ZwischenfazitDie Position von Velasquez steht hier exemplarisch für verschiedene - üblicher-weise aus dem Lager der Philosophie oder Theologie stammende - ablehnendeArgumentationen gegen die These von der nicht auf Individuen reduzierbarenUnternehmensverantwortung. Auch wenn diese von sehr unterschiedlicher philo-sophischer Basis aus argumentieren, haben sie eines gemeinsam: Der Verantwor-tungsbegriff wird zunächst aufgespalten in verschiedene Bedeutungsgehalte mitunterschiedlicher Fokussierung, sei es auf den pflicht-, den güter- oder den tugen-dethischen Aspekt. Dieser enge (oder: verengte) Bedeutungsgehalt wird dann alsder „eigentlich moralrelevante“ qualifiziert, die anderen Bedeutungsgehalte wer-den entweder als uneigentliche Sprachformen abqualifiziert oder einem anderen -nicht moralrelevanten - Kommunikationssystem zugeordnet. Typisch dafür ist dieRede von „nur“ rechtlicher Verantwortung oder „nur“ ökonomischer Verantwor-tung. Die Interpretation der eigentlichen moralischen Verantwortung wird dannangereichert durch dichte Beschreibungen dieses Aspekts, welche entstanden sindim Kontext der Auslegung individueller Verantwortung. Da diese Beschreibungennicht auf Unternehmen anwendbar sind, gelten Unternehmen im „eigentlich mo-ralischen“ Sinn als nicht verantwortlich. Einschlägig für diese Argumentations-weise ist das folgende Zitat von Verlasquez: „as used for human beings(!!), theterm [moral resonsibility] is embedded in a system of psychological, physiologi-cal, and moral notions that distinguish human beings and their modes of actingfrom corporate groups and the modes of action proper to them. The differencesbetween a human being and a group of human beings are so obvious and enor-mous that it is quite astonishing to find people wanting to assimilate one to theother.“43 Abgesehen davon, dass die Charakterisierung eines Unternehmens als„group of human beings“ zumindest defizitär ist, kann hier ein klassischer Zirkel-schluss konstatiert werden: Beschreibe einen Begriff so, dass er nur auf menschli-che Individuen anwendbar ist, und stelle dann fest, dass der Begriff nur auf                                                     42 Genauer: Es muss möglich sein, dem identifizierbaren Subjekt Intentionen zuzuschreiben, wobeider Akteur der Zuschreibung entweder das gleiche Subjekt oder ein anderes Subjekt sein kann. Esmuss möglich sein, das Subjekt als ein Kausalitätszentrum zu interpretieren und im Rahmen desKausalitätsparadigmas das Objekt mit dem Subjekt eng zu verknüpfen.43 Velasquez 1983, 15.



Kapitel 5: Der Begriff der Unternehmensverantwortung | 115menschliche Individuen anwendbar ist. Andere Beispiele für diese Vorgehenswei-se werden in den Kapiteln 6, 7 und 9 erörtert.Gemeinsam haben sie, dass damit gerade die Stärke des Verantwortungsbe-griffs als Integrationsbegriff verschiedener ethischer Konzepte aufgegeben wird.Mit dem Verantwortungsbegriff ist ein Brückenbegriff entstanden, der es erlaubt,den Zusammenhang von Tugend-, Pflicht- und Güterethik zu thematisieren, undder anschlussfähig ist an ökonomische und juristische Zusammenhänge. Esscheint, als habe ein Teil der Philosophie nichts anderes zu tun, als alle begriffli-chen Koppelungsmöglichkeiten abzuschneiden, um im Garten reiner philosophi-scher Diskurse vom Rest der Welt unbehelligt zu bleiben.Um an dieser Stelle Einwände vorweg zu nehmen: Die Ausschöpfung derBedeutungsbreite des Verantwortungsbegriffs darf nicht zur Folge haben, immerund überall undifferenziert und pauschal von Verantwortung zu reden und damitdie Stärke der Bedeutungsbreite in die Schwäche der Bedeutungslosigkeit zu ver-wandeln. Differenzierung und Präzision sind Tugenden auch der ethischen Argu-mentation. Die hier vertretene Position besagt lediglich, dass die nötige Präzisionnicht dadurch hergestellt wird, dass im Sinne einer Lückenbüßerethik der Begriffder Verantwortung möglichst eng gefasst wird. Vielmehr muss es darum gehen,bei der Begriffsverwendung präzise und deutlich Subjekt und Objekt zu benen-nen, von dem Verantwortung behauptet wird.Die Argumente von French für die Möglichkeit präziser Zuschreibung vonVerantwortung an Unternehmen konnten von Velasquez m.E. nicht entkräftetwerden bzw. seine Einwände wurden ihrerseits widerlegt. Weitere Einwände wer-den in den folgenden Kapiteln berücksichtigt. Die Notwendigkeit der Zuschrei-bung von Verantwortung an Unternehmen ist eine weitergehende Frage.M.E. kann die Position von French sogar noch schärfer gefasst werden. DieAbgrenzung von Aggregat- und Konglomeratkollektiv hat eine argumentativ ent-scheidende Bedeutung. Mit dieser Unterscheidung wird deutlich, dass Unterneh-mensverantwortung nicht identisch ist mit Kollektivverantwortung. Was aber istgenau das Abgrenzungsmerkmal? Die Position von French lässt sich dahingehendzusammenfassen: Der Unterschied besteht in der Existenz einer CID-Struktur mitihren drei Elementen: Organigramm, prozedurale Regeln und etablierte „poli-cies“.44 Nach der hier gewählten Terminologie entspricht die Unterscheidung zwi-schen dem (Zufalls-)Aggregat-Kollektiv und dem Konglomeratkollektiv präziseder Unterscheidung von Face-to-face-Interaktionssystemen und Organisationenals durch Mitgliedschaftsregeln abgegrenzte Interaktionssysteme.45 Ob die Exi-stenz einer CID-Struktur allein ein geeignetes Abgrenzungsmerkmal ist, kann da-gegen bezweifelt werden. Haben nicht auch die Straßenanwohner im Beispiel des                                                     44 Vgl. French 1984, 13f:„There are at least three significant characteristics that conglomerates evi-dence and that are not found in the case of aggregates: (1) conglomerates have internal organiza-tions and /or decision procedures by which courses of concerted actions can be, though not neces-sarily are, chosen; (2) generally, the enforced standards of conduct for individuals associated in aconglomerate are different and more stringent than those usually thought to apply in the largercommunity of individuals; (3) members of a conglomerate fill differing defined roles or stations byvirtue of which they exercise certain powers over other members, and it is important that a changein the identity of the persons filling those roles does not necessarily entail a change in the conglo-merate’s identity. Individuals become members of conglomerates in standardized ways ...“45 Vgl. oben S. 69.



116 | Teil II: Begriffliche KlärungenMordfalles46 eine Art Organigramm („jeder an seinem Fenster“), prozedurale Re-geln („nicht auffallen, dann kann man nicht reinfallen“) und etablierte „policies“(„hier lässt jeder den anderen in Ruhe“)? In einer anderen Straße mit einer Tradi-tion halbjährlicher Straßenfeste, in denen jeder jeden kennt, mit anderen prozedu-ralen Regeln („wir verstehen uns durch Anschauen und Kopfnicken“) und ande-ren etablierten „policies“ („bei uns gibt es keine Verbrechen“) würde der Mordnicht passieren, ohne dass jemand zumindest das Zumutbare getan hätte. M.E.reicht die Identifizierbarkeit über einen längeren Zeitraum und die Abgrenzbarkeitdurch Mitgliedschaftsregeln aus, um Organisationen und darunter Unternehmensinnvoll als potentielle Subjekte von Verantwortung benennen zu können.47Dass das, was French als CID-Struktur beschreibt, ein hervorragendes In-strument ist, um Charakter, Stil und Intentionalität einer Organisation zu beschrei-ben, steht außer Frage. Im Normalfall bilden sich diese Elemente auch in erkenn-barer Weise, weil Mitgliedschaftsregeln einen Teil des Organigramms definieren(die Außengrenzen) und weil zeitlich längere Interaktion in abgegrenzter Form zuPositionen, Regeln und etablierten Handlungsweisen führt. Verkürzend wäre es,die CID-Struktur mit einem Zielsystem des Unternehmens zu identifizieren.Die Verwendung des Begriffs Unternehmensverantwortung impliziert, dassdie Klasse möglicher Verantwortungssubjekte (mindestens) um die Größe Unter-nehmen ausgeweitet wird. Die logischen Voraussetzungen für diese Erweiterungsind gegeben. Diese Voraussetzungen können - abweichend von French - auchfolgendermaßen zusammengefasst werden:Die Zuschreibung oder Zumutung oder Zurechnung oder Zuerkennung vonVerantwortung hat zur Voraussetzung,1. dass ein Subjekt identifiziert und abgegrenzt werden kann und zwar übereinen längeren Zeitraum hinweg (Name und Mitgliedschaft);2. dass bestimmte Objekte diesem Subjekt und nicht anderen zugerechnetwerden können (Kausalität einschließlich Freiheit zur Alternative) und3. dass diese Zurechnung sinnvoll für die (zukunftsrelevante) Beurteilung desSubjekts verwendet werden kann (klassische Indizien: Intentionalität, Charakter-festigkeit usw.).5.5 Die Rede von Unternehmensverantwortung und ihreFunktionDas Plädoyer für die bewusste und damit auch begrenzte Rede von „Unterneh-mensverantwortung“ beinhaltet die Behauptung, dass (nur) damit die traditionelleFunktion des Verantwortungsbegriffs erfüllt und das Verantwortungsparadox zu-mindest partiell überwunden werden kann.48 Aber nicht nur das: Ein wesentlicher                                                     46 Vgl. oben S. 98.47 Dass Organisationen auch Interaktionssysteme unter Einbezug von Menschen sind, ist eine weiterenotwendige Bedingung. Da es hier um den Unterschied zwischen verantwortungsfähigen und nicht-verantwortungsfähigen Kollektiven innerhalb der Klasse menschlicher Kollektive und Interaktions-systeme geht, kann dieser Aspekt hier unerwähnt bleiben.48 Vgl. oben Kap. 4.2 und Kap. 1.2.1.



Kapitel 5: Der Begriff der Unternehmensverantwortung | 117Teil der argumentativen Dilemmata, in welche die wirtschaftsethische Diskussiongeraten ist, lassen sich überwinden, wenn Unternehmen in die Klasse moralischerSubjekte aufgenommen werden. Denn dann können tradierte oder bereits gut be-gründete Kriterien, Normen und Regeln, nach denen schon bisher Verantwor-tungszurechnungen stattfanden, besser und plausibler konstant gehalten werden.5.5.1 Zur Funktionsfähigkeit des VerursacherprinzipsAn einem durch Velasquez gewählten Beispiel soll dies deutlich gemacht werden.Eine Partei, z.B. ein Hausbesitzer, wird von einer anderen Person geschädigt, z.B.von einem Handwerker, der im Haus des Hausbesitzers Reparaturen vornimmtund dabei einen Schaden, z.B. einen Wasserrohrbruch, verursacht. Velasquezstellt fest, dass wir üblicherweise urteilen, „that the injured party should be com-pensated by the person who is morally responsible for the injury.“49 Dieser Fall seiaber ein Beispiel dafür, dass „we separate compensatory responsibility from moralresponsibility“. Ich gebe die Argumentation wieder:„The law of torts holds, for example, that when an employee injures a third party in thecourse of the employee’s work, the injured party is to be compensated by the employerbecause the injured party thereby has a greater chance of recovery (since the employerhas a „deeper pocket“ than the employee) and because the employer can more easilyspread the risk for such injuries by purchasing insurance. Here considerations of socialefficiency and risk distribution lead us to pin compensatory responsibility for the injuryupon an employer, who may not be morally responsible for the injury, and through theemployer upon the insurer, who must ultimately compensate the injured party. Chargesof this kind, levied upon individuals who bear compensatory responsibility for an inju-ry, obviously should not be counted as forms of punishment or blame.“50Der von Velasquez namhaft gemachte begriffliche Unterschied zwischen einer„kompensatorischen Verantwortung“ in Abgrenzung zu einer „moralischen Ver-antwortung“ ist m.E. in keiner Weise nötig, wenn man sauber die Subjekte undObjekte der Verantwortung unterscheidet. Objekt 1: Die Entstehung des Scha-dens; Objekt 2: Die Behebung des Schadens. Dazu gibt es die folgenden Subjekte:Subjekt 1: Der Handwerker X; Subjekt 2: Die Firma Y, bei der der Handwerkerbeschäftigt ist; Subjekt 3: Der Hausbesitzer Z. Das was Velasquez mit kompen-satorischer Verantwortung bezeichnet, bezieht sich auf die Frage: Wer tritt ein /soll eintreten für Objekt 2, für die Behebung des Schadens? Dies ist in der Tatkeine Frage nach „blame and punishment“, genauso wenig wie die Frage „wersoll Straßen bauen, Müll entsorgen oder Kinder erziehen?“ Im hier vorliegendenFall wird man in der Tat die von Velasquez zitierte Zurechnungsregel anwenden:Wenn für Objekt 1 (Entstehung des Schadens) ein Verantwortungssubjekt identi-fizierbar ist, dann soll das gleiche Subjekt für Objekt 2 (Behebung des Schadens)eintreten. Wer ist Verantwortungssubjekt für Objekt 1? Wenn der Hausbesitzerdie Firma Y mit Reparaturen in seinem Haus beauftragt hatte, dann handelte zu-nächst diese Firma (durch ihr Ausführungsorgan Handwerker X). Nach Frenchkönnte man argumentieren: Alles spricht dafür, dass Hausbesitzer Z nicht den                                                     49 Velasquez 1983, 14.50 Velasquez 1983, 14.



118 | Teil II: Begriffliche KlärungenHandwerker X, sondern die Firma Y beauftragt hatte. Diese dürfte auch für dieReparatur bezahlt werden und vermutlich die Reparatur intentional durchgeführthaben; der Handwerker hat eine klare Position im Organigramm der Firma; dieAusführung solcher Reparaturen gehört zur üblichen Policy des Unternehmens.Solange es keine deutlichen Gegenargumente gibt, hat Firma Y den Schaden ver-ursacht. Als Verantwortungssubjekt für Objekt 1 ist die Firma identifiziert.Das Binnenverhältnis zwischen Handwerker und Firma kann und muss denHausbesitzer nicht interessieren. Weder muss sich der Handwerker dadurch ent-schuldigen, dass er auf den enormen Zeitdruck hinweist, der in der Firma herrscht,und auf die schlechte Ausrüstung, die ihm zur Verfügung steht. Dies ist allenfallseine zusätzliche moralische Belastung der Firma, weil sie Rückschlüsse auf man-gelnde Sorgfalt (der Firma!) zulässt. Noch muss die Firma auf die schlechte Ar-beitsmoral des Handwerkers hinweisen. Solche Aspekte mögen für das persönli-che Verhältnis des Hausbesitzers zum Handwerker relevant sein, das jede durchRepräsentanten vermittelte Beziehung zu einem Unternehmen begleitet, es verän-dert aber den Sachverhalt nicht.Die Firma hat schlicht zwei Dinge zu tun: Erstens die Verantwortung für denSchaden zu übernehmen und zweitens den Schaden zu beheben. Letzteres musssie deshalb, weil sie in einer Gesellschaft agiert, in der die o.g. Zurechnungsregelals Norm etabliert ist - und zwar als moralische Norm, die vielleicht auch rechtlichdurchgesetzt werden kann. Dass sie rechtlich durchsetzbar ist, bedeutet nichtmehr, als dass die Normgeltung unabhängig gemacht wird von der Akzeptanz derNorm durch das Unternehmen. Die Norm wird dadurch nicht von einer morali-schen Norm zu einer „nur rechtlichen“ Norm. Vielmehr wird die moralischeNorm auch bei Uneinsichtigkeit des Subjekts durchsetzbar.Entscheidend ist: Entgegen der Auffassung von Velasquez liefert das Beispielkeinen Grund dafür, moralische von kompensatorischer Verantwortung abzukop-peln, sondern liefert einen Grund dafür, Unternehmen in die Klasse potentiellerVerantwortungssubjekte aufzunehmen.Dass nicht soziale Effizienz oder die „tieferen Taschen der Firma“, sondernschlicht die erwähnte Zurechnungsregel (als Verursacherprinzip in den Debattenüber ökologische Ethik wohlbekannt) der Grund für die Haftungsverpflichtungder Firma ist, erkennt man an einer leichten Modifikation der Situation: Hausbe-sitzer Z vereinbart mit Handwerker X, dass dieser am Sonntagnachmittag eineReparatur am Haus von Z durchführen möge. Von einer Bezahlung des Handwer-kers X sehen wir ab, um das Beispiel nicht mit steuer- und sozialversicherungs-rechtlichen Konsequenzen zu belasten. Firma Y ist nicht involviert. Der Hand-werker arbeitet als Individuum und nicht als Repräsentant der Firma. Nun tritt dergleiche Schaden ein. Wenn tatsächlich kompensatorische Verantwortung von ver-ursachender Verantwortung abgekoppelt wäre: Müsste dann nicht auch in diesemFall die Firma für die Behebung des Schadens aufkommen, weil sie die „tieferenTaschen“ hat, der Handwerker vielleicht selber nicht für den verursachten Scha-den aufkommen kann und folglich der Hausbesitzer auf den entstandenen Kostensitzen bleibt? Ob dies tatsächlich der Vorschlag von Velasquez ist, kann hier nichtbeurteilt werden. Die angeblich tiefen Taschen sind in diesem Fall kein gutes Ar-



Kapitel 5: Der Begriff der Unternehmensverantwortung | 119gument, übrigens genauso wenig wie in der Ausgangssituation, in welcher dieFirma das Handlungssubjekt war. Als Verursacherin müsste die Firma für denSchaden aufkommen, selbst dann wenn der Handwerker tags zuvor mit 6 Richti-gen im Lotto gewonnen hat und es sich um ein kleines Handwerksunternehmen ander Schwelle zum Konkurs handeln sollte. Der Hausbesitzer kann auf dem Scha-den sitzen bleiben, weil der sonntags arbeitende Handwerker die Kosten nicht tra-gen kann, oder weil die engagierte Firma bereits in Konkurs geht und dort auchnichts zu holen ist.Damit soll schon an dieser Stelle gesagt sein, dass das Plädoyer für Unter-nehmensverantwortung ein Plädoyer dafür ist, wichtige gesellschaftliche Normen,wie z.B. das Verursacherprinzip, unter den Bedingungen moderner Gesellschaftenanwendbar zu halten oder wieder anwendbar zu machen. Es ist kein Plädoyer da-für, Unternehmen (weder Groß- noch Kleinunternehmen) wegen ihrer angeblich„tiefen Taschen“ für die Behebung aller Schadensfälle und Linderung aller Pro-blemlagen dieser Welt verantwortlich zu machen.515.5.2 Zur Funktionsfähigkeit des VerantwortungskonzeptsDie Position von Velasquez bleibt entscheidende Fragen schuldig, nämlich dieje-nige nach der Funktionsfähigkeit des Verantwortungskonzepts in modernen Ge-sellschaften. Dies zeigt seine Antwort auf die selbst gestellte Frage: „Who, then, ismorally responsible for the acts of a corporation?“52 Die Antwort enthält dreiTeile:a) In dem Maße, in dem individuelle Mitglieder intentional entschieden, einbestimmtes Unternehmensverhalten in Gang zu setzen, ist jedes einzelne Mitgliedmoralisch für das Unternehmensverhalten verantwortlich.b) In dem Maße, in dem das Unternehmensverhalten das Ergebnis von Strate-gien und Standardabläufen ist, die durch bestimmte Personen gestaltet wurden mitder Intention, genau denjenigen Typ von Unternehmensverhalten zu erzeugen,sind genau jene Personen für das Unternehmensverhalten moralisch verantwort-lich.c) In dem Maße, in dem das Unternehmensverhalten das nicht intendierte Er-gebnis verketteter Handlungen verschiedender Unternehmensmitglieder war, vondenen keiner das Ergebnis wusste oder intendierte, ist das Unternehmensverhaltenein Verhalten, für das niemand moralisch verantwortlich ist: Es ist ein nicht-intentionales Ereignis.Das Problem der Argumentation liegt bei Teil c.53 Wer so argumentiert, lan-det fast automatisch in einer sozialen Welt, die zum überwiegenden Teil aus Er-eignissen besteht. Verantwortung wird dann nicht wegen ihrer undifferenziertenAnwendung auf alles und jedes obsolet, sondern wegen ihrer weitgehenden Un-anwendbarkeit. Sicher ist es richtig, damit zu rechnen, dass nicht für jedes Ereig-nis „jemand“ verantwortlich ist. Der Umgang mit Kontingenz mag eine vergesse-                                                     51 Diese Fragen werden in Kapitel 7 wieder aufgenommen.52 Velasquez 1983, 10.53 Ob es ein Zufall ist, dass Velasquez in Antwort b einen der drei Aspekte der CID-Struktur unter-schlägt, nämlich die Organisationsstruktur, kann hier nicht beantwortet werden.



120 | Teil II: Begriffliche Klärungenne Tugend sein, die Kritik am allfälligen „Ruf nach Verantwortung“ in vielenFällen berechtigt. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, das verwendete Kon-zept von Verantwortung so zu gestalten, dass es zunehmend unanwendbar wird.Aber dieses Problem hat Velasquez nicht im Blick. Er fokussiert abschließendauf zwei andere Gefahren, die man bezeichnen kann mit dem Verlust moralischerSteuerungsfähigkeit und der Gefahr neuer Totalitarismen. Die Schilderung derersten Gefahr nimmt sich - zumindest im deutschen Sprachraum - fast schon ko-misch aus. Wenn wir die Behauptung moralischer Verantwortung von Organisa-tionen akzeptierten, dann kämen wir in die Versuchung, mit „blame and punish-ment“ gegenüber der Organisation zufrieden zu sein. Wir werden „vergeblich mitden Händen vor dem korporativen Schleier winken“.54 Um den Abschreckungsef-fekt von Missachtung und Bestrafung wirksam werden zu lassen, sei es nötig,hinter diesen Schleier zu kriechen und Verantwortung denen zuzurechnen, diewissentlich und intentional die Unternehmenshandlungen verursachen. Bei dieserArgumentation beißt sich die Katze in den Schwanz: Gerade die Unmöglichkeitdieses Vorschlags ist der Grund, warum French und andere für ein Konzept derUnternehmensverantwortung plädieren.55Richtigerweise greift Velasquez immerhin die Frage auf, warum überhauptIntentionalität so wichtig ist für die sinnvolle Zuschreibung moralischer Verant-wortung. Und welche Funktion hat das vielzitierte „blame and punishment“? DieErwähnung des „Abschreckungseffekts von Missachtung und Bestrafung“ dürfte -positiv verstanden - als pars pro toto für alle Methoden stehen, mit denen Men-schen sich gegenseitig beeinflussen und zu verändern suchen oder auch nur Ori-entierung in der Interaktion zu gewinnen. Der für das künftige Verhalten entschei-dende Unterschied, ob einer anderen Person ein nicht intendiertes und nicht beein-flussbares Missgeschick unterlaufen ist, oder ob die Person eine als negativeingestufte Handlung intendiert hatte, hat mindestens zwei Aspekte für das künf-tige Miteinander: Der eine Aspekt besteht darin, dass im Falle intendierten Han-delns eine Aufforderung an den Handlungsträger ergeht, seine Ziele und Intentio-nen zu ändern. Es ist eine Reformaufforderung an das Subjekt. Der andere Aspektder Frage nach Intentionalität besteht in Selbstschutz und Schutz vor Schaden:Menschen, die nicht nur versehentlich, sondern absichtlich in bestimmter Weisehandeln, kann man nicht vertrauen. Die Frage, ob jemand für eine Tat moralischverantwortlich ist, ist wesentlich für den Aufbau von Vertrauen. Daher ist in derDiskussion dieses Kapitels, die scheinbar nur bezogen war auf die Frage einerVerantwortung vor Gericht, auf die Frage einer Handlungsverantwortung für ver-gangene Ereignisse, das subjektive Moment der Ethik stets präsent: der tugende-thische Aspekt des Verantwortungsbegriffs, der in Kapitel 9 weiterzuführen ist.Anhand mehrerer Fälle erläutert Thompson die praktische Bedeutung der Re-de von Unternehmensverantwortung. „One practical use of the theory of responsi-bility is to pinpoint the need for reform. If the thing that needs reforming is thesystem, it is both unfair and counterproductive to place the blame on a CEO. ... Itmay be quite proper to suggest that the CEO has a duty to see that the system is                                                     54 Velasquez 1984, 15.55 Vgl. oben S. 34.



Kapitel 5: Der Begriff der Unternehmensverantwortung | 121reformed; but this is quite a different matter from saying that she is responsible forthe original harm. One needs to know it is the system that is responsible, ratherthan an individual (or in addition to an individual) if there is to be serious hope oforganizational reform.“56Einer der Fälle sei hier zur Erläuterung wiedergegeben: Es handelt sich umden Zusammenstoß eines vollbesetzten Jumbo-Jets der New-Zealand Airways miteinem Berg in der Antarktis am 28. November 1979. Im Rahmen des normalenFlugplans über die Antarktis hatte die Gesellschaft besondere Flüge mit der Mög-lichkeit hervorragender Photomöglichkeiten über der Antarktis angeboten. Dazuwar es notwendig, die Flughöhe zu reduzieren. Solche Flüge hatten auch schonstattgefunden. Die Routen der Flüge werden in einem Zentralcomputer program-miert und auf den Bordcomputer übertragen. So auch in diesem Fall. Der Mitar-beiter, der für diesen speziellen Flug eine kleine Kurskorrektur programmierte,musste oder konnte nicht wissen, dass zum Zeitpunkt dieser Kurskorrektur dasFlugzeug seine Flughöhe von 14.000 auf 2.000 Fuß reduziert haben würde. Pilotund Flugtechniker wussten nichts von der Kurskorrektur bis wenige Momente vorder für alle tödlichen Kollision. Auch dies war keine Pflichtverletzung: Die Flug-besatzung war standardmäßig nicht in diesen Prozess der Kursprogrammierunginvolviert. Das Problem bestand weder im Handeln der die Kursänderung pro-grammierenden Mitarbeiter, noch bei der Flugbesatzung, sondern im Organi-gramm, genauer in der Ablauforganisation: Die Unternehmensentscheidung, denFlugplan zu ändern, hätte der Autorität des Piloten überlassen bleiben müssen.Seine Autorität ist durch die technische Prozedur faktisch unterlaufen worden. DieSchadensersatzforderung, aber auch der Schuldvorwurf, kann sich sinnvollerweisenicht an den (toten) Piloten richten und auch nicht an den Mitarbeiter - nicht nurweil dessen Taschen nicht tief genug wären. „Blame and punishment“ gebührtdem Unternehmen.Thompson stellt – in diesem Beispiel richtigerweise – die Organisations-struktur in den Mittelpunkt. „It was the system which is at fault, and it is the sy-stem which must be changed. The cause of the crash has to be located in the inter-action of human beings, rather than in the action of any particular one. ... the at-tempt to find a responsible human being is, in fact, nothing more than the searchfor a scapegoat.“57 Auch Velasquez würde die Sündenbocktheorie nicht befür-worten. Dieser Fall wäre in seiner Diktion unter die Antwort c) zu subsumieren:Da kein Individuum das Ergebnis wusste oder intendierte, ist das Unternehmens-verhalten ein Verhalten, für das niemand moralisch verantwortlich ist: Es ist einnicht-intentionales Ereignis. Damit wird dieses Ereignis aber ununterscheidbarvon einem Naturereignis. Die Funktion des Verantwortungsbegriffs würde unter-laufen. Dass wir den Windstoß oder den Vulkan nicht verantwortlich machen, hatseinen Grund darin, dass weder Wind noch Vulkan durch Teilnahme an dermenschlichen Kommunikation bewegt werden können, ihre Tätigkeit künftig ein-zustellen. Dies ist bei Akteuren der menschlichen Gesellschaft anders – zumindestgehen wir im Normalfall davon aus.                                                     56 Thompson 1986, 119.57 Thompson 1986, 120.



122 | Teil II: Begriffliche KlärungenWo beim Individuum eine Neubestimmung des Willens gefordert wäre, ist imFalle der Unternehmensverantwortung eine Veränderung der CID-Struktur gefor-dert.58 Dass Führungskräfte möglicherweise nicht nur für die formale Organisati-onsstruktur eines Unternehmens verantwortlich sind, sondern auch über ihre Be-deutung als Vorbilder wesentlichen Einfluss auf die formale und informale CID-Struktur haben, muss und kann dabei in keiner Weise bestritten werden.Unternehmensverantwortung als Ganzes und die Mitverantwortung von Indi-viduen sind zwei sinnvolle Ansatzpunkte, die sich wechselseitig nicht ausschlie-ßen, aber strikt zu unterscheiden sind. Die präzise und sorgfältige Zurechnung vonVerantwortung auch an Organisationen und darunter an Unternehmen vermeidetin begründbarer Weise das Scheitern an der Skylla von Verantwortungszuschrei-bung ohne Verantwortungssubjekte oder an zufällige Verantwortungsträger undan der Charybdis zunehmender Irrelevanz dieses Moralbegriffs in modernen Ge-sellschaften.Eine zweite von Velasquez diagnostizierte Gefahr bezieht sich auf das bereitsangesprochene Verhältnis von Individuum und Organisation. Es bestünde diegleiche Gefahr wie bei den organischen Staatstheorien. Die Unternehmensperson,welche immer größer und bedeutender als das Individuum ist, beginnt zu dominie-ren und wird wichtiger als das Individuum und seine Rechte. Loyalität zum Un-ternehmen wird die Grundtugend, und der Dienst für die Unternehmung wird dergrundlegende moralische Akt: Das Individuum wird am Ende aufgesogen durchdie Unternehmung. Es droht ein neuer organisationaler Totalitarismus, in demalles Verhalten der Gesundheit der Organisationen dienen muss. Diejenigen, wel-che wie French Unternehmen in die Reichweite der Ethik und vor die Schrankendes Gerichts bringen wollen, „are unwittingly allying themselves with this newform of totalitarianism.“59Dass das Verhältnis einer Organisation zu ihren Mitgliedern Parallelen hatzum Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern, kann nicht überraschen. Wenn or-ganische Staatstheorien mit-ursächlich für staatliche Totalitarismen waren undsind, so mag Vorsicht gegenüber organischen Unternehmenstheorien gebotensein. Das Verhältnis von Organisation und Mitgliedern ist Thema des nächstenKapitels.
                                                     58 Dass man die Terminologie von French dafür übernehmen müsse, ist damit nicht behauptet.59 Velasquez 1984, 16.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 1236. Die Organisation als Subjekt der Unterneh-mensverantwortung und ihre BesonderheitenIn der philosophischen Tradition haben sich mit dem Verantwortungsbegriff an-thropologische Interpretationselemente verbunden, die kaum noch von ihrem Be-zug auf menschliche Individuen abgelöst werden können (6.1.1). Exemplarischdafür steht der Begriff der Person (6.1.2), der mit Gründen auf Unternehmen an-wendbar ist. Aus anderen Gründen sollte Unternehmen der Personstatus nichtzugeschrieben werden (6.1.3). Anthropologische Begriffe wie Person (auch:„Handeln“, „freier Wille“, „Selbst- und Verantwortungsbewusstsein“, „Gewis-sen“) sind nur in Teilaspekten für Verantwortungszuschreibung relevant (6.1.4)Beim Übergang von der Anthropologie zur Organisationstheorie (6.2.1) könnendie Aspekte Handlungsfreiheit, Selbstbestimmung, Sozialität und Identität plausi-bel auf Unternehmen angewandt werden (6.2.2 bis 6.2.5). Die spezifische Diffe-renz von Organisationen gegenüber Individuen besteht im Fehlen einer psycho-physischen Einheit. Daher sind Unternehmensverantwortung auf der einen undVerantwortung der beteiligten Mitglieder auf der anderen Seite zu unterscheiden(6.3).6.1 Verantwortung und Anthropologie6.1.1 Verantwortung und das anthropologische BegriffsnetzVerantwortung ist ein Interpretationskonstrukt, aber nicht das einzige. In der phi-losophischen Tradition haben sich Interpretamente menschlichen Lebens mit demVerantwortungsbegriff verbunden, die kaum noch von ihrem Bezug auf (mensch-liche) Individuen abgelöst werden können. Dazu gehört v.a. der Begriff der Per-son, aber auch Begriffe wie: Handeln, freier Wille, Selbst- und Verantwortungs-bewusstsein, (moralisches) Gefühl, Selbstreferenz und Selbsttranszendenz, Ge-wissen. Die These von der Unternehmensverantwortung wird in ihrer Plausibilitäthäufig dadurch zunichte gemacht, dass Unternehmen mit Rekurs auf die genann-ten anthropologischen Begriffe für prinzipiell nicht verantwortungsfähig erklärtwerden. So führen DeGeorge und zustimmend Kleinfeld an: „Der Korporationfehlt das Gewissen, das moralische Gefühl oder Bewusstsein sowie die innereEinheit der natürlichen Person.“1                                                     1 Kleinfeld 1998, 276.



124 | Teil II: Begriffliche KlärungenDabei kann der Argumentationsgang höchst unterschiedlich ausfallen: Die mei-sten Autoren, welche Verantwortungsfähigkeit des Unternehmens begründenwollen, versuchen dessen Handlungsfähigkeit zu begründen und verstehen dabeiHandeln (z.B. in Abgrenzung zu „Sich-Verhalten“) als notwendige Voraussetzungfür die Zuschreibung von Verantwortung – ob auch hinreichende Voraussetzung,sei dahingestellt. Die Frage nach der möglichen Unternehmensverantwortungwird damit zurückgeführt auf die Frage: Können Unternehmen handeln? Zunächstwird also der Begriff des Handelns expliziert, durch „dichte Beschreibung“ mitreichhaltigem Bezug auf philosophische Traditionen und/oder Verwendung zahl-reicher anderer Termini („selbstbewusst-freie Wahl“2), um ein möglichst umfas-sendes Verständnis dessen zu erreichen, was „im Vollsinn des Wortes“ Handelnbedeutet. Dabei wird umfänglich auf die Auslegung individuell menschlichenHandelns Bezug genommen. Nicht selten lautet dann die Konsequenz, dass dieserHandlungsbegriff auf Unternehmen nicht oder nur eingeschränkt übertragbar sei.Umgekehrt argumentiert dagegen Kleinfeld: „Nicht die Handlungsfähigkeit,so meine ich, ist Bedingung für die Zuschreibung moralischer Verantwortung,sondern die Zuschreibbarkeit von moralischer Verantwortung bzw. Verantwor-tungsfähigkeit für eine in entsprechender Weise zuschreibbare Handlungsfähig-keit.“3 Was ist richtig?4 Wenn Verantwortungsfähigkeit Voraussetzung fürHandlungsfähigkeit ist, lässt sich der argumentative Umweg über den Handlungs-begriff sparen.Auch weitere Begriffe werden ins Spiel gebracht, die sich wechselseitig deu-ten – so z.B. der Begriff der Person. Ausgehend von einer spezifischen Philoso-phie der Person erörtert man die spezifisch personalen Aspekte des Verantwor-tungsbegriffs und gelangt zur gleichen Konsequenz: Nur Personen5 können ver-antwortlich sein. Unternehmen sind keine Personen. Ergo können Unternehmennicht verantwortlich sein. Wie dargestellt, bestimmt French umgekehrt den Per-sonbegriff von der Zuschreibbarkeit von Verantwortung her und kommt folglichzum diametral entgegengesetzten Ergebnis.Ein besonderer Kunstgriff gelingt Kleinfeld, welche die Zuschreibung vonVerantwortung an Unternehmen zu akzeptieren scheint ebenso wie den Begriffdes Handelns, nun aber beide Begriffe an eine ontologische und inhaltliche Be-stimmung des Personbegriffs (in Anlehnung an Spaemann) und der Personalitätbindet. Daraus lassen sich sogar normative Schlussfolgerungen ziehen. Die Ar-gumentation – hier extrem verkürzt – verläuft so: Damit eine Unternehmung han-deln kann, ist sie auf die Realisierung der Personpotentiale ihrer Mitglieder ange-wiesen, denn im Handeln realisiert sich das Personsein.6 Damit eine Unterneh-                                                     2 Herms 1991b, 73.3 Kleinfeld 1998, 118.4 Eine ähnlich dichte Beschreibung lässt sich mit dem Verantwortungsbegriff durchführen, um danndie vielfältigen und engen Beziehungen von Handlungs- und Verantwortungsfähigkeit darzustellen.Dabei ergibt sich aber keine Antwort auf die Frage, ob nun Verantwortung Handeln und Hand-lungsfähigkeit voraussetzt oder ob umgekehrt Verantwortung die Voraussetzung für Handlungsfä-higkeit ist.5 Aufgrund der Existenz juristischer Personen muss korrekterweise an dieser Stelle von natürlichenPersonen gesprochen werden.6 Vgl. Kleinfeld 1998, 117-231 (Das Subjekt korporativen Handelns: Person oder Organisation?),darin v.a. 197-231 (Anthropologische Grundlagen effizienter Unternehmensführung).



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 125mung Verantwortung nicht nur zugeschrieben bekommen, sondern auch wahr-nehmen kann, ist sie auf die Realisierung der Personpotentiale ihrer Mitgliederangewiesen, denn in der Verantwortungsfähigkeit erweist sich das Personsein.7Um der organisationalen Handlungsfähigkeit willen muss die Realisierung derPersonpotentiale ihrer Mitglieder möglich sein, woraus sich schließlich Maßstäbeeiner persongerechten partizipativen Unternehmenskultur ergeben. Implizit istdiese gleichzeitig Voraussetzung für organisationale Verantwortungsfähigkeit.Die ontologischen Voraussetzungen von Handlungsfähigkeit sind gleichzeitig dieontologischen Voraussetzungen für Verantwortungsfähigkeit und wurzeln in derPersonalität des Menschen. Aus der Gemeinsamkeit der ontologischen Vorausset-zungen ergeben sich normative Schlussfolgerungen. In den Worten von Kleinfeld:„Sachgerechte, effizienzorientierte Unternehmensführung ... geht von den selbenVoraussetzungen aus wie die Wahrnehmung korporativer moralischer Verant-wortung. ... (Diese) Voraussetzungen (haben) zugleich bestimmte normative Im-plikationen, aus denen sich konkrete ethische Prinzipien und Handlungsorientie-rungen ableiten lassen. Unter den dargestellten Bedingungen ist deren Befolgungjedoch nicht nur ethisch relevant, sondern auch im Hinblick auf die Verfolgungder unternehmerischen Zielsetzungen unter ökonomischen und organisations-strategischen Gesichtspunkten unabdingbar.“8Solche Argumentationen machen die wichtige unternehmensethische Überre-dungsmaxime „good ethics is good business“ plausibel und sind daher allemalhilfreich. Zum Unternehmerethos gehört traditionell aktives und überzeugtesHandeln. Und welcher Manager wollte sein Unternehmen nicht handlungsfähigsehen? Es bleibt ihm vernünftigerweise also gar nichts anderes übrig, als sich umdie Ausbildung persongerechter partizipativer Unternehmenskultur zu bemühen.Leider zerstören lebensweltliche Erfahrungen mit (oder Vorurteile gegenüber) derbeschriebenen Unternehmenskultur gelegentlich die begriffliche Plausibilität undführen zu der (richtigen) Schlussfolgerung: Der Handlungsbegriff im Unterneh-merethos ist nicht der gleiche wie der Handlungsbegriff bei Kleinfeld.9 Was istdamit gewonnen? Dass der Handlungsbegriff im Unternehmerethos reduktioni-stisch ist, kann man zwar feststellen. Mit Reduktionismen lässt sich leben. Dannmuss das Unternehmen eben ohne Handlungsfähigkeit im (von Kleinfeld erörter-ten) Vollsinn des Wortes und daher (Implikat!) auch ohne Verantwortungsfähig-keit auskommen. Schlimmer noch: Die Gesellschaft muss mit diesen nicht wirk-lich handlungs- und verantwortungsfähigen Unternehmen leben. Fatal schließlich:Die Gesellschaft kann ihnen auch keine Verantwortung zuschreiben, wenn Zu-schreibung von Verantwortung Verantwortungsfähigkeit voraussetzt.Es gibt viele gute Gründe für persongerechte Unternehmenskultur, und in-haltlich hat Kleinfeld Maßstäbe formuliert, die nicht nur lesenswert, sondern reali-sierungswürdig und hoffentlich auch realisierungsfähig sind. Es gibt deutlicheIndizien, dass eine solche Unternehmenskultur auch einen wesentlichen Beitragzur konkreten Wahrnehmung zugeschriebener und/oder übernommener Verant-                                                     7 Vgl. Kleinfeld 1998, 262-303 (Das Unternehmen als Träger moralischer Verantwortung).8 Kleinfeld 1998, 303.9 Die diskursethische Variante der Unternehmensethik wird dies als die Differenz von strategischemund kommunikativem Handeln thematisieren.



126 | Teil II: Begriffliche Klärungenwortung durch Unternehmen leisten kann. Selbstverständlich ist es auch sinnvoll,den Personbegriff auf seine Implikationen für die Unternehmensethik zu untersu-chen, und auch Kleinfelds Versuch, den „Methodologischen Personalismus alsAnsatz der Unternehmensethik“10 zu wählen und dem homo oeconomicus einepersona oeconomica an die Seite zu stellen, ist legitim.11 Problematisch ist es je-doch, ein solches Begriffsnetz aufzuspannen. Normen lassen sich aus Begriffenohnehin nicht ableiten.Das Thema der hier vorliegenden Arbeit ist nicht der Personbegriff, sonderndie Frage nach Zuschreibung und Wahrnehmung von Verantwortung an unddurch Unternehmen. Am Beispiel des Personbegriffs soll vielmehr erörtert wer-den, welche begrenzte Rolle dieser Begriff und auch die anderen in anthropologi-schen Begriffe für diese Frage haben.Dabei kann m.E. nicht ausschließlich auf den semantischen Gehalt rekurriertwerden unter der Leitfrage: Was macht Person-Sein aus? Sondern die Frage musslauten: Welche Bedeutung hat der Personbegriff für die sinnvolle Anwendung desVerantwortungsbegriffs auf Unternehmen? Müssen wir (wie French) von Unter-nehmen als Personen reden, wenn wir den Begriff Unternehmensverantwortunggebrauchen? Welche Aspekte des Personbegriffs sind relevant, damit die Redevon Unternehmensverantwortung genauso wie die Rede von individuell-menschlicher Verantwortung „funktioniert“? Welche Funktion hat der Begriff derPerson in diesem und in anderen Zusammenhängen? Diesen Fragen dient zu-nächst ein heuristischer Blick in die Begriffsgeschichte.6.1.2 Zur Geschichte des PersonbegriffsPerson  in  de r  Ant ikeEin Rückblick auf die Geschichte des Personbegriffs zeigt nicht nur unterschiedli-che inhaltliche Akzentuierungen. Er zeigt auch, dass sich die Kontexte der Be-griffsverwendung und damit auch die Funktionen immer wieder gewandelt haben.Besondere Bedeutung hatten dabei die trinitätstheologischen und christologischenDebatten des 4. und 5. Jahrhunderts nach Christus. In diesen wurde der Personbe-griff jedoch nicht erfunden, sondern ihnen ging ein allgemeiner – nicht theologi-scher – Sprachgebrauch voraus. Die (nie vollkommen verlorengegangene)Grundbedeutung dürfte in der persona, d.h. Maske des Schauspielers, gelegenhaben, welche dann zu verschiedenen übertragenen Verwendungsweisen führte:der Rolle, welche der Schauspieler darstellt, der Rolle, welche der Mensch in derGesellschaft spielt; der Rollen, die in Gerichtsprozessen „gespielt“ werden (An-kläger und Angeklater, Verteidiger, Zeuge, Richter). Neben diesem Aspekt desRollenhaften in einem synchronen System von Relationen entsteht ein weitererAspekt „aus dem sich gleichbleibenden Verhalten des Rollenträgers, aus seinerhierdurch konstituierten diachronen Identität oder Identitätspflicht; Persona                                                     10 So der abschließende dritte Teil in Kleinfeld 1998.11 M.E. muss man aber für eine Theorie der korporativen Verantwortung keineswegs die Basis desmethodologischen Individualismus verlassen.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 127kommt in diesen Fällen dem modernen Ausdruck Image nahe.“12 Zu den vier per-sonae („Masken“), die jeder Mensch nach Cicero zu tragen habe, gehören erstensdie menschlichen Gattungsmerkmale, v.a. die Vernunft, zweitens der spezifischeCharaktertyp, drittens das jeweilige Milieu und viertens die eigene Entscheidungund Wahl, zumal in beruflicher Hinsicht. Diese Darlegungen kommen „dem vonallem ‚Persönlichen‘ und ‚Individuellen‘ abstrahierenden Bilde nahe, das die mo-derne Soziologie von den sozialen Rollen zu vermitteln sucht. Cicero betont zwar,dass die Wahrung der Identität, die Übereinstimmung mit sich selbst von großerBedeutung sei. Die Identität, um die es hierbei geht, ist indes keine subjektiveoder individualistische Kategorie, keine Einheit des Erlebens und Bewusstseins;sie ist vielmehr eine vom ‚Stellenplan‘ der Gesellschaft aus betrachtete Größe,eine konventionelle Gegebenheit, kurz, die perpetuierte soziale Rolle.“13Person  in  Tr in i t ä t s theo log ie  und  Chr i s to log ie„Der Plural im Gottesmonolog, »Lasst uns einen Menschen machen, ein Bild, dasuns gleich sei« führte zu der Überlegung, dass außer dem Sprechenden minde-stens noch ein Angesprochener zugegen sein müsse, und man entschied sich hier-bei meist für den Sohn“14 oder den Sohn und den heiligen Geist. Am Ende derÜberlegungen, denen auch immer kirchenpolitische Auseinandersetzungen paral-lel liefen, steht die trinitarische Formel »tres personae - una substantia«. EinzelneInterpretationen nahmen wieder auf den Begriffsaspekt der Rolle oder Funktionim System(Staat) bezug, so dass z.B. bei Tertullian der Staat (und seine Rol-len/Personen) als Modell für die inner-trinitarischen Verhältnisse dienen konnte.15In der Folgezeit kommt es zu Verschiebungen der inhaltlichen Begriffsbestim-mung bei gleichzeitiger Konstanz des trinitarischen Dogmas. Wie schon die Kap-padokier16 begreift schließlich Augustin das Verhältnis der göttlichen Personen alsRelationen: „Der Begriff »Vater« erfordere das Korrelat »Sohn« und umge-kehrt.“17 Allerdings war die Herkunft des Personbegriffs nicht mehr bewusst.Denn Augustin stellt einerseits fest, „dass persona keine Relation ausdrücke“,sondern eine absolute Größe oder eine Substanz, und folgert „dass persona alsLückenbüßer diene, weil man nun einmal irgendein Wort benötige, um die dreiInstanzen des einen Gottes zu charakterisieren: Der Begriff soll Relationen be-zeichnen, obwohl er in Wahrheit absolute Größen und Substanzen zum Inhalthat.“18 Die Probleme der christologischen Streitigkeiten sind hier nur insofern re-levant, als sie daraus entstehen, dass der Begriff der Natur und der Begriff derPerson eng aneinandergekettet waren. Nur so entsteht das logische Problem, wiedie vollkommen göttliche und vollkommen menschliche Natur Christi mit derEinheit als Person zusammengehen könne, wobei entweder (bei den Dyophysiten)                                                     12 Fuhrmann 1989, 271.13 Fuhrmann 1989, 271.14 Fuhrmann 1989, 275.15 Vgl. Fuhrmann 1989, 276.16 Auf die Darstellungen der Komplikationen durch die Missverständnisse in der Parallelentwicklungvon griechischer und lateinischer Terminologie wird hier der Einfachheit halber verzichtet.17 Fuhrmann 1989, 278.18 Fuhrmann 1989, 278.



128 | Teil II: Begriffliche Klärungendie Personeinheit oder (bei den Monophysiten) eine der beiden Naturen aufgeho-ben werden müsse. Das christologische Dogma wurde unter der Formel „ZweiNaturen - eine Person“ festgelegt, woraus den Interpreten dann die Aufgabe zu-kam, Natur- und Personbegriff wieder stärker zu trennen. Dies Aufgabe erfüllte –für die weitere Entwicklung überaus folgenreich – im 6. Jahrhundert Boethius mitder Definition „Person ist die individuelle Substanz einer rationalen Natur“.19„Diese Definition ... gab dem ... verschwommenen Ausdruck wieder einen festenInhalt: Persona diente nunmehr als Bezeichnung für das vernunftbegabte Indivi-duum, für die Individualität. Boethius hat nicht gewusst, dass seine Bestimmungdem Wort einen Sinn gab, der der ursprünglichen Bedeutung geradezu entgegen-gesetzt war.“20Die  Wendung  zur  Anthropo log ieDie Betonung der Individualität und die Betonung der Relationalität und des Rol-lenhaften bleiben in unterschiedlichen Kombinationen und in unterschiedlichenFunktionen immer bedeutsam. In Bezug auf die Individualität einschlägig ist dieDefinition des Richard von St. Viktor: „»Person ist die nichtmitteilbare Existenzeiner intellektuellen Natur« bzw. »durch sich allein existierend gemäß einer ein-zigartigen Weise vernünftiger Existenz«. ... Damit sind die Schlüsselbegriffe ge-nannt: Vernunftnatur, Individualität, Nicht-Mitteilbarkeit, Substantialität.“21 So-fern die Assoziation zum Rollenhaften erhalten bleibt, wird Person aber zu einemBegriff, der nicht irgendeine, sondern eine besonders herausgehobene Rolle oderWürde bezeichnet. Dass Gott kein Ansehen der Person kennt, wird dann so inter-pretiert, dass Gott niemanden wegen seiner herausragenden Stellung bevorzuge.Die Logik von Person als mit einem besonderen individuellen Merkmal ausge-zeichnet („individuelle rationale Natur“, Anselm von Canterbury) und mit einerbesonders von Würde gekennzeichneten Rolle, lässt sich verbinden: „Person isteine Hypostase, die durch eine die Würde betreffende Eigentümlichkeit unter-schieden ist.“ – so die Magistri.22 Person bezieht sich dann auf ein besonderesRecht, auf besondere Macht, auf besondere Würde, die dann mit der (besonderen)Vernunftnatur des Menschen in Verbindung gebracht wird.23 Die besondere Wür-de äußert sich nach Thomas von Aquin „in der Fähigkeit zu immanenten Akten                                                     19 Kleinfeld beginnt ihre Erörterung des Personbegriffs mit dieser – wie sie schreibt – „ersten Deu-tung in einem philosophischen Kontext überhaupt“, selbstverständlich mit Kenntnis und Erwäh-nung, aber wenig Betonung auf die stärker relationalistische Vorgeschichte. Zufall? Vgl. Kleinfeld1998, 164-182. Die Erörterung der Begriffsgeschichte hat dort explizit das Ziel, das vom Personali-sten Max Müller so bezeichnete Personsein als “Zweieinheitlichkeit“ als theoriegeschichtlicheKonstante aufzuzeigen.20 Fuhrmann 1989, 280.21 Kible 1989, 284.22 Kible 1989, 284.23 „Da aber die Vernunftnatur an sich eine Würde ist, die jedem Menschen als solchem zukommt,wird der Begriff auf jedes menschliche Individuum angewandt. Diese rationale Natur äußert sichvor allem in der Fähigkeit, Gutes und Böses, Wahres und Falsches zu unterscheiden, trifft also so-wohl auf Gott als auch auf die Engel und Menschen zu.“ (Kible 1989, 289). Wenn Gott und Engeldas philosophische Universum verlassen, bleiben die Menschen qua Vernunftnatur allein in derWelt der Moral, in der Welt von Gut und Böse beheimatet.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 129wie Erkennen und Wollen, also in der dadurch eröffneten Sphäre der Wahrheitund Freiheit,“24 die ihre Wurzel wieder in der Vernunft hat.Persona l i smusEs ist eine – für die hier gegebenen Zwecke mögliche – Verkürzung der philoso-phiehistorischen Zusammenhänge, in dieser Fähigkeit zu Erkennen und Wollenbereits den dritten Aspekt des Personbegriffs zu erkennen, den Kleinfeld im An-schluss an Spaemann – den Personalismus des 19. Jahrhunderts und die Karrieredes Personbegriffs in der katholischen Morallehre im Rücken – als Potentialitätzusammenfasst. Person wird dann für die Anthropologie fruchtbar gemacht undcharakterisiert den besonderen Seinsmodus des Menschen mit den Aspekten Indi-vidualität (einzigartiges Sein in inkommunikabler Singularität), Relationalität („inBeziehung sein“) und Potentialität („als Möglichkeit und Aufgabe der Entfaltungdes eigenen Selbst“).25 Kleinfeld scheint der These von Theunissen zuzustimmen,„dass ein Begriff im Verlauf einer geistesgeschichtlichen Entwicklung immer nurso viel an Bedeutung transportieren kann, wie von Anfang an in ihm angelegt istund sich formal immer schon aufweisen lässt.“26 Theunissen rekurriert wieder aufdas Bild des Schauspielers und seiner Rolle und unterscheidet drei Perspektiven:a) die (Innen-)Perspektive des Schauspielers als Individuum; b) die Perspektivedes Schauspielers als „in-der-Rolle-Sein“, welche von Theunissen mit Relationa-lität als in-Beziehung-Sein gleichgesetzt wird; „c) die Perspektive des Publikumsund der Mitspieler, durch die sich der Schauspieler als von außen wahrgenommenerfährt, als Gegenüber der anderen.“27 Während die ersten beiden Perspektivenvon Kleinfeld aufgenommen werden,28 wird die dritte Perspektive nicht fruchtbargemacht. Man käme dann schnell wieder zu jenem bei Cicero erwähnten Aspektder Person: der Identität und Identitätspflicht über die Zeit hinweg, in der Ausbil-dung eines nach innen und(!) außen konsistenten Image. Wollte man diese Per-spektive im dritten Aspekt des Personbegriffs wiederfinden – der Potentialität alsMöglichkeit und Aufgabe der Entfaltung des eigenen Selbst–, dann müsste dieseEntfaltung des eigenen Selbst (auch) in ihren sozialen Bezügen gedacht werden,nicht nur als „Verwirklichung allgemein menschlicher wie je individueller Ver-mögen und Fähigkeiten einem individualspezifischen Wesen („eidos“) gemäß.“29Diese individualistisch ontologische Fokussierung des Begriffs ist nicht notwen-dig.                                                     24 Kible 1989, 291.25 Vgl. Kleinfeld 1989, 159.26 Kleinfeld 1998, 166f.27 Kleinfeld 1998, 167.28 „Die Gleichzeitigkeit von Individualität und Relationalität, hier als Gleichzeitigkeit von Schau-spieler-Identität und Rollen-Ich, lässt sich somit in der Tat als formales Charakteristikum bereitsdes antiken persona-Begriffs aufweisen. Insbesondere der anthropologische Personbegriff Plessnersknüpft an diesen semantischen Gehalt an.“ (Kleinfeld 1998, 167f).29 So Kleinfeld 1998, 159.



130 | Teil II: Begriffliche KlärungenPerson  und  Rech t fe r t igungDiese Überlegungen sollen aufweisen, dass Begriffe wie Person zwar keineswegsbeliebig sind, sondern historisch vorgegeben und geprägt, dass gleichwohl einenie zu unterschätzende interpretative Bandbreite bleibt. Diese Bandbreite zeigtsich z.B. bei Martin Luther. Er spricht einerseits davon, dass Gott ohne Ansehender Person richtet. Gleichzeitig gelte: „Menschen richten die Person nach denwercken, Gott richtet die werck nach der Person.“ 30 So ergibt sich scheinbar einWiderspruch: Ohne Ansehen der Person richte Gott nach der Person. Im erstenFall sind mit Person natürlich die sozialen Rollen und Statusunterschiede gemeint,die vor Gott keine Rolle spielen und unter Christen keine Bedeutung haben (soll-ten). Der zweite Personbegriff bezieht sich auf das Gottesverhältnis. Der im Ver-hältnis zum Kreatürlichen entwickelte Personbegriff (in sich geschlossene Eigen-ständigkeit und die Fähigkeit, Träger von Eigenschaften und Ausgangspunkt vonHandlungen zu sein) erreicht die eigentliche Bestimmung des Menschen geradenicht. Personsein vor Gott ist daher immer auch Sünder-Sein. In der Rechtferti-gung des Sünders geschieht ein Wechsel des Subjekts. Der Mensch wird mit Chri-stus eine Person und Christus ist es auch, der in uns unsere Werke tut. „Eine neuePerson ist an die Stelle der alten getreten und nur so kann garantiert werden, dassder ganze Mensch verändert wird. Luther vertritt damit eine Position, die der klas-sischen Lehre von der Person, die ja gerade die Nichtmitteilbarkeit zum unter-scheidenden Merkmal macht, völlig entgegengesetzt ist. Das Wesen dessen, wasder Mensch als Person vor Gott ist und tut, liegt gerade nicht in ihm selbst, son-dern in Gott. ... der Glaube, der der »promissio Dei« vertraut, wird der Grund desPerson-Seins: »fides facit personam«.“31 Es ist gerade der Außenaspekt, derAspekt des Gegenüber, der gegenüber der Fokussierung auf Eigenschaften undPotentialitäten des Menschen wieder in den Vordergrund tritt: sowohl der Au-ßenaspekt coram mundo (als soziale Position, Rolle, Status) als auch der Au-ßenaspekt coram deo (als Bestimmung des Gegenüber im Gottesverhältnis).Von  Hobbes  über  Locke  zu  HumeIn ganz anderer Weise werden Außenperspektive und Bühnenmetaphorik beiThomas Hobbes fokussiert: „Person ist, wem Worte und Handlungen von Men-schen beigelegt werden.“ Neben den natürlichen Personen kennt Hobbes folge-richtig auch künstliche Personen, denen die Handlungen eines anderen zuge-schrieben werden.32 Dazu gehören Körperschaften, Versammlungen und derStaat.33 Denk-Voraussetzung ist die Abkopplung von Individuum und Person.                                                     30 Luther 1522/1910 (=WA 10/1/1), 339. Gleichzeitig solle man z.B. Prediger nicht nach der Person,sondern nach dem Amt richten.31 Kible 1989, 298. Auch diese Tradition legt es nahe, mit der Zuschreibung des Personbegriff anUnternehmen zurückhaltend zu sein.32 Liegt hier strukturell eine Analogie vor zur Zuschreibung der Handlungen (Werke) Christi an dengerechtfertigten Sünder bei Luther?33 Der Staat ist eine Person, da in ihm ein Wille wirksam ist, der als Wille aller Untertanen gilt, er istkünstliche Person, da ihm der Wille aller zugeschrieben wird. Der Umkehrschluss, dass der Willeder künstlichen Person jedem einzelnen Individuum zugeschrieben wird, ist nicht denknotwendig.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 131Das Moment der diachronen Identität kommt wieder bei Leibniz34, aber dann vorallem bei John Locke zum Ausdruck. Der Substanzbegriff wird nicht mehr wie inder Scholastik vorausgesetzt, sondern zur (denknotwendigen) Setzung des Be-wusstseins als zusammengehörige Eigenschaftskomplexe erklärt. Sowohl derzeitliche Aspekt als auch die Beziehung zur Verantwortungsattribution tritt in denMittelpunkt: „Die Identität der Person wird dadurch konstitutiert, dass ich in ei-nem späteren Zeitpunkt weiß, dass ich in einem früheren eine Handlung begangenhabe. Durch diese Aneignung früherer Zustände meines Ich werde ich für dieHandlungen verantwortlich, die ich früher begangen habe.“35 Auf die Affinitätenzum Personbegriff bei French einschließlich des Prinzips der rückwirkenden Ver-antwortlichkeit36 sei hier nur hingewiesen. Einen Schritt weiter geht David Humeund gibt den Substanzbegriff ganz auf. Aus denknotwendigen Eigenschaftskom-plexen (bei Locke) werden gewohnheitsmäßige Ideenverbindungen (bei Hume).„Identität besteht nur in falscher und analogischer Zuschreibung von Gleichheit zueiner Sukzession ähnlicher Objektwahrnehmungen, deren Divergenzen, wegenihrer Geringfügigkeit, von der Imagination vernachlässigt und zur Idee einesidentischen Objekts gefälscht werden können. ... »Had we no memory, we nevershou’d have any notion of causation, nor consequently of that chain of causes andeffects, which constitute our self or person.«“37 Während im deutschen philoso-phischen Sprachgebrauch zunächst der scholastisch-theologische Begriff prägendblieb, wurde diese Position in den angelsächsischen Ländern ungleich wirksamer.Funkt ionswande l  be i  Kan tAn dieser Stelle durchaus analog zu Hume scheitert für Kant der Begriff der Per-son im Bereich der theoretischen Vernunft und er begründet die Person in derpraktischen Vernunft. Person steht für die Zugehörigkeit des Menschen nicht nurzur Natur und Sinnenwelt, sondern auch zur intelligiblen Welt. „Person ist daseine Subjekt, das den beiden Welten angehört.“38 Entscheidendes Merkmal derPerson wird die – qua Zugehörigkeit zur intelligiblen Welt mögliche – Autonomieim moralischen Gesetz, welche auch als Selbstzwecklichkeit dargestellt wird. DieBegründung einer unbedingten Pflicht ist nur möglich, wenn es etwas gibt, „des-sen Dasein an sich selbst einen absoluten Werth hat“, als objektiver Zweck, als„Zweck an sich selbst“39. Das ist die Person. So „schreitet die Bestimmung deskategorischen Imperativs von der Betonung der Allgemeinheit des Gesetzes, wel-ches der Mensch sich zur Maxime machen soll, zur Pflicht der unbedingten Ach-tung der Würde der Person fort:“40 „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in                                                     34 „Reflexive Erinnerung stiftet jenes Selbstbewusstsein und jene Identität, die für die Person im mo-ralischen Sinne konstitutiv sind.“ (Scherer 1989, 303).35 Scherer 1989, 304.36 Vgl. oben S. 106.37 Scherer 1989, 306.38 Scherer 1989, 308.39 Kant 1786/1983, 59 (= Akad.Ausg. 64).40 Scherer 1989, 308.



132 | Teil II: Begriffliche Klärungendeiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck,niemals bloß als Mittel brauchst.“ 41Abso lu t i s t i scher  Persona l i smusDass der Kantschen Fassung des Personbegriffs die cartesianische Wende undseine Abkoppelung des denkenden Ich von der menschlichen Leiblichkeit ein-schließlich der Beziehungen zu Mitmensch und Welt vorausging, sei hier deshalberwähnt, weil der Personalismus des 20. Jahrhunderts zwar an Kant anknüpfte,dessen Dualismus von intelligiblem und empirischen Subjekt aber überwindenwollte. Die christlichen Wurzeln dieses Personalismus zeigen sich darin, dass erdie in Trinitätslehre und Christologie ausgebildeten Paradoxa auf die Anthropolo-gie anwendet und darin den Menschen in neuer Weise personal begreift: „Als dertrotz seiner Hinfälligkeit absolut geforderte, in aller Endlichkeit unendlich bedeut-same, in der Zeit sein ewiges Heil entscheidende Einzelne scheint nun auch derMensch eine paradoxe Einheit von Gegensätzen zu verkörpern“42 – als Zweiein-heitlichkeit (Max Müller), als Exzentrizität (Plessner) und Potentialität. DerMensch muss erst werden, was er immer schon ist.Diese Entwicklung des Personalismus ist nicht frei von den begrifflichenMissverständlichkeiten der augustinischen Zeit: Der Begriff der Person wird alsanthropologisch Besonderes einer allgemeinen Natur verstanden. Personalitätwird zur besonderen menschlichen Eigenschaft, zu einem Wesensmerkmal. Ex-emplarisch dafür sei nochmals aus der Interpretation des Personbegriffs bei Klein-feld zitiert – und zwar der Aspekt der Relationalität: „Relationalität als in-Beziehung-sein, zum einen im Sinne einer apriorischen Verbundenheit mit allenanderen Menschen durch die menschliche Geistnatur, zum anderen als aktive Her-stellung von Bezügen zu anderen dank des Vermögens intentionaler Ausrichtungund Selbsttranszendenz auf etwas oder jemand hin.“43 Ausgerechnet Relationalitätwird jetzt zum Wesensmerkmal, zum Element der Beschreibung des Menschendurch Geistnatur und das Vermögen intentionaler Ausrichtung.Wie sehr die Interpretation des Personbegriffs anhand besonderer menschli-cher Eigenschaften zum Eigentor des Personalismus werden kann, zeigt einegänzlich andere Debatte. Wurden in der Tradition die besondere Würde be-stimmter oder aller je individuellen Menschen durch den Personbegriff themati-siert und mit diesem Begriff im Gefolge von Kant auch besondere Rechte verbun-den („Würde hat der Mensch nicht einfach als Mensch, sondern als Person“), sowird jetzt bei Peter Singer der Spieß umgedreht: Würde hat und absolutes Lebens-recht hat der Mensch nicht einfach als Mensch, sondern nur als Person und unterder Bedingung des Person-Seins. Die Merkmalsbestimmungen, was Personseinausmacht, wurden von Argumenten bei der Postulierung unveräußerlicher Men-                                                     41 Kant 1786/1983, 61 (= Akad.Ausg. 66f).42 Theunissen 1989, 340.43 Kleinfeld 1998, 159.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 133schenrechte zu Bedingungen für deren Inanspruchnahme, zumindest was den Le-bensschutz betrifft.44Rela t iona le r  und  subs tan t ia l i s t i scher  Persona l i smusDer Personalismus hat neben der erwähnten – spezifisch christlichen – Varianteim Absolutismus zwei signifikante Ausprägungen erfahren, die an ältere Schwer-punktsetzungen anknüpfen. Der relationalistische Personalismus knüpft an dieRollentheorie an und fokussiert auf Relationalität. Insofern aber die Relationalitätvom Individuum her gedacht wird, neigt dieses relationale Verständnis zu einerEinengung auf die intime Sphäre der Zwiesprache, so z.B. im Dialogismus beiMartin Buber: In den Augenblicken der Begegnung ereignet sich Person im Zwi-schen von Ich und Du. Der substantialistische Personalismus knüpft an die Erörte-rungen über den Rollenträger an, strebt aber ebenfalls nach der Überwindung descartesianischen Gegensatzes von Geist und Natur und tendiert zu einer Ausdeh-nung des Begriffs auf alles Seiende. Diese Richtung hat sich vor allem in deranalytischen Philosophie im angelsächsischen Sprachraum bemerkbar gemacht.Konsens ist dabei, dass auf die Entitäten des Typs Person sowohl Prädikate an-wendbar sein müssen, die Bewusstseinszustände beschreiben, als auch Prädikate,mit denen körperliche Eigenschaften oder Relationen zugeschrieben werden. Da-bei fällt der Begriff der Person gerade nicht mit dem Begriff des Menschen zu-sammen, obwohl er erfassen soll, was Menschen in der Regel gegenüber anderenLebewesen oder Sachen auszeichnet. Als diese Differenz genannt werden nebender Fähigkeit, absichtlich und willentlich zu handeln, auch die Fähigkeit zur re-flektierenden Selbstbewertung („reflective self-evaluation“) der Triebfedern deseigenen Handelns zu verfügen. Damit rückt der Personbegriff wieder in die Nähejener moralischen Definition bei Locke. Der Begriff der Person schafft die Mög-lichkeit, dass zeitlich aufeinanderfolgende Handlungen durch ein inneres Bandmiteinander verbunden werden, dass sie als Akte ein und desselben Akteurs be-griffen werden können. Er ist selber eine juristisch-philosophische Konstruktionzur Identifikation von Subjekten über den Zeitablauf hinweg und damit entschei-dendes Element der Verantwortungszuschreibung. Was aber garantiert die dia-chrone Identität der Person? Reicht (im Gefolge von Lockes Erinnerungskriteri-um) die psychische Kontinuität oder sind bestimmte Formen physischer Konti-nuität entscheidend? Diese Frage ist für die Übertragbarkeit des Personbegriffs aufUnternehmen wichtig: Da die Identität der Organisation gerade bei wechselndenMitgliedern eine entscheidende Funktion von Organisationen überhaupt ist, ist einPersonbegriff, der physische Kontinuität voraussetzt, ungleich schwerer anwend-bar als das Locke‘sche Erinnerungskriterium.                                                     44 Für die Argumentation vgl. Singer 1994, 115-146 und für die Konsequenzen 218-224. Dieser De-batte wollen die Verteidiger des Personalismus dann mit neuen begrifflichen Höchstleistungen be-gegnen. Unter der Überschrift „Personen“ versucht Robert Spaemann den Unterschied zwischen»etwas« und »jemand« deutlich zu machen. Vgl. Spaemann 1998.



134 | Teil II: Begriffliche KlärungenPufendor f  und  das  Grundgese tzJe stärker man die Funktion des Personbegriffs für Rollen- und Statuszuschrei-bung macht (mit oder ohne besonderer Würde), desto plausibler ist seine Anwen-dung auf Unternehmen. Am deutlichsten ausgeprägt ist dies in der Aufklärung beiSamuel Pufendorf . Eine moralische (!)45 Person bezeichnet für Pufendorf „nichtsanderes als den Menschen inmitten eines Netzes rechtlich bedeutsamer morali-scher Beziehungen, die das Verhältnis zu seinen Mitmenschen entsprechend des(sic!) jeweiligen Status prägten und regelten. ... «Persona moralis» war deshalbnicht nur der einzelne Mensch, sondern auch die Korporation, die «civitas», jenach dem rechtlich vorgegebenen «status» dieser «persona moralis composita».“46Über Christian Wolff führt diese Tradition in den § 1 des Allgemeinen Landrechtsfür die Preußischen Staaten: „Der Mensch wird, insofern er gewisse Rechte in derbürgerlichen Gesellschaft genießt, eine Person genannt.“ Weder hier noch bei Pu-fendorf fand sich der Gedanke, dass jeder Mensch um seines Menschseins willenrechtsfähig sei und so behandelt werden sollte. Dies zu begründen war erst Auf-gabe der Folgezeit und letztlich Ziel in den Erörterungen bei Kant. Die Motivlinieder Personwürde aufgreifend kann Art. I,1 GG auf den Personbegriff verzichten:„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ mit dem folgenden Bekenntnis zuunverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten. Inwiefern diese – beiKant mit dem Begriff der Person assoziierten – Rechte nur für individuelle Men-schen gelten, ist vor dem Hintergrund von Art. 19 III fraglich: „Die Grundrechtegelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach aufdiese anwendbar sind.“6.1.3 Unternehmen als Personen?Lässt sich aus der Geschichte des Personbegriffs etwas für die Frage nach demUnternehmen als Person ableiten? Eine These und eine Empfehlung. Die Theselautet: Man kann mit guten Gründen und mit Bezug auf wesentliche Traditionendes Personbegriffs von Unternehmen als Personen sprechen.47 Die Empfehlunglautet: Man sollte dies nicht tun. Zunächst wird die These und anschließend dieEmpfehlung erläutert.Die  These :  Unte rnehmen a l s  PersonenGute Gründe für die Bezeichnung von Unternehmen als Personen können in (fast)allen Traditionen der inhaltlichen Begriffsfüllung gesucht werden.a) Sofern an die Tradition des Relationalismus mit seiner Betonung von Rolle,Status bzw. Schnittstelle zur Umwelt angeknüpft wird, wird ein Schwerpunkt aufder synchronen und diachronen Identifizierbarkeit liegen. Theoriegeschichtlich ist                                                     45 Nicht „nur“ eine rechtliche Person.46 Schild 1989, 324.47 Umgekehrt bedeutet dies, dass mit dem Hinweis „Unternehmen seien schließlich keine Personen“nicht begründet argumentiert werden kann - zumindest nicht unter Berufung auf die Geschichte desBegriffs.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 135die Tradition des relationalen Personbegriffs jenseits des Personalismus weiterge-führt worden, laut Theunissen am interessantesten in der amerikanischen Soziolo-gie bei Talcott Parsons u.a.48 Diese Tradition hat über Niklas Luhmann ein „Re-Entry“ in die deutsche Debatte erfahren. Im Dickicht der schwierigen Unterschei-dungen zwischen Individuum, Subjekt und Person schlägt er vor, den Begriff Per-son als Formbegriff zu verstehen.49 Er versteht eine Form als „Markierung einerGrenze mit der Folge, dass zwei Seiten entstehen und nur eine von ihnen als An-knüpfungspunkt für weitere Operationen benutzt werden kann.“50 Im Gegensatzzu psychischen (oder sozialen) Systemen seien Personen keine Systeme, sondernIdentifikationen.51 Semantisch versuche der Begriff „nicht die individuelle Ein-zigartigkeit der konkreten Natur des Einzelmenschen zu treffen. Er bleibt seinemSinn nach eine Kollektividee.“52 Eine Person ist dann nicht ein anderer Gegen-stand als ein Mensch, sondern eine andere Form, in der man z.B. menschlicheIndividuen beobachtet. Inhaltlich wird die Form Person bestimmt als individuellattributierte Einschränkung von Verhaltensmöglichkeiten.53 Was ist der Anlass,überhaupt im Formschema Person / Nicht-Person zu beobachten? Damit schlägter mit der ihm eigenen Art von Abstraktion (in der Analyse) und Ironie (in derBeschreibung) die Brücke zum sozialen System. Denn der Anlass ist „doppelteKontingenz sozialer Situationen als dasjenige Problem, das die Entstehung sozia-ler Systeme autokatalysiert. In einer Situation mit doppelter Kontingenz, in derjeder Teilnehmer sein Verhalten gegenüber anderen davon abhängig macht, dassdiese ihm gegenüber zufriedenstellend handeln, besteht ein zwingendes Bedürfnisnach Einschränkung des Spielraums der Möglichkeiten. Es ist diese instabile zir-kuläre Notlage der doppelten Kontingenz, die die Entstehung von Personen pro-voziert, oder genauer: die die Beteiligten, was immer psychisch in ihnen abläuft,dazu bringt, sich im Sozialsystem, also kommunikativ, als Person zu geben unddie Überraschungsqualitäten ihres Verhaltens entsprechend vorsichtig zu dosieren– sei es von vornherein hoch anzusetzen, um nicht an zu enge Grenzen zu stoßen;sei es so zu segmentieren, dass andere Möglichkeiten als nicht zur Rolle gehörigabgewiesen bzw. ignoriert werden können.“54 Der Personbegriff ermöglicht dieEntwicklung stabiler Verhaltenserwartungen. Wenn es zur Bildung sozialer Sy-steme kommen soll, dann muss das Problem der doppelten Kontingenz gelöstwerden, „deshalb Erwartungsdisziplin, deshalb Einschränkung der Verhaltensre-pertoires, deshalb die Notwendigkeit, der zu bleiben, der zu sein man vorgetäuschthatte.“ Personen „kondensieren ... als Nebeneffekt dieser Notwendigkeit.“55 DieForm Person "dient also nicht psychischen Bedürfnissen, sondern löst – zusam-                                                     48 Theunissen 1989, 340.49 Er rekurriert dabei auf das Formenkalkül von George Spencer Brown.50 Luhmann 1991, 166.51 Luhmann 1991, 169.52 Luhmann 1991, 170. Dass dies keineswegs so absurd ist, wie dies individualistische Traditionennahelegen könnten, zeigt ein Blick auf die Formulierung des kategorischen Imperativs bei Kant, dernun keineswegs des Kollektivismus verdächtigt werden kann: ... dass du die Menschheit (!!) so-wohl in deiner Person, als in der Person ...53 Vgl. Luhmann 1991, 170.54 Luhmann 1991, 171.55 Luhmann 1991, 171.



136 | Teil II: Begriffliche Klärungenmen mit anderen Referenzen – ein Problemen (sic!) aller sozialen Systeme.“56Was aber ist dann mit der jahrhundertelangen Introspektion des Individuums,wenn die Form Person „ausschließlich(!; JF) der Selbstorganisation des sozialenSystems, der Lösung des Problems der doppelten Kontingenz durch Einschrän-kung des Verhaltensrepertoires der Teilnehmer“57 dient? Es heißt nicht, dass dieForm keine psychische Bedeutung hätte. Trotz der operativen Geschlossenheitpsychischer und sozialer Systeme bestehen Realzusammenhänge, kausale Wech-selwirkungen in sogenannten strukturellen Kopplungen, die Interpenetrationenund Irritationen vermitteln.58„Personen dienen der strukturellen Kopplung von psychischen und sozialenSystemen. Sie ermöglichen es den psychischen Systemen, am eigenen Selbst zuerfahren, mit welchen Einschränkungen im sozialen Verkehr gerechnet wird. DasBewusstsein, eine Person zu sein, gibt dem psychischen System für den Normal-fall das soziale o.k.; und für den abweichenden Fall die Form einer im Systemnoch handhabbaren Irritation. Es merkt gewissermaßen, wenn es mit sich selbstals Person in Schwierigkeiten kommt und hat daher eine Gelegenheit, nach Aus-wegen zu suchen.“59 Über Luhmann hinaus ließe sich hier nahtlos eine Diskussionüber die analoge Funktion des Gewissens mit der dazugehörigen Diskussion überSelbst- und Fremdbestimmung, über Gewissensbildung im oder außerhalb dessozialen Kontextes anschließen und damit ein weiterer anthropologischer Begriffin die Diskussion einführen. Die Bestimmung der Form Person ausschießlich ausihrer sozialen Funktion bedeutet nicht, Individuen auf bestimmte gesellschaftlicheRollen festzulegen, sondern ermöglicht gerade die Freiheit, zu solchen Anforde-rungen Stellung zu nehmen, zu antworten, sich mit seiner Person vor sich selbstund anderen zu verantworten – oder eben nicht.Dieser Begriff der Person60 als Form ist relativ unproblematisch auf Unter-nehmen anzuwenden. Das Unternehmen als Person stabilisiert die Verhaltenser-wartungen an sich selbst und dient damit der Überwindung des Problems der dop-pelten Kontingenz in der Interaktion von Unternehmen und Unternehmen oder derInteraktion von Unternehmen und Individuen. Der einzige Unterschied bestehtdarin, dass die Form „Person“ dann nicht der strukturellen Kopplung zwischensozialen Systemen und psychischen Systemen dient, sondern der strukturellenKopplung von sozialen Systemen (außerhalb des Unternehmens als Organisation)und dem sozialen System, welches die Innenseite des Unternehmens bezeichnet.b) Gute Gründe für die Zuschreibung des Personbegriffs an Unternehmenkönnen auch aus der Tradition des Substanzialismus entwickelt werden, der, wiedargestellt, eine Weiterentwicklung in der sprachanalytischen Philosophie gefun-den hat. Dabei ist dann nach Analogien und Differenzen zur Person als spezifische                                                     56 Luhmann 1991, 172.57 Luhmann 1991, 174.58 Auch den Körper bestimmt Luhmann 1991, 173 in gleichem Sinne als Formbegriff, der durchstrukturelle Kopplungen mit dem Bewusstsein verbunden ist.59 Luhmann 1991, 174f.60 Man muss diese Begriffsauffassung nicht teilen. Die Klage, dass auch der Personbegriff heutezerlegt sei und als Ganzes höchstens noch im Theater vorkomme (Vgl. Körtner 1999, 103, Fn 18),wirkt allerdings angesichts der Herkunft des Begriffs etwas seltsam – zumindest was das „nurnoch“ betrifft.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 137„Natur“ des Menschen gefragt worden, wobei dies nur Sinn macht, wenn dieNicht-Identität von menschlichem Ich und Person vorausgesetzt wird. In dieserArgumentationslinie steht French mit seiner Erörterung, ob Unternehmen Inten-tionalität haben. Auch dies ist natürlich eine Zuschreibung, die anknüpfend anandere semantische Gehalte auch negiert werden kann.Die  Empfeh lung :  Ke in  Persons ta tus  fü r  Unte rnehmenTrotz dieser und anderer guter Gründe ist m.E. die Bezeichnung von Unterneh-men als Personen nicht zu empfehlen, aus Gründen, die methodisch an Luhmannanknüpfen oder zumindest mit seiner Konzeption kompatibel sind. Es erscheintfraglich, dass die gesellschaftliche Funktion des Personbegriff mit Bezug auf dieStabilisierung von Verhaltenserwartungen hinreichend bestimmt ist. Unabhängigvon seiner semantischen Füllung wird der Personbegriff in (mindestens) zwei un-terschiedlichen, nur auf menschliche Individuen beziehbaren Argumentationenverwendet.a) Begründung von Verantwortungszuschreibung: Die eine Funktion isteben der Gebrauch zum Zwecke der Verantwortungszuschreibung.61 Diese kann(substanzialistisch) mit spezifischen Fähigkeiten des Menschen (gegenüber Tie-ren) begründet werden, welche eben den Menschen als Person ausmachen: Poten-tialität, Intentionalität, Sprachfähigkeit, freier Wille usw. Ich würde dagegen Per-son eher in derjenigen Tradition verstehen, welche das Gegenüber, die Außensei-te, die aufgegebene diachronische Identität ins Zentrum rückt. Darin ist dasRichtige an der Argumentation von French: Weil sinnvoll (ver)antwort(ungs)-fähig, deshalb auch Person. Der Argumentationsschwerpunkt sollte aber – andersals bei French – nicht auf der Erörterung von Intentionalität liegen, sondern aufdem anderen Aspekt des Personbegriffs, den auch French nennt, aber weder aus-führt noch systematisch nutzt: Person als Referent eines diachron stabilen Eigen-namens. Mit Luhmann: Person als Form. Mit French würde dann der Personbe-griff eher von der Anwendbarkeit des Verantwortungsbegriffs abhängen als um-gekehrt. Man kann auch einfach die bündige Definition des Personbegriffszugrunde legen, die Kant in der Metaphysik der Sitten gibt: „Person ist dasjenigeSubjekt, dessen Handlungen einer Zurechnung fähig sind.“62b) Ebenfalls bei Kant findet sich – wie dargestellt – die zweite Funktion desPersonbegriffs: „Eine Person ist ein Wesen, das sich selbst Zwecke setzen kann“63und daher zum Träger besonderer Rechte wird. Diese Argumentationslinie zieltauf die Begründung von Rechten der als Personen ausgezeichneten menschli-chen Individuen. Eine Person ist dann Träger von Menschenrechten. Dabei ver-knüpft Peter Singer Personrechte (in der substantialistischen Tradition) mit be-stimmten inhärenten Eigenschaften. Wenn diese fehlen, werden auch Menschen-rechte aufgehoben. Theologisch wird Personwürde mit dem Angesprochenseindurch Gott oder auch mit Gottesebenbildlichkeit in Verbindung gebracht. Sofern                                                     61 “In dieser Hinsicht wird der Begriff der Person als Lösung eines sozialen Problems behandelt beiJohn Locke, von dem diese Geschichte ihren Ausgang nimmt“ (Bayertz 1995, 12).62 Kant 1797/1983, 329.63 Vgl. Summer 1998, 155.



138 | Teil II: Begriffliche Klärungendies im Zuspruch der Rechtfertigung begründet liegt, kommt hier die relationaleTradition am deutlichsten zum Ausdruck. Aber auch dies kann bekanntlich wiedersubstanzontologisch umgebogen werden.Diese Debatte über Personwürde, ob diese von Bewusstsein oder anderenMerkmalen abhängig zu machen sei, ob sie die Fähigkeit zum Schmerzempfindenvoraussetzt oder nicht, spielt für unsere Fragestellung deshalb keine Rolle, weilder Personbegriff dabei die Funktion hat, die damit bezeichneten Individuen zubesonderen Objekten der (Fürsorge-)Verantwortung zu machen.64 Eine ganz an-dere Frage ist es aber, warum Individuen als Subjekte von Handlungsfolgenver-antwortung und Fürsorgeverantwortung bezeichnet werden, und ob dies nichtauch für Unternehmen gelten könnte. Diese beiden Funktionen des Personbegriffswerden in der Debatte, ob Unternehmen auch als moralische Personen ansprech-bar seien, nicht hinreichend beachtet.Persona l i t ä t  j a ,  Pe rson  ne inDie hier geführte Argumentation kommt also zum gleichen Ergebnis wie Klein-feld, allerdings aus entgegengesetzten Gründen: Dort wird die Rede von Unter-nehmen als Personen abgelehnt, weil diese nicht über die gleichen Aspekte derPersonalität verfügten wie Individuen. Ihre nur begrenzte, weil abgeleitete Perso-nalität verhindere es, dass sie je Personen im Vollsinn des Wortes werden könn-ten. Dagegen ist einzuwenden: Sofern Personalität auf Eigenschaften abzielt, mussdie Personalität des Individuums mindestens genauso als kontrafaktische oderzumindest kontraintuitive Zuschreibung begriffen werden wie die Zuschreibungvon Personalität an Unternehmen. Sofern sich die Zuschreibung des Personstatusnicht auf Eigenschaften, sondern auf Verhaltenserwartungen bezieht, kann diesean Organisationen genauso herangetragen werden wie an Individuen.Der Personbegriff sollte nicht auf Unternehmen angewandt werden, allerdingsnicht wegen beschränkter Personalität (so Kleinfeld), sondern trotz vorhandenerPersonalität. Diese Empfehlung gilt zumindest so lange, bis ein ontologischer Per-sonbegriff als tragende Säule aus der Debatte über Menschenrechte und Lebens-schutz verabschiedet worden ist, bis man mit Art. 1 des Grundgesetzes den Mutzum Speziesismus hat oder (noch besser) diese Debatten nicht ontologisch führt,sondern in ihrer gesellschaftlichen Funktion begreift.65                                                     64 Dieses Argument verwendet in der amerikanischen Debatte Donaldson gegen die Position vonFrench: Wenn Unternehmen Personen wären, dann müssten sie auch die Rechte von Personen ha-ben: Wahlrecht, Recht auf den Bezug von Sozialleistungen usw. (vgl. Donaldson 1982, 22). InVerteidigung der French-These wurde darauf hingewiesen, dass das Wahlrecht nicht vom Person-status, sondern vom Bürgerstatus abhänge und der Bezug von Sozialleistungen von eigenen Beiträ-gen zum Sozialsystem. Außerdem hingen bestimmte (Menschen-)Rechte vom Status „menschli-ches Wesen“ ab und nicht von Intentionalität bzw. Personsein, wie man an den Rechten von Kin-dern und geistig Behinderten sehen könne, die gleichwohl nicht als verantwortlich gelten würden(vgl. Thompson 1986, 126f).65 Absolutes Lebensrecht – begrenzt auf Individuen der Gattung Mensch – sieht der Tierrechtler PeterSinger (1994) als Speziesismus, der mit dem ethischen Universalisierungspostulat nicht in Einklangzu bringen sei. Deshalb sei dieses Recht auf Lebensschutz nicht auf Angehörige der GattungMensch, sondern auf Personen zu beziehen. Mit einer entsprechenden Auslegung des Personbe-griffs kann er dann dieses Lebensrecht in bestimmten Fällen negieren. Dass nicht nur Kirchen undBehindertenverbände dagegen Sturm laufen, ist verständlich. Nicht übersehen werden sollte, dassmit dieser Argumentation das Lebensrecht nicht nur in bestimmten Fällen negiert werden kann,



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 139In der Auslegungsgeschichte des Personbegriffs ist der individuelle Mensch Ge-genstand der Erörterung. Seine physische oder psychophysische Einheit wirdselbstverständlich vorausgesetzt. Gefragt wird, was diese Einheit zur Personmacht. Genau diese nicht erörterte Grundlage fehlt bei Unternehmen. Daher tra-gen sie menschliche Eigenschaften, die auch in der Erörterung der Personalitätvon Menschen bedeutsam sind. Als Personen sollten Unternehmen jedoch nichtangesprochen werden. Aus dem einen und einzigen Grund, dass diese Begriffs-verwendung Rückwirkungen auf den Personbegriff in ganz anderen argumentati-ven Kontexten hätte.6.1.4 Implikationen der VerantwortungszuschreibungDie für den Personbegriff durchgeführte Argumentation könnte und müsste folg-lich für alle relevanten anthropologischen Begriffe nachvollzogen werden: für denBegriff des Handelns und der Handlungsfreiheit, des Gewissens, des Willens undseiner umstrittenen Freiheit, der Schuld. Dies ist an dieser Stelle weder möglichnoch nötig.Denn die Frage lautet nicht, ob wir Personalität voraussetzen oder freienWillen oder Gewissen voraussetzen,66 sondern: Wollen wir Handlungen einemUnternehmen als dessen eigene Verantwortung zurechnen – als prima-facie-Zuschreibung? Prima facie heißt: Wissend, dass im Einzelfall auch nachgewiesenwerden kann, dass es keine zumutbaren Alternativen gab oder andere Einschrän-kungen zu treffen sind, die auch bei Individuen selbstverständlich anerkannt wer-den. Individuen gelten als verantwortungsfähig, weil ihnen Freiheit des Handelnsunterstellt wird, ungeachtet der Tatsache, dass diese Freiheit im Einzelfall starkeingeschränkt sein kann. Welche Gründe sprechen für diese Zuschreibung? Wel-che dagegen? Mit der Deklamation philosophischer Definitionen und einem Aus-                                                                                                                                                      sondern auch die Negation dieses Rechts auf definierbare Fälle beschränkt wird. Die neuen Pro-bleme an den Grenzen menschlichen Lebens machen es unabdingbar, dass solche Beschränkungenbegründbar werden. Der Personbegriff leistet dann gute Dienste – aber er ist eben nur eine Form imDienst der Selbststeuerung sozialer Systeme. Das ist nicht nichts.66 Oben (S. 136) wurde bereits auf die Nähe von Person und Gewissensbegriff hingewiesen, wenn esum die Rückkopplungsprozesse zwischen eigenem Handeln und eigener Identität geht. Vor der Zu-schreibung von Gewissen an Unternehmen (Can a Corporation have a Conscience?) ist aus dengleichen Gründen zu warnen, wie vor der Zuschreibung des Personstatus. Selbst wenn die Funkti-onsweisen analog sind, so dient der Gewissensbegriff eben nicht nur der Introspektion, sondernauch der Zuschreibung bestimmter Rechte, nämlich der Gewissensfreiheit: Wir gewähren dasRecht, die innere Struktur selbst festzulegen, auch wenn daraus Handlungen resultieren, die nichtnormkonform sind. Sollen wir das auch bei Unternehmen machen? Dagegen spricht vieles, aber dasProblem ist durchaus analog: In vielen Fällen können wir die innere Struktur des Unternehmens garnicht von außen bestimmen, so wie auch die Normbildungen im inneren Gewissen nur begrenzt be-einflussbar sind, gleichzeitig gewähren wir (in Marktwirtschaften, die deshalb immer freie Gesell-schaften sind) das Recht an Unternehmen, ihre innere Organisation weitestgehend selbst festzule-gen. Problematisch wird, wenn die Berufung auf Gewissensfreiheit ins Extrem gezogen wird: wenndie man bei der Aufzucht von Kindern auf die nötigen Prägungen verzichtet mit dem Argumentfreier Entfaltung von Persönlichkeit und Gewissen; wenn Erziehung zugunsten eines Selbstent-wicklungsprozesses aufgegeben wird; wenn mit dem Argument der Organisationsfreiheit jeglicheEinschränkungen derselben abgewehrt wird, z.B. die Einschränkungen der Organisationsfreiheitdurch das Betriebsverfassungsgesetz. Reiner Evolutionismus führt bei Individuen wie Organisatio-nen in die Irre. Trotzdem kann es natürlich berechtigte Kritik an übermäßig autoritären Erziehungs-stilen und an übertriebener staatlicher Gängelung der Unternehmen geben.



140 | Teil II: Begriffliche Klärungenweichen auf jeweils andere Begriffe der anthropologischen Tradition lässt sichdiese Frage nicht erledigen.Den begrifflichen und begriffshistorischen Bemühungen kommt dabei einebestimmte (und begrenzte) Funktion zu. Denn in Begriffen und ihren Verwen-dungsweisen werden Erfahrungen transportiert. Gerade im Umgang mit wenigerhistorisch orientierten Wissenschaften wie der gegenwärtigen Ökonomik ist gel-tend zu machen, dass Begriffe nicht – in Absehung von allen historischen Prägun-gen – frei definiert und dann angewandt werden können. Selbst wenn dies theore-tieimmanent möglich wäre, bliebe es für die gesellschaftliche Kommunikationirrelevant. Der Anspruch einer Theorie der Unternehmensverantwortung musshöher sein. Die philosophische Erörterung von Begrifflichkeiten hat selbst einegesellschaftliche Funktion, nämlich eine Frage zu beantworten: Ist – in Kenntnisvon Geschichte, semantischem Gehalt, Verwendungsweise und logischen Impli-kationen – die Anwendung des Verantwortungsbegriffs auf Unternehmen zu emp-fehlen oder nicht? Für diese „digitale“ Fragestellung kann die Antwort nur lauten:Ja oder nein. Antworten der Art „nur sekundäre moralische Verantwortung“, „ja,aber nur analog“ klingen präzise, weichen aber letztlich der Frage aus. Sofern sichÖffentlichkeit überhaupt an der philosophischen Klärung orientiert, wird sie Ver-antwortung zuschreiben oder nicht.Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, auf Konsequenzen und Nebenwirkun-gen zu achten. Genau darin liegt die berechtigte Kritik an French. Dass derSprachanalytiker seinen Personbegriff unter Rekurs auf die Philosophie von Do-nald Davidson entwickelt, daher unter einer Person einen Davidson-Agenten ver-steht und daher Unternehmen als Personen bezeichnen kann, ist eine Einschrän-kung seines „Ja“, die noch dazu wenig explizit gemacht wird.67 Dagegen mussgeltend gemacht werden, dass der Personbegriff eine große Bedeutung bei derBegründung und Erläuterung von Menschenrechten hat,68 deren Anwendung aufUnternehmen dann eine naheliegende Schlussfolgerung wäre. Diese Konsequenzhat mit dem French’schen Personbegriff nichts zu tun und wird von ihm vermut-lich auch nicht intendiert. Analoges gilt für die Aufnahme von Unternehmen alsvollwertige Mitglieder in die moral community: Müsste nicht in Gesellschaften, indenen die Legitimität von Regierungen unter anderem davon abhängt, dass alleMitglieder der moral community wählen können, das Wahlrecht für Unternehmeneingeführt werden? Dies und mehr spricht gegen die Rede von Unternehmen alsPersonen.69Dass Unternehmen hier nicht als Personen bezeichnet werden sollen, wider-spricht aber keineswegs der Zuschreibung von Verantwortung. Ist aber Person-Sein, Bewusstsein- oder Gewissen-haben irrelevant für Verantwortung? Führt dieAbkoppelung von Verantwortung und den genannten anthropologischen Begrif-                                                     67 Vgl. hierzu Thompson 1986, v.a. 124f.68 Ob es sinnvoll ist, Menschenrechte über den Personbegriff zu begründen, kann hier nochmals be-zweifelt, aber dahingestellt bleiben. Es ist wie es ist.69 In Anlehnung an die trinitätstheologische Formel „una natura, tres personae“ wäre eher zu überle-gen, ob nicht für Unternehmen gilt „una natura, multae personae“. Unter Hinzuziehung der An-nahme, dass Gott handeln kann (vgl. dazu Bernhardt 1999), wäre zu folgern: „unus actor, multaepersones.“ Ob ein Konsens in dieser Frage in kürzerer Zeit erreichbar ist als für die Durchsetzungdes Nicaeno-Constantinopolitanum nötig war?



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 141fen nicht zu einer reduktionistischen Anthropologie? Wird die minimalistischeDefinition von Verantwortung als Eintreten oder Eintreten-Müssen eines Subjektsfür ein Objekt dem Phänomen menschlicher Verantwortung, menschlicher Ver-antwortungsfähigkeit und der Erfahrung des Menschen mit sich selbst gerecht?Die Antwort lautet: Nein, aber die Introspektion und geschichtliche Selbstausle-gung des menschlichen Individuums ist nur insofern relevant, als sie für sinnvolleVerantwortungszuschreibung und -übernahme relevant ist.Der  Unte r sch ied  von  h in re ichenden  und  no twendigen  Bed in-gungenDie Bestimmung der Relevanz anderer anthropologischer Begriffe kann dahernicht ohne einen Abstraktionsvorgang bestimmt werden. Die nicht reflektierteVerknüpfung dieser Begriffe mit dem Verantwortungsbegriff ist Ursache für dieIrritation, welche die Rede von Unternehmensverantwortung auslöst. Scheinbarplausible, aber nicht konsistente Argumentationen weisen dabei den Fehler auf,dass der Unterschied zweier logischer Kategorien nicht beachtet bzw. hinter blu-migen Begriffen und Umschreibungen verdeckt wird: der Unterschied zwischenhinreichenden und notwendigen Bedingungen. Formal stellt sich dieses Argu-mentationsmuster folgendermaßen dar:
• Merkmal X ist hinreichende Bedingung für U.
• Merkmal X ist auch hinreichende Bedingung für V.
• Wenn V nicht gelten soll oder nicht gilt, dann kann auch nicht X gelten.
• Wenn X nicht gelten soll, dann kann auch nicht U gelten.Das letzte ist ein Fehlschluss, der nur dann keiner wäre, wenn X notwendige Be-dingungung für U wäre, nicht nur hinreichende Bedingung.70 Dieser Fehlschlusswird vermieden, wenn die Frage gestellt wird: Was sind die notwendigen Bedin-gungen für U, was sind die notwendigen Bedingungen für V. Wenn X eine hinrei-chende Bedingung für U und für V ist, dann wird die Summe der notwendigenBedingungen für U und für V eine Teilmenge von oder identisch mit X sein. Je-doch müssen die notwendigen Bedingungen für U deshalb nicht identisch sein mitden notwendigen Bedingungen für V. Jedenfalls lassen sich in keinem Fall aus Voder aus X die notwendigen Bedingungen für U ableiten oder erschließen. Dienotwendigen Bedingungen für U lassen sich nur aus einer Analyse der Funkti-onsweise von U erschließen. Dann wird sich zeigen, dass die notwendigen Bedin-gungen für U allesamt Elemente von X sind. Analoges gilt für die notwendigenBedingungen für V. Weil das so ist, kann scheinbar plausibel, aber logisch falschargumentiert werden: X „erweise sich“ als wichtiger und tragfähiger Grundbe-griff, dessen Anwendung darüber hinaus den Vorteil hat, gleichzeitig V und U zubegründen. Die Gewöhnung an die Verwendung von X und dessen Funktionalitätfür U und V kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass X verzichtbar ist, sowohl                                                     70 Häufiger ist der umgekehrte Fall. Man hält irrigerweise eine notwendige Bedingung für eine hin-reichende Bedingung. Aber man kann immer Fehler in zwei Richtungen machen. Nicht nur der Re-duktionismus ist problematisch, sondern auch begriffliche Überbestimmungen sind es.



142 | Teil II: Begriffliche Klärungenfür U als auch für V (sofern deren notwendige Bedingungen eine echte Teilmengevon X sind), vielleicht aber nicht für W.71Wenn diese Argumentation richtig ist und mit V die Zuschreibung von Ver-antwortung an irgendwelche Subjekte gemeint ist, dann bedeutet dies, dass ebenauf die notwendigen Bedingungen der Verantwortungszuschreibung zu rekurrie-ren ist und die Verknüpfung mit anderen Schlüsselbegriffen der Tradition nur indem Maße hilfreich ist wie sie auf diese notwendigen Bedingungen hinweisen.Der Rekurs auf weitere anthropologische Begriffe muss also nicht schädlich sein,solange der Unterschied zwischen notwendigen und hinreichenden Bedingungennicht vergessen wird.Notwendige  Bed ingungen  fü r  Veran twor tungszuschre ibungWas aber sind die notwendigen Bedingungen für Verantwortungszuschreibung?Um oben genannte Fehler der Überbestimmung zu vermeiden, wird im folgendender Versuch unternommen, die dazu nötigen Bestimmungen auszufiltern. Dazu isteine formalisierende Sprache nötig. In Klammern wird jeweils auf die Begriffehingewiesen, welche in der Tradition die benannten Bedingung einschlossen.Ausgehend von der Minimaldefinition von Verantwortung als Eintreten oderEintreten-Müssens eines Subjekts für ein Objekt lassen sich zwei logische Bedin-gungen feststellen: ein Subjekt muss identifizierbar sein und das oder die Objektemüssen bestimmbar, d.h. begrenzbar sein (Verantwortung für Folgen, für Hand-lungen usw.). 72 Mit Identifizierbarkeit gemeint ist nicht nur eine Identifizierbar-keit des Subjekts unter anderen Subjekten, sondern auch seine diachrone Identi-tät (Person). 73 Dass diese Identität im Verhältnis zu sich selbst und gegenüberanderen nicht nur eine extern feststellbare Tatsache ist,74 sondern im Lebensvoll-zug auch eine Aufgabe darstellt, sei hier nochmals erinnert.Für die Frage, welches Subjekt für welches Objekt eintreten soll, können diegleichen Kriterien und Regeln angewandt werden, welche sich bei der Verant-                                                     71 Man kann den Text inhaltlich füllen, indem man einsetzt: X = Zuschreibung des Personbegriffs anein Subjekt; U = Zuschreibbarkeit von Verantwortung an ein Subjekt; V = Zuschreibung unveräu-ßerlicher Rechte an dieses Subjekt. W soll darauf hinweisen, dass es immer noch andere Kontextegibt. So darf nicht übersehen werden, dass der Personbegriff auch für theologische Anthropologienv.a. katholischer Provenienz hohe Relevanz besitzt. Auch die Argumentation von Velasquez lässtsich auf diese formale Weise rekonstruieren: notwendige Bedingungen für „blame and punishment“(V) seien die Erfüllung der mens rea und actus reus Bedingung. Erstere setzt Intentionalität, letzteresetzt eine eigene nicht ableitbare Verursachungsfähigkeit voraus. Im Menschen (X) sind Intentio-nalität und Verursachungsfähigkeit zu einer psychophysischen Einheit verbunden, d.h. Menschenhaben einen Körper. Einen Körper haben sei bezeichnet mit U. X (Menschsein) ist damit hinrei-chende Bedingung für V und auch für U. Erörtert wird ausführlich, warum die zwei Teilelementevon X notwendige Bedingungen für V sind: Intentionalität, sonst würden z.B. Naturereignisse ver-antwortlich gemacht; eigene Verursachungsfähigkeit, weil sonst auch Steine und Maschinen ver-antwortlich wären (Argumentation stark verkürzt). Ob und warum aber die in X enthaltene psycho-physische Einheit (U) eine notwendige Voraussetzung ist, wird nicht thematisiert, sondern nur be-hauptet. Die Redundanz der Behauptung macht sie nicht richtiger. Warum diese Argumentationenso plausibel klingen, lässt sich aus der Hume’schen Gewöhnungstheorie erschließen.72 Ein Großteil der Missverständnisse in der Debatte über Unternehmensverantwortung ist jedocherklärbar aus nicht präziser Bestimmung dieser zwei Elemente. Die Frage nach der Bestimmbarkeitvon Verantwortungsobjekten wird im folgenden Kapitel wieder aufgenommen.73 Zu den vier notwendigen Bedingungen des Handlungsbegriffs nach Schwemmer 1993 gehört einIdentitäts- oder Personbezug einer Handlung.74 Eine Tatsache, die zu Beginn jedes Gerichtsprozesses als erstes festgestellt wird.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 143wortungszuschreibung an Individuen entwickelt haben. Z.B. muss eine Kausalbe-ziehung zwischen Subjekt und Objekt bestehen oder möglich sein (Macht). Diesist aber z.B. auch für Maschinen oder Naturereignisse gegeben, denen üblicher-weise keine moralische (oder rechtliche oder ökonomische) Verantwortung zuge-schrieben wird. Die Maxime „ultra posse nemo obligatur“ bezieht sich auf etwasanderes. Das Eintreten oder die Forderung nach dem Eintreten-Müssens einesSubjekts für ein Objekt ist nur dann sinnvoll, wenn das Subjekt im Hinblick aufseine Objektwirkungen nicht vollständig extern determiniert war oder ist (Hand-lungsfreiheit). Wenn es extern determiniert wäre, dann ließe sich die Kausalitäts-kette durch das Subjekt hindurch nahtlos weiterverfolgen, bis zu einem oder meh-reren anderen Subjekten. Oder die Kausalitätskette führt zu keinen anderen Sub-jekten (Zufall). Keine externe Determination bedeutet nicht, dass es keineexternen Einflüsse gäbe, sondern dass die Ursache der Handlung nicht nur außer-halb, sondern innerhalb desjenigen Subjekts angenommen wird, dem Verantwor-tung zugerechnet wird. Die Zurechnung von Verantwortung an ein Subjekt istdaher nie nur eine Aussage über das Objekt, sondern beinhaltet immer (auch) eineAussage über das Subjekt. Das Subjekt muss eine innere Struktur aufweisen,welche seine Handlungen (mit)bestimmen (Wille, Intentionalität).75Die Diskussion über Verantwortung im positiven wie im negativen („blameand punishment“) ist kein Selbstzweck, sondern zielt auch auf Veränderung oderBestärkung desjenigen Subjekts, von dem die Rede ist. Die genannte innereStruktur muss dann – zumindest prinzipiell – unter Mitwirkung des Subjektsveränderbar sein (Selbstbestimmung des Willens bzw. Willensfreiheit; Ein-sichts- und Lernfähigkeit, Selbst- oder reflexives Bewusstsein, Gewissen).76Wenn die Kommunikation über Verantwortung (mit Adressaten oder mit In-stanzen) für die Mitwirkung des Subjekts an der Strukturbestimmung relevant seinsoll, ist darüber hinaus nötig, dass das Subjekt mit den Adressaten/Instanzenkommunizieren kann. Es muss an der menschlichen Sozialität teilnehmen kön-nen. Es muss zumindest die Zurechnung von Verantwortung wahrnehmen und inirgendeiner Weise verarbeiten können (Sprachfähigkeit, Relationalität).77Die im Zusammenhang mit Verantwortung nie ernsthaft diskutierte Frage istdie nach der eigenen Körperlichkeit des menschlichen Subjekts als eventuellnotwendige Bedingung für Verantwortungsfähigkeit. Sie wird nicht diskutiert,weil sie vermeintlich in anthropologischen Diskursen vorausgesetzt werden kann.                                                     75 Eines von drei für Verantwortung vorauszusetzenden Aktormerkmalen nach Nunner-Winkler 1993ist „tun können, was man will.“ Zum Personbegriff nach Frankfurt gehört die Fähigkeit, absichtlichund willentlich zu handeln; zu den vier notwendigen Bedingungen des Handlungsbegriffs nachSchwemmer 1993 gehört die Einheit des Handlungsverlaufs, die in einer Deutungmittels Hand-lungsprinzipien, Zwecken oder Intentionen hergestellt wird.76 Eines von drei für Verantwortung vorauszusetzenden Aktormerkmalen nach Nunner-Winkler 1993ist die Unterstellung, seinen Willen selbst bestimmen zu können. Zum Personbegriff nach Frankfurtgehört die Fähigkeit, zur reflektierenden Selbstbewertung der Triebfedern des eigenen Handelns,d.h. nicht nur Wünsche zu haben, sondern Willensfreiheit. Zu den vier notwendigen Bedingungendes Handlungsbegriffs nach Schwemmer 1993 gehört, dass Entscheidungen als Ausdruck der Frei-heit, der Planung oder auch als Verwirklichung von Haltungen und Überzeugungen interpretierbarsind.77 Eines von drei für Verantwortung vorauszusetzenden Aktormerkmalen nach Nunner-Winkler 1993ist ein Minimalwissen über moralische Regeln und Handlungsfolgen. Zum Personbegriff nachFrankfurt gehört ein kognitives Vermögen. Zu den vier notwendigen Bedingungen des Handlungs-begriffs nach Schwemmer 1993 gehört eine mit der Handlung gesetzte Kommunikationsleistung.



144 | Teil II: Begriffliche KlärungenIn Bezug auf den Personbegriff ist genau dies eine umstrittene Frage: Dabei ist es„unkontrovers, dass die für Menschen eigentümlichen körperlichen Charakteristi-ka keine notwendigen Merkmale von Personen sind, weil nicht auszuschließen ist,dass (uns bislang unbekannte) Wesen mit einer anderen biologischen Verfassunggleichwohl als Personen anerkannt zu werden verdienen.“78 Eine offene Kontro-verse besteht über das angemessene Verständnis der diachronen Identität der Per-son. Reicht im Blick auf den Menschen die diachrone psychische Identität ausoder ist auch eine physische Identität (denk-)notwendig? Diskutiert wird dies an(noch) hypothetischen Extremfällen, z.B. an der Frage, ob eine Gehirntransplan-tation Auswirkungen auf die Identität der Person habe.79 Es ist präzise dieserAspekt der nicht vorhandenen menschlichen Körperlichkeit, welcher zu diversenbegrifflichen Einschränkungen führt. Die Rede von „sekundärer moralischer Ver-antwortung“ (Werhane80) bezieht sich nicht auf die Frage der Zuschreibung vonVerantwortung, sondern resultiert aus der (richtigen) Annahme darüber, wie Un-ternehmen ihre Verantwortung wahrnehmen, wie Unternehmen handeln. Die Ein-schränkungen betonen die ontologische Differenz: Unternehmen fehle die psy-chophysische Einheit. Dies kann und soll nicht bestritten werden, berührt aber dieFrage der sinnvollen Verantwortungszuschreibung nur begrenzt. Hier wird dem-gegenüber der Vorschlag vertreten, dass Verantwortung in genau gleicher Forman Individuen und Unternehmen zugeschrieben werden kann. Dass Unternehmendiese Verantwortung anders wahrnehmen, muss damit keineswegs negiert wer-den. Es ergibt sich aus der unterschiedlichen ontologischen Struktur von selbstund muss gerade deshalb (!) nicht begrifflich abgesichert werden durch Hinweiseauf „sekundäres“ oder "nur analoges" Handeln. Relevant werden diese Differen-zen dann, wenn es darum geht, wie Unternehmen ihre Verantwortung wahrneh-men – im doppelten Sinn des Wortes: Die Verantwortlichkeiten erkennen unddiesen entsprechen. Darauf ist am Schluss dieses Kapitels gesondert einzugehen.Zunächst sind die anderen Voraussetzungen sinnvoller Verantwortungszuschrei-bung an Unternehmen auf ihre Anwendbarkeit zu untersuchen.6.2 Verantwortung und Organisationstheorie6.2.1 Metaphern in Anthropologie und Organisationstheorie„Der Begriff Unternehmer markiert ein Doppeltes: soziale Rolle und individuellePerson.“81 Analog ist zu formulieren. Der Begriff Unternehmen markiert einDoppeltes: soziale Rolle und Organisation. Diese Parallelbestimmung hilft, zwei                                                     78 Schütt 1989, 320. Erinnert sei auch an die im Mittelalter vorgenommene Reservierung des Person-begriffs auf Gott, Engel und Menschen.79 Vgl. Schütt 1989, 321. Relevant ist diese Kontroverse nicht zuletzt für religiöse Traditionen, wel-che von einem Leben nach dem Tode ausgehen: Während in Reinkarnationsvorstellungen nur phy-sische Identität besteht, ist im Falle der leiblichen Auferstehung wiederum umstritten, ob leiblichund körperlich identisch zu sehen ist.80 Vgl. Werhane 1989.81 Wieland 2001a, 441.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 145Fragen auseinander zu halten. Erstens: Inwieweit werden Unternehmen und Un-ternehmer durch ihre gesellschaftliche Rolle möglicherweise so determiniert, dassZuschreibung von Verantwortung letztlich inhaltsleer und deshalb sinnlos wird?82Zweitens: Wie verhalten sich die beiden anderen Seiten des Unternehmensbegriffszueinander: der Unternehmer als menschliches Individuum und das Unternehmenals Organisation? Von der auf Verantwortung bezogenen Auslegung der conditiohumana ist überzugehen zu einem Blick in das Innere des Unternehmens als Or-ganisation. In der Debatte über Unternehmensverantwortung ist das Verhältniszwischen Individuum und Organisation, sind Vergleichbarkeit und Unvergleich-lichkeit auch mit anderen Metaphern als derjenigen der Person ausgedrückt wor-den. Gelegentlich sind diese Metapherbildungen verbunden mit einer Kritik ammethodologischen Individualismus als Grundlage gegenwärtiger dominierenderökonomischer Theoriebildung.83Bevor eine eigene Vorstellung vom Handeln des korporativen Akteurs „Or-ganisation“ skizziert wird, die den Anspruch erhebt, den methodologischen Indi-vidualismus nicht zu verlassen und damit anschlussfähig zu sein an die aktuelleökonomische Debatte, sind der Vollständigkeit halber diese anderen Metaphernund Modelle zu thematisieren. Auch hierbei gilt die für den Personbegriff ge-machte Einschränkung. Alle diese Metaphern tragen einen Wahrheitsgehalt insich. Sie sind nicht abstrakt ontologisch zu diskutieren, sondern in ihrer Funktionfür die Praxis der Verantwortungszuschreibung. Die These von der Unterneh-mensverantwortung impliziert, dass Unternehmen Verantwortungsfähigkeit zu-kommt. Sie impliziert nicht, dass Unternehmen für alles verantwortlich sind. Sieimpliziert auch, dass bestimmte Aspekte des Personbegriffs, bestimmte Aspektevon Handlungsfähigkeit, auch Aspekte des Selbstbewusstseins sinnvoll auf Un-ternehmen angewandt werden können. Sie impliziert nicht den Vorschlag, dassdiese Begriffe z.B. der Personbegriff auf Unternehmen angewandt werden sollten.Deren Anwendbarkeit und ihre Konsequenzen müssen getrennt untersucht wer-den.84Organ isa t ionen  a l s  Aggrega teGemäß dem Aggregatmodell sind Organisationen nichts anderes als Vereinigun-gen von Individuen. Sogenannte Organisationshandlungen sind auf individuellesHandeln rückführbar und dementsprechend nur Individuen zuzurechnen. Eine wieauch immer geartete von den individuellen Akteuren verschiedene Existenzweiseist abzulehnen. Dieses Assoziationsmodell ist aufs engste mit dem methodologi-schen Individualismus verknüpft. Diesem Denkmodell zufolge sind alle Aussagenüber soziale, kollektive und korporative Phänomene und Ereignisse auf Aussagenüber Individuelles, über individuelle Handlungen, rückführbar. Das Aggregatmo-                                                     82 Diese Frage nach der Determination durch die Rolle als Unternehmer/Unternehmen wird im näch-sten Kapitel wieder aufgenommen.83 So auch bei French und Kleinfeld in interessanter Gemeinsamkeit.84 An dieser Stelle sollen nochmals für den Begriff der Person, möglicherweise verknüpft mit Person-und Menschenwürde und dann auch Menschenrechten, nur große Vorbehalte zum Ausdruck ge-bracht werden. Unternehmen sind keine Menschen.



146 | Teil II: Begriffliche Klärungendell wurde in der Auseinandersetzung mit Velasquez bereits kritisiert, insbesonde-re die fehlende Unterscheidung von Aggregat- und Konglomerat-Kollektiven.Genau genommen ist diese Denktradition auch von der Behauptung einer Unter-nehmensverantwortung her nicht zu kritisieren: Denn wo sie ihr Ziel erreicht, dieRückführung korporativer Phänomene auf individuelle Handlungen, erübrigt sichdie Frage nach der korporativen Verantwortung.Organ i sa t ionen  a l s  Masch inenDie Vorstellung von Organisationen als Maschinen konzentriert sich auf die for-male Struktur einer Organisation. Nicht anthropologisches, sondern mechanischesund technologisches Denken wird auf die Organisationsdarstellung übertragen.Anders als im Aggregatmodell gibt es hier klare Grenzen der Organisation, zwi-schen offiziellen Handlungen der Organisation und privaten Handlungen der Or-ganisationsmitglieder wird streng unterschieden. Wie Maschinen sind Organisa-tionen nur Mittel zum Zweck. Organisationsziele werden ausschließlich externvorgegeben, und sei es durch den Unternehmer. Max Webers Bürokratie-Theoriegehört in diese Tradition, aber auch die klassische deutsche Betriebswirtschafts-lehre bei Gutenberg. Die Persönlichkeit des Unternehmers oder des Managerssteht in dieser Vorstellung in seltsamer Weise außerhalb der Unternehmung. Sietrifft die Entscheidung. Diese Entscheidungen orientieren sich an der höchstenEffizienz von Input-Output-Relationen, wobei der Input nicht nur Werk- und Be-triebsstoffe sind, sondern eben auch menschliche Arbeitsleistungen. Letztlichhandelt es sich um ein strikt determiniertes, zweckrationales System, dem jeglicheHandlungsfreiheit abgeht. Verhaltensänderungen des Systems gehen auf Inter-ventionen von außen zurück.Maschinen müssen beherrscht werden. Die Problematik der Tendenz zur Ei-gengesetzlichkeit zweckrationaler Organisationen ist mit jeweils unterschiedlichenZielrichtungen in zahlreichen Forschungen aufgegriffen worden. Max Weber for-derte, an die Spitze bürokratischer Stäbe charismatische Führer und an die Spitzeder Industriebetriebe selbstverantwortliche Unternehmer zu stellen. Unterneh-mensverantwortung ist Unternehmerverantwortung. Die kritische Analyse, dassdie zweckrationale Systemwelt auf die menschliche Lebenswelt übergreift,85 be-ruht auf der gleichen Vorstellung unpersönlicher zweckrationaler Gebilde. Nachden negativen Erfahrungen mit charismatischen Führern im Faschismus, die We-ber noch nicht haben konnte, wird eher die Wiederherstellung des Primats derLebenswelt z.B. durch demokratische Verständigungsordnungen gefordert.Organ i sa t ionen  a l s  Organ i smenInsbesondere in Abgrenzung zum technologisch orientierten Maschinenmodellhaben zahlreiche Organisationstheoretiker Anleihen bei der Biologie genom-men.86 Die Unterscheidung und Beziehung zwischen Molekülen, Zellen, komple-                                                     85 Vgl. (in Aufnahme von Weber) Habermas 1985, 449-488.86 Vgl. Morgan 1986, 39-75.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 147xen Organismen, Arten von Organismen und ihrer Evolution innerhalb ökologi-scher Systeme fanden ihre Parallele in Individuen, Gruppen, Organisationen, Ar-ten von Organisationen, ihrer Evolution in sozialen Kontexten. Wie guter Bodenmit entsprechender Düngung das Wachstum von Pflanzen zwar nicht bewirkt,aber notwendige Voraussetzung für deren Selbstentfaltung ist, so wurde die Hu-manisierung der Arbeitswelt in Verbindung mit Methoden der Organisationsent-wicklung als Voraussetzung selbstbestimmten und motivierten Arbeitens be-trachtet.87 Im Rahmen der Kontingenztheorie wurde die Anpassung von Organi-sationen an unterschiedliche Umweltbedingungen untersucht. Organisationenwerden als Umwelt-offene Systeme begriffen, deren Anpassungsfähigkeit Über-lebensvoraussetzung ist.Dass Organisationen nicht einfach (neu) konstruierbar sind, dass sie eine Ge-schichte und Entwicklung haben, dass sie in fortlaufendem Austausch mit ihrerUmwelt stehen, sind Aspekte, welche die Maschinenmetapher sinnvoll ergänzen.Dazu gehört nicht nur, dass dieses Ganze mehr ist als eine nach einem Konstruk-tionsprinzip und Bauplan zusammengefügte Summe seiner Teile. Vielmehr ist esin ständiger Bewegung begriffen. Das Leitbild des Managements verändert sichvom charismatischen Führers zum „Katalysator, der die Selbstentfaltung be-stimmter wünschbarer Ergebnisse und Eigenschaften unterstützt.“88Im Zusammenhang mit Verantwortungstheorien spielt die Organismusmeta-pher insofern eine Rolle, als Unternehmenshandlungen in diesem Modell alswechselseitige (kommunikative) Anpassungen zwischen Organisation und Um-gebung interpretiert werden, in welcher der Organismus sowohl Mittel als auchZiele überwacht und beide verändern kann. Organisationshandlungen werdennicht einfach als geistlose Verfolgung von extern gegebenen Zielen verstanden.Vielmehr bestehen Rückkopplungsprozesse zwischen Handlungszielen undHandlungsfolgen, aus denen Handlungskorrekturen resultieren können. Insofernhaben Organisationen Handlungsspielräume und sind keineswegs einer instru-mentellen Rationalität allein verpflichtet.89Die Anwendung des Begriffs Organismus überträgt nicht nur ein Bild dersinnlichen Anschauung und der Biologie auf ein soziale Struktur. Vielmehr dienteder Begriff über Jahrhunderte als Vehikel politischer Ideen und ist in seinem As-soziationsgehalt selbst von der politischen Geschichte und der Geschichte politi-scher Ideen mitbestimmt. Aufgrund ihrer besonderen politisch-ideengeschichtlichen Bedeutung kann die Organismusmetapher sogar in die Irreführen, wenn die naheliegende Vorordnung des Organismus gegenüber seinenGliedern in dieser oder anderen holistischen Metaphern betont wird. Im Falle desmenschlichen Organismus sind es nicht die Zellen oder Organe, welche Grund fürAnnahme und Zuschreibung von Verantwortung sind – im Gegenteil. Vielmehrsind die menschlichen Individuen, denen Verantwortung zugeschrieben wird, miteinem Organismus ausgestattete Ganzheiten. Verantwortungsfähigkeit wird nichteinzelnen Organen zugeschrieben, sondern dem Ganzen. Dieses Ganze hat nicht                                                     87 Zu Human Relations-Bewegung und Organisationspsychologie vgl. Kieser 1993c.88 Kieser 1993b, 269.89 Vgl. Maring 1989, 28.



148 | Teil II: Begriffliche Klärungennur eine organische Basis. Seine Verantwortungsfähigkeit wird nicht durch dieFunktion einzelner Organe begründet. Der Ausfall einzelner Organe oder Dys-funktionalitäten im Organismus können allenfalls die Wahrnehmung von Verant-wortung im Einzelfall verhindern. Die Organismusmetapher für Organisationenkann die Vorstellung beinhalten, dass die Individuen in der Organisation Teile desOrganismus seien. Diese Zellen des Organisationsorganismus sind aber selbstPersonen, selbst Träger von Verantwortung und unveräußerlicher Rechte, waseinen – gerade für die Frage der Verantwortungszuschreibung – wesentlichenUnterschied ausmacht.Organ i sa t ionen  a l s  Geh i rneUnter der Brain-Metapher versammelt Morgan eine Reihe von Forschungen derOrganisationstheorie, die auf Bedeutung und Art der Informationsverarbeitung,der Meinungsbildung abzielen. Klarerweise zielt die Hirnmetapher nicht auf dieExistenz eines räumlich im Kopf der Organisation befindlichen Zellkonglomerats,sondern auf diejenigen Aspekte, die beim Individuum mit den Begriffen Bewusst-sein, Rationalität, Lernfähigkeit u.ä. benannt werden. Die diesbezüglichen For-schungen reichen von den bekannten Arbeiten von Simon90 über die in Organisa-tionen wirksam werdende „bounded rationality“, über den Umgang von Organi-sationen mit einfachen und komplexen Unternehmensumwelten undverhaltenswissenschaftlichen Analysen zur Entstehung von Organisationsent-scheidungen bis zur Frage, ob Organisationen lernen können bzw. wie sie lernenkönnen zu lernen.91 Der Übergang vom „Lernen“ zum „Lernen Lernen“ hat aufder Ebene des Individuums seine Parallele im Verhältnis von Bewusstsein undSelbstbewusstsein.Die Bedeutung neuer Informationstechnologien für die Organisationsstruktu-ren gehört auch in diesen Kontext. Dabei muss keineswegs die Frage nach derkünstlichen Intelligenz bemüht werden. Es reicht, sich auf die Bedeutung mit IuK-Technik vernetzter Organisationen zu konzentrieren, die selbstverständlichmenschliche Individuen an zahlreichen Knotenpunkten einschließen. Relevant fürdie Frage der Reichweite von Verantwortung ist vielmehr die Vermutung, dass dieKapazität der Informationsverarbeitung und Informationsprozessierung in Organi-sationen stark gestiegen ist, so dass mittels geeigneter Controlling-(bzw. Informa-tions-)systeme die Reichweite von Handlungen und Handlungsfolgen nicht durchIndividuen, sondern nur in diesen Systemen beurteilt werden kann.Bezüglich der internen Steuerung ergeben sich unter den veränderten techno-logischen Bedingungen veränderte Organisationsformen. Möglicherweise verlie-ren die stahlharten hierarchischen Gehäuse der Weberschen Bürokratie an Be-deutung gegenüber den flexiblen, schnelle wechselseitige Anpassungen ermögli-chenden Organisationsformen. Insofern als diese Kommunikationsformen dieGrenzen der Organisation überschreiten, werden deren Abgrenzungsmechanismen                                                     90 Diese hatten zunächst den Focus darauf gelegt, der ökonomischen Rationalitätsannahme ein reali-stischeres Bild der Entscheidungsprozesse in Unternehmen gegenüberzustellen.91 Vgl. Morgan 1986, 77-110 und Berger/Bernhard-Mehlich 1993.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 149unschärfer. Es kommt zu Symbiosen und hybriden Organisationsformen. DieRollenunterschiede zwischen Produzent und Konsument verschwimmen in derIdee des Prosumers. Allerdings sind ansatzweise symbiotische Vergemeinschaf-tungsformen auch zwischen Individuen nicht unbekannt. Aber viel entscheiden-der: Zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht werden die Grenzen zwischen Organi-sation und Nicht-Organisation spätestens dann wieder relevant, wenn Zahlungs-ströme zugeordnet werden müssen. Wo dies nicht passiert, kann es tatsächlichsein, dass die Organisation ihre Identität verliert – spätestens in der Insolvenz.Zur  Rezep t ion  von  Organ isa t ions theor ienVon jeder der genannten Metaphern und der darunter subsumierten Organisations-theorien aus lässt sich Unternehmensverantwortung plausibel machen oder be-streiten. Im Falle des Aggregatmodells erübrigt sich die Fragestellung. Im Ma-schinenmodell wird zwar Identifizierbarkeit, vielleicht auch diachrone Identitätund auch eine die Handlungen bestimmende innere Struktur vorausgesetzt. Dieseist jedoch extern determiniert, ihre Veränderung kann idealiter nur von außerhalberfolgen und soziale Kommunikation mit Maschinen ist kaum vorstellbar. In derOrganismusmetapher sind zwar Veränderungen in Reaktion auf Umwelteinflüssemitgedacht. Problematisch wird aber die Frage nach der diachronen Identität inder Veränderung. Nicht selten wird das Überleben der Organisation als entschei-dende und einziges Organisationsziel vorausgesetzt, eine Voraussetzung, die Ver-antwortung auch bei Individuen zur irrelevanten Größe macht. Die Forschungenunter der Hirnmetapher tendieren zu einem Verwischen der Systemgrenzen undgeben keine Antwort auf die Frage nach der inneren Struktur. Dies ist nicht alsKritik an den Forschungsrichtungen zu verstehen, die durch die genannten Meta-phern repräsentiert werden. Ihre Rezeption im Zusammenhang einer Theorie derUnternehmensverantwortung muss aber in Rechnung stellen, dass diese Theorienfür andere Erklärungszwecke entwickelt wurden. Keine von ihnen kann als einzigrelevante Beschreibung des Unternehmens herangezogen werden. Sie könnenaber hilfreiche Aspekte für den Umgang mit Unternehmen in Fragen der Verant-wortungszuschreibung beitragen. Im Folgenden soll keine weitere oder gar „bes-sere“ Metapher entwickelt werden. Vielmehr geht es darum, die oben identifi-zierten, für Verantwortungsfähigkeit notwendigen Aspekte in einer modellhaftenDarstellung der internen Prozesse eines Unternehmens zu reidentifizieren.6.2.2 Handlungsfreiheit, Wille, IntentionalitätUnternehmen wurden als (bestimmte) Organisationen bezeichnet, d.h. als durchMitgliedschaftsregeln abgegrenzte Interaktionssysteme. Unternehmenshandlun-gen, für die Unternehmensverantwortung behauptet wird, sind folglich als „Out-put“ eben dieses Interaktionssystems zu interpretieren. Unternehmensverantwor-tung thematisiert zunächst eine Außenbeobachtung: Eine Gruppe von Individuenerzeugt bestimmte Ereignisse, überführt einen Zustand A in einen Zustand B.



150 | Teil II: Begriffliche KlärungenDamit handelt es sich bei diesen Taten um das Ergebnis von Interaktionen, umErgebnisse aus dem Zusammenspiel der Handlungen der einzelnen Individuen.Für die Analyse von Interaktionen ist innerhalb der Ökonomik vor allem dieSpieltheorie entwickelt worden. In der Interaktionsökonomik spielt dabei einspieltheoretisches Modell eine besondere Rolle, welches auch hier zur Interpreta-tion des aus Interaktionen hervorgehenden Handelns herangezogen werden soll:Das Gefangenendilemma.92Entscheidend an dieser Analysemethode ist, dass nicht Handlungen von Indi-viduen unter Rahmenbedingungen analysiert werden, sondern die Problematik derstrategischen Interdependenz. Kein Individuum kann die Ergebnisse seines Han-delns hinreichend selbst bestimmen. Die Ergebnisse sind abhängig von denHandlungen anderer Personen, die ihrerseits abhängig sind von den erwartetenHandlungen der ersten Person.Seine (unglückliche) Benennung erhielt das Gefangenendilemma aus einer fiktiven„Spiel“situation: „Zwei Männer werden – nach heftigem Widerstand – verhaftet. DiePolizei ist davon überzeugt, dass diese eine schwere Straftat begangen haben. Es fehlenihr allerdings die Beweise, um auch nur einen von ihnen zu überführen. Deshalb trenntsie die beiden Gefangenen und stellt sie in getrennten Verhören jeweils vor die folgendeSituation: Gesteht einer von ihnen, der andere nicht, so erhält der geständige eine ge-ringfügige Geldstrafe, der andere die Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis (Kron-zeugenregelung). Wenn beide gestehen, werden beide mit fünf Jahren Gefängnis be-straft. Gesteht aber keiner, so werden beide wegen des geringfügigeren Delikts „Wider-stand gegen die Staatsgewalt“ zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die Polizei istüberzeugt, dass beide gestehen werden, obwohl es für beide besser wäre, wenn keinerein Geständnis ablegte.“93 Unglücklich ist die Wahl dieses Bildes deshalb, weil die mo-ralische Intuition üblicherweise die Verurteilung für eine schwere Straftat als das Besse-re ansieht, und deshalb weniger plausibel ist, was die Nicht-Bestrafung von Straftätern(kooperative Strategie) mit der kooperativen Vermeidung von Umweltverschmutzungzu tun haben könnte. Geht man dagegen davon aus, dass keiner der Gefangenen dieStraftat begangen hat, dann wird die kooperative Lösung die einzige Lösung, welcheeinen Justizirrtum vermeidet. Weise nennt zahlreiche weitere Situationen, die alle aufdie gleiche formale Situation rückführbar sind: Tauschgeschäfte, bei denen keineRechtsordnung sicherstellt, dass der andere wirklich bezahlt, Arbeitsmotivation inTeams, Preispolitik von Unternehmen, Versuche, die Rüstungsspirale zu durchbrechenusw.Beim Gefangenendilemma wird eine Interaktionssituation zwischen zwei Sub-jekten (I und II) angenommen.94 Die Folgen ihrer Handlungen hängen von denHandlungen des jeweils anderen Subjekts ab, wobei jeder der beiden nur zweiHandlungsmöglichkeiten zur Verfügung habe: eine (mit dem anderen) kooperati-ve Strategie (C) und eine nicht kooperative Strategie (D). Es besteht keine Mög-lichkeit, dass sich die beiden Subjekte verbindlich verständigen können. ZweiSubjekte mit je zwei Handlungsmöglichkeiten ergeben vier Interaktionsergebnis-se, die in einer Matrix dargestellt werden können.                                                     92 Das Gefangenendilemma ist nicht das einzige spieltheoretische Modell. Allerdings ist es dasjenige,welches die Differenz individuellen und kollektiven Handelns insbesondere in anonymisiertenGroßgruppensituationen besonders deutlich machen kann.93 Weise et al. 1991, 85f.94 Dabei kann auch gelten: „I = ich; II = die anderen“ oder „I = wir; II = bestimmte andere schwarzeSchafe“.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 151Subjekt IIC DC R, R S, TSubjekt  I D T, S P, PAbb. 2: Matrix des Gefangenen-Dilemmas, GrundstrukturEine notwendige weitere Annahme ist, dass die einzelnen Subjekte die Ergebnisseder Interaktion bewerten. Dabei ergibt sich annahmegemäß erst das eigentlicheDilemma. Denn für beide Subjekte ist individuell das Ergebnis T das vorteilhafte-ste,95 gefolgt von R96 und dann von S97. Formal gelte also T > R > S. Subjekt Isteht – in der Annahme, dass Subjekt II kooperativ spielt – in der Versuchung, dasErgebnis T zu realisieren, d.h. nicht kooperativ, sondern defektiv (D) zu spielen.Wenn Subjekt II sich genauso verhält, wird das Ergebnis sein: Beide spielen de-fektiv.Setzt man für die individuellen Ergebnisse Zahlen ein, so wird deutlich, dassdie kollektive Rationalität von der individuellen Rationalität deutlich abweicht.Subjekt IIC DC 3, 3 1, 4Subjekt  I D 4, 1 2, 2Abb. 3: Matrix des Gefangenen-Dilemmas, Beispiel 1Kollektiv rational wäre die Strategie C/C mit dem aggregierten Ergebnis von 6.Für jeden Einzelnen ist vorteilhafter D und zwar unabhängig von der Handlungdes anderen. Das kollektive Ergebnis ist 5 (bei C/D oder D/C) bzw. 4, wenn beidedefektiv spielen. In der gegebenen Situation gibt es keine andere Lösung als D/D.Diese Darstellung wird üblicherweise verwandt, um die nichtintentionalen Folgenintentionalen Handelns aufzuzeigen. Es kann und soll damit deutlich werden, dasseine Steuerung nur über individuelle Präferenzen gesellschaftlich nicht ausreicht.Für die Diskussion der Unternehmensverantwortung muss die Frage umge-kehrt werden. Auszugehen ist von der Beobachtung der kollektiven Tat. Und un-ter der Prämisse nur individueller Verantwortlichkeit wird zurückgefragt, welchenindividuellen Anteil die einzelnen Individuen daran haben.Sei also aus gesellschaftlicher Sicht das Ergebnis von C/C oder von D/C odervon C/D die Unternehmenshandlung X (schraffierter Bereich) und D/D die Un-ternehmenshandlung Y: Wer ist dann individuell am Ergebnis Y „schuld“? Beide                                                     95 Im Beispiel: Die Geldstrafe in der Kronzeugenregelung. T steht für Temptation, Versuchung.96 Im Beispiel: die 5-jährige Haftstrafe wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. R steht für re-ward, Belohnung.97 Im Beispiel: 10 Jahre Haft. S steht für Sucker’s payoff, die Auszahlung an den gutgläubigen Trot-tel, an den Ehrlichen, der nach Ulrich Wickert immer der Dumme ist.



152 | Teil II: Begriffliche KlärungenIndividuen können glaubwürdig vertreten, dass sie eigentlich X wollten und nichtY. An diesem Punkt der Argumentation ist es nicht entscheidend, ob X oder Y dasaus Sicht der Gesellschaft erwünschte Verhalten des Unternehmens ist.98 Ent-scheidend ist, dass das Ergebnis Y weder auf die Intentionen von I noch auf dieIntentionen von II rückführbar ist. Jeder fände für sich selber X besser. Gleichzei-tig ist aber Y nicht zufällig zustande gekommen. Vielmehr wird nach aller Vor-aussicht das Unternehmen in analogen Situationen genauso handeln.„Schuld“ ist in der Binnenperspektive die Anreizstruktur oder die Rah-menordnung – formal: die konkrete Auszahlungsmatrix für die individuellen Ak-teure. In der Außenperspektive entspricht das Unternehmenshandeln dem Cha-rakter, dem Stil oder der Intention des Unternehmens. Die mit der Auszahlungs-matrix höchst formal dargestellte Konstellation entspricht präzise dem, wasFrench die CID-Struktur nennt. Dabei muss man sich klar machen, dass nicht nurformale Strukturen, sondern auch informale Strukturen einschließlich der faktischbestehenden Unternehmenskultur Teil dieses Anreizsystems im Unternehmensind. Denn das individuelle Verhalten orientiert sich im Zeitpunkt der Entschei-dung nicht an den tatsächlichen Ergebnissen, sondern an den von den Individuenerwarteten „Auszahlungen“ in monetärerer und nicht-monetärer Form. Nicht dieDeklamation von „Wir streben X an“ ist entscheidend, sondern die Erwartung derIndividuen, dass ihr persönliches K-Spielen tatsächlich zu R führt, welches höherist als P und höher als T, was im hier diskutierten Fall nicht gegeben ist. Obwohldie Unternehmenshandlung ontologisch auf Handlungen von der Individuen I undII zurückgehen mag, ist Unternehmenshandeln nicht determiniert durch das Han-deln der Individuen.Der Beweggrund der Unternehmenshandlung ist nirgends anders zu findendenn im Unternehmen als Ganzem, genauer: in seiner internen Anreizstruktur inVerbindung mit den Handlungspräferenzen der Individuen. Auch als Ergebniseines Interaktionsprozesses einer Gruppe von Individuen (insofern Kollek-tivhandlungen) sind Unternehmenshandlungen als Handlungen des Unterneh-mens, nicht seiner Mitglieder zu betrachten.6.2.3 Willensfreiheit, reflexives Bewusstsein, GewissenFormal gibt es für das Gefangenendilemma keine andere Lösung als die Auszah-lungsmatrix zu verändern. Doch was bedeutet dies? Entweder geht diese Verände-rung auf eine Veränderung der Handlungsbedingungen der Individuen zurück,oder es werden andere Verhaltensannahmen über die Individuen getroffen.                                                     98 Denkbar ist, dass ein Unternehmen einen höheren Gewinn durch Korruption erzielen kann und dieMitarbeiter durch Gewinnbeteiligung am Gewinn beteiligt sind (3;3). Aufgrund des Vier-Augen-Prinzips kann jeder der beiden Beteiligten den Korruptionsversuch des anderen aufdecken undkann damit seinen Karriere-Konkurrenten wirksam ausschalten (4;1). Der geringere Unterneh-menserfolg kommt durch beiderseitige Nicht-Kooperation, d.h. ohne Korruption zustande (2;2).



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 153Veränder te  Verha l t ensannahmenDie Bedeutung eines veränderten individuellen Verhaltens lässt sich mit folgenderÜberlegung darstellen: Subjekt I sei ein pflichtbewusster, intrinsisch motivierterund kooperationsorientierter Mensch. Unabhängig vom Handeln aller anderenAkteure ist es für ihn wichtig, selber kooperativ gewesen zu sein. Anders kann ernicht mehr in den Spiegel schauen. Ungeachtet der Ergebnisse hat kooperativesVerhalten für ihn hohe Bedeutung. In der Matrix komme dies dadurch zum Aus-druck, dass für seine Person der Nutzen des defektiven Verhaltens um 1,5 ver-mindert wird – unabhängig vom Verhalten des anderen Subjekts.Subjekt IIC DC 3, 3 1, 4Subjekt  I D (4-1,5), 1 (2-1,5), 2Abb. 4: Matrix des Gefangenen-Dilemmas, Beispiel 2Die Matrix zeigt, dass nun C/D zustande kommt. Für Subjekt I ist dies eine höchstunbefriedigende Situation. Fraglich ist, wie lange er sich von Subjekt II „ausbeu-ten“ lässt. Es wäre verständlich, wenn er sich früher oder später resignierend demStil des Hauses anpasst und selber zur defektiven Lösung übergeht oder zuerstinnerlich und dann äußerlich kündigt. In beiden Fällen geht dem Unternehmen dasentsprechende moralische Potential verloren.Veränder te  Anre izs t ruk turenAlle anderen „Lösungen“ des Gefangenendilemmas sind auch keine Lösungen,sondern Veränderungen der Situation. Die erste und vielleicht naheliegendsteVeränderung besteht darin, dass die beiden Subjekte miteinander sprechen undsich verbindlich verabreden. Was aber bedeutet dies? Eine Variante besteht darin,dass sie eine Belohnung für kooperatives Verhalten und eine Bestrafung verabre-den, wenn einer der beiden sich nicht-kooperativ verhält. Die Ergebnismatrix führtdann zum sogenannten „Vertrauensspiel“: Subjekt IIC DC 4, 4 1, 3Subjekt  I D 3, 1 2, 2Abb. 5: Matrix des Vertrauens-Spiels



154 | Teil II: Begriffliche KlärungenWenn beide Partner sich kooperativ verhalten, hat keiner von ihnen einen Anreiz,sein Verhalten zu ändern. C/C ist eine stabile Lösung. Allerdings ist in diesem Fallauch D/D eine stabile Lösung. Daher kommt es jetzt auf das Vertrauen der beidenan, welches Ergebnis sich – dann aber stabil – einstellt. Diese Modellierung ist einHinweis darauf, warum soziale Systeme plötzlich „kippen“ können. Lange Zeitwurde gut kooperiert. Durch plötzliche Ereignisse, durch wie auch immer moti-vierte einseitige Vertrauensbrüche, wird der Konsens aufgekündigt und bei ent-sprechenden Reaktionen der anderen stellt sich in kürzester Zeit ein allgemeinesund stabiles Gegeneinander ein, von dem der Rückweg in die VertrauenssituationC/C schwierig ist.Vertrauen in den anderen zu haben, ihn für aktuelle und künftige Kooperatio-nen einschätzen zu können, entspricht präzise dem, was Luhmann als Funktionder Form „Person“ herausgearbeitet hat. Personale Identität ist dort, wo „man sichkennt“, d.h. in Kleingruppensituationen, ein Mittel das Problem der doppeltenKontingenz zu bewältigen oder – in anderer Terminologie – mit der Situationstrategischer Interdependenzen umgehen zu können.Empirische Untersuchungen haben eine weitere „Lösung“ aufgezeigt, die un-endliche Wiederholung des Spiels: Während beim einfachen Gefangenendilemmadie kollektiv rationale Lösung nicht mit der individuell rationalen Lösung überein-stimmt, ändert sich dies, wenn das Spiel unendlich oft wiederholt wird oder dieErwartung unendlicher Wiederholung besteht. Dann kann auch C/C als stabileGleichgewichtslösung auftreten. Alltagspraktisch entspricht dies der Erfahrung,dass man sich möglicherweise anders verhält, wenn davon auszugehen ist, dassman sich wieder sieht und noch öfters in die Situation kommt, mit dem/der ande-ren kooperieren zu müssen. Je anonymer die Verhältnisse sind, desto eher kannman genau dies übergehen.Zusammenfassend ist festzustellen: Welches Verhalten des Unternehmens zu-stande kommt, hängt einerseits von den Anreizsystemen im Unternehmen ab: Daskooperative Ergebnis ist umso wahrscheinlicher, je größer R relativ zu P ist (posi-tive Belohnung) und je kleiner die Spanne T-S ist. Andererseits hängt das Ergeb-nis vom wechselseitigen Vertrauen ab oder allgemeiner: vom Vertrauen in dasVerhalten aller anderen, welches seinerseits durch formale und informale Regeln,durch Kontrollmechanismen u.ä. aufgebaut und stabilisiert werden kann.S t ruk turveränderungenSolche Strukturveränderungen kommen in Organisationen vor. In vielfacher Wei-se versuchen Individuen die Strukturen von Organisationen zu verändern. Es kannauch gar kein Zweifel darüber geben, dass solche Strukturgestaltungen wesentli-che Aufgabe des Managements darstellen und Führungspersonen hierbei eine be-sondere Rolle spielen.99 Die Veränderung der tatsächlichen Interaktionssituationist jedoch nicht Ergebnis individuellen Handelns, sondern selbst wieder Ergebnisvon Interaktionen. Eine neue Anweisung der Geschäftsleitung wird erst dann Teilder Unternehmensidentität, wenn sie glaubwürdig kommuniziert und von anderen                                                     99 Vgl. unten Kap. 9.2.2.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 155als relevante Verhaltenseinschränkung ernst genommen wird. So nehmen Indivi-duen im Unternehmen Einfluss auf die Organisation. Deren Entwicklung ist je-doch nicht unmittelbare Konsequenz jenes Einflusses, sondern Ergebnis der Or-ganisationsgeschichte.Dieses Phänomen wird noch verstärkt, wenn auch Entscheidungen kollektivgetroffen werden, wobei es sich auch um Teilkollektive des Unternehmens han-deln kann. Während anhand des Gefangenendilemmas die Differenz zwischenindividueller und kollektiver Rationalität thematisiert wurde, geht es hier um dieBestimmung dessen, was überhaupt kollektiv rational ist. Im Gefangenendilemmawar vorausgesetzt, dass aus Sicht des Unternehmens C/C besser sei als D/D. Diessetzt aber schon eine kollektive Zielbestimmung voraus. Kenneth Arrow hat mitdem so genannten „Unmöglichkeitstheorem“ auf ähnlich formalem Wege gezeigt,dass es nicht möglich ist, aus der Präferenzordnung mehrerer Personen eine ge-meinsame Präferenzordnung zu bilden, die wenigen einfachen Mindestanforde-rungen genügt.100 Dies wissend, ist die Annahme gemeinsamer Zielbestimmungenin Gremien und Unternehmen extrem unwahrscheinlich. Für die Wahl verschie-dener Alternativen (z.B. Unternehmensstrategien) wird dann aber entscheidend,wie der Ablauf des Entscheidungsprozesses festgelegt ist und welche Abstim-mungsverfahren angewandt werden. Es gibt keine Möglichkeit, aus den Willens-bildungen der beteiligten Individuen unmittelbar auf die Strategiebildung des Un-ternehmens zu schließen.Mit dieser Überlegung wird auch die Tatsache plausibel, warum in der Orga-nisationstheorie immer wieder umstritten ist, ob Unternehmensstrukturen so ge-bildet werden, dass sie zu den Unternehmensstrategien passen („structure followsstrategy“) oder ob nicht vielmehr umgekehrt die vorhandenen Organisations-strukturen die Strategiewahl bestimmen („strategy follows structure“). Verände-rungen der Interaktionsordnung sind selbst Teil der geschichtlichen Entwicklungder Organisation.Diese Auffassung hat Unterstützung bekommen durch eine neue Studie vonDirk Baecker. Dieser beschreibt die „Form des Unternehmens“ unter Aufnahmegenau jenes Formbegriffs, den Niklas Luhmann auf die „Person“ angewandt hatte.Das Unternehmen wird hier beschrieben als nicht-triviale Maschine und damit inAufnahme und Abgrenzung von dem oben skizzierten Maschinenmodell, welchesals Modell der Trivialmaschine bezeichnet wird. Die Trivialmaschine hat einenfestgelegten Transformationsmechanismus (oder eine Operationsregel), die einge-hende Reize übersetzt in ausgehende Ereignisse. Entscheidend ist, dass die Trans-formationsregel immer gleich funktioniert. Die nicht-triviale Maschine dagegenhat zwar auch eine solche Operationsregel, also eine Transformationsfunktion, dieeinen Input in einen Output umrechnet. Diese ist jedoch nicht fix. Sie hat nämlichzusätzlich eine Zustandsfunktion Z, welche die Rechenregeln der Funktion F un-                                                     100 Diese fünf Anforderungen lauten: Es darf kein aufgezwungenes gemeinsames Zielsystem geben,keinen Diktator, keine Abhängigkeit von irrelevanten zufälligen Aktionen; der Aggregationsme-chanismus muss auf alle logisch möglichen Präferenzordnungen anwendbar sein; die Präferenz-richtung zwischen zwei Alternativen darf sich nicht verändern, wenn sie bei den Individuen gleichbleibt oder sich verstärkt. Vgl. Küpper 1999, 50.



156 | Teil II: Begriffliche Klärungenter andere Bedingungen setzt, je nachdem was vorher geschah.101 Das aber heißt:Die nicht-triviale Maschine ist historisch abhängig. Sie hat nicht nur eine Vergan-genheit, sondern sie hat eine Geschichte, die ihre derzeitige Transformationsfunk-tion prägt. Die Konsequenz ist, dass eingehende Reize (dazu gehört z.B. das Han-deln von Individuen in Unternehmensleitungen) von dieser Zustandsfunktion ersteinmal mit dem eigenen Zustand verrechnet werden, um dann festzulegen, mitwelchem Charakter der Transformationsfunktion reagiert wird. Nur so ist auch inder Theorie das einholbar, was in der Realität an der Tagesordnung ist: Überra-schung.Jedenfalls verändern auch Organisationen ihre Binnenstrukturen, sozusagenihren inneren Willen, ihre Intentionen. Diese Veränderungen werden wie bei Indi-viduen durch externe Einwirkungen beeinflusst, aber nirgends anders festgelegtals in dem Interaktionssystem, welches das Unternehmen als Organisation ist. ImFalle des Individuums bezeichnet man diese Unterstellung als Willensfreiheit.6.2.4 Sozialität, Teilnahme an menschlicher KommunikationDiese Aspekte der Wandelbarkeit der inneren Strukturen haben in der klassischenökonomischen Theorie keinen Ort. Diese versucht, Verhalten unter strenger An-wendung des Kausalitätsschemas zu interpretieren. Die Präferenzordnung, wennman diese für eine ökonomische Umschreibung des Willens akzeptiert, ist in derökonomischen Theorie als fix anzunehmen, um zu untersuchen, welche Auswir-kungen Veränderungen der Rahmenbedingungen auf das Verhalten des Subjektshaben. Die Verhaltensannahmen für Subjekte sind dabei die Maximierung deseigenen Nutzens oder das Erreichen eines angemessenen Nutzenniveaus bei mehroder weniger vollständiger Information über die Verhaltensalternativen. Nota be-ne, diese Verhaltensannahmen gelten in der ökonomischen Theorie gleichermaßenfür Individuen wie Organisationen: Die ökonomische Welt ist bevölkert von ho-mines oeconomici und organisationes oeconomicae. In beiden Fällen handelt essich um Trivial-Maschinen.An dieser Stelle ist die theoretische Modellierung menschlichen und organi-sationalen Verhaltens vor allem in der volkswirtschaftlichen Theoriebildung nichtzu kritisieren. Allerdings handelt es sich um Abstraktionen, die für ethische Theo-rien in dieser Form nicht zugrundegelegt werden können. Für Verantwortung-stheorien grundlegend ist die Annahme, dass die verantwortungsfähigen Subjektean der menschlichen Kommunikation teilnehmen können, sei diese sprachlichvermittelt oder nicht. Aus diesem Grunde gelten Tiere nicht als verantwortungsfä-hig, obwohl ihnen bestimmte Intentionen (oder Triebe) nicht sinnvoll abgespro-chen werden können.Unternehmen als Organisationen sind aber nicht nur Interaktionssysteme. Ei-nerseits haben sie – vermittelt durch ihre menschlichen Mitglieder – Anteil an dermenschlichen Kommunikationsgemeinschaft. Da sie systematisch Informationenund Wissen prozessieren können, kann ihnen das für Verantwortungszuschrei-bung notwendige „Minimalwissen über moralische Regeln und Handlungsfol-                                                     101 Vgl. Baecker 1999, v.a. 40-44.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 157gen“102 nicht grundsätzlich abgesprochen werden. Andererseits hängt die Verar-beitungsqualität dieses Wissens wiederum von den organisationalen Gegebenhei-ten ab und nicht nur von den individuellen Mitgliedern. Ein Vergleich mit derTeilnahme am Rechtssystem mag dies veranschaulichen: Die Rechtsabteilungeines Unternehmens ist einerseits der Ort, in dem das für die Unternehmung rele-vante Wissen über Rechtsnormen und Rechtsprechung beobachtet und in das Un-ternehmen einbezogen wird. Sie ist andererseits der Ort der strukturellen Kopp-lung zwischen dem Interaktionssystem Unternehmen und dem Rechtssystem derGesellschaft. Die Qualität dieser Kopplung hängt nicht nur von den juristischenKenntnissen der MitarbeiterInnen der Rechtsabteilung ab, sondern ebenso vonderen Bezug zu den Vollzügen des Unternehmens. Bleibt sie im Unternehmenisoliert, so verbleibt das Unternehmen in juristischer Unkenntnis, kann sich daraufaber nicht berufen.103 Analoges kann und muss in Bezug auf die Teilnahme anmoralischen Diskursen gelten. Ob dabei die Schnittstelle in spezifischen Ethik-Abteilungen liegen muss oder ob z.B. die Unternehmenskommunikation dieseAufgabe wahrnimmt, kann und muss nicht allgemein bestimmt werden. Mögli-cherweise sind solche Spezialisierungen auch kontraproduktiv. Dann wären die(als existent vorauszusetzenden) moralischen Potentiale aller MitarbeiterInnen alsPersonen für das Unternehmen fruchtbar zu machen. Auf diesen Vorschlag zieltdie Argumentation zugunsten einer persongerechten Unternehmenskultur beiKleinfeld.6.2.5 Identifizierbarkeit und diachrone IdentitätWas aber unterscheidet Unternehmen von Märkten? Was unterscheidet sie vonmenschlichen Kulturen und Subkulturen? Auch auf Märkten wirken Einzelele-mente (Menschen) unter definierbaren Anreizbedingungen zusammen. Lässt sichsinnvoll von der Verantwortung von Märkten reden? M.E. fehlt diesen menschli-chen Kulturbildungen das oben v.a. mit dem Personbegriff verbundene Element:Die Identifizierbarkeit und die über eine längere Zeitspanne hinweg gegeben dia-chrone Identität. Beim Individuum ist diese Einheit qua Geburt gegeben.Unternehmen sind jedoch keine Menschen und werden nicht geboren. IhrEntstehungszusammenhang ist höchst unterschiedlich. In der Außenwahrneh-mung ist die (Selbst-)Abgrenzung des Interaktionssystems der entscheidendeSchritt. Diese wird erst dann wirksam, wenn irgendwelche Kontakte des Unter-nehmens zu seiner Umwelt aufgenommen werden. Der typische Fall ist die Grün-dung einer GmbH, die im Übrigen auch als Ein-Mann-GmbH möglich ist.104Gleichwohl ist im Fall des Ein-Mann-Betriebs die Bestimmung des Unterneh-mens so sehr an die individuelle Person gebunden, dass dieser Fall keine weitereBerücksichtigung finden muss. Aber auch die Verbindung mehrerer Personen, dieetwas unternehmen wollen, sich in irgendeiner Weise aneinander binden, z.B. indem sie Geld und Lebenszeit investieren und ihren Personenverbund mit einem                                                     102 Nunner-Winkler 1993, 1185.103 Vgl. Buck 2001.104 Nicht jedes Unternehmen ist ein Kollektivsubjekt.



158 | Teil II: Begriffliche KlärungenNamen versehen, haben ein Unternehmen gegründet. Im Rechtssystem ist diesdann eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Entscheidend ist, dass der Eintritt indas und die Mitgliedschaft im Unternehmen nicht ohne eigene Willensbeteiligunggeschieht.Das Unternehmen als Subjekt konstitutiert sich in einem gesellschaftlichenProzess, der nicht nur, aber ganz wesentlich auf einer öffentlich identifizierbaren(Selbst-)Abgrenzung beruht. Idealtypisch lässt sich dieser Prozess als vertraglicherZusammenschluss aufgrund freien Willens rekonstruieren. Im weiteren Verlaufentwickeln Unternehmen durchaus Eigenschaften, die einem natürlichen Orga-nismus ähnlich erscheinen und dessen Gestaltbarkeit in hohem Maße begrenzen.Diese Beharrungstendenzen durch geschichtlich gewachsene Bindungen müssenernstgenommen werden. Solche Bindungen bestehen nicht nur aufgrund innererDynamik, sondern werden auch durch die äußere Erkennbarkeit hervorgerufen.Daher wird gelegentlich versucht, solchen Beharrungstendenzen oder – je nachSichtweise – solcher Stabilität durch Umfirmierungen zu entkommen. Denn derName ist entscheidendes Moment für die öffentliche Identifizierbarkeit. DiesemZweck dient u.a., aber nicht nur, das Firmenrecht.Diese Außenseite ist aber auch beim individuell geborenen Menschen eineAttribution. Zwar können wir Menschen ansehen, sie haben eine Gestalt, Unter-nehmen jedoch nicht. Liegt da nicht doch eine entscheidende Differenz? Ist diejuristische Person nicht doch eine Konstruktion und nicht in gleichem Sinne Rea-lität wie die individuelle Person (Fiktionstheorie)? Ja und nein. Ja, weil die juristi-sche Person eine Fiktion des Rechts und keine empirisch fassbare Realität ist.Aber in gleichem Sinne ist (nach Hume) auch die menschliche Person keine empi-rische Realität, sondern ein Konstrukt unserer Erinnerungsleistung oder unserermoralischen Kommunikation. Daher „Nein“, weil auch die individuelle Personnicht zur „nur Fiktion“ degradiert ist. Vielmehr ist die Erfindung der Person einenotwendig kulturelle Entwicklung z.B. zum Umgang mit dem Problem doppelterKontingenz. Dass es dabei (partiell) funktionale Äquivalente gibt, reduziert dieBedeutung des Personbegriffs für die gesellschaftliche Steuerung, hebt sie aberkeineswegs auf.6.3 Menschen in Organisationen: Mitverantwortung, nichtLetztverantwortungWer aber ist nun verantwortlich für das Verhalten des Unternehmens? Velas-quez105 hatte im Rahmen seiner Aggregattheorie drei Antworten unterschieden: a)die fiktive Einheit des Rechts (Außenseite), b) die Einzelelemente (Individuen)und c) das Beziehungssystem (Organisationsstruktur). Was Velasquez nicht sieht,ist der Zusammenhang dieser Elemente. Die Identität nach Außen, die Rechtsfik-tion des Firmennamens, ist in der Tat nicht Träger der Verantwortung. Aber auchbei Individuen ist nicht der Name verantwortlich, allenfalls sind Individuen mit                                                     105 Velasquez 1983, 10.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 159ihrem Namen verantwortlich – als Personen. Auch die Einzelelemente sind nichtTräger der Verantwortung. Nach westlichem Verständnis ist es nicht die Hand, dieden Diebstahl begangen hat, sondern die Person mit ihrer Hand. Schließlich meintVelasquez, es sei sinnlos, das Relationssystem zur Verantwortung zu ziehen. Ge-nau das ist falsch. Die Bedeutung von Interaktionssystemen, von Rahmenordnun-gen für individuelles Verhalten ist so gewachsen, dass einzelne Theoretiker dieThese aufstellen, der systematische Ort der Moral sei die Rahmenordnung.106 ImFalle des Unternehmen geht es dabei um den Dreiklang von Organigramm, pro-zeduralen Regeln und Policy (wenn darunter nicht nur Strategien, sondern auchKultur, Stil des Hauses, geschichtliche Prägung usw. gemeint sind). Diese interneRahmenordnung ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Unternehmensverantwor-tung. Man kann diese vielleicht nicht bestrafen, aber (begrenzt) ändern.107 Ob eineRahmenordnung fühlen kann, mag dahingestellt bleiben, aber dass angesichts ex-terner Anschuldigungen gegen das Unternehmen intensive Stimmungswellen einUnternehmen durchziehen können, wird kaum jemand bestreiten.Es ist eine Stärke der organisationstheoretischen Organismusmetapher, dasBeziehungssystem, die Einzelelemente und die Umweltbeziehungen zu verknüp-fen – gelegentlich in einer zu naturalistischen Weise –, was es bekanntlich auch inder biologischen Anthropologie gibt. Von Zellen, Anpassungsleistungen, Reak-tionen und Austausch mit der Umwelt kommt man hier wie dort nie zur Person alsNamensträger, als verantwortliches Subjekt, schon gar nicht zu dem, was wir Be-wusstsein oder Selbstbewusstsein nennen.Daher ist auch nicht das Relationssystem als formale Struktur alleine verant-wortlich, sondern das „belebte“ Relationssystem.108 Daher gibt es eine Mitver-antwortung verschiedener Individuen als Personen, als (von außen) identifizierba-re Repräsentanten des Unternehmens. Es ist ihre Verantwortung als Rollenträger,nicht als Individuen.Entsche idende  Besonderhe i t :  ke ine  psychophys i sche  E inhe i tDie Besonderheit, dass Individuen im Unternehmen eine Mitverantwortung zu-kommt, sie aber trotzdem nicht die „eigentlichen“ Verantwortungssubjekte sind,muss als spezifische Differenz zwischen Organisationen und individuellen Perso-nen verstanden werden. Unternehmen sind keine Menschen. Sie haben keinenMund und keine Hände. Im Zusammenhang des Untersuchungsgegenstandes er-geben sich aus dieser Tatsache Besonderheiten für das „sogenannte“ Handeln desUnternehmens und für seine Kommunikation.Das Fehlen einer psychophysischen Einheit109 ist die entscheidende Beson-derheit der Unternehmung als Verantwortungssubjekt. Dadurch gewinnen das                                                     106 Vgl. unten S. 193, Fn. 63.107 Zum Verhältnis externer Anforderungen (blame & punishment, praise & reward) zu internen Orga-nisationsveränderungen vgl. unten Kap. 9.4.108 Scheinbar übereinstimmend formuliert Kleinfeld 1998, 288: „Nur als ein Sozialgebilde, das auslebendigen, konkreten Personen aufgebaut ist, kann [die Korporation] zum Träger moralischerHandlungen und zum sittlichen Partner werden.“109 Darin sieht auch Kleinfeld 1998, 288 die entscheidende Differenz: Personale Identität zeichnet sich„dadurch aus, dass sie als Differenzidentität verschiedene Komponenten der Verantwortungsrelati-



160 | Teil II: Begriffliche KlärungenPrinzip der Repräsentation nach außen und der Rollenverteilung nach innen ent-scheidende Bedeutung. Das Unternehmen bleibt aber unterschieden von seinenMitgliedern.Unternehmen handeln und kommunizieren auf unterschiedliche Weise. Häu-fig handeln und kommunizieren sie mit Hilfe von Repräsentanten, noch häufigerbestimmen sie für verschiedene Themen- und Handlungsbereiche unterschiedlicheRepräsentanten. Kommunikation will gestaltet sein und kann weder bei Menschenals Individuen noch bei Unternehmen auf Reden (und Hören) reduziert werden.Repräsentanten übernehmen dabei eine im Einzelnen nach Zentralität undMitwirkung zu differenzierende Mitverantwortung für das Handeln des Unter-nehmens.110 Sie werden aber nicht identisch mit dem Unternehmen, weder nachaußen noch nach innen. Die Verantwortung des Unternehmens und die Verant-wortung für das Unternehmen sind zu unterscheiden. Unternehmensintern bleibtauch der Verantwortungsträger als individueller Mensch Umwelt des Unterneh-mens und als Person Träger unveräußerlicher Rechte.111 Aber auch nach außenhin hat er oder sie Anspruch, nicht nur als Unternehmensrepräsentant, sondernauch als Individuum respektiert zu werden.Das Fehlen einer psychophysischen Einheit führt auch dazu, dass Unterneh-men gelegentlich unterschiedliche Kommunikationsschnittstellen haben. Insofernist es gut möglich, dass nicht jede Frage von jedem Mitarbeiter beantwortet wer-den kann. Analog zur Aufgabenverteilung kann es auch interne Verteilungsregelnfür Verantwortlichkeiten geben. Diese eliminieren die Unternehmensverantwor-tung jedoch nicht.Die Abgrenzungsmechanismen des Unternehmens erhalten aufgrund desFehlens einer psychophysischen Einheit ihre besondere Bedeutung. Während manbei einem Individuum selbstverständlich davon ausgeht, dass es das sichtbare In-dividuum ist, welches redet oder winkt, nickt oder den Kopf schüttelt, müssen dieRepräsentanten des Unternehmens erst als solche identifiziert werden, um Unter-nehmenshandeln oder Unternehmenskommunikation wahrnehmen zu können.Ein klassischer Einwand gegen das Konzept der Unternehmensverantwortunglautet daher: Für das Unternehmen handeln immer Personen. Sofern nicht übereinen eng bestimmten Handlungsbegriff dieses Argument unangreifbar gemacht                                                                                                                                                      on gleichzeitig umfasst. Im Falle der Korporation hingegen sind diese unterschiedlichen Ebenenauf verschiedene (primäre) Subjekte verteilt.“ Allerdings zieht Kleinfeld daraus m.E. nicht notwen-dige Schlussfolgerungen: „Die korporationsimmanente Nicht-Identität von »dispositivem Entschei-dungssubjekt« und »exekutivem Handlungssubjekt« oder auch von Entscheidungssubjekt und»Gewissen« stellt ein weiteres Argument für die unaufhebbare (moral)ontologische Differenz zwi-schen Person und Korporation dar. Sie verbietet es, von korporativer Verantwortung wie korporati-vem Handeln überhaupt in einem anderen als in einem analogen oder „sekundären“ Sinn zu spre-chen.“110 M.E. ist es eine unzulässige Vereinfachung, zwischen exekutivem Handlungssubjekt und dispositi-vem Entscheidungssubjekt zu unterscheiden – noch dazu unter Missachtung der unternehmensin-ternen Beziehungsstrukturen.111 Kleinfeld tendiert zwangsläufig wegen ihres unternehmenskulturellen Ansatzes zu starken Identifi-kationsanforderung an die Individuen. „Personale Eigenschaften sind Korporationen nur insofernzuschreibbar, als natürliche Personen ihre besonderen Vermögen und Fähigkeiten in den Dienst derorganisationsspezifischen Intentionalität stellen“ (Kleinfeld 1998, 288). Der Respekt gegenüberMitarbeitern als individuellen Personen wird in diesem Ansatz dann erst sekundär wieder eingeholt– als notwendiges Element für die Ausbildung der handlungsfähigen und verantwortungsfähigenKollektivperson.



Kapitel 6: Die Organisation als Subjekt der Unternehmensverantwortung | 161wird, ist dieses schon empirisch falsch. Dies soll abschließend an einem (konstru-ierten) Fall deutlich gemacht machen, welcher gleichzeitig die Frage nach derVerantwortung technischer Systeme beantwortet: Wenn sich eine Person X amGeldeinzahlungsautomaten der Bank Y mit seiner EC-Karte identifiziert und danneinen Geldschein dem Automaten zuführt, erwartet Person X, dass dieser Betragdem Konto gutgeschrieben wird. Sollte dies nicht passieren, sondern der Geld-schein fein säuberlich in Streifen geschnitten wieder aus dem Automaten kom-men, dann stellt sich die Verantwortungs-Frage: „Welches Subjekt muss (gegen-über der Person X) für die Zerstörung des Geldscheins eintreten?“. Diese Fragewürde sich auch dann stellen, wenn es hierfür keine rechtliche Regelung gäbe.Ergebnis des Kommunikationsprozesses über das Verantwortungssubjekt wirdnicht sein, dass der Automat verantwortlich ist und daher dafür einstehen muss.Primär verantwortlich sind auch nicht die MitarbeiterInnen der Filiale und auchnicht die Firma Z, welche den Geldautomaten hergestellt und in das Gerät fälsch-licherweise statt einem Modul zur Identifikation von Banknoten ein Schredder-modul eingebaut hat. Als Subjekt wird diejenige Organisation identifiziert, welchemit Namen und Logo sich sichtbar als Trägerin des betreffenden Automaten iden-tifizieren lässt. In der Alltagskommunikation mag es sein, dass die MitarbeiterIn-nen der Filiale als zunächst ansprechbare RepräsentantInnen der Bank fungierenund als solche auch betroffen sind von der möglicherweise intensiven Wut derPerson X. Als RepräsentantInnen steht es ihnen auch gut an, das ihnen Möglichezur Schadensbehebung und Entschädigung des Betroffenen zu tun und sich nichteinfach für unzuständig zu erklären („Das macht bei uns die Abteilung Technik –Nein, wir wissen nicht, wie man diese kontaktieren kann“). Umgekehrt erlaubt dieverständliche Wut keineswegs die unablässige Beleidigung der MitarbeiterInnenals Personen und schon gar keine Tätlichkeiten – letzteres schon aus Gründen derVerhältnismäßigkeit, aber auch unabhängig davon. Dass die Bank möglicherweiseSchadenersatz von Firma Z fordert, steht auf einem anderen Blatt.6.4 Ein kurzes FazitDas Fehlen einer psychophysischen Einheit ist die entscheidende Differenz desVerantwortungssubjekts Unternehmung gegenüber individuellen Subjekten. Dar-aus ergeben sich besondere Schwierigkeiten bei der Herstellung konsistenten underst dadurch vertrauenswürdigen Handelns. Inkonsistenz von Reden und Handelntangiert jedoch den Subjektcharakter von Individuen und Unternehmen nichtgrundsätzlich.„Wer ist dafür verantwortlich oder kann Verantwortung übernehmen?“ Beidieser Frage suchen wir ein identifizierbares Subjekt, welches für ein Objekt ein-tritt oder eintreten kann, welches die Kausalursache ist bzw. sein kann, bei demdie Ursächlichkeit nicht von anderen Subjekten determiniert wurde, wobei Beein-flussung noch keine Determination ist. Wir suchen außerdem ein Subjekt, welchesdie Zuschreibung von Verantwortung wahrnehmen und intern so verarbeitenkann, dass diese Zuschreibung Konsequenzen für das künftige Verhalten jenes



162 | Teil II: Begriffliche KlärungenVerantwortungssubjekts hat. Bisher wurden Gründe dafür benannt, dass nicht nurIndividuen, sondern auch Unternehmen solche Verantwortungssubjekte sein kön-nen. Weiterhin wird es Ereignisse geben, die kein Mitglied der menschlichen Ge-sellschaft vernünftigerweise die Verantwortung übernehmen kann, Ereignisse, diekontingenthaft bleiben, als Schicksal oder Zufall, positiv aber auch als Glück er-fahren werden. Mit Unternehmen als neuer Klasse von Verantwortungssubjektendürfte sich die Zahl der Fälle reduzieren, in denen für Ereignisse und Aufgabenkeine verantwortlichen Subjekte auszumachen sind, in denen also niemand ver-antwortlich ist. Die Gründe, warum Unternehmen zur Klasse der für ein Ereignispotentiell verantwortlichen Subjekte gezählt werden können und sollen, sind da-mit benannt.Wenn Unternehmen also ein potentielles „Wer?“ sind – und nur dann – lässtsich die Frage auch umdrehen: „Wofür“ sollen Unternehmen verantwortlich sein?„Wem gegenüber“? Und wie können Sie nicht nur prinzipiell Verantwortung zu-geschrieben bekommen, sondern verantwortungsfähig werden?
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Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 1657. Unternehmensverantwortung: Wofür?Wofür ein Unternehmen verantwortlich gemacht wird oder Verantwortung über-nimmt, ist (wie bei anderen Subjekten) Ergebnis gesellschaftlicher Konsensbil-dungsprozesse oder bleibt strittig. (7.1)Aufgabenverantwortung strukturiert und beschränkt moralische Verantwortung –aber eliminiert sie nicht. Aufgabenverantwortung von Unternehmen ergibt sichaus ihrer Eigenschaft als ökonomische Akteure und Teilnehmer an einer wettbe-werblichen Wirtschaft (7.2). Anreizsysteme stabilisieren die Wahrnehmung kon-kreter Aufgabenverantwortung, heben sie dabei aber nicht auf (7.3). Darüberhinausgehende Handlungsfolgenverantwortung und Fürsorgeverantwortung müs-sen definierbar und limitierbar sein. Auch hierbei gilt, dass die Einflussmöglich-keit auf das Objekt der Verantwortung notwendige (nicht: hinreichende) Bedin-gung für diese Zuschreibung ist. (7.4).Die inhaltliche Bestimmung der Unternehmensverantwortung stößt (wie jede Gü-terethik) auf Zielkonflikte. In pluralistischen Gesellschaften und noch mehr beiAkteuren, die in unterschiedlichen Gesellschaften agieren, ist dies nicht die Aus-nahme, sondern die Regel. Daraus resultiert eine erhöhte Bedeutung begründeterVerantwortungsübernahme (7.5). Eigenverantwortung ist Unternehmen analog zuIndividuen zuzuschreiben (7.6).7.1 Verantwortung als Ergebnis eines realen oder fiktivenKonsenses7.1.1 Moralische und vertragliche UnternehmensverantwortungMit der Einordnung von Unternehmen als Organisationen in die Klasse verant-wortungsfähiger Subjekte ist Unternehmensverantwortung noch nicht inhaltlichbestimmt. Wenn Übernahme und Zuschreibung von Verantwortung Ergebnis stetsvorläufiger Konsensbildungsprozesse ist, kann eine Erörterung der Objekte derUnternehmensverantwortung nie vollständig sein. Sie wandeln sich in einem kon-tinuierlichen historischen Prozess und sind daher auch kontextabhängig. Die un-terschiedlichen Diskurse zum Thema aufnehmend sollen im Folgenden Schneisenin das Dickicht zwischen ausufernder und inhaltsleerer Allverantwortlichkeit undrestriktiver prinzipieller Nichtverantwortlichkeit geschlagen werden.Dabei kann von den beiden in Kapitel 4.7.2 skizzierten Fragerichtungen aus-gegangen werden. Vom Unternehmen als Verantwortungssubjekt ausgehend ist



166 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungzu fragen: Wie weit muss ein Unternehmen für die direkten und indirekten Wir-kungen des Unternehmenshandelns eintreten? Vom Objekt her ist zu fragen: Fürwelche Aufgaben und für welche Problemlösungen können und sollen Unterneh-men Verantwortung übernehmen?Ergebnis eines Konsensbildungsprozesses sind zunächst die durch das Unter-nehmen selbst geschlossenen Verträge. Die Verantwortung von Unternehmenerstreckt sich zunächst auf die durch das Unternehmen selbst eingegangenen Ver-pflichtungen. Solche vertraglichen Verpflichtungen können beispielsweise sein:die Erstellung und Lieferung von Produkten und Dienstleistungen, aber auch dieBedienung von Krediten, die Zahlung von Löhnen und Gehältern und ähnliches.„Pacta sunt servanda“ ist die erste und wegen ihrer theoretischen Unstrittigkeitviel zu selten betonte Form der Unternehmensverantwortung. Dass diese Unstrit-tigkeit nur theoretisch ist, zeigen unzählbare Konflikte über Nicht-Einhaltung oderstrittige Auslegung (stets) unvollständiger Verträge. Aus dieser Unternehmens-verantwortung erwächst auch die Forderung, nur solche Verträge abzuschließen,welche nach bestem Ermessen auch erfüllbar sind. Andernfalls regelt das Kon-kursrecht die Rangfolge der vertraglichen Ansprüche, die im Falle der Nichter-füllbarkeit zuerst bzw. nachrangig bedient werden müssen. Gerade in diesen Fäl-len zeigt sich die Relevanz des im vorigen Kapitels herausgestellten spezifischenUnterschieds zwischen Unternehmen und individuellen Subjekten. Mangels psy-chophysischer Identität ist die Möglichkeit der Identitätsverleugnung durch(rechtzeitige) Restrukturierung der Unternehmensgrenzen besser gegeben als beiIndividuen. Allerdings ist die Verschleierung vorhandenen Eigentums bei Zah-lungsunfähigkeit von Individuen auch nicht unmöglich, so dass sich der Unter-schied eher als quantitative Differenz denn als qualitativer Bruch darstellt. Jeden-falls ist die scheinbar simple Forderung, zu den selbst freiwillig eingegangenenVerpflichtungen zu stehen, nicht tautologisch, sondern höchst relevant.Zahlreiche Konflikte entstehen nicht nur aus der Nicht-Einhaltung von Ver-trägen, sondern daraus, dass Verträge prinzipiell unvollständig sind, weil sie aufWillenserklärungen basieren, die zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben wer-den, aber in einen kontinuierlichen zeitlichen Zusammenhang eingebettet sind.Verträge sind eine Momentaufnahme im kontinuierlichen Fluss von Interaktionen.In der Neuen Institutionenökonomik wurden unter der Überschrift „unvollständigeVerträge“ solche Probleme klassifiziert. Die Vorgeschichte des Vertragsschlusseswird unter der Überschrift „versteckte Merkmale“1 thematisiert.2 Die Interakti-onsgeschichte nach Vertragsschluss hat in dieser Theorie zwei Ausprägungen:„Versteckte Handlungen“3 beruhen ebenso wie die versteckten Merkmale auf In-formationsasymmetrien.4 Die dritte Kategorie beruht nicht auf unvollständigenInformationen, sondern darauf, dass im Zuge der Vertragserfüllung die Vertrags-                                                     1 Homann/Suchanek 2000, 108-110.2 Der Verkäufer des Gebrauchtwagens kennt die kleinen und größeren Fehler des Gefährts, der Käu-fer kauft – hinreichendes Vertrauen oder entsprechende Garantieerklärungen vorausgesetzt – dasAuto „wie besehen“.3 Homann/Suchanek 2000, 110-112.4 Ob der mangelnde Erfolg eines Außendienstmitarbeiters („agent“) auf ungünstige äußere Umständezurückzuführen ist oder auf mangelnden Einsatz, ist für den Arbeitgeber („principal“) nur unter ho-hen Kosten feststellbar.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 167parteien spezifische Investitionen5 tätigen, dass einseitige oder wechselseitige Ab-hängigkeiten entstehen, die von einer der beiden Seiten ausgebeutet werden kann.Die moralische Relevanz dieser ökonomisch rekonstruierten Konfliktklassen wirdauch aus den eingeführten Begrifflichkeiten deutlich, v.a. bei der Ausbeutbarkeitspezifischer Institionen und beim Fachbegriff für die Problematik versteckterHandlungen: „moral hazard“. Auch zahlreiche Fälle der Nicht-Einhaltung oderNicht-Einhaltbarkeit haben mit diesen Problemklassen zu tun. Ist ein Unterneh-men nicht in der Lage, bestimmte explizit vertragliche Lieferverpflichtungen ein-zuhalten oder gegenüber den Aktionären nicht die angekündigten (aber nicht ver-traglich fixierten) Gewinne auszuschütten, so lässt sich dies mit den geschildertenKlassifikationen rekonstruieren: Entweder war die wahrscheinliche Nicht-Erfüllbarkeit zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses / der Ankündigung im Un-ternehmen bekannt oder hätte bei entsprechender Selbst-Kenntnis bekannt seinmüssen („versteckte Merkmale“) oder nach Vertragsabschluss hat das Unterneh-men Handlungen getätigt, die es in die Situation der Unerfüllbarkeit gebracht ha-ben („versteckte Handlungen“).Der Moralist wird (mit Recht) auf die hohe Bedeutung zweier Maximen hin-weisen: „Nicht lügen“ verhindert Informationsasymmetrien vor und nach Ver-tragsschluss. Deutlich wird auch die Bedeutung des Gewissens. Denn nur vor die-sem forum internum bestehen – abgesehen von dem forum externum des göttli-chen Richterstuhls – prinzipiell keine Informationsasymmetrien. Auf dieAusbeutung spezifischer Investitionen bzw. auf deren Verhinderung zielt schließ-lich die Maxime „den Schwächeren schützen“. Die Ökonomik behandelt solcheProbleme nicht um der Einhaltung moralischer Normen willen, sondern schlicht,weil diese Phänomene das Zustandekommen ökonomisch sinnvoller Kooperatio-nen verhindern oder verteuern. Die Einhaltung der genannten moralischen Nor-men ist (wäre?) also von erheblicher ökonomischer Relevanz. Die Lösung solcherProbleme wird in der Ökonomik (schon aus methodischen Gründen) nicht in einerStärkung des Moralbewusstseins gesucht, sondern in der Etablierung proble-madäquater Anreizstrukturen durch Kontrollmechanismen, Qualitätsstandards,Haftungsregeln, Erfolgsbeteiligungen bzw. Selbstbehalte, Glaubwürdigkeits-signale, langfristige Beziehungen und Mitentscheidungsrechte. In der Praxis die-nen diese Instrumente auch der Unterstützung derer, die sich um eine Schärfungihrer eigenen oder anderer Gewissen bemühen. Für den hier gegebenen Zusam-menhang geht es nur darum, Abschluss und Einhaltung von Verträgen und denUmgang mit deren Unvollständigkeit als vermutlich unstrittigen Gegenstandsbe-reich der Unternehmensverantwortung zu identifizieren.7.1.2 Moralische und rechtliche UnternehmensverantwortungDer klassische Ort zur sozialen Regelung der skizzierten Konflikte ist das Rechts-system. Diese Funktion kann es nur dort übernehmen, wo es hinreichend etabliertund funktionsfähig ist. Ist dies nicht der Fall, ändert dies an den inhalten der Un-                                                     5 Homann/Suchanek 2000, 112-115.



168 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungternehmensverantwortung prinzipiell nichts, sondern „nur“ an den Möglichkeiten,ihre Wahrnehmung durch das Unternehmen zwangsweise durchzusetzen.Das Rechtssystem ist darüber hinaus auch Repräsentant eines mehr oder min-der guten Konsenses, der über die Durchsetzung expliziter oder impliziter Ver-tragsverpflichtungen hinausgeht. Wenn ein Unternehmen im Geltungsbereich ei-nes Rechtssystems tätig wird, dann geht es zunächst auch die Verpflichtung ein,die Normen dieses Rechtssystems zu respektieren. Die Aufnahme der Ge-schäftstätigkeit lässt sich als Vertragsschluss interpretieren, der das Unternehmenzur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet. Auch dieser Vertragist von erheblichen Informationsasymmetrien6 gekennzeichnet. Zumindest beiNeugründungen kennt kaum ein Unternehmen alle gesetzlichen Bestimmungen,denen es fortan unterworfen ist – von Umweltschutz- über Bauvorschriften, Vor-schriften für WC-Anlagen in Betriebsräumen bis zur Gesamtzahl der steuerrecht-lichen Vorschriften. Nicht unähnlich zu Individuen muss es diese in einem kürze-ren oder längeren, manchmal schmerzhaften, Sozialisationsprozess organisationallernen. Ungeachtet seiner Position in diesem Lernprozess muss es für seineHandlungen, welche diese Normen verletzen, eintreten. Das Unternehmen ist hier-für verantwortlich.In entwickelten Rechtssystemen, insbesondere in Deutschland, ist ein Großteilder Verantwortungsbereiche rechtlich geregelt. Es führt jedoch in die Irre, dies als„nur“ rechtliche Verantwortung zu bezeichnen und gleichzeitig die damit verbun-dene moralische Verantwortung von Unternehmen zu negieren. Vertragstreue undRechtstreue ist selbst eine moralische Verpflichtung. Nur dann ist der moralischeKonflikt überhaupt erkennbar, der entsteht, wenn die vertraglichen und rechtli-chen Verpflichtungen die moralischen Pflichten entweder unzureichend ausdrük-ken oder sogar mit diesen in Widerspruch geraten.Mögl icher  Widerspruch  zwischen  Rech t  und  Mora lDer mögliche Widerspruch zwischen rechtlichen und moralischen Anforderungensoll an einem simplen, aber in vielerlei Hinsicht übertragbaren Beispiel verdeut-licht werden. Eine mittelgroße Automechanikerwerkstatt beschäftigt bis dato aus-schließlich männliche Mitarbeiter. Die Botschaft von Emanzipation und gesell-schaftlichem Rollenwandel ist dort allerdings angekommen und positiv aufge-nommen worden. Das Unternehmen hält die gesellschaftliche Aufgabe7, Frauen intraditionelle Männerberufe zu integrieren, für ein gutes Ziel und hat sich implizitdie in öffentlichen Ausschreibungen typische Formulierung „Frauen werden beigleicher Qualifikation bevorzugt“ zu eigen gemacht. Wir gehen des weiteren da-von aus, dass es für diese Zielbestimmung keine innerbetrieblichen Gründe gibt(z.B. die Belebung einer sexistischen Unternehmenskultur), sondern ausschließ-lich gemeinwohlorientierte Gründe: Das Unternehmen will mitwirken an der ge-                                                     6 Klarheit, Einfachheit und Transparenz ist die daraus resultierende Forderung an den Gesetzgeber,die hier nicht Gegenstand der Untersuchung ist.7 Bei den folgenden Überlegungen ist vorausgesetzt, dass über diese Aufgabe Konsens besteht. Werdiesen Konsens nicht teilt, möge ein anderes Beispiel analog konstruieren.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 169sellschaftlichen Gleichstellung von Männern und Frauen.8 Eine geeignete Mitar-beiterin ist bereits gefunden. Das Vorhaben droht an den Vorschriften für ge-trennte WC-Anlagen für Männer und Frauen zu scheitern, weil entweder die zu-sätzliche Einrichtung zu unverhältnismäßig hohen Kosten und Platzverbrauchführen würde oder weil bei Umwidmung vorhandener Anlagen die gesetzlichvorgeschriebene Mindestzahl für die männlichen Kollegen unterschritten würde.Heiligt der gute Zweck die ungesetzlichen Mittel? Ein klares Ja oder Nein ist nichtmöglich, v.a. wenn nicht dieser konkrete Fall, sondern die dahinterliegende Pro-blematik betrachtet wird. Eine Abwertung der „nur rechtlichen“ Verantwortunggegenüber dem hehren moralischen Ziel ist genauso wenig angebracht wie dieallgemein legalistische Vorordnung des positiven Rechts über die Moral. Dieletztgenannte Variante wird in der Praxis handlungsbestimmend sein – zumindestunter deutschen Aufsichtsbedingungen – führt aber häufig zur Delegitimierungrechtlicher Vorschriften: Man beugt sich widerwillig der Macht des Stärkeren, denVerordnungen, den Kammern und Behörden. Sobald die Macht des Stärkerensinkt oder noch nicht etabliert ist, kann endlich der gute Zweck verwirklicht wer-den. Dies ist fatal, weil nicht begriffen wird, dass die rechtliche Verordnung mög-licherweise einen moralischen Sinn hat. Solche Regelungen sind häufig entstan-den aus Konflikten, die nicht nur Interessenkonflikte, sondern auch Konflikte ummoralische Normen ausdrücken. Die Normfrage lautet dann: Was haben die Vor-schriften über WC-Anlagen mit dem Schutz der Personwürde von Frauen – gera-de – in bisher von Männern dominierten Unternehmen zu tun? Diese Frage wirdauch nicht durch eine Übereinkunft zwischen Unternehmen und Mitarbeiterinerledigt, dass sie für diese Mitarbeiterin in diesem Unternehmen keine Relevanzhaben. Zumindest müsste dazu geklärt sein, ob die freie Übereinkunft wirklicheinen Konsens repräsentiert oder inwiefern die Zustimmung der Mitarbeiterindurch Machtasymmetrien zwischen Unternehmen und Mitarbeiterin mitbedingtist. Individualethisch auf das Unternehmen bezogen wäre auch die ganz andereFrage zu stellen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Glaubwürdigkeitund Aufrichtigkeit der oben getroffenen Annahme, dass die Zielsetzung „Frauen-förderung“ nur gemeinwohlorientiert zu verstehen ist, und der Einschätzung, waszumutbare Kosten für zusätzliche WC-Anlagen sind. Damit kommt nicht nur diewirtschaftliche Situation des Unternehmens ins Spiel, sondern auch die Frage:Kann von einer Dauerbeschäftigung ausgegangen werden? Oder muss das Unter-nehmen damit rechnen, dass die qualifizierte Mitarbeiterin bald ein besseresJobangebot wahrnimmt oder ihre Ausbildung abbricht?Die entscheidenden Argumente in diesem Zusammenhang sind jedoch: Primafacie repräsentieren rechtliche Vorschriften einen gesellschaftlichen Normkon-sens, der moralisch nicht durch Überordnung von Moral über Recht, sondern nurdurch Abwägung der dahinter liegenden Normkonflikte bearbeitet werden kann.Die Einhaltung von Rechtsvorschriften entlastet das Subjekt (individuelle Personund Unternehmensorganisation) von der Dauerreflexion auf Normkonflikte.Rechtsvorschriften repräsentieren allerdings häufig Konfliktlösungen oder Kon-                                                     8 In Hessen wird solches Engagement jährlich mit einer öffentlichen Belobigung und Auszeichnung„frauenfreundlicher Betrieb“ gewürdigt.



170 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungsensbildungen der Vergangenheit und können daher auch gegenüber neuen mora-lisch relevanten gesellschaftlichen Aufgaben hemmend wirken. Insofern könnenrechtliche Vorschriften auch moralischen Forderungen im Wege stehen.Unzure ichende  Bes t immung der  Mora l  durch  das  Rech tUmgekehrt drücken rechtliche Normen immer nur unvollständig einen morali-schen Konsens aus. Im bisherigen Beispiel kann die Einrichtung getrennter WC-Anlagen selbst zusammen mit allen anderen genderspezifischen Rechtsnormennie eine diskriminierungsfreie Unternehmenskultur sicherstellen. Nicht nur Ver-träge, sondern auch das System aller Rechtsnormen bleibt immer unvollständig,und der Versuch, alle moralischen Konflikte mit Rechtsnormen lösen zu wollen,führt genauso in die Sackgasse wie die ausschließliche Durchsetzung von Um-weltschutz durch gesetzliche Auflagen. Beim Versuch, die Ölplattform Brent Sparmittels der von der britischen Regierung erlaubten und zweifelsfrei legalen Me-thode der Versenkung in der Nordsee zu entsorgen, hat die Firma Shell schmerz-hafte Erfahrungen mit dem Auseinanderfallen von (gegebener) Legalität und(nicht-zugestandener) Legitimität gemacht.9 Die Erlaubnis der britischen Regie-rung an den Shell-Konzern zur Versenkung der Ölplattform Brent Spar wurdelange Zeit nicht nur vom Management, sondern selbst von der Unternehmens-kommunikation für eine hinreichende Legitimierung gehalten. Legalität wurdemit Legitimität fälschlicherweise gleichgesetzt.10 Legalität einer Unternehmens-handlung ist aber nicht mehr als ein Indiz dafür, dass einem weitestgehenden Kon-sens über die Legitimität nichts entgegenstehen dürfte – wenn von breiter Akzep-tanz des Rechtssystems ausgegangen werden kann.Moralische Normen erheben aber – auch unabhängig von ihrer rechtlichenVerankerung oder gar Durchsetzbarkeit – Anspruch auf Geltung. Ein relativ brei-ter Konsens dürfte darüber bestehen, dass es im allgemeinen kein Recht zur Tö-tung von Menschen gibt. Nicht zu morden, gehört zu den unbedingten Pflichtenund zur Verantwortung von Unternehmen. Auch die Einhaltung der Menschen-rechte ist eine zunehmend (zumindest im westlichen Kulturkreis) konsensfähigeNorm, wobei die Reichweite durchaus umstritten ist – insbesondere bei den so-zialen Menschenrechten. Um der präzisen Benennung von Objekten der Unter-nehmensverantwortung willen ist dabei durchaus zu unterscheiden zwischen einernegativen Pflicht zu Berücksichtigung elementarer Menschenrechte („Du sollstandere nicht töten“) und der weiten positiven Pflicht oder besser Empfehlung, zurweltweiten Geltung von Menschenrechten beizutragen. Über einen Mord im Un-ternehmensauftrag oder über Folterung durch Repräsentanten eines Unternehmens                                                     9 An dieser Stelle muss gar nicht erörtert werden, ob die ökologische Bilanz einer Versenkung mög-licherweise positiver ausgefallen wäre als die dann vollzogene Zerlegung an Land. Starke Zweifelmüssen lediglich dagegen angebracht werden, dass Peter Ulrich letztlich die Irrelevanz ökologi-scher Bilanzen dadurch zu behaupten versucht, dass der „Moral Point of View“ eben ein ganz an-derer (diskurs- und damit pflichtethischer) sei, und damit versucht, den Begriff Ethik für seinenAnsatz einer diskursethisch argumentierenden Pflichtethik zu monopolisieren (vgl. Ulrich 1996).Auch die Traditionen der Tugendethik und Güterethik (zu letzterem gehören Argumentationen, dieökologische Bilanzen verwenden) gehören zur Ethik, nicht nur Kantianische Pflichtethik.10 Kyora 1999, 157-161.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 171ist anders zu diskutieren als über die Frage, ob ein Unternehmen mit diktatori-schen Regimen, denen nach allem vernünftigen Ermessen Mord und Foltermetho-den unterstellt werden müssen, Geschäfte machen bzw. in solchen Ländern wirt-schaftlich tätig sein darf, sollte bzw. ob und wie wirtschaftliche Aktivität und indi-rekte Komplizenschaft entkoppelt werden können.Keine  Dis junk t ion  von  rech t l i cher  und  mora l i scherVeran twor tungTrotz des immer möglichen Auseinanderfallens von vertraglicher, rechtlicher undmoralischer Verantwortung sollte nicht übersehen werden, dass gerade in „guten“Rechtssystemen der Überlappungsbereich sehr groß ist. Ein striktes und exklusi-ves Gegenüber von rechtlicher und moralischer Verantwortung würde zu der ab-surden Konsequenz führen, dass ein funktionierendes Rechtssystem, welches dieErfüllung von Leistungen und Gegenleistungen mit Hilfe von Sanktionsandro-hungen durchzusetzen in der Lage ist, moralische Verantwortung faktisch un-möglich machte.11Wo aber bleiben der freie Wille und die Freiheit der Handlung, die angeblichfür „wirkliche“ moralische Verantwortung vorausgesetzt werden müssen? Dies isteine Frage der metaphysischen Position: In der sozialen Praxis gehen wir faktischvon dieser Freiheit des Willens und Handelns aus und nicht von einer generellenDeterminiertheit. Friedrich Nietzsche hat dagegen die Idee der Willens- undHandlungsfreiheit grundsätzlich bestritten und gelangt zu der „Erkenntnis ..., dassdie Geschichte der moralischen Empfindungen die Geschichte eines Irrthums, desIrrthums von der Verantwortlichkeit ist: als welcher auf dem Irrthum von derFreiheit des Willens ruht.“ Mit der (konsequenten) „These »Alles ist Nothwen-digkeit ... Alles ist Unschuld« wird der Mensch in ein Naturding zurückverwan-delt, dessen Handlungen nichts sind als vorübergehende Momente im kausalenFluss der Ereignisse“12 Sofern man sich diese Position nicht zu eigen macht –nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Individuen – muss die Freiheit desWillens und Handelns auch für solche Willensbestimmungen und Handlungenunterstellt werden, die mit sanktionsbewehrten rechtlichen Normen in Einklangstehen. Dass insbesondere die Freiheit des Handelns selten absolut ist, ist keineSondersituation von Unternehmen. Schon bei Aristoteles, aber auch bei Kant wer-den Handlungen mit Mischcharakter erörtert, die sowohl freiwillig als auch un-freiwillig sind. Dabei vergisst Kant nicht hinzuzufügen, dass die möglichen Ein-schränkungen der Freiheit nicht als Vorwand missbraucht werden dürfen, um sichder Verantwortung generell zu entziehen, sondern nur im Einzelfall. „Die Freiheit                                                     11 Der häufig begegnenden skeptischen Frage „Wirtschaftsethik – gibt es so etwas noch?“ oder derAnnahme eines ständigen wachsenden Widerspruchs zwischen Wirtschaftsethik und Wirt-schaftspraxis (vgl. den Buchtitel „Wirtschaftsethik und Wirtschaftspraxis – ein wachsender Wider-spruch?“; Spiegel 1992) ist daher zunächst zu entgegnen: Glücklicherweise gibt es sie in ganzweitem Maße, nämlich in dem Maße wie als legitim angesehene rechtliche und vertragliche Rege-lungen eingehalten werden. Darüber sollte auch nicht hinwegtäuschen, dass sich die Notwendigkeitspezifisch unternehmensethischer Reflexion häufig an den Widersprüchen und nicht an der Koinzi-denz entzündet und deren Thematisierung dann ungleich spannender ist.12 Bayertz 1995, 11.



172 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungdes Willens und Handelns muss grundsätzlich unterstellt werden, wenn die Ideeder Verantwortung nicht ihre Berechtigung verlieren soll.“13 Generelle Determi-niertheit wird in der sozialen Praxis nicht akzeptiert. Damit liegt die Beweislast imZweifelsfall bei dem, der seine Nicht-Zurechnungsfähigkeit zur Entschuldigungreklamieren möchte. „Freiheit“ ist kein empirisches, sondern ein normatives Prä-dikat mit kontrafaktischen Elementen. „Wir gehen nicht nur davon aus, dass dieMenschen frei handeln, sondern fordern es auch von ihnen.“14 Genau dies ist auchbei Unternehmen sinnvoll und möglich.Eine ganz andere Frage ist es, ob ein Akteur, von dem nach aller Erfahrunganzunehmen ist, dass er über die Einhaltung erzwingbarer rechtlicher Normenhinaus immer und überall nur dem individuellen Vorteilskalkül entspricht, auch innicht entsprechend rechtlich geregelten Bezügen vertrauenswürdig ist. Denn Ver-trauen in die Leistungserfüllung des Anderen ist sinnvolle Vorbedingung für dasEingehen von Verträgen, wenn die rechtliche Durchsetzung nicht garantiert wer-den kann. Für Unternehmen in stark rechtlich regulierten Kontexten ist es im all-gemeinen schwieriger, Verantwortungs- und Vertrauensfähigkeit (den tugendethi-schen Aspekt) nach außen darzustellen, weil die nicht rechtlich definierte Diffe-renzmenge fehlt.Ein vorläufiges Fazit kann lauten: Zur Unternehmensverantwortung gehörtdie Erfüllung selbst eingegangener Verträge und die Beachtung rechtlicher Vor-schriften. Die Einhaltung von Recht und Gesetz ist Teil der Wahrnehmung eige-ner Verantwortung und im Vollzug immer auch eine Stellungnahme und Bestäti-gung der Zustimmung (oder des Nicht-Widerspruchs) zu den entsprechendenNormen. Nicht alles was legitim ist, ist auch legal. Nicht alles, was legal ist, istlegitim. Sofern mit der Tätigkeit und vor allem mit dem Sitz eines Unternehmensin einem Rechtsgeltungsbereich grundsätzliche Zustimmung zu dessen Gesetzenvorausgesetzt werden kann, ist Legalität prima facie ein guter Indikator für Legi-timität – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zwischen der Verantwortung desUnternehmers und der Verantwortung des Unternehmens ist hier kein relevanterUnterschied erkennbar.7.1.3 Exkurs: Unternehmensverantwortung im PersonalbereichEine besondere Definition spezifisch moralischer Verantwortung wird vonLenk/Maring erörtert. Danach sei – in Abgrenzung von Kausalhandlungs-, Auf-gaben-, Rollen- und rechtlicher Verantwortung – „(universal)moralische Verant-wortlichkeit ... dadurch gekennzeichnet, dass sie sich an Handlungen ausrichtet,die das Wohl und Wehe von Personen und Lebewesen (mit Selbstzweckeigen-schaft) betreffen.“15 Hier wird spezifisch moralische Verantwortung von besonde-ren Merkmalen (Selbstzweckeigenschaft) der Verantwortungsobjekte abgeleitet.Personrechte seien der besondere Gegenstand moralischer Verantwortung.                                                     13 Bayertz 1995, 10f.14 Bayertz 1995, 12.15 Lenk/Maring 1993, 234.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 173Dieser Beschränkung spezifisch moralischer Verantwortung auf einen Gegen-standsbereich kann hier nicht zugestimmt werden. Doch die Norm „Achtung vorder Personwürde anderer“ wird damit in ihrer Bedeutung nicht eingeschränkt.Vielmehr ist mit Blick auf diesen Teilbereich der Unternehmensverantwortungder betriebswirtschaftliche Gegenstand der Personalpolitik nochmals zu beleuch-ten. Verpflichtungszusammenhänge, aus denen konkrete Verantwortung erwächst,sind – so wurde dargestellt – nicht nur vertraglich oder rechtlich normiert. Diesgilt insbesondere bei lang andauernden Beziehungen. Aus der lang anhaltendenBeziehung zwischen einem Unternehmen und seinen MitarbeiterInnen entstehenVertrauensverhältnisse und Treueverpflichtungen, unabhängig davon, ob sie imArbeitsvertrag oder im Arbeitsrecht fixiert sind. Zumindest in Deutschland sindauch diese Verantwortlichkeiten in einem teils nicht zu überbietenden Maßerechtlich fixiert. Die rechtliche Fixierung ist meist Ausdruck der (früheren) Strit-tigkeit der Verpflichtung. Unter der Kategorie „Achtung der Personwürde“ ist imVerhältnis zwischen Unternehmen und MitarbeiterInnen zu beachten, dass beideselbständige Subjekte sind und auch die wechselseitigen Verpflichtungen ver-nünftigerweise auf fairer Reziprozität beruhen müssen. So wie das individuelleSubjekt nicht in das Organisationssubjekt aufgesogen und mit ihm identisch wird,sondern allenfalls mitverantwortlich für dessen Verhalten, so wird auch das Un-ternehmen nicht totalverantwortlich für das Wohlergehen des/der MitarbeiterIn inallen seinen Bezügen.Legt man die materiale Fassung des Kantschen Kategorischen Imperativs zu-grunde,16 so ergeben sich daraus klare Folgerungen für die inhaltliche Bestim-mung von Unternehmensverantwortung. Die personalwirtschaftliche Maxime„Der Mensch ist Mittel. Punkt.“17 ist dann als unternehmensethische(!) Maximenicht haltbar. Legitim kann die These sein, sofern man unter Personalwirtschaftein innerhalb der Wissenschaft und innerhalb der Unternehmung spezialisiertesSubsystem versteht. Das System Personalwirtschaft wird dann definiert als dasje-nige System, in dem Menschen in ihrer Funktion als Mittel für die betrieblichenProzesse betrachtet werden. Sofern es sich dabei um die Abgrenzung der Wissen-schaft von der Personalwirtschaft geht, ist dieser Blickwinkel genauso unproble-matisch und um der methodischen Konsistenz willen sogar notwendig, wie dieBetrachtung des Menschen als homo oeconomicus in volkswirtschaftlichen Mo-dellen. Sofern es um die Abgrenzung der Aufgaben der für Personalwirtschaftzuständigen Abteilungen geht, wird die Lage schon kritischer. Doch selbst diesekönnen legitimerweise nach dieser Maxime vorgehen. Entscheidend ist dann nur,dass im Unternehmen andere Mechanismen, Abteilungen oder Menschen dafürsorgen, dass die Mitarbeiter, d.h. Menschen, vom Unternehmen nie nur als Mittelzum Zweck behandelt werden. Da es diese anderen Mechanismen, Abteilungenoder Menschen meistens nicht gibt – sofern man nicht darin die besondere Funk-tion des Betriebsrats sieht –, erscheint es geboten, dass eben die personalwirt-                                                     16 «Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andernjederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.»“17 Vgl. die Thesen von Neuberger 1990 unter dem Titel „Der Mensch ist Mittelpunkt. Der Mensch istMittel. Punkt“ sowie Schanz 1993, 6-13.



174 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungschaftlichen Abteilungen oder Personalvorstände nach der Maxime verfahren,dass die MitarbeiterInnen des Unternehmens nie nur als Mittel zum Zweck zubetrachten sind. Und insofern die Wissenschaft vom Personal nicht unwesentlichan der künftigen Strukturierung und Aufgabenstellung der betrieblichen Perso-nalwirtschaft wie auch an der Ethosbildung künftig personalwirtschaftlich Ver-antwortlicher beteiligt ist, gibt es gute Gründe dafür, dass auch die Wissenschaftvom Personal sich den personalethischen Fragen stellen muss.18 Entscheidendaber ist, wie das Unternehmen insgesamt den MitarbeiterInnen gegenübertritt.In Anlehnung an Kant formuliert Summer: „Verantwortlich handeln heißtdemnach also so handeln, dass die Personalität des anderen nicht beschädigt wird.(...) Die Verantwortlichkeit endet also dort, wo die Freiheit des anderen tangiertwird. Sie ist damit gerade eine Verantwortung für die Freiheit des anderen.“19 DieFormulierung „damit gerade“ soll wohl bedeuten, dass die Grenzen der Verant-wortlichkeit an der Freiheit des anderen identisch seien mit der Verantwortung fürdie Freiheit des anderen. Damit wird aber bereits das Missverständnis weitrei-chender quasi „elterliche Verantwortung“ in Sinne von Jonas nahegelegt. Solcheumfassende Fürsorgeverantwortung haben Unternehmen auch gegenüber ihrenMitarbeiterInnen nicht und sollen diese auch nicht anstreben. Verständlich wäredies allenfalls, wenn man elterliche Verantwortung als Verantwortung für die(auszubildende) Eigenständigkeit der Kinder definiert. Die personalethische Kon-sequenz wäre dann, die MitarbeiterInnen nicht umfassend zu betreuen, sondern zuermächtigen und dies in Einklang bringen mit der Notwendigkeit gemeinsamenHandelns. „Das unternehmensinterne Ethos muss ... zugleich die für die moderne,differenzierte Gesellschaft charakteristische Unterscheidung zwischen Verbind-lichkeiten bzw. Erwartungen an die Betriebszugehörigkeit einerseits und den indi-viduellen Freiräumen der Privatheit andererseits respektieren.“20Eher noch kritischer zu beurteilen ist die gegenteilige Position, welche häufigmit der Human-Relations-Bewegung assoziiert wird. Diese Position sagt nicht:„Der Mensch ist Mittel. Punkt“, sondern sie sagt: „Der Mensch ist Mittelpunkt.“21Erstens ist festzustellen, dass die Aufforderungen, Personen „nie nur als Mittel“zu betrachten, nicht identisch ist mit „nie als Mittel“ betrachten. LetztgenanntePosition ist stricte dictu in der Unternehmenspraxis gar nicht durchhaltbar. EinUnternehmen muss prinzipiell seine MitarbeiterInnen immer auch als Mittel zumZweck betrachten können. Zweitens: Sofern Unternehmen Menschen als wichtig-stes (Human) Capital in den Mittelpunkt rücken, ist dies in personal- oder for-schungsintensiven Unternehmen naheliegend und auch ethisch legitim. Unter derKategorie des Respekts ist diese Position aber nicht anders zu behandeln als dieje-nige, welche in Mitarbeitern ein Mittel für die Erfüllung betrieblicher Aufgabensieht. Der Unterschied besteht je nach Bedeutung der jeweiligen Kompetenzenund der Austauschbarkeit von Individuen zwischen kurzfristiger Ausbeutung ver-                                                     18 Vgl. hierzu Röhr 1998.19 Summer 1998, 149.20 Rendtorff 1992, 488.21 Dass Ethikdebatten in anderen Kontexten gerade gegen diese anthropozentrische Position (Menschim Mittelpunkt) geführt werden (Rechte der Natur, Tierrechte usw.) sei hier nur erwähnt – ohnediesen Positionen im Einzelnen zuzustimmen.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 175sus langfristigen Investitionen in Humankapital, die nicht selten mit entsprechen-den Mitarbeiterbindungsprogrammen einhergehen. Drittens ist solchen und ähnli-chen Statements in Personalberichten, Imagebroschüren oder Leitbildern mit Vor-sicht zu begegnen. Sie entsprechen Absichtsbekundungen, die zwar nichtsSchlechtes sind, wegen ihres überhohen Anspruchs aber kaum durchhaltbar unddadurch schnell unglaubwürdig werden.7.2 Aufgabenverantwortung in der Marktwirtschaft7.2.1 Aufgabenverantwortung als Wesensbestimmung?Die bisherigen Erörterungen zu den Objekten der Unternehmensverantwortunghatten ihren Ausgangspunkt beim Subjekt: dem Unternehmen. Zur Unterneh-mensverantwortung gehören die vom Unternehmen selbst eingegangenen ver-traglichen Verpflichtungen (moralisch-vertragliche Verantwortung), die Berück-sichtigung rechtlicher Vorschriften aufgrund einer anzunehmenden grundsätzli-chen Zustimmung zum Rechtssystem (moralisch-rechtliche Verantwortung) unddie Beachtung universal gültiger Grundsätze (universal-moralische Verantwor-tung). Das Objekt der Unternehmensverantwortung sind die eigenen Handlungenund die Beachtung von Handlungsbeschränkungen aufgrund vertraglicher, recht-licher oder universal-moralischer Festlegungen. Cum grano salis entsprechen die-se Aspekte der pflichtethischen oder deontologischen Tradition, der Erörterungvon Verbindlichkeiten individuellen und organisationalen Verhaltens.Lässt sich die Frage nach den Objekten der Unternehmensverantwortung auchvon der anderen Seite angehen: vom Objekt her? Dies ist die in weit stärkeremMaße umstrittene Fragerichtung. Alle Antworten hierzu beinhalten eine Vorstel-lung vom gemeinsamen guten Leben und von der sach- und menschengerechtenGestaltung sozialer Systeme. Wer behauptet, ein Unternehmen solle für be-stimmte gesellschaftliche Aufgaben verantwortlich sein, muss nicht nur die Fragebeantworten: „Was ist so wichtig an dieser Aufgabe?“. Er muss immer auch dieFrage beantworten: „Warum das Unternehmen? Warum nicht diese oder jenestaatliche Organisation? Warum nicht Familie X? Warum nicht die Kirche?“ Esgeht also um das Set von Aufgaben- und Rollenzuschreibungen in einer Gesell-schaft. Antworten auf den güterethischen Aspekt der Frage nach den Objekten derUnternehmensverantwortung implizieren eine sozial- und wirtschaftsethischeStellungnahme zu den Grundfragen des Wirtschaftssystems. Man kann diese Fra-gen zeitweise zurückstellen. Im Konfliktfall tauchen sie wieder auf.Zusammenhang  von  Unte rnehmense th ik  und  Soz ia le th ikDeshalb lassen sich auch zahlreiche unternehmensethische Positionen insbesonde-re der deutschsprachigen Diskussion entlang dieser Schnittstelle darstellen. „AufBasis grundsätzlicher Zustimmung zur Rahmenordnung in westlichen Marktwirt-



176 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungschaften erhält Unternehmensethik bei K. Homann nur untergeordnete Funktion.Im Normalfall haben Unternehmen Spielregeln der (z.B. staatlich gesetzten)Rahmenordnung zu befolgen und langfristige Gewinnmaximierung zu betreiben.Der Wettbewerb lenkt die freigegebenen Spielzüge zur Erreichung gesellschaft-lich moralischer Ziele. Diese unternehmensethische Position reduziert die Kom-plexität der Aufgaben- und Zielbestimmung in Unternehmen: Maximierung derGewinne. Nur bei Defiziten der Rahmenordnung fällt Verantwortung an die ein-zelnen Unternehmen zurück – als Mitverantwortung für die Entwicklung derRahmenordnung. Bei P. Ulrich gilt diese Position als ethisch nicht legitimierbarerÖkonomismus. Unternehmen müssen fortlaufend die Legitimität ihrer Geschäfts-strategien reflektieren und nach rentablen Wegen lebensdienlichen Wirtschaftenssuchen – im realen und fiktiven Dialog mit allen Stakeholdern. Darauf baut dierepublikanische Mitverantwortung für Branchen- und Ordnungspolitik auf. In derbetrieblichen Praxis stellt sich die reduzierte Frage, wie weit die Richtigkeitsver-mutung des Gewinnprinzips reicht (Steinmann/Löhr). Moral und Gewinn ist dieunternehmensethische Parallele zur Verhältnisbestimmung zwischen "gut sein"und "gut ergehen" in der allgemeinen Ethik. Eine Heuristik des Verdachts gegen-über Gewinn und Erfolg führt in Marktwirtschaften zu Aporien, die nur als Anti-zipation einer anderen Wirtschaftsordnung aufgelöst werden können.“22 Wie einGroßteil der unternehmensethischen Debatte gehen auch die folgenden Erörterun-gen von Unternehmen in westlichen Marktwirtschaften aus – jedoch mit dem ex-pliziten Hinweis auf diese argumentative Lücke.Aufgabenveran twor tung  a l s  „Wesensbes t immungen“?Dieser Hinweis fehlt in der Arbeit über den unternehmensethischen Begriff derVerantwortung von Summer. Er versucht aus dem Wesen des Unternehmens eineeigenständige Begründung der Unternehmensethik zu leisten. Weil Summer (insehr spezifischer Art und Weise) strikt von der Aufgabenverantwortung von Un-ternehmen her argumentiert, sei dieser Versuch mit einem längeren Zitat darge-stellt:„Die Gestalt des Unternehmens hat ihre Besonderheit in der Ökonomie als (der; JF)dem Menschen seine physische und kulturelle Existenz sichernden Auseinandersetzungmit der Natur aufgrund der Effektivitätssteigerung eines Wirtschaftens in der Gestaltder Arbeitsteilung zwischen konkurrierenden Wirtschaftseinheiten in der Organisations-form der Marktwirtschaft. Damit besteht die Eigenschaft von Unternehmen, die einegenuin unternehmensspezifische Ethik möglich und notwendig macht, nicht in ihremisolierten und nur für sich selbst relevanten Dasein. Weil das Unternehmen eine spezi-fisch durch Effektivität in der Form von Arbeitsteilung und konkurrierender Organisati-on geprägte Erscheinungsform der Auseinandersetzung der Gattung Mensch mit ihrenmateriellen und kulturellen Existenzbedingungen ist, deshalb ist seine auch für unter-nehmensethische (sic!) wesentliche Auszeichnung in seinem Bezug auf die Sicherungmenschlicher Grundbedürfnisse materieller und kultureller Natur zu sehen. Das Unter-nehmen arbeitet deshalb auch in seinem Streben nach Effektivität und Gewinnmaximie-rung nicht nur für sich, sondern ebensosehr für andere.                                                     22 Fetzer 2001, 1643f.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 177Unter dieser Perspektive steht das Unternehmen bereits mit den ersten und konstitutivenGrundlagen seiner Existenz in einem zwischenmenschlichen Zusammenhang, der sichinsbesondere in der Befriedigung materieller wie auch kultureller Bedürfnisse aus-drückt. Aufgrund seiner strukturellen Bestimmungen ist das Unternehmen also auchdann eine Entität, deren Wesen in einem Sein für andere besteht, wenn dies sich imBewusstsein der unmittelbar Beteiligten nur als ein Sein für sich darstellt.Wenn die Existenz von Unternehmen also eine eigene Ethik konstitutiv begründet, sokann dies aufgrund eben der Wesensmerkmale, die eine solche Ethik zu einem Produktpraktischer Vernunft und nicht nur der subsumierenden Urteilskraft werden lassen,nicht eine Individualethik in dem Sinne sein, dass das Verhalten des Unternehmens nurmit Bezug auf sich selbst beurteilt wird. Eine genuine Unternehmensethik wird sichvielmehr von vornherein unter der generellen Form einer Interpersonalethik ausbildenmüssen. Daraus ergibt sich aber, dass eine solche Ethik als Mindestanforderung ent-halten muss, dass sie die Struktur eines Rechtfertigungsverhältnisses gegenüber anderenMenschen enthält. Eine solche Struktur ist aber gerade mit dem ethischen Zentralbegriffder Verantwortung gegeben.Sich gegenüber anderen verantworten ist also die Struktur, die sich aus den Charakterenergibt, die es erlauben, von einer durch den besonderen Status von Unternehmen be-stimmten Ethik zu sprechen, die sich damit spezifisch von der allgemeinen Ethik unter-scheidet.“23In die Bestimmung von Unternehmensethik wird eine Wesensbestimmung desUnternehmens eingebaut. Die methodische Problematik solcher Wesensbestim-mungen zeigt sich, wenn man eine andere nicht weniger plausible Wesensbstim-mung danebenstellt. Bei Werner Sombart heißt es:„Die kapitalistische Unternehmung hat ihre eigenen Zwecke, richtiger: sie hat eineneinzigen, ganz bestimmten Zweck, oder wenn man die in diesem Fall genauere Be-zeichnung vorzieht: ein einziges, ganz bestimmtes Ziel: den Gewinn. Die kapitalistischeUnternehmung hat nur dieses eine Ziel, weil sie nur dieses eine Ziel haben kann, da essinnhaft allein ihrem Wesen entspricht. Es ist nur ein analytischer Satz, wenn wir sagen:das einzige Ziel der kapitalistischen Unternehmung ist der Gewinn. Denn sie ist be-grifflich nichts anderes als eine Veranstaltung zum Zwecke der Gewinnerzielung.“24Bei Summer ist das Unternehmen eine Entität, deren Wesen in einem Sein fürandere besteht. Bei Sombart ist sie ihrem Wesen nach eine Veranstaltung zumZwecke der Gewinnerzielung. Scheinbar stehen sich hier zwei inhaltlich höchstunterschiedliche Wesensbestimmungen gegenüber, deren Widerspruch kaumauflösbar ist. Phänomenologisch lässt sich die eine wie die andere „Wesensbe-stimmung“ gut belegen – und damit keine von beiden.Aber inwiefern besteht zwischen beiden ein Widerspruch? Betriebswirt-schaftlich gesprochen bezieht sich die Wesensbestimmung bei Summer auf dieSachziele der Unternehmung: Produktion und Distribution von Gütern. Die We-sensbestimmung bei Sombart bezieht sich auf das (umstrittene) Formalziel: Ge-winnmaximierung. Die Differenzierung in Formal- und Sachziele macht deutlich,dass es sich nicht um gegensätzliche Bestimmungen, sondern um Bestimmungenauf unterschiedlicher Ebene handelt. Ihr Zusammenhang und ihr möglicherweisesich ergebender Widerspruch ist nicht auf der Ebene des Unternehmens auflösbar,                                                     23 Summer 1998, 30f.24 Sombart 1927/1987 (III/1), 36.



178 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungsondern einzubinden in die Erörterung der Funktionsweise von Marktwirtschaf-ten. Da diese – zumindest als dominante Form des Wirtschaftens – eine relativjunge Errungenschaft menschlicher Kulturentwicklung darstellen, wird deutlich,dass es sich nicht um zeitlich und situativ invariante, gar ontologische Wesensbe-stimmungen handelt, sondern um historisch kontingente Zuschreibungen.Ef fek t iv i t ä t  durch  Spez ia l i s i e rung  und  Wet tbewerbFairerweise ist zuzugestehen, dass dieser Aspekt der historischen Kontingenz inder Definition von Summer insofern vorkommt, als hier vom Unternehmen alseiner Erscheinungsform der Auseinandersetzung der Gattung Mensch mit ihrenmateriellen und kulturellen Existenzbedingungen die Rede ist, was wohl voraus-setzt, dass es auch andere Erscheinungsformen geben kann. Das Spezifikum die-ser Erscheinungsform ist die Effektivität durch Arbeitsteilung und konkurrierendeOrganisationen. Der Aspekt der Arbeitsteilung gilt nicht nur für Unternehmen inMarktwirtschaften, sondern ist/war auch in sozialistischen Unternehmen nichtunbekannt, allerdings insofern eingeschränkt, als der sozialistische Betrieb auchviele weitere Funktionen zu übernehmen hatte. Er sollte auch sozialer Lebensraumbzw. weitergehend Sozialisationsraum sein. Effektivitätssteigerung durch konkur-rierende Organisation dagegen ist für sozialistische Unternehmungen gerade keinbesonderes Spezifikum, sofern man von den Versuchen absieht, „Wettbewerb imSozialismus“ zu institutionalisieren.(Grund- )Bedür fn i s se  und  Bedar fUnter diesen Einschränkungen mag Summers Beschreibung als zutreffend ange-sehen werden. Problematischer sind die Folgerungen: „... deshalb ist seine auchuntemehrnensethisch wesentliche Auszeichnung in seinem Bezug auf die Siche-rung menschlicher Grundbedürfnisse materieller und kultureller Natur zu sehen.“Was ist mit diesem „Bezug auf die Sicherung menschlicher Grundbedürfnisse“gemeint? Ist dies ein nebensächlicher Bezug oder ein wesentlicher? Ist die Erfül-lung von Grundbedürfnissen (wessen?) primäres Produkt des Unternehmens (wel-ches?). Oder ist es (nur) ein Kuppelprodukt und die primäre Aufgabe liegt bei derDeckung des Bedarfes auf Märkten? Summer schreibt, als habe es nie eine De-batte über den Unterschied von Bedürfnis und Bedarf gegeben25 – nicht zu redenvon der problematischen Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Grundbe-dürfnissen.26 Nun muss man keineswegs den Kritikern in ihrer Polemik folgen,welche behaupten, Unternehmen in westlichen Gesellschaften würden nur denBedarf von Überflussgesellschaften befriedigen und ließen die Grundbedürfnisseder größeren Teile der Menschheit und auch von Teilen ihrer eigenen Gesell-                                                     25 Vgl. Scherhorn 2001 und 1959.26 Der inhaltlich unbestimmten und relativ beliebigen Verwendung der Begriffe Bedarf und Bedürfnisentspricht die in der Ökonomik sukzessiv vollzogene Entleerung des Nutzenbegriffs (vgl. Bier-vert/Wieland 1987), der – immerhin redlich – den Wohlfahrtsökonomen Amartya Sen dazu geführthat, nicht mehr von Nutzenfunktionen, sondern von U-Funktionen zu sprechen, um der Verwechs-lung des formalen Begriffs theoretischer Ökonomie mit dem lebensweltlichen Pendant zu vermei-den, die ihre gemeinsamen Wurzeln in der (güter-ethischen) Tradition des Utilitarismus haben.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 179schaften unberücksichtigt. Man kann auch anerkennen, dass gerade die Deckungvon Grundbedürfnissen, aber auch von weitergehenden Bedürfnissen, in Markt-wirtschaften besser gewährleistet wird als in anderen Wirtschaftsformen. Und füreben diese Marktwirtschaften ist eine relative Selbstständigkeit von Unternehmeneine conditio sine qua non. Daraus jedoch eine Wesensbestimmung des Unter-nehmens in der Grundlegung einer Wirtschaftsethik zu machen, ist abwegig.Or ien t ie rung  am anderenNoch weitergehend ist das unmittelbare Folgezitat bei Summer: „Das Unterneh-men arbeitet deshalb auch in seinem Streben nach Effektivität und Gewinnmaxi-mierung nicht nur für sich, sondern ebensosehr für andere.“ Zu beachten ist dieleichte, aber problematische, Verschiebung der Argumentation. War bisher vonder gesellschaftlichen Organisation von Arbeit die Rede, deren Effektivität durchArbeitsteilung und Konkurrenz gesteigert wird, so wird daraus unter der Hand dasStreben des Unternehmens nach Effektivität. Wo kommt dieses Streben (als Tu-gend?) des Unternehmens denn her? Ist es angeboren oder eine erworbene Tu-gend? Ist es durch die Marktkonkurrenz erzwungen, oder werden Unternehmenauch ohne Wettbewerb immer effektiver im Streben danach, ihren Beitrag zurEffektivität der Auseinandersetzung der Gattung Mensch mit ihrer Existenzbasiszu leisten?Inhaltlich stellt dieses Zitat aber vollkommen richtig auf den Aspekt ab, dassUnternehmen in betriebswirtschaftlicher Terminologie auf Fremdbedarfsdeckungund nicht auf Eigenbedarfsdeckung zielen. Auch mit der oben in Kap. 3 erläuter-ten Definition (nicht: Wesensbestimmung) wird in gleicher Richtung vorgeschla-gen, Unternehmen dadurch von anderen Organisationen und sozialen Einheitenabzugrenzen, dass sie mit Zielen verknüpft sind, die außerhalb ihrer selbst liegen.Man kann dies verstehen als eine weniger anthropomorphe Umschreibung für das„Arbeiten“ des Unternehmens im „Streben“ nach Effektivität und Gewinnmaxi-mierung. Mit Summer haben die hier entwickelten Überlegungen gemeinsam,dass beim Handeln und Verhalten von Unternehmen immer auch andere im Spielsind, dass sich Unternehmensethik27 immer auch in der Form einer Interpersona-lethik ausbilden muss, dass eine solche Ethik als Mindestanforderung ein Recht-fertigungsverhältnis gegenüber anderen Menschen enthält und dass sich dafür der(neuerdings) ethische Zentralbegriff der Verantwortung anbietet.Richtig und wichtig ist weiterhin, dass diese Orientierung bzw. Verknüpfungmit dem Bedarf und den Bedürfnissen anderer auch dann bestehen kann, wennsich das Unternehmen „im Bewusstsein der unmittelbar Beteiligten nur als einSein für sich darstellt.“ Daher ist dieses „Sein für andere“ rechtfertigbar, verant-wortbar und kritisierbar auch dann, wenn die im Unternehmen beteiligten indivi-duellen Personen eher dem „analytischen Satz“ von Sombart zustimmen würden:eine Veranstaltung zum Zwecke der Gewinnerzielung.Diese Unabhängigkeit und Entkopplung vom Bewusstsein der individuellenAkteure kann in zweierlei Hinsicht stattfinden. Die eine Entkopplung beruht dar-                                                     27 gegen Summer: als Teil der allgemeinen Ethik.



180 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungauf, dass im Unternehmen selbst Interaktion von Individuen stattfindet und mittelsder Bedinungen dieser Interaktion das Unternehmenshandeln von den Hand-lungsmotiven der individuellen Akteure entkoppelt wird.28 Die zweite Entkopp-lung findet aufgrund der Interaktion des Unternehmens mit anderen Akteuren z.B.auf Märkten statt. Dies betrifft in gleichem Maße individuelle wie korporativeMarktakteure. Pointiert gesagt: Das berühmte Smith-Argument gilt in gleichemMaßen für Bäcker, Metzger, mittelständische Zulieferunternehmen der Automo-bilindustrie wie die Unternehmensgiganten Coca-Cola oder METRO AG. Diesaber nicht aufgrund eines „Wesens“, sondern aufgrund und unter der Bedingungder Funktionsweise von etablierten Märkten in meist kunstvoll gestalteten Rechts-systemen. Bei Wegfall dieser Rahmenbedingungen ändern sich auch die Verant-wortungsbezüge und – nicht selten – auch die Effektivität. Eine gesellschaftlicheRolle sollte eben nicht zu einem „Wesensbegriff“ hochstilisiert werden.7.2.2 Kerndimensionen der Aufgabenverantwortung inMarktwirtschaftenDie Auseinandersetzung mit Summer hatte nicht (nur) das Ziel, methodische Dif-ferenzen deutlich zu machen. Vielmehr wurden dabei wesentliche Objekte derUnternehmensverantwortung benannt, die aber eben weniger ontologisch be-stimmt, sondern als historisch kontingente Zuweisung von Aufgaben- und Rol-lenverantwortung an Unternehmen zu interpretieren sind. Idealtypisch gespro-chen: Die Gesellschaft delegiert – auch dies in einem stets unabgeschlossenen, niekonfliktfreien Konsensbildungsprozess – bestimmte Aufgaben an Unternehmenund weist ihnen damit eine Rolle zu. Theoretisch rekonstruierbarer Hintergrunddieser Verantwortungszuschreibung ist die Vermutung, dass diese Verantwor-tungsobjekte besser in den Möglichkeitsraum der Kausalverantwortung von Un-ternehmen fallen als in den Möglichkeitsraum anderer Subjekte. 29 Mit dem Mög-lichkeitsraum der Kausalverantwortung sind aber empirische oder theoretisch re-konstruierbare Zusammenhänge bezeichnet. Wenn im FolgendenKerndimensionen ökonomischer Aufgabenverantwortung von Unternehmen inMarktwirtschaften identifiziert werden sollen, so kann und muss deshalb auf er-klärende und nicht-normative Unternehmenstheorien Bezug genommen werden.30Zu diesen Aufgaben gehört erstens, in der Auseinandersetzung mit der NaturProdukte und Dienstleistungen herzustellen, welche der Sicherung menschlicher(Grund- und Luxus-)Bedürfnisse materieller und immaterieller Natur dienen. Aufdiese Aufgabe bezieht sich die neoklassische Unternehmenstheorie, deren ent-scheidende Größe die Technologie ist, welche den Zusammenhang von Ressour-cen-Input und Güter-Output definiert – neuerdings unter Einbezug des Outputssogenannter Kuppelprodukte, z.B. von Schadstoffen.                                                     28 Vgl. oben Kap. 6.2.2.29 Vgl. oben Kap. 4.7.2.30 Den meisten ökonomischen Theorien wird immer wieder der Vorwurf impliziter Normativitätgemacht. Dies wäre m.E. nur dann zutreffend, wenn die empirische Theorie über den Möglichkeits-raum der Kausalverantwortung automatisch eine entsprechende Aufgabenzuordnung nach sich zie-hen würde. Dies sind aber zwei voneinander unabhängige argumentative Schritte.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 181Zu diesen (manchmal umstrittenen) Aufgaben gehört zweitens, dabei effektiv(oder besser: effizient) zu sein. Wie sehr dieser Aspekt im Fluss ist, lässt sichschon daran ersehen, dass zunehmend der effiziente Umgang mit natürlichen Res-sourcen als (relativ) neu erkannte gesellschaftliche Aufgabe den Unternehmenzugemutet wird. Erwähnt werden sollte, dass die höhere Effizienz von Unterneh-men nicht nur – wie bei Summer – mit den Argumenten Arbeitsteilung und Kon-kurrenz begründet werden kann. Auch über Märkte lässt sich bekanntlich gesell-schaftliche Arbeitsteilung organisieren, und Konkurrenz gehört zu seinen Grund-prinzipien. Wozu brauchen wir dann Unternehmen? Ronald Coase entwickelte inseinem 1937 erschienen, aber erst mit großer Verzögerung bahnbrechenden Auf-satz „The Nature of the Firm“31 die Idee, dass Unternehmen gegenüber Märktendeshalb Effizienzvorteile aufweisen, weil auch die Benutzung von Märkten (Su-chen von Tauschpartnern, Anbahnung und Durchsetzung von Verträgen usw.)nicht kostenlos ist. Da diese (später) sogenannten Transaktionskosten unter be-stimmten Umständen in Unternehmen niedriger sind, haben Unternehmen gegen-über Märkten Effizienzvorteile.Diesen Aufgabenzuordnungen, die schon bei Summer thematisiert waren,müssen m.E. zwei weitere hinzugefügt werden. Die dritte Aufgabenzuordnungwurde von J.A. Schumpeter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Ersah die Rolle des Unternehmers in der „schöpferischen Zerstörung“ der vorhande-nen Produktionsstruktur durch neue Verfahren und Techniken, kurz: durch Inno-vationen.Eine vierte Aufgabenzuordnung besteht in der Übernahme von Risiken, präzi-ser: in der Übernahme von Unsicherheit. Diese Funktion von Unternehme(r)n istkaum zu überschätzen und wurde zuerst in der Unsicherheitstheorie von Knightausgearbeitet.32 Er unterscheidet kalkulierbare und daher versicherbare Risikenund nicht kalkulierbare und daher nicht versicherbare Unsicherheit. Zu den Auf-gaben von Unternehme(r)n gehört es, die Nachfrage nach und das Angebot vonGütern abzuschätzen, die Rentabilität der verschiedenen Produktionsprozesse zukalkulieren und die gewählten Produktionsprozesse durchzuführen. Gewinn undVerlust sind dann Residualeinkommen, die keinem Produktionsfaktor zugerechnetwerden können. Wie bedeutend diese Aufgabenzuordnung einzuschätzen ist, lässtsich schon daran ablesen, dass in den oben33 zitierten Unternehmensdefinitionenvon Schweitzer und Gabler das eigene Marktrisiko zur Unternehmensdefinitiongehört. „Eine Wirtschaftseinheit, die das Marktrisiko ablehnt oder der dasMarktrisiko genommen wird, verliert den Charakter eines eigenständigen Unter-nehmens.“34 In dieser Arbeit wurde ein wesentlich weiterer Unternehmensbegriffgewählt. Trotzdem gehört die Übernahme des Marktrisikos zu den Aufgaben, dieden meisten Unternehmen in Marktwirtschaften zugemutet wird. Wo das Marktri-siko abgelehnt oder abgenommen wird, d.h. das Risiko des Verlustes (und imschlimmsten Fall: des Konkurses), verliert die Organisation zwar nicht den Cha-                                                     31 Coase 1937/1991.32 Knight 1921/1965; zur Unterscheidung von Risiko und Unsicherheit bzw. Gefahr vgl. auch Kauf-mann 1995, 76-79.33 Vgl. oben Kap. 3.2.34 Schweitzer 1990, 23.



182 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungrakter eines selbständigen Unternehmens und fällt nicht aus dem Definitionsbe-reich „Unternehmen“ heraus. Vielmehr erfüllt dann ein Unternehmen eine Aufga-be nicht, die anderen Unternehmen zugemutet wird. Dafür kann es Gründe geben.Unter dem Postulat der Gleichbehandlung muss es dafür sogar Gründe geben.35Bei der Diskussion, welche Aufgaben an welche Unternehmen zugeschriebenwerden, und bei der Frage „Wie nehmen unterschiedliche Unternehmen in unter-schiedlicher Weise ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr?“, ist diese Funkti-on unbedingt zu berücksichtigen.Damit sind die potentiellen Objekte der Unternehmensverantwortung keines-wegs abgeschritten. Es sind lediglich diejenigen Dimensionen der Rollenverant-wortung von Unternehmen benannt, die in Marktwirtschaften besonders typischsind: Produkte und Dienstleistungen anzubieten, welche der Sicherung menschli-cher Bedürfnisse materieller und immaterieller Natur dienen; dabei effizient zusein, was den effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen einschließt; in„schöpferischer Zerstörung“ Produkt- und Prozessinnovationen zu tätigen und diebei all dem entstehenden Risiken selber zu übernehmen. Man muss nicht überdiese vier Dimensionen hinausgehen, um zu erkennen, dass die konkrete Aufga-benzuordnung innerhalb dieser Dimensionen an einzelne Unternehmen oder Un-ternehmensgruppen bereits Ziel- bzw. Rollenkonflikte provoziert. Wer z.B. voneinem Unternehmen die beständige Produktion inhaltlich und qualitativ bestimm-ter Güter in über die Zeit hinweg immer gleicher Qualität und Ausstattung fordert,der muss vermutlich bei der Zuschreibung von Innovationspotentialen und„schöpferischer Zerstörung“ Abstriche machen.7.3 Aufgabenverantwortung und Gewinnprinzip7.3.1 Zur These des MarktdeterminismusIn die Rekonstruktion der genannten vier Kerndimensionen der Aufgabenverant-wortung von Unternehmen ist das in Werner Sombarts Wesensbestimmung ent-haltene Gewinnprinzip nicht aufgenommen. Ein relevanter Teil der unternehmen-sethischen Debatte kreist um die Frage, wie sich Gewinnprinzip auf der einenSeite und moralische oder soziale Verantwortung von Unternehmen auf der ande-ren Seite zueinander verhalten. Führt das „Wesen des Unternehmens“ oder dasmarktwirtschaftliche Prinzip zu einer Determination dieser Subjekte, welche eine                                                     35 Die Abwendung von Konkursen durch staatliche Bürgschaften oder ähnliches wird häufig mit demArgument der Erhaltung von Arbeitsplätzen begründet. Da Fragen der Fairness und Gleichbe-handlung von Unternehmen nicht Gegenstand dieser Untersuchung ist, sei hier nur angemerkt, dassdamit meist eine eklatante Bevorzugung großer Unternehmen einhergeht, da nur solche Konkursedie Schwelle der öffentlichen Aufmerksamkeit überschreiten bzw. eine entsprechende Bühne fürdas publikumswirksame Eingreifen politischer Akteure abgeben. Diese Ungleichheit wird (etwas)dadurch relativiert, als Großunternehmen auch im negativen Fall (Stichwort: Ökologische Skanda-le) größerer öffentlicher Beobachtung unterworfen sind bzw. die Auflistung sogenannter „Machen-schaften der Weltkonzerne“ zu beachtlichen Verkaufserfolgen auf dem Büchermarkt führen kann.So bei Werner/Weiss 2001.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 183eigenständige Reflexion auf Objekte der Unternehmensverantwortung überflüssigoder gar schädlich machen?Dabei lassen sich zwei Varianten der Determinismusthese isolieren. Die ersteVariante geht vom Gewinnprinzip als Wesensmerkmal des Unternehmens bereitsaus. Damit sind die Handlungen des Unternehmens determiniert. Die Unterschei-dung zwischen den Ebenen der Sachziele und Formalziele lässt unmittelbar plau-sibel werden, warum eine Determination von Unternehmenshandlungen durch dasGewinnprinzip nicht ernsthaft behauptet werden kann. Wenn die Volkswagen AGausschließlich daran interessiert ist, Gewinnmaximierung zu betreiben, so erreichtsie dies nur durch Mittel auf der Sachzielebene: Gewinne maximieren zu „wol-len“, ist keine Handlungsorientierung. Volkswagen muss Autos entwickeln, bauenund vertreiben. Eine strikte Determination durch das Gewinnprinzip müsste empi-risch dazu führen, dass alle Unternehmen das Gleiche tun, was offensichtlich nichtder Fall ist. Diese interne Determinationsthese entspräche weiterhin dem im vori-gen Kapitel diskutierten und als nicht plausibel ausgewiesenen Maschinenmodellder Unternehmung.Die zweite Variante geht von der unbedingten und ausschließlichen Einbin-dung von Unternehmen in das gesellschaftliche Funktionssystem der Wirtschaftaus, welches seine Kommunikation nach dem binären Code Zahlen/Nicht-Zahlenstrukturiert. Alle Kommunikationsleistungen jenseits dieses Codes sind strictedictu nicht Teil des Funktionssystems Wirtschaft. Beispielsweise haben Verant-wortungsdiskurse hier keinen Ort. Eine damit kompatible – aber aus anderen theo-retischen Wurzeln gespeiste – Tradition beruht auf der in der ökonomischen Theo-rie für Individuen und Unternehmen unterstellten Maxime der Eigennutzmaximie-rung. „Der homo oeconomicus und sein ‚Egoismus‘ haben ... imForschungsprogramm der Ökonomik den Status einer Annahme und nicht denStatus einer Hypothese. (...) Der Satz: Akteure maximieren ihren Nutzen unterRestriktionen, ist keine empirische Behauptung, sondern das prä-empirische Er-klärungsschema der Ökonomik.“36 Die theoretische Abstraktion mit Hilfe desCodes Zahlen/Nicht-Zahlen und Verhaltensannahmen zur Bildung von Hypothe-sen können zwar auf ihre Nützlichkeit (für welche Zwecke) befragt, aber wedertheoretisch noch empirisch widerlegt werden.37 Die Konsequenz der letztgenann-ten Abstraktionsleistung lautet: „Paradigmatisch gesehen, besteht im Wettbe-werbsprozess von der Anfangsausstattung bis zu den Marktergebnissen ein quasideterminierter Zusammenhang.“38 Ein Blick auf verschiedene Wirtschaftsordnun-gen lässt diese These als zunächst absurd erscheinen. In Planwirtschaften (ohneWettbewerb) werden die Handlungen von Unternehmen viel unmittelbarer (poli-tisch) determiniert. Diese Determination ist typischerweise in Marktwirtschaftenwesentlich geringer. Die genannte „paradigmatische Sicht“ kommt nur durchAusblendungen zustande, deren Legitimität für Forschungszwecke hier nicht be-                                                     36 Homann 1988, 116.37 Der Aufweis, dass Menschen anders handeln, als es die homo oeconomicus-Annahme nahelegt,kann in keinem Fall die mit Hilfe dieser Annahme gebildeten Hypothesen widerlegen.38 Homann 1990, 39.



184 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungstritten werden soll.39 Vielmehr ist zu unterscheiden zwischen solchen Theoriesy-stemen auf der einen Seite und ihrer Verwendung zum Zwecke der Verantwor-tungsabwehr auf der anderen Seite.40 Die prinzipielle Abwehr von Verantwor-tungszuschreibungen mit Hinweis auf die determinierende Wirkung von Marktund Wettbewerb ist logisch inkonsistent, sofern es nicht um Unternehmen alstheoretische Punkte in der Marktanalytik geht, sondern um real existierende Orga-nisationen.Der häufig begegnende Hinweis auf die Sachzwänge der Ökonomik kannnicht als Pauschalargument, sondern nur als Hinweis auf externe Einflüsse oderauf fehlende Allmacht interpretiert werden. Davon ist bei Menschen wie Unter-nehmen selbstverständlich auszugehen. Die prinzipielle Zuschreibung von Perso-nalität und Verantwortung an die Gattung (Mensch bzw. Unternehmen) impliziertnoch nicht Entscheidungsfreiheit im Einzelfall. Sie ist selbst eine Abstraktion undZumutung. Die Debatte über die Determiniertheit des Handelns ist keine beson-ders unternehmensethische Debatte. Wenn diese Determinismusthese nicht geteiltwird, dann ist auch Marktdeterminismus kein grundsätzliches Argument.Der Hinweis auf Sachzwänge ist nicht als Marktmetaphysik, sondern als be-rechtigter Hinweis auf die Aufgabenverantwortung im Rahmen einer bestimmtenGesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu rekonstruieren.7.3.2 Preismechanismus, Wettbewerb und ihr moralischer SinnFür den Zusammenhang von Aufgabenverantwortung und Gewinnprinzip mussdie Unternehmensethik auf eine allgemeine Wirtschaftsethik bzw. auf volkswirt-schaftliche Preistheorie, auf Markt- und Wettbewerbstheorie zurückgreifen. Un-ternehmensethik vollzieht sich dann – wie Karl Homann es formulieren würde –auf zwei Ebenen: auf der Ebene der wirtschaftspolitischen Rahmenordnung undauf der Ebene der Handlungen des Unternehmens. Ethische Fragen der wirt-schaftspolitischen Rahmenordnung werden in den folgenden Ausführungen nursehr begrenzt berücksichtigt – und zwar insofern als ihre Gestaltung selbst Aufga-be der Unternehmen werden kann. Denn der Ausgangspunkt der Überlegungen istdie Frage nach den Objekten der Unternehmensverantwortung und nicht die all-gemeinere Frage nach einer lebensdienlichen Gestaltung der Wirtschaft.Der Zusammenhang von Gewinnprinzip und Aufgabenverantwortung ergibtsich in einer solchen zweistufigen Argumentation aus bestimmten (bestreitbaren)Annahmen über die Funktionsweise von Märkten. Es ist – wie Peter Ulrich mitRecht, aber m.E. nur scheinbar im Widerspruch zu der Konzeption von Karl Ho-mann betont – nicht von einem ethisch legitimierbaren Gewinnprinzip auszuge-                                                     39 Letzteres ist deshalb explizit zu betonen, weil in zahlreichen wirtschaftsethischen Ansätzen immerwieder die implizite Normativität ökonomischer Theorien zum Thema gemacht und bekämpft wird– so z.B. von Peter Ulrich 1997, 131-163.40 Ganz analog ist bei der Diskussion über marktwirtschaftliche Ordnungen und Wirtschaftspolitik zuunterscheiden zwischen der Modellwelt der Wohlfahrtsökonomik und der Verwendung dieses Mo-dells in Politikempfehlungen von Ökonomen. Denn die reale Welt ist nicht identisch mit den Bil-dern, welche „durch die Brille des allgemeinen Konkurrenzgleichgewichts“ (Nutzinger 1992, 49)entstehen. Die ordnungspolitische Diskussion ist nicht Gegenstand dieser Arbeit, lässt sich metho-disch aber in analoger Weise führen. Vgl. Nutzinger 1992.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 185hen, schon gar nicht von einem unmittelbar ethisch begründeten Gewinnmaximie-rungsprinzip. Ausgangspunkt muss vielmehr erstens die Annahme sein, dass injeder Gesellschaft bestimmte Aufgaben übernommen werden müssen. Zweitensist die Annahme zu treffen, dass in Gesellschaften, die sich marktwirtschaftlicheWirtschaftsordnungen gegeben haben, ein relativ breiter expliziter oder impliziterKonsens besteht, dass Unternehmen zumindest für die vier oben genannten Auf-gaben Verantwortung übernehmen sollen. Die dritte Annahme besteht in Verhal-tensannahmen für Individuen und Unternehmen. Inhaltlich reicht dabei die An-nahme aus, dass beide Akteursgruppen immer auch(!) die Neigung haben, eigeneZiele auf Kosten anderer zu verfolgen, die Aufgaben nicht einfach zu überneh-men, sondern z.B. Güter lieber zu verbrauchen, statt sie mühevoll zu produzieren,Risiken lieber nicht selber zu tragen, sondern auf andere abzuschieben, lieberbeim Althergebrachten zu verbleiben, statt neue Lösungen zu versuchen und zuwagen. Die vierte Annahme besteht darin, dass es daher hilfreich und notwendigist, den inneren Beweggründen von Unternehmen und Individuen zur Übernahmeihrer Aufgaben externe Stabilisierungsmechanismen zur Seite zu stellen, z.B.strafbewehrte gesetzliche Verbote oder Anreize in Gestalt einer Aussicht auf Ge-winne. Die fünfte Annahme besteht darin, dass der marktwirtschaftliche Preisme-chanismus in Verbindung mit Rechts- und Wettbewerbsordnungen am besten ge-eignet ist, diese externe Feedback- und Motivationsfunktion zu übernehmen. Hol-ger Bonus hat in diesem Zusammenhang „Preise als geronnene Verantwortung“bezeichnet.41Wenn das so ist, dann belohnen marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaf-ten die Aufgabenerfüllung von Unternehmen mit Gewinnen. Dabei spielt es fürden hier gegebenen Zusammenhang keine Rolle, ob dabei die „reine“ Marktlogikam Werke ist oder ob und in welchem Umfang diese durch staatliche und andereAkteure beeinflusst und korrigiert wird, sei es durch Ordnungspolitik, Lenkungs-steuern o.ä.42Entscheidend ist, dass die Rahmenordnung als ein Instrument begriffen wird,in dem auch auf dem Wege des Tausches, der Zahlungen und Zahlungsbereit-schaften die tatsächliche Wahrnehmung von bestimmten Aufgabenverantwortun-gen kommuniziert wird. Die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste könnenals Feedbackinstrument interpretiert werden, mit welchem die Umwelt des Unter-nehmens diesem eine Bewertung mitteilt über dessen Aufgabenerfüllung.Summer geht sogar einen Schritt weiter und vermutet an der argumentativanalogen Stelle, es könnten Parallelen „zwischen Habermas‘ Verfahrensethik undder Marktwirtschaft als einem kommunikativen Verhältnis zwischen Anbieternund Nachfragern gezogen werden, wobei der Preis als ein Medium der Verständi-gung aufgefasst werden könnte, das bis zu einem gewissen Grad ähnliche Funk-                                                     41 Bonus 1989.42 Daher sind auch die zahlreichen Einschränkungen gegen den Optimismus einer „unsichtbarenHand“ oder der berechtigte Hinweis auf die Realitätsferne und den idealistischen Charakter neo-klassischer Preistheorie hier nicht zu erörtern. Vgl. Nutzinger/Seifert/Stock 1989, 109-124.



186 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungtionen erfüllt wie der ungehinderte Austausch von Argumenten im freien Dis-kurs.“43Insofern gewinnt das Gewinnprinzip eine „gewisse“ ethische Legitimation,wenn man voraussetzt, dass in diesem Abstimmungsprozess mit Hilfe des Preis-systems die Gesellschaft tatsächlich Bewertungen zum Ausdruck bringt, dieethisch legitimierbar sind. Denn selbstverständlich ist es möglich, die Ergebnissedes Abstimmungsprozesses an Märkten zu kritisieren, genauso wie es möglich ist,die Wahlsysteme und deren Ergebnisse in Parteidemokratien zu delegitimieren.Dabei handelt es sich aber um eine Kritik an der gesellschaftlichen Willensbil-dung: Wollen wir überhaupt, dass Unternehmen Innovationen tätigen? Wäre nichteine Festschreibung des Status Quo besser? Es handelt sich dann um eine inner-ethische Differenz. Solche Fragen haben noch nichts mit dem Verhältnis von Ge-winnprinzip und Moral auf unternehmensethischer Ebene zu tun.So gesehen entsprechen Märkte einem Abstimmungssystem der Gesellschaft,mit dem diese formuliert, was sie von Unternehmen erwartet, und dies v.a. mitHilfe des Preismechanismus den Unternehmen mitteilt. Alternativ wäre auchdenkbar, dass eine Gesellschaft in einem idealen Abstimmungsprozess oder imDiskurs festlegt, wie viele Autos welcher Kategorie wann produziert werden sol-len, und dies den jeweiligen Firmen als ihre Aufgabenverantwortung zuschreibt,die sie bei Nicht-Erfüllung entsprechend sanktioniert.Wenn Unternehmen als Innovatoren Pioniergewinne realisieren, werden sie –so gesehen – für eine bestimmte Aufgabenerfüllung belohnt und können an ihremGewinn ablesen, inwieweit sie dieser Aufgabe gerecht geworden sind. Mit Ge-winnen als Risikoprämie werden Unternehmen dafür belohnt, dass sie im Ver-such-und-Irrtum-Verfahren sich selber an der Suche nach den gesellschaftlichenBewertungen beteiligen.44 Wettbewerb sorgt dafür, dass diejenigen belohnt wer-den, welche die richtigen Güter und Dienstleistungen effizienter als andere erstel-len und anbieten.Wettbewerb hat – dies hat Ingo Pies herausgearbeitet – seinen sozialen undmoralischen Sinn auch darin, die wechselseitigen Erwartungserfüllungen vonVertragspartnern auf Märkten zu stabilisieren. Nicht nur rechtliche Sanktionie-rung, sondern auch die Möglichkeit des Partners, zu einem anderen Tauschpartnerausweichen zu können, erhöht die Anreize, dessen Wünsche und Anforderungenim eigenen Handeln zu berücksichtigen.45 Die mögliche Selbstbindung des Unter-nehmens zur bestmöglichen Berücksichtigung der Interessen seiner Tauschpartnerwird in eine gesellschaftlich organisierte Fremdbindung transformiert.Gerade Wettbewerb zwischen Akteuren einer Marktseite liegt häufig nicht imkurzfristigen Eigeninteresse des Unternehmens, wie man am Verhalten von Qua-si-Monopolisten beobachten kann. Daher müssen Wettbewerbsregeln selbst wie-                                                     43 Summer 1998, 174. Auf Basis von Kant formuliert er darüber hinaus: „Von daher lässt sich die aufMarktprozessen beruhende Wirtschaftsordnung und das ihr integrierte Gewinnprinzip als ökonomi-sche Realisierung der Freiheit der Person verstehen.“ (173f).44 Wie Unternehmen in ihren Beziehungen z.B. zu Kapitaleignern auf der einen und zu angestelltenMitarbeitern dieses Risiko und dessen mögliche Prämie verteilen, ist eine andere – hier nicht zuthematisierende – Frage.45 „Der soziale Sinn des Marktes (und seiner Institutionen; Ergänzung JF) ist es, Tauschverhältnissezu organisieren“ (Pies, 2000, 20).



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 187derum stabilisert werden, z.B. durch das Rechtssystem (Kartellverbot). Die Teil-nahme am Wettbewerb und dadurch die Bestätigung seiner Regeln ist selbst Ge-genstand der sozialen und moralischen Verantwortung des Unternehmens.Die Berücksichtigung aller Handlungsfolgen bei hochgradiger Interdependenzin komplexen Großgesellschaften ist nicht möglich. Verantwortung dafür wirdalso inhaltsleer. Steuerung und Verantwortungszuschreibung über Preise ist dannein Kommunikationsinstrument in hochkomplex arbeitsteiligen Gesellschaftenund ein Substitut zum verbalen Dauerdiskurs über lebensdienliches Wirtschaften.Preise und eine Orientierung daran „als wolle man Gewinne maximieren“ ist einwesentliches Instrument zur Komplexitätsreduktion in den Entscheidungsprozes-sen der Unternehmungen, sofern diese sich an der Willensbildung in der Gesell-schaft orientieren wollen. Die mit Hilfe des Preissystems zugeschriebene Aufga-benverantwortung wahrzunehmen, insofern Gewinne zu erwirtschaften, ist Teilder moralischen Verantwortung von Unternehmen und nicht neutral.46 Daher gehtjede Debatte darüber fehl, ob es eine Corporate Social Responsibility in einerMarktwirtschaft geben könne. Sie ist immer schon da.Dieser Gedankengang setzt voraus, für den Marktmechanismus die gleichenArgumente gelten zu lassen, die oben für das Rechtssystem entwickelt wurden.Dort wurde die These vertreten, dass einem legalen Handeln seine moralischeVorzugswürdigkeit nicht deshalb abgesprochen werden kann, weil illegales Han-deln bestraft würde. Analog ist festzustellen, dass die Gestaltung sozialer Bezie-hungen im Sinne so genannter Anreizkompatibilität (gut zu handeln, lohne sich)kein Widerspruch zu moralischer Verantwortung, sondern wesentliches unterstüt-zendes Element sein kann.7.3.3 Die Grenze des GewinnprinzipsAuf Unternehmensebene hat dies folgende Konsequenz: Sofern Unternehmendurch ihr wirtschaftliches Handeln Gewinne realisieren, können sie davon ausge-hen, dass sie in Bezug auf ihre Verantwortungswahrnahme zumindest nicht ganzfalsch liegen. Der Gewinn ist dann ein komplexitätsreduzierendes Indiz, kein mo-ralisches Ziel. Sofern Unternehmen sich an den in einer Gesellschaft vorliegendenBewertungen einschließlich deren ständiger Veränderung orientieren wollen, ha-ben sie gute Gründe, ihr Handeln an der Realisierung von Gewinnen auszurichtenund diese Ausrichtung in ihre interne „Willensbestimmung“ aufzunehmen. Dieskann zum Beispiel so geschehen, dass einer Teilgruppe der am Unternehmen be-teiligten Individuen der Gewinn prinzipiell zugesprochen wird und diese Teil-gruppe in der CID-Struktur besonderes Gewicht erhält.Da es sich aber nur um ein (starkes) Indiz und nicht selbst um ein oberstesmoralisches Ziel handelt, gilt die „Richtigkeitsvermutung“47 des Gewinnprinzips                                                     46 Damit sind solche Ansätze der ethischen Unternehmensbewertung zu kritisieren, die von einementweder unmoralischen oder amoralischen ökonomischen Handeln ausgehen, um solche durchethische Verträglichkeitskriterien zu korrigieren – z.B. durch die Kriterien der Kulturverträglich-keit, der Sozial- und der Umweltverträglichkeit wie im Frankfurt-Hohenheimer-Leitfaden. Vgl.Hoffmann-Ott-Scherhorn 1997.47 Steinmann / Löhr (1991), 8 mit etwas anderer Begründung der Richtigkeitsvermutung und v.a. mitanderer Darstellung der Grenzen jener Richtigkeitsvermutung.



188 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungnur so lange, wie nicht andere Indizien dagegen sprechen. Dies festzuhalten istdeshalb wichtig, weil erstens nur in der besten aller ökonomischen Modellweltenvollständige Konkurrenzmärkte ohne Informations- oder gar Machtasymmetrienbei angemessen gleicher anfänglicher Ressourcenausstattung ohne sogenannteexterne Effekte tatsächlich die gesellschaftlichen Bewertungen eindeutig und feh-lerfrei in Gleichgewichtspreisen zum Ausdruck bringen,48 und weil zweitens garnicht gesagt ist, dass selbst solche idealiter zustandegekommenen Bewertungenmit der moralischen Auffassung eines Individuums oder einer Gruppe überein-stimmen.Welches Indizien können die Richtigkeitsvermutung des Gewinnprinzips stö-ren?
• Wenn die Erzielung oder Steigerung von Gewinnen die Verletzung von Ge-setzen erfordern würde, dann ist ein erstes und starkes Indiz gegeben. DasVerhältnis Gewinn gegen Gesetz ist aber nicht so aufzulösen, dass prinzipiellGewinn vor Gesetz oder Gesetz vor Gewinn zu setzen wäre. In beiden Fällenhandelt es sich um Indizien! Auch Legalität ist nur ein Indiz für Legitimität.Die Komplexitätsreduktion auf beiden Seiten funktioniert nicht. Es ist eine ei-gene Antwort qua Güterabwägung oder ergänzender Indizien gefordert. Einesolche Antwort, die gleichzeitig ein eigenes Werturteil einschließt, könntelauten: Rechtliche Regelungen, die in demokratischen Verfahren zustande ge-kommen sind, werden stets beachtet.
• Öffentliche Kritik an Unternehmenshandlungen, z.B. Umweltverschmut-zung, Standortverlagerung ist ein Indiz dafür, dass die Angemessenheit desUnternehmenshandelns zumindest strittig ist. Das Gewinnprinzip gibt auf die-se Strittigkeit keine Antwort. Allerdings kann die Abwägung der hinter demGewinnprinzip stehenden Aufgabenzuschreibungen zum Beispiel zu demSchluss führen, dass tatsächlich bestimmte Umweltschädigungen nicht mehrmit den Primäraufgaben in Übereinstimmung gebracht werden können, wäh-rend dies bei der Standortverlagerung sehr wohl der Fall sein kann.
• Öffentliche Kritik an Folgen von Unternehmenshandlungen, z.B. Rü-stungsexporten in Krisengebiete, sofern diese nicht ohnehin verboten sind, istgegenüber der unmittelbaren Handlungskritik nochmals gesondert zu diskutie-ren.
• Der Umgang mit Informationsasymmetrien oder den spezifischen Investi-tionen anderer in lang anhaltenden vertraglichen Beziehungen sind typischePunkte für mögliche unternehmensethische Konflikte, die nicht pauschal mitdem Hinweis auf das Gewinnprinzip beantwortet werden können. Die Grenzezwischen guter Werbung und täuschender Werbung ist beispielsweise häufigein schmaler Grat. Irreführende Werbung kann mit den hinter dem Gewinn-                                                     48 Bevor man aus der unbestrittenen Differenz zwischen Modellwelt und Realität (z.B. politisch)Konsequenzen zieht, ist zu prüfen, ob die Konsequenzen bessere sein werden. So weicht auch dieRealität politischer oder gar bürokratischer Systeme deutlich von den Modellwelten der Demokra-tietheorien ab und selbst in real existierenden verständigungsorientierten Diskursen übt nicht immerdas bessere Argument den zwanglosen Zwang aus. Analoges lässt sich auch im Rechtssystem fest-stellen, und in der Pädagogik allzumal.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 189prinzip stehenden Aufgaben der Unternehmung nicht legitimiert werden. Dieallgemeinere Kritik an der Werbung, sie erzeuge erst Bedürfnisse, die dann be-friedigt werden können oder sie erzeuge die falschen Bedürfnisse, ist zwar imRahmen allgemeiner Gesellschaftskritik denkbar, kann als Kritik an Unter-nehmen mit dem Hinweis darauf zurückgewiesen werden, dass die in derWerbung stattfindende Suche nach neuen oder veränderten Bedürfnissen ge-rade einer der Kernaufgaben marktwirtschaftlicher Unternehmen entspricht.
• Auch im Unternehmen selbst können Missstände im Umfeld oder als Kon-sequenz des Unternehmenshandelns wahrgenommen werden und zur Prüfungeigener Beteiligung oder möglicher Handlungsänderungen führen. ExtremeRassendiskriminierung, Zwangs- und Kinderarbeit können solche Anlässesein. Inwiefern solche Themen im Unternehmen zur Sprache kommen, hängteng mit der von Kleinfeld eingeforderten persongerechten Unternehmenskul-tur zusammen. Die eigene Sensibilität des Unternehmens für solche Missstän-de hängt jedenfalls nicht nur von den involvierten Personen, sondern von derKommunizierbarkeit dieser Themen im Unternehmen ab.
• Ein Indiz dafür, dass das Gewinnprinzip als Indikator gesellschaftlicher Rol-lenzuschreibung nicht ausreicht, liegt auch dann vor, wenn die Gesellschaftoder einzelne Gruppen den Unternehmen weitere Aufgaben zuschreiben, z.B.Mitwirkung am Bildungsauftrag.Diese Indizien sagen noch nichts über notwendige Handlungsänderungen aus undschon gar nicht darüber, dass aus ethischer Sicht ein Gewinnverzicht notwendigsei. Sie sind lediglich Hinweise darauf, dass die Erfüllung der gesellschaftlichenRollenanforderungen nicht mehr unstrittig ist. Der Feedback-Mechanismus Ge-winn und seine Richtigkeitsvermutung funktionieren nicht mehr hinreichend.7.4 Erweiterte Aufgabenverantwortung als„Corporate Social Responsibility“?Mit der Rekonstruktion von marktwirtschaftlichem Wettbewerb und Preismecha-nismus als gesellschaftlichen Bewertungsverfahren ist nicht gesagt, dass z.B. derPreis der einzige Wettbewerbsparameter sein könne oder solle. Möglicherweisegibt es Gründe, dass auch andere Wettbewerbsparameter verstärkt zur Geltung zubringen sind, z.B. Korruptionsfreiheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Es istauch nicht behauptet worden, dass die Berufung auf Wettbewerbsbedingungenautomatisch alle anderen Verpflichtungen von Unternehmen für bestimmte Ver-antwortungsobjekte ausschließe. Allerdings ist mit der Argumentation sehr wohldie Auffassung verbunden, dass bei der externen Zuschreibung von Verantwor-tung an Unternehmen das Faktum der Wettbewerbsbedingungen in Betracht ge-zogen werden muss. Denn der Wettbewerb beschränkt eindeutig die Einfluss-möglichkeiten konkreter Unternehmen auf bestimmte gesellschaftliche Problem-lagen. Beispielsweise macht es wenig Sinn, Unternehmen für die Arbeitslosigkeitin einer Region allein verantwortlich zu machen, auch dann, wenn sie Mitarbeiter



190 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungentlassen haben, und schon gar nicht, wenn ihr Beitrag darin besteht, „nicht genü-gend“ Mitarbeiter eingestellt zu haben. Umgekehrt reicht der Hinweis auf denWettbewerb alleine nicht aus, die Mitverantwortung von Unternehmen für dasWohlergehen ihrer langjährigen Mitarbeiter oder für eine stark durch ein einzelnesUnternehmen geprägte Region zu negieren. In den durchaus verpflichtenden Be-ziehungen des Wettbewerbs kollidiert in diesem Fall das Unternehmenshandelnmit dem Menschenrecht auf (Erwerbs-)Arbeit, sofern man ein solches annimmt.Der pure Hinweis auf die Verantwortung ist nicht die Lösung des Konflikts.Vielmehr ist erst im Einzelnen zu untersuchen, worin im Rahmen und unter kon-kreten Bedingungen einer bestimmten Branche die Handlungsmöglichkeiten desUnternehmens in Bezug auf ein erkanntes gesellschaftliches Problem bestehen.Veran twor tung  fü r  Gemeinwohl  und  Zukunf t?Die Fokussierung von Unternehmensverantwortung auf die genannten vier Di-mensionen hat ihr Recht darin, dass nur begrenzte Aufgaben- und Rollenzuschrei-bungen Verantwortung konkret werden lassen, diese tendenziell überprüfbar ma-chen und insofern die Voraussetzung dafür bieten, dass bestimmte Subjekte (Un-ternehmen) für bestimmte Objekte (gesellschaftliche Aufgaben) eintreten,eintreten können und auch eintreten müssen. Die Problematik solcher Fokussie-rung besteht darin, dass damit notwendigerweise Ausblendungen verbunden sind,was nur dann unproblematisch wäre, wenn alle gesellschaftlichen Aufgaben klarzugeordnet wären. Dies ist systematisch nie der Fall. Darin hat die Rede von undder Appell an eine sogenannte Gemeinwohlorientierung ihr relatives Recht.In Kapitel 4.7 wurde für den stets unabgeschlossenen Diskurs über Verant-wortungszuschreibungen die Maxime formuliert, dass die Reichweite von Ver-antwortung eines Verantwortungssubjekts bzw. aller definierbaren Verantwor-tungssubjekte sinnvollerweise so zu bemessen sei, dass nicht für unnötig vieleObjekte keine Subjekte bestimmt werden können.Schon immer sind Unternehmen daher über die vier genannten Kerndimen-sionen hinaus in weitere Verantwortungsbeziehungen eingebunden gewesen, z.B.mittels Steuern oder durch die Beteiligung an der sozialen Sicherung ihrer Mitar-beiter. Trotzdem spricht vieles dafür, dass der nicht neue, aber neu entflammteRuf nach der Verantwortung von Unternehmen mit neuen gesellschaftlichen Auf-gaben und mit veränderten Handlungspotentialen anderer individueller und korpo-rativer Subjekte zusammenhängt. Zumindest in der Bundesrepublik hat das Endeder Ost-West-Spaltung in Verbindung mit den schon vorher induzierten Interna-tionalisierungstendenzen dazu geführt, dass gesellschaftliche Aufgabenverteilun-gen neu definiert werden müssen. Die Lösungskompetenzen staatlicher Organisa-tionen sind – so wird häufig behauptet – zurückgegangen.49 Gleichzeitig sehenzahlreiche, insbesondere große, Unternehmen ihr Betätigungsfeld immer weniger(nur) in Deutschland, d.h. sie nehmen ihre primären Aufgaben z.B. weltweit wahr.So versucht man, Unternehmen in Aufgaben einzubinden, die traditionell staatli-chen oder zivilgesellschaftlichen Akteuren zugeschrieben wurden.                                                     49 Auf das Verhältnis von externen zu internen Faktoren muss hier nicht eingegangen werden.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 191Sofern man einzelnen oder allen Unternehmen weitere Aufgaben zuordnet, erhö-hen sich aber die potentiellen Konflikte. Für die Zuschreibbarkeit und Tragbarkeitvon Aufgaben- und Rollenverantwortung ist aber ihre Beschränkung wesentlich.Dies muss keineswegs Eindimensionalität bedeuten, erfordert aber Konkretheit.Denn sonst ergibt sich schnell eine inhaltsleere Verantwortung für alles undnichts: Verantwortung als Gefühlssache. Denn auch in der unternehmensethischenDiskussion ist die von Bayertz in anderem Zusammenhang gestellte Frage rele-vant, ob nicht der Verantwortungsbegriff zu großer Unklarheit ausgeweitet undgerade dadurch diffus geworden ist. Als Verantwortung im allgemeinen, als Ver-antwortung für die Sache (ohne Benennung und deshalb für irgendeine Sache), alsVerantwortung für die Zukunft50 wird schon bei Max Weber die klare Funktion,die dem Verantwortungsbegriff bis dahin im politischen Kontext zugewiesenworden war, die Rechenschaftspflicht der Regierenden gegenüber den Regierten,durch eine Ethisierung vernebelt, die die Übernahme von Verantwortung zu einerGefühls- und Gesinnungssache macht.51 Dementsprechende Deklamationen fin-den sich zahlreich in Sonntagsreden, nicht nur von politischen, sondern auch vonPersonen aus Unternehmensleitungen. Auch die Charakterisierung eines Großun-ternehmens (e.on AG) in seinen zehn kurzen Leitsätzen als „verantwortlichesUnternehmen“ ist weniger eine klar definierte Verantwortungsübernahme, son-dern mit Verantwortung als Gefühl und als Gesinnungssache zu beschreiben.Aufgabe der Unternehmensethik ist es dann, die richtige Idee der Unternehmens-verantwortung von solchen überflüssigen Moralisierungen zu befreien, um – ambesten gemeinsam mit den Handelnden – die konkreten Verantwortlichkeiten aus-zufiltern.Als weitere Maxime bei dieser Aufgabe ist oben definiert worden: Die Zu-ordnung von Verantwortung für bestimmte Objekte an ein Subjekt muss sich dar-an messen lassen, ob die damit verbundenen Aufgaben in den Möglichkeitsraumder Handlungswirkungen des Subjekts fallen. Je direkter die Einflussmöglichkei-ten sind, desto plausibler ist Verantwortungszuschreibung. Die Prüfung des Mög-lichkeitsraumes schließt allerdings ein, zusätzliche Aufgabenverantwortungen aufihren Bezug zu den Primärverantwortlichkeiten und den Wettbewerbsbedingun-gen zu prüfen.Dies könnte der Sinn sein hinter jener– ansonsten kontraproduktiven – Unter-scheidung zweier Arten von Verantwortung der Unternehmen: „kommerzielle(d.h. die erfolgreiche Durchführung ihrer Geschäfte) und soziale Verantwortung(das ist ihre Rolle in der Gesellschaft und dem Gemeinwesen).“52 Die Reduktionvon Corporate Social Responsibility auf „Aktivitäten, die über das reine Gewinn-streben hinausgehen“53 Aktivitäten macht das Anliegen zu einem eher randständi-gen, periodisch in Erscheinung tretenden Modethema.54 Durch den Kategorien-fehler, welcher das Gewinnprinzip nicht auf die dahinter liegenden primären Ver-                                                     50 Die Kritik an dieser Formulierung trifft implizit auch die Wirtschaftsdenkschrift der EKD, derenUntertitel lautet: „Wirtschaftliches Handeln in Verantwortung für die Zukunft“. Kirchenamt 1991.51 Vgl. Bayertz 1995, 41.52 Bethin 2003, 56.53 Bethin 2003, 56.54 Insofern ist die Kritik von Henderson berechtigt; vgl. oben S. 26f.



192 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungantwortlichkeiten von Unternehmen zurückführt,55 werden entweder Selbstwider-sprüche eingeführt („Wahrnehmung von Verantwortung, die über das Gewinn-streben hinausgeht, führt zu wirtschaftlichem Erfolg“) oder ein nur situativ auf-tretender Konflikt wird zum Ausgangspunkt der Erörterung gemacht.56Unter der Voraussetzung einer grundsätzlichen Bejahung marktwirtschaftli-cher Ordnungen ist es plausibel, wenn die Verantwortung von Unternehmen zu-nächst auf ökonomische Aufgaben unter Beachtung negativer Pflichten fokussiertwird. Mögliche darüber hinausgehende Aufgabenzuschreibungen sollten mög-lichst direkt an den Handlungsfeldern des Unternehmens, an ihren unmittelbarenKausalwirkungen anknüpfen.7.5 Übernahme von Verantwortung (Selbstzuschreibung)Welches kann die Antwort des Unternehmens auf solche erweiterten Verantwor-tungszuschreibung sein? Das Besondere an der Debatte über Corporate SocialResponsibility und Corporate Citizenship ist, dass nicht nur Verantwortung zuge-schrieben und im Rahmen von Wettbewerbsstrukturen institutionalisiert wird,sondern dass Verantwortung von Unternehmen selbst übernommen wird – genau-er: sich selbst zugeschrieben wird. Im Folgenden soll – anknüpfend an Vorschlägevon Homann/Blome-Drees – dafür plädiert werden, dass die Selbstzuschreibungvon Verantwortung ihrerseits Objekt der Unternehmensverantwortung werdenkann.7.5.1 Verantwortung in Wettbewerbs- und ordnungspolitischenStrategienHomann/Blome-Drees57 haben ein idealtypisches Ablaufschema eines unterneh-mensethischen Entscheidungsprozesses entwickelt, anhand dessen ihr unterneh-mensethischer Ansatz kurz zu erläutern ist. Als Reaktion auf eine moralische An-forderung müssen Unternehmen drei Fragen beantworten:1) Ist die Anforderung ethisch gut begründet? Als zentral für diese Aufgabe wirdauf den Grundsatz der Universalisierbarkeit hingewiesen. Hinter nicht univer-salisierbaren Forderungen verbergen sich – so Homann/Bloome-Drees58 – inder Regel individuelle oder Gruppeninteressen, die bei allgemeiner Realisie-rung unerwünscht sind: Schutz vor Strukturwandel, Protektionismus usw.Wenn diese Frage positiv beantwortet ist:2) Berücksichtigt die bestehende Rahmenordnung das moralische Anliegen be-reits? Wenn ja, dann ist – aufgrund der Richtigkeitsvermutung des Gewinn-prinzips – die Prüfung an dieser Stelle abzubrechen.59 Wenn nein:                                                     55 Vgl. oben Kap. 7.3.2.56 Vgl. unten Kap. 7.5.2.57 Homann/Blome-Drees 1992, 156-167.58 Homann/Blome-Drees 1992, 158f.59 Leider findet sich kein Beispiel für den Fall, dass Frage 1 positiv und Frage 2 negativ beantwortetwird.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 1933) „Nur für den Fall einer defizitären Rahmenordnung ... sind die Unternehmenin der Marktwirtschaft verpflichtet, eigene Möglichkeiten zu suchen, um be-rechtigte moralische Anforderungen erfüllen zu können. Welche Handlungs-möglichkeiten einem Unternehmen unter Wettbewerbsbedingungen zur Ver-fügung stehen, hängt wesentlich davon ab, wie sich eine moralisch induzierteVerhaltensänderung auf den ökonomischen Erfolg des Unternehmens aus-wirkt und wie die anderen Unternehmen in der Wettbewerbssituation reagie-ren.“60Die mögliche Verhaltensänderung führt das Unternehmen in eines der folgendenvier Handlungsfelder:61 hohe moralische AkzeptanzIII.ökonomischerKonfliktfall I.positiverKompatibilitätsfallgeringeRentabilität IV.negativerKompatibilitätsfall II.moralischerKonfliktfall hoheRentabilitätgeringe moralische AkzeptanzDer Zusammenfall von Rentabilität und moralischer Anforderung (positiver odernegativer Art) in den Feldern I und IV seien die unternehmensethisch unproble-matischen Fälle. Die moralischen und ökonomischen Konfliktfälle markieren dasmögliche Auseinanderfallen von Rentabilität und Moral, in dem sich Unterneh-men „– zumindest auf den ersten Blick – entweder für die Moral oder für denGewinn entscheiden müssen. In diesem moralischen Dilemma repräsentiert Qua-drant II die Entscheidung für den Gewinn, Quadrant III die Entscheidung für dieMoral.“62 Diese Entscheidung ist allerdings nicht das letzte Wort: Vielmehr kön-nen grundsätzlich zwei Strategien zur Implementation moralischer Anliegen unterBedingungen des Wettbewerbs zum Einsatz kommen. Wettbewerbsstrategiensind Veränderungen des Unternehmenshandelns auf der Ebene der Spielzüge: derVerzicht auf Waffenlieferungen in Krisengebiete zum Beispiel. Ordnungspoliti-sche Strategien sind Versuche des Unternehmens, die Rahmenordnung zu beein-flussen, z.B. durch Initiativen für die allgemeine Durchsetzung eines Verbots vonWaffenlieferungen in Krisengebiete. Mit Recht zeigen Homann/Blome-Drees,„dass all jene Konzeptionen von Unternehmensethik unbefriedigend bleiben undbleiben müssen, die den zweiten Typ bzw. die zweite Strategie übersehen odervernachlässigen.“63 Daraus ergeben sich Objekte der Unternehmensverantwortung                                                     60 Homann/Blome-Drees 1992, 159.61 Homann/Blome-Drees 1992, 133.62 Homann/Blome-Drees 1992, 132.63 Es ist zweifellos ein Verdienst der Homann-Schule, dass sie diese Erkenntnis zum Standard derunternehmensethischen Debatte gemacht und damit gerade beim Import amerikanischer Business-Ethics-Strategien deren konzeptionelle Schwäche an diesem Punkt deutlich gemacht hat. Wahr-scheinlich war zur argumentativen Durchsetzung dieses zwei-Ebenen-Modells die heiß umstrittene



194 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungauf zwei Ebenen: Unternehmensverantwortung auf der Handlungsebene und Un-ternehmensverantwortung als Mitverantwortung für die Rahmenordnung. „Rah-menordnung“ findet dabei eine weite Interpretation: Dazu gehören nicht nur staat-liche Gesetze und Verordnungen, d.h. kollektive Selbstbindungen auf regionalbegrenzter gesamtgesellschaftlicher Ebene, sondern z.B. auch Branchenkodizesund andere kollektive Selbstbindungen auf nicht regional, sondern branchenbezo-gener Ebene.In Anwendung auf das Vier-Felder-Schema stellen Homann/Blome-Dreesfest: Im Fall von Quadrant I können moralische Impulse zu Wettbewerbsstrategi-en führen, die letztlich zu einer Verbesserung „in nordöstlicher Richtung“ führen.Der Skeptiker, der hier eine Funktionalisierung der Moral für ökonomischeZwecke sieht, habe die moralische Legitimation des Wettbewerbs nicht verstan-den. Quadrant IV ist uninteressant bzw. hier sind aus moralischen und ökonomi-schen Gründen Marktaustrittsstrategien zu empfehlen. Im Quadrant II besteht dieMöglichkeit, mit Wettbewerbsstrategien „moralische Innovationen“ zu tätigen,z.B. als erster systematisch auf Ökologieverträglichkeit zu achten mit dem Ziel,diese dann neuen Standards zu Teilen der Rahmenordnung zu machen und so denmoralischen Konfliktfall in den ökonomischen Kompatibilitätsfall zu transformie-ren. Solche Investitionen in Glaubwürdigkeit können zu einem zeitweisen Umwegüber Quadrant III führen, nämlich zu moralisch induzierten zeitweisen Verluste.Zeitweise Verluste sind bei Investitionen nicht unüblich. In Quadrant II sind da-gegen ausschließlich ordnungspolitische Strategien möglich und sinnvoll. Diesgilt nicht nur aus Unternehmenssicht, weil man verständlicherweise überlebenwill, sondern es gilt auch aus gesellschaftlicher Sicht. Denn Wettbewerbsstrategi-en im ökonomischen Konfliktfall würden zum Verschwinden derjenigen Akteureführen, welche sich für die Moral entscheiden. Solche negative Selektion erodierteine moralisch begründete Rahmenordnung weiter.Kr i t ik  und  Wei te r führungDie Interpretation im Spannungsfeld von Gewinn und Moral verdeckt, dass esKonflikte zwischen Moral und Moral gibt, insbesondere dann, wenn man Verant-wortungsdiskurse „Wer soll was machen und dafür eintreten?“ als Teil des Mo-raldiskurses versteht. Dies ist von Homann/Blome-Drees nicht intendiert, wie ihreInterpretation von Quadrant I zeigt, der hier explizit zugestimmt werden soll.64Dann wäre aber das scheinbar ökonomische Kontinuum anders zu benennen: statthoher/ geringer Rentabilität wäre zu formulieren: Unterstützung/Konterkarierungdurch Rahmenordnung. Diese Umbenennung führt zum gleichen Ergebnis: mora-lische Handlungen, welche von den Strukturen der Rahmenordnung unterstütztwerden, werden belohnt und sind daher auch ökonomisch erfolgreich. Allerdingshat diese Umbennenung Auswirkungen auf das Entscheidungsschema: Dennwenn dort in Schritt zwei bereits entschieden ist, dass das moralische Problem von                                                                                                                                                      These notwendig, dass der „systematische Ort der Moral die Rahmenordnung sei“. Die Angemes-senheit dieser These hängt natürlich an der Interpretation des Wortes „systematisch“.64 Homann/Blome-Drees 1992, 142f.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 195der Rahmenordnung „gelöst“ wird, dann kommt Schritt 3 nicht mehr zur Anwen-dung. Im anderen Fall, also bei defizienter Rahmenordnung, können auf der Ebe-ne der Handlungsalternativen die Quadranten I und IV gar nicht mehr vorkom-men.Außerdem kommt bei Homann/Blome-Drees nicht hinreichend zum Aus-druck, dass die „Prüfung der Rahmenordnung“ (Schritt 2) bereits selbst eine Akti-vität ist, mit der das Unternehmen seine ordnungspolitische Mitverantwortungzum Ausdruck bringt. Dazu gehört dann eben auch die notwendige, aber schwie-rige Unterscheidung zwischen Handlungs- und Rahmenordnung: Was ist dieRahmenordnung? Welche Bedeutung haben die eigenen Spielzüge für die Rah-menordnung?657.5.2 Verantwortung für die Übernahme von VerantwortungDie Unterscheidung zwischen Handlungsebene und Rahmenordnung ist in einemunternehmensethischen Konzept so zu treffen, dass sie nicht zu einem allgemei-nen Strukturkonservatismus beiträgt oder zum Abschieben aller unternehmens-ethischen Probleme in die Rumpelkammer der Ordnungspolitik. Gleichzeitigmuss die Unterscheidung so getroffen werden, dass moralisches Handeln nicht zudauernder Selbstüberforderung führt und – gesellschaftlich – zur negativen Selek-tion.Die entscheidende Botschaft lautet daher: In komplexen Gesellschaften, sy-stematisch in Marktwirtschaften mit ihrer strukturellen (und gewollten!) Ent-kopplung der Handlungsbewertungen von individuellen Motiven und immer inhoch interdependenten Handlungssituationen ist moralischer Heroismus (die Si-tuation in Quadrant III, in der hohe moralische Akzeptanz von Unternehmens-handlungen von der Rahmenordnung konterkariert wird mit der Folge geringerRentabilität) kein moralisches Ziel und kein Wert in sich selbst(!). Die Regel lau-tet vielmehr: Strebe eine Übereinstimmung zwischen dem Handeln nach morali-schen Überzeugungen und einer gesellschaftlichen Rahmenordnung an, die ebendieses Handeln positiv honoriert.Fällt beides auseinander, dann kann dies zwei Gründe haben: Entweder unter-scheiden sich deine moralischen Überzeugungen von denjenigen, die in der rele-vanten gesellschaftlichen Umwelt mehrheitsfähig oder akzeptiert sind. Dies ist dieSituation für den moralischen Diskurs,66 der selbst in zwei Stufen zerlegt werdenkann:67 1) Welchen Grad der Berechtigung und welchen Typus hat eine morali-sche Forderung? Wie ist sie begründet – oder lässt sie sich begründen (Begrün-dungsdiskurs)? Was ist das Verantwortungsobjekt und warum ist es ein solches?2) Welche Verantwortungsverteilungen impliziert diese moralische Forderung?                                                     65 Bei dieser Frage kann davon ausgegangen werden, dass in kleinen und mittleren Unternehmen eingeringer Einfluss auf die Rahmenordnung vorliegt, während Großunternehmen oder MonopolistenTeil der Rahmenordnung sind – nie jedoch identisch.66 Auch dieser Diskurs hat eine Rahmenordnung. Zu dieser breit akzeptierten Rahmenordnung mora-lischer Diskurse gehört in westlichen Gesellschaften, dass Argumente, die nur und ausschließlich inder Äußerung von eigenen Interessen bestehen, nicht zählen.67 Diesen beiden Teilschritten kommt eine analoge Funktion wie den Schritten 1 und 2 bei Ho-mann/Blome-Drees zu.



196 | Teil III: Dimensionen der UnternehmensverantwortungSind diese wünschenswert (Anwendungsdiskurs oder besser: Verantwortungsdis-kurs im eigentlichen Sinn)? Mit welchen Gründen ist das Objekt Gegenstand derUnternehmensverantwortung dieses oder dieser Unternehmen? Wie ist die Relati-on begründet? Welche gesellschaftpolitischen Folgen impliziert die moralischeForderung? Was sagt sie beispielsweise über die Bedeutung der vier Kerndimen-sionen der Unternehmensverantwortung aus? Ein Großteil der scheinbaren Kon-flikte zwischen Gewinn und Moral, zwischen unterschiedlichen Anforderungen anUnternehmen, ist auf Differenzen in der moralischen Beurteilung von Situationenund Handlungen (potentielle Verantwortungsobjekte) oder auf Differenzen in derFrage gesellschaftlicher Organisation und Steuerungssysteme (Verantwortungs-relationen) rückführbar. Diese wirtschaftsethischen Debatten können prinzipiellnicht auf unternehmensethischer Ebene aufgelöst werden. Allerdings: Eine Stel-lungnahme (Antwort) des Unternehmens als Element des Diskurses kann gefor-dert werden.Oder es gibt einen Konsens über die moralische Beurteilung, doch dieStrukturen der Rahmenordnung sind defizitär. Dann erst entsteht die von Homanngestellte Frage nach dem Verhältnis von wettbewerbs- und ordnungspolitischenStrategien, welches m.E. so zu reformulieren ist: Sind die Defizite der Rah-menordnung zeitweise und kurzfristig, können Wettbewerbsstrategien diese Defi-zite überbrücken. Sind diese Defizite aber grundsätzlicher Natur, so können nurordnungspolitische Strategien zu den gewünschten Ergebnissen führen. Aus-schließliche Wettbewerbsstrategien sind möglicherweise kontraproduktiv. Aller-dings muss die Frage beantwortet oder wenigstens gestellt werden, welche Aus-wirkungen die eigenen Handlungen auf die Effizienz der verfolgten ordnungspo-litischen Strategien haben.Diese Rekonstruktion des Entscheidungsschemas hat den Anspruch, den Ho-mann’schen Hinweis auf die Bedeutung der Rahmenordnung unternehmens-ethisch zu intensivieren. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben sich nachDurchgang durch das Schema im Quadranten III die spannenden Fragen. DerQuadrant II, der moralische Konfliktfall, von dem Peter Ulrich meint, er sei derzunehmend dominante Ausgangspunkt aller wirtschaftsethischen Bemühungen,bleibt in den allermeisten Fällen — leer.So besteht der einzig relevante moralische Konfliktfall in dem pauschalenHinweis auf eine gute Rahmenordnung, die vollständig und fehlerfrei alle rele-vanten moralischen Impulse in Preise und damit in Gewinne transformiere, wes-halb jede weitere Argumentation überflüssig sei – kurz: im Abbruch des Diskur-ses mit Hinweis auf die anders ausgerichtete Rentabilitätsstruktur. Der moralischeKonfliktfall besteht dann nicht in verantwortungslosen Handlungen, sondern inAntwortlosigkeit.Darin liegt allerdings tatsächlich eine Versuchung und Neigung gerade in gutund wohlgeordneten Gesellschaftsstrukturen. Je optimaler eine Wirtschaftsord-nung funktioniert, je verbreiteter der Quadrant I ist, je häufiger und unmittelbarerdas Gewinnprinzip als komplexitätsreduzierendes Orientierungsmuster eingesetztwerden kann, desto verzichtbarer ist die Notwendigkeit, moralisch zu argumentie-ren, sich mit eigenen und anderen Wertvorstellungen auseinander zu setzen. Die



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 197Gewöhnung an diesen Mechanismus kann zu Abspaltungen oder zur Vernachläs-sigung der Pflege moralischer Argumentationskompetenz führen.68 Erst unter ver-änderten Rahmenbedingungen muss diese Form des Humankapitals reaktiviertwerden.Zu beachten ist: Dies ist kein spezifisch wirtschaftsethisches Problem. Sokann das Vertrauen auf ein gut funktionierendes Rechtssystem die Erinnerung andie Differenz zwischen Buchstaben und Geist der Gesetze in den Hintergrundtreten lassen. Oder: Sich in der Ausbildung moralischer Normen an Gemein-schaften zu orientieren, ist unumgänglich und selbst ein moralisches Prinzip. Ge-folgschaft gegenüber Mehrheitsmeinung, Führermeinung, Mehrheitsführermei-nung oder einfach Meinungsführern dagegen ist ein Abtreten des moralischenUrteils an andere.Die Fähigkeit zu moralischer Argumentation ist ebenso eine (auch ökonomi-sche) Ressource wie der Aufbau von Glaubwürdigkeitskapital. Beides entwertetsich durch dauerhaften Nicht-Einsatz. Mit Homann/Bloome-Dress ist daher hilf-reich, wenn Unternehmen nicht nur ökonomisch richtige, sondern auch „begrün-dete und begründbare Entscheidungen treffen, um eine Kultur der Begründbarkeitentstehen zu lassen.“69 Man könnte eine solche Kultur auch Verantwortungskulturnennen.7.6 „The Business of Business is ...“ – EigenverantwortungEine scharfe Kritik der CSR-Bewegung hat 1970 der Nobelpreisträger für Öko-nomie Milton Friedman formuliert. „The Social Responsibility of Business is toIncrease its Profits“70, eine These die eng korrespondiert mit der Redensart „TheBusiness of Business is Business“.Oben71 wurde ausgeführt, warum die Steigerung oder Maximierung von Ge-winnen nicht unmittelbar Hauptgegenstand der Unternehmensverantwortung seinkann. Insofern steht die hier vertretene Auffassung in diametralem Widerspruchzu Friedmans Aufsatztitel. Geht man aber vom plakativen Titel zu Friedmans Ar-gumenten über, so zeigt sich, dass diese in wesentlichen Punkten mit den bishervorgelegten Ausführungen kompatibel sind. Zur Klärung dieses scheinbaren Wi-derspruchs sollen Übereinstimmungen und Differenzen aufgezeigt werden:Unte rnehmensveran twor tung  oder  Managerveran twor tung?Die Hauptdifferenz besteht darin, dass Friedman kein Konzept der Unterneh-mensverantwortung kennt. Seine Ausführungen beziehen sich gar nicht darauf,wofür Unternehmen verantwortlich sind oder sein sollen. Sein Thema: Das Gere-de von der sozialen Verantwortung im Management sei eine Abweichung von                                                     68 Insofern können Geld und Moral tatsächlich als partielle Substitute angesehen werden.69 Homann/Blome-Drees 1992, 159.70 Friedman 1970/1985, 25871 Vgl. Kap. 7.3.



198 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungdessen Hauptverantwortung: den Eigeninteressen der Anteilseigner bestmöglichzu dienen, indem sie deren Profite maximieren.72 Übertragen auf die hier vorge-legten Ausführungen geht es entweder um einen unternehmensinternen Willens-bildungskonflikt zwischen Managern und Aktionären (sofern man die Eigentümerals Mitglieder des Unternehmens versteht) oder um das Verhältnis von sozialenVerantwortungsaufgaben zu den vertraglichen Verpflichtungen der Unternehmengegenüber ihren Eigenkapitelgebern (sofern man auch Aktionäre als Umwelt desUnternehmens versteht). Friedmans Kritik richtet sich (nicht gegen Unterneh-mensverantwortung, sondern) gegen Manager, die ihre eigenen möglicherweisephilanthropischen Interessen mit dem Geld andere Leute, nämlich dem der Aktio-näre, verfolgen. Ansonsten hat Friedman gegen die Übernahme von sozialer Ver-antwortung keine Einwände, wenn deren Kosten nicht auf andere (z.B. Kunden,Mitarbeiter) abgewälzt werden.73Insofern gibt es keine Differenz zwischen Friedmans Ausführungen und demhier vertretenen Ansatz. Die Wahrnehmung sozialer Verantwortung durch dasUnternehmen – unabhängig davon, ob sie kurz-, mittel- oder auch langfristig denEinkommensinteressen der Kapitaleigentümer entspricht oder in kleinerem odergrößerem Umfang widerspricht – wird durch das Unternehmen wahrgenommenund durch niemand sonst. Je nach Aktivität haben daran stärker die MitarbeiterIn-nen anteil, wird dies vom Management geduldet, gefördert oder von diesem vor-angetrieben. Die Entscheidungsfindungsprozesse darüber unterliegen – genausowie die Rechenschaftspflichten – den gleichen Regelungen wie alle anderen un-ternehmensinternen Prozesse: welches Produkt wann und wie entwickelt, produ-ziert und auf welchem Wege abgesetzt werden soll. Die Rede von sozialer Ver-antwortung ist in keinem Fall ein Freibrief für angestellte Manager, ihren explizi-ten oder impliziten vertraglichen Verpflichtungen aus dem Weg zu gehen.Unternehmensinterne Rechenschaftspflichten z.B. gegenüber den Aktionären er-geben sich für kostenträchtige Aktivitäten der Corporate Social Responsibilitygenauso wie für alle anderen.Fokuss ie r t e  Aufgabenveran twor tung  oder  Gewinnpr inz ip?Ein zweites Argument von Friedman bezieht sich auf die in Unternehmen vorhan-dene Kompetenz: Ist es sinnvoll, wenn große Unternehmen Preise nicht erhöhen,um Inflation zu vermeiden? Sind Manager nicht Experten in der Leitung von Un-ternehmen, aber möglicherweise Dilettanten der Geldpolitik?74 Friedman weistdamit zu Recht darauf hin, dass Rollenverantwortung begrenzt und fokussiert seinmuss.                                                     72 Vgl. hierzu auch Walton 1999, 18973 „If he (the individual proprietor, J.F.) acts to reduce the returns of his enterprise in order to exercisehis „social responsibility“, he is spending his own money, not someone else’s. If he wishes to spendhis money on such purposes, that is his right, and I cannot see that there is any objection to hisdoing so. In the process, he, too, may impose costs on employees and customers. However, becausehe is far less likely than a large corporation or union to have monopolistic power, any such side ef-fects will tend to be minor.“ (Friedman 1970/1985, 258).74 Vgl. Friedman 1970/1985, 256f.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 199Nur das berühmte Zitat führt in die Irre. Denn keine Gesellschaft wird einem Un-ternehmen ausschließlich und als letzten Zweck die Aufgabe zuweisen, seine Ge-winne zu maximieren. Wie absurd diese Vorstellung ist, zeigt sich schon daran,dass selbst die neoklassische Theorie – wenn man sie auf ihre angeblich vorhan-dene implizite Normativität hin untersucht – nicht auf diese Idee kommt. Dennunter den idealtypischen Bedingungen vollkommener Konkurrenz ohne Transak-tionskosten und vollständiger Markttransparenz gibt es gar keine Unternehmens-gewinne, sondern höchstmöglichen Konsumentennutzen durch gerade noch Ko-sten deckende Preise. Allerdings gibt es in dieser Modellwelt auch keine Innova-tionen. Die soziale Verantwortung des Unternehmens ist nie und nirgends, seineGewinne zu steigern. Dies kann nur so erscheinen, wenn eine Gesellschaft be-stimmte Aufgaben Unternehmen zuschreibt, dann die Orientierung am Gewinnermöglicht und Erfolgsmessung am Gewinn erzwingt in der Verhaltens-Annahme, dass Unternehmen so am ehesten die ihnen zugeschriebenen Aufgabenund darin ihre Verantwortung wahrnehmen. Beim marktwirtschaftlichen Gewinn-prinzip handelt es sich weder um eine Zielbestimmung der Unternehmung nochum eine gesellschaftliche Funktionszuschreibung, sondern um ein Motivations-und Feedback-Instrument für Unternehmen und andere Akteure, ihre gesell-schaftlich zugeschriebene Aufgabenverantwortung wahrzunehmen. Dieses „In-strument“ funktioniert nur unter spezifischen Voraussetzungen.75 Auf die unter-nehmensethischen Konsequenzen dieser Einschränkung wurde oben unter demStichwort „defizitäre Rahmenordnung“ bereits eingegangen.Die soziale (Aufgaben-)Verantwortung von Unternehmen besteht auch in ei-ner Marktwirtschaft nicht darin, ihre Gewinne zu maximieren, sondern Güter- undDienstleistungen zu entwickeln und anzubieten, dadurch anderen zu nützen, dieseffizient zu tun, Produkt- und Prozessinnovationen zu tätigen, zu testen und zuverwerfen und die bei all dem entstehenden Risiken selber zu tragen. Dass geradeLetzteres nicht selbstverständlich ist, lässt sich an den allüberall bestehenden(menschlich verständlichen) Versuchen der Externalisierung von Risiken ablesen– dazu gehört nicht nur die Abwälzung von Marktrisiken in der Forderung staatli-cher Subventionen, sondern auch die Abwälzung ökologischer Risiken.Mi tveran twor tung  fü r  d ie  Rahmenordnung?Eine leichte Differenz ergibt sich zwischen der Friedmans Position und den Aus-führungen von Homann bezüglich der ordnungspolitischen Mitverantwortung vonUnternehmen. Friedman argumentiert für eine strikte Unterscheidung zwischenpolitischem und ökonomischem Handeln. Die Aufgabenverantwortung der Poli-tik, z.B. Gesetze zu machen, dürfe nicht von Unternehmen usurpiert werden. Diesführe zu einer Abschwächung nicht nur von Arbeits- sondern auch von Gewal-tenteilung. Die Enthaltsamkeit von politischer Einflussnahme wird daher vonFriedman faktisch als soziale Verantwortung empfohlen – was faktisch nicht mehr                                                     75 Diese Voraussetzungen sind in der Realität nie vollständig gegeben. Gewinnmaximierung vonMonopolisten (ob in Privat- oder Staatsbesitz) führt regelmäßig nicht zur bestmöglichen Versor-gung mit Gütern und Dienstleistungen, nur gelegentlich zu Effizienz, noch seltener zu besondererInnovationsfreude, dafür um so häufiger zur Abschiebung von Risikoverantwortung.



200 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungist als ein inhaltlich ganz bestimmter Beitrag im Rahmen einer ordnungspoliti-schen Strategie.E igenveran twor tung  a l s  Tugend  der  Mark twi r t schaf tDas entscheidende Argument gegen eine (dann missverstandene) soziale Verant-wortung ist ein tugendethisches. Dies wird anhand des folgenden m.E. zustim-mungsfähigen Zitats deutlich:„The difficulty of exercising „social responsibility“ illustrates, of course, the great virtueof private competitive enterprise – it forces people to be responsible for their own acti-ons and makes it difficult for them to „exploit“ other people for either selfish or unsel-fish purposes. They can do good – but only at their own expense.“76Eine häufig missverständliche Verwendung des Begriffs „Eigenverantwortung“zwingt zu einem Vorgriff auf den tugendethischen Aspekt der Unternehmensver-antwortung. Nicht selten wird Eigenverantwortung gegen Solidarität oder Eigen-verantwortung gegen Verantwortung für andere ausgespielt. Dabei wird Eigen-verantwortung dann einmal güterethisch und einmal tugendethisch interpretiert.Die oben skizzierten Aufgaben und – sofern übernommen – Ziele des Unterneh-mens betonen den güterethischen Aspekt. „Mein Ziel ist mein eigenes Wohlerge-hen“ ist die Definition einer Ergebnisverantwortung, eine teleologische Bestim-mung. Die Fokussierung auf Eigenverantwortung in diesem Sinne steht dann inder Tat im Gegensatz zur Verantwortung für andere (und deren Wohlergehen).Güterethisch besteht nach der hier vertretenen Auffassung die Unternehmensver-antwortung keineswegs nur, nicht einmal vorrangig, in dieser Eigenverantwor-tung. Zum Ethos der Marktwirtschaft gehört die Annahme, dass diese Ergebnis-verantwortung das höchste Motivationspotential aufweist und im Wettbewerbauch dazu führt, dass andere Aspekte von Verantwortung, Verantwortung für an-dere, für die Erfüllung (bestimmter) gesellschaftlicher Aufgaben en passant mitwahrgenommen werden – und zwar am effektivsten.77Häufig übersehen wird in den diesbezüglichen Diskussionen, dass in dieserteleologischen Diskussion eine tugendethische Annahme stillschweigend voraus-gesetzt ist: nämlich dass es nicht nur eine Objektbestimmung ist, sondern aucheine Subjektbestimmung. Ich bin für mein Wohlergehen verantwortlich und nichtandere! Das Unternehmen tritt für die Ergebnisse seines Handelns oder Unterlas-sens ein und nicht andere – selbst dann, wenn es daran gar nicht im klassischenSinne „schuld“ ist, sondern „nur“ Opfer nicht ex ante kalkulierbarer Marktrisikengeworden ist.                                                     76 Friedman 1970/1985, 257. Ob der Wettbewerb tatsächlich vollständig „zwingt“ – wie Friedmantendenziell unterstellt – ist natürlich fraglich: Drittwirkungen des Handelns, die nicht über denMarkt abgegolten werden (externe Effekte), dürfte es genauso wenig geben wie Kollektivgüter oderKollektivübel. Friedman unterliegt möglicherweise dem Fehler, Modellwelt und Realität nichtdeutlich genug zu scheiden. Vgl. oben S. 184 mit Fn. 40. Deswegen ist auch der Titel seines Tex-tes, die Verantwortung des Unternehmers bestehe darin, seine Gewinne zu steigern, eng- und irre-führend. Die Zustimmungsfähigkeit der normativen Argumentation, möglichst nicht auf Kostenanderer seine Ziele zu verfolgen (unabhängig deren inhaltlicher Ausrichtung), wird durch dieseEinschränkung m.E. nicht tangiert. Auf diesen tugendethischen Aspekt der Eigenverantwortungsoll daher im folgenden Abschnitt hingewiesen werden.77 Ob diese Annahme zu Recht oder Unrecht gemacht wird, muss nicht nochmals thematisiert werden.



Kapitel 7: Unternehmensverantwortung: Wofür? | 201Nur sein eigenes Wohlergehen im Auge zu haben, ist keine Tugend, sondern einLaster. Ob aus „private vices public benefits“ werden können, sei hier dahinge-stellt. Eine Tugend ist es jedoch, für sein eigenes Wohlergehen Verantwortung zuübernehmen – und dann nach Möglichkeit auch für andere. Deshalb bilden Eigen-verantwortung und Solidarität keinen Gegensatz, sondern einen Zusammenhang.Solidarisch handeln kann nur, wer für sein Handeln Eigenverantwortung (im tu-gendethischen Sinne) übernimmt, gerade wenn er sein eigenes Wohlergehen (Ei-genverantwortung im güterethischen Sinne) dabei zurückstellt. Daher ist es auchverfehlt, die Debatte über einen Rückbau sozialstaatlicher Regelungen als einerspezifischen Organisationsform von Solidarität78 unter der Überschrift „wenigerSolidarität, mehr Eigenverantwortung“ zu führen. Allenfalls sinnvoll wäre derGegensatz von „mehr Eigenverantwortung für das eigene Wohlergehen und mehreigenverantwortlich wahrgenommene Solidarität bei weniger Erwartungen an dieSolidarität anderer“. Es könnte sein, dass nicht nur Eigenverantwortung eine ver-gessene Tugend ist,79 sondern – gerade deshalb – auch Solidarität. Insofern kannEigenverantwortung als Tugend der Marktwirtschaft gesehen werden, die gütere-thisch Verantwortung für die eigenen Handlungen, die selbst eingegangenen Ver-träge und für die Erfüllung definierbarer Aufgaben in der Gesellschaft bedeutet.

                                                     78 Vgl. Fetzer 1999b.79 Vgl. den Tagungsband „Eigenverantwortung – die vergessene Tugend in Gesellschaft und Kir-che?“, AEU 2001.



202 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortung8. Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber?Auch im Falle der Unternehmensverantwortung sind Adressaten und Instanzender Verantwortung zu unterscheiden (8.1). Ihr Verhältnis lässt sich nur situativbestimmen. Ihre Funktion ist die Behauptung (Adressaten) und Begründung (In-stanz) von Verantwortungsrelationen. (8.2).Unternehmen können die Verantwortung für ihre eigenen Ziele und ihre Identitätnicht auf andere abschieben, aber Ziele und Identität in Kommunikationsprozes-sen entwickeln, bestätigen und verändern. (8.3.1) Dafür müssen sie sich erkenn-bar machen und werden selbst zum Gegenüber ihrer Kritiker. Diese tragen auchVerantwortung für die Rede von Unternehmensverantwortung. (8.3.2)8.1 Adressaten und Instanzen der Unternehmens-verantwortung8.1.1 Die Stakeholder-Shareholder-DebatteIm vorangegangenen Kapitel wurde die Reichweite der Unternehmensverant-wortung anhand der Verantwortungsobjekte diskutiert. Wofür sind Unternehmenverantwortlich oder sollen (und können) Verantwortung übernehmen? Wie weitreicht diese Verantwortung – als Verantwortung für die Erfüllung gesellschaftli-cher Aufgaben oder als Verantwortung für das Unternehmenshandeln und dessenFolgen? Obwohl auch der Ausgangspunkt bei den Verantwortungsobjektenpflichtethische Elemente beinhaltet, war dieser Ansatz doch stärker dem güterethi-schen Aspekt der Ethik verpflichtet. Aus der pflichtethischen Tradition kommteine unternehmensethische Diskussion, die in den 80er Jahren unter dem Stich-wort „Stakeholder-Stockholder“ bekannt und in den 90er Jahren – aufgrund derShareholder-Value-Diskussion – als „Stakeholder-Shareholder-Debatte“ weiterge-führt wurde.Das  S takeholdermode l l  nach  FreemanDie Traditionsverpflichtung des Stakeholder-Ansatzes ist schon dem Untertitelder (vermutlich) ersten Konzeptionierungen bei Evan/Freeman zu entnehmen: AStakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism.1 Dieser kan-tianische Kapitalismus soll – so die Intention – die bis dato vorherrschende Kon-                                                     1 Evan/Freeman 1988.



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 203zeption des „managerial capitalism“ ersetzen. Nach dieser Vorstellung sei auchdas moderne Großunternehmen nichts anderes als die durch das Recht etablierte,anteilig gehaltene Form des Eigentums. Nur den Aktionären (stockholder) bzw.den Anteilseignern (shareholder) sei das Unternehmen verantwortlich und folglichhabe sich das Unternehmen bzw. das Management primär oder gar ausschließlichan den Eigentümern als „Gegenüber“ der Unternehmensverantwortung zu orien-tieren. Alle anderen vertraglichen Beziehungen (mit MitarbeiterInnen, mit Kun-den, mit Zulieferern usw.) haben demnach dieser Primärverantwortung zu dienenund sind insofern nur Mittel zum Zweck. An dieser Stelle erhebt sich der Kantia-nische Widerspruch. Damit würden Kunden, Mitarbeiter und andere zu „Mittelnzum Zweck“ degradiert. Die „stakeholder theory of the corporation“ hebt dieseDegradierung auf und betrachtet all diejenigen Gruppen, welche am Unternehmenbeteiligt oder vom Unternehmen positiv oder negativ betroffen sind als „stakehol-der“. Mit der Einordnung der Eigentümer als einer von mehreren Stakeholder-gruppen wird deren absoluter Anspruch unter dem Primat des Kant’schen katego-rischen Imperativs in seiner materialen Fassung relativiert. „Each person has theright to be treated, not as a means to some corporate end, but as an end in itself. ...Thus, property rights are not absolute, especially when they conflict with im-portant rights of others. ... Property rights are not a license to ignore Kant’s prin-ciple of respect for persons.“2Doch die Stakeholder-Theorie beansprucht eben mehr als eine Begrenzungder Eigentümerrechte an den Rechten anderer. Sie ist keine liberale Theorie indem Sinne, dass die im Prinzip unbegrenzte Freiheit ihre Grenze an bestimmten(Freiheits-)Rechten anderer erfährt. Sondern sie ist ein Orientierungsmuster fürUnternehmen (und ihr Management) und antwortet auf die Frage: Wem gegen-über ist das Unternehmen verantwortlich? Die Leitfrage, die Evan/Freeman ein-gangs stellen, lautet nicht: Welche anderen Rechte müssen bei Verfolgung derEigentümerinteressen respektiert werden? Sie lautet vielmehr: „For whose benefitand at whose expense should the firm be managed?“3Diese Differenz wird überspielt in der bündigen Definition von Stakeholderals „groups and individuals who benefit from or are harmed by, and whose rightsare violated or respected by, corporate actions.“ Stakeholder sind also alle, derenRechte oder/und (!) Interessen von den Unternehmenshandlungen positiv odernegativ tangiert werden.Wer hat also „seine Stöckchen im Spiel“? Evan/Freeman unterscheiden eineenge und eine weite Definition und beziehen sich weitgehend auf die enge Defi-nition4. Beide Definitionen sind nicht von der Rechts- oder Interessenposition derIndividuen und Gruppen, sondern von ihrer Stellung zum Unternehmen her ge-dacht. Der weite Kreis der Stakeholder umfasst „any group or individual who canaffect or is affected by the corporation“, der engere Kreis nur diejenigen Gruppen,„who are vital to the survival and success of the corporation“5. Zu diesen Gruppengehören: das Management, die Eigentümer, die Zulieferer, die MitarbeiterInnen,                                                     2 Evan/Freeman 1988, 100.3 Evan/Freeman 1988, 97.4 Die weite Definition „raises too many difficult issues“. (Evan/Freeman 1988, 101).5 Evan/Freeman 1988, 100.



204 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungdie Kunden, die lokalen Gemeinschaft, also das regionale Umfeld. In dieser Formhat das Stakeholder-Modell Eingang in zahlreiche Lehrbücher der Unternehmen-sethik, aber auch des strategischen Managements, gefunden.Zu diesen Gruppen bestehen je unterschiedliche reziproke Verpflichtungszu-sammenhänge, die im Wesentlichen selbsterklärend sind, weil sie auf vertragli-chen Beziehungen beruhen. Erwähnt seien nur zwei weniger selbstverständlicheAspekte. Das Verhältnis zum regionalen Umfeld wird folgendermaßen beschrie-ben: Die lokale Gemeinschaft gewährt dem Unternehmen das Recht, Produktions-stätten zu bauen, und profitiert umgekehrt von den Steuereinnahmen sowie densozialen und ökonomischen Beiträgen der Firma. Die Gemeinde stellt lokaleDienstleistungen bereit und erwartet vom Unternehmen ein Verhalten als guterBürger, als „corporate good citizen“ wie von allen Personen, natürlichen undkünstlichen. Dazu gehört, Verschmutzungen von Luft und Wasser zu unterlassenoder – im Falle einer Standortverlagerung – enge Zusammenarbeit mit den loka-len Autoritäten. „When the firm mismanages its relationship with the local com-munity, it is in the same position as a citizen who commits a crime. It has violatedthe implicit social contract with the community and should expect to be distrustedand ostracized. It should not be surprised when punitive measures are invoked.“6Eine spezielle (doppelte) Rolle spielt das Management. Denn einerseits ist es, wieandere Mitarbeiter auch, durch explizite und implizite Mitarbeiterverträge mitdem Unternehmen verbunden. Andererseits obliegt ihm auch die spezifische Auf-gabe, das Wohlergehen jener abstrakten Einheit im Auge zu haben, welche dasUnternehmen selber ist. Diese Aufgabe des Managements kann im Einzelfall mitden eigenen stakes (Anspruch) als Mitarbeiter konfligieren. „In short, manage-ment, especially top management, must look after the health of the corporation,and this involves balancing the multiple claims of conflicting stakeholders.“7Mehr Ausschüttungen für Aktionäre, bessere und immer neue Produkte zu niedri-geren Preisen für die Kunden, höhere Lohne und Sozialleistungen für die Mitar-beiter und „better parks and daycare facilities“ für das regionale Umfeld (zu er-gänzen um Steuern und Abgaben) – das ist das Konfliktfeld, in dem die entschei-dende Aufgabe des Managements und die Verantwortung des Unternehmensdarin besteht, die verschiedenen Ansprüche auszubalancieren. Kein Ansprucherhält prinzipiell den Vorrang. Ohne dass dies begründet wird, scheint es aberdoch einen prinzipiellen Vorrang zu geben: nämlich das Überleben der Firmaselbst, deren Identität in der Organisation von Kooperationen konfligierender In-teressen besteht. Auf dieses Überleben hat das Management in all seinen Balance-akten zu achten.Deshalb sind auch die Eigentümerinteressen besonders wichtig: „When wagesare too high and product quality is too low, customers leave, suppliers suffer, andowners sell their stocks and bonds, depressing the stock price and making it diffi-cult to raise new capital at favorable rates.“ Doch Evan/Freeman vergessen nichthinzuzufügen: „Note, however, that the reason for paying returns to owners is notthat they ‚own‘ the firm, but that their support is necessary for the survival of the                                                     6 Evan/Freeman 1988, 102.7 Evan/Freeman 1988, 103.



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 205firm, and that they have a legitimate claim on the firm. Similar reasoning appliesin turn to each stakeholder group.“8Etwas undeutlich bleibt, wie und durch wen der Balanceakt des Managementsvollzogen werden soll. Ist dies eine seiltänzerische Herausforderung an ein derNeutralität und dem fairen Abwägung verpflichtetes Management? Darauf weistder mehrfache Vergleich mit König Salomo hin.9 Oder soll dies dadurch gesche-hen, dass im Management selbst die Stakeholder repräsentiert sind? Darauf weistder Schluss des ersten Stakeholder-Management-Prinzips hin: „The corporationshould be managed for the benefit of its stakeholders: its customers, suppliers,owners, employees, and local communities. The rights of these groups must beensured, and, further, the groups must participate, in some sense, in decisions thatsubstantially affect their welfare.“10 Über solche Entscheidungspartizipation hin-aus geht der Vorschlag, das Stakeholder-Prinzip strukturell zu verankern. EinElement dabei ist ein Stakeholder Board of Directors, also die Repräsentation derStakeholder innerhalb der Führungsgremien.11Vorzüge  des  S takeho lder -Mode l l sVor einer Kritik dieses Stakeholder-Modells seien die Übereinstimmungen mitdem hier vorgeschlagenen Verständnis vom Unternehmen und seinen Verant-wortungsrelationen benannt: Das Stakeholder-Modell ist hilfreich, weil es in pla-stischer und eindrücklicher Weise den Ausschließlichkeitsanspruch der Eigentü-merinteressen gegenüber anderen situativ möglicherweise sogar vorrangigen legi-timen Ansprüchen in Frage stellt. So ist es ein nützliches Analysemodell zurEruierung der je vorhandenen Beziehungsstrukturen.Übereinstimmung besteht auch darin, dass die MitarbeiterInnen als Stakehol-der betrachtet und als Gegenüber der Unternehmensverantwortung sichtbar wer-den. Schließlich ist auffällig, dass Evan/Freeman in konsequenter Weise auch dasManagement als Stakeholder betrachten. Denn dadurch werden die Probleme erstsichtbar, die sich aus der Doppelrolle v.a. des Top-Managements ergeben, einer-seits für das Unternehmen denken und handeln zu sollen, gleichzeitig aber An-spruchsteller an und Einflussgröße für das Unternehmen zu sein. Das Manage-ment steht genauso wenig im Zentrum des Einflussfeldes wie die Eigentümer. ImZentrum (der Analyse) steht das Unternehmen, an dem auch das Management nurein Einfluss- und Referenzfaktor ist. Wer oder was steht dann aber im Zentrum?Das Unternehmen als Schnittstelle kooperierender und konfligierender Interessenist eine hilfreiche Perspektive. Denn sie erweitert eine verengte Wahrnehmung.                                                     8 Evan/Freeman 1988, 103.9 Die Weisheit Salomos ist sicher für Management hilfreich. Aber: Zu welchem Ergebnis würde dasBabyteilen Salomos führen, wenn es keine eindeutige richtige Mutter gäbe, d.h. wenn es eben nicht„nur“ um eine Wahr/Falsch-Frage ginge, sondern um einen tatsächlichen Interessenkonflikt? Undgehört nicht auch zur salomonischen Weisheit, dass „allen recht getan“ eine Kunst sei, die niemandkann? Was ist mit Alexander und dem gordischen Knoten? Es gibt auch die Weisheit Alexanders.10 Evan/Freeman 1988, 103.11 Unter Beachtung der Differenz, dass die Aufgaben der Kontrolle durch Aufsichtsrat und operativeLenkung durch den Vorstand in Deutschland viel stärker getrennt sind als im Board-System derUSA, sind die Mitarbeitervertreter im Aufsichtsrat ein erster Schritt in Richtung dieses institutio-nalisierten Stakeholder-Prinzips.



206 | Teil III: Dimensionen der UnternehmensverantwortungKri t ik  1 :  Unte rnehmensgrenzen  k lä ren!Problematisch an der Perspektive ist, dass die Abgrenzung des Unternehmensnach außen nicht deutlich wird. Es scheint überhaupt keine Unterscheidung zwi-schen dem Unternehmen als Handlungssystem und seiner Umwelt zu geben. Be-sonders plastisch wird dies darin deutlich, dass nicht nur Eigentümer und Mitar-beiter einträchtig als Stakeholder nebeneinander platziert werden, sondern auchKunden und – noch mehr – Lieferanten. Bestehen zwischen einer Zulieferfirmaund den Mitarbeitern des Unternehmen nicht stärkere Differenzen? Wird dabeinicht konzeptionell der Zulieferer in die Organisation einbezogen und der Mitar-beiter zum reinen Zulieferer von Arbeitskraft gemacht? Gibt es nicht einen Unter-schied zwischen einem unternehmensinternen Koordinationsproblem und denSchnittstellenproblemen an dessen Grenzen? Die Einheit des Unternehmens undseine (Selbst-)Abgrenzung bleibt in diesem Modell unterbelichtet. Der Themati-sierung dieser Abgrenzung dient der Aspekt der Mitgliedschaftsregeln in deroben12 entwickelten Unternehmensdefinition Im Einzelfall mögen die Grenzzie-hungen strittig sein13 und starken Veränderungen unterliegen. Doch sie markiereneine für jede Theorie korporativer Verantwortung wichtige Differenz. Die Stake-holder-Theorie übernimmt Vorzüge und Probleme der Anreiz-Beitrags-Theorieder Unternehmung: Die sorgfältige Erörterung der Interaktionsbeziehungen zwi-schen Unternehmen und allen Beitragsgruppen ist ein Vorzug. Zum Problem wirddies, wenn die Einheit der Organisation vor lauter einzelnen Interaktions- undVerantwortungsbeziehungen verschwimmt. Man sieh dann den Wald vor lauterBäumen nicht mehr. Geht man jedoch davon aus, dass zum Unternehmen als Mit-glieder gehören: das Management (fast immer), die MitarbeiterInnen (meistens)und die Eigentümer (häufig), wird eine Abgrenzung deutlich, ohne dass die Ver-antwortungsbeziehungen zu Kunden, Lieferanten oder regionalem Umfeld unter-schlagen werden müssten. Die Orientierung am anderen muss keineswegs im Ge-gensatz zur eigenen Identitätsbildung stehen. Aber die Selbstabgrenzung als Ein-heit ist Voraussetzung dafür, eine eigene Identität in der Orientierung am anderenausbilden zu können. Dieser Satz ließe sich in betriebswirtschaftliche Terminolo-gie so übersetzen: Wer Mitarbeiter als interne Kunden betrachtet und dann dieUnternehmensorientierung ganz auf Kundenorientierung fokussiert, darf sichnicht wundern, wenn es vom Zufall abhängig ist, ob das Unternehmen am Endenur noch externe Kunden, aber keine Mitarbeiter, oder zwar Mitarbeiter, aber kei-ne externen Kunden mehr hat, oder welch anders Verhältnis sich einstellt.Ich schlage also vor, bei Verwendung des Stakeholder-Modells immer Gren-zen zu ziehen und zwischen unternehmensinternen und unternehmensexternenBeziehungen zu unterscheiden. In dieser Form der Anwendung ergibt sich – quasivon selbst – die Vielzahl verschiedener Unternehmensformen. Im Falle der Pro-duktivgenossenschaft z.B. fallen Eigentümer und Mitarbeiter zusammen, bis dererste Mitarbeiter in den Ruhestand geht und Eigentumsrechte mitnimmt. Im Falle                                                     12 Kap. 3.4.13 So manche Lieferantenbeziehung kann längerfristiger und vielleicht für die Identität des Unter-nehmens konstitutiver sei, als die Mitgliedschaft mancher MitarbeiterInnen. Das ändert aber nichtsan der im Allgemeinen relevanten Differenz.



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 207des Unternehmens, welches ganz oder teilweise in öffentlicher Trägerschaft steht,haben Eigentümer und regionales Umfeld einen größeren Überlappungsbereichals bei börsennotierten Unternehmen – um das andere Extrem zu nehmen. DiesesBeispiel zeigt, dass die Abgrenzung zwischen innerer und äußerer Umwelt kei-neswegs immer einfach ist. Tausende von Aktionären börsennotierter Unterneh-men, deren Namen möglicherweise im Unternehmen nicht einmal bekannt sind,können kaum in gleicher Weise als Mitglieder bezeichnet werden wie die Mitar-beiter. Ganz anders sieht das bei der Kapitalgesellschaft in Familienbesitz aus –auch wenn die Familienmitglieder nicht in der Geschäftsführung vertreten sind.Explizit sei betont, dass damit keine normative Wertung verbunden ist: Familien-unternehmen sind nicht besser oder verantwortungsvoller als börsennotierte Un-ternehmen – und umgekehrt. Aber die Grenzen des Akteurs sind in beiden Fällenunterschiedlich zu bestimmen. Übrigens sind diese Grenzen veränderlich. Dieorganisationale Entkopplung der Eigentümer vom Unternehmen durch den Gangan die Börse ist selbst eine Entscheidung des Unternehmens.Die bisher dargelegte Kritik mit dem angeschlossenen Vorschlag, Unterneh-mensgrenzen in das Stakeholder-Modell einzubauen, also unternehmensinterneund unternehmensexterne Beziehungen deutlich zu unterscheiden, bestärkt denNutzen dieses Modells: Seine Anwendung zeigt dann automatisch seine Grenzenund führt zu der Frage, die jeder inhaltlichen Bestimmung von Unternehmensver-antwortung und ihrem Gegenüber immer schon voraus liegt: Wen oder was mei-nen wir, wenn wir vom Unternehmen und seiner Verantwortung sprechen? DieAnwendung zeigt auch, dass jedes Unternehmen eine spezifische Antwortvarianteauf diese Frage ist.Kr i t ik  2 :  S takeholder  s ind  auch  MenschenMit der Abgrenzung von internen und externen Stakeholdern ergibt sich eine Pro-blematik, welche zu einer weit grundsätzlicheren Kritik am Stakeholder-Ansatzvon Evan/Freeman führt. Wie verhält sich die Bestimmung der Stakeholder zu derAnwendung des kategorischen Imperativs? M.E. liegen eine Fehlanwendung undeine Fehlinterpretation des kategorischen Imperativs vor.Die Fehlanwendung besteht darin, die Beachtung des Personrespekts für Sta-keholder als Stakeholder zu fordern. Das Prinzip der Achtung bezieht sich sinn-vollerweise auf Menschen als Menschen, nicht auf Menschen als Rollenträger undschon gar nicht auf die Zusammenfassung vieler Menschen als Rollenkollektiv. Inihrer Rolle als Mitarbeiter werden Mitarbeiter zum Teil des Handlungssystemsund insofern den Unternehmenszwecken ein- und untergeordnet. Als Menschenbleiben sie Umwelt des Systems. Die Forderung des kategorischen Imperativs istdann so zu übersetzen, dass Mitarbeiter, die ja – an ihre psychophysische Einheitgebunden – ihre Mitarbeiterrolle nicht von ihrem Subjekt lösen können, eben nienur in ihrer Rolle als Mitarbeiter, sondern auch als Menschen angesehen werdenmüssen. Die Frage ist dann, wie dies im Unternehmen zur Geltung kommt.14 DieForderung der Achtung der Personwürde des individuellen Mitarbeiters richtet                                                     14 Vgl. oben Kap. 7.1.3.



208 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungsich an das Unternehmen, nicht nur an das Management, sondern an das organi-sierte Geflecht aus typischerweise Eigentümern, Management und MitarbeiterIn-nen. Sie richtet sich an die Personalabteilung genauso wie an die KollegInnen undden Betriebsrat. Umgekehrt ist das, was aus der Aggregation von spezifischenRolleninteressen, z.B. Mitarbeiterinteressen oder Aktionärsinteressen, sich alsInteressenbereich bestimmter Stakeholder ergibt, nicht einfach gleichzusetzen mitden Forderungen, die sich aus der Anwendung des kategorischen Imperativs erge-ben. Diese Gleichsetzung muss im Einzelfall erst begründet werden. Bei Anforde-rungen an den Gesundheitsschutz ist dies beispielsweise relativ leicht möglich.Gehaltsforderungen aus dem Schutz der Personwürde abzuleiten, ist schonschwieriger. Aus der Personwürde jedes Mitarbeiters und aus dessen Recht aufSchutz dieser Würde alleine ist die Legitimität bestimmter Mitarbeiterinteressennicht zu begründen.Die Differenz von Stakeholder als zusammenfassender Rollenbegriff und in-dividuellen Menschen, denen als solchen die Forderung des kategorischen Impe-rativs gilt, gilt auch für die anderen Stakeholder – genau genommen: für alle.Auch der Kunde ist nicht nur Kunde, sondern daneben auch noch Mensch. Selbstder Aktionär geht als Mensch nicht in dieser Rolle auf, sofern er sie denn über-haupt wahrnimmt. Selbst im Falle des eigentümergeführten Ein-Mann Unterneh-mens ist die Differenz zu beachten, obwohl der Zusammenfall dreier Stakeholder(Eigentümer, Manager, Mitarbeiter) in einer individuellen Person dies für den Be-troffenen (und seine Familie) gelegentlich vergessen lässt. Spätestens nach demSchlaganfall zeigt sich die Differenz zwischen dem Menschen als psychophysi-scher Einheit und der Unternehmenspersönlichkeit.Kr i t ik  3 :  Feh l in te rp re ta t ion  des  ka tegor i schen  Impera t ivsEine weitere Kritik bezieht sich auf die inhaltliche Fehlinterpretation des katego-rischen Imperativs, wie sie im folgenden Zitat zum Ausdruck kommt. „The rightto property does not yield the right to treat others as means to an end.“15 In derFormulierung von Kant heißt es: „nie nur als Mittel“. Zutreffend folgert Summerin seiner Analyse des unternehmensethischen Begriffs der Verantwortung imebenfalls expliziten Anschluss an Kant: „Verantwortung ... zu tragen fordert dem-zufolge, darauf zu achten, dass durch diese Handlungen und ihre Folgen andereMenschen nicht nur als Mittel behandelt werden. Dies schließt nicht aus, dass siebis zu einem gewissen Grad auch als Mittel behandelt werden dürfen. In jederwirtschaftlichen Tätigkeit werden Menschen auch als Mittel angesehen. Etwamüssen sie im Personalmanagement auf ihre Eignung zu einem bestimmten Ein-satz hin beurteilt werden. Aber in einem verantwortbaren Verhalten darf dies ebennicht die einzige Determinante ausmachen. Eine solche »technische« Einstellungzu den Menschen, die durch ökonomische Entscheidungen betroffen werden,muss vielmehr von einer Haltung getragen und durchwirkt sein, die in der Persondes anderen die »Menschheit« als Selbstzweck betrachtet“16 Dies gilt nicht nur für                                                     15 Evan/Freeman 1988, 100.16 Summer 1998, 158.



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 209jede wirtschaftliche Tätigkeit, sondern für jede Kooperation unter Menschen –unabhängig davon, ob sie mit Zahlungen verbunden ist oder nicht.Selbst wenn also eine individuelle Person oder eine durch eine Rolle verbun-dene Personengruppe als legitimer Anspruchsteller an das Unternehmen ausge-zeichnet ist, ist die Frage nicht beantwortet, wie weit die legitimen Ansprüche ei-ner Person oder einer Personengruppe an das Unternehmen reichen. Diese Fragewird dann gar nicht mehr gestellt, wenn – wie bei Evan/Freeman – Rechte vonindividuellen Personen und Interessen von Personengruppen einfach gleichgestelltwerden.Kr i t ik  4 :  Adressa ten  s ind  n ich t  Ins tanzenDas Stakeholder-Modell ist nützlich, weil seine Anwendung zu hilfreichen Fragenfür die Auslegung der Unternehmensverantwortung führt. Als normatives Orien-tierungsmuster ist es aus den genannten und weiteren Gründen untauglich. Zudiesen weiteren Gründen gehört, dass die Frage offen bleibt, wer die Stakeholderim normativen Sinne sein können. Wie Evan/Freeman selbst einräumen, ist dieListe der genannten Stakeholder nicht vollständig. In einen erweiterten Kreis wä-ren nach Evan/Freeman z.B. die Konkurrenten und die Regierungen aufzuneh-men. Die vorgelegte Liste von Stakeholdern ist einerseits zu eng (daher die Er-weiterung) und gleichzeitig zu weit (Abgrenzung des Unternehmens). Das ist keinguter Ausgangspunkt für normative Orientierung.Evan/Freeman vollziehen einen naturalistischen Fehlschluss, indem sie dieGruppe der Stakeholder aus empirischen Zusammenhängen bestimmen (wesentli-cher Einfluss auf das Unternehmen) und daraus normative Schlussfolgerungenziehen. Der normative Anspruch zeigt sich am deutlichsten in der Forderung, dasUnternehmensrecht so zu reformulieren, dass darin die anderen Anspruchsgrup-pen entsprechend einbezogen werden, aber auch in der Forderung, die Zusam-mensetzung der führenden Gremien nach dem Stakeholder-Modell zu strukturie-ren. Der faktische Einfluss der Stakeholder hängt aber nicht unwesentlich vomRecht ab, so dass sich auch noch ein klassischer Zirkelschluss ergibt.Im Rahmen des von Lenk/Maring formulierten Analysemodells für Verant-wortungskonzepte lässt sich dieser Fehler so formulieren: Evan/Freeman, undnicht nur sie, übersehen den Unterschied zwischen Adressaten der Unterneh-mensverantwortung und Instanzen der Unternehmensverantwortung.8.1.2 Mögliche Adressaten und nicht aufhebbare WidersprücheAdressaten der Verantwortung sind diejenigen individuellen und kollektivenSubjekte, welche ein Unternehmen auf ihre Verantwortung ansprechen, oder de-nen gegenüber ein Unternehmen seine Verantwortung erklärt oder erläutert. DieInstanz dagegen ist der normative Bezugspunkt, der idealtypisch über Inhalt undReichweite von Verantwortung entscheidet, der die Kriterien festlegt usw. Dassim Einzelfall Adressat und Instanz zusammenfallen können, darf nicht darüber



210 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortunghinwegtäuschen, dass dies zwei unterschiedliche Elemente in jedem Verantwor-tungskonzept sind.Am deutlichsten wird dies, wenn die Instanz gar nicht als Adressat auftretenkann. „Wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt“ ist ein eindrückli-cher (weil in rechtlich-ökonomischen Kategorien verpackter) Ausdruck der Ver-antwortung gegenüber künftigen Generationen. Wir müssen eintreten für den Er-halt einer guten Gestalt unserer Erde gegenüber künftigen Generationen. Die In-stanz sind die künftigen Generationen. Diejenigen, welche diesen Spruchgebrauchen, gebrauchen ihn als Appell an sich und andere und treten damit in dieRolle des Verantwortungsadressaten ein. Wenn Greenpeace gegen Shell demon-striert, dann fordert Greenpeace von Shell als Verantwortungssubjekt das Eintre-ten für bestimmte Objekte („Erhalt der Nordsee oder was auch immer“). Greenpe-ace wird Adressat der Unternehmensverantwortung von Shell. Greenpeace wirdaber nicht Instanz der Unternehmensverantwortung – auch wenn diese Differenzgelegentlich nicht recht deutlich wird. Amnesty International fordert als Adressatdie Einhaltung universaler Menschenrechte. Verantwortung vor der Menschheit injedem einzelnen Menschen wird damit aber nicht zu einer Verantwortung vorAmnesty International.Greenpeace und Amnesty International gelten mittlerweile zusammen mitzahlreichen weiteren Non-Governmental-Organizations als relevante (und um-strittene) Stakeholder. Sie sind gerade darin besonders überzeugend, dass sie (tat-sächlich oder scheinbar) gerade nicht ihre eigenen Interessen verfolgen und damitauf die Differenz zwischen Adressaten und Instanzen hinweisen, bzw. ihre Legi-timation aus ihrem Bezug auf die normativen Instanzen erhalten. Der Versuch,ihnen nur eigene Interessen nachzuweisen, würde im Erfolgsfall zwar zur Delegi-timation bzw. im Extrem zum Verschwinden dieser unangenehmen Adressatenführen, nicht jedoch zum Verschwinden der Verantwortungsinstanzen.17 Das Le-gitimationsproblem werden Unternehmen dadurch nicht los. Aber auch NGO'ssind als Stakeholder nur Adressaten und nicht Instanzen der Unternehmensver-antwortung. Dass sich ein Stakeholder (Adressat) durchsetzt, zeigt nur seinen Ein-fluss, besagt aber nichts über die Legitimität seines Anspruchs.Jeder, der Ansprüche an ein Unternehmen erhebt, kann zum Adressaten derUnternehmensverantwortung werden oder sich selbst dazu machen. Die Summeder daraus resultierenden Ansprüche ist prinzipiell unendlich und allein schondadurch nicht Gegenstand der Unternehmensverantwortung. Ob es ein legitimerAnspruch ist, entscheidet sich z.B. durch den Bezug auf eine entsprechende Legi-timationsinstanz.Der Ausgleich verschiedener Interessen, das Ausbalancieren der Stakeholder-Ansprüche bleibt als wichtige – vielleicht vornehmste – Managementaufgabe da-von unberührt. Noch mehr: Die Vermeidung von Interessenkollisionen durch dieSuche nach jeweils pareto-superioren Lösungen ist eine hochgradig friedensstabi-lisierende Funktion der Ökonomen. Vieles spricht dafür, nicht Interessen gegen-                                                     17 Bei diesem Versuch werden Unternehmen in der Öffentlichkeit meist den Kürzeren ziehen, weil –qua ökonomistischem Unternehmensverständnis – ihre öffentliche Wahrnehmung stark von derVorstellung geprägt ist, dass sie selbst eben „nur eigene Interessen verfolgen.“



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 211einander zu polarisieren, sondern zum wechselseitigen Vorteil zu kooperieren –eingedenk der Tatsache, dass die scheinbare Kooperationsrente auch auf einemVertrag zu Lasten Dritter beruhen kann. Mit Kantianismus hat dies – entgegendem Anspruch bei Evan/Freeman – nichts zu tun. Dies ist als solches nur eineformale und keine inhaltliche Kritik, sondern verweist auch auf die Grenzen desKantschen Ansatzes und auf die Notwendigkeit seiner Ergänzung – einer tugend-und/oder güterethischen, z.B. utilitaristischen Ergänzung.8.1.3 Der „moral point of view“Kantsche  Autonomie  versus  S takeho lder -Hete ronomieEs ist sogar zu fragen, ob der kritisierte Ansatz sich nicht nur nicht auf Kant beru-fen kann, sondern sogar diesem diametral entgegensteht. Denn mit der Auswahlder Stakeholder aufgrund deren empirischem Bezug zum Unternehmen werdenempirische Bedingungen zum Ausgangspunkt der normativen Reflexion gemacht.Der "kritische" Kant hatte – wie auch in der Erkenntnistheorie – gerade den An-spruch, alle empirischen Elemente aus der Ethik auszuscheiden. Das richtete sichdamals gegen empiristische Beschreibungen der conditio humana und den An-satzpunkt der Ethik im Gefühl der Sympathie (bei Hume und – nicht für Kant,aber für die Ökonomik bedeutend – bei Smith). Der Ansatz des kritischen Kantmuss sich ganz analog dagegen wenden, den Ansatzpunkt der Ethik in der empiri-stischen Beschreibung der conditio corporativa zu suchen. Außerdem war – folge-richtig – der Kantsche Ansatz ganz an der autonomen Selbstgesetzgebung orien-tiert. Autonomie versus Heteronomie wurde zum Schlagwort für die Differenzneuzeitlicher versus vorneuzeitlicher Ethik. Eine größere Heteronomie ist aberkaum denkbar als die Orientierung an allen Stakeholdern und ihren Interessen.Dieser Aspekt – Autonomie und Selbstgesetzgebung – ist in Bezug auf denBegriff der Verantwortung am überzeugendsten, weil am einseitigsten, vom späte-ren Herausgeber der Kant Werkausgabe, nämlich von Wilhelm Weischedel inseiner Dissertationsschrift von 1933 „Das Wesen der Verantwortung“ herausgear-beitet worden.Se lbs tve ran twor tung  nach  Weischede lWeischedel geht – phänomenologisch – vom Phänomen sozialer Verantwortungaus, der Verantwortung gegenüber Staat, Kirche, Menschheit, Freundschaft. IhrParadigma findet soziale Verantwortung in der rechtlichen Verantwortung. DieseVerantwortung vor dem Gesetz, die gleichzeitig Verantwortung vor dem Staat ist,hat notwendigerweise zwei Stufen: Dem Antworten vor Gericht für eine Tat odereine Unterlassung geht nämlich voraus, Gesetz und Recht überhaupt anerkannt zuhaben. Der Verantwortung „auf der ersten Stufe“, die auf eine konkrete, einerrechtlichen Einzelnorm zuwiderlaufende Tathandlung bezogen ist, liegt zugrundedie rechtliche „Grundverantwortung“ als Verantwortung „auf der zweiten Stufe“,die auf die grundsätzliche Anerkennung der Geltung des Rechts als Recht gerich-



212 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungtet ist. Diese Zweistufigkeit gelte für alle Formen sozialer Verantwortung.18 DieseGrundverantwortung ist – Weischedel sieht Heidegger als seinen wesentlichenphilosophischen Lehrer an – eine Entschiedenheit des Ich. Mit dieser Entschie-denheit des Ich realisiert das Ich seine „staatliche Grundverantwortung im eigent-lichen Sinn“ und erreicht damit einen Habitus im Sinne einer konkreten „Verant-wortlichkeit“, der es ihm ermöglicht, fortan seine Existenz dem staatlichen An-spruch gemäß einzurichten. Das Phänomen der sozialen Verantwortung wird ganzaus der Perspektive und im Blick auf das „Ich Selbst“ rekonstruiert. Für den hiesi-gen Zusammenhang ist Weischedels Übergang von der sozialen Verantwortungzur religiösen und zur Selbstverantwortung entscheidend:„Wie sich die Wesenselemente der sozialen Verantwortung konkret darstel-len, das bestimmt sich von der Gemeinschaft her, vor der die Verantwortung je-weils stattfindet. Nun existiert der Mensch in concreto in mehreren Gemein-schaftsbezügen, und dementsprechend kann er in mehreren sozialen Verantwort-lichkeiten stehen. Tritt der Fall ein, dass zwei dieser GemeinschaftenWiderstreitendes verlangen, so kann es zu einem Konflikt zwischen sozialen Ver-antwortlichkeiten kommen. ... Spielt sich ... der Konflikt zwischen zwei Gemein-schaften ab, deren Ansprüche gleichberechtigt erscheinen, dann ist aus dem So-zialen heraus das Prinzip solcher Entscheidung nicht zu finden. ... Es zeigt sichalso hier eine der sozialen Verantwortlichkeit gegenüber tieferliegende Verant-wortlichkeit, die deren Instanz bilden kann. Vor wem sie verantwortlich ist, das istjedenfalls nicht wieder eine Gemeinschaft. Ist der Mensch aber nicht mit anderen,so ist er doch nicht ohne „Gegenüber“ ...: es gibt das »Gegenüber« als Gott undals »ich selbst«. ... soziale Verantwortlichkeit weist zurück auf religiöse Verant-wortlichkeit und Selbstverantwortlichkeit, die ihre Instanzmöglichkeiten sind.“19Dass religiöse Verantwortung als Verantwortung vor Gott und Selbstverant-wortung als Verantwortung vor sich selber bei Weischedel ebenso in Verantwor-tungen zweier Stufen differenziert werden, sei hier nur der Vollständigkeit halbererwähnt. Im Rahmen seines anthropologischen Ansatzes wird auch nicht die Ver-antwortung vor Gott letzte Instanz. Insofern religiöse Verantwortung auf Glaubenbasiert und dieser Glaube selbst in existentialer Tradition als Entscheidung zumGlauben interpretiert wird, weist auch religiöse Verantwortung über die Glauben-sentscheidung des Individuums zurück auf die Selbstverantwortung und – als de-ren Basis – auf die Grundselbstverantwortung. Tatsächlich bemüht sich Weische-del um den Nachweis, dass alle anderen Verantwortungsformen über ein kunstvollgestuftes System von dieser Grundselbstverantwortung abgeleitet sind. „Das »Ichselbst« kann außer sich keine andere normativ bedeutsame Instanz mehr anerken-nen, ist in seinem »An-sich-Sein« durch keine personale oder sachhafte Außen-bindung mehr vermittelt und allein auf das Kriterium seiner existentiellen Identitätmit sich selbst konzentriert.“20 Obwohl Verantwortung auch bei Weischedel derForm nach dialogisch strukturiert ist, kommt er zu einem solipsistischen und mo-                                                     18 Dass die Grundverantwortung vor dem Gesetz bei Weischedel in der 1933 erschienenen Schrift alsGrundverantwortung vor dem Staat interpretiert wird und der Staat als monolithische, quasiperso-nale Einheit stilisiert wird, sei nur der historischen Verortung wegen erwähnt.19 Weischedel 1933/1972, 43.20 Koschut 1989, 134.



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 213nologischen Verantwortungskonzept mit stark dezisionistischen Zügen. DieGrundentscheidung des Menschen sei die Annahme der eigenen Begrenztheit.Darin erweise sich seine Freiheit. „Der Weischedelsche Verantwortungsbegriffwird ... zum Synonym für einen Freiheitsbegriff, der das Wesen von Verantwor-tung – in konsequenter Weiterführung des Heideggerschen Postulates: »werde,der du bist!« – in der Eigentlichkeit eines solitär konzipierten Selbstseins aufgehenlässt. Die einzige Einschränkung, der die Freiheit (und damit per definitionemauch die Selbstverantwortung) überhaupt unterliegt, besteht darin, dass sie dieFreiheit eines kontingenten Wesens, eines »gesetzten Ursprungs« ist, der sich inseiner »Gesetztheit« nicht selbst zu transzendieren sowie neu zu schaffen in derLage ist.“21Auch für die soziale Verantwortung bleibt als Instanz nur die Selbstverant-wortlichkeit maßgebend: „Selbstverantwortlichkeit ist Instanz für soziale Verant-wortlichkeit.  Sie entscheidet als die ursprüngliche Art von Verantwortlichkeitdarüber, welche sozialen Verantwortlichkeiten in letzter Hinsicht verantwortlichergriffen werden können.“22 Dieser Ansatz ist nicht nur deswegen wichtig, weil erwie kaum ein anderer das philosophische Kontra zu den selbst-vergessenen Ver-suchen scheinbar aufklärerischer, aber faktisch heteronomer moderner Unterneh-mensethiken bietet. Auch die Weischedelsche Auslegung der Selbstverantwortungwäre unternehmensethisch sehr bedenkenswert. Die Anforderung an das Unter-nehmen, sein eigenes Selbst in einem dynamischen Prozess am selbst gesetztenVorbild („Leitbild“) tatsächlich zu orientieren und erst darin im Kampf gegenständigen Selbst-Widerspruch und im Kampf gegen das Sich-Selbst-Ausweichenseine (Corporate-)Identity zu gewinnen, würde nicht nur manchem Autor vonUnternehmensleitbildern, sondern ganzen Führungsetagen, in deren Schubladendiese Leitbilder schlummern, höchste Angst einjagen. Die Situation der Angst istaber nach Weischedel genau jene Vor-Situation der Verantwortung, in der sich dieGrundentscheidung, ich-selbst sein zu wollen, vollzieht. Das Ich-Selbst als in derGrundselbstverantwortung oberste Instanz ist – bei Individuen wie bei Unterneh-men – kein Freibrief, sondern höchster Anspruch und gerade darin Ausdruckmenschlicher Freiheit.Universa l i s t i sche  Ins tanzenGleichwohl entspricht dieser Ansatz (vielleicht zu Unrecht) nicht dem state-of-the-art der ethischen Diskussion. Gerade unter den sich (auch) auf Kant berufen-den Ethikern ist der intersubjektive Aspekt wieder in den Vordergrund gerücktworden. In der Auslegung der Theorie von J. Habermas formuliert Summer:„Verantwortung kann ... keine Leistung eines isolierten Individuums sein, sondernkann nur kommunikativ verstanden werden. ...Der unternehmensethische Akteur– sei es das Unternehmen selbst oder der ethische Akteur im Unternehmen – kannseiner Verantwortung gerade dann nicht gerecht werden, wenn er sie für sich undauf der Grundlage nur seiner eigenen Vernunft ausüben will. Wer solipsistisch                                                     21 Koschut 1989, 142.22 Weischedel 1933/1972, 102 (Hervorhebung im Original).



214 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungverantwortungsbewusst handelt, handelt demnach gerade verantwortungslos, weiler die Grundlagen der Verantwortung in einer kommunikativen Gemeinschaft derRechtfertigung außer Acht lässt.“23 Diese Gemeinschaft kann aber keine be-grenzte Gemeinschaft sein, sondern die Universalität selbst. Eine ethische Ent-scheidung muss verantwortet werden können „gegenüber allen Menschen ..., diegegenwärtig leben, gelebt haben oder künftig leben werden.“24 Die Verantwor-tungs-Instanz ist die Menschheit, die logischerweise nicht identisch ist mit denAdressaten. „Verantwortung vor der Menschheit“, „vor der intersubjektiv ver-standenen Vernunft“, auch „Verantwortung vor der Geschichte“ benennen solcheuniversalen Verantwortungsinstanzen.25Bei der Frage nach der Instanz der Unternehmensverantwortung stellt philo-sophische Ethik vor die Alternative, diese Instanz in der eigenen Identität, in derUniversalität oder in beidem zu suchen. Sie bietet gerade nicht diejenige Orientie-rung, welche unternehmenspraktisch angefragt wird. Auch dies kann das Phäno-men erklären, dass zyklisch sich abwechselnde dezisionistische Festlegungen derVerantwortungsinstanz durch die Managementliteratur geistern, wobei v.a. einSchwanken zwischen totaler Kundenorientierung, totaler Mitarbeiterorientierungund totaler Shareholder-Orientierung festzustellen ist, gelegentlich aufgebrochendurch Debatten über soziale Verantwortung von Unternehmen. Die Philosophiekann unter dem Universalisierungspostulat regelmäßig nur feststellen: „ So nicht!“Aber selbst ohne den philosophischen Einspruch führt jede Vereinseitigung zuihrer baldigen Relativierung.Das Instanzenproblem, die Frage nach der letzten Instanz der Unternehmens-verantwortung, führt auf den immer durch Universalität gekennzeichneten „moralpoint of view“.26 Zu wirksamer Orientierung im Unternehmensalltag trägt diesnoch nicht hinreichend bei. Das einzige, was sich relativ sicher sagen lässt: DieFokussierung der Unternehmensverantwortung auf Verantwortung gegenüber denShareholdern ist – ohne weitere situationsbezogene Argumente – ethisch nichtvertretbar. Die im Stakeholder-Konzept benannten Adressaten der Unterneh-mensverantwortung sind nicht automatisch Instanzen der Unternehmensverant-wortung. Vor den Adressaten der Unternehmensverantwortung kann man auswei-chen, vor den Instanzen nicht. Umgekehrt: Die Adressaten haben möglicherweiseEinfluss auf die Geschicke des Unternehmens, die Instanzen der Verantwortungnur, wenn sie durch die Veranwortungssubjekte wirkungsvoll internalisiert (imFalle von Unternehmen: institutionalisiert) sind oder durch Adressaten machtvollvertreten werden.                                                     23 Summer 1998, 151.24 Summer 1998, 150.25 Übrigens war dies schon bei Kant nicht anders: „ ...die Menschheit in der Person des anderen nichtnur als Mittel ...“.26 Vgl. Ulrich 1997, 57-94.



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 2158.2 Die Funktion von Adressaten und Instanzen8.2.1 Stakeholder als Adressaten der UnternehmensverantwortungDas Verhältnis von konkreten Adressaten und ethischen Instanzen ist daher nichtallgemeingültig, sondern nur situativ zu bestimmen. Auf das Unternehmen undseine typischen Vollzüge bezogen, lässt sich dies exemplarisch erläutern.Kunden  und  KonsumentenWenn Unternehmen Güter entwickeln und produzieren, so tun sie dies im Blickauf ihre realen oder erst zu erreichenden Kunden. Kundenorientierung in der Mar-ketingdiskussion ist Ausdruck dieser Verantwortungsbeziehung. Dabei geht eslängst nicht mehr nur um den Handlungsbereich der Absatzwirtschaft. Kun-denorientierung ist im Marketing – zumindest dem Anspruch nach – zu einerGrundorientierung der gesamten Unternehmenspolitik geworden. Dieser Orientie-rung korrespondiert auf der volkswirtschaftlichen Seite die Vorstellung der Kon-sumentensouveränität. Schon der Begriff des Souveräns zeigt, dass es hier um die(letztgültige) Instanz der Unternehmensverantwortung geht. Der Kunde wird Kö-nig. Unternehmen haben in dieser Sichtweise nicht nur eine Verantwortung für(die effiziente Produktion möglichst vieler Güter und Dienstleistungen) sonderneine Verantwortung vor (ihren direkten und indirekten Kunden). Selbstverständ-lich ist dies keineswegs. In der agrarökonomischen Debatte nach den BSE-Skandalen 2000/2001 wurde diese „Orientierung am anderen“ unter dem Stich-wort „Denken von der Ladentheke her“ eingefordert. Schon die Tatsache, dassdies im genannten Beispiel und zahlreichen anderen überhaupt eingefordert wer-den muss, weist darauf hin, dass „der Kunde“ als Souverän und Verantwortungs-instanz keineswegs automatisch für das Unternehmen relevanter Adressat undeinflussreicher Stakeholder sein muss. Erst funktionierender Wettbewerb – so dieTheorie der Wirtschaftspolitik – zwingt Unternehmen dazu, die Interessen ihrerKunden bestmöglich zu verfolgen. Funktionierender Wettbewerb macht aus derVerantwortungsinstanz einen durchsetzungsfähigen Verantwortungsadressaten.Ob Konsumentensouveränität und der Kunde als König eine wirtschaftse-thisch rechtfertigbare Letztinstanz der Unternehmensverantwortung abgeben, darfjedoch bezweifelt werden. Mit Blick auf die Achtung der Personwürde ist hier nuranzumerken, dass in dieser Vorstellungswelt der Käufer, der einen Kaufvertragmit dem Unternehmen abschließt, nicht als Mensch zum Achtung einforderndenGegenüber des Unternehmens wird, sondern der Mensch in seiner Funktion alsKunde zum Souverän des Unternehmenshandelns wird.Verallgemeinert gesprochen ist festzuhalten, dass auch Tauschpartner alszweifelsfrei wichtige Adressaten der Unternehmensverantwortung eben „nur“Adressaten sind.



216 | Teil III: Dimensionen der UnternehmensverantwortungShareho lderDass das so ist, lässt sich schon dem (scheinbaren) Widerspruch entnehmen, dassdie Kunden oder Konsumenten keineswegs die einzige Adressatengruppe sind,die in der ökonomischen Diskussion zu letzten Verantwortungsinstanzen hochsti-lisiert worden sind. Zur betriebswirtschaftlichen Perspektive: Viele Unternehmenwerden von einem Unternehmer, einer Unternehmerin gegründet, der oder dienicht nur Lebenszeit und Kapital, sondern häufig auch eine konkrete Vision oderauch nur eine mehr oder weniger kluge Idee in das Unternehmen einbringt. In denAnfängen der Betriebswirtschaftslehre ist daraus die Konzeption des Unterneh-mens als verlängerter Arm des Unternehmers geworden, der damit zum einzigrelevanten Gegenüber des Unternehmens wurde und insofern zur Instanz der Un-ternehmensverantwortung, sofern in dieser Konzeption die Trennung von Unter-nehmen und Unternehmer überhaupt gedacht werden kann. Nach der Trennungvon Eigenkapitalgeber (Aktionär) und Management ist diese Tradition überführtworden in die Konzeption des Shareholder-Value und damit in die Bestimmungder Aktionäre als entscheidender Instanz der Unternehmensverantwortung.Bei der Frage nach dem Gegenüber der Unternehmensverantwortung führendie Veränderungen, die sich durch den Übergang vom Prinzip der Gewinnmaxi-mierung zu dem der Shareholder-Value-Orientierung ergeben haben, zu einer Re-strukturierung der Adressaten bei identisch bleibenden Instanzen. In der erstge-nannten Bestimmung sind die (ausgeschütteten) Gewinne das entscheidende Ob-jekt der Unternehmensverantwortung im Gegenüber zu den Aktionären alsAdressaten und Instanzen – gemessen z.B. in Kennzahlen, die meist dem betrieb-lichen Rechnungswesen entstammen und auf die eine oder andere Weise mit demGewinn in Verbindung stehen (Return on Investment, Return on Equity, Kurs-Gewinn-Verhältnis usw.). Die Instanzen (Eigentümer / Aktionäre) bleiben beimÜbergang zum Shareholder-Value identisch. Die Neuerung besteht lediglich dar-in, dass die Benutzung der – an das betriebliche Rechnungswesen geknüpften –Kennzahlen zu einer Ausrichtung der Unternehmenspolitik führt, die nur zufälli-gerweise den Interessen der Aktionäre und Eigentümer entspricht. Denn dieseKennzahlen sind – wie das Rechnungswesen – vergangenheitsorientiert und erfas-sen nicht hinreichend künftige Erträge und künftige Risiken. Bei der Bewertungmit dem Shareholder-Value-Ansatz werden – auf Details kann hier verzichtetwerden – auch künftige Erträge und (Kosten-)Risiken in die Bestimmung desUnternehmenswerts einbezogen. Sofern in einem privaten Unternehmen zwischenManagement und Eigentümern das Shareholder-Value-Konzept eingeführt wird,ändert sich auch bezüglich der Adressaten nichts Wesentliches. Etwas anders siehtes bei börsengehandelten Gesellschaften aus. Denn die Börsenbewertung unter-scheidet sich vom geschätzten Shareholder-Value, z.B wenn die Kapitalanlegerzukünftige wertsteigernde Investitionsprojekte der Unternehmung antizipieren.Und über die Unternehmensentwicklung hinaus sind in der Börsenbewertungauch die Erwartungen über künftiges Anlegerverhalten enthalten. Die Instanz er-weitert sich also von gegenwärtigen auf auch künftige Investoren. Als Adressatender Unternehmensverantwortung fungieren alle Institutionen, welche an der Mei-



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 217nungsbildung über die künftige Wertentwicklung beteiligt sind. Das sind keines-wegs direkt und ausschließlich die Anleger, sondern auch die kommunikativenIntermediäre wie Analysten, Banken usw. – all diejenigen also, die das unmittel-bare Gegenüber der „Investor Relations“ genannten Kommunikationsbeziehungendes Unternehmens darstellen.Die Kritik an der Shareholder-Value Orientierung, sie fördere nur die Bedie-nung kurzfristiger Interessen und lasse Zukunftsentwicklungen unbeachtet, dürfteauf einem Missverständnis beruhen. Kein Missverständnis ist jedoch die (inner-halb des Konzepts vorgenommene) Absolutstellung der Eigentümer als Instanzder Management- und Unternehmensverantwortung. Unmissverständlich bringtdies folgendes Zitat aus dem Vergleich zum Stakeholder-Ansatz zum Ausdruck:„Die theoretischen und praktischen Mängel des ‚Stakeholder-Value‘-Ansatzes stärkenzudem die Position des Managements gegenüber den Aktionären noch zusätzlich. Da esüber die Unternehmensressourcen verfügen kann, wird es faktisch zum Schiedsrichterüber die verschiedenen Interessengruppen. Damit wird der ... Agency-Konflikt weiterverschärft. Das Shareholder-Value-Konzept zeichnet sich demgegenüber durch einetransparente und fokussierte Entscheidungsstruktur aus: Die Eigentümer können freiüber ihre Unternehmung verfügen. Dadurch sind Zielkonflikte ausgeschlossen und dasKonzept ist in einer marktwirtschaftlichen Ordnung mit ihren bekannten Vorteilen inbezug auf eine effiziente Güterallokation verankert. Insbesondere wird damit ermög-licht, dass in einer Volkswirtschaft in ausreichendem Mass Risikokapital bereitgestelltwird.“27Wenn in diesem Zitat die Eigentümer als definitive Souveräne dargestellt werden,durch deren Vorrangstellung Zielkonflikte ausgeschlossen würden, so klingt selbstdort – ganz leise – die Ahnung davon an, dass auch die Eigentümer und Aktionärenicht letzte Instanz der Unternehmensverantwortung, sondern nur deren Adressa-ten sind. Der leise Anklang ist der Bezug auf die marktwirtschaftliche Ordnung,wobei etwas unklar bleibt, ob mit marktwirtschaftlicher Ordnung diejenige derWirtschaftstheorie oder die realen marktwirtschaftlichen Ordnungen in derSchweiz, in Deutschland oder den USA gemeint sind. Der Autor thematisiert dasProblem kurz zuvor, indem er feststellt, dass die beim Erfinder des Konzepts ge-troffene normative Voraussetzung28 zwar für die USA, nicht jedoch für Europagelten können. Der Widerstand gegen das Shareholder-Value-Prinzip stehe in Eu-ropa – sofern nicht aus Missverständnissen resultierend – mit der weit verbreitetenAbneigung gegenüber einer konsequent marktwirtschaftlich ausgerichteten Wirt-schaftsordnung in Verbindung.Damit sind die gegenwärtigen und zukünftig potentiellen Eigentümer von derangeblichen Stellung als Instanz der Unternehmensverantwortung auf das zurück-geführt, was sie allein sind und sein können: höchst relevante Adressaten der Un-ternehmensverantwortung. Inwiefern sie repräsentativ für die Instanz stehen, ent-scheidet sich an der Legitimität der (theoretisch zugrunde gelegten und an derFunktionsfähigkeit der faktisch existierenden) Wirtschaftsordnung. Aufgrund                                                     27 Kunz 1998, 117.28 „Das Prinzip, dass die Erhöhung des Wertes des von den Eigentümern investierten Kapitals diefundamentale Zielsetzung eines Unternehmens sei, wird weithin akzeptiert,“ schreibt Rappaport(1995, 1). Vgl. Kunz 1998, 116.



218 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungletzterer Bedingung ist dies nur situativ zu entscheiden. Gleiches gilt aber auch fürandere Stakeholder.Non-Governmenta l -Organ iza t ions  und  der  S taa tAuch Non-Governmental-Organizations, darunter auch Kirchen und nicht zuletztGewerkschaften, können zwar für sich in Anspruch nehmen, sonst vernachlässigteAspekte der Unternehmensverantwortung zum Ausdruck zu bringen. Aber auchwenn dort moralische Rhetorik häufiger anzutreffen ist als auf Kapitalmärkten,gibt es wenig Gründe für eine Monopolisierung der Instanzposition durch beson-ders moralische Adressaten.Auch der Staat als mit hoher Durchsetzungsmacht ausgestatteter Stakeholderist allenfalls Adressat und nicht Instanz der Unternehmensverantwortung. Letzte-res kann er nur in solchen Konzeptionen werden, in denen der Staat als (alleiniger)Repräsentant und Hüter des Gemeinwohls gedacht wird.29 Sofern mit Staaten Ter-ritorialstaaten gemeint sind, dürfte dies zumindest dem Universalisierungspostulatwidersprechen.Adressa ten  a l s  Ins tanzen?Welches die relevanten Adressaten der Unternehmensverantwortung sind, ist nursituativ zu bestimmen. Dabei können sich einzelne Adressaten so in den Vorder-grund schieben, dass sie – aus der Perspektive alltäglicher Unternehmenspolitik –mit Instanzen verwechselt werden können. Je nach Handlungssituation und nachFreiheitsgraden kommt die Identität des Unternehmens in der Orientierung aneinzelnen oder mehreren Adressaten zum Ausdruck. Publikumswirksam themati-siert wird dies meist dann, wenn sich Verschiebungen im Macht-Gefüge der An-spruchsgruppen vollziehen. Die v.a. in den 90er Jahren gestiegene Bedeutung derShareholder wird im einen Fall als neue Herausforderung oder Bedrohung ver-standen. Im anderen Fall wird der Shareholder-Value als alleiniges Orientie-rungsmuster für alle Unternehmensbereiche auf allen Ebenen postuliert und –seltener – akzeptiert. Analog werden Umweltgruppen als Nörgler abgewiesenoder in Unternehmensdialoge verstrickt.Ob Adressaten mit und ohne Einfluss und Durchsetzungsmacht ausgestattetsind bzw. (rechtzeitig) als solche eingeschätzt werden, macht zwar in der kommu-nikativen Praxis einen relevanten Unterschied, begründet aber nicht ihren Statusals Instanz der Unternehmensverantwortung. Andernfalls würde z.B. die höchstunterschiedliche Organisierbarkeit von Interessen über deren Legitimität entschei-den. Die Veränderung von Machtverhältnissen ist zwar meistens unangenehm undführt zu nicht seltener Klage, bleibt aber zunächst ethisch neutral. Auch die Ein-forderung stärkerer Berücksichtigung der Aktionärsinteressen kann mit durchausplausiblen Gründen als legitime Reaktion auf die Vernachlässigung von Aktio-                                                     29 Zur Kritik dieser Vorstellung vgl. Fetzer 1998.



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 219närsinteressen durch eine Koalition aus Management, Arbeitnehmern und Politik-vertretern gesehen werden kann.30Wenn die Frage nach dem Gegenüber der Unternehmensverantwortung dazuführt, dass alle dafür in Frage kommenden Kandidaten nur als Adressaten und nursituativ als Instanzen in Frage kommen, wird diese Frage zumindest allgemeinunbeantwortbar. Die Zahl möglicher Adressaten dürfte im Unternehmensalltagimmer so hoch sein, dass es im Allgemeinen nicht auffällt, wenn die Instanzenfra-ge gar nicht gestellt wird. Für die konkrete Orientierung wird sie damit zwar un-lösbar, aber nicht irrelevant. Denn das Mindeste, was sich mit hohem Allgemein-heitsanspruch sagen lässt, ist dies:Die Instanz der Unternehmensverantwortung geht immer über die Adressatenhinaus. Sie geht aber auch nie an den Adressaten vorbei, weshalb es gute Gründegibt, potentielle Adressaten nicht vorschnell als irrelevant zu erklären. Die Be-hauptung, Verantwortung habe immer ein „Gegenüber“, von dem her sich diekonkrete Verantwortung erschließe, scheint mir irreführend zu sein. Natürlich gibtes immer irgendein ein „Gegenüber“ der Verantwortung, aber der Versuch dergenaueren Bestimmung einer Instanz führt entweder auf nicht operationalisierbareuniversale Größen wie Menschheit, Geschichte oder Zukunft, oder führt zurückauf das eigene Selbst des Unternehmens und seine eigene Entscheidung. WelcheFunktion hat dann das Instanzenproblem?8.2.2 Das Instanzenproblem als Element der NormbegründungGegen  das  normat iv -kr i t i sche  S takeholder -Konzep tNach dem hier vorgeschlagenen Verständnis von Verantwortung ist die Benen-nung einer Verantwortungsinstanz kein notwendiges Element bei der Konstitutionvon Verantwortung als Eintreten-(Müssens) eines Subjekts (hier: Unternehmen)für ein zu benennendes Objekt. Die Frage nach der Instanz ist kein notwendigesElement, aber ein mögliches Element bei der Begründung der Verantwortungsre-lation. Wofür ein Subjekt normativ eintreten soll, ist ja nicht von selber evidentund muss begründet werden. In diesen Begründungsdiskursen ist beispielsweisedas Forum des universal gedachten Diskurses aller potentiell Betroffenen in Ver-gangenheit und Gegenwart ein Argumentationsmodell.Mit diesem Verständnis stimmt zunächst die unternehmensethische Argu-mentation von Peter Ulrich31 überein. Er unterscheidet zwei nicht aufeinanderreduzierbare Konzepte des Stakeholder-Modells: Das dargestellte Modell vonEvan/Freeman nennt er das machtstrategische Konzept, welches alle Stakeholdereinschließt, die gegenüber dem Unternehmen über aktuell wirksame Macht (in derengen Fassung) oder über latente Machtpotentiale (in der weiten Fassung) verfü-gen. Dieses Konzept grenzt er von dem normativ-kritischen Konzept ab, welchessolche Stakeholder einbezieht, die gegenüber der Unternehmung legitime Ansprü-                                                     30 Vgl. Wenger 1995.31 Ulrich 1997, Seine unternehmensethischen Ausführungen münden in die Forderung nach einem„Stakeholder-Dialog“ als Ort deliberativer Unternehmenspolitik: Geschäftsintegrität im Lichte derkritischen Öffentlichkeit“ (438-459).



220 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungche haben. Auch hier gibt es eine enge Variante (nur Vertragspartner und unmit-telbar vom Unternehmenshandeln Betroffene) und eine weite Variante (prinzipielljede mündige Person, „jene Teile der deliberativen Öffentlichkeit einer freiheit-lich-demokratischen Gesellschaft, die aktuell argumentative »Ansprüche« an eineUnternehmung richten und mit der Unternehmensleitung in einen Bürgerdialogtreten möchten“32). Dieses Konzept, welches im Blick auf die Unternehmensbe-ziehungen von Zajitschek33 ausgeführt worden ist, vermeidet die argumentativenFehler des machtstrategischen Konzepts, insbesondere den oben festgestelltenSein-Sollens-Fehlschluss. Durch die (rhetorisch geschickte) Vermischung ver-schiedener Argumentationsebenen wirft es allerdings mehr Fragen auf, als es löst.Rhetorisch geschickt ist die Verwendung der Stakeholder-Begrifflichkeit, dieder Sache nach völlig funktionslos ist. Damit nimmt Ulrich begrifflich ein Kon-zept auf, dessen Beliebtheit weniger auf der argumentativen Stringenz beruht alsauf der spürbaren Nähe zu der Erfahrungswelt des Managements. Eigentümer,Kunden, Produzenten, Mitarbeiter, Management und daneben noch eine Restgrö-ße lokale Öffentlichkeit sind eine hilfreiche Gliederung für die Balancierungspro-bleme des Managements. Die legitimen Anspruchsteller nach Ulrich sind als sol-che empirisch gar nicht bestimm- und erfahrbar, weil die Legitimität keinem An-spruchsteller auf der Stirn abgelesen werden kann. Die Öffentlichkeit alsRestgruppe zu verstehen, kritisiert Ulrich, denn die Öffentlichkeit ist für ihn dereigentliche Stakeholder, und alle anderen sind allenfalls deren Repräsentaten.Statt wie andere Anwender des Stakeholder-Konzepts sich darüber zu freuen,dass sich die Public-Relations-Lehre der Ideen des Stakeholder-Dialogs annimmt,beklagt er, dass sich die PR-Literatur dieses Konzepts „bemächtigt“. Statt dieEntwicklung hin zu größerer Transparenz, zu dialogorientierte Unternehmens-kommunikation als Fortschritt zu würdigen, beklagt er, dass „selbst namhafteUnternehmensethiker ... vom »Instrument des Unternehmensdialogs ... als Mittelder proaktiven Öffentlichkeitsarbeit« sprechen.“34 Was ist daran zu beklagen, dassein empirisch-analytisches Konzept der Management-Literatur (Stakeholder-Konzept) oder betriebswirtschaftliche Instrumente als Instrumente eingesetzt wer-den? Die Klage kann sich nur darauf beziehen, dass es Ulrich nicht gelungen ist,sich durch Umwidmung der Begriffe des empirisch-analytischen Stakeholder-Konzepts zu bemächtigen und damit einen impliziten Ausweis der Praxistauglich-keit und Anschlussfähigkeit seiner normativen Theorie zu erhalten. Fazit: Es ist –gegen Ulrich – weder notwendig noch sinnvoll, ein doppeltes Stakeholder-Konzept einzuführen. Aber es ist – mit Ulrich – wichtig, darauf hinzuweisen, dassdie Stakeholder in enger oder weiter Abgrenzung allenfalls mächtige oder latentmächtige Adressaten der Unternehmensverantwortung und nie automatisch legi-time Instanzen sein können. Diese von Ulrich verteidigte Differenz ist in der Tatfestzuhalten und mit der Unterscheidung von Verantwortungsadressat und -instanz vielleicht besser zum Ausdruck zu bringen.                                                     32 Ulrich 1997, 443.33 Zajitschek 1997.34 Ulrich 1997, 447 mit Bezug auf Steinmann/Zerfass 1993, 7.



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 221Im Ergebnis sind dann zwei Fragen zu unterscheiden: Erstens: Wie geht das Un-ternehmen mit Adressaten um? Zweitens: Welche Rolle kommt den Adressatenund dem Instanzenproblem bezüglich der Legitimation ihrer oder anderer Ansprü-che zu?Im Rahmen der ersten Frage lässt sich sagen, dass trotz ihrer Instrumentalisie-rung für Unternehmenszwecke solche Unternehmensdialoge „eine Manifestationdes Ideals des öffentlichen Vernunftgebrauchs“35 darstellen. Im Rahmen dieserFrage gibt es einen Vorzug für das Denken im Stakeholder-Modell gegenüberdem Absolutheitsanspruch des Shareholder-Konzepts. Denn im Rahmen von Sha-reholder-Value-Orientierung besteht die Gefahr, dass möglicherweise bisher über-sehene berechtigte Anliegen mit dem Verweis auf die Shareholder als Verant-wortungsinstanz erst gar nicht wahrgenommen werden oder – im Vertrauen aufdie Funktionsfähigkeit von Güter- und Dienstleistungsmärkten und auf die All-wissenheit von Kapitalmärkten – alle potentiellen Ansprüche als bereits im Share-holder-Value „eingepreist“ gelten. Das verhindert zwar kognitive Dissonanzen,aber nur um den Preis der möglichen Ausblendung ganzer Wirklichkeitsdimen-sionen. Im Rahmen der zweiten Frage – und das ist die für die normative Begrün-dung entscheidende Frage – gibt es überhaupt keinen automatischen Vorzug desStakeholder-Konzepts gegenüber dem Shareholder-Konzept – nicht einmal einenVorzug des normativ-kritischen Stakeholder-Konzepts von Ulrich. Denn beideberuhen auf Annahmen über gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftlicheKommunikationsprozesse. Was aber die Kapazität von Informationsbearbeitung,Beteiligungsoffenheit, Machtbegrenzung bzw. Entmachtung und Innovationspo-tential, auch kollektive Willensbildung betrifft, so stehen Marktmodelle keines-wegs automatisch den Modellen politischer Öffentlichkeit nach. Diese Diskussionkann hier nicht im Einzelnen geführt werden und ihre Relevanz ist auch begrenzt.Um Missverständnissen vorzubeugen: Das Lob des Marktes ist ein Lob des nur inder Theorie vorfindlichen Marktes. Die Realität der Marktwirtschaften unter-schiedlichen Stils entspricht dem im Allgemeinen nur höchst unvollkommen.Gleiches gilt allerdings auch für die Realität öffentlicher Diskussionen und realexistierender Politik (selbst in stabilen Demokratien) gegenüber dem Ideal desunbeschränkt öffentlichen Diskurses. Es ist genauso problematisch, die Ergebnis-se realer politischer Prozesse mit den Normen idealer Märkte zu vergleichen, wiedie Realität unserer Marktwirtschaften an den Idealen diskursethischer Verfah-renslegitimationen zu bemessen.Kants universalistische Argumentationen bezogen sich auf das Subjekt alsden Bewohner eines Reiches der transzendentalen Sittlichkeit. Genau auf dieseEbene gehört auch der Stakeholder-Dialog, den Ulrich vorschlägt. Die konkretenUnternehmensdialoge, der konkrete öffentliche Vernunftgebrauch wird aber aufder Ebene vollzogen, auf der bei Kant das empirische Subjekt angesiedelt war.Nur unter Vermischung dieser Ebenen kann Ulrich kritisieren, dass in den Textender Unternehmensethik und Managementwissenschaft „der regulativen Idee derunbegrenzten kritischen Öffentlichkeit als (vernunftethisch denknotwendigem)                                                     35 Auch diese Aussage von Steinmann/Zerfass 1993, 13 wird von Ulrich 1997, 447 scharf kritisiert.



222 | Teil III: Dimensionen der UnternehmensverantwortungOrt der Legitimation keine systematische Rolle für die damit intendierte Entfal-tung »öffentlicher Vernunft« zuerkannt wird ...“36.Die unbegrenzte kritische Öffentlichkeit ist ein Ort der Legitimation morali-scher Normen, Pflichten und Rechte. Insofern kann sie als Verantwortungsinstanzfungieren. Denknotwendig ist diese Instanz im Rahmen des von Ulrich zugrunde-gelegten vernunftethischen Ansatzes, der seine Benennung einer vielleicht unzu-lässigen Monopolisierung des Vernunftbegriffs für verständigungsorientiertesSprachhandeln verdankt. Auch dies ist ein gekonnter rhetorischer Kniff: Werwollte nicht vernünftig sein? Dass dieser Ansatz der Normbegründung nicht daseinzige ethische Paradigma ist, sei hier nur nochmals erwähnt.Das  Vermi t t lungsprob lemOb die Vermischung von idealtypisch rekonstruierter Begründungsebene mit im-mer historisch kontingenter Handlungsebene auf das Konto von Ulrich geht oderschon bei der diskursethischen Referenztheorie von Habermas angelegt ist, musshier nicht im Detail untersucht werden. Der Übergang von der Begründungsebenezur Handlungsebene ist nicht bruchlos zu bewerkstelligen. Dies ist in der ethi-schen Tradition als Vermittlungsproblem bekannt. In der diskursethischen Dis-kussion wird daraus die Frage, ob bei diesem Übergang das deontologische Ver-fahren durch teleologische Elemente ergänzt werden muss.Setzt man nicht philosophisch bei den Bedingungen der Möglichkeit allge-meiner Begründung von Normen an, um unter Berücksichtigung oder Missach-tung zahlreicher Vermittlungsschritte bei der Frage nach der Reichweite von Ver-antwortung konkreter Unternehmenssubjekte unter konfligierenden Ansprüchenanzugelangen, sondern beginnt man bei dieser Frage, so lässt sich das Verfahrenumdrehen. Im Falle konfligierender Ansprüche muss in der Tat die Legitimitätihrer Ansprüche erst geprüft oder erwiesen werden. Für diese Prüfung kann nichtdie jeweilige Machtkonstellation entscheidend sein. Vielmehr ist dabei von denhistorisch kontingenten Bedingungen zu abstrahieren, durch gedanklichenRollentausch, durch Bezug auf einen realen oder fiktiven „impartial observer“,durch die Verfahrensregel, dass dabei nur das „bessere Argument“ gelte. Selbstunter der diskursethischen Maxime des „zwanglosen Zwangs des besseren Argu-ments“ ist nicht klar, ob immer die Diskursethiker und Deontologen das bessereArgument haben. Das kann gelegentlich auch bei den Utilitaristen liegen.Leg i t imi tä t  durch  Ver fahrenDie Entlastung ethischer Argumentation von den positionalen Bedingungen derkonkreten Situation ist für moderne Ethiken fast ein Gemeinplatz geworden, abernicht nur in der diskursethischen Variante zu vollziehen. Denn die gleiche Funkti-on hat die Rekonstruktion von Normen hinter dem Schleier des Nichtwissens überdie eigene Position, wie er z.B. in der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls oderin der Verfassungstheorie von J.M. Buchanan angewandt wird. Dieses Modell hat                                                     36 Ulrich 1997, 447.



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 223mittlerweile Eingang gefunden in die Theorie der Wirtschaftspolitik. Unterschie-den wird hier die Ebene des expliziten oder rekonstruierten Grundkonsenses vonder Ebene des konkreten Handelns. Auf der Ebene des Grundkonsenses werden –qua Konsensbildung und d.h. wohl im verständigungsorientierten Diskurs – Re-geln und Institutionen festgelegt, welche die Handlungsmöglichkeiten der Indivi-duen und Gruppen in der Handlungssituation einschränken. Auf der Ebene desGrundkonsenses37 werden aber nicht nur grundlegende politische Rechte und In-stitutionen etabliert, sondern auch gesellschaftliche Entscheidungsverfahren undderen Anwendungsbereiche. Zu diesen Verfahren zählen z.B. der Preismechanis-mus, demokratische Entscheidungsverfahren, hierarchisch-administrative Verfah-ren und auch Verhandlungsverfahren.Auf der Ebene des Grundkonsenses wird sozusagen moralisch argumentiertund legitimiert. Was die goldene Regel für konkrete Handlungen oder die formaleFassung des kategorischen Imperativs für die Maximen des Handelns ist, ist derGrundkonsens hinter dem Schleier des Nicht-Wissens für gesellschaftliche Regelnund Institutionen. Der Schleier des Nichtwissens über die eigene Position in derHandlungssituation hat die Funktion, freiwillige Übereinstimmung zu ermögli-chen. Selbst wenn man also die argumentative konsensuale Verständigung zurGrundlage von Entscheidungen auf der Ebene des Grundkonsenses oder auf derVerfassungsebene macht, heißt das nicht, dass man auf der Verfahrensebene nichtauch funktionale Äquivalente zur Moralkommunikation finden könnte. Legitimi-tät wird dann durch Bezug auf die moralisch begründeten Verfahren hergestellt.Der Ort moralischer Argumentation ist dabei die Begründung der entsprechendenVerfahren, auch genannt: der Rahmenordnung. In der Handlungssituation werdendie Subjekte ihrer Verantwortung dann gerecht, wenn sie sich entsprechend dieserVerfahren/Rahmenordnungen verhalten.Für die Frage der Unternehmensverantwortung ergibt sich z.B., dass unter derBedingung legitimer Geltung des Preismechanismus die Kunden und/oder dieEigentümer tatsächlich in den Rang der entscheidenden Verantwortungsinstanzaufrücken – dies aber explizit nicht, weil diese Adressaten eine besondere Dignitäthätten oder weil sie als Anspruchsteller eine ethisch besondere Bedeutung gegen-über anderen Anspruchstellern hätten, auch nicht weil sie besonders durchset-zungsfähig sind, sondern weil sie auf der Ebene des Grundkonsenses mit Gründenals Verantwortungs- und Kontrollinstanz für Unternehmen eingesetzt wurden. DieAchtung der Aktionäre, ihre Bedeutung als Verantwortungsinstanz, ist dann ab-geleitet von der Achtung vor der universal gedachten Diskursgemeinschaft.Das Vermittlungsproblem stellt sich natürlich auch hier: Im genannten Bei-spiel könnte die Rekonstruktion und Legitimität des Grundkonsenses auf der An-nahme beruhen, dass die Aktionäre (als Adressaten) hinreichend gut über alle ge-sellschaftlich relevanten Aspekte des Unternehmenshandelns informiert sind unddaher als Instanzen fungieren können. Ist dies nicht der Fall, so müssen gegebe-nenfalls entsprechende Informationsbedingungen erst geschaffen werden. Daraufbeziehen sich beispielsweise die Publizitätspflichten von Aktiengesellschaften, diees aber nur für ökonomische Belange gibt. Für den Bereich ökologischer und so-                                                     37 Zum Folgenden vgl. Frey/Kirchgässner 1994.



224 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungzialer Verantwortung fehlen bis dato entwickelte Instrumente. Solche Verfahrenkönnen als ein Element zur Überwindung des Vermittlungsproblems gelten.8.3 Die Interdependenz zwischen „Gegenüber“ und„Wofür“ der Unternehmensverantwortung8.3.1 Verantwortungsinstanzen und VerantwortungsobjekteDie bisherige Argumentation hat deutlich gemacht, dass sich bei der Suche nachreal existierenden Instanzen der Unternehmensverantwortung kein archimedischerPunkt dingfest machen lässt, von dem aus die Frage beantwortet wäre: Wem ge-genüber ist ein Unternehmen verantwortlich? Bestimmte Adressaten der Unter-nehmensverantwortung lassen sich nicht als normative Instanzen rechtfertigen.Die Unterscheidung einer Ebene des Grundkonsenses von der Handlungsebene istein theoretisches Modell zur Begründung von Normen und Legitimationsverfah-ren. Zu diesen Legitimationsverfahren gehören Wettbewerb und Preismechanis-mus, in deren Rahmen z.B. den Kunden und den Kapitaleigentümern eine beson-ders ausgezeichnete Funktion als Quasi-Instanzen der Unternehmensverantwor-tung zukommt.Diese zweistufige Konzeption beinhaltet das Problem, dass der Übergang vonder Grundkonsensebene auf die Handlungsebene nie bruchlos vollzogen ist. Obdie real existierenden gesellschaftlichen Entscheidungsverfahren tatsächlich denKonsensen auf jener transzendentalen Ebene entsprechen, bleibt der ständigenÜberprüfung ausgesetzt und auszusetzen (Vermittlungsproblem). Damit zeigt sichin der Frage der Verantwortungsinstanzen ein analoges Problem zu demjenigenvon Rahmenordnung und Handlungsvollzügen bei der Frage nach den Objektender Unternehmensverantwortung.Dies ist nicht zufällig so: Denn zwischen den Objekten der Verantwortungund dem Gegenüber der Verantwortung besteht ein enger Zusammenhang. Nachdem hier vertretenen Verständnis von Verantwortung ist die Frage nach einerVerantwortungsinstanz insofern verzichtbar, als sie inhaltlich redundant ist zurBestimmung der konkreten Verantwortungsobjekte.Auch Evan/Freeman stellen die Verbindung zwischen den Verantwortungsin-stanzen und den Zielen des Unternehmens, d.h. den Objekten der Unternehmens-verantwortung her: „A stakeholder theory of the firm must redefine the purpose ofthe firm.“38 Selbst in Peter Ulrichs normativ-kritischem Stakeholder-Konzeptdürfte es gar nicht um die Frage nach dem Gegenüber der Verantwortung, um dieVerantwortungsinstanz und um die Definition besonders mit Legitimität ausge-zeichneter Adressaten gehen, um – davon abgeleitet – das Eintreten-Müssen einesUnternehmens für bestimmte Ansprüche (Objekte) zu begründen. Es scheintvielmehr ungekehrt zu sein: Für die Frage, wer berechtigte Ansprüche an das Un-                                                     38 Evan / Freeman 1988, 103.



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 225ternehmen stellen soll, ist das „Kriterium ... allein die ethisch begründbare Legiti-mität von Ansprüchen.“39 Nicht die Legitimität des Stakeholders begründet denAnspruch, sondern die Legitimität des Anspruchs macht den normativ-relevantenStakeholder. Übersetzt heißt das: Nicht die Verantwortungsinstanz bestimmt denVerantwortungsbereich, sondern vom Verantwortungsobjekt her zeigt sich, inwie-fern ein Adressat zur Verantwortungsinstanz wird.Das zweistufige Legitimationsverfahren lässt sich teleologisch auslegen: Aufder Begründungsebene (Grundkonsens) wird festgelegt, welche Aufgaben alsVerantwortungsobjekte an Unternehmen delegiert werden sollen, z.B. die effizi-ente Erstellung von Gütern und Dienstleistungen, die Übernahme von Risikenusw. Dann werden geeignete Verfahren festgelegt, welche die Übernahme dieserAufgaben sicherstellen sollen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestimmung vonprimären Verantwortungsinstanzen für Unternehmen, die aber auf höherer Ebenelegitimierbar sein müssen. Selbst wenn man auf der Begründungsebene von aus-schließlich argumentativer Verständigung ausgeht, heißt das nicht, dass die Rea-lität so eingerichtet werden müsse, dass argumentative Verständigung der einzigeoder auch nur der würdigste Kommunikationsmechanismus sein solle. Vielmehrsind dann die gesellschaftlichen Verfahren daraufhin zu untersuchen, ob sie dieauf der Grundkonsensebene bestimmten Aufgabenzuordnungen unterstützen oderkonterkarieren. Die Fähigkeit zu Entscheidungen unter Unsicherheitsbedingungenbei Übernahme von damit einhergehenden ökonomischen Risiken erfordert dannKompetenzfokussierungen und Entscheidungsgeschwindigkeiten, die mit derForderung nach kontinuierlich öffentlichen Diskursverfahren kollidieren können.Das konkrete Reden und Handeln von Unternehmen findet nicht auf Grund-konsensebene statt. Der Grundkonsens oder universale Diskurs ist eines von ver-schiedenen Begründungsmustern moralischer Orientierung. Im realen Raum derstets interpretationsbedürftigen Geschichte ist jedes Handeln von Unternehmeneine eigene Bestätigung derjenigen Regeln, die den Rahmen für das jeweiligeHandeln abgeben. Unternehmen können die Verantwortung für die Bestimmungdessen, wofür sie Verantwortung übernehmen können und wollen, nicht prinzipi-ell an andere delegieren: nicht an Shareholder und auch nicht an Stakeholder, auchnicht an eine Rahmenordnung. An der Bildung ihrer eigenen Ziele sind Unter-nehmen stets selbst beteiligt, auch dann, wenn sie sich in der Interaktion, z.B. inTauschprozessen auf Märkten, ausbilden.Ist es eine Alternative, seine Ziele in der Interaktion mit anderen und dochselbst ausbilden zu müssen? H. Richard Niebuhr hat diese Frage mit Hilfe der re-lationalen Werttheorie verneint und Charles McCoy hat diese im Konzept eines„Management of Values“ unternehmensethisch verarbeitet, welches dem Stake-holder-Ansatz nur scheinbar ähnlich ist. In der relationalen Werttheorie gilt alsWert das Gut-Sein eines Wesens für ein anderes in seinen Wechselbeziehungen.40Das Gute entsteht in der Interaktion von Subjekten. Social values sind deshalbnicht einfach da, sondern werden – so McCoy – von gesellschaftlichen Gruppenrepräsentiert.                                                     39 Ulrich 1997, 443.40 Niebuhr 1965, 92-105.



226 | Teil III: Dimensionen der UnternehmensverantwortungManagement of Values bezeichnet den sorgfältig abwägenden Umgang mit denWertkonflikten, die in Gestalt verschiedener Anspruchsgruppen (Stakeholder)dem Unternehmen gegenübertreten. Ziel des Wertemanagements ist nicht daskommunikative Ruhigstellen von Interessengruppen außerhalb und innerhalb derFirmentüren – so sehr dies den unternehmenspolitischen Alltag prägen mag. InFrage steht vielmehr die eigene Stellungnahme des Unternehmens zu den vonseinen Stakeholdern repräsentierten und kommunizierten Werten. Insofern findenSubjekte in der Beziehung zu einem Gegenüber ihre Identität41 und werden – inder Diktion von H.R. Niebuhr – zu einem verantwortlichen Selbst bzw. entwik-keln – in der Diktion von McCoy – ihren Charakter.428.3.2 Verantwortung für die Rede vonUnternehmensverantwortungVerantwortungszuschreibung an Unternehmen hat eine Voraussetzung: Dass Un-ternehmen überhaupt als Subjekte erkennbar sind und sich erkennbar machen. Nurein kleiner Teil der Unternehmen ist in der Öffentlichkeit mit Namen bekannt.Häufig kennt man die Produktmarken, aber weniger die Firmennamen. Coca-Cola, Shell und andere stehen für die erste Gruppe, bei denen Produktmarke undFirmennamen identisch sind. Nivea oder Tesa sind ebenfalls bekannte Produkt-marken, denen aber keine gleichnamige Firma entspricht. Demgemäß ist Beiers-dorf ein relativ unbekanntes Unternehmen. Viele bedeutende Unternehmen wieMagna in Österreich oder Karmann in Osnabrück sind (außer im regionalen Um-feld) nur in Fachkreisen bekannt. Dass Luxusmodelle der Marke Mercedes vondiesen Unternehmen hergestellt werden, interessiert weniger. Schließlich gibt esdie große Menge der Unternehmen, die gar nicht an die Endverbraucher liefern,oder aber Teile und Bestandteile von No-Name-Produkten herstellen.Trotzdem ist jedes Unternehmen – bekannt oder nicht bekannt – Referent ei-nes Eigennamens, sonst könnte es z.B. keine Verträge abschließen. Die hier ver-tretene These lautet: Wer Verträge abschließen kann, ist auch als moralisch ver-antwortliches Subjekt zu behandeln. So lange es das Konstrukt der juristischenPerson gibt, sind diese Personen auch als moralisch verantwortlich anzusehen.Das Rechtssystem hat damit Konsequenzen für die Zusammensetzung der inder moralischen Kommunikation auftretenden Klasse möglicher Verantwortungs-subjekte. Doch daraus folgt zweierlei nicht: Erstens folgt daraus nicht, dass dieseSubjekte nur für die Einhaltung rechtlich definierter Normen verantwortlich zu                                                     41 Ohne Bezug auf die in den Stakeholdern repräsentierten Werte, damit fokussierend auf das „Ge-genüber“ und weniger auf das „Wofür“ der Verantwortung, formuliert Grüninger: „Das Vertrau-ensmanagement der Unternehmung ist ... auf die Herstellung von Identität gerichtet und stellt eineReputationsinvestition eines kollektiven Akteurs da.“ (Grüninger 2001, 202).42 Dass die Adressaten der (Unternehmens-)Verantwortung eine wichtige Rolle in den Kommunikati-onsprozessen spielen können, in denen Verantwortung stets vorläufig zugeschrieben wird (vgl.Kap. 4.8), steht daher außer Frage. Allerdings ist es nicht notwendig, die Adressaten als „drittenPol“ in die Bestimmung des Verantwortungsbegriffs aufzunehmen. Es wäre auch schlecht zu be-gründen, warum die Adressaten und nicht die Verantwortungsinstanz oder die Normbegründungenals „dritter Pol“ zur Begriffsbestimmung gehören sollten (vgl. Kap. 4.5). Als Analogie: Dass diemeisten Autos auf Straßen fahren, impliziert nicht, Straßen zu einem Definitionsmerkmal von Au-tos zu machen.



Kapitel 8: Unternehmensverantwortung: Wem gegenüber? | 227machen wären. Das Recht sichert nur die Identifizierbarkeit des Verantwortungs-subjekts. Genau diese Funktion erfüllt es bei mehr oder minder zufälligen Men-schenansammlungen nicht. Das Recht definiert keineswegs abschließend alle po-tentiellen Verantwortungsobjekte. Zweitens folgt daraus nicht, dass die Klasseverantwortungsfähiger Unternehmen auf juristische Personen reduzierbar wärebzw., dass allein das Recht die Identifizierbarkeit für moralische Verantwortungs-zuschreibung festlegen würde. (z.B. Personengesellschaft).Die erste Forderung der Verantwortlichkeit ist die, sich überhaupt identifi-zierbar und erkennbar zu machen – weit jenseits der Frage, welche Verantwort-lichkeiten man im Einzelnen akzeptiert oder zurückweist.43 Dies gilt für Individu-en wie Unternehmen in gleichem Maße.Die Frage, ob man mit seinem Leben und Handeln erkennbar wird und damitsichtbar Verantwortung übernimmt oder sich lieber in möglichst hoher Anonymi-tät versteckt, ist keine Frage, die sich nur an Unternehmen richtet. Auch die Ver-suchung zu Identitätswechseln ist nicht nur auf Unternehmen beschränkt. Das inder Literatur vielleicht eindrücklichste Beispiel für den Versuch, durch neuenNamen und neue Identität der Vergangenheit zu entfliehen, ist Max Frischs Ro-manfigur Stiller44. „Ich bin nicht Stiller“ lautet im ersten Satz die Exposition, mitder ein 400 Seiten dauernder, am Ende vergeblicher Kampf um eine neue Identitätbeginnt. Die eigene Identität ist eben kein Spiel.45 Die Frage nach dem Zusam-menhang eigener biographischer Identität mit dem eigenen Namen begegnetFrauen und heute auch Männern regelmäßig bei der Eheschließung – einer Frage,die im Einzelnen unterschiedlich beantwortet wird, u.a. abhängig davon, welcheBedeutung der durch den Namen bezeichneten Identität nach außen für die eigeneSelbstwahrnehmung zugemessen wird. Das Beispiel kann zeigen, dass auch dieindividuelle Identität vermittelt durch den Namen, eben nicht nur eine Angelegen-heit des Individuums, sondern ohne die in der individuellen Identität verankertensozialen Bezüge gar nicht denkbar ist.An dieser Stelle haben Markenfirmen aus im Einzelnen kontingenten Grün-den sozusagen einen moralischen Vorsprung. Sie machen sich erkennbar und da-mit auch angreifbar. Es geht hier nicht darum, die Tatsache zu heroisieren, dasssich Coca-Cola eben immer noch Coca-Cola nennt. Das ist keine als besondersmoralisch anzusehende Tat. Wer Moral nur jenseits des ökonomischen Nutzenslokalisiert, wird mit Recht darauf hinweisen, dass dieses Unternehmen von seinemMarkennamen auch erheblich profitiert. Der Kurssturz an den Börsen wäre kaumvorstellbar, der entstünde, wenn Coca-Cola sich morgen umbenennen würde. Dergenannte moralische Vorsprung von Markenfirmen bezeichnet also nicht morali-sches Heldentum. Aber: sich identifizierbar zu machen ist wichtige Voraussetzungfür die Teilhabe an der moralischen Kommunikation.Daran könnte im kritischen unternehmensethischen Diskurs angeknüpft wer-den. Diesen Weg wählen (leider nur scheinbar) Werner/Weiss im „SchwarzbuchMarkenfirmen“46: Zahlreiche nicht zu bestreitende Missstände (potentielle Ver-                                                     43 Dies entspricht der Grundverantwortung bei Weischedel.44 Frisch 1976a.45 Vgl. Biographie: ein Spiel (Frisch 1976b).46 Werner/Weiss 2001.



228 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungantwortungsobjekte), insbesondere in Dritt-Welt-Ländern, werden mit den Namender dort agierenden Firmen (potentielle Verantwortungssubjekte) in Zusammen-hang gebracht. Markenfirmen werden ausdrücklich deshalb ausgewählt, weil siebekannt und besonders anfällig für Reputationsverlust sind. Worauf dabei jedochin keiner Weise Rücksicht genommen wird, sind Unterscheidungen wie: Hat dasUnternehmen zu den Missständen beigetragen oder hat es (nur) nicht alle Energieeingesetzt, diese zu verändern? Welche Möglichkeiten hätten dazu bestanden, dievom Unternehmen nicht wahrgenommen worden sind? Unternehmen werden ei-nerseits verantwortlich gemacht, gleichzeitig werden sie als ausschließlich öko-nomisch bestimmte, prinzipiell nicht verantwortungsfähige Einheiten behandelt.47Diesen Selbstwiderspruch meinen die Verfasser nicht auflösen zu müssen.Große Markenfirmen allein aufgrund dieser Tatsache, dass sie erkennbar undbenennbar sind, für alle Übel dieser Welt verantwortlich zu machen, ist genausoinhaltsleer wie von „der anderen Seite“ der pauschale Hinweis auf die Verant-wortung (nur) für den Shareholder-Value. Unternehmen schieben mit dem Ver-weis auf die Rahmenordnung Verantwortung ab. Und die Kritiker im Schwarz-buch? Nur scheinbar wird Kritik an konkreten Unternehmen geübt; tatsächlichgeht es um die Kritik des internationalen Kapitalismus, um die nicht näher expli-zierte Kritik „am herrschenden System.“ Die Unternehmen werden stellvertretendfür die Rahmenordnung vorgeführt.48 Dabei könnte die immerhin interessanteMaterialsammlung – anders aufbereitet – zahlreiche Ansatzpunkte für eine Dis-kussion über die Verantwortung von Großunternehmen anstoßen. Denn konkreteKritik, konkrete Hinweise auf Missstände im Umfeld von Unternehmen könnenAusgangspunkt für die im vorigen Kapitel beschriebenen unternehmensethischenPrüfprozesse werden und so ihren Beitrag zur Begründungskultur leisten.Solche kritischen Initiativen werden selber Teil der Rahmenordnung des Un-ternehmenshandelns. Die Frage zu der im Schwarzbuch vorliegenden Form unter-nehmensbezogener Kritik: Ist das detailreiche, aber vollkommen undifferenzierteKritisieren diejenige kommunikative Rahmenordnung, die wir wollen? Oder wirdes die Aufgabe sein, über den Preismechanismus und das Rechtssystem hinausFeedback-Instrumente für die externe Beurteilung von Unternehmen unter ethi-schen Gesichtspunkten zu entwickeln?                                                     47 Dass ein Index der Markenfirmen und ihrer Machenschaften auch als verkaufsfördernde Maßnah-me verstanden werden kann, erwähnen die Autoren natürlich nicht. Sind sie anders als AdamSmith’s Bäcker und Metzger nicht an Verkaufszahlen und am eigenen Nutzen interessiert? Odernur und ausschließlich daran, der Öffentlichkeit und den Lesern Aufklärung zu verschaffen. Da dasBuch der österreichischen Autoren einige Zeit auf Rang 1 der Bestsellerliste für Sachbücher stand,hätten die Autoren es schwer, die Annahme zu widerlegen, es gehe ihnen um Geld und nicht umAufklärung. Ich neige im Zweifelsfall zunächst zur positive Heuristik („Aufklärung für Leser“),halte es für legitim mit dem, was man in der Welt gestalten will, auch seinen Lebensunterhalt zuverdienen. So habe ich am ehrlichen Interesse der Autoren zunächst keinen Zweifel. Unklar bleibtlediglich, warum die Autoren innerhalb des Buches und anderweitig jede Aktivität von Unterneh-men mit dem Ökonomismusverdacht belegen. Vgl. unten Kap. 9.3.1.48 Darauf weisen gesprächsweise Äußerungen eines der Mitautoren hin: Auf die Frage, ob denn zwi-schen den Unternehmen, beispielsweise der Pharmabranche, Unterschiede zwischen einzelnen Un-ternehmen feststellbar seien, gab er zur Antwort, dies sei alles ein verflochtenes System, eine Mafi-astruktur. Differenzierung zwischen verschiedenen Akteuren seien vernachlässigbar und wenn,dann nur strategisch motiviert und folglich irrelevant.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 2299. Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe undChanceVerantwortungsfähigkeit von Individuen ist Ergebnis eines Bildungsprozesses.Relatives Gelingen des Bildungsprozesses ist Voraussetzung für selbstbestimmteVerantwortungsübernahme, aber nicht Voraussetzung für die Zuschreibung vonVerantwortung. (9.1)Verantwortungsfähigkeit von Unternehmen ist Aufgabe eines Managementprozes-ses (9.2). Relatives Gelingen dieses Prozesses ist Voraussetzung für selbstbe-stimmte Verantwortungsübernahme, aber nicht Voraussetzung für die Zuschrei-bung von Verantwortung. (9.3)Die Bereitschaft und Fähigkeit zu selbstbestimmter Verantwortungsübernahme istVoraussetzung dafür, als Akteur an der gesellschaftlichen Kommunikation überVerantwortungsverteilung teilzunehmen und auch bestimmte Verantwortungszu-schreibungen abzulehnen. Verantwortung ist ein Korrelat der Freiheit (9.4).9.1 Moralentwicklung und WirtschaftsethikDass sich die beiden vorangegangenen Kapitel im Rahmen des Verantwor-tungspradigmas inhaltlich auf die Traditionen der Güterethik (Verantwortungs-objekt) und Pflichtethik (Gegenüber der Verantwortung) bezogen, sei hier nurnochmals erwähnt. Zusammen mit der Tradition der Tugendethik entsprechendiese Traditionen den drei Grundaspekten der Ethik.1 Der tugendethische Aspektrückt das Subjekt der Verantwortung in den Mittelpunkt der Diskussion. Im Zen-trum stehen weniger die Fragen „Wofür soll und kann ein Unternehmen Verant-wortung übernehmen?“ und „Wem gegenüber soll und kann ein Unternehmenverantwortlich sein?“. Die Frage lautet vielmehr: Was macht ein verantwortlichesUnternehmen aus? Die Betrachtung des Subjekts der Verantwortung geschiehthier anders als in Kapitel 6 weniger unter den statischen Aspekten, weniger inHinblick auf interne Konstitution und externe Abgrenzung. Im Zentrum stehendynamische Gesichtspunkte: Wie wird ein Unternehmen verantwortungsfähig?Wenn diese Frage in den Zusammenhang mit dem Begriff der Tugend gestelltwird, so geht es doch nicht darum, traditionale Tugendbegriffe an Unternehmenheranzutragen. Das Ziel ist nicht die Skizzierung eines klugen, tapferen, besonne-nen und gerechten Unternehmens – um die vier platonischen Kardinaltugendenaufzugreifen.                                                     1 Vgl. oben Kap. 4.4.



230 | Teil III: Dimensionen der UnternehmensverantwortungAuch weitere Fragen aus der Diskussion um Tugend und Tugendlehren2 könnenin Bezug auf ihre unternehmensethischen Implikationen nur gestreift werden:Lässt sich die Vielzahl der Tugenden in eine einzige Tugend zusammenfassen?Gibt es einen Zusammenhang der Tugenden untereinander? Oder sind Tugendenimmer nur bezogen auf die jeweiligen Gegenstandsbereiche?3 Welche Rolle spieltdie Gemeinschaft und Sozialität bei der Bestimmung dessen, was Tugend heißt,oder ist Tugend strikt personbezogen? Ist Tugend immer relativ und partikulari-stisch, oder gibt es eine absolute und kontextinvariante Bestimmung von Tugend?Ist Tugend instrumentalistisch für das Glück oder inhärente Werte? Überhaupt isthier nicht das Ziel, eine Tugendethik der Unternehmung zu entwickeln. Dass diesaltmodisch und vormodern klingt, müsste dabei nicht unbedingt stören.4 Und dass„die Tugend kollektiver Akteure“ nicht absurd ist, hat Wieland zu begründen ver-sucht.5 Der Tugendbegriff wird im Folgenden nicht durchgehend verwandt, weildas Thema nicht die Tugendethik, sondern der tugendethische Aspekt der Ver-antwortung ist.Zwei Aspekte sollen hier interessieren: Der Begriff der Tugend hat immer ei-ne Bedeutung bei der Frage gehabt, wie sich das Allgemeine mit dem Besonderenvermittelt. Tugendlehre hat das Vermittlungsproblem thematisiert sowohl im Hin-blick auf deontologische als auch auf teleologische Aspekte – im einen Fall als„Vermittlung zwischen dem allgemeinen Sittengesetz und der Anthropologie“und im anderen Fall als „Ergänzung der Theorie des höchsten Gutes vom Stand-punkt des Individuums“6. Dass – in Anwendung auf Unternehmen – die Begriffe„Anthropologie und Individuum“ zu ersetzen wären durch „Organisationstheorieund Organisation“, sei hier nochmals wiederholt.Neben diesem Vermittlungsaspekt interessiert die schon bei den Vorsokrati-kern gestellte Frage: Ist Tugend lehrbar? Und wenn ja: Wie? (Nur) durch Übungund/oder (nur) durch Einsicht? Gibt es einen Weg zur Tugend? Gibt es Annähe-rungen und Stufen? Gibt es mehr oder weniger verantwortliche Unternehmen, d.h.Unternehmen, die ihre Verantwortung mehr oder weniger gut wahrnehmen? Gibtes Entwicklungen und Annäherungen oder gar eine von selbst stattfindende Dy-namik?                                                     2 Zu dieser und den folgenden Fragen gibt es in der philosophischen Tradition höchst unterschiedli-che und gegensätzliche Antworten; vgl. Stemmer 1998, Schönberger 1998, Höffe/Rapp 1998,Merle 1998.3 So Aristoteles, vgl. Stemmer 1998, 1538.4 Der Tugendbegriff ist aus historischen Gründen aus der Mode gekommen, die Sache nicht. „Injüngster Zeit steht die Berufung auf Tugenden vor allem auf die ‚sekundären Tugenden‘ im Ver-dacht, autoritären Erziehungszielen zu dienen. Schon 1919 stellt M. Scheler fest, der Ausdruck seidurch die «pathetischen und rührseligen Apostrophen ... so missliebig geworden, dass wir uns einesLächelns kaum erwehren können». Auch im philosophischen Wortgebrauch der Gegenwart gibt esdie Tendenz, den Ausdruck zu vermeiden und stattdessen Bezeichnungen für Komponenten destraditionellen Tugend-Begriffs wie «Charakter», «Charakterzug», «Integrität», «Einstellung»,«Grundhaltung», «Verhaltensmuster» zu verwenden.“ (Höffe/Rapp 1989, 1554).5 Wieland 2001b.6 Merle 1998, 1570.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 231Das  Phasenmode l l  von  KohlbergDas in Hinblick auf diese Aspekte der Ethikdiskussion vermutlich prominentesteKonzept ist das von Kohlberg (in Aufnahme der von Piaget entwickelten Metho-dik) aufgestellte Stufenschema zur Entwicklung des moralischen Bewusstseins.7Nach diesem entwicklungspsychologischen Ansatz bilden Kinder im Zuge ihreraktiven Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt moralische Strukturen aus, die in 3Phasen mit je zwei Stufen beschrieben werden können.Auch in der menschlichen Entwicklung gibt es danach bei Kleinkindern einevormoralische Stufe 0: Das Kind kennt keine Vorstellung von Verpflichtung,Sollen, Müssen und lässt sich ganz von Können und Wollen leiten. In der prä-konventionellen Phase werden kulturelle Regeln und deren Etikettierung nachgut und böse aufgenommen. Innerhalb dieser Phase unterscheidet Kohlberg dieStufe 1: Orientierung an Bestrafung und Gehorsam (Vermeidung von Unlust) unddie Stufe 2: instrumentell-relativistische Orientierung am gegenseitigen Austausch(Do ut des). In der konventionellen Phase wird die Orientierung von den unmit-telbaren Konsequenzen entkoppelt. Loyalität gegenüber einzelnen Personen und /oder der sozialen Ordnung tritt in den Mittelpunkt. Zugeordnet sind dieser Phasedie Stufe 3: Orientierung an personengebundener Zustimmung (Modell „guterJunge/nettes Mädchen“ und goldene Regel) und die Stufe 4: Orientierung an über-nommenen Pflichten und an Recht und Ordnung („Wenn das jeder täte“). In derkeineswegs immer erreichten postkonventionellen Phase wird die Entkopplungvon unmittelbaren Nützlichkeitserwägungen hin zu Autonomie und Prinzipienori-entierung fortgesetzt. Das Bemühen liegt darauf, moralische Werte und Prinzipienzu definieren, die unabhängig von Autoritäten und der eigenen Identifizierung mitAutoritäten und Gruppen anwendbar sind. Dies geschieht einerseits auf der 5.Stufe: Orientierung an Modellen des Sozialvertrags („Konstitutionalismus undKontraktualismus“) und des Regelutilitarismus („Welche Regeln und Gesetzebefördern »the greatest good for the greatest number«“), und auf der 6. Stufe: Ori-entierung an allgemeingültigen ethischen Prinzipien („Universal gleiche Men-schenrechte, Respekt für die Würde anderer Personen“).Den Forschungen Kohlbergs zufolge bilden diese Stufen eine invariante Ord-nung oder Abfolge in der Entwicklung. Keine Stufe kann übersprungen werden.Für das Individuum sind die Stufen jeweils logisch kohärente Urteilsmodelle, sodass ein Individuum sich immer nur auf einer Stufe befinden kann. EmpirischeForschungen ergaben, dass die sechste Stufe nur von einer kleinen Minderheiterreicht würde. Trotzdem sind die Stufen der Entwicklung kulturunabhängig.Das Hauptaugenmerk liegt bei Kohlberg nicht auf den jeweiligen Inhaltenmoralischer Normen, sondern auf deren Begründungsstruktur.8 Trotzdem istKohlbergs Ansatz nicht rein formalistisch und inhaltsfrei. Inhaltliche Motive sindaber auf allen oder zumindest auf mehreren Stufen wirksam, so z.B. Klugheit (und                                                     7 Vgl. die kurze Darstellung bei Bender 1988, 47-54.8 „Nicht lügen“ ist kein Thema. Thema ist, warum man nicht lügen soll: entweder weil Lügen kurzeBeine haben (Stufe 1) oder weil die Prüfung der Universalisierbarkeit von Lügen als Maxime desHandelns zu logischen Widersprüchen führt, weshalb „Nicht-Lügen“ nach Kant eine vollkommeneund negative Pflicht darstellt (Stufe 6).



232 | Teil III: Dimensionen der UnternehmensverantwortungSelbstverwirklichung), Wohlergehen anderer; Achtung gegenüber Autorität, Ge-sellschaft oder Personen, Gerechtigkeit.9Unterscheidet man den inhaltlichen moralischen Gehalt und die moralischeBegründungsstruktur, so lässt sich die Entwicklung auch als gleichzeitige Univer-salisierung und Individualisierung beschreiben. Inhaltlich vollzieht sich eine Uni-versalisierung von der Orientierung am eigenen Selbst über die Orientierung ankonkreter partikularer Gemeinschaft bis zur Orientierung an allen Mitgliederneiner fiktiven Weltgesellschaft. Bezüglich der Begründungsstruktur vollzieht sicheine gegenläufige Entwicklung zunehmender Individualisierung, ein Übergangvon Heteronomie zu Autonomie: Die Normbegründung geht von der Abhängig-keit von unmittelbaren Umwelterfahrungen über zur mittelbaren und antizipiertenAbhängigkeit und schließlich zur vollständigen Autonomie und Freiheit in der nurnoch selbstbestimmten und sich selbst bestimmenden Orientierung an universali-sierbaren Pflichten.Veror tung  wi r t schaf t se th i scher  Ansä tzeDas Kohlbergsche Stufenmodell ist auch ein hilfreiches Modell zur Verortungwirtschaftsethischer Ansätze. Weniger hilfreich ist es jedoch, mit Bezug auf dieentwicklungspsychologische Verortung dabei die verschiedenen ethischen Para-digmen gegeneinander auszuspielen. Ethische Ansätze, die von empirischen Be-obachtungen und letztlich von der Psychologie ausgehen, argumentieren zwangs-läufig anders als solche Ansätze, die sich zur Normbegründung genau davon un-abhängig machen wollen. So ließe sich zeigen, dass Adam Smith im Wohlstandder Nationen von der universalen Fähigkeit des Menschen zum Tausch ausgehtund insofern in Stufe 2 des Entwicklungsschemas ansetzt. Seine Moralphilosophieder Theorie der ethischen Gefühle argumentiert demgegenüber mit ihrer starkenBetonung von Sympathie und Anteilnahme auf Stufe 3. In Anwendung der Ent-wicklungspsychologie wäre zu folgern, dass Adam Smith und seine v.a. ökonomi-schen Rezipienten im ersten Fall mit der moralischen Reife eines 4-Jährigen, imletzteren Fall mit der moralischen Reife eines gut sozialisierten 8-Jährigen argu-mentieren. „Erst die postkonventionelle Ebene entspricht aber eigentlich demEntwicklungsniveau «mündiger» Erwachsener.“10 Karl Homann mit seiner kon-traktualistischen und v.a. konstitutionalistischen Wirtschaftsethik erreicht immer-hin diese Reife – wenngleich nur auf Stufe 5. Die sechste Stufe bleibt Kant, Ha-bermas und Peter Ulrich vorbehalten. Diese Rangordnung wird inhaltlich von Pe-ter Ulrich in seiner Integrativen Wirtschaftsethik nahegelegt. Indem er dieNennung von Namen und Konzeptionen auslässt, kaschiert er höflicherweise diemit seinen Ausführungen verbundene polemische Spitze.                                                     9 Während aber Klugheit und Selbstverwirklichung auf Stufe 6 keine Rolle mehr spielen, werdenWohlwollen (Empathie) und Gerechtigkeit erst auf Stufen 5 und 6 zu eigenständigen Prinzipien.Vgl. Bender 1988, 49.10 Ulrich 1997, 53.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 233Dif fe renz  von  Anwendungs-  und  Begründungsd i skursAbgesehen davon, dass die normative Rangordnung von Stufe 1 bis 6 als solchestrittig ist, übersieht diese Vorgehensweise den unterschiedlichen Ausgangspunktder entsprechenden Theorien und reflektiert nicht hinreichend die Anwendungsbe-reiche der Argumentationsmodi. Die Stärke der Smith’schen Argumentation liegtzumindest im ökonomischen Teil nicht darauf, ein möglichst anspruchsvollesKonzept der Normbegründung vorzulegen, sondern für die Gestaltung von Regel-strukturen von solchen ethischen Voraussetzungen auszugehen, die möglichst um-fassend als vorfindlich gelten können. Die Stärke wettbewerblicher Prinzipien inder Tauschökonomie liegt darin, dass sie – cum grano salis – auch dann funktio-nieren, wenn die TeilnehmerInnen „nur“ Stufe 2 erreichen sollten. Die Entkopp-lung von den individuellen Motiven und Begründungsmustern ist gerade die Stär-ke solcher Ansätze gesellschaftlicher Steuerung. Dies macht ihre breite Anwend-barkeit aus. Kants Programm war gerade umgekehrt. Dort steht die Entkopplungargumentativer Normbegründungen bzw. Normprüfungen von diesen und allenanderen empirischen sozialen und psychologischen Zusammenhängen im Zen-trum der Aufmerksamkeit. Dies gegeneinander auszuspielen verbietet sich schondurch einen Blick auf die empirischen Forschungen von Kohlberg. Die Stufe 6 –so stellte er fest – wird von maximal 5% der untersuchten US-amerikanischenBevölkerung erreicht.11 Das reale Leben spielt sich vor allem in kollektiven Zu-sammenhängen auf den Stufen 2 bis 4 ab. Dann haben aber – gerade unter demAnspruch weitgehender Universalisierbarkeit – solche Gesellschaftskonzeptioneneinen Vorzug, die bezüglich der individuellen Motivlagen relativ anspruchslossind. Diese größere Verallgemeinerbarkeit betrifft allerdings die Anwendungsdis-kurse und nicht die Begründungsdiskurse.Mit dieser Differenzierung lässt sich auch ein scheinbarer Widerspruch zwi-schen selbstbestimmter Verantwortungsübernahme und Zuschreibung von Ver-antwortung auflösen. Denn ausschließlich selbstbestimmte, autonome Verant-wortungsfähigkeit entspricht der obersten Stufe und kann empirisch nicht allge-mein vorausgesetzt werden. Dies muss nicht daran hindern, solchermaßenbegründbare und jedem Vernünftigen nachvollziehbare Normen, z.B. das Tö-tungsverbot, zur Grundlage des Rechts oder der Gestaltung von Anreizsystemenzu machen und die Verantwortung für die Beachtung dieser Normen jedem Indi-viduum ungeachtet seiner Moralentwicklung zuzuschreiben und ggf. auch unterEinsatz von Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. Das Gelingen des Bildungspro-zesses ist dann zwar Voraussetzung für selbstbestimmte Verantwortungsüber-nahme, aber nicht Voraussetzung für die Zuschreibung von Verantwortung.
                                                     11 Kohlberg 1981, 192.



234 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortung9.2 Die interne Perspektive:Moralentwicklung und Selbstbindung9.2.1 Die Diskursethik als kritischer StachelWas lässt sich aus diesen Überlegungen für die unternehmensethische Diskussionentnehmen? Diskursethische Ansätze interessieren sich eigentlich nur für die Stu-fe 6.„Erst die postkonventionelle Ebene entspricht aber eigentlich dem Entwick-lungsniveau «mündiger» Erwachsener.“12 Durch die Ausgangsposition bei mün-digen Erwachsenen folgt bei Ulrich ein höchst anspruchsvolles unternehmens-ethisches Programm. Auf der sechsten Stufe werden die auf den vorangegangenenStufen immer latent vorhandenen Nützlichkeitserwägungen entdeckt. Selbst aufStufe 5 – so Ulrich – stehen „Gerechtigkeitsargumente (Wahrung vertraglicherRechte) und Nützlichkeitsargumente (zum Vorteil aller, Gemeinwohl) noch inuneindeutiger Rangordnung und u.U. ohne klares Bewusstsein ihres kategorialenUnterschieds nebeneinander. Auf der sechsten Stufe schliesslich wird diese Kon-fusion durchschaut; nun tritt die Idee der gleichen Würde und Grundrechte allerMenschen klar vor sämtliche Nützlichkeitsgesichtspunkte ...“13 Das „Durchschau-en“ dieser Konfusion in anderen Ansätzen der Wirtschafts- und Unternehmens-ethik scheint das implizite Hauptziel des Ulrich’schen Forschungsprogramms zusein. Der Rest seiner Forschung kann als Versuch gelten, alle niedrigeren Stufenals eben solche von der hohen Warte derjenigen 5% der Bevölkerung zu entlar-ven, die damit zur moralischen Elite werden. Das Problem dieser Vorgehensweiseliegt weniger in der logischen Argumentation als im – gelegentlich anmaßenden –elitären Ethos dieser Ethik, die zwar inhaltlich auf universale Verallgemeinerbar-keit setzt, aber praktisch gerade nicht verallgemeinerungsfähig ist. Die Geduldund Redundanz (bzw. gelegentlich Penetranz), mit der Ulrich und Schüler ihreThesen vortragen, ist zwar bewundernswert. Als kritischer Stachel im Fleisch ei-ner all zu pragmatischen Unternehmensethik hat diese Position durchaus ihrewichtige Funktion. Problematisch ist, dass in der deutschen Forschungslandschaftder Stachel bald größer als das anzustachelnde Fleisch ist.Pädagogisch  kon t raprodukt ivMarktwirtschaften – das wurde schon festgestellt – sind moralisch scheinbar an-spruchslos. Die Tauschhandlung als Grundakt des Marktes baut bzgl. der voraus-zusetzenden Orientierung auf unmittelbare Reziprozität auf: Do ut des – ich gebeDir, damit Du mir gibst. Dass dies nur scheinbar anspruchslos ist, merkt mandann, wenn die Akteure die vorausgesetzte Stufe 2 der Moralentwicklung nichterreicht haben. Jede Lücke im Tauschvertrag wird dann ausgenutzt, wenn keine                                                     12 Ulrich 1997, 53.13 Ulrich 1997, 54.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 235unmittelbare Strafe droht. Bei komplexen Gütern werden die Kontrollkosten derVertragsdurchführung prohibitiv. Auch Marktprozesse haben keineswegs selbst-verständlich vorhandene moralische Voraussetzungen. Die Delegitimierung diesermoralischen Probleme in Marktwirtschaften durch den Aufweis der letztlich öko-nomistischen Begründung marktkompatibler Moralfragen ist zumindest pädago-gisch kontraproduktiv.Allerdings benötigen Märkte nicht nur eine bestimmte Form von Moral.Marktsystemen wird vorgeworfen, selber zur Erosion von Moral beizutragen. DieEntkopplung von individuellen Motiven auf Märkten und in Organisationen lassedie Bedeutung der moralischen Bildung und Charakterbildung unterbelichtet. Und– schlimmer – die Einbindung in die Zwänge das Wettbewerbs verhindere gera-dezu „höhere“ Formen moralischer Entwicklung. Solche Zusammenhänge könnennicht grundsätzlich bestritten werden, sind aber in ihrer Bedeutung nur empirischzu erfassen. Erst dann wäre die Frage zu erörtern, welche Mechanismen geeignetsind zu verhindern, dass die Vorzüge von Marktwirtschaften (hohe Praktikabilitätwegen relativ geringer moralischer Voraussetzungen) nicht zu Nachteilen degene-rieren. Allerdings ist auch die umgekehrte Frage zu stellen: Ist es wirklich so, dassdie kognitive Zerstörung einer Moralstufe automatisch dazu führt, dass das Indi-viduum die nächste Stufe erreicht? Denn diese Voraussetzung müsste gemachtwerden, um die Methode der Delegitimation vorhandener Strukturen durch stän-dige Entlarvungsrhetorik pädagogisch zu rechtfertigen. Hält man diese Vorausset-zung für nicht gegeben, dann ist auf das Phänomen hinzuweisen, welches Ho-mann „Erosion der Moral durch Moralisieren“ genannt hat: Die vollkommeneAbwehr oder Abspaltung moralischer Fragen, weil sie in Handlungs-, Lebens-und Gesellschaftssituation nicht verarbeitet werden können.Theor ie  und  Al l t agDas diskursethische Programm ist innerhalb der akademischen wirtschaftsethi-schen Begründungsdiskurse hilfreich. Die Fokussierung auf das „Durchschauender kategorialen Differenzen“ macht den Ansatz so intellektuell interessant wiepraktisch fruchtlos. Unter dem Anspruch alltäglichen Handelns im Unternehmenernten die Forderungen eines ständigen Deliberationsprozesses bestenfalls stau-nendes Kopfschütteln. Dies kann gar nicht anders sein, wie ein Blick auf die Be-schreibung der postkonventionellen Stufe durch Habermas zeigt: „Mit dem Über-gang zur postkonventionellen Stufe der Interaktion dreht sich der Erwachsene ausder Naivität der Alltagspraxis heraus. Er verlässt die naturwüchsige soziale Welt,in die er mit dem Übergang zur konventionellen Stufe der Interaktion eingetretenwar. Für den Diskursteilnehmer verblasst die Aktualität des Erfahrungszusam-menhangs, verblasst die Normativität der bestehenden Ordnungen nicht wenigerals die Objektivität der Dinge und Ereignisse. Von dieser metakommunikativenEbene aus eröffnen sich nur noch Retrospektiven auf die gelebte Welt: im Lichthypothetischer Geltungsansprüche wird die Welt existierender Sachverhalte theo-retisisiert, die Welt legitim geordneter Beziehungen moralisiert. ... Diese Proble-



236 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungmatisierung hält gleichsam das Handeln an.“14 Dies ist kein Argument gegen denBegründungsansatz als solchen, sondern ein zu beachtender Hinweis darauf, wodie Orte sind, in denen das diskursethische Programm seinen Ort hat: in derhandlungs- und entscheidungsentlasteten Situation der Reflexion, nicht im unmit-telbaren Management- und Entscheidungsprozess. Entscheidend ist dann nicht der– unter Bedingungen von Ressourcen- und v.a. Zeitknappheit nicht durchhaltbare– ständige Deliberationsprozess, sondern die Zuordnung von Handeln und Re-flektieren, von Entscheidungspraxis und handlungsentlasteter Theorie. Damit istdie Differenz wieder aufgenommen, die bereits als Unterscheidung von Hand-lungsebene und Ebene des Grundkonsenses eingeführt wurde.Auch dieses Problem ist keineswegs neu, sondern hat die tugendethische Re-flexion immer begleitet. Die Erwägungen über die Tugend bei Aristoteles warenzwar nicht deontologisch, sondern teleologisch orientiert. Das höchste Glück isthier der Zielpunkt der Lebensführung. Dieses Glück realisiert sich in der Aus-übung von Tugend,15 d.h. in der spezifischen eigenen Fähigkeit des Menschen.Diese Fähigkeit ist die Vernunft. „Im 10. Buch der <Nikomachischen Ethik> führtAristoteles aus: Der Mensch realisiert seine Vernunftbegabung am vollkommen-sten in der von aller Praxis abgelösten Theorie, und hierin liegt sein (vollkomme-nes) Glück. Das zweitbeste Glück, das Glück für die, die zu dieser (eigentlichübermenschlichen und quasigöttlichen) theoretischen Lebensform nicht in derLage sind, liegt darin, die ethischen Tugenden und die praxisbezogene dianoeti-sche Tugend der Klugheit zu realisieren.“16Vieles spricht dafür, dass Unternehmen bis auf Weiteres das höchste Glückund die reine Vernunfttätigkeit vorenthalten bleibt und deshalb die (nie von Nütz-lichkeitserwägungen freien) Tugenden niedrigerer Glücks- und Urteilsstufen imZentrum unternehmensethischer Aufmerksamkeit zu stehen haben. Dann spielenaber gegenüber der reinen Vernunfteinsicht Fragen der Charakterbildung, derÜbung und Erziehung und auch Fragen von Glück und Erfolg eine bleibendeRolle innerhalb der Unternehmensethik.Pädagogisch  unprodukt ivZum radikalen Bruch mit diesem Tugendbegriff, der an Gewöhnung, an wandel-baren Sitten und an das Glücksprinzip gebunden war, kam es bei Kant. Die empi-rischen Tugenden werden als allenfalls pflichtgemäße Handlungen ethisch abqua-lifiziert. Er bestimmt den Tugendbegriff neu „als der in der festen Gesinnung ge-gründeten Übereinstimmung des Willens mit jeder Pflicht und als der Stärke derMaxime des Menschen in Befolgung seiner Pflicht. Die Tugend in dieser «wah-ren» und ihr «eigentlichen Gestalt» zu erblicken, ist «nichts anders, als die Sitt-lichkeit von aller Beimischung des Sinnlichen und allem unechten Schmuck desLohns oder der Selbstliebe entkleidet darzustellen». Wenn Tugend nicht in einerGewohnheit besteht, dann muss «die moralische Bildung des Menschen nicht von                                                     14 Habermas 1988, 172.15 Dabei bleibt umstritten, ob auch äußere Güter glücksrelevant sind.16 Stemmer 1998, 1540.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 237der Besserung der Sitten, sondern von der Umwandlung der Denkungsart» ausge-hen; in ihrer wahren Gestalt kann Tugend nicht vom Menschen «durch allmähli-che Reform seines Verhaltens» «nach und nach erworben» werden. Eine solcheFestigung des Vorsatzes heißt nur dem empirischen Charakter nach Tugend(«virtus phaenomenon»), während man als tugendhaft dem intelligiblen Charakternach («virtus noumenon») allein denjenigen bezeichnet, welcher «wenn er etwasals Pflicht erkennt, keiner andern Triebfeder weiter bedarf, als dieser Vorstellungder Pflicht selbst: das ... muss durch eine Revolution in der Gesinnung im Men-schen ... bewirkt werden». Aus dieser einmaligen «Entschließung» geht gleichsamein neuer Mensch hervor.“17 Nur die Revolution der Denkungsart ist ethisch inter-essant. Der Rest gehört in die Rechtslehre und Rechtsphilosophie. Pädagogik alsphilosophische Disziplin war zu dieser Zeit nicht bekannt.9.2.2 Tugendbildung im UnternehmenDas Stufenkonzept und die Traditionen von Tugend- und Charakterbildung ver-hindern jedenfalls eine Monopolisierung des Moralbegriffs für eine bestimmte,auch für die oberste Stufe. Der «moral point of view» ist nicht nur der Standpunktdes universal gedachten Diskurses, sondern „tritt zunächst ... in den Formen derautoritätsgesteuerten Komplementarität und der interessengesteuerten Symmetrieauf; sodann in der Reziprozität von Verhaltenserwartungen, die in sozialen Rollen,sowie in der Reziprozität von Rechten und Pflichten, die in Normen verknüpftsind; und schließlich im idealen Rollentausch der diskursiven Rede, der sicher-stellen soll, dass die Rechte auf universellen Zugang zur und auf chancengleicheTeilnahme an der Argumentation zwanglos und gleichmäßig wahrgenommenwerden können.“18In Kenntnis des von Kant und den Diskursethikern bereitgehaltenen kritischenStachels bleibt die Frage nach Tugend- und Charakterbildung, von moralischerEntwicklung(-sfähigkeit) von Unternehmen durch Übung und Einsicht eine rele-vante Sparte der Unternehmensethik. Die individual-anthropologischen BegriffeÜbung und Einsicht sind im Falle von Unternehmen als nicht psychophysischerEinheiten zu ersetzen: durch Training und Managementsysteme, durch organisa-tionales Lernen und Wissen, durch situationsspezifische Kombinationen vonCompliance und Integrity-Ansätzen und durch eine Kombination von Außen- undInnenlenkung. Zunächst zur internen Perspektive:Managementmethoden  und  Veran twor tungsfäh igke i t  vonUnte rnehmen:An die Stelle individueller Übung und individueller Charakterbildung auf demWeg zu einem verantwortlichen Selbst tritt im Falle von Unternehmen die Veran-kerung von Verantwortung in den Organisationsstrukturen und in den für die imUnternehmen handelnden Individuen relevanten Handlungsbedingungen – seien                                                     17 Höffe/Rapp 1998, 1559f.18 Habermas 1988, 175.



238 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungsie formaler oder informeller Art. Verantwortungsfähigkeit von Unternehmenwird zum Ergebnis eines Managementprozesses, der von außerhalb der Unter-nehmung unterstützt, aber nicht determiniert werden kann.Damit stellt sich die Frage nach geeigneten Ethikmaßnahmen. Die zuneh-mend dazu vorliegenden betriebswirtschaftlichen Erörterungen können hier nichtim Einzelnen rezipiert werden. Eine empirische Erhebung von Ulrich19 bezog sichauf folgende Ethikmaßnahmen: Ethik-Kodex; Ethik-Leitfäden mit Fallstudien;Ethik-Vorstand; Ombudsmann; Ethik-Kommission; Ethik-Gesprächszirkel; Ethik-Seminar (-teil); Ethik-Workshop; interne und externe Ethik-Diskussionsforen;interne und externe Ethik-Hotlines; Sozial-/Ökobilanzierung; Ethik-Bilanzierung;Ethik-Controlling / -Audit; Ethik-Personalgespräch. Vergleicht man diese Auf-zählung mit einer Liste von „Mechanismen zur Verankerung von Verantwortungin Institutionen“20 so fällt zweierlei auf: Die Liste von Ulrich ist wesentlich diffe-renzierter und länger, die Liste von Küpper ist weniger differenziert, dafür umfas-sender: Fragen der Unternehmensverfassung, z.B. Institutionalisierung von Mitbe-stimmung, oder Fragen der Organisation, z.B. über Aufgaben- und Stellendefini-tionen oder über Kontrollmechanismen, tauchen bei Ulrich nicht auf. BeiInstrumenten der Personalführung geht es auch nicht nur um direktes Führungs-handeln oder um Personalgespräche, sondern auch um die Gestaltung der Anreiz-strukturen, z.B. durch Entlohnungssysteme.Diese Differenz könnte einerseits der spezifischen Themenstellung in derUntersuchung von Ulrich geschuldet sein. Denn Erhebungen über Ethikmaßnah-men beziehen sich auf solche, die als spezifische Ethikmaßnahmen kenntlich zumachen sind. Dies sagt aber nichts über ihre ethische Relevanz aus. Ethik undVerantwortung begegnen in vielerlei Gestalt. Die ethische Relevanz unterschiedli-cher Entlohnungs- und Anreizsysteme muss erst herausgearbeitet werden. Dieswird durch die gelegentliche Identifikation von Unternehmensethik mit spezifi-schen unternehmensethischen Maßnahmen mehr verdeckt als gefördert.Öf fnende  und  sch l i eßende  Maßnahmen –  Compl iance-  undIn tegr i ty -Ansa tzMöglicherweise hat die genannte Differenz im Umfang der relevanten Maßnah-men aber auch inhaltliche Gründe. Ulrich differenziert die Maßnahmen nach ihrerWirkung in die beiden Richtungen des Öffnens und des Schließens: Ethikmaß-nahmen öffnen die Entscheidungsprozesse, Führungssysteme und Handlungswei-sen für ethische Reflexion, ermöglichen kritisch-argumentative Kommunikations-und Entscheidungsprozesse und ermutigen solche Prozesse unternehmenskultu-rell. Ethikmaßnahmen schließen gewisse („unethische“) Entscheidungs- undHandlungsoptionen aus bzw. sanktionieren entsprechende Verhaltensweisen ne-gativ. „Selbstverständlich (komme) „dem »Öffnen« der ethisch-kritischen Argu-mentationsmöglichkeiten (kommunikative Entschränkung) der prinzipielle Vor-                                                     19 Vgl. Ulrich/Lunau/Weber 1998.20 Küpper 1999, 61-64 nennt: Verankerung in der Unternehmensverfassung, in der Organisation derUnternehmung, in der Unternehmenskultur, durch Instrumente der Personalführung, Ethische In-seln und Ethik-Audits.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 239rang vor dem »Schliessen« von Handlungsmöglichkeiten (Selbstbindung) zu.“21Die Präferenz für die stärker öffnenden Maßnahmen führt zu einer Präferenz fürkommunikativ-diskursive Elemente der Institutionalisierung von Verantwortungin Unternehmen.In der Diskussion des Tugendbegriffs ist eine stets offene Frage gewesen, obTugend lehrbar sei und wenn ja, wie. Ganz parallel zur Frage „öffnender undschließender“ Maßnahmen haben unterschiedliche inhaltliche Füllungen des Tu-gendbegriffs zu unterschiedlichen Antworten geführt. Wo aufgrund der Ver-nunftnatur des Menschen die kognitiven Aspekte betont wurden, da wurde Tu-gendentwicklung v.a. als Gewinnen von Einsicht verstanden. Wo die naturalenAspekte des Menschseins, die Differenz von intellektualem Willen und faktischenVerhalten stärker fokussiert waren, da wurde der Aspekt der „Übung“ stärker be-tont und insofern die Bildung und auch Prägung von Charakteren. Der diskurse-thische Ansatz ist rein kognitivistisch und fokussiert ausschließlich auf die Förde-rung von Einsicht.Eine Parallele zu öffnenden und schließenden Aspekten von Ethikmaßnah-men findet sich in der unternehmensethischen Diskussion unter dem Stichwort„Compliance-“ und/versus „Integrity“- Ansatz. Die „Vorgehensweise des Com-pliance-Ansatzes (stellt) letztlich darauf ab, Rechtsverstöße durch eine hinrei-chende Einschränkung diskretionärer Handlungsspielräume der Organisationsmit-glieder (so weit wie möglich) zu verhindern (»Verhinderungslogik«).“22 Dazumüssen potentielle Handlungen und Handlungssequenzen an zentraler und unab-hängiger Stelle planerisch vorausgedacht werden, um daraus einen umfassendenKatalog möglichst genau spezifizierter Verhaltensstandards zu entwickeln. DerUmsetzung dienen einerseits Schulungen, dann institutionalisierte Kontrollme-chanismen und schließlich disziplinarische Maßnahmen, die einerseits der Ab-schreckung und andererseits der Sanktionierung dienen sollen. Im Rahmen desIntegrity-Ansatzes geht es darum, „durch eine organisationsweite Sensibilisierungder Mitarbeiter im Sinne grundlegender Werthaltungen und durch die Schaffunggeeigneter organisatorischer und personeller Rahmenbedingungen eigenverant-wortliches ethisches Handeln in der Unternehmung freizusetzen und dauerhaft zu                                                     21 Ulrich/Lunau/Weber 1998, 138. Was ist „selbstverständlich“ und was heißt „prinzipiell“? DieAutoren fahren fort: „(options-)schliessende ‚Ethikmassnahmen‘ und ihre Begründung müssen stetskritikzugänglich bleiben.“ Mit dieser Fortsetzung der vorab als selbstverständlich gekennzeichne-ten These soll diese wohl begründet werden, was angesichts der „Selbstverständlichkeit“ eigentlichüberflüssig ist. Die Begründung klingt plausibel – ist es aber nicht. Vielmehr sollte in der Tat dieprinzipielle(!) Kritikzugänglichkeit aller Regelungssysteme in einer offenen Gesellschaft pureSelbstverständlichkeit sein. Die Frage ist aber: Wann und durch wen und wie lange? Wenn dieschließenden Massnahmen stets, d.h. immer und zu jedem Zeitpunkt und vielleicht sogar noch vonjedem sich als mündigen Bürger verstehenden Menschen kritisierbar sein sollen, dann sind es ent-weder keine schließenden Maßnahmen mehr, was die Aussage ad absurdum führen würde, oder esmuss definiert werden, wie sich Kritisierbarkeit der Maßnahmen zu ihrer In-Kraft-Befindlichkeitverhält. Vieles spricht dafür, solche Maßnahmen gleichzeitig in Kraft stehen zu lassen und sie na-türlich stetig im Sinne von regelmäßig nicht nur bzgl. der Wirksamkeit zu evaluieren, sondern auchder argumentativen Kritik auszusetzen. Letzteres ist selber eine öffnende Maßnahme. Bei diesersteten Gleichzeitigkeit von Geltung und Kritisierbarkeit, von schließenden und öffnenden Maß-nahmen, bleibt dann aber die Frage offen, was mit dem prinzipiellen Vorrang gemeint sein könnte.Das einzige, was vielleicht nicht nur prinzipiell, sondern stets kritikzugänglich sein kann, sind nichtdie Ethikmaßnahmen, sondern deren Begründung, denn davon kann im Blick auf ihre Wirksamkeitdurchaus auch einmal abgesehen werden.22 Steinmann/Kustermann 1999, 212.



240 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungfördern ... (»Ermöglichungslogik«).“23 Angesetzt wird daher bei den „Guidingvalues and commitments« und deren breiter Diskussion. Organisationsweite Inte-grität ist ein langwieriges Unterfangen. Formale Verhaltensstandards, Kontrollin-strumente und Anreizsysteme kommen notwendigerweise unterstützend zum Ein-satz.Auch bei Steinmann ist (wie bei Ulrich) eine deutliche Präferenz für den Inte-grity-Ansatz feststellbar. Allerdings ist diese Präferenz wesentlich vorsichtiger,nämlich nicht prinzipiell, sondern situativ begründet. Die Situation ist die Beob-achtung, dass v.a. in amerikanischen Unternehmen versucht wird, die Ethik desUnternehmens intern nur mit rechtlichen und rechtsanalogen Maßnahmen zu in-stitutionalisieren. Solchem Ungleichgewicht gegenüber ist der Betonung des Inte-grity-Ansatzes eingedenk seiner nur längerfristigen Wirksamkeit durchaus ange-messen. Eine reine Fokussierung auf Compliance-Ansätze, so wichtig sie sind,bringt auch die Gefahr einer doppelten Anthropologie mit sich. Denn die Wahldes jeweiligen Ansatzes hängt eng mit dem vorausgesetzten Menschenbild zu-sammen. Der „Compliance-Ansatz baut auf einem negativen Menschenbild auf ...Man geht ... vom moralischen »worst case« aus, d.h. von einem Mitarbeiter, dervornehmlich durch (materielles) Eigeninteresse angetrieben ist und sich darüberhinaus sogar durch kalkulierende Hinterhältigkeit (Opportunismus) auszeich-net.“24 Im Integrity-Ansatz wird der „Mitarbeiter ... grundsätzlich als moralischinteger und lernfähig betrachtet.“25 Die Wirksamkeit der Compliance-Ansätzehängt dann aber nicht nur davon ab, dass von den Gestaltern der Regelsystememöglichst alle ethisch relevanten Situationen antizipiert werden können, was al-leine schon eine höchst anspruchsvolle Voraussetzung ist. Sie setzt auch voraus,dass die Gestalter der Regelsysteme selbst nicht von dem gleichen negativenMenschenbild betroffen sind.26Stabss te l l en :  Handlungsen t las tung  und  Mi tveran twor tungDenkbar ist, in speziellen Stabsstellen für Unternehmensethik handlungsentlasteteSituationen zu schaffen, so dass von der unterschiedlichen Situation her verschie-dene Verhaltensannahmen rechtfertigbar sind. Dies muss aber erst begründet undkann nicht einfach vorausgesetzt werden. Dies wäre genauso weiter zu erforschenwie die Überlegung aus der Public Relations-Forschung, ob nicht die Public-Relations-Abteilungen die Funktion eines ethischen Gewissens der Organisationhaben könnten.27 Dafür spricht zunächst, dass diese es kommunikativ mit einervielleicht nicht universalen, aber zumindest weiteren – und prinzipiell unbegrenz-ten – Öffentlichkeit zu tun haben als die meisten anderen Unternehmensbereiche.Insofern kann ihnen sehr wohl eine „öffnende“ Funktion zukommen. Zieht man                                                     23 Steinmann/Kustermann 1999, 214.24 Steinmann/Kustermann 1999, 214.25 Steinmann/Kustermann 1999, 215.26 Dies ist eine unternehmensinterne Parallele zur Inkonsistenz im Konzept der Sozialen Marktwirt-schaft. Den unterschiedlichen Verhaltensannahmen für Menschen in Unternehmensleitungen (dis-positiver Faktor) und Menschen als MitarbeiterInnen im Unternehmen (Produktionsfaktor) entspre-chen dort unterschiedliche Annahmen für Politiker und Wirtschaftsbürger. Vgl. Fetzer 1998, 112f.27 Vgl. (mit Bezug auf Grunig) Avenarius 2000, 379.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 241aber in Betracht, dass nicht nur Kommunikation und Selbstdarstellung den Cha-rakter einer Unternehmung prägen, sondern ebenfalls die materielleren AspekteEntlohnungssysteme, organisationale Regelungen und wichtigen unternehmens-strategische Entscheidungen, so würde diese Funktionszumutung voraussetzen,dass PR-Leute „tatsächlich mitverantwortlich in die Entscheidungsprozesse (ihrer)Organisation einbezogen (sind)“ und zur „dominant coalition innerhalb der Orga-nisation“ gehören.28 Dies ist nur selten der Fall. Beim individuellen Gewissentaucht das Problem nicht auf: Es meldet sich, dann gehört es zentral zum Indivi-duum und seinen Entscheidungsprozessen, oder es existiert nicht. Im Unterneh-men kann Spezialisierung auf moralische Fragen auf der einen Seite, in Kombina-tion mit notwendiger Handlungsentlastung auf der anderen Seite schnell zur In-stitutionalisierung von gleichermaßen wenig relevanten „ethischenAlibifunktionen“ und Moralaposteln als kaltgestellten Rufern in der Wüste führen.Trotz dieser Gefahr dürften derzeit die Möglichkeiten der Institutionalisierung vonEthik in speziellen Abteilungen des Unternehmens als pragmatischere Alternativezur Unternehmung als Institution der Dauerreflexion noch keineswegs ausge-schöpft sein.Führungskrä f te  und  ih re  Vorb i ld funkt ionÜbereinstimmend wird immer wieder die Vorbildfunktion von Führungskräftenhervorgehoben. Wenn Führungskräfte – auf welcher Ebene auch immer – durchihr Verhalten den Kodizes und Leitbildern oder der inhaltlichen Ausrichtung alleranderen Maßnahmen widersprechen, werden diese Maßnahmen nicht nur un-glaubwürdig, sondern verlieren (bestenfalls) ihre Bedeutung. Allerdings: Verant-wortungsfähigkeit von Führungskräften ist – aus Sicht des Unternehmens – keinSelbstzweck, sondern zu verstehen als ein Parameter für die Entwicklung einesverantwortungsfähigen Unternehmens. Als solche ist sie höchst relevant.Auch Führungskräfte sind Menschen, zwar mit besonderer Verantwortungbetraut, aber nicht von Natur aus moralischer als andere. Insofern könnte – alsFortschritt – die Entwicklung eines Kodex der „Corporate Governance“ als Tu-gendlehre für Kapitalgesellschaften verstanden werden. In ihren Inhalten drücktsich aus, was gesellschaftlich vom Unternehmen erwartet wird. Diese Inhalte sinddann wieder unter der Überschrift „Wofür sollen Unternehmen verantwortlichsein?“ zu diskutieren.Wenn Vorstände zum Thema verantwortliches Unternehmen nur auf die ei-gene Person und eigene Verantwortlichkeit rekurrieren, dann ist dies individual-ethisch achtenswert, aber unternehmensethisch nicht hinreichend. Das charakter-lich zu bildende Subjekt der Unternehmensverantwortung ist die Organisation.Die Verantwortung des Unternehmers ist dafür (nur) funktional relevant – diesjedoch wesentlich.                                                     28 Avenarius 2000, 379.



242 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortung9.3 Die externe Perspektive:Moralentwicklung und normative Verhaltenssteuerung9.3.1 Menschenbilder – UnternehmensbilderZombie  oder  „höhere  Mora l fäh igke i t“?Verantwortungsfähigkeit von Unternehmen – so lässt sich der vorige Abschnittzusammenfassen – ist Aufgabe und Ergebnis eines Managementprozesses – wieVerantwortungsfähigkeit von Individuen Ergebnis eines Bildungsprozesses ist.Wenn das stets unvollständige relative Gelingen dieses Bildungsprozesses zwarVoraussetzung für selbstbestimmte Verantwortungsübernahme, aber nicht für dieZuschreibung von Verantwortung überhaupt ist, so ist die Frage der Zuschreibungund Zumutung von Verantwortung an Unternehmen nochmals zu erörtern. Damitgeht die Diskussion von den unternehmensinternen Prozessen wieder über zumexternen Standpunkt. Wie weit reicht die Verantwortungsfähigkeit dieser Subjek-te? Wie weit kann man ihnen verantwortliches Handeln überhaupt zutrauen? Ha-ben sie Vertrauen verdient?Die gleiche Frage ist auch bei Individuen zu stellen. Was für die Gestaltunggesellschaftlicher (und unternehmensinterner) Steuerungsinstrumente das Men-schenbild, ist für die externe Steuerung und Interaktion das Unternehmensbild –Menschenbild wie Unternehmensbild verstanden als Annahmen über ihre interneStruktur, über ihre Zielorientierung und v.a. über ihr Verhalten.Von welchem Unternehmensbild (und Menschenbild) ist also auszugehen?Einige Positionen seien hier genannt: Für Helmut Spinner sind Korporationen„moralische Zombies“. Sie hätten zwar all das, was man, unabhängig von der Ideedes Ethischen und des Guten, zum Handeln in der Welt braucht; „sie haben aberweder Schmerzempfindung, Leidwahrnehmung noch Mitgefühl bzw. Gewissenund somit auch kein Organ für Moralität.“ Genausowenig hätten sie eine Be-wusstheit der Zielorientiertheit.29 Für Geser dagegen haben Unternehmen (alsüberindividuelle Akteure sui generis) sogar eine höhere Moralfähigkeit als Indivi-duen. Diese höhere Moralfähigkeit ergebe sich, „weil sie in gesteigertem Maßselbstverantwortlich und schuldfähig seien, weil sie fähig seien, sich auch dieMotivation zu ihrem Handeln autonom zu beschaffen, weil sie besser in der Lageseien, komplexe Aktivhandlungen zu vollziehen und auch für die Folgen ihresHandelns die Verantwortung zu tragen, weil sei besser in der Lage seien, sich ander Konstitutierung, Modifizierung und diskursiven Begründung ihrer Normenmitzubeteiligen.“30 Diese These von der höheren Moralfähigkeit kritisiert Arni, da„Korporationen offenbar alles andere als moralisch sensibel seien und dass sie dieindividuellen moralischen Potentiale von Menschen eher ‚herunterwirtschaften‘.Korporationen seien im wesentlichen amoralische Akteure, denen gegenüber mo-                                                     29 Spinner 1995.30 Maring 2001b, 118 fasst so die Position von Geser 1989 zusammen.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 243ralische Forderungen ... praktisch nur mittels Zwang durchgesetzt werden kön-nen.“31 Für Spinner scheint die vormoralische Stufe das Ende der Unternehmen-sentwicklung zu sein. Für Arni ist immerhin die präkonventionelle Ebene (Orien-tierung an Zwang) erreichbar, während für Geser die postkonventionelle Ebenezumindest avisiert wird. In diese Diskussion gehört auch die Position von JohnLadd, der die zu Peter French32 gegenteilige These auf gleicher (sprachphilosophi-scher) Basis aufgestellt hat.33 Ladd kann zugestehen, dass Unternehmen Trägerrational kalkulierter Handlungen seien, die ihnen dann zugerechnet werden könn-ten. Auch seien sie fähig, Sprache in ihrer Handlungsorientierung zu verwendenund moralische Argumente so zu berücksichtigen, dass sie selbst-begrenzendeBedingungen ihrer Handlungen werden könnten. Aber: Dies sei dann allenfalls„moral opinion. Individuals learn to play the moral language game by goingthrough an extensive process of moral development which involves questioningthe authority of values handed down by family and society. Becoming moral me-ans, in part, becoming an individual: accepting goals, standards of conduct, andobligations to others as a part of one‘s sense of self. Corporations do not do this. ...Corporate morality is purely conventional; it derives from general communitystandards and from the personal moral beliefs of corporate officers.“34 Ohne dassdie Studien von Kohlberg explizit angeführt werden, ist doch deutlich, dass Un-ternehmen deshalb nicht „moralische Akteure“ seien, weil sie die postkonventio-nelle Stufe der Moralentwicklung im Allgemeinen noch nicht erreicht hätten. Dieempirische These kann hier nicht widerlegt werden.35Selbst wenn man die am aufklärerischen Vernunftideal orientierte Diskurs-ethik als derzeit ausgereifteste Form der Moralbegründung verstehen und damitauch der Rangordnung bei Kohlberg zustimmen würde, so kann und mussgleichwohl die elitäre Monopolisierung moralischen Begründens oder gar Han-delns auf diese Norm-Begründungsfigur abgelehnt werden. Dies gilt gegenüberJohn Ladd genauso wie gegenüber Peter Ulrich.Unte rnehmen in  de r  g loba l i s i e rungsbed ing ten  Adoleszenz?Aus Überlegungen von Peter Ulrich lassen sich sogar Gründe ableiten, die für einederzeit stattfindende Höherentwicklung in Richtung der postkonventionellen Ebe-ne sprechen. Denn vor dem Eintritt in dieses Entwicklungsniveau „mündiger Er-wachsener“ steht die bekanntlich krisenhafte Adoleszenz.36 Kohlberg war imRahmen seiner empirischen Studien zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Teilder Individuen sich in der Adoleszenz vom konventionellen Niveau löst, dennoch                                                     31 Arni 1989, 30, dargestellt von Maring 2001b, 119.32 Die Position von French („Korporation als moralischer Person“) wurde in Kapitel 5.2 ausführlichdargestellt.33 Vgl. Ladd 1970 und Ladd 1986 sowie die Gegenkritik bei Thompson 1986, 130-132.34 Thompson 1986, 131.35 Sie ist aber auch nicht gut begründbar. Der Satz „Corporations do not do this“ gewinnt durch häu-fige Wiederholung nur für den an Plausibilität, der davon schon überzeugt ist. Im Hinblick auf„one‘s sense of self“ wird wieder genau jene Ebene anthropologischer Metaphern betreten, die oh-ne entsprechend notwendige Abstraktion die Antwort immer schon vorwegnimmt. Vgl. hierzu Ka-pitel 6.36 Vgl. zum Folgenden Ulrich 1997, 54f und Habermas 1988, 195-199.



244 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungnicht die Ebene eines postkonventionellen Moralbewusstseins erreicht. Der So-zialkonformismus wird zwar aufgegeben; die kulturelle Relativität von Werteori-entierung wird erkannt; die intersubjektive Struktur zwischenmenschlicher Ver-bindlichkeiten wird jedoch nicht in das personale Selbstverständnis integriert.Vielmehr wird der Verlust des Vertrauens in vorgegebene Normen in einem Wer-trelativismus und Skeptizismus verobjektiviert. Kohlberg hat dieses Phänomeneiner krisenhaften Übergangsphase 4,5 zugeschrieben. Habermas hält diese wer-trelativistische Position für eine eigene, in sich stabile Stufe der Moralentwick-lung, nicht zuletzt weil diese Position „auch philosophisch ausgearbeitet wordenist und auf der Linie Weber-Popper als eine ernstzunehmende Position verteidigtwird.“37 Die Theorie der offenen Gesellschaft, in der – entgegen deren ideologi-sierenden Feinden von Platon bis Marx – das Abarbeiten an Problemen zum Aus-gangspunkt des Denkens gemacht wird, entspricht in dieser Sicht einer mittler-weile ein Jahrhundert umfassenden Adoleszenzkrise der Menschheit.38 „Wennheute der Zeitgeist erheblich vom ethischen Skeptizismus geprägt zu sein scheint,so lässt das gleichsam auf eine epochale «Adoleszenzkrise der Menschheit» vordem (in Gang befindlichen, aber keineswegs mit Sicherheit gelingenden) kultur-geschichtlichen Übergang auf das Niveau einer allgemein verbreiteten postkon-ventionellen Ethik autonomer und mündiger Menschen schliessen. Auch unterdiesem kulturgeschichtlichen Aspekt lässt sich die zeitgeschichtliche Bedeutungdes vielfältig erklingenden Rufs nach Ethik und die Renaissance praktisch-philosophischer Bemühungen um die Klärung eines modernen Vernunftstand-punkts der Moral verstehen.“39 Davon ausgehend ist dann aber die Frage zu stel-len, warum Ulrichs Programm ausschließlich auf die Stufe 6 der Moralentwick-lung fokussiert ist und nicht (zusammen mit Karl Homann) den nächsten Schrittzu einer konstitutionalistischen oder regelutilitaristischen Moralbegründung geht.Im Blick auf die unternehmensethische Praxis lässt sich der Globalisierungs-schock multinational agierender Großunternehmen40 als solche Krisensituationbeschreiben mit Rückwirkungen auf ihre Herkunftsgesellschaften. Die Normenbzgl. Korruption oder Kinderarbeit scheinen(!) kulturell unterschiedlich zu sein.Großunternehmen reagieren zunächst strikt wertrelativistisch („Wir beachten dieLänderkulturen“), um neuerdings im Rahmen des von der UN initiierten GlobalCompact an der Ausbildung internationaler Normsysteme mitzuwirken. Ob sol-ches Engagement als neue Normbegründungsanstrengung zu interpretieren ist,kann man natürlich bezweifeln. Die am meisten verbreitete Position scheint einentsprechender vermeintlicher Wertrelativismus zu sein. Allerdings lassen sichauch relative Werte überzeugend vertreten.41 Dies um so mehr, wenn man be-                                                     37 Habermas 1988, 196.38 Dass die Linie Weber-Popper und sicher auch Albert zum fast unumstrittenen wissenschaftstheore-tischen Bezugspunkt der Ökonomik geworden ist, bestärkt die Plausibilität der Ulrich‘schen An-nahme, wir seien in jener Zwischensituation.39 Ulrich 1997, 55.40 Dies ist in anderer Begrifflichkeit der Ausgangspunkt für die Studie von Scherer 2003.41 Wertrelativismus ist stricte dictu gar nicht nötig. Die Habermas’sche Beschreibung der neuen Ent-wicklungsstufe zielt darauf, dass die Normen der konventionellen Stufe zwar als konventionell be-griffen werden, dass sie damit zwar in der kognitiven Reflexion entwertet sind, aber im Alltag kei-neswegs außer Funktion gesetzt, sondern nach wie vor bestimmend sind. Diese Dissonanz mussund kann intellektuell bewältigt werden, wofür (nach Habermas!) „der ethische Skeptizismus Max



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 245denkt, dass es sich bei Fragen des guten Lebens ohnehin um solche handelt, dienach Habermas nicht durch den moralischen Gerechtigkeitsdiskurs beantwortetwerden können.42Ein Zugang zum gleichen Problem, der weniger auf Geschichtsdeutung an-gewiesen ist, ergibt sich über die Analyse der jeweiligen Handlungssituationen. Solässt sich argumentieren, dass Unternehmen zumindest in Marktwirtschaftenkaum die Stufen der postkonventionellen Ebene erreichen werden. Wenn zumin-dest die Ebene des universalen Diskurses „eine eigentümlich handlungsentlasteteInteraktionsstufe“43 darstellt, dann kollidiert diese Aufgabe systematisch mit denin Kap. 7 rekonstruierten Aufgabenverantwortungen im Rahmen gesellschaftli-cher Arbeitsteilung. Allerdings: Dies Argumentation müsste für alle Akteure gel-ten, die Unternehmensfunktionen wahrnehmen – d.h. auch für individuelle Unter-nehmer oder für Menschen in Unternehmen.44Dafür sprechen aktuelle Untersuchungen aus dem Bereich der Wirtschafts-pädagogik.45 In diesen wird Kohlbergs Homogenitätsthese aufgegeben, nach derein Individuum alle moralrelevanten Probleme vom Standpunkt der höchsten bis-lang erreichten Moralstufe aus beurteilt. Das kritisch-rational orientierte Erzie-hungskonzept zielt demgegenüber auf die Fähigkeit, kontextabhängig auf unter-schiedlichen Moralstufen urteilen zu können. Im Subsystem Wirtschaft ist danndas strategisch-instrumentelle moralische Urteilsniveau der präkonventionellenPhase maßgebend, während in „fürsorgeorientierten Teilbereichen wie der Fami-lie oder den sozialen Berufen Wohlwollen und soziale Konformität (konventio-nelles Niveau) als angemessen gelten.“46 Im Gefolge dieser Konzeption wäredeutlich, dass und warum ein postkonventionelles Niveau bei Unternehmen, aberauch bei Individuen im Wirtschaftssystem kaum zu erreichen ist.Mora l  man  –  immora l  corpora t ion? 47Welche Stufe der Moralentwicklung ist für Unternehmen erreichbar? Eine ein-deutige Antwort kann hier nicht gegeben werden – aber eine m.E. notwendigeBedingung jeder Antwort sei abschließend formuliert. Es gibt gute Gründe, dieVerhaltensannahmen für Menschen als Individuen und für Organisationen nichtzu weit voneinander abweichen zu lassen. Wer mit einer extremen Heuristik desVerdachts an Unternehmen herantritt, muss sich fragen lassen, ob und inwieweitseine Annahmen über Individuen von den gleichen Voraussetzungen ausgehen.Empirisch ist das nicht zu entscheiden: Die Aufzählung von Missständen in und                                                                                                                                                      Webers, der den existentiellen Charakter von Wertbindungen auch theoretisch unangetastet lässt“deutlich mehr leistet als diverse Wertrelativismen. (Habermas 1988, 198)42 Hierauf weist Ulrich überraschend selten – wenn überhaupt – hin.43 Habermas 1988, 170.44 Diesbezüglich konsequent ist die marxistische Theorie, gemäß der nicht nur Unternehmen, sondernauch Unternehmer lediglich Epiphänomene des kapitalistischen Systems sind. Moralische Forde-rungen an Unternehmen wie an Unternehmer sind daher sinnlos. Es kommt auf die Veränderungder Eigentumsverhältnisse an.45 Zum Folgenden vgl. Parche-Kawik 2001.46 Parche-Kawik 2001, 3.47 „Moral Man and Immoral Society“ ist der Titel eines Klassikers des amerikanischen TheologenReinhold Niebuhr.



246 | Teil III: Dimensionen der UnternehmensverantwortungSkandalen durch Unternehmen kann immer problemlos von einer mindestensebenso eindrücklichen Aufzählung individuell-menschlicher Abscheulichkeitenkonterkariert werden.Woher kommt aber die häufig anzutreffende Kombination von positivemMenschen- und negativem Unternehmensbild? Ein psychologischer Mechanismuskönnte dafür die Ursache sein. Unabhängig von wirtschaftsethischen Fragen wirdhäufig so argumentiert, dass positive Annahmen über das eigene Verhalten, abernegative Annahmen bzgl. einer begrenzten Gruppe anderer Individuen getroffenwerden, denen man selber nicht angehört. Das Schlechte in der Welt lässt sich soaußerhalb des eigenen Selbst und außerhalb der eigenen Gruppe identifizieren unddadurch domestizieren. Typisch dafür sind nationale oder ethnische Vorbehalte,die Identifizierung von Mächten des Bösen in anderen Staaten und Gruppen, seienes nun „die Russen“ in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte, „die Amerika-ner“ in weiten Bevölkerungskreisen des Nahen Ostens bzw. als immerwährendeZielscheibe solcher Vorurteile: „die Juden“.Die Position von Spinner, Unternehmen als moralische Zombies zu betrach-ten, gewinnt ihre Plausibilität auch daraus, dass Individuen in der genaueren Be-trachtung von Unternehmen zahlreicher Aspekte ihres eigenen Handelns ansichtigwerden. Diese Aspekte können dann auf diese gut abgrenzbare Gruppe von Sub-jekten projiziert werden.Allgemeiner betrachtet: Je positiver und optimistischer das jeweilige Men-schenbild ist, desto notwendiger ist es, Unternehmen als Nicht-Menschen auszu-zeichnen, um kognitive Dissonanzen zu vermeiden. Die Reflexion von Unter-nehmen als verantwortungsfähigen, aber keineswegs immer verantwortlichenSubjekten, kann insofern auch Ausgangspunkt für die Kritik allzu optimistischerMenschenbilder werden.9.3.2 Normative VerhaltenssteuerungDie Reflexion auf den tatsächlichen oder erreichbaren Stand der moralischenEntwicklung von Unternehmen erscheint eine vergebliche Anstrengung und auchpraktisch fruchtlos zu sein. Als selbstzweckliche Erörterung wäre sie dies. Aller-dings besteht ein Zusammenhang zwischen den Unternehmensbildern auf der ei-nen Seite und dem Umgang mit Unternehmen durch Individuen bzw. gesell-schaftlichen Gruppen auf der anderen Seite. Man kann dies deutlich machen ander Frage: Welche Methoden normativer Verhaltenssteuerung stehen zur Verfü-gung – bei Individuen und bei Organisationen?G. Seebass unterscheidet drei Methoden normativer Verhaltenssteuerung ineiner Gesellschaft.48 „Erstens werden alle Mitglieder – formell oder informell –                                                     48 Seebass (2001) reduziert damit die vorhandene Komplexität auf hilfreiche Weise. Dass seine Aus-führungen darauf abzielen, die Idee einer Unternehmensverantwortung als theoretisch unmöglichund praktisch unnötig darzustellen, sei hier nur erwähnt. Die Differenzen im Ansatz haben nichtsmit seinen Ausführungen über normative Verhaltenssteuerung zu tun, sondern mit seiner Vorstel-lung von Organisationshandeln. Die Differenz liegt bei denjenigen Inhalten, die Gegenstand vonKap. 6 dieser Untersuchung waren. Regelmäßig taucht bei Seebass die Unterscheidung zwischentatsächlich und metaphorisch auf, ohne den Status des „Tatsächlichen“ deutlich zu machen. Erstmit dieser Verdeutlichung aber ließe sich der Unterschied zum „Metaphorischen“ bestimmen. Or-



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 247dazu erzogen, normengeleitet zu handeln und dabei diejenigen Normen zugrundezu legen, die für die Gruppe konstitutiv sind. Zweitens werden Sanktionen einge-führt, positive wie negative, die normenkonformes Verhalten fördern sollen, wasebenfalls entweder informell geschehen kann, wie in der Alltagsmoral, oder for-mell in einem Rechtssystem. Drittens schließlich werden für die Bereiche, bei de-nen man sich auf Erziehung und Sanktionierung allein nicht verlassen will, Vor-kehrungen getroffen, die Normenverletzungen objektiv unmöglich machen oderzumindest erschweren.49 (Mit diesen Vorkehrungen werden) Normverletzungen ...eingedämmt aber nicht ausgeschlossen. ... Abgesehen von Teilbereichen verlässtdie Gemeinschaft sich vielmehr darauf, dass die Kontrolle durch Erziehung undSanktionierung genügt.“50Seebass führt nicht aus, was er unter Erziehung versteht und wie sich Sank-tionen zur Erziehung verhalten oder eventuell dabei sogar eine Rolle spielen kön-nen. Seine Ausführungen legen nahe, dass der Unterschied darin besteht, dass Er-ziehung auf die Ausbildung eines inneren Willens der Subjekte zielt, der mit dengesellschaftlichen Normen kompatibel ist. Insofern spielen Einsicht (und Überre-dung) hier eine größere Rolle. Er unterscheidet positive und negative Sanktionen,sowie formelle und informelle Sanktionen. Bei den formellen Sanktionen erwähnter das Rechtssystem, was bezüglich negativer Sanktionen unstrittig ist. Offenbleibt die Frage, inwiefern das Rechtssystem auch positiv zu sanktionieren in derLage ist.51 Naheliegend wäre es z.B., ein System positiver (und negativer) Sank-tionierung im Wirtschaftssystem zu sehen, weshalb ökonomische Ethik (in diszi-plinspezifischer Verengung) normative Verhaltenssteuerung primär über Anreizeerreichen will.Dreht man die Reihenfolge der Steuerungsmethoden um und bezieht diese aufdie geschilderten Stufen der Moralentwicklung, so zeigt sich ein plausibler Zu-sammenhang. In der vormoralischen Phase (0) ist Steuerung nur über die Verun-möglichung von bestimmten Verhaltensweisen möglich.52 Für die präkonventio-nelle Phase sind v.a. formelle Sanktionen negativer wie positiver Art maßgebend,die am Eigenwillen des Individuums ansetzen und das Verhalten kanalisieren. Inder konventionellen Phase können diese Instrumente ergänzt werden um dasreichhaltige pädagogische Repertoire, das Lob und Tadel (informelle Sanktionen)genauso beinhaltet wie Orientierung durch Vorbild, durch Bildung von Wertbe-griffen und Regeln bis zur stärker kognitiv ansetzenden Überzeugungsarbeit. Derpostkonventionellen Stufe, die ja auf persönliche Autonomie setzt, entsprechen                                                                                                                                                      ganisationsidentität scheint sich für Seebass nur mittels ausdrücklicher oder impliziter Überein-stimmung der individuellen Willen auszubilden.49 Trotz der Ächtung von Diebstahl oder Mord baut man Türen und Schlösser oder erschwert denZugang zu Schusswaffen.50 Seebass 2001, 79f.51 Selbst wenn dem so wäre, ist nicht gesagt, dass das Rechtssystem für positive Sanktionen genutztwerden sollte.52 Man überredet ein einjähriges Kind nicht dazu, nicht die Treppe hinunterzufallen, man bestraft esauch nicht dafür, sondern man macht es schlicht unmöglich. Die spannende Frage, die immer einenVertrauensvorschuss impliziert: Wann und wie geht man über zur Sanktionierung und zum eigenenLernen? Falsch verstandene Fürsorglichkeit kann auf dieser und allen anderen Stufen Entwick-lungsmöglichkeiten verhindern. Übertriebener Optimismus kann überfordern.



248 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungeigentlich keine Steuerungsmethoden mehr. Argumente spielen nur in ihrer Qua-lität, nicht in ihrer Bindung an bestimmte Personen oder Gruppen eine Rolle.All diese Steuerungsmedien werden mit mehr oder weniger Erfolg in der un-ternehmensethischen Diskussion getestet: Rechtsnormen ohnehin, aber in Gestaltder US-amerikanischen mit positiven Anreizen in der Strafbemessung verbunde-nen Corporate Sentencing Guidelines auch mit dem Fokus auf die Entwicklungdes Unternehmens selbst; Anreizsysteme v.a. allem monetärer Art sind zahlreichvertreten; negative publicity in den Medien und – weit seltener – positive Aus-zeichnungen für spezifische Unternehmensleistungen, Unternehmensdialoge inKonfliktsituationen. Was jedes Individuum ständig erfährt: Zeichen von Achtungund Missachtung im alltäglichen Umgang, ist noch kaum etabliert, vermutlichauch deshalb, weil die Maßstäbe und der Mut zur wechselseitigen Erziehungkaum ausgebildet sind. Moralkommunikation erfordert im einen Fall Menschen-und im anderen Fall Unternehmenskenntnis. Der Best-in-class-Ansatz innerhalbdes ethischen Investments zielt genauso wie entsprechende Ratingsysteme darauf,die Funktion von Vorbildern (neudeutsch: Bench-Marks) nachzubilden.Auch in dieser Hinsicht sind die positiven wie negativen Erfahrungen imUmgang mit Individuen weitestgehend auf Unternehmen übertragbar. Die Zuord-nung von Steuerungsmethoden zu den verschiedenen Stufen der Moralentwick-lung soll den Zusammenhang von Unternehmensbild und gewählten Steuerungs-verfahren aufzeigen. Auch in Bezug auf Unternehmen kann der Lenin zugeschrie-bene Satz gelten: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Frage bleibt, ob manLenins Vorstellung einer guten Gesellschaft teilt und wie teuer die Kontrolle wird.Unabhängig von den empirischen Thesen zur Moralentwicklung beschreibt dasStufenschema bei Kohlberg eine normativ begründete, an individueller Autono-mie orientierte Rangordnung. Wer diese kulturell bestimmte normative Rangord-nung teilt, wird versuchen, die rein materialistischen Steuerungsmedien desRechts- und des Preissystems zumindest zu ergänzen.53 Das Unternehmen imständig diskursiven Deliberationsprozess – nach Ausschaltung aller in realen Dis-kursen vorhandenen strategischen Elemente – dürfte noch eine Überforderungdarstellen.9.4 Verantwortungszuschreibung undSelbstverantwortung9.4.1 Extrinsische versus intrinsische „Motivation“?In Weiterführung dieser bisher v.a. klassifizierenden Überlegungen stellt sich dieFrage nach dem Zusammenhang der verschiedenen Steuerungsmethoden. Deut-                                                     53 Mit anderem Blickwinkel, aber in der Argumentation kompatibel mit dem hier entwickelten An-satz, interpretiert Grüninger Selbstbindung durch Vertrauensmanagement als „zusätzlichen Siche-rungsmechanismus für explizite und implizite Verträge ..., dessen Sanktionspotential in der Ver-nichtung von moralischem Reputationskapital besteht.“ Vgl. Grüninger 2001, 208.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 249lich ist, dass diese füreinander funktional partielle Substitute (nicht: funktionaleÄquivalente) darstellen. Ein Blick in die Geschichte der Erziehungs- und Regie-rungsstile, auch in die Geschichte des Strafvollzugs – vielleicht auch deren wech-selseitiger Abhängigkeiten – kann belegen, dass die Wahl der jeweiligen Metho-den nicht nur kulturabhängig, sondern in höchstem Maße konjunkturellenSchwankungen unterworfen ist. M.E. ist es nicht weiterführend, diesbezüglichideologische Debatten zu führen, sondern es sind vielmehr situationsadäquateAntworten zu suchen.54In diesen Zusammenhang gehört (nochmals) die These von Karl Homann, der„systematische Ort der Moral sei die Rahmenordnung“. Wo immer diese Thesebegründet oder bestritten wird, sollte deutlich gemacht werden, wofür sie aufge-stellt wurde: für sogenannte Großgruppensituationen, für anonyme, hochgradiginterdependente, ggf. auch funktionsdifferenzierte Systeme. In diesen – so dieThese – kann das Gefangenendilemma als (heuristische) Modellierung dienen,insbesondere für Sprach- und Kommunikationslosigkeit bzw. Anonymität. In sol-chen Situationen gibt es – so ist m.E. die These zu übersetzen – ein klares Prä fürdie Verhaltenssteuerung über positive/negative Anreize. Aber: Wo immer konkretvon Unternehmensverantwortung die Rede ist – und dazu gehört die Benennungdes Subjekts mit Namen – da kann von einer anonymen Großgruppensituationnicht mehr die Rede sein. Dann ist der Vorrang der Rahmenordnung keine Selbst-verständlichkeit mehr.55 Der nicht systematische, sondern situative „Ort der Mo-ral“ kann in diesem Fall nicht nur die Rahmenordnung sein, sondern ebenfalls derDialog, die Überzeugung oder auch das Subjekt selber.Beim Individuum gehen wir nicht nur von „Wegsperren im Strafvollzug“ aus,sondern von Strafen, Anreizen und erzieherischen Maßnahmen mit dem Ziel einer(Re-)Internalisierung bestimmter Normen. Nun wird der in Kap. 5 dargestellteUnterschied zwischen Organisationen und Individuen relevant: Unternehmen sindkeine Menschen. Ihre interne Struktur lässt sich (von Größe und Organisations-form abhängig) selbst wieder als eine Situation beschreiben, in der das Gefange-nendilemma zum guten Modell wird. So kann auch in der Selbstbestimmung vonUnternehmen das Argument gelten, dass die (jetzt unternehmensinterne) Rah-menordnung ein guter Ort der Moral ist. Daraus folgt die Frage nach unterneh-mensinternen Orientierungs- und Anreizsystemen, die geeignet sind, jene Selbst-bindung zu erzeugen.Dass Sanktionierung und Selbststeuerung qua Einsicht füreinander Substitutedarstellen, wird häufig unter Hinweis auf den moralischen „Crowding-Out“ Effektbestritten. Dieser ist daher hier unter der Fragestellung extrinsische versus intrinsi-                                                     54 Um einem Einwand vorzubeugen: Es ist mir bewusst, dass sich dabei ein Teil der Argumentati-onslast auf die jeweilige Situationsdeutung verschiebt, die dann ihrerseits entsprechenden Ideologi-sierungstendenzen ausgesetzt ist: Wirklichkeit wird dann entsprechend den normativen Vorgabenwahrgenommen. Bis zu einem gewissen Grad ist dies unvermeidlich. Allerdings gibt es auch hin-reichend deutliche und konsensfähige Situationsdifferenzierungen, wie das folgende Beispiel zei-gen will.55 Eine andere (in Kapitel 7 erörterte) nicht zu negierende Fragestellung ist die, welche Bedeutung dieRahmenordnung für die Handlungsoptionen des jeweiligen Subjekts hat, und welche Auswirkun-gen sich daraus für die möglichen Verantwortungsobjekte ergeben.



250 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungsche Motivation zu diskutieren.56 Dass zwischen extrinsischer und intrinsischerMotivation, zwischen Sanktionierung und selbstbestimmter Moral Zusammen-hänge bestehen, ist nicht strittig. Strittig ist die Behauptung, dass intrinsische Mo-tivation durch extrinsische Motivierung verdrängt werde. Mit diesem moralischen„Crowding-out“ Effekt57 wird in wirtschaftsethischen Zusammenhängen die Be-hauptung verbunden, dass die reine Anreizorientierung im Wirtschaftsleben, dieFokussierung auf Moral qua Rahmenordnung, zu einer Erosion der individuellenGrundlagen moralischen Verhaltens führe. Die als Beleg dieser These herangezo-genen empirischen Untersuchungen hat Gerecke mit Ergebnissen analysiert, 58 diehier kurz wiedergegeben werden sollen.59Es zeigte sich, dass zwischen materiellen und nicht-materiellen Belohnun-gen/Sanktionierungen strikt zu unterscheiden ist: Nicht-materielle Belohnungen(Lob, Auszeichnung, Achtung) bewirken keinen Verdrängungs-, sondern einenVerstärkungseffekt. Bei den materiellen Entlohnungen ist wiederum zwischenihrer Auswirkung auf die Einstellung zu den (bisher) intrinsisch motiviertenHandlungen („Attitude“) und der für diese Handlungen aufgewendeten freien Zeitzu unterscheiden. Erstere (der Einfluss materieller Entlohnung auf die Einstellung)ist ebenfalls positiv, was dem Verdrängungseffekt unmittelbar widerspricht. Dieeinzige statistisch signifikante Negativbeziehung, die den Verdrängungseffektstützen kann, ist der Zusammenhang zwischen (ausschließlich) materieller Ent-lohnung und der intrinsisch motiviert aufgewendeten freien Zeit.Die quantitative Bedeutung dieses Verdrängungseffektes ist allerdings – Ge-recke zufolge – geringer als häufig angenommen werde. Außerdem hänge sie vonZusatzbedingungen ab: Ist die Belohnung unerwartet, tritt kein statistisch signifi-kanter Verdrängungseffekt auf. Ist die Belohnung erwartet und hängt ab von derQualität der jeweiligen Handlung oder wenigstens davon, dass die Handlungüberhaupt ausgeführt wird, so ergibt sich ein möglicherweise leicht negativer Zu-sammenhang, der aber nicht statistisch signifikant ist. Deutlich wird: Der Ver-drängungseffekt tritt dann auf, wenn die Belohnung unabhängig von der jeweili-                                                     56 Der Zusammenhang zur bisherigen Terminologie ergibt sich daraus, dass intrinsische Motivationals andere Bezeichnung für internalisierte Moral gelten kann (vgl. Weise 1999, v.a. 213-217), d.h.als erfolgreiches Ergebnis des Erziehungsprozesses, der auch als Sozialisationsprozess beschriebenwird und wieder an die tugendethische Tradition verweist: „Zentral ist dieser Zusammenhangschon in der tugendethischen Konzeption aristotelischer Prägung: Tugenden werden ausgebildetdurch Gewohnheit und Einübung im täglichen Lebensvollzug einer Gemeinschaft, der Polis. DurchLob und Tadel, durch Ausdruck von Achtung bzw. Mißachtung bezüglich bestimmter Handlungeneines Individuums seitens der anderen werden Tugenden erworben. Ohne die durch das polis-Leben vermittelte Erziehung zur sittlichen Tüchtigkeit – so die Vorstellung – ist der Mensch ärgerals ein Tier.“ (Gerecke 1999, 130).57 Praktisches Beispiel sind Erfahrungen, die in England mit der Bereitschaft, Blut zu spenden, ge-macht wurden. Die Blutspender waren hochgradig intrinsisch motiviert, aber zu wenige. Um dieBlutspendebereitschaft zu erhöhen, wurde eine Entlohnung eingeführt, die nach normalen ökono-mischen Erwartungen das Angebot an Spenderblut erhöhen müsste. Der Effekt war gegenteilig:Das Blutspendevolumen sank, so dass die Frage aufkam, ob die intrinsisch Motivierten mit der ex-trinsischen Motivierung um ihren intrinsischen Lohn gebracht wurden.58 Die weiterführenden Fragen in Gereckes Aufsatz über die Frage, ob intrinsische Motivation inner-halb des ökonomischen Erklärungsansatzes nötig und hilfreich sei bzw. warum nicht, sind für eineethische Untersuchung nicht konstitutiv.59 Ausgangspunkt sind jeweils intrinsisch motivierte Handlungen zweier Gruppen (Experimentgruppe– Kontrollgruppe) und die Einführung einer Belohnung für die Experimentgruppe. Die Frage lautetdann, welche Belohnungen zu welchen Reaktionen der Experimentgruppe führen, im Hinblick aufdie aufgewendete freie Zeit und im Hinblick auf die Einstellung zu der jeweiligen Tätigkeit.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 251gen Leistung erfolgte. Diese Konstellation ist Hauptursache für die allgemeinereBehauptung, dass externe Belohnung unterminierend auf intrinsische Motivationwirke.60Diese empirisch untersuchten Zusammenhänge oder besser, aus empirischenUntersuchungen ableitbaren Zusammenhangsvermutungen, lassen sich weiterfüh-ren in folgenden Plausibilitätsüberlegungen: Externe materielle Anreize könnendie Eigenschaft haben, die durch Erziehung und Sozialisation oder aus Einsichtfreiwillig unternommenen Handlungen negativ zu beeinflussen, wenn die materi-ellen Anreize nicht spezifisch auf die entsprechenden Handlungen, ihre Ausfüh-rung und Qualität bezogen sind. Die Konsequenz müsste sein, aufgabenbezogeneAnreizsysteme nur mit Vorsicht einzusetzen, wenn die Aufgaben, die belohntwerden sollen, nicht hinreichend spezifiziert werden können.61 ImmaterielleSanktionen und Anreize sind zwar auch extern und gehören zur extrinsischenMotivation, unterstützen dieselbe jedoch grundsätzlich.An das Spezifizitätsargument lässt sich ein weiteres Argument anknüpfen,welches hier nur mit dem Anspruch auf Plausibilität eingeführt werden kann.Wenn sich die materielle Entlohnung, die Anreize und Sanktionen negativ aufbisher intrinsisch motivierte Handlungen oder Aufgaben beziehen, dann beein-trächtigen die externen Anreize sehr schnell die Ausführung der intrinsisch moti-vierten Handlungen und auf Dauer auch die Einstellung zu den entsprechendenHandlungen. Wann immer deshalb vom Verdrängungseffekt intrinsischer durchextrinsische Motivation die Rede ist, muss zunächst geprüft werden, ob die Auto-ren tatsächlich einen Verdrängungseffekt „intrinsisch durch extrinsisch“ meinenoder nicht vielmehr darstellen wollen, dass das Anreiz-/Sanktionssystem sich aufdie im Einzelnen falschen Handlungen oder Aufgaben bezieht. Dass solche Fehl-steuerungen von Anreizsystemen vorkommen, bezweifelt niemand. Nur ist dannzuerst zu klären, worauf sich die richtige Steuerung beziehen solle, bevor von ei-nem negativen Verhältnis zwischen externen Anreizen und Moral auszugehenist.629.4.2 Die Hester-Prynne Sanktion und der ethische MethodenmixBisher gibt es keine Untersuchungen, ob für Unternehmen die gleichen Wir-kungsannahmen für Instrumente normativer Steuerung gelten können wie für In-dividuen. Weshalb sollte das nicht so sein?In Rechnung zu stellen ist dabei die Voraussetzung, dass Unternehmen (wieindividuelle Marktakteure) in Marktwirtschaften in ein enges System materiellerAnreize eingebunden sind. Unternehmensspezifische Verhaltenssteuerung (oderbesser: Verhaltensbeeinflussung) durch „weiche“ Instrumente (nicht-materielle                                                     60 Vgl. Gerecke 131-134.61 Am Beispiel der Lehrerentlohnung kommt Gerecke (1999, 137) zu dem Schluss: „Bedenken gegenLeistungslohnsysteme sind immer dann angebracht, wenn von einem Mitarbeiter mehrere Tätig-keiten erwartet werden und die Aufteilung seiner Anstrengung auf diese unterschiedlichen Tätig-keiten nicht kontrolliert werden kann oder die Kontrolle zu teuer ist.“ Eine immerhin vergleichbareArgumentation in Bezug auf Leistungsmessung von Pfarrern findet sich bei Herms 1997.62 Diese Differenzierung verläuft ganz analog zu der Argumentation in Bezug auf das unterneh-mensinterne Entscheidungsproblem in Kap. 7.5.2.



252 | Teil III: Dimensionen der UnternehmensverantwortungAnreize) ist ein bisher kaum getestetes Instrument. Die Wirtschaftsethikdebattehat sich vielmehr darauf fokussiert, wie nicht-monetäre Ziele in monetäre Anreizeübersetzt werden können. Deren Wirkung hängt dann aber ausschließlich von demzur Verfügung stehenden monetären Potential ab. Beispielsweise wird in der De-batte über die Entwicklung des ethischen Investments v.a. die Frage nach demUmfang des für solche Geldanlagen aktivierbaren Kapitals gefragt.63 Ein ergän-zender Aspekt wäre der, wie die Kommunikation mit den Unternehmen gestaltetwird, in die jene Geldanlagen fließen.Zwischen der reinen Freiwilligkeit und Selbstbindung (3. Ebene) und der kru-den Rechts- und Anreizorientierung (1. Ebene) gibt es innerhalb der zweiten Ebe-ne das weite Feld der wechselseitigen Bildung von Verhaltenserwartungen, vonAnpassung und Widerspruch, und nicht zuletzt der konkreten Normbildung. Kri-tik und Lob, Auszeichnung von Best-Practice und öffentliche Darstellung vonNegativbeispielen sind auf dieser Ebene relevante Medien der Verhaltensbeein-flussung. Luhmann sah nur hier den eigentlichen Fokus moralischer Kommunika-tion: die Zuweisung von Achtung bzw. Missachtung.64 Im individuellen Verhaltenist dies – plastisch oder eher sublim – ein wesentlicher Aspekt der Moral und nichtselten überhaupt Ausgangspunkt ethischer Reflexion. Die Missachtung der ande-ren Person aufgrund z.B. negativ eingeschätzter Handlungen beurteilt eben nichtnur die Handlung („Warum tust Du dies?“) sondern fragt immer auch: „Wer bistDu, dass Du das tust?“ Erstaunlicherweise ist gerade dieser – stark auf Kommuni-kation bezogene – Aspekt in der Unternehmensethik relativ gering ausgebildet –zwischen der juristischen und ökonomistischen Fokussierung auf der einen undder an autonomer Vernunft orientierten Engführung auf der anderen Seite.Eine Ausnahme bildet allenfalls der unternehmensspezifische Protest, das An-den-Pranger-Stellen von Unternehmen, das abschreckend wirken, das Image unddie Reputation des Unternehmens angreifen und damit Reformen bewirken soll.Peter A. French erörtert dies unter dem zum terminus technicus werdenden Stich-wort „Hester-Prynne-Sanktion“65.Maring nimmt diese Diskussion auf und beschließt seine Erörterung mit demFazit, dass „sie ... zur Verhaltenssteuerung von Korporationen gut geeignet, je-doch für Menschen nicht angemessen ist.“66 M.E. ist selbst in dieser Hinsichtnicht überzeugend, eine prinzipielle Differenz zwischen Menschen und Korpora-tionen zu machen, die über das hinausgeht, was oben67 über den selbstverständli-chen Unterschied gesagt wurde: Unternehmen sind keine Individuen der GattungMensch mit Körpergröße zwischen 1,20 und 2,10 m usw. Wenn Individuen imwörtlichen physischen Sinne mit der Aufschrift ihres Vergehens auf ein Gerüst ineiner Stadtmitte gestellt werden, dann ist dies für ein Unternehmen wie die                                                     63 Vgl. Schoenheit/Hansen 2001.64 Auch dies ist sicher ein zu enger Gesichtspunkt – der Monopolisierung des Moralbegriffs für ir-gendeine Ebene wurde schon mehrfach widersprochen.65 Diese Benennung bezieht sich auf Nathaniel Hawthornes 1850 erschienenen Roman "The ScarletLetter" (Hawthorne 2000). Die Hauptfigur Hester Prynne wird für ihren Ehebruch statt zur Todes-strafe „nur dazu verurteilt, drei Stunden auf dem Gerüste des Prangers zu stehen und von da an bisan ihr Lebensende ein Zeichen der Schande auf ihrer Brust zu tragen – den Buchstaben A für adul-tery" (Maring 2001b, 136).66 Maring 2001b, 139.67 Kapitel 6.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 253DaimlerChrysler AG nicht möglich aus dem simplen Grund: Sie passt nicht aufdas Gerüst. Die Hester-Prynne Sanktion für Unternehmen muss andere Formenannehmen als diejenige für Individuen.Nicht um den traditionellen Pranger geht es daher, sondern um eine Straf-form, welche im Wesentlichen nicht (nur) auf Freiheitsentzug, auf Geldstrafe o.ä.zielt, sondern auf die öffentliche Verächtlichmachung der Person mit der ge-wünschten Haupt- oder Nebenfunktion der Abschreckung anderer potentiellerStraftäter. Warum sollte dies für Unternehmen geeignet und für Menschen nichtangemessen sein? Da „angemessen“ und „geeignet“ nicht univoke Begriffe sind,sind dies vier zu trennende Fragen, d.h. je zwei Fragen (1 und 2) bezüglich zweierSubjekte (a und b): 1a) Ist die Sanktion für Individuen geeignet (mit welchemZiel?) 1b) Ist sie für Unternehmen geeignet? 2a) Ist die Sanktion für Individuenangemessen, d.h.: Wollen wir sie einsetzen, selbst dann wenn sie geeignet wäre?2b) Ist die Sanktion für Unternehmen angemessen? Maring beantwortet die Frage1b mit „ja“ und die Frage 2a) mit „nein“. Zu den Fragen 1a und 2b äußert er sichnicht oder nur andeutungshaft. Die im Folgenden zu begründende These lautet,dass die Fragen 1 und 2 analog behandelt werden können und sollen.Der Einfachheit halber sei angenommen, dass es für diese Form der Strafedrei Argumente gäbe: normative Verhaltenssteuerung des Individuums („Besse-rung; aus Strafe lernen mit dem Ziel der Resozialisierung“, im Folgenden „Ver-haltenssteuerung“); weiter Abschreckungswirkung für andere potentielle Straftäter(im Folgenden „Abschreckung“); schließlich das befriedigende Gefühl der Gesell-schaft, dass die Rechtsordnung gelte und das Schlechte bestraft werde (kurz: „Ra-che“). Frage 1a ist eine Frage nach Zielen und Wirkungsweisen individuellenStrafvollzugs und im eigentlichen Sinn keine normative, sondern eine empirischeoder theoretische Frage. Wir nehmen an, dass die Hester-Prynne-Sanktion ir-gendwie für alle drei Ziele (auch für Verhaltenssteuerung) funktional geeignet sei.Die Frage 1b wird von Maring bejaht und gehört zum Abschnitt: „NormativeVerhaltenssteuerung bei Unternehmen“. Warum gilt der Pranger für Maring undviele andere bei Individuen als „nicht angemessen“? Maring schreibt: „Korpora-tionen sind im Unterschied zu (individuellen, JF) Personen weder Selbstzweckenoch haben sie Personwürde. Mittlerweile werden in den USA (und – das ist in-human – nicht nur in Einzelfällen) Menschen solchen Pranger-Methoden, solchenöffentlichen Demütigungen ausgesetzt mit dem Ziel der Abschreckung und derEntlastung der Gefängnisse.“68 Die Inhumanität des Instruments soll also mit derSelbstzwecklichkeit und der Personwürde zusammenhängen. Dies lässt sich z.B.mit Hilfe der materialen Fassung des kategorischen Imperativs begründen. FürBestrafungsmethoden gilt dann die Regel, möglichst präzise Verhaltenssteuerungzu erreichen,69 aber die Funktionalisierung des Individuums als Zweck für anderesmöglichst zu vermeiden, sei es z.B. als abschreckendes Beispiel („Abschrek-                                                     68 Maring 2001b, 137.69 Angenommen wird, dass Überredung nicht ausreicht, sondern durch äußere Anreize, Sanktionen,unterstützt werden soll.



254 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungkung“) oder für das eigene Wohlbefinden („Rache“).70 Hier entstehen Ziel-Konflikte: Weil Gefängnisse teuer sind, wird die Funktionalisierung der Täter zuAbschreckungszwecken in Kauf genommen. Für Maring und viele im europäi-schen (und übrigens auch amerikanischen) Kulturkreis, ist dies kein wünschens-werter gesellschaftlicher Zustand („inhuman – nicht nur in Einzelfällen“).71 DieFrage 2b dagegen scheint für Maring gar keine Frage zu sein. Mangels Person-würde und Selbstzwecklichkeit muss bei Unternehmen die Frage der Angemes-senheit gar nicht gestellt werden.Bereits in Kapitel 6 wurde deutlich gemacht, dass der Begriff der Person des-halb nicht auf Unternehmen angewandt werden sollte, weil und insofern mit demPersonbegriff auch Rechte assoziert werden, deren Zusprechung an Unternehmeneher fragwürdig ist. Trotzdem könnte es sinnvoll sein, die Norm des kategorischenImperativs auf seine Übertragbarkeit zu testen. Könnte nicht auch bei Unterneh-men der Versuch angemessen sein, normative Steuerung unter weitestmöglicherVermeidung von Funktionalisierung zu erreichen? Dazu gehört: nicht nur zusanktionieren, sondern deutlich zu machen, für welche Verfehlungen sanktioniertwird; zuerst in geeigneter und verständlicher Weise zu kritisieren und erst dann zusanktionieren; ein funktionierendes Strafrecht für Unternehmen einzuführen, da-mit Unternehmenstaten nicht fortlaufend wegen nicht-Identifizierbarkeit individu-eller Täter ungestraft bleiben und ungeregelte und pauschale Selbstjustiz die ge-sellschaftlich notwendige Konsequenz ist.729.4.3 Orientierungsmuster Corporate Citizenship?Bisher wurde die Ausbildung von Verantwortlichkeit v.a. im Blick auf ihre exter-ne Beeinflussung bzw. Förderung diskutiert. Lassen sich entsprechende unter-nehmensbezogene Ansätze identifizieren? Die klare Aufgabenteilung zwischenWirtschaft und Politik, wie sie für die in Deutschland traditionsbildend gewordeneKonzeption der sozialen Marktwirtschaft kennzeichnend war, scheint dem zu wi-dersprechen. Der Staat, d.h. die Politik, d.h. das real existierende politische Sy-stem, setzt den wettbewerblichen Ordnungsrahmen und sorgt für die Sekundär-verteilung. Innerhalb dieses Rahmens agieren die individuellen und organisatio-nalen Wirtschaftsakteure gewinnorientiert. Derzeit zeichnen sich Veränderungendieses Systems ab, die u.a. mit dem Begriff „Corporate Citizenship“ markiert                                                     70 Die Rede ist hier primär vom Wohlbefinden der nicht direkt betroffenen Gesellschaft, nicht vonden im Einzelfall stärker oder schwächer verständlichen Hassempfindungen der z.B. von einemMordfall unmittelbar Betroffenen.71 Diese Diskussion kann nicht vertieft werden. Zu fragen wäre, ob eine zu starke Fokussierung aufdie Abschreckungswirkung von Sanktionen und eine Unterschätzung anderer Formen normativerVerhaltenssteuerung einschließlich der Gestaltung der sozialen Bedingungen einen Verursachungs-zusammenhang erzeugen, der in den USA schließlich zur zunehmenden Unfinanzierbarkeit des Ge-fängnissystems führt. Denkbar ist auch, dass der kategorische Imperativ dort nicht hinreichend inGeltung steht, denn er ist teuer. Die Kosten für Inhaftierung und Resozialisierungsversuche sindgegenüber der Alternative Pranger oder gar Todesstrafe letztlich Kosten des Respekts gegenüberder Personwürde von Straftätern. Dass dies kein rein amerikanisches Problem ist, sollte deutlichsein: Auch in europäischen Kulturen sind Menschen mit absolvierter Gefängniskarriere durchausstigmatisiert. Die neue Chance, die jemand erhält – beruflich und gesellschaftlich –, ist alles andereals selbstverständlich.72 Hierfür ist nochmals auf das Schwarzbuch von Werner/Weiss hinzuweisen.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 255werden. Dieser Begriff des Unternehmensbürgers ist vieldeutig und wird sehr un-terschiedlich bestimmt. Drei Verwendungsweisen lassen sich – in Anlehnung anÜberlegungen von McCoy – unterscheiden.1) Ein erstes Verständnis von Corporate Citizenship rekurriert auf den bravenStaatsbürger. Unternehmen tätigen ihre Geschäfte und verpflichten sich auf strikteEinhaltung der jeweils geltenden Gesetze und Normen. Ein solches Orientie-rungsmuster ist keinesfalls trivial. Denn als Unternehmensorientierung, die mitentsprechenden unternehmensinternen Maßnahmen umzusetzen ist, bestätigt dasUnternehmen in seinem Handeln die normative Geltung von Gesetzen, auch dortwo sie nicht durchgesetzt werden können, wo beispielsweise geeignete externeKontrollmechanismen fehlen oder zu teuer sind. Das Ethikmanagement der baye-rischen Bauwirtschaft ist aus einem solchen Verständnis von Corporate Citizens-hip entstanden. Korruptionsbekämpfung ist als solches keine moralische Innovati-on, sie ist ausschließlich konventionell. Und doch ist sie als Aufgabe eines Mana-gementsystems (statt nur als Aufgabe des Staatsanwalts) keineSelbstverständlichkeit. Tendenziell ist dieses „pattern of response“73 die unter-nehmensbezogene Antwort auf Diskrepanzen zwischen Normen und Realität oderdie rechtzeitige Reaktion auf kritische Anfragen. Diese Corporate (good) Citizen-hip entspricht einem Tugendverständnis, wie es sich beispielsweise bei Hegel fin-den lässt: Tugend zeigt nichts als »die einfache Angemessenheit des Individuumsan die Pflichten der Verhältnisse, denen es angehört«.74 Tugend ist v.a. Recht-schaffenheit, die allerdings dann deutlicher zum Ausdruck kommt, wenn der Zu-stand des Gemeinwesens ungebildet ist.752) Ein zweites Verständnis von Corporate Citizenship rekurriert auf bürger-schaftliches Engagement. Dabei geht es um die Förderung ehrenamtlichen Enga-gements durch die Unternehmen oder um Beteiligung an sozialen, karitativen undkulturellen Aufgaben. Diese Aufgaben liegen typischerweise nicht im Kernbe-reich der Unternehmensaktivitäten, sondern gehen darüber hinaus. Sie sind orien-tiert an „guten Taten“ und entsprechen im Kohlbergschema dem Orientierungs-muster „to be a good boy“. Die zahlreichen Unternehmensstiftungen, die im all-gemeinen älter sind als der neudeutsche Begriff, sind hierfür genauso Ausdruckwie die Aktivitäten von Unternehmen, die 2001 erstmalig mit dem Unternehmen-spreis „Freiheit und Verantwortung“76 unter Betreuung durch das Center for Cor-porate Citizenhip ausgezeichnet wurden: Das Kinderhaus des UnternehmensVAUDE Sport in Tettnang, die aktive Förderung der Münchener Freiwilligen-Agentur durch eine Werbeagentur, oder die Einbindung von Schulunterricht inWerke der BMW AG.77 Dieses Verhaltensmuster wird auch als Corporate SocialResponsibility bezeichnet, eine klare Vereinseitigung dessen, was in dieser Arbeitunter Unternehmensverantwortung verstanden wird. Inhaltlich knüpft dieses Ver-ständnis von Corporate Citizenship – gerade im Gegenüber zum erstgenannten –                                                     73 McCoy 1985, 88.74 Hegel 1821/1995, 145 (§ 150).75 Vgl. hierzu Höffe/Rapp 1998, 1561.76 http://www.freiheit-und-verantwortung.de.77 Vgl. den redaktionellen Bericht in Arbeitgeber 1/54-2002, 26..



256 | Teil III: Dimensionen der Unternehmensverantwortungan Kant’s Differenzierung von Rechts- und Tugendpflichten an.78 Während dieRechtspflichten (analog: vollkommene Pflichten oder enge Verbindlichkeit) unterZwangsandrohung verlangt werden können, ist die Befolgung der Tugendpflich-ten (analog: unvollkommene Pflichten oder weite Verbindlichkeiten) verdienst-lich, ihre Übertretung aber nicht sofort Verschuldung.793) Das dritte Konzept ist gleichzeitig das anspruchsvollste. Das politischeVerständnis des Bürgers als Teil der politischen Souveränität wird übertragen aufdie Aufgabe von Unternehmen (und Unternehmern) als aktiv mitverantwortlichenpolitischen Akteuren, zu deren Aufgaben auch die Mitwirkung an der politischenoder allgemeiner: zivilgesellschaftlichen Willensbildung gehört. Das Unterneh-men betreibt aktives „Issue-Management“, versucht proaktiv Themen zu setzen,statt nur auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. McCoy nennt dieseEntwicklung das „pattern of corporate ethics“ im Gegensatz zum „pattern of re-sponse“ und „pattern of social responsibility“. In Anlehnung an die Tradition ari-stotelischer Bürgertugend, für welche die argumentative Partizipation in der Polis-Gemeinschaft konstitutiv und das politische Bürgerleben geradezu das höchsteGut und damit der Inbegriff des guten Lebens ist,80 bestimmt Peter Ulrich die in-tegrative Unternehmensethik als Zusammenhang von unternehmerischer Wert-schöpfungsaufgabe und der branchen- und ordnungspolitischen Mitverantwortungvon Unternehmen.81 Als Beispiel solcher branchenbezogenen Mitverantwortungnennt er das Responsible Care Programm der Chemischen Industrie. Hierher ge-hören aber auch alle Initiativen von Unternehmen und Unternehmerverbänden fürweltweite ökologische und soziale Mindeststandards, die Zusammenarbeit mitNGO’s und Regierungen in dieser Hinsicht, Mediationsverfahren u.ä.82 AuchHomann hat eine solche zweistufige Konzeption von Unternehmensethik derSpielzüge und der Mitverantwortung für die Spielregeln (Rahmenordnung). DieDifferenz der beiden Ansätze besteht weniger im Grundsatz ordnungspolitischerMitverantwortung von Unternehmen überhaupt, als vielmehr in der Frage nachden Maßstäben guten Wirtschaftens innerhalb der Rahmenordnung83 und in derinhaltlichen Frage, wie branchen- und ordnungspolitische Regularien begründbarsind.Corporate Citizenship – dies ist als Konsens der inhaltlich höchst unter-schiedlichen Ansätze zu konstatieren – bedeutet in diesem dritten Verständnis diegelebte Übereinstimmung mit den Prinzipien, die Unternehmen selbst in An-spruch nehmen. Eine mögliche Ausprägungsform dieser Bürgertugend wäre es,wenn Unternehmen als überzeugte (und überzeugende) Botschafter freier Markt-                                                     78 Vgl. hierzu Höffe/Rapp 1998, 1561.79 Nicht die der Tugend entsprechende Handlung ist verbindlich; die weite Verbindlichkeit beziehtsich nur auf die Maximen. Vgl. Höffe/Rapp 1998, 1560.80 Vgl. Ulrich 1997, 293.81 Vgl. Ulrich 1997, 427-437.82 Vgl. hierzu die Beispiele in IFOK 1997, 170-184.83 Im Zentrum steht dabei – wieder einmal – der Umgang mit dem Gewinnprinzip beim Handelninnerhalb der Rahmenordnung. Homann hält unter Bedingungen geeigneter RahmenordnungenGewinnmaximierung für angemessen und sogar gefordert. Ulrich stellt das Gewinninteresse untereinen grundsätzlichen Legitimitätsvorbehalt. Geschäftsethik beginnt „mit der sinngebenden Orien-tierung an einer Vision der lebenspraktischen Werte, die geschaffen werden sollen, seien es solcheauf der Ebene der menschlichen Lebensgrundlagen oder solche auf der Ebene der Erweiterung dermenschlichen Lebensfülle.“ (Ulrich 1997, 430).



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 257wirtschaften in freiheitlichen Gesellschaften aufträten, samt der dazugehörigenPräferenz für freiwillige Solidarität statt staatlich erzwungener Solidarität. Corpo-rate Citizenship ist dann ein hoher Anspruch,84 der aber keineswegs, wie bei Ul-rich, grundsätzlich anti-marktwirtschaftlich ausfallen muss. Corporate Citizenshipist auch emphatisch marktwirtschaftlich denkbar.9.4.4 Gesellschaftliche Arbeitsteilung und Unternehmens-verantwortungWollen wir politische Unternehmen? Wollen wir eine Mitwirkung von Unter-nehmen an der politischen Willensbildung? Oder führt dies zu einer ökonomisti-schen Politik, in der die Marktlogik auch noch das politische System dominiert?85Oder ist die ohnehin vorhandene Mitwirkung, die unter den Stichworten Korpora-tismus und Lobbyismus bekannt ist, eher zu unterbinden und – in der Traditionordoliberaler Konzepte – der Vorrang starker, gemeinwohlorientierter Politik wie-der zu etablieren? Wie verhält sich Unternehmensverantwortung zur immer not-wendigen gesellschaftlichen Arbeitsteilung? Dass letztere notwendig ist, ergibtsich daraus, dass Verantwortung bestimmbarer (und begrenzter) Akteure im Han-deln konkret werden muss. Ohne hier einen gesellschaftstheoretischen Entwurfvorlegen zu können, spricht daher viel für die Unterscheidung und Zuordnungverschiedener Aufgaben an verschiedene (individuelle und korporative) gesell-schaftliche Akteure, wie sie für Unternehmen in Kapitel 7 ausgeführt wurde.Aufgabenspezialisierung führt zur Ausbildung je spezifischer Tugenden undzur Gefahr funktionsspezifischer Deformation. Die gesamte Umwelt wird unterden je eigenen Aspekten und Logiken wahrgenommen. Dies gilt für Unternehmenund andere wirtschaftliche Akteure, in gleicher Weise aber auch für Organisatio-nen, die der Politik (oder Wissenschaft oder Religion) zugerechnet werden. Des-halb kann auch nicht ein System allein über die Aufgabenverteilung bestimmen.Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die jeweils spezialisierten Organisatio-nen wechselseitig begrenzen und koordinieren müssen.Es ist ein Fehlschluss, vom Ideal der politischen Tradition des homo politicus(dessen Gegenbild der nur auf sich selbst fixierte „idiotes“ war) auf einen Vorrangdes politischen Systems gegenüber dem ökonomischen System zu schließen. Das(und zwar jedes) real existierende politische System, bestehend aus verschiedenendiesem System zugerechneten Organisationen (Parteien, Gremien, Parlament, Re-gierung, Behörden usw.), ist nicht besser, sondern anders als andere Systeme. Die-se Einsicht ist gegenüber den zum Gemeingut geworden ordoliberalen Ansätzenmit ihrem realitätsfernen Politikideal86 das Neue an der Diskussion der letzten                                                     84 Dieser Anspruch zeigt sich dann am deutlichsten, wenn die Geschäftspolitik von Unternehmen innicht freiheitlichen Gesellschaften zum Thema wird.85 Mit diesem Argument kritisiert Ulrich (1997, 362-367), die oben (S. 222f) positiv rezipierte Kon-zeption demokratischer Wirtschaftspolitik von Frey/Kirchgässner mit ihrer gedanklichen Trennungvon Grundkonsensebene und Verfahrensebene. Die Kritik auf der Grundkonsensebene ist identischmit der Kritik an allen Ethikbegründungen der 5. Stufe im Kohlbergschema: Der allgemeine Vor-teilstausch ist eben ein Vorteilstausch und kann daher als latent ökonomistisch entlarvt werden.86 Die zu hohe Erwartung an die Politik, die es unterlässt, spezifische und damit begrenzte Staatsauf-gaben zu formulieren, sondern (in einer Formulierung der Wirtschaftsdenkschrift der EKD) den



258 | Teil III: Dimensionen der UnternehmensverantwortungJahre. Kein Diskursteilnehmer will ernsthaft den tatsächlichen Vorrang des öko-nomischen über das politische System. Dieses Feindbild ist eine Chimäre, die nurdann entstehen kann, wenn die notwendige aufgabenspezifische Begrenztheit po-litischer Organisationen nicht akzeptiert wird.Konsequenz der hier vertretenen Gleichrangigkeit verschiedener aufgaben-spezifisch fokussierter Organisationen – abstrahierend zusammengefasst in derVorstellung verschiedener gesellschaftlicher Funktionssysteme87 – ist, dass dieAufgabenverteilung immer wieder neu zu bestimmen ist. Die Debatte über Corpo-rate Social Responsibility, wie sie sich z.B. zuerst im Grünbuch, dann im Berichtder Europäischen Kommission88 verdichtet, ist als Versuch solcher Adjustierun-gen zu interpretieren. An dieser Diskussion über Aufgabenverteilung teilzuneh-men, ist Teil der Unternehmensverantwortung und nicht identisch mit der Anglei-chung politischer Verfahren an ökonomische Systeme.89Wie jede Diskussion darüber, welches Subjekt für welche Objekte (Aufga-ben) eintreten darf, soll und muss, impliziert auch dieser stets offene Kommuni-kationsprozess nicht nur Übernahme von Verantwortung, sondern auch wechsel-seitige Zumutung von Aufgabenverantwortung. Letztere erfordert ein wechselsei-tiges Vertrauen in Verantwortlichkeit.Deutlich, wenngleich negativ, wird dieser Zusammenhang in einer Rede desArbeitgeberpräsidenten Dieter Hundt entfaltet. Im Rahmen der Verleihung desbereits erwähnten Corporate Citizenship Preises „Freiheit und Verantwortung“ 90geht Hundt zunächst auf die Bedeutung der Standortwahl von Unternehmen fürdie Lebensbedingungen in der Umgebung ein.91 Dann weist er auf die neue Dis-kussion unter dem Stichwort „Corporate Citizenhip“ hin: „Viele Firmen bekennensich dazu, dieses Engagement als Teil ihrer Strategie in die Unternehmenskultureinzubinden und das Unternehmen als Ganzes und seine Mitarbeiter92 in denDienst eines gesellschaftlichen Zwecks zu stellen. ... Gesellschaftliches Engage-ment der Unternehmen ist zwar nicht neu, im Gegenteil: Geschäftsberichte undUnternehmensarchive sind voll von Beispielen, in denen unternehmerisches Han-deln in konkreten Projekten abseits des Kerngeschäfts für die Menschen gipfelte.“Mit der Betonung „abseits des Kerngeschäfts“ trennt Hundt die soziale Verant-wortung von der primären Aufgabenverantwortung ab, argumentiert somit imRahmen des zweiten Verständnisses von Corporate Citizenship. Er fährt dann je-doch fort: „Aber die Diskussion darüber trifft in einer Zeit auf fruchtbaren Boden,in der die Aufgaben von Staat, Verbänden und Unternehmen unter der Frage derWeiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft neu diskutiert wird.“ Damit stelltHundt die mit „Freiheit und Verantwortung“ ausgezeichneten Aktivitäten in den                                                                                                                                                      Staat als Hüter des Gemeinwohls postuliert, hat wesentlichen Anteil an der häufig konstatiertenPolitikverdrossenheit.87 Zur Differenz von Organisationssystem und Funktionssystem vgl. oben S. 69.88 Europäische Kommission 2002.89 Vgl. hierzu Scherer 2004.90 Vgl. Hundt 2002. Dort finden sich auch die folgenden Zitate.91 Dieser Auftakt dient aber nur als Sprungbrett, um dann auf die Unternehmensverantwortung zukommen, die über die reine Arbeitsplatz- und Steuerabgabenbilanz hinausführt. Von Unterneh-mensverantwortung ist in diesem Kontext (Arbeitsplätze, Steuern etc.) nicht die Rede.92 In den Begründungen für die einzelnen Preisvergaben wird regelmäßig betont, dass die Beteiligungder Mitarbeiter freiwillig ist.



Kapitel 9: Verantwortungsfähigkeit als Aufgabe und Chance | 259Rahmen der Corporate Citizenship im dritten Verständnis ordnungspolitischerMitverantwortung und zwar zunächst als Appell an die Verbandsmitglieder, d.h.an die Unternehmen. „Unsere Verantwortung geht weit über unsere eigenen Un-ternehmen hinaus. Ich bin davon überzeugt, dass die Unternehmen an exponierterStelle mitwirken müssen, ein festes Gerüst zu errichten, an dem sich die Gesell-schaft orientieren kann. Die Betriebe können direkt Einfluss darauf nehmen, dassneues Vertrauen in unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung entsteht.“ Hin-tergrund dieses Appells dürfte auch die Tatsache sein, dass ordnungspolitischeMitverantwortung in Deutschland weniger von Unternehmen wahrgenommenwird, sondern fast ausschließlich an deren Verbände delegiert ist. Gelebte Über-einstimmung mit den Prinzipien, die Unternehmen selbst in Anspruch nehmen, istdadurch organisatorisch erschwert.Dass die Diskussion über Aufgabenverantwortung immer eine Diskussionüber Aufgabenverteilung ist, wird aus den folgenden Ausführungen deutlich, diesich auf deren notwendige Neuvermessung beziehen – zunächst mit Hinweis aufdie USA, wo „unternehmerisches Wirken belohnt und nicht durch überregulieren-de Gesetze behindert“ wird. „Diese größere Freiheit der Betriebe führt zu mehrgesellschaftlichem Engagement.“ Ob damit eine Kausalverknüpfung gemeint ist(„führt zu“), bleibt unerläutert, wäre aber unplausibel. Denkbar ist, dass größeresEngagement von Individuen und Unternehmen zu einer Gesellschaftskonzeptionnotwendig gehört, die dem Staat geringere Aufgaben zuschreibt und grundsätzlichstaatskritisch ausgerichtet ist. Auf diesen Zusammenhang hat der Chefredakteurder Wirtschaftswoche Baron als Mitveranstalter hingewiesen: „Die Unternehmendürften nicht nur mehr Freiheit fordern. Sie müssten auch bereit sein, mehr Ver-antwortung zu übernehmen. Sonst wird das nichts mit der Freiheit.“93Die Erörterung der Unternehmensverantwortung führt so zu dem wechselsei-tigen Bedingungsverhältnis von Verantwortung und Freiheit. Die Annahme, dassUnternehmen ausschließlich der vormoralischen Stufe angehören, macht sie zuObjekten totaler Regulierung. Die Forderung nach Deregulierung und stärkererUnternehmensfreiheit ist zu koppeln an Maßnahmen der Vertrauensbildung, dieeben auch glaubwürdig sind. Eine kritisch-skeptische Einstellung gegenüber allzualtruistischen und vollmundigen Handlungen ist dabei berechtigt – und zwar inzweierlei Form. Erstens: Wird das Unternehmen bei seinen Aktivitäten der Corpo-rate Social Responsibility seinen wettbewerblichen Aufgaben gerecht, oder ver-sucht es mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Verantwortung seinen gesell-schaftlich gewollten Wettbewerbsdruck abzumildern? Freiwilliges gesellschaftli-ches Engagement wird dadurch nichts Schlechtes und sollte nicht mit einerallgemeinen Heuristik des Verdachts belegt werden. Aber es kann nicht als Ar-gument für die Nicht-Erfüllung der vorrangig zugemuteten Aufgaben herangezo-gen werden. Zweitens: Ist das Unternehmen glaubwürdig? Gerade unter der skep-tischen Perspektive sind m.E. diejenigen CSR-Aktivitäten am glaubwürdigsten,die sich am besten mit dem „eigentlichen Geschäft“ verbinden und mit dem öko-nomischen Selbstinteresse von Unternehmen zusammenpassen. Denn hier ist diegrößte Kompetenz zu vermuten.                                                     93 http://www.wiwo.de/www/fuv/sieger.htm (14.01.2002).



260 | Teil III: Dimensionen der UnternehmensverantwortungDer Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung – wie er zu Recht vonHundt und Baron thematisiert wird – ist nicht nur auf das Verhältnis von Sozial-staat und sozialen Aktivitäten zu beziehen. Er gilt genauso für größere Selbstbe-stimmung in der Ausgestaltung des Kerngeschäfts und beim Abbau von Überre-gulierungen. Eine Gesellschaft, welche, wie in der Bundesrepublik Deutschland,nach wie vor Unternehmen die Schuldfähigkeit abspricht, weswegen sie nichtstrafrechtlich belangt werden können, neigt dazu, Unternehmen auch die Fähigkeitzur Selbstbestimmung als Voraussetzung der Verantwortung abzusprechen. Dar-aus ergibt sich ein prinzipielles Misstrauen mit der (dann notwendigen) Konse-quenz einer besonders hohen Regulierungsdichte. Die Anmutung Verantwor-tungsfähigkeit auszubilden, ist daher nicht nur als zusätzliche Einschränkung derFreiheit im Sinne von Handlungsoptionen zu verstehen, sondern auch als Chancezur Selbstbestimmung.94 (Selbst-)Verantwortung ist ein Korrelat der Freiheit.

                                                     94 Glaubwürdig und überzeugend wäre daher eine Initiative der deutschen Wirtschaft für ein liberalesUnternehmensstrafrecht. Die Fähigkeit zu politischer Mitverantwortung erweist sich in der Mög-lichkeit, solche politische Mitverantwortung zu übernehmen. Dazu muss man gedanklich hinter denSchleier des Nicht-Wissens über die eigene Betroffenheit treten. Ob die Organisation der deutschenVerbandslandschaft eine gute organisatorische Verwirklichung dieses „Schleiers“ ist?
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Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 26310. Unternehmen und Verantwortung in Theologieund EthikBeide Aspekte des Begriffs der Unternehmensverantwortung enthalten Ansatz-punkte für eine theologische Bearbeitung des damit bezeichneten Sachverhalts.Verantwortung gegenüber der eigenen Identität und gegenüber anderen ist imtheologischen Verständnis nicht unabhängig von der Verantwortung vor Gott zuverstehen (10.1).Wenn es darüber hinaus Aufgabe der Theologie und der theologischen Ethik ist,menschliche (auch soziale und geschichtliche) Erfahrung unter dem Aspekt des„coram deo“ auszulegen, so stellt sich mit veränderten sozialen Erfahrungen dieFrage nach angemessenen theologischen Interpretationsmustern (10.2).Eine Theologie der Unternehmung verknüpft diese Phänomene moderner Gesell-schaften mit christlichen Orientierungsmustern, nimmt am unternehmensethischenDiskurs teil und reflektiert unternehmensethisch relevantes kirchliches Handeln(10.3).Die Reflexion der Unternehmensverantwortung im Rahmen christlicher Theolo-gie kann an allen Aspekten der bisherigen Erörterungen ansetzen – inhaltlich undformal: Inhaltlich beispielsweise haben christliche Vorstellungen von einem guten(gemeinsamen) Leben Auswirkungen für die Frage, wofür Unternehmen Verant-wortung tragen könnten und sollten. Allerdings ergeben sich diese Auswirkungennicht unmittelbar, sondern sind vermittelt durch mehrere argumentative Schritte.Als Gegenüber von Verantwortung wurde und wird in der christlichen Traditionimmer wieder auf das Gottesverhältnis des Menschen Bezug genommen oderumgekehrt auf das Verhältnis Gottes zur Welt, zum Menschen und menschlichenGemeinschaftsformen verwiesen. Welcher Status kommt Unternehmen in einersolchen Sicht auf die Wirklichkeit zu, die mit dem in den Schriften des Alten undNeuen Testamentes bezeugten Gott rechnet, ohne ihn berechnen oder gar verrech-nen zu können? Was folgt daraus? Für wen? Ist dem Phänomen überhaupt eineRelevanz für die Theologie zuzumessen?Formal betreffen diese Fragen sehr unterschiedliche Ebenen bzw. unter-schiedliche Diskurse: Sie beziehen sich auf die Rede christlicher Gruppen undKirchen zu wirtschaftlichen Fragen. Ein anderer Zugang ist die Frage, ob und in-wiefern die Theologie sich in den übergreifenden unternehmensethischen Diskurseinbringt oder einbringen kann und will. Warum eigentlich und in welcher Rolle?Wie ist dabei ihr Verhältnis zu anderen Wissenschaften? Was sind ihre (spezifi-schen) Kompetenzen?Diese – hier nur ausschnitthaft benannten – inhaltlichen Fragen und formalenAnsatzpunkte werden immer simultan bearbeitet. Das integrierende Moment der



264 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischin den folgenden Kapiteln angestellten Überlegungen ist der Begriff der Unter-nehmensverantwortung. Beide Aspekte dieses Begriffs können Ausgangspunktder theologischen Reflexion sein. Beim Verantwortungsbegriff kann und muss andessen bisherige Behandlung im Rahmen evangelischer Theologie und Ethik an-geknüpft werden. Bzgl. des Unternehmensbegriffs fehlen entsprechende Vorar-beiten – zumindest im deutschsprachigen Kontext. Es gab jedoch Versuche, eineTheologie der Gesellschaft zu entwickeln. Dabei und bei deren Kritik stellten sichmethodische Fragen, die wegen ihrer Relevanz für eine Theologie der Unterneh-mung aufgenommen werden.10.1 Erste Problemstellung:Die theologische Rede von Verantwortung10.1.1 Die Wirtschaftsdenkschrift der EKDDie Probleme, welche bei der theologischen Rede von Verantwortung im Zu-sammenhang ökonomischer Fragen und bezüglich der Unternehmensverantwor-tung im Besonderen auftreten, sollen zunächst anhand der sogenannten Wirt-schaftsdenkschrift der EKD „Gemeinwohl und Eigennutz“ benannt werden. DieDenkschrift beginnt mit den Worten: „Wer wirtschaftlich handelt, übernimmt Verantwortung für andere Menschen und fürdie Mitwelt. ...In christlicher Perspektive ist alles Handeln vor Gott zu verantworten.Darum fragen Christen nach Maßstäben des Gebotes Gottes, von denen sich im wirt-schaftichen Handeln Verantwortung für andere Menschen und für die Mitwelt leitenlassen soll.“1Diese Sätze erscheinen so plausibel und schlüssig, dass ihnen kaum widerspro-chen werden kann. Trotzdem – oder gerade deshalb – können daran einigeSchwierigkeiten aufgezeigt werden.Das  Feh len  der  Se lbs tve ran twor tungWofür übernehmen wirtschaftlich Handelnde Verantwortung? „Für andere Men-schen und für die Mitwelt“ heißt es in der Denkschrift. Dieser Aussage wird nie-mand widersprechen wollen. Erstaunlich ist – wie oft in kirchlichen Dokumenten– nicht das Geschriebene, sondern das Fehlende. Übernehmen wirtschaftlich Han-delnde nicht auch Verantwortung für sich selber? Diese Verantwortungsdimensi-on, die oben2 als eine spezifische Dimension des marktwirtschaftlichen Ethosidentifiziert wurde, fehlt in der theologischen Exposition der Denkschrift.Der Theologe Arthur Rich bestimmt in seiner theologischen Wirtschaftsethikdrei Grundbeziehungen der Ethik. „Ethik hat es immer mit dem Menschen zu tun,                                                     1 Kirchenamt 1991, Ziff. 1.2 Vgl. S. 201.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 265genauer mit dem Verantwortlichsein des Menschen im Umgang mit dem Men-schen, sei es der »eigene« oder sei es der »andere« Mensch, sowie mit allem, waszum Menschsein gehört.“3 So verhält sich der Mensch „als »Ich« zu sich selber,zu seinem »Selbst«, er verhält sich als »Ich« zum anderen Menschen, zu seinem»Du« oder »Ihr«, und er verhält sich als »Ich« oder »Wir« zu seiner Umwelt alszu seinem »Es«.“4 Diese Grundbeziehungen benennt Rich als Individualaspekt,als personalen Aspekt und als ökologischen Aspekt. So wäre mit Rich besser zuformulieren: „Wer wirtschaftlich handelt, übernimmt Verantwortung für sichselbst, für andere Menschen und für die Mitwelt.“ Als Dimensionen von Verant-wortung ließe sich dies übersetzen als Selbstverantwortung, soziale Verantwor-tung und ökologische Verantwortung.5Veran twor tung  a l s  Sub jek t  de r  Veran twor tung?Verantwortung solle sich von Maßstäben des Gebotes Gottes leiten lassen, heißtes am Ende des Zitats. Wird Verantwortung zu ihrem eigenen Subjekt? Gemeintist vermutlich, dass Christen nach Maßstäben des Gebotes Gottes fragen, welchedie Verantwortungsdimensionen inhaltlich näher bestimmen, so dass sich Verant-wortungsträger davon leiten lassen können und sollen. Verantwortungsträger sindalle, die wirtschaftlich handeln. Das aber sind überhaupt alle: Konsumenten, Pro-duzenten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Unternehmen, Kirchen, Christen undNicht-Christen usw.Gegen eine sprachliche Verkürzung, dass „Verantwortung“ sich leiten lassensoll, ist so lange nichts einzuwenden, als damit nicht die Aufgabe überspielt wird,möglicht präzise die Subjekte zu benennen, denen inhaltlich bestimmte Verant-wortung zugeschrieben wird oder denen Angebote zur Interpretation ihrer Ver-antwortungsdimensionen gemacht werden.Unte rnehmen  a l s  Sub jek te  de r  Veran twor tung?Mit Blick auf die Vorstellung von Unternehmensverantwortung ergeben sich zweiweitere Fragen: Wer handelt wirtschaftlich? Wenn auch Unternehmen wirtschaft-liche Akteure sind, ist dann auch deren Handeln vor Gott zu verantworten? Inwie-fern und durch wen? Und was heißt eigentlich: „vor Gott verantworten“? Bedeutetdies: „gegenüber Gott zu verantworten“? Oder ist damit gemeint: „im AngesichteGottes vor den Menschen verantworten“? Lässt sich dies sinnvoll von Unterneh-men aussagen? Wie verhält sich Verantwortung vor Gott zur Verantwortung voranderen Menschen?                                                     3 Rich 1987, 41.4 Rich 1987, 42.5 Es wäre genauer zu untersuchen, ob das Fehlen von Selbstverantwortung im genannten Zitat para-digmatisch für die genannte Denkschrift oder gar für weitere kirchliche Dokumente zu wirtschaft-sethischen Fragen ist. Im Titel der Denkschrift und in den Ausführungen zu den Grundlagen derMarktwirtschaft werden zwar „Eigennutz und Gemeinwohl“ nicht gegeneinander ausgespielt, son-dern auch positiv in Beziehung gesetzt. Eigennutz und Selbstverantwortung beziehen sich zwarbeide auf die Ich-Selbst-Beziehung im Sinne von Rich, sind aber weder inhaltlich identisch nochnormativ auf gleicher Ebene.



266 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischAuf die unerläuterte und kontextlose Erwähnung des Begriffs „korporativer Ver-antwortung“ in Ziffer 101 der Denkschrift wurde bereits in Kapitel 2 hingewiesen.Ergänzt sei dies durch eine weitere Interpretationslinie: Bei den Ausführungenüber die marktwirtschaftlichen Komponenten unserer Wirtschaftsordnung werdennicht nur Gewinne, sondern auch Verluste und Verlustrisiko erörtert. Der Sankti-onsmechanismus des Verlustrisikos gilt als wesentlicher Bestandteil der Markt-wirtschaft. „Die ... Risikoübernahme steht mit einer grundsätzlichen Vorausset-zung in Verbindung, an die jede störungsfreie Volkswirtschaft gebunden ist, näm-lich mit der Übereinstimmung von Verantwortlichkeit, Interesse, Betroffenseinund Entscheidungskompetenz. In einem dezentralen Entscheidungssystem werdendie Investitions- und Produktionsentscheidungen bei den Unternehmen belassen.Sie haben erfahrungsgemäß wegen ihrer Fachkenntnisse und ihrer Marktnähe diegrößte Kompetenz. Sie sollten dann aber auch für ihre Entscheidungen die Ver-antwortung zu tragen haben, bei Misserfolg sollte der Verlust sie selbst treffen.“6Die hier angesprochene Verantwortungszuschreibung an Unternehmen betrifftzweifelsfrei wirtschaftliches Handeln.7 Nach Ziff. 1 der Denkschrift wäre auchdieses Handeln „vor Gott zu verantworten“. Christen werden daher danach fragen,ob sich aus dem Gebot Gottes für diese Verantwortung der Unternehmen inhaltli-che Maßstäbe gewinnen lassen. Die in der Denkschrift erwähnten biblischen Mo-tive und Richtungsimpulse8 lassen keine Hinweise erkennen, wie sich die Ver-antwortung für selbst übernommene (und nicht auf andere abgeschobene!) öko-nomische Risiken theologisch einordnen lässt. Das spätere Sozialwort der Kirchenenthält immerhin eine kurze und – eher aus dem Rahmen fallende – Würdigungder Unternehmerfunktion: „Unternehmer, die sich mit ihrem Kapitaleinsatz undihrer Entscheidungsfreudigkeit den Risiken des Wettbewerbs aussetzen und dabeiArbeitsplätze und Güter schaffen, verdienen auch unter ethischen Gesichtspunktenhohe Anerkennung.“9Denkschriften sind selber Kooperationsprojekte. Die inhaltlich zuständigeKammer für öffentliche Verantwortung hatte damals 26 Mitglieder. Es wäre nichtverwunderlich, wenn die Einleitung mit dem o.g. Zitat, die Erläuterungen derMarktwirtschaft mit der Forderung nach Übereinstimmung von Verantwortlich-keit, Interesse, Betroffensein und Entscheidungskompetenz (in Teil II), die Diffe-renzierung von Verantwortungsebenen mit der Erwähnung korporativer Verant-wortung (Teil III,1), die biblischen Motive und Richtungsimpulse (Teil III,2) undder Abschnitt zu Unternehmensethik (in Teil IV) aus unterschiedlicher Federstammten, möglicherweise geschrieben von Menschen unterschiedlicher Professi-on und in unterschiedlichen Redaktionsschritten eingebaut. Aber gerade dann zei-gen sich darin die Schwierigkeiten der ökonomisch-ethisch-theologischen Koope-ration. Darum – nicht um eine Kritik der Denkschrift – geht es hier.Die Denkschrift nennt korporative Verantwortung, ohne darüber weitereAuskunft zu geben; sie benennt die ökonomische Verantwortung von Unterneh-                                                     6 Kirchenamt 1991, Ziff. 43.7 Der Hinweis auf das Verlustrisiko entspricht der in Kapitel 7 rekonstruierten vierten Kerndimensi-on der Unternehmensverantwortung.8 Kirchenamt 1991, Ziff. 103 bis 116.9 Kirchenamt der EKD/Sekretariat der DBK 1997, Ziff. 142.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 267men; sie zieht aber nicht die Konsequenzen, die sich eigentlich denknotwendigaus ihrer eigenen Einleitung ergeben würden: Korporative Verantwortung undVerantwortung von Unternehmen sind christlich als Verantwortung vor Gott zuinterpretieren – zumindest aus Sicht derjenigen Menschen, für welche die Gottes-relation zu ihrem Verständnis von Verantwortung notwendig hinzugehört.Die Autoren der Denkschrift zogen diese Konsequenz nicht. Geht man vonder plausiblen Annahme aus, dass Denkschrift-Autoren auf die Ergebnisse theolo-gischer Forschung zurückgreifen und zurückgreifen müssen, so konnten sie diesauch nicht, da hierfür die Voraussetzungen in der theologischen Forschung fehl-ten. Dies soll ein exemplarischer Blick auf die Rede von Verantwortung in Ent-würfen theologischer Ethik deutlich machen.10.1.2 Verantwortungsethik bei Wolfgang Huber und TrutzRendtorffDer  Mensch  im Mi t te lpunkt?Theologische Bestimmungen von Verantwortung oder: Bestimmungen von Ver-antwortung durch Theologen sind in den meisten Fällen so geartet, dass ihre An-wendung auf Unternehmen praktisch von vornherein ausgeschlossen – oder zu-mindest höchst unplausibel ist. An zwei Beispielen sei dies gezeigt. In „Soziale-thik als Verantwortungsethik“ entwickelt Wolfgang Huber seinen Begriff vonVerantwortungsethik in Auseinandersetzung mit den Positionen von Max Weber,Dietrich Bonhoeffer und Hans Jonas. Dabei werden Weber und Jonas gewürdigtund mit Hilfe von Bonhoeffer weitergeführt oder kritisiert. Als gemeinsamen Be-zugspunkt der drei Autoren identifiziert Huber, dass eine Gesetzesethik wie aucheine Gesinnungsethik von einer Verantwortungsethik abgelöst werden müsse.10Mit Bonhoeffer wird „der Abschied von jener schlechten Abstraktion in der Ethik(gefordert), die von einem isolierten einzelnen Menschen ausgeht, der sich an ei-nem absoluten Maßstab des Guten orientiert und auf dieser Grundlage beständigzwischen Gut und Böse zu entscheiden hat. ... Im Blick auf Bonhoeffer lassen sichVerantwortungsethik und Sozialethik in der Tat nur als Synonyme verstehen. ...Nicht die individuelle Lebensführung für sich, sondern der Beitrag der individu-ellen Lebensführung zur Gestaltung der geschichtlichen Gegenwart ist das Themader Ethik.“11 Eine Verkürzung sei daher Trutz Rendtorffs Bestimmung der Auf-gabe theologischer Ethik als »Theorie der Lebensführung«. Auch Rendtorff ent-wickelt seine Ethik – vom ersten Satz an – als Verantwortungsethik. „Der Menschist verantwortlich als Subjekt der Lebensführung. Das ist Thema und Gegenstandder Ethik.“12Ist Hubers Kritik an Rendtorff zutreffend? Baut Rendtorff seine Ethik auf jene„schlechte Abstraktion“ auf? Dass Rendtorffs Ethik von einem Menschen ausge-he, der sich „an einem absoluten Maßstab des Guten orientiert und ... beständig                                                     10 Vgl. Huber 1990, 140, 143, 146.11 Huber 1990, 143.12 Rendtorff 1990, 9.



268 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischzwischen Gut und Böse zu entscheiden hat,“ wäre sicher eine vollkommen unzu-treffende Verzeichnung dieses (vermutlich liberalsten) Ansatzes theologischerEthik in der Gegenwart. Auch vom isolierten einzelnen Menschen geht RendtorffsEthik nicht aus. „Verantwortlich sind Menschen nicht nur sich selbst, sondernwechselseitig untereinander, weil sie mit ihrer Lebensführung und Lebenspraxisaufeinander angewiesen und voneinander abhängig sind. Verantwortung erstrecktsich auf die Welt des Menschen, die er als Mitwelt und Umwelt braucht.“13 Rich-tig erscheint die Kritik nur in einer Hinsicht: Andere Verantwortungssubjekte alsindividuelle Menschen existieren in Rendtorffs Ethik nicht oder sind nicht Themaund Gegenstand der Ethik. Allerdings: Trotz der emphatischen Charakterisierungvon Verantwortungsethik als Synonym für Sozialethik ist dies bei Huber nichtanders. Zwar werde nicht mehr die individuelle Lebensführung als Ganzes14 inden Blick genommen, sondern der Beitrag der individuellen Lebensführung zurGestaltung der geschichtlichen Gegenwart. Doch trotz dieser Funktionalisierung15der individuellen Lebensführung für die Gestaltung der geschichtlichen Gegen-wart ist das Thema der Ethik auch bei Huber: der Beitrag der individuellen Le-bensführung.Als Zwischenfazit lässt sich feststellen: In beiden verantwortungsethischenKonzeptionen – von denen die eine sich selbst als Sozialethik kennzeichnet undder anderen eine individualistische Verkürzung vorwirft – steht die individuelleLebensführung im Mittelpunkt. Unternehmensverantwortung oder korporativeVerantwortung kann so gar nicht ins Blickfeld kommen.Theo log i sche  ve rsus  ph i losophische  Begründung?Huber stimmt weiterhin Bonhoeffer zu, wenn dieser darauf beharre, dass der Be-griff der Verantwortung theologisch gefasst werden müsse. Mit dieser Behaup-tung, die ja – stricte dictu – auf einen Monopolanspruch der Theologie auf dieangemessene Auslegung des Verantwortungsbegriffs hinausläuft, bringt Huberdie Ethik Bonhoeffers gleichermaßen gegen Weber und gegen Jonas in Stellung.Dass Weber die – in polemischer Absicht überscharfe – Gegenüberstellung vonGesinnungs- und Verantwortungsethik so ausführt, dass sich „der Christ, der rechthandelt und den Erfolg Gott anheim stellt“ auf der Seite der Gesinnungsethikerwiderfindet, lädt ja auch wahrlich zum theologischen Widerspruch ein. DieserWiderspruch bezieht sich bei Huber leider nicht darauf, dass Weber an dieserStelle eine zumindest nicht allgemein geltende Vorstellung von Christ-Sein arti-                                                     13 Rendtorff 1990, 9.14 Das heißt für Rendtorff wie für Rich: die Lebensführung in Beziehung zum eigenen Selbst, zuAnderen und zur Welt.15 Hubers Formulierung impliziert in der Tat eine radikale Veränderung des Blickwinkels. Vermutlichwäre das individuelle Leben in seiner eigenen Würde überhaupt nicht mehr ernst genommen. DieEthik interessierte sich nur noch für den Beitrag des Individuums zur Gestaltung der geschichtli-chen Gegenwart. Das wäre eine Verabschiedung des Kantschen kategorischen Imperativs in seinermaterialen Fassung aus der ethischen Methodologie. Dem Menschenrechtstheoretiker und Forscherüber Recht und Gerechtigkeit kann nicht unterstellt werden, den kategorischen Imperativ von Kantverabschieden zu wollen. Viel eher ist zu vermuten, dass die hier formulierte Gleichsetzung vonVerantwortungsethik als Sozialethik äußerst unglücklich formuliert ist. Inwieweit diese Argumen-tationsstruktur größere Bedeutung für Hubers Werk hat, wäre gesondert zu untersuchen.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 269kuliert.16 Hubers Kritik richtet sich vielmehr gegen die Deutung des Übergangsvon Gesinnungs- zu Verantwortungsethik als Emanzipation der Ethik von ihrenreligiösen Wurzeln – eine Deutung die sich nicht auf Weber, sondern auf den We-ber-Interpreten Wolfgang Schluchter und auf Jürgen Habermas bezieht. Gegendiese Interpretationen habe es Verantwortung immer mit einem doppelten Ver-weisungszusammenhang zu tun: „es handelt sich immer zugleich um eine »Ver-antwortung vor ...« und um eine »Verantwortung für ...«. Das ursprüngliche undletztgültige Forum, vor dem der Mensch sich zu verantworten hat, ist Gott; dieSprache, welcher der Begriff der Verantwortung entstammt, ist die Sprache desJüngsten Gerichts. Und diejenigen, denen die Verantwortung des Menschen vorallen anderen gilt, sind nach dem neutestamentlichen Gleichnis vom Weltgerichtdie »geringsten Brüder«. Ihnen gilt das stellvertretende Handeln derer, die zumHandeln berufen und befähigt sind. ... Die Antwortstruktur – nämlich die Reflexi-on auf die vorgängige Anrede durch Gott – und der Stellvertretungscharakter –das heißt die Reflexion darauf, was der andere zum Leben braucht – charakterisie-ren die Verantwortung.“17 Eine Reflexion darauf, wer diejenigen sind, die zumHandeln berufen und befähigt sind, erfolgt leider nicht. Handlungsträger bleibt derMensch ohne Name und Adresse, ohne Thematisierung von Interaktions- und Or-ganisationsstrukturen und ohne die Reflexion darauf, was aus dem Handeln (inVerantwortung vor Gott und für die Schwächsten) durch die Interaktion mit ande-ren in gegebenen und sich verändernden Strukturen eigentlich folgt. Erst mit die-ser Reflexion wird theologische Ethik zur Verantwortungsethik im WeberschenSinne und kann den ewigen Konkurrenzkampf mit der Philosophie um den Letz-begründungsanspruch ethischer Normen ruhig und gelassen auf den zweiten,dritten oder vierten Platz der Diskursagenda setzen. Das Beharren auf einer theo-logischen Fassung des Verantwortungsbegriffs als einzig angemessener Interpre-tationsform erweist sich dann als zunehmend müßig und überflüssig. Überall dort,wo unterschiedliche Begründungsverfahren zu den gleichen Normen und Hand-lungsweisen führen, ist die Frage der „besseren“ Begründung ein für das Handelnirrelevanter Kampf um die Vorherrschaft von Weltanschauungen. Wo sich unter-schiedliche Maßstäbe ergeben, ist zunächst zu prüfen, ob dies überhaupt an unter-schiedlichen Begründungsstrukturen liegt oder nicht vielmehr mit unterschiedli-chen Ansichten über gesellschaftliche, ökonomische und technologische Zusam-menhänge oder mit unterschiedlichen empirischen Einschätzungen erklärt werdenkann. Unterschiedliche normative Aussagen erklären sich nicht selten damit, dass                                                     16 Tatsächlich scheint mir diese Argumentationsfigur bei Weber wirkungsgeschichtlich höchst de-saströs zu sein. Bis in die heutige Zeit wird – auch von sich zu ihrem Christsein bekennenden Un-ternehmern – mit dieser Figur die Bedeutungslosigkeit christlicher Traditionsmuster für Verant-wortliche in Wirtschaft und Politik thematisiert. Für die Suche nach realitätstauglichen Maßstäbendes Gebotes Gottes gibt es dann wenig gute Gründe. Die Berufung auf das deutlichere christlicheZeugnis überlässt man denen, die tatsächlich verantwortungsuntaugliche gesinnungsethische Forde-rungen erheben und gelegentlich ihre Berufung auf das Christliche rechthaberisch funktionalisie-ren. Dass sich nur ein kleiner Teil der Christenheit in dieser Weise artikuliert, wird nicht mehrwahrgenommen, womit sich das verzerrte Webersche Bild vom Christentum öffentlich verstärkt.17 Huber 1990, 143f. Zu fragen ist, ob der Begriff der Verantwortung wirklich der Sprache des jüng-sten Gerichts entstammt. Er entstammt nach allem, was wir wissen, der Sprache des Gerichts underhält so seine Relevanz im Zusammenhang des biblischen Motivs vom jüngsten Gericht. Dannmuss aber erst das Verhältnis von jüngstem Gericht und weltlicher Gerichtsbarkeit thematisiertwerden, bevor Hubers Schlussfolgerungen gezogen werden können.



270 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischschlicht die Fragestellung nicht die gleiche ist.18 Erst nach diesen Klärungenkommt die Frage nach der besseren Begründung zum Zuge.Ein ähnliches Motiv „Theologie versus Philosophie“ kommt in Hubers Aus-einandersetzung mit Jonas‘ „Prinzip Verantwortung“ zum Zuge. Der – angesichtsder technologischen Zivilisation nötigen – Ausweitung des Verantwortungshori-zonts über die Gegenwart in die auch ferne Zukunft hinaus scheint Huber zuzu-stimmen. In der Gegenüberstellung des Prinzips Verantwortung zu Blochs PrinzipHoffnung erkennt Huber ein Grundmotiv reformatorischer Anthropologie wieder:Statt anthropologischem Optimismus wird bei Jonas der Mensch in seiner Zwei-deutigkeit wahrgenommen – als Gerechtfertigter und Sünder zugleich. Da aberJonas verkenne, dass diese Aussage nur mit dem Gottesgedanken möglich ist,werde „sogar noch die Rede von der Zweideutigkeit des Menschen haltlos“19 mitangeblich massiven (negativen) Folgen für den Begriff der Verantwortung. Denndadurch werde die Nichtreziprozität zur Grundbestimmung der Verantwortungund es ergebe sich ein elitärer, letztlich undemokratischer Begriff der Verantwor-tung. „Jonas fragt nur, für wen, aber nicht: vor wem Verantwortung zu tragensei.“20 Der Verzicht auf die theologische Fragestellung führe zwangsläufig zurIdeologisierung des Verantwortungsbegriffs. Auch an diese Argumentation ist dieFrage zu stellen, ob die Ideologisierung nicht eher darin begründet wird, dass dieReflexion auf das Verantwortungssubjekt oder auf die Verantwortungssubjektebei Jonas unterbestimmt ist.21Soz ia le th ik  ohne  Zurechnungsf ragen?Wie der Ausgangspunkt beim Konkurrenzverhältnis von Theologie und Philoso-phie ist auch die einseitige Schwerpunktsetzung auf Begründungsfragen in dertheologischen Ethik nicht hilfreich. Denn damit wird – nolens volens – ein Teilderjenigen Fragen für unbedeutend erklärt, die gerade Anlass für das Nachdenkenüber Unternehmensverantwortung sind. Der Begriff der Verantwortung hat – sowurde oben (Kap. 4) im Anschluss an Bayertz konstatiert – nicht nur, aber ganzwesentlich die Funktion, das Zurechnungsproblem in einer Gesellschaft zu the-matisieren. Im Handbuch der christlichen Ethik stellt Rendtorff die Schlüssel-funktion des Verantwortungsbegriffs für das heutige Verständnis der ethischen                                                     18 Klassisches Beispiel ist die Frage der strafrechtlichen Beurteilung von Schwangerschaftsabbrü-chen. Während die einen über Lebensschutz und die Gültigkeit des Tötungsverbotes räsonieren, re-den die anderen über die Angemessenheit von strafrechtlichen Sanktionen gegenüber Frauen inKonfliktsituationen. Bekanntermaßen sind dies zwei verschiedene Themenfelder. Die größte Sorg-falt müsste darauf verwandt werden, die Zusammenhänge der beiden Themen präzise und nicht„irgendwie“ zu bestimmen. Erst nach dieser Klärung kann überhaupt wahrgenommen werden, obunterschiedliche Begründungsmuster des Tötungsverbotes unterschiedliche Reaktionsweisen na-helegen oder nicht.19 Huber 1990, 146. Nimmt man diese Argumentation ernst, so würde dies bedeuten, dass nur Theo-logen und Christen – vielleicht sogar nur Protestanten – die Möglichkeit hätten. die Ambivalenzdes menschlichen Daseins, wie Jonas sie beschreibt – mit Höhen und Tiefen, mit Größe und Er-bärmlichkeit, in Glück und Qual, in Rechtfertigung und Schuld – in ihrem Menschenbild zu erfas-sen. Alle anderen müssten sich für einseitig optimistischere oder einseitig pessimistischere Men-schenbilder entscheiden.20 Huber 1990, 147.21 So die Argumentation oben in Kap. 4. Beantwortet man die im Text genannte Frage positiv, dannstellt sich die Folgefrage, ob Hubers Ansatz nicht in analoger Weise zur Ideologisierung neigt.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 271Lebenswirklichkeit fest und weist auch darauf hin, dass der in der ethischen Theo-riebildung relativ neue Begriff „eine Reihe wichtiger Dimensionen ethischerTheoriebildung umfasst“22. Verantwortung gilt als „Abbreviatur für die Sozialitätder ethischen Lebenswirklichkeit“, nicht zuletzt, weil der Begriff „in sich Be-stimmungen der Individualethik und der Sozialethik vereint und verbindet.“23Verantwortung thematisiert die Verhältnisse von Norm und Situation, von Auto-nomie und überindividuellen Aufgaben, setzt jeweils die Existenz eines konkretenethischen Subjekts voraus, ist besonders geeignet, offene, durch bisherige Regelnund Normen nicht definierte Handlungssituationen und Gestaltungsaufgabenethisch zu qualifizieren. Die Bedeutung menschlicher Interaktion und die bleiben-de Konflikthaftigkeit wird am Beispiel der Übernahme von Aufgaben-Verantwortung deutlich gemacht. Denn Verantwortung„schließt ... auch die Übernahme der Mehrdeutigkeit und der Ambivalenz der Pro-blemlagen mit ein. Wer Verantwortung übernimmt, riskiert damit immer auch ein Stückweit seine ethische Identität, indem er sie auf den bestimmten Lebenszusammenhangder Verantwortung hin überschreitet. Diese prekäre Lage eines Lebens in Verantwor-tung kann auch nicht durch die Setzung und Formulierung von Zielen des Handelnsübersprungen werden, wie etwa Schutz und Bewahrung des Lebens, vollkommene Ge-rechtigkeit, Glück und Wohlergehen von jedermann, weil deren Verwirklichung selbstwieder von der verantwortlichen Gestaltung des gemeinsamen Lebens, von Konfliktender Menschen untereinander und von Bedingungen der menschlichen Lebenswelt ab-hängig sind.“24Die Beschreibung dieser prekären Lage thematisiert relativ präzise jene Zusam-menhänge, die andernorts zu der Konsequenz führen, gesellschaftliche Hand-lungs- und Kooperationsbedingungen systematisch in die ethische Reflexion auf-zunehmen. Gerade weil Handlungsbedingungen und Kooperationsnotwendigkei-ten mit anderen nicht durch wohltönende Zielsetzungen übersprungen werdenkönnen, gehört es zu jeder Verantwortungsethik hinzu, Fragen der Kooperationund Interaktion systematisch zu erfassen, darunter die Frage nach geltenden Spiel-regeln und nach den Zurechnungsfragen. Wer soll und kann eigentlich wofür ver-antwortlich sein? Stattdessen stellt Rendtorff fest:„Etwas anderes ist es, wenn von Verantwortung gesprochen wird, um begangene Tateneinem bestimmten Subjekt zuzurechnen, als demjenigen, der für sie verantwortlich istund darum auch im Ausgang verantwortlich gemacht werden kann. Dieses vor allem imjuristischen Kontext wichtige Verständnis von Verantwortung ... setzt das Wissen umGut und Böse, um richtig und falsch, also um das, was getan werden sollte, immerschon voraus. Deswegen haben die hier mit dem Begriff der Verantwortung zusam-menhängenden Fragen, wie die nach der Zurechenbarkeit einer Tat ... für das Gesamt-verständnis der Ethik keine konstitutive, sondern eine mehr nachgängige Relevanz, sowichtig sie im übrigen auch sind.“25Immerhin wird die Wichtigkeit dieser Fragen anerkannt, aber eben doch begrün-det, warum sich Ethik damit nicht ernsthaft beschäftigen müsse. Polemisch ließesich diese These genau umdrehen: Unter Bedingungen funktionaler Differenzie-rung, weltanschaulicher Pluralisierung und hoher Komplexität gesellschaftlicher                                                     22 Rendtorff 1982, 117.23 Rendtorff 1982, 117.24 Rendtorff 1982, 119.25 Rendtorff 1982, 119f.



272 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischKooperationsformen gewinnen die Fragen nach der Zurechnung von Taten für dasGesamtverständnis der Ethik konstitutive Bedeutung, während Fragen der Norm-begründung eher nachrangig zu behandeln sind. Denn die meisten Probleme ent-stehen nicht bei der Frage, was getan werden sollte, sondern bei der Frage, werwas tun sollte. Die Frage, was getan werden sollte, und die Frage, wer was tunsollte, sind nicht mehr austauschbar.Diese polemische Umkehrung der Schwerpunktsetzung ist sicherlich über-spitzt. Festzuhalten ist m.E., dass die Generierung von „Wissen um Gut und Böse,um richtig und falsch, also um das, was getan werden sollte“, wenn man darin dieAufgabe der Ethik erblickt, nur einen Teil ethischer Urteilsbildung abdeckt undohne die Reflexion der Zurechnungsfragen unvollständig bleibt. Oben (Kap. 7.5)wurden diese Aspekte der Ethik mit den Begriffen Begründungs- und Verant-wortungsdiskurs bereits eingeführt. Falls evangelische Sozialethik bisher ihre Ar-beitsschwerpunkte bei der erstgenannten Aufgabe gesucht hat, dann dürfte sicheine zeitweise Schwerpunktverlagerung nahelegen.10.1.3 Zwischenfazit: Theologie im Abseits?Zwar decken Huber und Rendtorff nicht das gesamte Feld theologischer Ethikenim deutschsprachigen Raum ab. Doch lässt sich an ihren Entwürfen zeigen, dasszumindest diese – und das gilt m.W. für alle – theologischen Verantwortungsethi-ker den Schwerpunkt auf die Frage des Wofür? und des Wovor? legen. Das Wer?wird relativ fraglos vorausgesetzt: Der (individuelle) Mensch.Diese methodische Leerstelle der theologischen Reflexion hat nichts mit Indi-vidualismus zu tun, auch nicht mit untauglichen Abstraktionen isolierter, sichselbst Normen setzender Individuen. Auch wird die Gestaltung und Mitwirkungan gesellschaftlichen Prozessen damit keineswegs vernachlässigt. Es kann hiernicht sinnvoll kritisiert werden, dass Autoren beim Schreiben konkreter Bücherund Aufsätze immer thematische Selbstbeschränkung und inhaltliche Fokussie-rung vornehmen müssen. Problematisch ist dies dann, wenn diese Selbstbeschrän-kungen paradigmatischen Charakter bekommen oder gar systematisch intendiertsein sollten. Denn dann isolierte sich theologische Ethik von all jenen Entwick-lungen, welche ihren Schwerpunkt auf Handlungs-, Interaktions-, Regelsystemeu.ä. legen.26 Theologie koppelte sich nolens volens von großen Teilen der wirt-schafts- und unternehmensethischen Diskurse ab – und zwar nicht wegen inhaltli-cher Differenzen. Diese zu artikulieren wäre Teil des Diskurses und des wissen-schaftlichen Streits um das bessere Modell. Der Grund jener Selbst-Gettoisierungläge in kontingenten Schwerpunktsetzungen.Eine theologisch-ethische Integration dieser Entwicklungen kann und sollm.E. nicht die Ablösung theologischer Ethik als Theorie der menschlichen Le-                                                     26 Während Theologen noch gegen die Eigengesetzlichkeit der Ökonomie wettern, wird die Funkti-onsdifferenzierung auf der anderen Seite durch Formulierung einer Ökonomischen Ethik weiterge-führt. Mit Ökonomischer Ethik ist keine Wirtschaftsethik als Vermittlung von Ökonomik und Ethikgemeint, sondern eine Begründung von Ethik im Rahmen ökonomischer Theoriebildung. Vgl.Suchanek 2001.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 273bensführung befördern, sondern ihre Ergänzung durch eine theologische Ethiksozialer Strukturen und menschlicher Interaktionsformen.Erst unter Einschluss der Frage, wer diejenigen sind, die – nach Huber – zumHandeln berufen und befähigt sind, wird Verantwortungsethik verantwortlich,nicht schon mit der Postulierung und Begründung möglichst fernliegender Ziele.Bei der Erörterung dieser Fragen, stößt man unter anderem auf Organisationenund – spezifischer – Unternehmen, vielleicht auch Kirchen. Wenn in der theologi-schen Bestimmung des Ethischen die Verantwortung immer zugleich als Verant-wortung gegenüber der eigenen Identität, gegenüber andern und vor Gott zu ver-stehen ist, dann zwingt die Theorie der Unternehmensverantwortung auch zu einertheologischen Reflexion.27 Andernfalls gäbe es theologischerseits zwei Klassenvon Verantwortungssubjekten: individuelle und korporative. Für die individuellenVerantwortungssubjekte gälte dann der Satz, dass ihre Verantwortung immer auch– in näher zu bestimmender Weise – eine Verantwortung vor Gott ist. Danebengäbe es in der menschlichen Gesellschaft eine Klasse von Verantwortungssub-jekten, denen Verantwortung zugeschrieben wird, die in der Gottesbeziehung desMenschen oder der Beziehung Gottes zum Menschen und seiner Welt aber keineRolle spielen – genauer: deren mögliche Rolle von der theologischen Reflexionnicht eingeholt wird.28Wenn diese Konsequenz gezogen würde und wenn die Reflexion auf die Ver-antwortung vor Gott notwendig für ein theologisch-ethisches Verständnis vonVerantwortung wäre, dann wäre theologisch begründet, warum es zu Fragen derUnternehmensethik und Unternehmensverantwortung keinen theologischen Zu-gang geben kann. Vor diesem voreiligen Schluss ist nochmals zu bedenken, obeine Reflexion von Unternehmensverantwortung auch unter Einschluss der Got-tesrelation wirklich abgelehnt werden muss oder darf.10.2 Zweite Problemstellung: Theologische Interpretationengesellschaftlicher Ordnungen10.2.1 Anknüpfung an die Theologie der Gesellschaft (Wendland)Wer Unternehmen theologisch reflektiert, betritt Neuland. Allerdings ist diesesneue Land keineswegs unbestellt, vielleicht sogar schon vermint. TheologischeReflexionen über gesellschaftliche Ordnungen, Institutionen, Vergemeinschaf-tungsformen haben eine längere Tradition, bei der immer wieder – im Rückblickerkannte – Abwege beschritten wurden.29 Diese sind zunächst (in diesem Kapitel)                                                     27 Dies ist gänzlich unabhängig davon, ob die theologische Bestimmung von Verantwortung die ein-zig mögliche oder im Konsistenztest beste sei oder nicht.28 Dem doppelten Kirchenbegriff und dem doppelten Rechtsbegriff und dem doppelten Weltverhält-nis (vgl. hierzu Huber 1999, 428) folgte also ein doppelter Begriff des Verantwortungssubjekts?29 Inhaltlich standen dabei v.a. der Staat und die Ehe im Mittelpunkt.



274 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischzu sichten, um das Terrain zu markieren, in dem sich konstruktive Versuche einerTheologie der Unternehmung sinnvollerweise bewegen sollten.Begrifflich knüpft eine Theologie der Unternehmung an das sozialethischeProgramm einer „Theologie der Gesellschaft“ an. Diesen Begriff verwandteHeinz-Dietrich Wendland für seine sich fortlaufend entwickelnde Konzeptionevangelischer Sozialethik.30 Die personalistischen Positionen der Nachkriegszeitaufnehmend31 sieht er die Gefahr ihrer – zwar nicht notwendigen, aber – mögli-chen Engführung in einem individualistischen Personverständnis:„Der »reine« Personalismus, der nur die Existenz des Einzelnen im Auge hat, auchwenn er sie ganz radikal in der Beziehung Gott – Mensch sieht, ist in der Theologie derGesellschaft, der umfassenden christlichen Soziallehre nicht ausreichend. Er kann we-der das Dasein der Kirche noch die Institutionen der Gesellschaft ... wirklich verständ-lich machen. ... Das dogmatische Problem des Personalismus ... ist zugleich auch dassozial-theologische, weil weder Gesellschaft noch Gemeinschaft noch Kirche mit denBegriffen der Subjektivität, der Relation und der Aktualität voll verstanden werdenkönnen. Sie alle haben vielmehr aus der Setzung und Anordnung Gottes ihr eigentümli-ches Sein als Ordnung und Institution, nicht impersonaler Art, sondern als ein Sein fürdie Zuordnung von Personen, die zum Beispiel im Staate ganz anders geartet ist als inder Familie, in dieser wiederum ganz anders als in der rational bestimmten Ordnung desBetriebes. Um der Person willen geht es in der theologischen Soziallehre auch um dieStruktur der Institutionen,; denn diese bestimmen und formen die »Beziehungen« der inihnen lebenden Personen auf jeweils eigentümliche Weise.“32Ob die Zuordnung der Personen in Staat, Familie und Betrieb wirklich „ganz an-ders“ ist und ob die Begrifflichkeit von Setzung und Anordnung Gottes nicht einstatischeres Verständnis nahelegt, als sie Wendlands eigenem universal-eschatologischem, stark dynamisch ausgerichtetem Ansatz entsprechen – daraufkommt es hier nicht an. Vielmehr auf die Problemwahrnehmung einer ausschließ-lich am Individuum (oder dem Menschen als Gattung) ausgerichteten theologi-schen Tradition und deren Korrektur in einer Theologie der Gesellschaft.Diese Gemeinsamkeiten in Problemwahrnehmung und Intention zwischenWendlands Ansatz und den hier vorzustellenden Überlegungen machen es nötig,von Anfang an die Kritik an Wendlands Ansatz einzubeziehen, sofern sie grund-sätzliche Fragen betrifft. Hierzu dient v.a. die Kritik von H.E. Tödt, welcher ex-plizit theologische Sozialethik in einen Gegensatz zur Theologie der Gesellschaftbringt. Allerdings – so ist anschließend darzulegen – kann eine theologische So-zialethik gar nicht auf eine Theologie der Gesellschaft und deren Derivate ver-zichten, weshalb über Wendland hinaus das Terrain solcher Ansätze weiter zubestimmen ist.
                                                     30 Vgl. zusammenfassend Dahm/Marhold 1990.31 Wendland scheint der Forderung E. Gerstenmaiers zuzustimmen, der als „Leitbild der neuen evan-gelischen Soziallehre »die Zukunft der Person« bezeichnet“ (Wendland 1956, 60).32 Wendland 1956, 61.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 27510.2.2 Theologie der Gesellschaft – Fehlansatz unter Fehlansätzen?Dre i  Feh lansä tze  evange l i scher  Soz ia l l ehre  nach  WendlandAls Ursache bisher mangelhafter theologischer Wahrnehmung gesellschaftlicherPhänomene und Prozesse diagnostizierte Wendland drei Fehlansätze der evangeli-schen Soziallehre, die er unter die Begriffe Dualismus, Idealismus und Chiliasmussubsumierte.1) Den liberalen Dualismus charakterisiert Wendland so: „Hier die christli-che Innerlichkeit des Einzelnen, das individualistisch verstandene Persönlichkeit-schristentum, – ihr gegenüber die eigengesetzliche Welt der Wirtschaft, der Ge-sellschaft und des Staates, die ihre eigene Notwendigkeit haben und ihre eigeneMoral entwickeln. Der ökonomische und politische Mensch kann nicht nach demGebot der Liebe handeln; er muss dem Profit nachgehen und Macht erobern oderausüben. Die Nächstenliebe wird zur »Privatmoral«, sie wird damit eingeschränktauf den engsten Raum des persönlichen und familiären Lebens, sowie auf das»karitative« Handeln am Einzelnen, während in der Welt der Berufsarbeit dieharten Gesetze des Konkurrenz- und Machtkampfes gelten.“33 Zu dieser Traditiongehört der fast prinzipielle Verzicht auf eine theologische Sozial-Ethik, ein reinpersonalistisches Verständnis der Rechtfertigung und Versöhnung oder der Heili-gung und der Nachfolge – sei es orthodox, pietistisch, idealistisch oder anders.2) Die idealistische Theologie der »Schöpfungsordnungen« sieht Wend-land „vielfach verbunden mit der Idee einer direkten Offenbarung Gottes in derGeschichte von Volk und Staat.“34 Deutlich wird, dass in Wendlands Kritik v.a.die Kritik an deutsch-christlichen Positionen der Vorkriegszeit und ihrer Vorläuferim 19. Jahrhundert zum Ausdruck kommt, die z.B. eine Auseinandersetzung mitden christlichen Soziallehren des angelsächsischen Westens verunmöglicht hat-te.353) Der dritte Fehlansatz ist derjenige des sozialen Chiliasmus, „der Erwar-tung des diesseitigen Reiches Christi als der innergeschichtlichen Vollendung derGesellschaft zu einem Zustande absoluten Friedens, vollkommener Wohlfahrt,Gerechtigkeit und Humanität, der durch die Anstrengungen der Christenheit oderaller Menschen, »die guten Willens sind«, erreicht werden muss und kann, so dassschließlich die Gesellschaft christlich und das Christentum gesellschaftliche                                                     33 Wendland 1956, 62.34 Wendland 1956, 64.35 „Volk und Nation konnten ... wie selbstverständlich unter dem Einfluss des nationalstaatlichenDenkens des neunzehnten Jahrhunderts als die eigentlichen und entscheidenden Träger der Ge-schichte entsprechend der Schöpferordnung Gottes angeschaut werden; die unkritische Selbstver-ständlichkeit, mit der diese Voraussetzung gemacht wurde, führte zu einer schwerwiegenden Ver-kürzung der christlichen Soziallehre in Gestalt einer einseitigen nationalstaatlich gebundenen Ethik,die in der Auseinandersetzung mit dem Sozialismus, vor allem mit der christlichen Soziallehre desangelsächsischen Westens, zum Beispiel seiner naturrechtlichen Tradition, innerlich unfrei war,obwohl sie selbst eine Art begrenzten, nationalen und politischen Naturrechts, nur in anderer Ter-minologie, vertrat.“ (Wendland 1956, 65) Bezüglich des Volkes und der Nation ist in Deutschlanddie unkritische Selbstverständlichkeit nach dem Nationalsozialismus hinreichend aufgehoben wor-den, bezüglich des Staates als selbstverständlichen Trägers und Repräsentanten des Gemeinwohls(so die Wirtschaftsdenkschrift in Ziff 183) ist noch viel Arbeit zu leisten. Beiträge hierzu findensich in Fetzer/Gerlach 1998.



276 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischWirklichkeit geworden ist. Eine optimistische Naturrechtslehre und Anschauungvom Menschen gehören vielfach zu diesem Chiliasmus hinzu.“36Wendlands  „Theo log ie  de r  Gese l l schaf t“  in  ih ren  GrundzügenDie Abgrenzung gegen diese Fehlansätze durchzieht Wendlands weitere Ausfüh-rungen. Dabei kann er die partiellen Wahrheitsmomente jener Fehlansätze durch-aus anerkennen: Der Dualismus z.B. bewahrt das „Bewusstsein der ungeheurenMacht und des Eigengewichts der ganzen sozialen und wirtschaftlichen Welt, dieallen Eingriffen, ja Revolutionen zu Trotze offenbar immer die Welt bleibt, in deres um Geld und Gut, um Ruhm und Erfolg, um Macht und Befriedigung aller irdi-schen Bedürfnisse geht und darum dem Reiche Christi fremd und gegensätzlichgegenübersteht,“37 ein Faktum, das insbesondere im sozialen Chiliasmus leichtüberspielt wird.38 Die idealistischen Schöpfungsordnungen sind für Wendland ein(unglücklich geratener) Versuch, die Naturrechtstraditionen aufzunehmen und denDualismus des ersten Typs zu überwinden. Entgegen der Neigung des dualisti-schen Typs, die soziale Aufgabe des der Kirche nur als Anhängsel des Kirchenbe-griffs unter dem Motto der guten Werke zu subsumieren, wird hier die sozialeAufgabe wirklich vom Auftrag und dem Sein der Kirche her zu erfassen ver-sucht.39 Die größte Nähe dürfte Wendlands Ansatz zum chiliastischen Typ auf-weisen, da„die universale Erwartung des Gottesreiches, der Gottesherrschaft über diese Erde, dieunaufgebbare Wahrheit des Chiliasmus darstellt. ... Gegenüber der individualistischenJenseitserwartung hat der Chiliasmus ein entscheidendes Element der christlichenReich-Gottes-Hoffnung lebendig erhalten, ohne freilich in seinen modernen, verwelt-lichten Formen die Erkenntnis des Dämonischen und die Verkündigung des Gerichtsüber die Welt zu vollziehen, die mit dem urchristlichen Chiliasmus (so in der Offenba-rung des Johannes!) unlöslich verknüpft sind. Ohne die universale Erwartung der neuenWelt kann es christliche Theologie der Gesellschaft nicht geben.“In diesem Zitat sind (mit einer Ausnahme) die wesentlichen theologischen Motivebereits angesprochen, mit denen Wendland die geschilderten Abwege zu vermei-den versucht. Seinen eigenen Ansatz bezeichnet er als universal-eschatologischund behauptet, dass er der einzig mögliche für eine Theologie der Gesellschaftsei.40Die nicht existentialistisch, sondern geschichtlich verstandene Eschatologievermeidet die tendenziell statischen Vorstellungen von dualistischer und idealisti-scher Gesellschaftsinterpretation. Historische Ordnungen werden eingezeichnet indie Entwicklung hin auf das universale Reich Gottes. Wendland unterscheidetUrzeit, Endzeit und Zwischenzeit. Für sozialtheologische Aussagen ist die Zwi-schenzeit der dominierende Zeitmodus, weshalb die Idee zeitloser Strukturen von                                                     36 Wendland 1956, 66.37 Wendland 1956, 62.38 Wendlands Kritik am Chiliasmus des amerikanischen Social Gospel geht hierin parallel zur KritikR. Niebuhrs in seinem Epoche machenden Werk „Moral Man and Immoral Society“, Niebuhr1960.39 Vgl. Wendland 1956, 65f.40 Vgl. Wendland 1956, 62.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 277einer christlichen Ordnungslehre fernzuhalten ist (gegen den Traditionalismuseiner Lehre von den Schöpfungsordnungen). In diesem theologischen Zeitmodusder Zwischenzeit können dann aber naturrechtliche Normen, die für jedermann,Christ und Nicht-Christ, gültig sind, »von neuem, jedoch kritisch, unter Wahrungder eschatologischen Grenze, legitimiert und in Kraft gesetzt«41 werden. WährendErnst Troeltsch, ein Hauptvertreter des liberal-dualistischen Fehlansatzes, als zu-sammenfassendes Ergebnis formulieren konnte „Es bleibt dabei ... das ReichGottes ist inwendig in uns“42 und die Sozialstrukturen relativ abgekoppelt außeruns – wird bei Wendland das Reich Gottes zur strikt geschichtlich verstandenenZukunft, die in Gestalt der Kirche als Vorhut jenes Reiches bereits präsent ist.„Wer Reich Gottes sagt, sagt Kirche.“ Die Rede von den zwei Reichen weist ebenauf den Status der Zwischenzeit hin, in der „die von Gott erschaffene Welt nochnicht mit dem Reiche Gottes identisch ist und »Welt«, Menschenwelt, Gesell-schaft und deren Geschichte immer auch die Wirkungs- und Machtzeit der dämo-nischen Gewalten meint, die noch nicht abgelaufen ist, wie vor allem an der Herr-schaft des Todes erkannt werden kann, der als der letzte und größte Feind erstnoch überwunden werden muss.“43Diese Dämonenlehre unterscheidet Wendlands Ansatz von den chiliastischenAnsätzen. Für die christliche Soziallehre bedeutet dies: „Wenn sie einerseits vonder geschichtlichen Verleiblichung des Reiches Christi in der Kirche auszugehenhat, dann muss sie andererseits auch die dämonische Veränderung der geschichtli-chen Institutionen und der sozialen Strukturen ins Auge fassen, die Christus dieWelt und die Weltherrschaft zu entwinden trachtet. Man kann nicht von der Chri-stusherrschaft reden und das rühmen, was Gott in der Geschichte der Menschheitzu ihrer Verwirklichung getan hat, ohne alsbald das Reich des Widersachers zusehen.“44Heinz-Dietrich Wendland hat die evangelische Sozialethik und Theologie invielfacher Weise geprägt.45 Einige Aspekte seien hier genannt: Er hat erstens bei-getragen zur Rezeption des in den Vollversammlungen des Ökumenischen Ratesin Amsterdam 1948 und Evanston 1954 formulierten Leitbilds der „verantwortli-chen Gesellschaft“ in der deutschen theologischen Sozialethik, der damals alsBrückenbegriff diente für die sozialethische Diskussion über die Grundprinzipienwestlich-demokratischer Ordnungen. Für die unternehmensethische Diskussionheute wäre es eine strukturanaloge Aufgabe, zu klären, was die Ablösung desLeitbilds der verantwortlichen Gesellschaft zugunsten der Formulierung „Just,Participatory and Sustainable Society“ in den Vollversammlungen Uppsala 1968und Bukarest 197446 mit jenem über die UNO-Konferenz in Rio de Janeiro 1992mittlerweile zum Leitbegriff gewordenen Begriff der Nachhaltigkeit zu tun hat.Denn sustainability wird mehr und mehr zum Schlüsselbegriff normativerSelbstreflexion und Selbstbestimmung von Unternehmen.                                                     41 Wendland 1959, 152.42 Troeltsch 1912, 986.43 Wendland 1956, 70.44 Wendland 1956, 77.45 Vgl. Dahm/Marhold 1990.46 Vgl. Stierle 2001, 283.



278 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischFrüher als andere hat Wendland zweitens dazu aufgefordert, dass die Theologieaus den verkrampften Gegensätzen von Eschatologie und Naturrecht heraustretenmüsse;47 eine Forderung, die unabhängig von seiner Lösung eines kritisch-eschatologischen Naturrechts in der „Zwischenzeit“ nichts an Aktualität verlorenhat. Wirksam war auch drittens der von Wendland geprägte Begriff der gesell-schaftlichen Diakonie. Dieser trug dazu bei, das Diakonieverständnis über (zwarmassenhaft organisierte, aber der Struktur nach doch) Einzelfallhilfe hinaus inRichtung gesellschaftlicher (Mit-)Verantwortung der Kirche zu erweitern.Wendlands Arbeiten waren stark am kirchlichen Gegenwartsgeschehen ori-entiert, allerdings verbunden mit einem stark dogmatisch geprägten Kirchenbe-griff. Daraus ergeben sich notgedrungen Spannungen. Wenn Wendland formulie-ren kann: „Wer Reich Gottes sagt, sagt Kirche“48, dann stellt sich die Frage nachder Umkehrbarkeit dieses Satzes: Wer Kirche sagt, sagt Reich Gottes. Was be-deutet dies, wenn mit Kirche auch die Realität traditioneller Kirchengemeindenund rechtlich verfasster Kirchenkörper gemeint ist? Für Wendland spielte hier derBegriff der weltlichen Christenheit als Folgegestalt der Kirche eine entscheidendeRolle. Nicht in der kleinbürgerlichen Kerngemeinde oder in der akademischenTheologie, sondern in der weltlichen Christenheit entstehen die sozialtheologi-schen Begriffe.49Sozia le th ik  s ta t t  Theo log ie  de r  Gese l l schaf t?  Tödts  Kr i t ikenan  WendlandHeinz Eduard Tödt publizierte 1961 eine Kritik zu Wendlands „Theologie derGesellschaft“, die wegen ihrer grundsätzlichen Relevanz 1990 in einem Sammel-band zu Grundlegungsfragen evangelischer Ethik wieder veröffentlicht wurde.Seine Kritikpunkte50 lassen sich einteilen in inhaltliche Kritik, Kritik der ange-wandten Hermeneutik und grundsätzlich methodologische Kritik:1) Inhaltlich kritisiert Tödt erstens die Nachwirkung vormoderner Gesell-schaftsvorstellungen in Wendlands Ansatz. Dieser übernimmt aus der damaligenSoziologie die Unterscheidung primärer und sekundärer gesellschaftlicher Syste-me. Den primären Grundformen des vorindustriellen Zeitalters, d.h. gewachsenen,natürlichen Gemeinschaften und organischen Zusammenhängen wie Familie,Volk, Berufe und Berufsstände stehen die sekundären Systeme moderner Gesell-schaften gegenüber, die künstlich geschaffen und auf berechenbare Funktionser-füllung hin angelegt sind. Diese Unterscheidung übernimmt Wendland theolo-gisch. Zum einen werden die primären Gliederungen mit den drei klassischenMandaten Gottes in enge Verbindung gebracht (politische Ordnung, Ehe, Arbeit).Diese gelten als Stiftungen Gottes, während die sekundären Institutionen (Partei-en, industrielle Betriebe, Interessenverbände, Massenorganisationen etc.) mensch-                                                     47 Wir müssen „die traditionellen Gegensätze zwischen einer mehr naturrechtlich und einer mehreschatologisch denkenden Theologie überwinden“ (Wendland 1957, 146).48 Wendland 1956, 67.49 Vgl. Wendland 1959, 139.50 Ich übergehe dabei den bei Tödt durchgeführten Vergleich mit Ernst Troeltsch. Dieser bezieht sichv.a. auf das jeweilige Kirchenverständnis und wird daher implizit in Kapitel 13 wieder aufgenom-men.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 279lich autonome Gebilde sind und nicht die gleiche Dignität beanspruchen könnten.Zum anderen neigen die sekundären Institutionen aufgrund ihrer Funktionsspezi-fität dazu, Person und Funktion oder Person und Arbeit zu trennen und damit denMenschen ganz zum Instrument herabzusetzen, was im Widerspruch zum Men-schenbild des christlichen Humanismus steht. Tödt kritisiert – m.E. zu Recht –,dass beispielsweise das Volk auf der Seite der primären Ordnungen zu stehenkommt. Auch für Volksgemeinschaften gelte, was für die sekundären Institutio-nen gelte: Auch mit ihnen „kann der emanzipierte Wille so umgehen, dass derMensch gegenüber der Volksordnung ... zum bloßen Mittel, zum Instrumentwird.“51 Allgemeiner formuliert lautet Tödts Kritik: „So wird der qualitative Vor-rang, den die primären Institutionen infolge der Nachwirkung des romantisch-konservativen Organismusgedankens auch bei vielen Soziologen haben, theolo-gisch überhöht, anstatt dass er kritisch eingeschränkt wird durch den Blick auf dasGesetz der Sünde, unter dem eben auch die primären Ordnungen stehen.“522) Eine zweite inhaltliche Kritik bezieht sich auf die quasi-ontologische Qua-lität, welche den „Dämonen“ innerhalb Wendlands Geschichtsinterpretation zu-komme. Gottes Handeln beziehe sich bei Wendland nur auf die gemeinschaftstif-tenden und Welt-erhaltenden Kräfte. Dies sei theologisch nicht möglich, „denn sogewiss Gottes letzte Absicht auf Leben zielt, so gewiss handelt er in dieser Weltnicht nur erhaltend, sondern auch zerstörend. Man kann also nicht Verfall undDestruktion von Ordnungen und Institutionen direkt als Werk dämonischerMächte ansetzen. Deren Seinsweise liegt gerade nicht auf einer Ebene mit demHandeln Gottes, sondern hat in ihrer »ontologischen« Nichtigkeit eine andereStruktur. Die Orientierung sozialethischer Maßstäbe an dem Begriff der Dämoni-sierung erscheint uns also dogmatisch bedenklich, weil sie das Gottesverständnisbeeinträchtigt.“53 Auf solche Dämonisierungen könne verzichtet werden, wenndie reformatorische Rechtfertigungslehre im Allgemeinen und der in ihr enthalte-ne Sündenbegriff im Besonderen stärker fruchtbar gemacht werden als dies beiWendland der Fall ist.543) Die hermeneutische Kritik Tödts hat zwei Aspekte. Im Blick auf den Um-gang mit biblischen Texten beobachtet er, dass der Neutestamentler Wendland inseiner Phase als Sozialethiker „meist ganz unmittelbar von den »neutestamentli-chen Grundfragen« zu den Gegenwartsproblemen einen Bogen“ spannt.55 DieBotschaft des Neuen Testaments „wird von Wendland so sehr als nicht-welthaftund geradezu zeitlos verstanden, dass er dem Problem ihrer Übersetzung in dieVerstehensstrukturen des gegenwärtigen Menschen keine Aufmerksamkeit wid-met. Das Kerygma ist für ihn das eine und gleiche Kerygma im Neuen Testamentund bei uns; aber als solches ist es geschichtsmächtig, es schafft Kirche, und zwarso, dass diese immer den sozialen Ordnungen als grundsätzlich eigene Größe ge-genübersteht.“56 Die Rede von den Dämonen gilt Tödt wiederum als Exempel                                                     51 Tödt 1961/1990, 164.52 Tödt 1961/1990, 174.53 Tödt 1961/1990, 173.54 Vgl. Tödt 1961/1990, 173-175.55 Tödt 1961/1990, 154.56 Tödt 1961/1990, 168.



280 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischjenes Ausfalls hermeneutischer Reflexion bei Wendland. Da dieser mythologischeAussagen in seine eschatologisch-realgeschichtliche Sicht übertrage, werde „nichtmehr deutlich, dass die kerygmatischen Aussagen des Neuen Testamentes nichtohne weiteres gleichgesetzt werden können mit den mythologischen Vorstellun-gen, derer sie sich bedienen.“57 So käme es zu einer nicht begründeten und teil-weise exegetisch falschen Motivzusammenstellung, z.B. in der Gleichsetzung desReichs des Antichrist im eschatologischen Endkampf mit den dämonischen Ge-walten.4) Diese Kritik der Hermeneutik biblischer Texte wird bei Tödt überbotendurch seine Kritik an der „Welt-Hermeneutik“ Wendlands. Schon durch Wortewie Luk. 17,20f58 sei eine realgeschichtliche Gegenüberstellung des ReichesGottes mit dem Reich des Antichrist verwehrt. „Es dürfte nicht angehen, aus demGottesreich ... ein vorstellbares Element im Weltprozess zu machen.“59 Daherdürfe auch nicht – wie Wendland es tut – von christlichen Ordnungen und christli-chem Naturrecht gesprochen werden – auch wenn diesen nur der Status mittlererAxiome zukomme. Während Wendland versucht, innerhalb weltlicher Kulturbil-dungen nach Nähe und Distanz zu christlichen Traditionen zu differenzieren,müsse man – so Tödt – „viel deutlicher sagen, dass Gott auch ohne christlicheOrdnungen aus freier Gnade die Weltlichkeit der Welt erhält, wo und wann es ihmgefällt“60.5) Dieser theologische Zugang zu Fragen der Weltgestaltung hat methodischeKonsequenzen, nämlich die Ablehnung nicht nur naturrechtlicher Argumentatio-nen, sondern der theologischen Verarbeitung sozial- oder human-wissenschaftlicher Ansätze überhaupt. So kritisiert Tödt den Import von organo-logischen Vorstellungen aus der Soziologie nicht nur inhaltlich (s.o.), sondernführt dies auf ein grundsätzlich methodisches Problem bei Wendland zurück: „In-dem das theologische Urteil nicht seinen eigenen Ausgangspunkt hat, sondernsich aus einer theologisch vertieften Sicht der Grundcharaktere gesellschaftlicherInstitutionen ableitet, lässt es sich von vornherein in einen fremden Rahmen ein-weisen und läuft Gefahr, innerhalb dieses Rahmens den vorliegenden Anschauun-gen nur eine »höhere Weihe« zu geben. Verzichtet aber das sozialethische Urteilauf eine theologische Wesensfeststellung gegenüber gesellschaftlichen Ordnungenund bemüht sich um die Erkenntnis, welcher Umgang mit gegebenen und immerrelativen Ordnungen, Vorstellungen und Zielsetzungen dem Glaubensgehorsam inder konkreten Situation entspricht, so verfolgt es damit ein Verfahren, das der re-formatorischen Rechtfertigungslehre angemessener sein dürfte.“61Daher sei es – so die Konsequenz – „der Gemeinde versagt, eigene Werte zuproduzieren und sie der Gesellschaft anzubieten“. Entscheidend sei, dass „derUmgang mit begegnenden Normsystemen und Wertvorstellungen aus dem Ge-                                                     57 Tödt 1961/1990, 171.58 „Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man’s beobachten kann; man wird auch nicht sagen: Sie-he, hier ist es! oder: Da ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ In LuthersÜbersetzung „das Reich Gottes ist inwendig in euch“ entspricht diese Stelle dem oben zitierten Fa-zit von Troeltsch.59 Tödt 1961/1990, 172.60 Tödt 1961/1990, 170.61 Tödt 1961/1990, 175.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 281horsam des Glaubens heraus erfolge und paradigmatischen Charakater für dieganze Gesellschaft gewinne.“62 In Anlehnung an Luthers Freiheitsschrift formu-liert Tödt die Aufgaben christlicher Sozialethik: die „freie Distanz gegenüber allengegebenen Normen“ zu suchen und gleichzeitig „bestimmte weltliche Normenganz ernst (zu nehmen) und ... um der Liebe willen als bindend“ anzuerkennen.63Diese Sozialethik werde dann – so Tödt – einer Reihe von Problemen begeg-nen, die Wendland behandelt hat. „Auch Wendlands Gedanken über den Auftrageiner »weltlichen Christenheit« sollten aufgenommen und weitergeführt werden –aber nicht aus einer sozialtheologischen Sicht heraus, die allzu sehr bei der theo-logischen Erschließung des Wesens gesellschaftlicher Institutionen von vorgege-benen Anschauungen abhängig wird.“64 Um der Unabhängigkeit des theologi-schen Urteils willen sei das Konzept einer Theologie der Gesellschaft zugunstentheologischer Sozialethik abzulehnen.Eine  Kr i t ik  de r  Kr i t ikenBei der Beurteilung von Tödts Kritiken ist es sinnvoll, die verschiedenen Kritike-benen zu unterscheiden:zu 1 und 2) Mit Tödt sind m.E. die Nachwirkungen organologisch-romantischer Vorstellungen65 genauso zu kritisieren wie die vielfache Rede vonDämonen. Die Unangemessenheit der Dämonenlehre ergibt sich aber nicht nur(wie bei Tödt) aus dem Hinweis auf die von Karl Barth festgestellte ontologischeNichtigkeit dämonischer Mächte, sondern auch aus den möglichen Konsequenzendieser Redeform, die Wendlands eigenen Intentionen widersprechen dürften. Zumeinen kann der Kampf gegen gesellschaftliche Dämonien chiliastisch umkippen,z.B. in einer Theologie der Revolution, mit der sich Wendland durchaus kritischauseinandergesetzt hat. Zum anderen kann die negativ-kritische Funktion derEntlarvung dämonischer Entartungen verwechselt werden mit der konstruktivprophetischen Funktion, Licht in der Welt und für die Welt zu sein. Die Entlar-vung des Dämonischen ist noch keine Prophetie.66zu 3) Die zu geringe Bedeutung hermeneutischer Reflexion in der Auslegungbiblischer Texte und Wendlands Neigung, „mythologische Aussagen in seineeschatologisch-realgeschichtliche Sicht zu übertragen und sie so als objektivierteVorstellungen für die Gegenwart auszulegen,“ müssen ebenfalls kritisiert werden.Über Tödt hinaus wäre die Frage zu stellen, welche Konsequenz die durchgängige                                                     62 Tödt 1961/1990, 176.63 Tödt 1961/1990, 176.64 Tödt 1961/1990, 176.65 Allerdings hat Wendland – natürlich unter Bezugnahme auf damals prominente Soziologen – dieGegenwartsfragen so ernst genommen, dass noch genauer zu untersuchen wäre, ob diese inhaltlicheKritik den Ansatz von Wendland im Ganzen oder Widersprüche innerhalb seines Denkens betrifft –eine weniger systematisch als vielmehr theologiegeschichtlich relevante Frage.66 Dies trifft aber nicht nur auf Wendlands Rede vom Dämonischen zu, sondern auch auf das Theo-logoumenon der Götzenkritik, die seit der frühen Dialektischen Theologie auch stärker auf sozialeund politische Ordnungen bezogen wurde. Karl-Wilhelm Dahm hat in seinen Rückfragen an dieKritiker der Marktwirtschaft darauf hingewiesen, wie in Verbindung mit dem Motiv des biblischgebotenen Eintretens für Arme und Benachteiligte durch „solche Mythisierungen zu Götzen oderzu Sündenböcken komplizierte ethische Probleme vernebelt und pauschalisiert werden, statt sie ra-tionalen Analysen und Lösungen entgegenzuführen.“ (Dahm 1992, 281)



282 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischNicht-Beachtung des Alten Testaments bei Wendland hat.67 Diese Kritik ist m.E.umso fruchtbarer, je besser und hermeneutisch reflektierter sie die Stärke derWendland’schen Arbeiten beibehält – die Orientierung an den Orientierungspro-blemen der Gegenwart.68zu 4) Tödts Betonung der Weltlichkeit der Welt ist – in Barthianischer Tradi-tion interpretiert – selber wieder eine bestimmte theologische Welt-Hermeneutik.Die Behauptung dieser Weltlichkeit hat nichts zu tun mit dem Vorrang rationaler,„weltlicher“ Analyse vor zu schnellen Vereinnahmungen mit religiösen Begriffen.Diese behauptete Weltlichkeit ist ein theologischer Begriff (Welt als GegenüberGottes), der geeignet ist, innerweltliche Differenzen zu nivellieren. Im Gegensatzzu dieser hermeneutischen Kritik, wird hier die These vertreten, dass theologischeInterpretationen gesellschaftlicher Strukturen sogar unumgänglich sind, sofern derdualistische Fehlansatz vermieden werden soll.Beispielsweise macht es (in dieser Hinsicht!) keinen prinzipiellen Unter-schied, wenn an die Stelle individualistischer christlicher Innerlichkeit im Gegen-über zur eigengesetzlichen Welt ein nicht-empirischer Gemeindebegriff gesetztwird. Im individualistisch-dualistischen Modell stand der innerlich freie Chri-stenmensch der eigengesetzlichen äußeren Welt gegenüber bzw. fügte sich alsdienstbarer Knecht derselben in liebender Unterordnung ein. Im ekklesiologisch-dualistischen Modell steht eine nicht-empirisch bestimmbare Gemeinde in freierDistanz gegenüber allen gegebenen Normen und nimmt bestimmte (welche?)weltliche Normen um der Liebe willen als bindend an.Auch die von Tödt formulierten Aufgaben theologischer Sozialethik, wennsie denn konkret werden soll, können ohne eine solche theologische Interpretationgar nicht geleistet werden. Tödt hat 1977 einen ersten und 1979 einen zweitenVersuch zu einer ethischen Theorie sittlicher Urteilsfindung vorgelegt,69 die inverschiedenen Abwandlungen rezipiert worden ist.70In der Fassung von Dietz Lange lauten die Urteilsschritte: Analyse der Situa-tion – Prüfung der subjektiven Bedingungen – genaue Bestimmung des Konflikts– Abwägen der Verhaltensalternativen – Reflexion der Maßstäbe (Normen) –Güterabwägung – Entscheidung – Überprüfung.71 Lange hat in seiner Rezeptiondes Urteilsschemas darauf hingewiesen, wie sich seine theologische Grundlegung                                                     67 Ein Indiz: Das Bibelstellenverzeichnis in Wendland 1956 enthält knapp 200 neutestamentlicheBibelstellen und genau vier Stellen des Alten Testaments, von denen im Text zwei ihre Relevanzdaraus erhalten, dass sie ausdrücklich im Neuen Testament aufgenommen wurden.68 Tödt 1961/1990, 154 beschreibt dies in Aufnahme einer Selbstbeschreibung Wendlands so: „Seineeigentlichen Gesprächspartner sind weder die Sozialethiker vergangener Zeiten noch die Historikerchristlicher Soziallehren noch die Vertreter gegenwärtiger theologischer Richtungen, sondern dieMänner, die nach 1945 mit Wort und Tat Vorstöße zu modernem sozial-kirchlichem Handeln un-ternommen haben.“ Wenn man den mit Wort und Tat unternehmenden Männern auch die Frauenhinzugesellt, ist zu fragen: Für wen sollte theologische Sozialethik denn sonst betrieben werden?Was sagt es eigentlich über das Fach aus, dass dies überhaupt erwähnenswert ist und Tödt meint,Wendland gegen Kritiker mit dem Argument verteidigen zu müssen, dass es doch legitim sei, „dassein Theologe sein Denken nicht in erster Linie als Fortführung der Probleme seiner theologischen»Wissenschaft«, sondern als klärende Selbstbesinnung für das Handeln in der Kirche, für den Wegder Gemeinde versteht“? (Tödt 1961/1990, 155) Welche der beiden Alternativen ist eigentlich legi-timierungsbedürftig?69 Tödt 1977; Tödt 1979/1990.70 So z.B. bei Rich 1987, 224-233 und Lange 1992, 519-523.71 Lange 1992, 522f.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 283der Ethik in allen Stufen des Urteilsprozesses widerspiegelt, nicht nur in derNormprüfung, sondern schon in der Situationsanalyse, der Erwägung der Verhal-tensalternativen sowie in Entscheidung und Überprüfung.72 Die Aufforderung zuwahrer Weltlichkeit theologischer Theoriebildung ist denn auch überflüssig, wennnicht die Theologie meint, der Weltlichkeit ihrer eigenen Profession entfliehen zukönnen.zu 5) Problematisch scheint mir die Art, in der die hermeneutische und me-thodologische Kritik vorgetragen wird. Zum Anspruch des ausschließlich eigenentheologischen Ausgangspunktes hat Dietrich Ritschl unter der Überschrift„Scheinprobleme theologischer Ethik“ treffend formuliert: „Schon die Zielsetzungeiner ausschließlich theologischen Begründung einer ethischen Theorie ist einScheinproblem. ...Theologische Ethik beansprucht zu viel, wenn sie die temporä-ren ethischen Theorien, die sie erstellen will und soll, einzig aus theologischenSätzen begründen will. Sie leistet zu wenig, wenn sie in kritischer Abwehr gegendie Gefahren der Verabsolutierung philosophischer Ethik (und sozialwissen-schaftlicher Ansätze; Ergänzung JF) verharrt.“7310.2.3 Zwischenfazit: Weltlose Hermeneutik?Theologische Ontologisierungen sozialwissenschaftlicher Interpretationen undVerobjektivierungen mythologischer Aussagen lassen sich am besten vermeiden,wenn theologisch auf Ontologisierungen und Objektivierungen verzichtet wird:nicht nur in Bezug auf christliche Ordnungen oder gesellschaftliche Dämonien,sondern auch im Hinblick auf dogmatische Festlegungen des Gottes- oder Offen-barungsbegriffs. Die Unterscheidung von Kerygma und mythologischen Bildernhilft nicht weiter, wenn die Worte, in denen das Kerygma formuliert wird, selberwieder den Charakter eines Mythos oder Mythosersatzes annehmen, z.B. wenndie Aussage getroffen wird, dass das Kerygma Kirche schaffe (Wendland) oderGott aus freier Gnade und ohne christliche Ordnungen die Weltlichkeit der Welterhalte (Tödt).Letztere Argumentation täuscht "Weltlichkeit" vor, die nicht durchzuhaltenist. Dies gilt zumindest dann, wenn mittels der analogia fidei, mit Hilfe einer chri-stozentrischen Offenbarung dogmatisch bestimmt wird, was Weltlichkeit inhalt-lich bedeutet, z.B. wie die wahre weltliche Aufgabe des Rechtsstaates theologischzu bestimmen sei.74 Damit wird das Problem des Imports kultureller Sprachfor-men und ihrer inhärenten Normativität lediglich aus der Sozialethik in die Dog-matik verlagert – und unterliegt dort der Gefahr noch größerer Verschleierung.Damit verbunden ist dann eine Verschiebung der Diskurshoheit – weg von derweltlichen Christenheit75 hin zu den Fachtheologen. Da bleibt Tödts Zugeständnis                                                     72 Lange 1992, 522f.73 Ritschl 1988, 289f. Die Tabuisierung von Begriffen und Termini habe die theologische Ethik ineine Sprachverengung und damit in ein gesellschaftliches Ghetto geführt. Als Test für diese Be-hauptung weist er auf sein Arbeitsfeld medizinischer Ethik hin. Die Wirtschaftsethik und v.a. dieUnternehmensethik ließe sich problemlos als weiteres Testfeld heranziehen.74 Dieses Verfahren hat bekanntlich Karl Barth in „Rechtfertigung und Recht“ gewählt. Vgl. Barth1938/1989 hierzu auch Rich 1987, 150-157.75 Dort bilden sich nach Wendland die sozialtheologischen Begriffe.



284 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischan Wendland, seine „Gedanken über den Auftrag einer »weltlichen Christenheit«sollten aufgenommen und weitergeführt werden“76 ein Lippenbekenntnis. In die-ser Tradition gibt es keine Basis für ernsthaft interdisziplinäres Gespräch, wie eseines der Hauptanliegen Wendlands war.Anzustreben wäre eher eine doppelte und gleichzeitig zu vollziehende Her-meneutik gesellschaftlicher Strukturen und christlicher Traditionen im interdiszi-plinären Gespräch. In Anwendung des Story-Konzepts formuliert Ritschl als Auf-gabe theologischer Ethik: „Theologische Ethik kann man als das absichtliche Su-chen nach dem Wiedererkennen biblischer (und späterer) Traditionselemente inder gegenwärtig erlebten ethischen Problemsituation definieren. Ich nenne diesegenerelle Suche – im Unterschied zum ethischen Einzelargument – die »Korre-spondenzfrage«: inwiefern korrespondieren mein Handeln, meine Entscheidun-gen, meine Maximen, den zentralen biblischen Stories?“77Mit dem Story-Konzept als Zeichen vor der Klammer könnte eine Relektüredes geschichtstheologischen Ansatzes von Wendland wieder fruchtbar werden.Innerhalb der Klammer können und müssen dann die inhaltlichen Kritiken Tödts(an organologisch-romantischen Gemeinschaftsvorstellungen oder an Dämonisie-rungen) aufgenommen werden. So ist die Aufgabe einer Theologie der Gesell-schaft bzw. die engere Aufgabe einer Theologie der Unternehmung neu gestellt:das absichtliche Suchen nach dem Wiedererkennen biblischer und späterer Tradi-tionselemente, welche einen theologischen Zugang zu denjenigen Phänomenenermöglicht, die als Unternehmen bezeichnet werden.10.3 Die Aufgabe einer Theologie der UnternehmungWendland bezeichnet seinen universal-eschatologischen Ansatz als den einzigMöglichen für eine Theologie der Gesellschaft, auch wenn er, wie dargestellt, dieWahrheitsaspekte anderer Ansätze durchaus anerkennt. Aus zwei Gründen kanndiese Absolutsetzung nicht übernommen werden: Zum einen wäre erst zu prüfen,ob für den wesentlich beschränkteren Gegenstandsbereich einer theologischenReflexion des Phänomens Unternehmung der gleiche Ansatz hilfreich, nötig odergar allein möglich wäre. Zum anderen – und das ist noch wichtiger – kommt insolchen Aussagen ein polemischer, immer auf Abgrenzung bedachter Stil desTheologie-Treibens zum Ausdruck, der im offenen Diskurs weder überzeugt,noch hilfreich für die Suche nach dem jeweils besseren oder verbesserten Deu-tungsansatz ist.78Die Auseinandersetzung mit anderen als den jeweils präferierten Deutungs-mustern kann auch weniger polemisch – gleichwohl nicht unkritisch erfolgen.Exemplarisch für einen solchen Stil der Theologie können die Arbeiten des ame-rikanischen Theologen Helmut Richard Niebuhr stehen – zunächst sein frühesWerk „Christ and Culture“.                                                     76 Tödt 1961/1990, 176.77 Ritschl 1988, 108.78 Vgl. den Abschnitt „Irenische Theologie“ bei Ritschl 1988, 340-341.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 28510.3.1 Christ and CultureWendland setzt mit dem Verhältnis von „Kirche und moderner Gesellschaft“ einund legt damit schon im Titel den Fokus auf die spezifische Modernität der Frage-stellung. Niebuhr geht (ungefähr zeitgleich79) von der Debatte über die Beziehungvon Christentum und Zivilisation aus, die von speziellen Fragen wie der nach derBedeutung christlicher Ethik im ökonomischen Leben bis zur allgemeineren Fragenach der Verantwortung der Kirche für die soziale Ordnung reicht. Aber bereitsauf der zweiten Seite erinnert er daran, dass die Frage nach „Christentum und Zi-vilisation“ eben keine neue Frage ist: „that Christian perplexity in this area hasbeen perennial, and that the problem has been an enduring one through all theChristian centuries.“80 Dabei gab und gibt es nicht eine einzige christliche Ant-wort, sondern nur eine Serie typischer Antworten, welche zusammen genommen– im Glauben betrachtet – „represent phases of the strategy of the militant churchin the world.“81 Die typischen und unterschiedlichen Antworten gelten in dieserDeutung als Teilstrategien des lebendigen Christus, dessen Nachfolger den Zu-sammenhang ihrer teils konfligierenden Strategien nur im Glauben erkennen kön-nen. Daraus ergibt sich die irenische Zielsetzung: „It is the purpose of the follo-wing chapters to set forth typical Christian answers to the problem of Christ andculture and so to contribute to the mutual understanding of variant and often con-flicting Christian groups.“82Niebuhr liest die (Kirchen- und) Theologiegeschichte der vergangenen 2000Jahre auf der Suche nach typischen Konstellationen, mit denen das „enduring pro-blem“ bearbeitet und gedeutet wird. Er identifiziert fünf typische Konstellationenund bezeichnet diese mit „Christ against Culture“, „Christ of Culture“, „Christabove Culture“, „Christ and Culture in Paradox“ und „Christ the Transformer ofCulture“.Theologisch geht es aber nicht um die realgeschichtliche Beschreibung desVerhältnisses von Christentum und Gesellschaft in unterschiedlichen Epochen.Thema ist vielmehr deren theologische Deutung. Die Begriffe „Christus undKultur“ stehen für Autoritäten, deren Verhältnis zueinander die Gläubigen undihre Gemeinschaften (selbst eine kulturelle Größe) immer neu bestimmen müssen.„It is not essentially the problem of Christianity and civilization; for Christianity, whe-ther defined as church, creed, ethics, or movement of thought, itself moves between thepoles of Christ and culture. The relation of these two authorities constitutes its pro-blem.“83Dieses Problem erscheint in unterschiedlichen Formen, die aber alle für das glei-che Grundproblem stehen: Vernunft und Offenbarung, Vernunftethik /Naturrechtund Gottes Gebot, Kirche und Staat – in all diesen Fällen geht es um die dahinter-stehenden Geltungsansprüche von Christus und Kultur.                                                     79 Auch „Christ and Culture“ ist ein Nachkriegswerk, welches auf Vorlesungen Niebuhrs 1949 zu-rückgeht und 1951 publiziert wurde.80 Niebuhr 1951, 2.81 Niebuhr 1951, 2.82 Niebuhr 1951, 2.83 Niebuhr 1951, 11.



286 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischVor dem Hintergrund seines irenischen Anspruch kann Niebuhr nicht mit einerbestimmten Definition von Christus und Kultur einsetzen. Denn mit einer Be-stimmung des Wesens Jesu Christi tritt man bereits in eben jene nie abgeschlosse-ne Debatte innerhalb derjenigen Gemeinschaft ein, für die "Jesus Christ – his life,words, deeds, and destiny – is of supreme importance as the key to the understan-ding of themselves and their world, the main source of the knowledge of God andman, good and evil, the constant companion of the conscience, and the expecteddeliverer from evil.“84 Die besondere Betonung einzelner Tugenden Jesu ist Teiljener Debatte, sei es die besondere Betonung der Liebe in den liberalen Traditio-nen, der Hoffnung in den eschatologischen Ansätzen, des radikalen Gehorsams inexistentialistischen Interpretationen, des vertrauenden Glaubens bei orthodoxenProtestanten oder der Demut in den monastischen Gemeinschaften.85Kern jedes dieser Aspekte Jesu Christi ist jedoch die Gottesrelation im mo-notheistischen Glauben. So hält H. Richard Niebuhr es für irreführend, wenn seinBruder Reinhold Niebuhr oder Adolf Harnack die Liebesethik Jesu so in das Zen-trum christlicher Ethik rücken, als sei christliche Ethik durch das Ideal der Liebecharakterisiert.86 Denn die Tugend der Liebe in Jesu Charakter – so H.R. Niebuhr– ist die Tugend der Liebe Gottes und des Nächsten in Gott, nicht die Tugend ei-ner Liebe zur Liebe. Obwohl Gott die Liebe ist, wird die Liebe nicht zu Gott.Analoges gilt für die anderen genannten Aspekte. Die besondere Autorität Jesuergibt sich aus dessen besonderer Gottesbeziehung, in welchen Begriffen und Bil-dern diese auch ausgedrückt werden mag.„The power and attraction Jesus Christ exercises over men never comes from him alo-ne, but from him as Son of the Father. It comes from him in his Sonship in a doubleway, as man living to God and God living with men. Belief in him and loyalty to hiscause involves men in the double movement from world to God and from God toworld. Even when theologies fail to do justice to this fact, Christians living with Christin their cultures are aware of it. For they are forever being challenged to abandon allthings for the sake of God; and forever being sent back into the world to teach andpractice all the things that have been commanded them.“87Mit Kultur ist ebenfalls nicht eine bestimmte historische Kulturform bezeichnet,sondern – austauschbar mit Zivilisation – jene künstliche, zweite Umwelt, welcheMenschen über ihre unmittelbare Naturbeziehung legen. „It comprises language,habits, ideas, beliefs, customs, social organization, inherited artifacts, technicalprocesses, and values.“88 Auch in Bezug auf Kultur bestimmt Niebuhr kein Wesender Kultur, sondern beschreibt verschiedene Aspekte. Kultur ist immer ein sozia-les Phänomen, sie ist Ergebnis menschlicher Anstrengungen, die, wenn sie über-liefert sind, nicht ohne eigene Mitwirkung vom Individuum angeeignet werden.Kulturelle Artefakte sind auf Ziele hin entstanden, so beinhaltet Kultur eine Weltder Werte – als zeitliche und materiale Realisationen derselben. Kulturelle Akti-vität ist daher immer auch auf deren Bewahrung bezogen – positiv oder negativ.                                                     84 Niebuhr 1951, 11.85 Vgl. Niebuhr 1951, 14-27.86 Vgl. Niebuhr 1951, 15f.87 Niebuhr 1951, 29.88 Niebuhr 1951, 32.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 287Pluralismus ist nicht ein spezifisch modernes Phänomen, sondern als Pluralismusder Werte charakteristisch für jede Kultur.„The cultures are forever seeking to combine peace with prosperity, justice with order,freedom with welfare, truth with beauty, scientific truth with moral good, technical pro-ficiency with practical wisdom, holiness with life, and all these with all the rest. Amongthe many values the kingdom of God may be included – though scarcely as the onepearl of great price. Jesus Christ and God the Father, the gospel, the church, and eternallife may find places in the cultural complex, but only as elements in the great plura-lism.“89Aus dem Pluralismus der Werte und dem Autoritätsanspruch Christi ergeben sichdie Spannungen zwischen „Christ and Culture“, welche zu einem unendlichenDialog führen – im christlichen Gewissen und in den christlichen Gemeinschaf-ten, die selbst Teil der Kultur sind. Jede Antwort ist immer nur vorläufig, führt zuneuen Fragen, Umbrüchen und weiteren Antworten. Bei der Sichtung solcherAntworten identifiziert Niebuhr fünf Idealtypen: zwei Extreme und drei mittlerePositionen.90Typ 1 (Christ against Culture) betont die Opposition, die Ablehnung allergesellschaftlich etablierten Sitten und Strukturen und stellt den Gläubigen vor„Entweder-Oder“-Entscheidungen. Beispiele sind die Ablehnung jüdischer Kulturoder die Angriffe auf die griechisch-römische Kultur in den neutestamentlichenSchriften, teilweise die Mönchsorden und sektiererischen Bewegungen des Mit-telalters mit ihrer Neigung, die Welt zu verlassen, aber auch kleinere Gruppen inwestlichen „christianisierten“ Gesellschaften, die ihren christlichen Glaubens imausdrücklichen Gegensatz zum Kapitalismus oder Kommunismus, zu Industria-lismus und Nationalismus, aber auch zu Katholizismus oder Protestantismus ver-stehen. An Tertullian und Tolstoi verdeutlicht Niebuhr diese Sicht.Typ 2 (Christ of Culture) ist die entgegengesetzte Position, welche auf dieÜbereinstimmung der Kulturentwicklung und Christi Werk und Wille setzen. Je-sus wird häufig zum Helden, Vorbild und Lehrer menschlichen Kulturentwick-lung. Er selbst wird zum Teil des kulturellen Erbes – meist der westlichen Zivili-sation. Christlicher Glaube und Kultur werden identifiziert. Niebuhr sieht – jen-seits extremer inhaltlicher Unterschiede – diesen Typus bei den Nazarenern undEbioniten, mit denen Paulus im Konflikt stand, in der christlichen Gnosis, beiAbaelard und natürlich ab dem 17. Jahrhundert bei John Locke, Leibniz, Kant,Thomas Jefferson, dem Schleiermacher der Religionsreden, Hegel, Emerson undv.a. bei Albrecht Ritschl, im Social Gospel eines Walter Rauschenbusch, Harnack,Shailer Matthews oder auch Leonhard Ragaz in der Schweiz.Typ 3 (Christ above Culture) ist dem zweiten Typ darin verwandt, dassauch hier Christus als Erfüllung kultureller Erwartungen gilt und als derjenige, derdie Institutionen einer wahren Gesellschaft wiederherstellt. Allerdings geschiehtdies nicht bruchlos: An die Stelle einer (meist noch zu erfüllenden) Identität vonChristus und Kultur tritt die Synthese. Kulturelle Errungenschaften werden in derBegegnung mit Gott in Christus nicht negiert, sondern durch Christi Werk jenseits                                                     89 Niebuhr 1951, 38f.90 Zum Folgenden vgl. Niebuhr 1951, 45-229.



288 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischmenschlichen Handelns und jenseits menschlicher Macht vollendet. Clemens vonAlexandrien und vor allem Thomas von Aquin und seine Nachfolger gelten alsExponenten des synthetischen Typs.Typ 4 (Christ and Culture in Paradox) beinhaltet auch eine konstruktiveZuordnung von Kultur und Christusglauben, aber mit einer spezifischen Diffe-renz. Entgegen dem synthetischen Typ wird eine hierarchische Überordnung unddamit Anknüpfung der Autorität Christi an Welt – Natur – Kultur strikt abgelehnt,genauso wie die im Identitätstypus nötigen Umdeutungen christlicher Ansprüche.Aber auch die Weltdimension soll nicht negiert werden. Vielmehr bedeutet dortGehorsam und Loyalität zu Gott gleichzeitig Gehorsam und Loyalität zu den vonGott regierten gesellschaftlichen Institutionen. Der Mensch wird zwei Ansprüchenunterworfen, wird Bürger zweier Welten. „In the polarity and tension of Christand culture life must be lived precariously and sinfully in the hope of a justificati-on which lies beyond history.“91 Dualismen wie die zwei Regimente, des innerenund äußeren Menschen u.ä. sind typisch für diese Tradition, als deren größter Ex-ponent Martin Luther gilt, aber auch Marcion, Kierkegaard, Troeltsch und Rein-hold Niebuhr.Typ 5 (Christ the Transformer of Culture) gehört ebenfalls zu den großenTraditionen der Kirche. Christus verändert den Menschen nicht gegen die Gesell-schaft (Typ 1), nicht mit oder jenseits der Gesellschaft (Typ 2 und 4) sondern inseiner Kultur. Von den Vertretern des synthetischen Typs unterscheidet sie v.a. ihrSündenverständnis, welches (wie bei den Dualisten) keine Grade und Stufen derVerderbtheit kennt. Von den Dualisten unterscheidet sie ihre positivere und hoff-nungsvollere Einstellung zur Kultur und Geschichte. Z.B. findet das fortgesetzteSchöpfungshandeln Gottes stärkere Betonung. Gottes Erlösungshandeln wirdstärker mit der Inkarnation und nicht nur mit Tod und Auferstehung Christi inVerbindung gebracht. Kulturelle Institutionen haben nicht nur negative Funktion,um die Welt trotz der Auswirkungen der Sünde zu erhalten, sondern sollen dieWelt gestalten – im bleibenden Kampf mit der Sünde.92 Das Motiv dieses Typssieht Niebuhr nicht nur im vierten Evangelium, sondern wesentlich bei Augustinund später bei Calvin, John Wesley und F.D. Maurice.Niebuhr enhält sich jeglicher expliziten Parteinahme für einen dieser Typen,wenngleich eine größere Nähe zum konversionistischen Typus nicht zu übersehenist.93 Er beendet die jeweiligen Ausführungen mit theologischen Einwendungenund diskutiert die Probleme und Vorzüge der Ansätze im fortgesetzten Vergleich.Eine Parteinahme für den einen oder anderen Typ sei auch deshalb schwierig, weildie Antworten auf das Grundproblem von Christus und Gesellschaft immer auchAntworten auf spezifische historische Situationen sind. „We arrive at the pointwhere we must leave our studies of what Thomas and Luther thought and decidedabout the claims of reason and revelation, and take our own stand in the present in                                                     91 Niebuhr 1951, 43.92 „Hence his culture is all corrupted order rather than order for corruption“ (Niebuhr 1951, 194).93 Zum einen ist sie bei amerikanischen Theologen – cum grano salis – allgemein häufiger als in derdeutschen Theologie. Zum anderen fallen die theologischen Einwendungen fast komplett aus undauch der Standort als fünfte und letzte Position verfehlt seine Wirkung nicht. Trotzdem weist Nie-buhr immer wieder darauf hin, wie die christlichen Strömungen, welche den einen oder anderenTypus stärker repräsentieren, auf die Ergänzung durch die jeweils anderen angewiesen sind.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 289recognition and nonrecognition of their claims on us. And this decision must berepeated in every present moment.“94 Den Einzelnen bleibt – als soziales Wesennie individualistisch, sondern im steten Austausch mit anderen – nichts anderesübrig, als im glaubenden Denken Entscheidungen zu treffen, wie Niebuhr im„Concluding Unscientific Postscript“ ausführt: „Our ultimate question in this exi-stential situation of dependent freedom is not whether we will choose in accordan-ce with reason or by faith, but whether we will choose with reasoning faithless-ness or reasoning faith.“9510.3.2 Theologie der Unternehmung und die theologische Rede vonVerantwortungDie verschiedenen Typen in Christ and Culture sind nichts weniger als fünf An-satzpunkte für eine Theologie der Gesellschaft.96 Soziale Organisationen sind fürNiebuhr Teil jener Kultur, zu denen sich christlicher Glaube und seine theologi-sche Reflexion in der einen oder anderen Weise verhalten muss. In theologischenZugängen zur Unternehmensethik werden sich daher jene Typen wiederfinden.Solche Versuche sind auch in der amerikanischen Theologie nicht gerade häufig,aber ihre Diskussion immerhin weiter fortgeschritten als im deutschsprachigenKontext. Daher soll in den folgenden Kapiteln der Versuch gemacht werden, diedort entwickelten Ansätze im Hinblick auf die theologische Rede von Unterneh-mensverantwortung fruchtbar zu machen – insbesondere Arbeiten von Charles S.McCoy, Max L. Stackhouse, Stewart W. Herman und David A. Krueger. Diesevier Autoren sind in unterschiedlicher Weise stark von H.R. Niebuhr beeinflusst.97Da Niebuhr seine christliche Moralphilosophie unter dem Titel „The Respon-sible Self“ vorgelegt hat, sei hier sein Verständnis von Verantwortung und Ver-antwortlichkeit kurz skizziert – zunächst anhand eines zusammenfassenden Zita-tes: „The idea or pattern of responsibility, then, may summarily and abstractly be defined asthe idea of an agent’s action as response to an action upon him in accordance with hisinterpretation of the latter action and with his expectation of response to his response;and all of this is in a continuing community of agents.“98Das Paradigma der Verantwortlichkeit gehört zu einer Sicht des Menschen alseines antwortenden Wesens („man-the-answerer“), eine Sicht, die Niebuhr gegen                                                     94 Niebuhr 1951, 246f.95 Niebuhr 1951, 251.96 Versucht man die von Wendlands Darstellung der „Fehlansätze“ (vgl. oben S. 275) mit NiebuhrsTypenbildung zu korrelieren, so zeigt sich eine hohe Übereinstimmung zwischen dem dualistischenFehlansatz und „Christ and Culture in Paradox“. Dem Typus „Christ of Culture“ sind nicht nur deridealistische Ansatz der Schöpfungsordnungen zuzuschlagen, sondern auch der soziale Chiliasmus.Im Zusammenhang der Versammlungen von Amsterdam und Evanston (1948 und 1956) hatteWendland intensive ökumenische Kontakte und bei der Darstellung des sozialen Chiliasmus vorallem die amerikanische Tradition des Social Gospel im Blick, die bei Niebuhr dem Typus „Christof Culture“ zugerechnet ist.97 Charles McCoy hat bei Niebuhr promoviert, Herman über ihn. Krueger und Stackhouse nehmen inmethodischen Fragen auf Niebuhr Bezug. Da die Brüder H.Richard und Reinhold Niebuhr in deramerikanischen Nachkriegs-Theologie eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie Karl Barth inDeutschland, geht es implizit auch um eine Begegnung mit amerikanischer Theologie – wenngleichnur im Rahmen eines engen Themenfeldes.98 Niebuhr 1963, 65; zum Folgenden vgl. Niebuhr 1963, 47-68.



290 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischzwei andere Paradigmen profiliert: gegen die Sicht des Menschen als „Gestalters“(„man-the-maker“), der sein Handeln an Zielen ausrichtet (teleologische Traditi-on), und eine Sicht des Menschen als „Bürger“ („man-the-citizen“), der sein Le-ben und Handeln an Gesetzen und Maßstäben ausrichtet (deontologische Traditi-on). Fragt die Teleologie nach den Zielen (und Konsequenzen) und verwendet denWertbegriff des Guten, fragt die Deontologie nach den Gesetzen und verwendetden Wertbegriff des Rechten, so fragt das Paradigma der Verantwortung zu aller-erst: Was geht vor? und sucht dann nach dem „Passenden“. Handeln ist in dieserSicht immer ein Antworten auf Erfahrenes (1. Definitionselement: Antwortcha-rakter), aber dies Erfahrene ist nicht einfach da, sondern muss erst interpretiertwerden (2. Definitionselement: Interpretation). Aber jede Handlung (als Antwort)ist selber Teil einer fortgesetzten Konversation, sie geschieht in Antizipation derAntworten auf unsere Antworten (3. Definitionselement: accountability99) unddamit immer in einem größeren Zusammenhang. „So considered, no action takenas an atomic unit is responsible. Responsibility lies in the agent who stays with hisaction, who accepts the consequences in the form of reactions and looks forwardin a present deed to the continued interaction.“100 Die fortgesetzte Interaktionweist auf den notwendigen gesellschaftlichen Bezug von Verantwortung (4. Defi-nitionselement: social solidarity). Ein verantwortliches Selbst kann nur dort ent-stehen, wo auch die soziale Umwelt (in der Interpretation des Selbst) die An-schlussfähigkeit an vorhergehende Interaktionen ermöglicht.101 Verantwortungbedarf einer Interpretationskontinuität sowohl im eigenen Selbst als auch in seinersozialen Umwelt. „Personal responsibility implies the continuity of a self with arelatively consistent scheme of interpretations of what it is reacting to. By the sa-me token it implies continuity in the community of agents to which response isbeing made.“102Von diesem Ansatz aus erschließt sich auch Niebuhrs Zugang zur christlichenEthik. Das verantwortliche Selbst fragt auch in der Auslegung der Schrift nichtzuerst nach den Maßstäben des Gebotes Gottes,103 schon gar nicht nach Maßstä-ben für andere, auch nicht nach letzten Zielen, sondern lernt aus der Schrift nach-zuforschen, was oder wem gegenüber es in welcher Gemeinschaft des Glaubensin Bezug zu Gott verantwortlich sei. Ethik hat immer Bezug zu den Narrationender Schrift, nicht nur zu deren begrifflichen Ableitungen.104 „At the critical junctu-res in the history of Israel and of the early Christian community the decisive que-stion men raised was not „What is the goal?“ nor yet „What is the law?“ but                                                     99 Niebuhr verwendet diesen Begriff und weist explizit auf dessen übliche Verwendung im Rechtsle-ben hin – als Zurechenbarkeit von Verantwortung. Die wörtliche Übersetzung mit Verantwortlich-keit würde zu einer doppelten Verwendung des Begriffs führen. Richtiger wäre in Anlehnung anden Bedeutungsgehalt von account (Rechnung, Berechnung, Rechenschaft, Darstellung usw.) viel-leicht der Begriff „Rechenschaftsfähigkeit“ oder „Berechenbarkeit“.100 Niebuhr 1963, 64.101 „A series of responses to disconnected actions guided by disconnected interpretations would scar-cely be the action of a self but only of a series of states of mind somehow connected with the samebody – though the sameness of the body would be apparent only to an external point of view. ...There could be no responsible self in an interaction in which the reaction to one’s response comesfrom a source wholly different from that whence the original action issued.“ (Niebuhr 1963, 65).102 Niebuhr 1963, 65.103 Vgl. die oben zitierte Formulierung in der Wirtschaftsdenkschrift der EKD.104 Zum Verhältnis von Story, Ableitungen und autonomen Begriffen vgl. Ritschl 1988, 48-51.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 291„What is happening?“ and then „What is the fitting response to what is hap-pening?“105 Wenn Jesaja sein Volk tröstet, ermahnt er nicht dazu, ein Gesetz oderein Endziel zu verfolgen, sondern zeigt auf das, was geschieht, und ruft die Inten-tionen Gottes ins Bewusstsein, welche in den Handlungen von Israels Feindenverborgen sind.Theologische Ethik entwickelt in diesem Paradigma nicht nur Maßstäbe desGlaubens für das Leben der Gläubigen, sondern hilft, das Leben einschließlichseiner sozialen und kulturellen Aspekte im Glauben zu interpretieren. „Monothei-stic idealism says: »Remember God‘s plan for your life.« Monistic deontologycommands: »Obey God’s law in all your obediences to finite rules.« Responsibi-lity affirms: »God is acting in all actions upon you. So respond to all actions uponyou as to respond to his action.«“106 In diesem Paradigma wird auch theologischeEthik nur verantwortlich, wenn sie mit der Interpretation beginnt.10.3.3 Zur weiteren VorgehensweiseIn theologischer Reflexion geht es nicht primär darum, biblische Texte für dieGegenwart relevant zu machen,107 sondern die Gegenwart für die Erfahrungen desGlaubens durchsichtig zu machen. Innerhalb der deutschen evangelischen Theo-logie der Gegenwart ist diese Methode m.E. am deutlichsten von Dietrich Ritschlvertreten worden.108 Er unterscheidet die hermeneutisch konzipierte Methodetheologischer Arbeit von einem analytischen oder induktiven Vorgehen derTheologie. In ersterer steht „die Frage im Vordergrund, wie das Bedeutsame ausvergangenen Texten und Ereignissen heute »zur Sprache kommen« könnte, wie esheute relevant werden kann. Das Bedeutsame wird in diesem Verstehens- undAneignungsprozess vom Unbedeutsamen unterschieden“ z.B. indem ein zeitinva-riant bedeutsames Kerygma der biblischen Schriften aus deren mythologischerHülle herausgeschält wird.109 Im analytischen Vorgehen der Theologie „stehen dieWahrnehmung und die Frage nach der Struktur bzw. der Konstitution eines Aus-sagekomplexes im Vordergrund. Es wird nicht nach immer gleichbleibenden Be-deutsamkeiten, sondern nach der Angemessenheit, Brauchbarkeit und Nützlich-                                                     105 Niebuhr 1963, 67.106 Niebuhr 1963, 126.107 Schon gar nicht kann das Ziel sein, die Überlegenheit des christlichen Glaubens für die Lösung derBegründungsprobleme der Ethik zu behaupten oder zu begründen.108 Aber auch der Ansatz einer ethischen Theologie, wie er von Trutz Rendtorff vertreten wird („ethi-sche Theologie ist die der ethischen Lebenswirklichkeit zugewandte Weise, die Grundfragen derTheologie selbständig zu entfalten.“ Rendtorff 1990, 44) oder das einer Theologischen Hermeneu-tik (Nethöfel 1992) im Gegenüber zur hermeneutischen Theologie können als Wiederaufnahmeneiner Theologie der Gesellschaft (Wendland) gelesen werden. Die unterschiedlichen Benennungenerschweren die Sicht auf das Gemeinsame dieser Versuche: Während Ritschl von hermeneutischerim Unterschied zur analytischen Methode spricht, zielt Nethöfel auf eine Wiedergewinnung der ur-sprünglichen Funktion der Hermeneutik: „Hermeneutik ist ursprünglich die Kunst der Orientierungin schwierigem Gelände – aus ihr wurde die Kunst der Orientierung in schwierigen Situationen. Inder Neuzeit regredierte die Kunst, sich in schwierigen Situationen mit Hilfe alter Text zurechtzu-finden zur Fertigkeit, mit schwierigen Texten umzugehen“ (Nethöfel 1999b, 22).109 Vgl. hierzu die oben zitierte Kritik Tödts an Wendland, letzterer habe nicht hinreichend Kerygmaund Mythos unterschieden. Ritschl sieht Rudolf Bultmann und Billy Graham auf der gleichen Li-nie: „beide wollen alte Texte für die neue, fremde Gegenwart modern, relevant und anwendbar ma-chen. Dahinter liegt ein Gottesbegriff, der stark auf die (neuplatonische) Zeitlosigkeit abhebt.“(Ritschl 1988, 135).



292 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischkeit von Aussagen gefragt. Die Aufmerksamkeit richtet sich primär auf heute Ge-sagtes und Geschehenes. Die Entdeckung des Evangeliums geschieht im Vorgangder Analyse der gegenwärtigen Situation, einer Gegenwartsfrage oder -lage, dieihrerseits auf ihre »Relevanz« zu dem im Gottesdienst gefeierten und erinnertenGott befragt wird. Die Entdeckung ist ein »Wiedererkennen«, in dem die Gegen-wart in neuem Licht erscheint. Insofern kann man freilich auch sekundär von einer»Relevanz« der alten Texte für die Gegenwart sprechen.“110Auf diesem Wege soll im nächsten Kapitel gesichtet werden, welche Motiveund Semantiken für theologische Zugänge zur Unternehmensethik nicht nur, abervornehmlich in Arbeiten amerikanischer Theologen verwendet werden. ZurStrukturierung der Darstellung dienen die fünf Typen aus „Christ and Culture“. InKapitel 12 ist zu prüfen, was sich in Aufnahme und Auseinandersetzung mit denBeiträgen der genannten amerikanischen Theologen für eine theologische Inter-pretation der verschiedenen Dimensionen der Unternehmensverantwortung ge-winnen lässt. Abschließend wird in Kapitel 13 das Verständnis von Kirche (alsUnternehmen?) und als Stakeholder anderer Unternehmen erörtert.Dass die Kirche und ihre Beziehung zu Unternehmen am Ende steht, impli-ziert, dass mit Kirche hier (theologisch gesprochen) die sichtbare, in größeren undkleineren Gruppen (besser oder schlechter) organisierte Kirche gemeint ist.Selbstverständlich könnte (mit einem anderen Kirchenbegriff) die Reflexion aufKirche in und gegenüber der Welt auch am Anfang stehen. Denn mit Recht kanngesagt werden, dass überall dort Kirche ist, wo Menschen ihr Denken, Fühlen undHandeln in die verbindende und verbindliche Interpretation der Welt als Schöp-fung Gottes unter der Herrschaft der Sünde, in hoffender Arbeit und vertrauenderErwartung ihrer Erlösung stellen. Wer – mit Wendland – sagen kann „Wo ReichGottes ist, ist Kirche“, der wird die Reflexion auf Kirche nicht an das Ende, son-dern an den Anfang stellen. Wendland versuchte die kognitiven Dissonanzen, diedieser Kirchenbegriff angesichts real existierender (eng um Kirchtürme organi-sierter) Kirchentümer auslöst, mit der Hoffnung auf die »weltliche Christenheit«zu überwinden. Die Hoffnung richtete sich auf all jene Vorfeldfunktionen wieEvangelische Akademien, Kirchentage, Para-Gemeinden usw., auf ein Aufbre-chen der gedanklichen und praktischen Fixierung auf Pfarramt und Parochie.111Fünfzig Jahre später haben die kirchensoziologischen Studien immer wiederdeutlich gemacht: „Kirche ist, wo der/die Pfarrer/-in ist.“ Diese Sicht hält sichgesellschaftlich durch – unabhängig davon, ob sie mit dem theologischen Kir-chenverständnis des Protestantismus übereingeht oder nicht, ob sie zu pasto-ralpsychologischen Überforderungen führt oder nicht.112 Am Faktum dieser im-                                                     110 Ritschl 1988, 134f.111 Die Beschreibungen kleinbürgerlicher kirchlicher Milieus durch Wendland haben auch fünfzigJahre später nichts von ihrer Aktualität verloren. Nur die Hoffnungen auf jene Organisationsformen»weltlicher Christenheit« sind ein halbes Jahrhundert später etwas zurückhaltender zu beurteilen alsin der Situation der 50er und 60er Jahre.112 Letzteres ist logisch dann der Fall, wenn unter der dogmatischen Maßgabe „Kirche ist Reich Gottesoder wenigstens dessen sichtbare Vorhut“ Pfarrer und Pfarrerinnen die Erfahrung machen, dassganz wesentlich sie selbst die Kirche öffentlich darstellen und repräsentieren. Antworten auf dieseKonflikterfahrung lassen sich anhand der fünf Typen von Niebuhr gut rekonstruieren: der Pfarrerwird Gerichtsprophet, wird Kulturträger, wird priesterlicher Führer ins Heilige, ist anders, wirdManager und Kybernetiker.



Kapitel 10: Unternehmen und Verantwortung in Theologie und Ethik | 293mer noch vorherrschenden Deutung kann auch eine theologische Interpretationdes Verhältnisses von Kirche und Unternehmen nicht vorbeigehen.Theologie schlüpft somit in eine Doppelrolle. Sofern sie sich am unterneh-mensethischen Diskurs beteiligt, repräsentiert sie innerhalb des wissenschaftlichenDiskurses christliche Traditionen und bringt diese Traditionen in jenen Diskursein – bei Fragen der Unternehmensführung, bei der Entwicklung des Unterneh-mensrechts usw. Ex ante ist dabei gar nicht klar, ob die theologische Reflexionsubstanziell neue Werte, Erklärungen oder Orientierungsmuster einbringen kann.Originalität ist kein Selbstzweck, aber auch nicht ausgeschlossen. Dies hat Analo-gien in der Menschenrechtsdiskussion, welche mit Recht angesehen werden als„ein Paradigma für den theologischen Umgang mit Problemen, die nicht in-nertheologischen Ursprungs sind“.113 Theologie beteiligt sich an der Fortent-wicklung, muss aber weder die besseren Menschenrechte erfinden, noch die bes-sere Begründung.Theologische Unternehmensethik muss auch keine bessere Unternehmens-ethik sein. Abgrenzung von anderen Konzepten ist nicht ihre erste Aufgabe, son-dern gelegentlich unvermeidlich.114 Unabdingbar ist aber die Aufgabe der Theo-logie, in reflektierter und methodisch kontrollierter Weise die unternehmens-ethischen Fragen so zu rekonstruieren, dass die »Korrespondenzfrage« („inwie-fern korrespondieren mein/unser Handeln, meine/unsere Entscheidungen, mei-ne/unsere Maximen, den zentralen biblischen Stories?“) überhaupt gestellt werdenund von denen beantwortet werden kann, die ihr Leben mit diesen Stories zudeuten versuchen – der »weltlichen« Christenheit.Während in dieser Rolle die Theologie auch die Kirche repräsentiert – im in-terpretierten Gegenüber zur „Welt“ – so wird die Theologie in ihrer Reflexion dersichtbaren Kirche selber zu deren Gegenüber. Dass die Interpretationsvorschläge,welche die Theologie im Allgemeinen oder spezifische Theologen im Besonderenvorlegen, in beiden Funktionen sich nicht widersprechen sollten, versteht sich vonselbst.
                                                     113 Huber/Tödt 1978, 10.114 „Theologische Ethik als Theorie der Praxis der Gläubigen wird also weder eine »Ethik der Gläubi-gen« aufzurichten versuchen, noch die vorhandenen Ethiken verantwortlicher und vernünftigerMenschen unter Hinweis auf die direkte Stimme Gottes vom Tisch wischen, vielmehr wird sie im-mer wieder neu die Bedingungen der Anleihe – sei es in Adaption oder Modifikation – bei bereitsvorhandenen oder im Diskurs mit ethisch verantwortlichen Menschen neugewonnenen ethischenKonzepten überprüfen.“ (Ritschl 1988, 288).



294 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologisch11. Interpretationsmuster einer Theologie derUnternehmungDie wenigen theologischen Modelle in Bezug auf Unternehmen schließen an ver-schiedene Konstellationen im Verhältnis von „Christ and Culture“ an und rekur-rieren – teilweise konfessionell bedingt – auf differierende Ordnungsvorstellungen(11.1-4). In der US-amerikanischen Theologie wird versucht, die (in sich nichteinlinige) Tradition des Bundesbegriffes zur theologischen Interpretation moder-ner Gesellschaftsstrukturen, darunter Unternehmen, zu (re)aktivieren. (11.5).Als Netz von Vertragsrelationen und den daraus entstehenden Bindungen ist dasUnternehmen als spezifischer Bund im Verweisungszusammenhang übergreifen-der Bündnisse zu interpretieren. In theologischer Perspektive ist dieser Verwei-sungszusammenhang eingebunden in den Bund Gottes mit seiner (gefallenen)Schöpfung (11.6).Theologie der Unternehmung bedeutet, Erfahrungen von Menschen in und mitUnternehmen so zu beschreiben, dass dieser Lebensbereich (als WeltwirklichkeitGottes verstehbar wird und) sich in das Selbst- und Weltverständnis von Christenund Christinnen sowie christlicher Gemeinschaften integrieren lässt. Dabei ent-steht keine Blaupause der perfekten Unternehmensverfassung (weder kapitali-stisch, laboristisch oder anders) noch eine christliche Ex-ante-Standardisierungvon Führungsentscheidungen. Es geht vielmehr um eine solche Reinterpretationvon Unternehmen als Teil der Lebenswelt und gleichzeitig als gesellschaftlicherAkteure, die Anschlussfähigkeit an traditionale christliche Interpretationsmusterherstellt, die ihrerseits einer fortlaufenden Reinterpretation unterworfen sind. Da-bei können sich im Verhältnis zu ökonomischen Deutungsmustern Spannungenergeben, weil der gleiche Gegenstandsbereich in einer abweichende Rationalitäts-form beschrieben wird. Dies ist ein Nebeneffekt, der auch sinnvollen Dialog er-möglichen kann. Die folgende Darstellung einiger Positionen und Modelleschließt sich an die von H.R.Niebuhr in Christ and Culture vorgeschlagene Typi-sierung an.11.1 Christ against Culture (Motiv: Götzenkritik)Ter tu l l i an  im 21 .  Jahrhunder t?Der Kirchenvater Tertullian galt H.R. Niebuhr als altkirchlicher Exponent desChrist-against-Culture-Typus. Tertullian hatte bekanntlich den militärischenDienst durch Christen abgelehnt, einerseits weil dieser Dienst unweigerlich mit



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 295der Teilnahme an heidnischen religiösen Riten und einem Eid auf den Cäsar ver-bunden war und andererseits, weil dies dem Gesetz Jesu, des Friedenssohnes, wi-derspräche. Nicht mit der gleichen Härte, aber doch deutlich hielt Tertullian auchHandel und wirtschaftliches Verhalten als ungeeignet für einen Diener Gottes,weil es außer der Habsucht keinen reales Motiv für Tausch und Erwerbsneigun-gen gäbe. Und Habsucht ist Idolatrie: Götzendienst.Die deutlichsten Anknüpfungen an diese Tradition finden sich in der wirt-schaftsethischen Debatte im Gefolge der Befreiungstheologie. „Kritik der Markt-wirtschaft als Kritik am Götzendienst“ kann dieser Standpunkt – nur wenig ver-kürzend – zusammengefasst werden. Liegen die Wurzeln der Befreiungstheologiezwar im Lateinamerika der 70er Jahre,1 so sind deren Motive und Denkstrukturendoch weiterhin wirksam. Anhand zweier Texte, die 1996 im Rahmen einer Ta-gung der Evangelischen Sozialakademie Friedewald zuerst vorgetragen wurden,2können einige dieser Motive und Denkstrukturen exemplarisch erläutert werden.Interdisziplinäre Arbeit findet auch in dieser Tradition statt. Die ökonomi-schen Theorien, auf die dabei Bezug genommen wird, sind meist entweder marxi-stischen Ursprungs oder Marx selber.3 So setzt Michael Löwy unter dem Titel„Der Götze Markt“ befreiungstheologische und marxistische Kapitalismuskritik inBeziehung. Löwy benennt zunächst eine Reihe von Sinnaffinitäten oder Wahl-verwandschaften4 zwischen Christentum und Marxismus: „der Glaube an transin-dividuelle Werte ..., die Ablehnung des bürgerlichen Individualismus als Grundla-ge für das gesellschaftliche Leben; der Vorrang der Gemeinschaft, des gemein-schaftlichen Lebens, des gemeinschaftlichen Teilens der Güter; die utopischeHoffnung auf ein Reich der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Brüderlichkeit“. Ob-wohl in Christentum und Marxismus diese Elemente ganz unterschiedliche Be-deutung hätten, gäben sie „unter bestimmten historischen Umständen, wie sie sichin Lateinamerika seit Ende der fünfziger Jahre entwickelten,“5 eine Grundlage füraktive Wahlverwandtschaften ab, die letztlich zur Befreiungstheologie geführthätten. Diesen Sinnaffinitäten sei seit Ende der siebziger Jahre ein neues Elementhinzugefügt worden: der biblische Kampf gegen die Götzen und die marxistischeKritik des Warenfetischismus.In methodisch ähnlicher Weise setzt Segbers mit einer spezifischen Situati-onsbeschreibung ein, der gleichzeitigen Krise des real existierenden Sozialismus                                                     1 Exemplarisch dafür sind die Arbeiten der Theologengruppe, die 1976 das Ökumenische For-schungsinstitut „Departamento Ecuménico de Investigaciones“ (DEI) in San José in Costa Rica ge-gründet hatten, u.a. Hugo Assmann, Enrique Dussel, Franz J. Hinkelammert, Jorge V. Pixley, PabloRichard. Der Klassiker ist nach wie vor Hinkelammert 1985.2 Löwy 1996, Segbers 1996.3 Diese Aussage ist insofern nur bedingt richtig, als sie sich nur auf die positive Rezeption und teil-weise gründliche Exegese von Marx‘ Werken bezieht. Häufiger zitiert werden auch Milton Fried-man und Friedrich August von Hayek. Diese Zitate dienen aber nicht einer verstehenden Interpre-tation dieser Werke. Als Protagonisten eines Neoliberalismus, der alternativlos unsere Zeit zu prä-gen drohe, stehen diese Ökonomen für das Übel unserer Kultur.4 Max Weber hatte Wahlverwandtschaften und Sinnaffinitäten zwischen bestimmten Formen desProtestantismus und dem Geist des Kapitalismus beschrieben. Löwy beruft sich auf diese Vorge-hensweise.5 Die nicht näher bestimmte Rede von den „bestimmten historischen Umständen“ als relevant für dieBildung von Theologien steht hier als Hinweis auf die strittige Diskussion über Kontextualität undkontextuelle Theologien.



296 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischund des Christentums.6 Dies begründe eine Situation der Solidarität zwischen je-nen beiden humanistischen Würdetraditionen. „Mit der institutionellen Krise, indie Christentum und Kirche wie auch der Sozialismus gekommen sind, geratenaber auch die Lernorte für Gerechtigkeit und Freiheit für alle in die Krise. EineGesellschaft, die nicht mehr mit der Geschichte vom Barmherzigen Samariteraufwächst, verarmt an Leidensfähigkeit und einer Spiritualität der Barmherzigkeit,die Ressourcen der Solidarität freizusetzen vermag und nach einer GesellschaftAusschau hält, in der niemand mehr «unter die Räuber fällt» (Lk.10,30).“7 Parallelzu Löwy’s vierter Sinnaffinität seien christliche wie sozialistische Utopien unterDruck und würden auch aktiv bekämpft. „Man will sie diskriminieren und elimi-nieren.“8 Der christlichen Utopie einer Gesellschaft, in der Gerechtigkeit undFreiheit herrschten, stände eine Utopie des Marktes gegenüber, die sich als Rea-lismus tarne.9Beschre ibungen  der  Gegenwar t  und  Beschre ibungen  vonderen  Ideo log ieKonsequenz dieses Ansatzes ist, dass nicht die Frage nach der Bedeutung derchristlichen Würdetradition für das Leben und Handeln in marktwirtschaftlichenGesellschaften (Kulturen) in das Zentrum rückt: Nicht die Ethik ist der Ort, andem christlich-religiöse Tradition und marktwirtschaftliche Gesellschaftsordnungsich begegnen, begrenzen, korrigieren, unterstützen und miteinander streiten. DieBegegnung geschieht in Form einer christlichen Religionskritik: der Kritik an der„Religion des Kapitalismus“10. Religion steht gegen Religion, und das bedeutetnichts anderes als: wahre Religion gegen falsche Religion. Als neoliberal apostro-phierte ökonomische Theorien werden als verdichtete Reflexionsformen jenerfalschen Religion herangezogen und kritisiert. Ökonomische Theorien werdenfaktisch als Theologien jener Religion betrachtet. Beschreibungen negativer Phä-nomene in Marktwirtschaften (in dieser Deutung immer: aufgrund von Marktwirt-schaften) treten unvermittelt neben einzelne Elemente jener Theorien. Beide gel-ten gemeinsam als Ausdruck einer falschen Utopie, deren inhärente Logik denWeg in einen quasi apokalyptischen Untergang vorzeichnet. Rhetorisch wichtigesElement sind Assoziationsketten, in denen ökonomische termini technici, ethischeoder moralische Begriffe und religiöse Deutungen unmittelbar aneinander ange-schlossen werden:„Im Januar 1996 erreichte die Arbeitslosenquote in Deutschland eine Rekordmarke.Am Tag darauf meldete der Börsenbericht in der «Frankfurter Rundschau» auch eineHöchstmarke in der Aktienkursdotierung und eine Senkung der Zinsen. ... Höhere Ar-beitslosenquoten belohnt der Markt; die Kurse steigen, wenn die soziale Gerechtigkeit                                                     6 „Der «real existierende Sozialismus» ist zerfallen – undramatisch, fast banal ging der Zusammen-bruch vor sich. Und den Kirchen laufen die Menschen davon.“ (Segbers 1996, 70).7 Segbers 1996, 71.8 Segbers 1996, 71.9 Vgl. Segbers 1996, 73.10 So eine Kapitel-Überschrift in Segbers‘ Vortrag (Segbers 1996, 80).



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 297fällt.11 Soziale Sicherheit oder ein Arbeitsplatz, ein Recht auf Arbeit sind soziale Errun-genschaften und zugleich auch eine Gestalt der Humanität in einer Gesellschaft.12 DieseHumanität ist unteilbar und steht allen zu.13 Die Utopie des Marktes kennt diesen Be-griff von Humanität und Gerechtigkeit nicht. Ein Handeln, das an Humanität und so-zialer Gerechtigkeit orientiert ist, ist ihm (sic!) gleichgültig.“14Diese Marktutopie wird anhand einiger gut oder schlecht ausgewählter Zitate alsGegenstand religiöser Bekenntnisakte identifiziert. Es geht jetzt nicht mehr umMarktwirtschaft, ihre Vorzüge und Fehler, sondern um das Reden über Markt-wirtschaft und ihre religiös-moralische Wirkung:„Diese Marktutopie macht unempfindlich gegenüber dem Aufschrei des Leidens an un-gerechten und entwürdigenden Verhältnissen wie auch nach (sic!) dem Verlangen nacheiner universalen Gerechtigkeit.15 Der Präsident des Bundesverbandes der DeutschenIndustrie (BDI), Hans-Olaf Henke (sic!) immunisiert die Marktwirtschaft gegen jedwe-de Infragestellung im Namen der Ethik, da «die Marktwirtschaft an sich moralisch istund dass sie es nicht dadurch wird, dass man sozialpolitische Argumente reinbringt.»16In diesem Urteil dokumentiert sich ein ökonomischer Fundamentalismus, der zugleichauch vom Menschen einen Fatalismus abverlangt. F.A. von Hayek, nobelpreisgeehrterÖkonom des Neoliberalismus, fordert deshalb vom Menschen «eine Demut gegenüberden Vorgängen des Marktes». Demut aber ist ein sittlich-religiöser Begriff, der eine ehr-furchtsvolle Haltung des Menschen gegenüber Gott meint. Marktwirtschaft wird so zueinem Götzen. Sie fordert unbedingtes Vertrauen, Gläubigkeit und Demut.“17                                                     11 Die Arbeitslosenquote ist also umgekehrt reziprok zu sozialer Gerechtigkeit. Liegen diese Begriffeauf gleicher Ebene? Die mehrere Jahrzehnte währende Diskussion über Empirizität und umstritteneDeutung der Philipps-Kurve („Verknüpfung von gesamtwirtschaftlichem Zinsniveau und Arbeits-losenquote“) spielt keine Rolle bzw. wird als geklärt vorausgesetzt – ebenso wie die ebenfalls ma-kroökonomische (inverse) Verbindung von Zinsniveau und Kursniveau. Diese makroökonomischen– empirisch mehr oder minder gut feststellbaren – Zusammenhänge, werden mikroökonomischausgelegt, als ob es klar wäre, dass und warum der Aktienwert eines Unternehmens bei Entlassun-gen steige oder nicht, und als ob klar wäre, wie die Verbindung von gesamtgesellschaftlicher Ar-beitslosenquote und der Lebenssituation von Individuen, ihren Hoffnungen und berechtigten Er-wartungen, ihrem Recht auf Arbeitsplatz zusammenhingen – und was in diesem Zusammenhangsoziale Gerechtigkeit bedeuten könne.12 Interessant ist, dass „ein Arbeitsplatz“ als eine „Gestalt der Humanität in einer Gesellschaft“ inter-pretiert wird. Daraus ließe sich – aber nur in nicht-marxistischen Interpretationen – die Konsequenzableiten, dass Unternehmen, die ja nicht nur Arbeitsplätze vernichten, sondern zunächst anbieten,als wichtige Humanitätsträger marktwirtschaftlicher Gesellschaften bezeichnet werden müssten.13 Dies ist ein Satz, dem niemand zu widersprechen wagt. Offen bleibt, was damit gemeint ist, dennsoziale Sicherheit, (und/oder?), Arbeitsplatz (und/oder?) Recht auf Arbeit, sind ja nur eine Gestaltder Humanität. Folglich müsste Arbeitslosigkeit jener Humanität gar nicht widersprechen, sondernnur der einen Gestalt von Humanität.14 Die Utopie des Marktes ist jetzt zur Person aufgebaut worden, der etwas gleichgültig sein kann. DieTräger jener Utopie werden nur vage identifiziert. Es ist jedenfalls der Neoliberalismus – beliebte-ste Exponenten sind Hayek und Friedman.15 Konsequenz dieser Argumentationsfigur: Wer universale Gerechtigkeit vielleicht tatsächlich füreine Leerformel hält oder gar die Identifikation von entwürdigenden mit ungerechten Verhältnissennicht mitvollziehen will (dies hängt natürlich am jeweiligen Gerechtigkeitsbegriff), riskiert sehrschnell, als unempfindlich zu gelten für das Leiden anderer (auch dann wenn man es nicht hörensollte). Falls solche Empathie aber Ausgangspunkt des moralischen Empfindens, der Teilnahme ander moral community sein sollte, läuft dies auf eine Exkommunikation aus dem moralischen Dis-kurs hinaus.16 Unklar bleibt erstens: Inwieweit handelt es sich bei dem Zitat um eine „Immunisierung“. Unklarbleibt zweitens: Soll das Henkel-Zitat jene Unempfindlichkeit gegenüber dem Leiden belegen? Be-steht überhaupt irgendein Zusammenhang? Wie verhält sich dies zu Henkels Engagement für Am-nesty International und der anderen Hoffnung (Utopie?), dass multinationale Unternehmen auch alstrojanische Pferde für Idee und Realisation der Menschenrechte dienen könnten, d.h. für die Aus-breitung zumindest eines Teils derjenigen sozialen Errungenschaften, um deren Verteidigung esSegbers geht?17 Segbers 1996, 77f.



298 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischDamit ist die religiöse Dimension marktwirtschaftlicher Kultur aufgewiesen.Nicht thematisiert wird, ob „eine Demut gegenüber den Vorgängen des Marktes“auch im Sinne von Arthur Rich interpretiert werden könnte,„dass es unser Ziel nicht sein kann, etwa dem utopischen Idealbild einer vollkomme-nen, von allem personal und strukturell Bösen befreiten Wirtschaft nachzujagen. DieAufgabe, die sich stellt, ist ungleich bescheidener. Sie wird nur darin bestehen können –und das allerdings ist schon hoch genug gegriffen –, unter verantwortlicher Wahrungder Ansprüche des Menschengerechten wie des Sachgemäßen den Weg zu ordnungs-politischen Maximen in der Ökonomie zu bahnen, die eine Gesellschaft des relativ Gu-ten und Gerechten intendieren und es in sich haben, realistisch Raum für eine bessereMenschlichkeit auch in den wirtschaftlichen Grundbezügen zu schaffen.“18Müsste nicht auch dieser Realismus Richs als Tarnung einer Marktutopie entlarvtwerden? Die Bescheidenheit und in diesem Sinne Demut gegenüber dem Sach-gemäßen wird bei Segbers weggewischt mit der Interpretation, dass Marktwirt-schaft „unbedingtes Vertrauen, Gläubigkeit und Demut“ fordere. Wirtschaftsethi-sche Fragen stellen sich als Fragen von „Entweder-oder“, von Utopie gegen Uto-pie, von „Christ against Culture“.In diesem Deutungszusammenhang hilfreich ist – für Löwy wie für Segbers –,dass Karl Marx in seiner Kapitalismuskritik theologische Metaphern verwandte:„«Baal», «das Goldene Kalb», «Mammon», sind einige dieser «theologischenMetaphern», die Marx im «Kapital» und in anderen ökonomischen Schriften be-nutzt, um das Wesen des Kapitalismus als Götzendienst von Geld, Ware, Profit,Markt oder Kapital zu bezeichnen.19 Die Börse wird oft «Tempel von Baal» odervon «Mammon» genannt.“20 Kapitel I,4 in Marx‘ Kapital («Der Fetischcharakterder Ware und sein Geheimnis») wird zum „Ansatzpunkt für eine christliche Kritikder fetischisierten Ideologie der «neo-liberalen politischen Ökonomie».“21 Ver-stärkt wird dieses Argumentationsmuster dadurch, dass man sich neuerdings beidieser Deutung nicht nur auf Marx als Kapitalismuskritiker, sondern auch auf„Apologeten des Kapitalismus“ berufen kann – so Segbers in der Interpretationdes Buches KULT-Marketing von Bolz/Bosshart (1995). Er zitiert einige Thesendieser Autoren:„Der Kapitalismus im Stadium gesättigter Konsummärkte wird zur ultimativen «letztenReligion» dieser Welt. ... Die Schöpfergötter des kapitalistischen Konsummarktes pro-duzieren endlos und bringen ihre neuesten Kreationen auf die Umlaufbahn der Sehn-süchte der Konsumentenseelen. ... Die Waren selbst werden zur stärksten aller Religio-nen ... Kurz: Dem Kapitalismus gelingt es, die Waren zu unseren Göttern zu erheben. ...Der Kult der kapitalistischen Religion dauert permanent an; jeder Tag ist ein Festtag desWarenfetischismus.“22Einige theologische Fragen wären angebracht: Wie verhalten sich die Schöpfer-götter zu den Waren als Göttern, wobei Waren als Götter gleichzeitig die Religiondarstellen? Was ist der Kult jener Religion? Das Einkaufserlebnis? In der Konse-quenz dieser Interpretation könnte die Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen                                                     18 Rich 1987, 242.19 Ob tatsächlich der Aufweis von Götzendienst die Intention von Marx war, muss als Frage an diehistorische Marxforschung hier offen bleiben.20 Löwy 1996, 112f.21 Löwy 1996, 115.22 Bolz/Bosshart 1995, 22f, 223, 248.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 299auch mit dem grundgesetzlichen Anspruch auf Freiheit der Religionsausübungbegründet werden.Segbers prüft die Adäquatheit dieser Thesen in keiner Weise. Er sieht darineine Anleitung zum Fetischglauben. In solchen Texten komme zum Ausdruck,dass das Selbstbild westlicher Gesellschaften, sie seien säkular, ein Trugbild seiund nur verdecke, „vor wem diese Gesellschaft faktisch die Knie beugt.“23 Not-wendig sei eine christliche Religionskritik, die zwischen den Göttern unterschei-den könne. "Die religionskritische Frage ist, wer als Gott verehrt wird. Die bibli-sche Religionsgeschichte lässt sich lesen als eine Geschichte des Ringens um eineEntscheidung, wer Gott ist und wer die falschen Götter sind.“24Der Gott der Marktutopie habe durchaus auch seine Verheißung:„Wenn Menschen sich nur dem Markt gegenüber in Demut verhalten, dann werden siebelohnt von dem gerechten, effizienten und humanen Markt – eben wie von einem«guten Gott».“25Aber es sei ein falscher Gott. Denn „nach biblischem Verständnis“ gehöre zumWesen der falschen Götter, dass sie Unfreiheit, Tod und Ungerechtigkeit hervor-bringen, Menschen als Opfer fordern und Menschen täuschen. Genau diese Phä-nomene könne man im „grausamen Neoliberalismus“ beobachten:„Das Menschenopfer kann sehr verschiedene Gesichter annehmen. ... Menschen wer-den betriebswirtschaftlich für überflüssig erklärt und deshalb geopfert. ... Dieses wirt-schaftliche System kostet Opfer, auch Menschenopfer. Ganze Kontinente – wie Afrika– überlässt man dem Hunger und dem Tod; ganze Regionen – wie Teile der neuenBundesländer – werden abgeschrieben, ohne Aussicht, dass die derzeitige Misere einÜbergangsstadium darstellt.“26„Die Theologie des Marktes, von Malthus bis zur (sic!) den jüngsten Dokumenten derWeltbank, ist eine fürchterliche Theologie, die Menschen opfert.27 ... Ihr Gott ist einGott, der die tranzendentalisierte Personifizierung der Marktgesetze darstellt und Opfer,nicht Barmherzigkeit will.“28Die Konsequenzen dieser Weltsicht sind klar: Gefordert ist die klare Entscheidung„gegen jenen unmenschlichen Gott“. „Der Glaube an den befreienden Gott, anden, der sein Antlitz und sein Geheimnis im Kampf der Armen gegen die Unter-drückung offenbar macht, verwirklicht sich notwendigerweise in der Verneinungder falschen Götter und der Abkehr von ihnen. Der Glaube kehrt sich gegen denGötzendienst.“29 Das Feld der Wirtschaft wird zum Bekenntnisfall, wie es auchexemplarisch in der rhetorischen Frage des Buchtitels von Ulrich Duchrow zumAusdruck kommt: „Weltwirtschaft heute – Ein Feld für Bekennende Kirche?“30                                                     23 Segbers 1996, 82.24 Segbers 1996, 82.25 Segbers 1996, 78.26 Segbers 1996, 83.27 Nota bene: Nicht Menschen in religiösen Handlungen opfern Menschen, sondern „die Theologieopfert“, z.B. in Dokumenten der Weltbank.28 Löwy 1996, 116.29 Assmann Hugo / Hinkelammert, Franz W.: Der Götze Markt, Düsseldorf 1992, 61 zitiert nachLöwy 1996, 116.30 Duchrow 1986.



300 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischWir t schaf t se th ik  und  Ekkles io log ieWirtschaftsethische Fragen werden so unmittelbar zu ekklesiologischen Fragen.Kirche wird interpretiert in der Tradition der unterdrückten Kirche der Urchristen-heit oder auch in der Tradition der bekennenden Kirche. So findet sich immerwieder die mehr oder minder gelungene Bezugnahme auf Dietrich Bonhoeffer.31Analog zur Bekenntnissynode von Barmen 1934 müsse die Kirche heute wiederzur Widerstandsmacht und den Dämonen wehrenden bekennenden Kirche wer-den.32 Wenn immer wieder von einer „globalen Apartheid“ die Rede ist, „wie sieschon jetzt in den Reichenvierteln in den Ländern des Südens zu sehen“33 sei, soerinnert diese Begriffsübertragung an den notwendigen Bekenntnisprozess, wieihn Duchrow explizit vorgeschlagen hat. Die Benennung der gegenwärtigenMenschheitsprobleme als (a) Apartheid34, (b) Scherenentwicklung in der Welt-wirtschaft, (c) Massenvernichtungsmittel und (d) Umweltzerstörung generiert eineLinie, welche begrenzte Hoffnung auf weitere Bekenntnisbildungen macht:„In weltweiten Bekenntnisprozessen wurde die Apartheid bereits als status confessionisfestgestellt, die der Massenvernichtungsmittel ist auf dem besten Wege dazu, wird frei-lich größere Zerreißproben bringen, da die Beschlussgremien hier nicht rhetorischbleiben können wie oft im Fall der Apartheid. Am weitesten zurück liegt selbst das Er-kennen gegenüber dem Weltwirtschaftssystem. Hier ist dringend geduldige Arbeit nötig,um das Tabu zu brechen. Millionen sterben darüber.“35Von den Synoden und Organisationen der großen Kirchen wird keine baldige Be-kenntnisbildung gegen das Weltwirtschaftssystem erwartet, worin sich Duchrownicht täuschen sollte. Die von ihm geforderte „ökonomische Alphabetisierung“der Gemeinden wurde von der Wirtschaftsdenkschrift der EKD explizit aufge-nommen, aber sicher nicht in der von Duchrow intendierten Weise.36Unternehmense th ik  a l s  Bekenntn i s?Für das ökonomisch-theologische Gespräch – sofern es sich nicht um marxistischeÖkonomie handelt – ergeben sich in dieser Deutungstradition wenig konstruktiveAnknüpfungspunkte. Analysiert man die unternehmensethische Situation, wie siesich in diesem Deutungsparadigma ergibt, anhand des in Kapitel 7.5 vorgestelltenvier-Quadranten-Schemas von Homann, so wäre zu folgern, dass Unternehmen inMarktwirtschaften sich ausschließlich in der Situation des moralischen Kon-fliktfalls wiederfinden. Wettbewerbsstrategien sind prinzipiell untauglich. Allen-falls ordnungspolitische Strategien könnten angemessen sein, aber nur solche, dieauf eine Überwindung der marktwirtschaftlichen Rahmenordnung gerichtet sind.                                                     31 Vgl. Segbers 1996, 84 und ausführlich Duchrow 1986, 36-94.32 Vgl. Duchrow 1986, 124-169.33 Segbers 1986, 78.34 Während Duchrow mit Apartheid explizit auf die Rassendiskriminierung – nicht nur, aber v.a. imSüdafrika „vor Mandela“ abhebt, um dieses Bekenntnisbildungsmodell auf die anderen Mensch-heitsprobleme zu übertragen, will Segbers mit der Übernahme des Apartheidsbegriffs für wirt-schaftliche Fragen ähnliche Klarheiten befördern.35 Duchrow 1986, 160, Hervorhebungen im Original.36 Eine solide Darlegung marktwirtschaftlicher Prinzipien trat logisch genau an die Stelle, an der beiDuchrow die marxistische Dependenztheorie zu stehen kam.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 301„Nicht der Markt oder der Profit sollen die ökonomische Tätigkeit steuern, sondern diesoziale Produktion des Lebens, die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse, die so-ziale Gerechtigkeit. Wenn solche Kriterien herrschen sollen, müsste eine Art Planwirt-schaft (mit bestimmten Marktelementen) mit einer demokratischen Mitbeteiligung. exi-stieren. Aber solche Fragen wie nach der Möglichkeit eines demokratischen (und öko-logischen) Sozialismus sind nicht mehr rein theologisch und müssen von den sozialenund politischen Bewegungen der Unterdrückten mit Hilfe des Marxismus gelöst wer-den.“37Die Deutung des Unternehmens als Organisation spielt in diesem Denktypuskaum eine Rolle: Sie schwankt zwischen Tempel des Götzendienstes, Götzenbildund Götze selber. Die Kommunikation mit Unternehmensrepräsentanten steht inder Gefahr, immer den Modus der Demaskierung jenes sich als „realistisch“ ge-bärdenden Götzendienstes anzunehmen, dem dann das christliche Bekenntnis ent-gegenzustellen sei. Bekenntnisse sind mutige Abgrenzungen und Selbstfestlegun-gen und in extremen Situationen38 unausweichlich. Doch haben sie immer auchdie Tendenz, das Gespräch zu beenden. Sie führen fast immer zum Ausschlussoder zur Abwendung derer, die der zugrunde gelegten Auslegung des Glaubensoder aber der Interpretation der Wirklichkeit nicht oder noch nicht folgen können.Auch theologische Anfragen sind angebracht. Inwiefern liegt eine Neigungzum Manichäismus vor? Wie ist die Rede vom „Gott des Marktes, der Opfer undnicht Barmherzigkeit will“ vereinbar mit dem Monotheismus des christlichenGlaubens?Allerdings soll hier nicht der Weg beschritten werden, mit Bezug auf theolo-gische „Wahrheiten“ diese Traditionen ihrerseits zu häretisieren, was einer Über-nahme genau jener – mit guten Gründen kritisierbaren – Argumentationslogikgleichkäme. H.R. Niebuhr hat die Position des „Christ against Culture“ treffendals „unvermeidlich, aber unangemessen“ charakterisiert: Sie ist unvermeidlich.Denn wo dieses gesellschaftskritische Element fehlt, „Christian faith quickly de-generates into a utilitarian device for the attainment of personal prosperity or pu-blic peace.“39 Unangemessen ist jene Position nicht nur aufgrund ihrer theologi-schen Grundlagen, sondern auch deshalb, weil deren zweifelsfrei vorhandenekulturelle Wirkungen immer vermittelt werden in und durch andere Konstellatio-nen des Verhältnisses von Christ and Culture.40
                                                     37 Löwy 1996, 118.38 Wann aber liegt eine solche Extremsituation vor? Die bei Segbers und anderen vorausgesetzteWirklichkeitsinterpretation ist geprägt von Eindeutigkeiten, die so nicht vorausgesetzt werden kön-nen. Schon die Frage, ob eine zum Bekenntnis herausfordernde Extremsituation vorliegt, kannnicht diskutiert werden, wenn Gegenargumente mit dem Verdikt der Leidensunfähigkeit oder derImmunisierung belegt werden.39 Niebuhr 1951, 68.40 „Now that we have recognized the importance of the role played by anticultural Christians in thereform of culture, we must immediately point out that they never achieved these results alone or di-rectly but only through the mediation of believers who gave a different answer to the fundamentalquestion.“ (Niebuhr 1951, 67).



302 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologisch11.2 Christ of Culture (Motiv: Gnade in der Schöpfung)Den Gegenpol zu den an der Befreiungstheologie orientierten Ansätzen bezeich-net Löwy als „Marktchristentum“ und erwähnt darunter neben Ronald Reagan die„neo-konservativen religiösen Strömungen, ... Theologen wie Michael Novakusw.“41. Von Michael Novak stammt der m.W. einzige Aufsatz, der eine Theolo-gie der Unternehmung explizit zum Thema hat: „A Theology of the Corporation“(1981).Novaks Ausgangspunkt ist die Allpräsenz Gottes in seiner Schöpfung: „Gna-de ist überall“.42 Daher lassen sich überall Zeichen von Gottes Weltpräsenz fin-den, Metaphern der Gnade, die auf Gottes Wege in der Geschichte verweisen.Novak identifiziert sieben Zeichen der Gnade in Unternehmen und vergisst nichtzu erwähnen, dass Sieben eine sakramentale Zahl ist.431. Die Schöpfungskraft des Schöpfers: Entdeckungen und Erfindungenwerden in Corporations zu Produkten und damit für die Menschen produktiv ge-macht. Darin spiegeln sie die Kreativität Gottes wider; denn die Reichtümer derWelt sind nicht einfach da, sondern liegen als Potentiale in der Natur verborgenund müssen qua menschlicher Mitwirkung am fortgesetzten Schöpfungswerk erstrealisiert werden.2. Freiheit: Unternehmen spiegeln Gottes Präsenz in ihrer Freiheit – und die-se Freiheit bedeutet für Novak v.a. Freiheit vom Staat. Diese äußert sich ganz we-sentlich im privaten, d.h. nicht-staatlichen Eigentum. Novak zitiert eine unge-wöhnliche Definition von Kapitalismus: „The idea of a capitalist system has not-hing to do with capital and has everything to do with freedom.“ Eigentumsrechtewerden nicht (nur) mit utilitaristischen Gründen präferiert: „Property is importantless for its material reality than for the legal rights its ownership and use representand for the limits it imposes on the power of the sate. Such liberty was indispens-able if private business corporations were to come into existence. Such corpora-tions give liberty economic substance over and against the state.“443. Geburt und Sterblichkeit: Unternehmen spiegeln die Begrenztheitmenschlichen Lebens wider. Novak weist auf die Vergänglichkeit von Unterneh-men hin: Von 500 der größten amerikanischen Unternehmen in 1954 existierten1974 nur noch 285. „Recently, Chrysler has been number 10. Will it by 1990 begone from the list?“45 „As products of human liberty, corporations rise and fall,live and die. One does not have in them a lasting home – or even an immortalenemy.“464. Soziale Motive: Der Existenz von Unternehmen liegen nicht individualisti-sche Zwecke, sondern von Anfang an soziale Motive zugrunde, wie Novak mit                                                     41 Löwy 1996, 116.42 Novak 1981, 206.43 Vgl. Novak 1981, 207.44 Novak 1981, 209.45 Bekanntlich dauerte es 10 Jahre länger, bis Chrysler durch die Fusion mit der vormaligen Daimler-Benz AG von der Liste verschwand. Die 160 der 215 Unternehmen, die durch Fusionen von dero.g. Liste verschwunden waren, rechnet Novak zu den „verschwundenen“, die ihm als Indiz für„Sterblichkeit“ gelten.46 Novak 1981, 210.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 303Bezug auf Adam Smith’s „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealthof Nations“ ausführt. Dessen Kritik am Merkantilismus zielt auf den Wohlstandder Nationen – nicht nur Großbritanniens. Durch das System des demokratischenKapitalismus vermittelt sich diese fundamentale Zielsetzung des Wohlstandes derganzen Menschheit auf die Unternehmen. Während viele Kritiker den Verlustregionaler oder nationaler Einbettung von Großunternehmen beklagen, sieht No-vak darin die auf Universalität zielende Intention. „The invention of democraticcapitalism, the invention of the corporation, and the liberation of the corporationsfrom total control by state bureaucracies (although some control always, and pro-perly, remains) was intended to be multinational.“475. Gemeinschaft: Unternehmen sind gemeinschaftliche, auf Zusammenarbeitangelegte Gebilde, ein Ressourcenpool, ein Ort gemeinsamer Risikoübernahme.Sie können zu einer Art zweiter Familie werden. Ihre Existenz ist der Grund, wes-halb die häufige Individualismuskritik den modernen Kapitalismus nicht trifft;individuelles Unternehmertum gehört eher in biblische Zeiten als in die Zeit desCorporate Capitalism.6. Einsicht: Nicht Geld regiert nach Novak die Welt, sondern Ideen, Einsich-ten, Erfindungen. So beschreibt er auch die Unternehmen: „The primary capital ofany corporation is insight, invention, finding a better way.“48 Erst Ideen machendas Geld zum Kapital.497. Risiko der Freiheit: Relative Wahl-Freiheit gehört zur Situation der Un-ternehmen wie der Individuen. Entscheidung müssen getroffen werden ohne letzteGewissheit über deren Auswirkungen.Diese theologischen Zusammenhänge bleiben unausgeführt, eher angedeutet.Man kann erschließen, dass das Risiko freier Entscheidungen für Kontingen-zwahrnehmung steht und damit auf die Bedürftigkeit menschlicher Unternehmun-gen auf Gottes Gnade hinweisen kann. In fast allen Abschnitten wechselt Novakganz schnell von einer Erörterung der Unternehmung zur Erörterung des demo-kratischen Kapitalismus, wie er ihn versteht.50 Und obwohl er die eigenständigeBedeutung von Unternehmungen als intermediäre Institutionen betont,51 bilden sieletztlich keinen eigenen Untersuchungsgegenstand. Darin besteht eine gewisseAsymmetrie. Letztlich sind Unternehmen nur in ihrer Funktion als Elemente desdemokratischen Kapitalismus als ökonomisches, politisches und moralisch-kulturelles System interessant.Vermutlich ist dies der Tatsache geschuldet, dass Novak‘s Ausführungen instarkem Maße als Antwort auf Kritiker großer Unternehmen und v.a. auf befrei-ungstheologische Angriffe gegen den Kapitalismus geschrieben sind. In weitenTeilen können Novak’s Ausführungen als expliziter Gegenpol zu den im voran-                                                     47 Novak 1981, 210, Hervorhebung im Original.48 Novak 1981, 211.49 In Aufnahme einer von Krüsselberg betonten Unterscheidung zwischen den beiden Seiten der Bi-lanz (Aktiva und Passiva) wäre betriebswirtschaftlich präziser zu formulieren: Erst Ideen machendas Geld (rechte Bilanzseite: Passiva) zum Vermögen (linke Bilanzseite: Aktiva).50 Dies ist am deutlichsten ausgeführt in dem – mittlerweile auch deutsch erschienenen – Buch: Diekatholische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Novak 1996.51 Damit erweitert er den Anwendungsbereich dieses Begriffes gegenüber der Pionierarbeit von Ber-ger/Neuhaus 1981. Vgl. auch Novak 1980.



304 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischgegangenen Abschnitt dargestellten Argumenten gelesen werden. War bei beiBolz/Bosshart von Schöpfergöttern die Rede, was in der Auffassung von Segbersals Ansatzpunkt für Götzenkritik genommen wurde, so wird bei Novak das inUnternehmen kultivierte kreative Potential zum Abbild der Kreativität des einenSchöpfergottes. Dass Unternehmen das Schöpferhandeln Gottes nur begrenzt undverfälscht widerspiegeln, steht dem nicht entgegen, sondern ist der Wirkung derSünde geschuldet. Unternehmen „are as capable of sins as individuals are and, inthe fashion of all institutions, of grave institutional sins as well.“52In der Auseinandersetzung mit Kritikern bestreitet Novak somit keineswegsnegative Phänomene unserer Weltsituation, aber er widerspricht vehement derUrsachenzuschreibung an die Macht von Unternehmen oder an das kapitalistischeSystem. Dem Argument, dass (in 1979) 40% der Weltenergie von 6% der Welt-bevölkerung (nämlich den Bürgern der USA) verbraucht werden, stellt Novakunter Bezug auf das Thema „Kreativität“ zunächst die Frage gegenüber, wie undvon wem deren Nutzbarkeit entwickelt wurde: 1809 die Verwendung von Anthra-zit-Kohle in den USA, 1879 die erste Ölquelle in Pennsylvania, Elektrizität alsLichtquelle 1879 in New Jersey, Förderung der Kernenergienutzung nach dem 2.Weltkrieg durch die US-Regierung, obwohl Öl und Kohle damals billig waren.Dann macht er die Gegenrechnung auf: Fast 100 Prozent dessen, was die moderneWelt mit Energie meint, wurde erfunden durch 6% der Weltbevölkerung. Mehrals 60% jener Energie sind verbreitet über den Rest der Welt. Das Argument istein apologetisches: „Though the United States can, of course, do better than that,we need not feel guilty for inventing forms of energy as useful to the human raceas the fire brought to earth by Prometheus.“53 Und an dieser Entwicklung habendie Unternehmen intensiven Anteil: „The agency through which inventions anddiscoveries are made productive for the human race ist the corporation. Its creati-vity makes available to mass markets the riches long hidden in creation. Its creati-vity mirrors God’s. That is the standard by which its deeds and misdeeds are pro-perly judged.“54Analoge Ausführungen beziehen sich auf andere „Vorwürfe“ von Unterneh-menskritikern: vom Vorwurf undemokratischer Autokratie über Entfremdungs-prozesse in der Arbeitswelt, Profitmaximierung bis zum Vorwurf von Machtkon-zentration und Oligopolbildungen („Surely, four large companies in an industryare better than one state monopoly“55).Selbstständige Unternehmen seien die soziale Errungenschaft des demokrati-schen Kapitalismus. Ihr Existenzziel sei die Mehrung des Wohlstandes. Trotz die-ser Aufgabenfokussierung als ökonomische Institutionen seien sie auch morali-sche und politische Institutionen und daher des moralischen Irrtums und der Sün-de fähig. Aber auch hier gilt: „Like individuals, corporations are innocent untilproven guilty“56.                                                     52 Novak 1981, 221.53 Novak 1981, 208.54 Novak 1981, 208.55 Novak 1981, 217.56 Novak 1981, 222.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 305Eine Theologie der Firma dürfe Unternehmen nicht in den Status des Letztgülti-gen erheben. Wie alles in der Welt seien Unternehmen Träger von Gottes Gnadeund Hindernisse des Heils. Trotz ihres internen religiösen Pluralismus könne derChrist aber wie andere religiöse Menschen auch in ihnen eine religiöse Berufungsehen.Eine Theologie der Unternehmung – so Novak – müsste es Christen undChristinnen in Unternehmen ermöglichen, dort höchste christliche Werte zu ver-ankern. Ein Theologie der Unternehmung müsste die Basis realistischer externerKritik bilden. „Der Vorstandsvorsitzende von Generel Electric braucht eine solcheTheologie ebenso, wie diese Unternehmenskritiker im Interfaith Center for Corpo-rate Responsibility.“57 Allerdings bleibt diese Theologie der Unternehmung beiNovak selbst ein Desiderat. Seine argumentative Fokussierung auf die (durchausim guten Sinn verstandene) apologetische Aufgabe hat dies zumindest bisher ver-hindert. Novak’s Ansatz ist daher als explizite Gegenposition zu den Vertreterndes „Christ against Culture“-Paradigmas und als deutlichste Darlegung des„Christ of Culture“-Standpunktes innerhalb der theologisch-unternehmens-ethischen Debatte anzusehen.11.3 Christ above Culture (Motiv: Person – Gemeinschaft)Das  Unte rnehmen  in  de r  ka tho l i schen  Soz ia l l ehreIn der Sozialenzyklika „Centesimus Annus“ 58 kommen die Motive zum Aus-druck, die grundlegend für das nun darzustellende Paradigma „Christ above Cul-ture“ sind:59 das Gemeinwohl und die (tugendhafte) Entwicklung der menschli-chen Person. Das Unternehmen – so heißt es in Centesimus Annus – „darf nichtausschließlich als »Kapitalgesellschaft« angesehen werden; es ist zugleich eine»Gemeinschaft von Menschen«, zu der als Partner in je verschiedener Weise undmit spezifischen Verantwortlichkeiten sowohl jene beitragen, die das für ihre Tä-tigkeit nötige Kapital einbringen, als auch jene, die mit ihrer Arbeit daran mitwir-ken“.60 Wie der Markt müssen auch Unternehmen unbedingt auf das Gemeinwohlausgerichtet sein.61 Der Gewinn ist in Centesimus Annus zwar ein anerkannterIndikator für den Zustand des Unternehmens, aber nicht der einzige. Denn„Zweck des Unternehmens ist nicht bloß die Gewinnerzeugung, sondern auch dieVerwirklichung als Gemeinschaft von Menschen, die auf verschiedene Weise dieErfüllung ihrer grundlegenden Bedürfnisse anstreben und zugleich eine besondereGruppe im Dienst der Gesamtgesellschaft bilden.“ Dienst an der Gesamtgesell-schaft und umfassende Entwicklung des Menschen in der Arbeit bilden das höch-                                                     57 Novak 1981, 224.58 Johannes Paul II. 1991. Papst Johannes Paul II. könnte – so Novak – den Titel „Papst des Wirt-schaftsunternehmens“ verliehen bekommen. Vgl. Novak 1996, 127.59 Als dessen historisch wirkungsmächtigster Exponent kann Thomas von Aquin gelten.60 Johannes Paul II. 1991, 43,2.61 Johannes Paul II. 1991, 43,1



306 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischste Zielsystem der Unternehmung, in welches der Gewinn als Indikator eingeord-net wird. Die letzte Zielbestimmung des Menschen aber ist Gott selber.62Im Blick auf die Entwicklung der katholischen Soziallehre, soweit sie sich inden päpstlichen Enzykliken widerspiegelt, ist die Deutung des Unternehmens alsPersonenverbund keineswegs selbstverständlich. Jean-Yves Calves hat dargestellt,dass und warum Leo XIII, der Autor von Rerum Novarum 1891, zwar das Natur-recht auf einen familiengerechten Arbeitslohn über die Gültigkeit von Arbeitsver-trägen stellte, dies aber nie mit der Argumentationsfigur vom Unternehmen alsPersonengemeinschaft mit einem gemeinsamen Zweck begründet hätte.Der Grund ist der, dass die Ausbildung von zielorientierter Gemeinschaftkaum möglich ist, wenn die Laufzeit von Arbeitsverträgen in Tagen gemessenwird, wie dies Ende des 19. Jahrhunderts überwiegend soziale Realität war. DerArbeiter gehört dann nicht zum Unternehmen, sondern bringt von außen eine be-stimmte Leistung bei. Die Beziehung der Unternehmung zu ihren Eigentümernwar langfristiger als die zu ihren Arbeitern. Heute ist dies eher umgekehrt. Inso-fern spiegeln sich im Vergleich von Rerum Novarum und Centesimus Annus hi-storische Entwicklungen, die relativ spät in die Lehrbildung aufgenommen wur-den, woraus sich Novak’s Ehrentitel zum Teil erklärt. Man kann dies aber auch alsAnfrage an die fortdauernde Plausibilität jenes Modells lesen. Wenn die Dauer-haftigkeit von Beziehungen Voraussetzung für den Aufbau von Gemeinschafts-bindungen und gemeinsamen Zielorientierungen eines „Personenverbundes“ ist,dann könnten die derzeitigen Reorganisationen von Unternehmensstrukturen(Stichworte sind: Netzwerkstrukturen, virtuelle Firma) dazu führen, dass sich dasDeutungsmuster in Centesimus Annus in nicht all zu ferner Zukunft wieder über-leben könnte.Managing  as  i f  Fa i th  Mat te r sBleibende Bedeutung wird jedoch die – für die katholische Tradition typische –Methodik behalten, an Alltagsplausibilitäten (Gewinn als Erfolgsindikator) anzu-knüpfen und diese in Richtung auf die Verwirklichung einer Gemeinschaft vonMenschen im Dienst der Gesamtgesellschaft und auf die Entwicklung der Personzu transzendieren.Besonders schön wird dies in einem Text deutlich, den Michael Naughtonund Helen Alford O.P. im Rahmen einer Tagung zu Catholic Social Teaching andManagement Education 1997 präsentiert und nun in ihr gemeinsames Buch „Ma-naging as if faith mattered“63 aufgenommen haben. Ausgangspunkt ihrer Erörte-rungen ist die Erfahrung (nicht nur, aber insbesondere) von Managern, zwischenihrem Leben in der Familie oder als Gläubige und ihren beruflichen Aufgabenkeine Integrität herstellen zu können, als „gespaltene Persönlichkeiten“ zu existie-ren und im dauernden Kompromiss befangen zu bleiben. Hier gelte es, die reichenTraditionen des Christentums fruchtbar zu machen. Die Frage nach der Integritätim Unternehmensalltag stellt sich als eine doppelte: „What kind of person should I                                                     62 Johannes Paul II. 1991, 41,363 Alford/Naughton 2001.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 307as a manager or employee strive to become?“ und „What kind of organizationalcommunity should I as a manager or employee, strive to build and maintain?“64Im Rahmen eines strikt teleologisch orientierten Modells analysieren sie dieGüter, d.h. Ziele einer Organisation, auf mehreren Ebenen: Auf einer ersten Ebeneunterscheiden sie fundamentale Güter und exzellente Güter. Diese Unterschei-dung ermöglicht eine Ziel-Mittel-Hierarchie, da fundamentale Güter selbst zuMitteln von exzellenten Gütern werden könnten. Als solche Mittel sind sie vonhöchster Bedeutung. Geld und Profit werden als in diesem Sinne fundamentalstesZiel in diese Hierarchie eingebettet, sind aber auszurichten auf die exzellentenZiele „menschlicher Entwicklung“.65 „The organizational common good is thepromotion of all the goods necessary for integral human development in the orga-nization, in a such way (sic!) as to respect the proper ordering of those goods.“66Daraus ergibt sich die Kritik am Shareholder-Value-Ansatz, welcher ebendiese rechte Ordnung verkehre. Genauer: Aus dem Modell ergebe sich die Forde-rung, dass die Entscheidungen in Bezug auf die fundamentalen Güter so getroffenwerden, dass sie die exzellenten Güter fördern. „Foundational and excellent goodsmust be considered simultaneously. The mistake of the shareholder model is toconsider these goods sequentially; only after the foundational good of profit hasbeen attained does the shareholder model consider how profits might be used topromote excellent, human goods.“67 Reflexionen auf die systemische Bedeutungdes Gewinnmotivs in unterschiedlichen Rahmenordnungen finden sich in denAusführungen von Alford/Naughton nicht.Der Stakeholder-Value-Ansatz vermeide zwar die Absolutstellung des Ge-winnziels, wird aber ebenfalls kritisiert – auf der zweiten Ebene der Analyse. Aufdieser Ebene gehe es nicht um Ziel-Mittel-Hierarchien, sondern um das Verhältnisvon privaten, individuellen oder partikularen zu öffentlichen oder gemeinsamenGütern. Das Stakeholder-Modell sei als Analyseinstrument konfligierender, im-mer partikularer Interessen geeignet. Aber normativ gehe es über das „Ausbalan-cieren“ unterschiedlicher Interessen nicht hinaus. Der Grund liege darin, dass dasStakeholder-Modell keine angemessene Vorstellung von Gemeinwohl kenne.Mögliche Konflikte zwischen persönlichen und gemeinsamen Gütern werdendurch die Unterscheidung von Allokation und Partizipation „aufgehoben“ (oderwegdefiniert). „By allocation we share a pizza ... by participation we share a con-versation over pizza.“ Als „common goods“68 seien solche Güter zu bezeichnen,bei denen Partizipation Priorität hat.69 Geld beispielsweise muss alloziiert werden,an der Unternehmenskultur partizipieren alle. Bei wirklich gemeinsamen Güternheben sich die Konflikte zwischen individuellen und partikularen Interessen auf,weil das Gemeinsame gleichzeitig der Förderung individueller persönlicher Ent-wicklung diene. Der Fehler des Stakeholder-Modells liege also in einem falschen                                                     64 Alford/Naughton 2001, 8.65 Vgl. Alford/Naughton 2001, 40.66 Alford/Naughton 2001, 45.67 Alford/Naughton 2001, 67f.68 Die Begriffe „common goods“ and „public goods“ werden bei Alford/Naughton austauschbar ver-wandt. Bedauerlicherweise kennt die deutsche Sprache zu Gemeinwohl keinen Plural. Vgl. den Ti-tel von Fetzer 1998.69 Vgl. Alford/Naughton 2001, 51.



308 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischVerständnis der menschlichen Person. „Since the stakeholder model discountsparticipation because it accepts in principle an individualistic view of the humanperson. ... Since the stakeholder model views the organization as a group of auto-nomous individuals who affect or are affected by the organization, an analysis ofit begins from what the person has as a „stake“ in the company. By contrast, thecommon good model begins with who each person is – a social and spiritual beingwhose development is intimately connected to the good of others through a com-plex of shared ends.“70Um Missdeutungen zu vermeiden sei darauf hingewiesen, dass die ökonomi-sche Theorie der öffentlichen Güter (Public Goods) kaum an jene public goods beiAlford/Naughton anschließt. Scheinbar entspricht die Abgrenzung von allokativenund partizipativen Gütern genau jenem Merkmal öffentlicher Güter in der Margi-nalanalyse, nach dem eine zusätzliche Nutzung keine zusätzlichen Kosten verur-sacht: Ein zusätzlicher Teilnehmer am Gespräch über Pizza verursacht keine rele-vanten Kosten, kann vielmehr gesprächsbelebend wirken. Ein zusätzlicher Nutzerder Pizza verursacht Kosten bei den anderen. Sie haben weniger. Die in der Öko-nomie diskutierten Fragen z.B. nach der Übernutzung öffentlicher Güter, wodurchdiese zu nicht-öffentlichen Gütern werden, deren Allokation geregelt werdenmuss, tauchen bei Alford/Naughton nicht auf.Aus beiden Ebenen der Analyse ergibt sich das in der Abbildung dargestellteGüterschema, an dem sich die Politik im Unternehmen orientieren kann und soll.
Abb. 6: The Goods of the Organisation71 (Alford / Naughton)                                                     70 Alford/Naughton 2001, 57.71 The Goods of the Organisation Organized by the First Two Levels of Analysis of the CommonGood Model, in: H. Alford O.P. / M. Naughton: Common Good and the Purpose of Business, Paperpresented 1997, vgl. Alford/Naughton 2001, 65.

First Levelof AnalysisExcellentGoods Personal, integral, humandevelopment, in the organisation,family and societyAbility to make key decisionsSkillsTechnical training Development of theorganisational communityin virtue, in the wider communityCompetence developmentin the organisationOwnership PolicyFundamentalGoods Production EquipmentPlant and BuildingsProductsProfits Compensation (Pay Policy)Production System andJob-DesignPlant Policy / Product Policy /Financial PolicyParticularGoods CommonGoods SecondLevel ofAnalysis



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 309In der Auslegung dessen, was menschliche oder gesellschaftliche Entwicklungbedeuten kann, werden normative Begriffe aus der katholischen Soziallehre ein-gespielt:
• Die universale Bestimmung der materiellen Güter impliziert, dass bei Alloka-tionsentscheidungen zuerst die Frage nach der Partizipation zu stellen sei –mit Konsequenzen für die Bestimmung gerechter Löhne oder der Ausgestal-tung von Eigentumsverhältnissen (bevorzugtes Element: Mitarbeiteraktien-programme).72
• Persönliche Entwicklung bedarf auch individueller Freiheit. Hierauf beziehtsich das Prinzip der Subsidiarität, ein Organisationsprinzip, wonach die Ver-antwortung unterer Ebenen respektiert und gefördert werden solle mit zahlrei-chen Auswirkungen auf Arbeitsplatz- und Organisationsgestaltung.73Das Prin-zip der Solidarität kann in gleichem Maße persönliches und organisationalesHandeln orientieren. Das Prinzip der Personalität, des Vorrangs der Personvor den Sachen, habe sich in der christlichen Tradition zur Priorität der Arbeitüber das Kapital entwickelt. Beide Managementdimensionen werden diskutiertin Bezug auf Entlohnungssysteme und die sozialen Implikationen von Pro-duktentwicklungen.Doch Prinzipien können zwar Orientierung geben, müssen aber im täglichen Han-deln und Entscheiden erst Raum gewinnen. Dazu müssen sie individuell und or-ganisational habitualisiert werden. So verbinden Alford/Naughton ihr Gemein-wohlschema mit einer Tugendlehre74, genauer: mit einer Relektüre der thomasi-schen Tugendlehre und ihrer – auf Aristoteles zurückgehenden – Kardinal-tugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Mut. Im Rahmen des so – jenach Beurteilung: kunstvoll oder künstlich – gebildeten Horizonts von (a) Hand-lungsfeldern im Rahmen einer zweidimensionalen Ziel-Mittel-Hierarchie, (b) So-zialprinzipien der neueren katholischen Soziallehre und (c) der klassischen Tu-gendlehre erörtern Alford/Naughton zahlreiche Konfliktfelder, wie sich schon ausder Gliederung des mittleren Teils ihres Buches75 ergibt:Kapitel Handlungsfeld Tugend Sozialprinzip4 Job Design: Prudence and Subsidiarity in Operations5 Just Wages: Justice and the Subjective Dimension of Work inHuman Resources6 Corporate Ownership: Temperance and Common Use in Finance7 Marketing Communicationand Product Development: Courage and Solidarity in Marketing.Abb. 7: Handlungsfelder, Tugenden und Sozialprinzipien des Managements (Alford/Naughton)                                                     72 Vgl. Alford/Naughton 2001, 76f73 Vgl. Alford/Naughton 2001, 77f74 „We may thus define virtue ... as a stable disposition to act well, that is, to use the right means inpursuit of good ends“ (Alford/Naughton 2001, 81).75 Alford/Naughton 2001, 99-204. Der Inhalt der folgenden Tabelle entspricht wörtlich den jeweiligenÜberschriften.



310 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischDie bis dahin strikt naturrechtliche Argumentation wird – wie bei Thomas – durchein Natur-Übernatur-Modell überboten. Den beiden geschilderten Analyse-Ebenen wird eine dritte Ebene hinzugefügt, die aber in die Grafik nicht eingebautwerden konnte: Die Unterscheidung zwischen wirklichen und scheinbare Gütern(real and apparent goods). Die Unterscheidung ist einfach: Wirkliche Güter erfül-len die Erwartungen, derentwegen sie erstrebt werden, scheinbare Güter nicht.Auch scheinbare Güter sind Güter und werden empirisch als solche erstrebt, abereben ohne dass die damit verbundenen Hoffnungen erfüllt würden. Irrtum über dieZiele und Irrtümer über das eigene Selbst führen zu Unsicherheiten und zu Para-doxa, die im Glauben überwunden werden im Blick auf die Quelle alles Guten:Gott. „God is our final, lasting, universal Common Good because union with Godin heaven is open to all of us equally as we are all drawn into the common, sharedlove of the Father, Son and Holy Spirit. We see here that both the common andthe particular or individual goods are satisfied simultaneously in God, and that thecommon good is the source of fulfillment for each particular person. In thekingdom of God, there is no longer any danger that the particular good of eachperson could be submerged in the common good of the community, since the twocoexist in God.“76Konsequenterweise wird die oben dargestellte Gliederung fortgeführt durchReflexionen auf die Tugenden des Glaubens, die Bedeutung von Spiritualität imUnternehmen und die Bedeutung der Liturgie, denen aber bezeichnenderweisekeine unternehmensinternen Handlungsfelder zugeordnet werden konnten.8 Faith, Hope, and Charity: Authentic Habits of a Christian Spirituality of Work9 Liturgy: The Source and Summit of Our WorkAbb. 8: Theologische Tugenden des Managements (Alford/Naughton)Zielgruppe ihrer Ausführungen sind christliche Führungskräfte. Immer wiederwerden Einwände wiederlegt, die an den religiösen Pluralismus in modernen Un-ternehmen erinnern und mit diesem Argument die christlichen Ansprüche zu-rückweisen wollen. Diese Widerlegungen sind deshalb möglich, weil in den Ka-piteln 4 bis 7 strikt naturrechtlich argumentiert wird. Die Einsicht in die Sozi-alprinzipien, in die Bedeutung der Kardinaltugenden oder z.B. in die Nützlichkeitvon Mitarbeiterpartizipation ist – so der Anspruch – jedem Vernünftigen zugäng-lich. Die Einsichten des Glaubens vertiefen diese Erkenntnisse und ermöglichenes christlichen Führungskräften, in den Ambiguitäten alltäglicher Entscheidungendiese Sicht durchzuhalten.77Was hier versucht wird, ist zum einen die Anknüpfung an krude ökonomisti-sche Unternehmensinterpretationen (making profit) und entsprechende Alltagser-fahrungen und zum anderen die Transzendierung derselben hin auf höhere Ziele.Während Novak Gnadenerweise Gottes in der Schöpfung in den Dimensionen derUnternehmensinterpretation zu identifizieren versuchte („Christ of Culture“) und                                                     76 Alford/Naughton 2001, 64.77 Kapitel 8 und 9 stehen gemeinsam unter der Überschrift: Sustaining the Engagement.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 311in den radikaleren Traditionen die Überwindung kapitalistischer Unternehmens-strukturen angestrebt wird („Christ against Culture“), verwenden Al-ford/Naughton das scholastische Natur-Gnade-Schema: gratia non tollit naturamsed perficit, und stehen paradigmatisch für die von H.R.Niebuhr als „synthesists“bezeichnete Tradition: „Christ above Culture“.11.4 Christ and Culture in Paradox(Motiv: Subjekt versus System)11.4.1 Reformatorische AnfragenSicher ist es nicht adäquat, die kontroverstheologischen Positionen vergangenerJahrhunderte in der Diskussion theologischer Unternehmensethiken im 21. Jahr-hundert unbefragt zu übernehmen. Jedoch sind die konfessionsspezifischen Tra-ditionen weiterhin wirksam. Daher sollen – auch um der klaren Typenbildungwillen – zunächst Differenzen benannt werden, die insbesondere aus lutherischerSicht geltend zu machen sind.Was Niebuhr als Haupteinwand gegen die gerade vorgestellte Antwort aufdas Christ and Culture-Problem formuliert, kann hier übertragen werden: die Un-terschätzung der Sünde in allem menschlichen Handeln und daher auch allenmenschlichen Kulturformen. „Clement, Thomas, and their associates note thatman’s reason may be darkened, but is not in its nature misdirected; for them thecure of bad reasoning lies in better reasoning, and in the aid of the divine teacher.... But the dualist of Luther’s type discerns corruption and degradation in all man’swork. Before the holiness of God as disclosed in the grace of Jesus Christ there isno distinction between the wisdom of the philosopher and the folly of the simple-ton, between the crime of the murderer and his chastisement by the magistrate, ...The dualist does not say that there are no differences between these things, butthat before the holiness of God there are no significant differences ...“78 Sündeerscheint bei Alford/Naughton nicht oder nur als Schwäche. Jesus Christus undseine Gnade erfüllen und vollenden, was der Mensch von Natur aus ist und wer-den kann.Lutherische Theologen neigen dagegen dazu, den Ausgangspunkt bei grund-legenden Konflikterfahrungen zu wählen: dem Konflikt zwischen Gott undMensch oder auch bei den innerweltlichen und letztlich nicht überbrückbarenKonflikten zwischen Menschen und Gruppen. „In nature man meets not onlyreason, order, and life-giving goodness, but also force, conflict, and destruction.“79Für Alford/Naughton war die Befangenheit im ständigen Kompromiss zwischenchristlicher Existenz und den Rollenanforderungen des Managements der negativeAusgangspunkt und dessen Überwindung in einer ganzheitlichen Sicht des Unter-                                                     78 Niebuhr 1951, 152.79 Niebuhr 1951, 158.



312 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischnehmens das Ziel. Demgegenüber betont z.B. Robert Bachelder „executivesshould expect that their general and personal callings will exist in tension. ... Whatexecutives must do is accept the moral ambiguities of their companies and yetfully participate in them, trusting all the while in God to open the way to new mo-ral possibilities.“80 Der Glaube überwindet nicht die ethischen Zweideutigkeitenund Konflikte, sondern befreit zu deren Annahme.Der stärkeren Betonung der Macht der Sünde im Zusammenhang mit denKonflikterfahrungen korrespondiert ein geringerer Optimismus in Bezug auf dieFunktion weltlicher Institutionen. Weltliche Ordnungen dienen in dieser Sichtweniger der Entwicklung einer tugendhaften Gemeinschaft auf dem Weg zu ei-nem erfüllten Leben, sondern allenfalls dazu, die Auswirkungen der Sünde einzu-dämmen und in Schach zu halten.Ein weiterer klassischer Differenzpunkt muss indirekt erschlossen werden:das Verhältnis von Laienchristen zum geistlichen Stand und der Umgang mit denForderungen der Bergpredigt bzw. anderer „radikaler Forderungen“ des Evange-liums. In der spätmittelalterlichen Frömmigkeit wurden diese Forderungen (nebenden Antithesen der Bergpredigt auch Armut, Keuschheit und Gehorsam) in diesogenannten consilia evangelica für die vollkommenen Christen aufgenommen.Den Weltchristen waren sie erlassen. Die Unterscheidung von Geboten für alleChristen und evangelischen Räten für die Vollkommen verläuft strukturanalogzum Stufenschema von Kardinaltugenden und theologischen Tugenden und be-gründet einen höheren Wert des monastischen Lebens.81 Eine Auslegung des An-satzes von Alford/Naughton dergestalt, dass hier in augustinischem Sinn die kon-templative Annäherung an Gott mit der asketischen Entfernung von der Welt inreziprokem Zusammenhang steht,82 ist möglicherweise übertrieben. Doch dieStrukturanalogie zu verschiedenen Heiligkeitsstufen mit dem geistlichen Stand ander Spitze scheint mir unübersehbar. Da „Managing as if Faith mattered“ eindeu-tig an Laienchristen adressiert ist und in dieser Interpretation die consilia evange-lica primär für die geistlichen Stände und das Mönchtum gelten, würde mit demZwei-Stufen-Modell als schweigendem Hintergrund verstehbar, warum im Rah-men des Stufenschemas von Alford/Naughton die Forderungen der Bergpredigtkeine relevante Rolle spielen. Luther hat sich nicht nur selbst von der Mönchs-kutte getrennt, sondern auch theologisch den Vorrang des geistlichen Standes überandere Berufe aufgehoben. Am deutlichsten wird dies m.E. dort, wenn er „dendrei menschlich gesehen (funktional; J.F.) differenzierten Ständen des häuslichen,weltlichen und geistlichen Regiments als vierten Stand den der »rechten Christen«gegenüberstellt, der als Stand vor Gott in allen drei Ständen vor der Welt in Er-scheinung treten kann.“83 „Gegenüber Gott sind alle Berufe und Werke ... gleich.Gegenüber den Menschen ... bemessen sie sich allein nach ihrem sozialen und                                                     80 Robert S. Bachelder, ‚Ministry to Managers‘, in: The Christian Ministry 15 (September 1984), 14,zitiert nach Wensveen Siker 1989, 885.81 Vgl. Frey 1990, 18. 120f und Lange 1992, 246. 278f. Ob es sich bei dieser Interpretation tatsäch-lich nur um ein Missverständnis jener Tradition handelt, wie Gründel 1981 nahelegt, kann hiernicht untersucht werden.82 Vgl. Duchrow 1983, 507.83 Duchrow 1983, 511.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 313politischen Nutzen.“84 Darauf beruht dann auch die Trennung von Amt und Per-son in der lutherischen Tradition.Schließlich ist auch die Frage nach der kirchlich-theologischen Vereinnah-mung zu stellen: Inwiefern setzt ein Modell wie bei Alford/Naughton die Kennt-nis der wahren Bestimmung des Menschen als Person voraus? Inwiefern impli-ziert es eine vermeintliche theologische Kenntnis von guter, tugendhafter Ent-wicklung der Gemeinschaft? Ist ein solches Modell kompatibel mit der Pluralitätvon Lebensorientierungen der im Unternehmen beteiligten Menschen? Bestehtnicht die Gefahr, dass es in Richtung einer letztlich geistlich vereinnahmendenFörderung homogener Unternehmenskulturen ausgelegt wird? Gegen solche Ver-einnahmungstendenzen des welthaften Geschehens durch die geistliche Bestim-mung hat die reformatorische Tradition bekanntlich mehr als eine Aversion. DasWirken des Menschen wird nicht in der Welt auf Gott hin, sondern von Gott herauf die Welt hin verstanden. Rechtfertigungslehre und die Lehre von den zweiRegimenten Gottes sind hier die Stichworte.11.4.2 Reformatorische DualismenDie reformatorischen Differenzierungen (Gesetz und Evangelium; geistliches undweltliches Regiment; Amt/Beruf und Person), welche idealistischen Gesell-schaftskonzeptionen entgegenstehen, hatten und haben aber Kosten. Diese liegenin einer Neigung zu Dualismen der verschiedensten Art.Die Zwei-Regimenten-Lehre wurde zur Zwei-Reiche-Lehre und ließ sich inder lutherischen Tradition verbinden mit dem äußerlichen Reich der Vernunft undder innerlichen Herrschaft christlich-gläubiger Motivation.85 Niebuhr spitzt diesauf die These zu: „the dualism in Luther’s solution of the Christ-and-culture pro-blem was the dualism of the „How“ and the „What“ of conduct. From Christ wereceive the knowledge and the freedom to do faithfully and lovingly what cultureteaches or requires us to do.“86 Oder wie Trutz Rendtorff formuliert: „Das Chri-stentum ist nicht die Lösung der Weltprobleme, sondern die Steigerung der Sensi-bilität für sie.“87 In diese Tradition passen sehr gut solche Vorschläge, die für einZusammenspiel christlich-theologischer Problem-Heuristik und ihrer Abarbeitungmittels rational-konstitutionalistischer Institutionenanalyse plädieren.88                                                     84 Duchrow 1983, 509.85 Man könnte hier eine größere Kompatibilität der lutherischen Tradition sowohl mit vertrags-theoretischen als auch mit Luhmann´schen Interpretationen der Organisation feststellen. Für Luh-mann konstituiert sich Gesellschaft (und auch Organisationen als gesellschaftliche Subsysteme) ausKommunikation und das Individuum ist nicht Teil, sondern Umwelt der Gesellschaft. Vertragstheo-retisch besteht die Organisation aus einem Set von Vertragsbeziehungen. Wie in der lutherischenTradition, die natürlich weder vertrags- noch systemtheoretisch argumentiert, wird in diesen beidenTheorien die Unableitbarkeit des Individuums als Person, im Gewissen oder vor Gott festgehalten.Die Unternehmung wird nicht als Gemeinschaft von ganzheitlich verstandenen Personen verstan-den, sondern als ein Netz äußerlicher Vertragsrelationen oder systembildender Kommunikations-beziehungen. Daher können aus einer Bestimmung des christlichen Menschenbildes, einem Ideal-typ christlicher Gemeinschaft o.ä. auch keine Ziele des Unternehmens als Gemeinschaft abgeleitetwerden.86 Niebuhr 1951, 175.87 Rendtorff 1990, 91.88 Dies ist kennzeichnend für Karl Homann und seine Schüler/innen.



314 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischEine andere dualistische Variante trennt Individuen und Privatbereich vom Öf-fentlichen, trennt eine Sphäre der Liebe von einer Sphäre des Rechts. V.a. letztge-nannter Dualismus (Liebe und Recht) ist mitverursacht durch Luthers Verhältnis-bestimmung von Gesetz und Evangelium innerhalb des weltlichen Regimentsbzw. durch seine Lösung des Bergpredigt-Problems: der Frage also, wie der all-gemeine Friede unter der (noch bestehenden) Herrschaft der Sünde durch dieMacht des Schwertes und den zivilen Gebrauch des Gesetzes gesichert und ggf.mit Gewalt durchgesetzt werden kann, wenn den Christen die Entäußerung allihrer Gewalt aufgetragen ist.Luthers Lösung verläuft nach dem Unterscheidungs-Muster „Christperson fürmich“ – „Weltperson für andere“. Gewaltverzicht, zuvorkommende Liebe, wennes um die eigenen Belange geht, aber Anwendung der Gewalt, wenn es um dielegitimen Interessen anderer geht.89 Ist dies ein hilfreiches Deutungsmuster? Je-denfalls lässt sich über dieses Muster sehr gut die Irrelevanz des Evangeliums fürLebensbereiche feststellen, in denen jede Entscheidung wegen vielfältiger Inter-dependenzen eine Entscheidung für andere darstellt. Dies ist aber die typischeSituation in ökonomischen Zusammenhängen im Allgemeinen und in Unterneh-men im Besonderen.11.4.3 Unternehmensethik als Paradox?Niebuhr bezeichnet diesen dualistischen Typus als „Christ and Culture in Para-dox“. Er entspricht dem, was Wendland als Fehlansatz des Dualismus charakteri-siert hatte. Offen muss hier die Frage bleiben, ob eine theologische Interpretationvon Unternehmen als Interaktionssystemen in dieser Tradition ein Paradox blei-ben muss. Bisher sind zumindest im deutschsprachigen Raum kaum diesbezügli-che Ansätze erkennbar.Das entscheidende – vielleicht hinderliche – Interpretationsmuster ist die Ent-gegensetzung von christlichem Subjekt zu jeder Form von Systemen. Die theolo-gische Herauslösung des Individuums aus den Geltungsansprüchen des religiösenKollektivs als (ihrerseits sozial tradierte) Grunderfahrung des lutherischen Prote-stantismus scheint konstruktivere Interpretationen bisher verhindert zu haben. Sodürfte es kein Zufall sein, dass Andreas Pawlas, der in umfassender Weise miteindrucksvoller betriebswirtschaftlicher Kenntnis die Werke Martin Luthers inunternehmensethischen Fragen auswertet, seine Arbeit eben nicht (mehr) „Unter-nehmensethik“90 nennt, sondern „lutherische Berufs- und Wirtschaftsehik.“91Mart in  HoneckerIn gewisser Weise paradox sind die Ausführungen von Martin Honecker.92 Unter-nehmensverantwortung scheint für Honecker – anders als für Eilert Herms – keinProblem zu sein: Als Organisationen mit rechtlichem Status können sie „verant-                                                     89 Duchrow 1983, 539f.90 So noch in einer früheren Aufsatzfassung Pawlas 1991.91 Pawlas 2000.92 Vgl. zum Folgenden Honecker 1993.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 315wortlich gemacht werden ... und also moralisch haftbar“ sein. „Dabei geht es nichtbloß um das moralische Verhalten einzelner Mitarbeiter oder der Unternehmens-leitung, also um die Moral der einzelnen wirtschaftenden Subjekte. ... Vielmehrkommt es darauf an, zu erkennen, dass Regeln, Kodizes des Verhaltens in einemUnternehmen das leisten können, was einzelne Mitarbeiter je für sich gerade nichtumfassend leisten können, nämlich die Regelung moralischen Handelns als Kenn-zeichen eines Unternehmens. Das Unternehmen als Organisation bildet folglicheine »Schnittstelle« zwischen individuellen und gesellschaftlichen Erwartungen"93Unternehmen sollen zwar nicht personifiziert werden, aber: „Unternehmen habenein Interesse daran, dass auch im Blick auf das Kollektiv dessen moralische Maß-stäbe erkennbar sind.“94 Auch gegenüber einem Unternehmensstrafrecht äußertsich Honecker positiv: „Der alte aus dem römischen Recht stammende Grundsatz»Societas delinquere non potest« ... erweist sich heute als unhaltbar. ... In Zukunftwird man ... die strafrechtliche Verantwortlichkeit schärfer fassen müssen. Kol-lektive Verantwortlichkeit erfordert allerdings eine Neugestaltung der bestehen-den juristischen Kultur.“95 Wie die Wirtschaftsdenkschrift unterscheidet er diedrei Verantwortungsebenen und sieht „zwischen der Ebene der individuellen Ver-antwortung des Einzelnen und der institutionellen Verfasstheit einer Ordnung ...die Meso-Ebene der Verbände, Kollektive, korporativer Verantwortungsträger.“96Honecker weist darauf hin, dass die Idee kollektiver Handlungssubjekte nach zweiSeiten hin abzugrenzen sei: gegen die Vorstellung, dass das Kollektivsubjekt dasEinzelsubjekt verdränge, und gegen die Vorstellung, dass kollektives Handelnnichts anderes sei als eine Summe individueller Entscheidungen. Gegenüber die-sen beiden falschen Alternativen gehe es darum, „aus der Sackgasse einer pro-blematischen Alternative herauszufinden,“ nämlich der Alternative zwischen demAppell an das Individuum und der Forderung nach Systemänderungen. Entschei-dend sind die Wechselwirkungen.Doch theologisch bleibt all dies bedeutungslos. Kollektive97 können zwarVerantwortung übernehmen, handeln und moralisch haftbar sein. Jedoch: »sündi-gen« können Kollektive nicht. Dabei genügt der Hinweis: „Sünde hat es mit demGottesverhältnis zu tun. Vor Gott steht jeder Mensch immer allein für sichselbst.“98 Die sozialen Wirkungen des Glaubens werden prinzipiell nur über dasIndividuum vermittelt. „Vergebung und Sündenbekenntnis gibt es also nur fürEinzelne. Kollektive können auch nicht Buße tun. ... Buße, Sündenbekenntnis,Vergebung erfährt zwar der Einzelne; aber solche Erfahrung kann auf andere be-freiend wirken und kollektive Schuldzusammenhänge zerreißen und durchbre-chen.“99 Damit etabliert Honecker ein Paradox der Differenzierung zweier Sub-jektklassen – individueller vor Gott und kollektiver auch vor Menschen.                                                     93 Honecker 1993, 220.94 Honecker 1993, 220f.95 Honecker 1993, 221.96 Honecker 1993, 226.97 Eine Unterscheidung zwischen Aggregat- und Konglomeratkollektiven trifft Honecker nicht.98 Honecker 1993, 214.99 Honecker 1993, 228.



316 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischEi le r t  HermsEilert Herms hat zunächst am deutlichsten die Defizite der evangelischen Sozia-lethik benannt und diese „auf den Weg eines neuen Paradigmas“100 geschickt,indem er drei Bedingungen brauchbarer Sozialethik definiert:101 Erstens muss siesich auf die Produktion von Orientierungswissen beschränken, ohne in die unde-legierbare Urteilsbildung und Entscheidung der Verantwortlichen vor Ort einzu-greifen. Zweitens muss sie als Sozialethik nach dem Beitrag von wirtschaftlichenEntscheidungen zur Entwicklung des Regelsystems der gesamtgesellschaftlichenInteraktionsordnung fragen. Drittens muss sie spezifisch sein, d.h. das dem christ-lichen Glauben entsprechende Wirklichkeitsverständnis in den wirtschaftsethi-schen Diskurs einbringen.Die Einlösung der zweiten Forderung würde bedeuten, „die theologischeTheorie der Leibhaftigkeit menschlicher Existenz zur theologischen Theorie vonGesellschaft“ voranzutreiben. Diese Aufgabe sei in der evangelischen Theologienach der Aufklärung in Angriff genommen worden, aber nach Schleiermacher seidiese Tradition aus sozialgeschichtlichen Gründen abgerissen. „Heute gibt es kei-ne Beiträge evangelischer Sozialethik, die sich an einer expliziten und detailliertentheologischen Gesellschaftstheorie orientieren und aufgrund dessen imstande wä-ren, ihre Urteilsbildung im Horizont eines klaren Konzepts der Wohlordnung desgesellschaftlichen Gesamtsystems zu vollziehen.“102Im Blick auf die dritte Anforderung weist Herms wieder auf die Dualismen inder evangelischen Tradition hin und auf die Schwierigkeiten, die inhaltliche Uni-versalität und immanente Einheitlichkeit des christlichen Weltverständnissesernstzunehmen: „Ihr (dieser Tradition) ist ... durch den Triumph des Neukantia-nismus und seiner gewaltigen Tiefenwirkungen ... ein ontologischer Dualismuseingeprägt worden, dessen desorientierende Wirkungen man noch bis in die Wirt-schaftsethik von A. Rich hinein verfolgen kann. Für das in diesem Werk entwik-kelte Paradigma wirtschaftsethischer Urteilsbildung wird mit dem Gegensatz zwi-schen dem »Sachgemäßen« und dem »Menschengemäßen« die Selbständigkeitund wechselweise Kontrolle von zwei Gegenstandsbereichen in Anspruch ge-nommen, die es in dieser Unterschiedenheit ... gar nicht gibt. Denn für alle Er-scheinungen und Sachverhalte im Zusammenhang des soziohistorischen Gesche-hens gilt: Die Sache selbst ist hier der Mensch in Interaktionen.“103Auf dem Weg in das neue Paradigma entwickelt Herms nicht nur „Grundzügeeines theologischen Begriffs sozialer Ordnung“,104 sondern thematisiert auch das                                                     100 Herms 1993, 162.101 Vgl. Herms 1993, 149.102 Herms 1993, 163. Er fährt dort fort: „Methodisch ist hier die katholische der evangelischen Sozia-lethik überlegen, sofern diese sich an einer Soziallehre orientieren kann ...“.103 Herms 1993, 164. Auch hier sieht Herms einen Vorzug der katholischen Soziallehre aufgrund ihrereinheitlichen Sicht der „Natur des Menschen“, die sie vor dualistischen Abwegen bewahrt habe.Problematisch dort sei die relative Unfähigkeit, sich auf die Perspektivität als einen christlichenBegriff der menschlichen Natur einzulassen. „So fällt es ihr dann auch notorisch schwer, sich aufdie Situation des Pluralismus konkurrierender ontologischer Perspektiven als auf das Normale ein-zulassen."104 Herms 1991c.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 317Verhältnis von Religion und Organisation.105 Unternehmensethisch ist das Ergeb-nis aber nicht weniger paradox. Einerseits bleibt es für Herms dabei: Nur Indivi-duen handeln. Dies ergibt sich aus seinem unlösbar mit dem Selbstbewusstseindes individuellen Subjekts verbundenen Handlungsbegriff. Jedes Handeln beruheaber auf grundlegenden Überzeugungen, auf religiös-weltanschaulichen Perspek-tiven. Das gesellschaftliche Dogma von der Privatheit religiöser Überzeugungenverhindere in Unternehmenskontexten die – eigentlich selbstverständliche – Re-chenschaft über jene orientierenden Lebensgewissheiten. Daher könne auch dieethische Dimension von Entscheidungen nicht kommuniziert werden. Für dieUnternehmensführung ergebe sich daraus die Forderung: Wenn es schon nichtmöglich ist, „die Rationalität einer Entscheidung vor der außer- und innerbetrieb-lichen Öffentlichkeit unter Berufung auf seine religiös-weltanschauliche Überzeu-gung zu vertreten,“ dann sei wenigstens bei jeder Gelegenheit auf die Falschheitjenes Dogmas hinzuweisen und insbesondere „das Ansehen der öffentlichen In-stitutionen für den öffentlichen Diskurs über die religiös-weltanschaulichen Fun-damente auch des Ethos ... des unternehmerischen Handelns ... zu stärken,“106 d.h.der Kirchen. Abzulehnen – vor dem Hintergrund der von Herms propagiertenWohlordnung der Gesellschaft – ist es dagegen, die Bildung der Grundlagen fürdas ethische Handeln der Menschen in das Unternehmen hineinzuverlagern. DieseGefahr sieht Herms bei der Ausbildung von Unternehmensphilosophien und ähn-lichen Instrumenten.Auch hier dominiert die Sorge um die Unableitbarkeit des Individuums alsSubjekt die unternehmensethischen Überlegungen und die Frage ist: Führt derAnsatz beim handelnden Individuum in Kombination mit der Vorstellung einergesamtgesellschaftlichen Wohlordnung jemals zu einem theologischen Verständ-nis der Unternehmung? Trotz des geforderten Ansatzpunktes bei dem Men-schen107 in Interaktion ziehen sich die Motive des Dualismus auch bei Hermsdurch: Das Subjekt im Gegenüber zum System.10811.5 Christ the Transformer of Culture (Motiv: Bund)Das fünfte Paradigma – bei Niebuhr auch als konversionistischer Typus bezeich-net – unterscheidet sich eher in Nuancen als im Grundsätzlichen von dem vorge-nannten Typus. Obwohl weder einzelne Autoren noch ganze Forschergemein-schaften einem dieser Idealtypen zugerechnet werden können, ist sicher die Aus-sage berechtigt, dass die protestantische Theologie in den USA stärker von diesemDenkmodell geprägt ist als diejenige in Deutschland. Die Tradition der calvinisti-schen Providenzlehre hat tiefe Spuren hinterlassen. Trotz aller grundsätzlichenVerderbtheit menschlichen Denkens und Handelns, die sich bleibend auf alle                                                     105 Herms 1990. Da es dabei um die Organisation der Religion geht, ist dies in Kapitel 13 wieder auf-zunehmen.106 Herms 1991b, 97.107 Wenigstens in diesem Zusammenhang wäre die Abkehr vom Kollektiv-Singular „der Mensch“hilreich gewesen.108 Vgl. hierzu Werbick 1981.



318 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischKulturformen auswirkt, gelten menschliche Kulturbildungen in stärkerer Weiseals Ort für Gottes welterhaltende und weltverändernde Kraft. Diese Transformati-on wird stärker in dynamischen Prozessen gedacht, nicht nur oder ausschließlichin grundsätzlichen Entscheidungen.109 Die Theologen, die sich bisher intensivermit Fragen der Unternehmensverantwortung und Unternehmensethik geäußerthaben, greifen alle – wenngleich in unterschiedlicher Weise – auf den Begriff desBundes (Covenant) und Aspekte der föderaltheologischen Tradition zurück. Soerscheint es berechtigt, die Semantiken des Bundes, der Bundesgemeinschaft, derBundesliebe und Bundesgerechtigkeit, des bundesgemäßen Selbst, der explizitenund impliziten Bünde als typisch für das Paradigma „Christ the Transformer ofCulture“ anzusehen.11.5.1 Historische Hintergründe der Covenant-TheologyWährend in Deutschland mit dem Bundesbegriff vor allem die Auslegung derTheologie Calvins durch Karl Barth assoziiert wird, setzen nordamerikanischeArbeiten zur Bundesethik nicht bei der Theologie Calvins an, sondern „bemühensich in ihrer Grundlagendebatte um die Freilegung eines eigenen Traditionsstran-ges um Heinrich Bullinger und die Föderaltheologie. Dieser Traditionsstrang seimit den Puritanern nach Neuengland gekommen und habe von Massachusetts auswesentliche Impulse zur Vor- und Frühentwicklung der amerikanischen Demo-kratie geliefert.“110H. R. Niebuhr hatte 1953 in einem Vortrag mit dem Titel „Covenant andAmerican Democracy“ zwei Thesen vertreten: Die eine bezog sich nicht auf Ame-rika, sondern auf Menschen im Allgemeinen. Sie besagte, dass es „zu allen Zeiteneine enge Korrespondenz und eine dialektische Beziehung zwischen den allge-meinen Ideen gibt, welche Menschen über ihre eigene Verfassung, über die derGesellschaft und die der Welt, in der sie leben, innehaben; ihre Bemühungen be-züglich Selbstkontrolle (Ethik), bezüglich sozialer Gestaltung (Politik) und ihreEinstellungen zur letztgültigen sie umgebenden Umwelt (Religion) werden folg-lich von ähnlichen Ideen beeinflusst.“111 Die andere These war eine spezielle An-wendung der ersten. Sie besagte: „Eines der großen gemeinsamen Muster, wel-ches Menschen in der Periode leitete, als die amerikanische Demokratie heraus-gebildet wurde, welches präsent war gleichermaßen in ihrem Verstehen wie inihrem Handeln, und welches in Psychologie, Soziologie und Metaphysik wie inder Ethik benutzt wurde, war das Muster des Bundes oder der föderalen Gesell-schaft“112.Charles McCoy (geb. 1923) stellte 1957 bei H.R. Niebuhr seine Dissertationüber die Föderaltheologie des Johannes Coccejus fertig. Seitdem ist die Beschäfti-gung mit covenant theology und federalism ein zentrales, wenn nicht das zentrale                                                     109 Als eine der bisher wenigen hat Gabriele Klappenecker anhand der Ethik von James W. Fowlersunter Rückgriff auf H.R. Niebuhr, L. Kohlberg und E. Erikson diese Tradition intensiv rezipiert.Paradigmatisch ist ihr Buchtitel: Glaubensentwicklung und Lebensgeschichte. Vgl. Klappenecker1998.110 Rosenhagen 1998, 147.111 Niebuhr 1954, 127.112 Niebuhr 1954, 129 (Hervorhebung J.F.).



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 319Motiv seiner wissenschaftlichen Arbeit. In zahlreichen theologischen und ethi-schen Schriften ist immer wieder von einem Bundesmodell die Rede. Zusammenmit James Baker hat er eine Traditionsgeschichte des Bundesgedankens skizziert,welche als historische Explikation der zitierten Thesen Niebuhr´S zu verstehen ist.Die Etappen dieser Traditionsentwicklung sollen hier im Rahmen eines Exkursesskizziert werden.Exkurs :  Gesch ich te  de r  Bundes t rad i t ion  nach  McCoyAls erste ausgearbeitete föderaltheologische Position gilt McCoy Bullingers 1534erschienene Schrift „Vom einen und ewigen Testament oder Bund Gottes“.113Föderale Strukturen findet Bullinger als Elemente seiner Lebenswelt vor. Bei-spiele dafür sind das Gildensystem im ökonomischen Bereich, die norddeutschehanseatische Liga als confoederatio oder die Schweizer Konföderation von 1291.Diese dienen ihm als Hintergrund der reformatorisch neu betonten Interpretationder Bibel. Ergebnis sind die theologische Bundesidee (anders als im spätmittelal-terlichen Nominalismus allerdings jetzt im Rahmen der Gnadentheologie) undAnsätze eines politischen Föderalismus.Bullinger versteht den Bund als den göttlichen Rahmen menschlichen Lebens,des religiösen wie zivilen, vom Weltbeginn bis zum jüngsten Gericht. Der eineBund114 zwischen Gott und den Menschen wurde bereits mit Adam geschlossen(Protevangelium Gen 3,15)115 und hat die umfassende Heilszusage Gottes zumInhalt. Bundesbedingungen auf menschlicher Seite sind Gottvertrauen und Näch-stenliebe. Entgegen Forderungen nach einer eigenen kirchlichen Gerichtsbarkeitist für die Durchsetzung der Bundesbedingungen nach Bullinger der Magistratzuständig. Diese eher funktionale als inhaltliche Trennung von Staat und Kircheenthält die Bindung der politischen Führer an den Bund und seine Bedingungen,die wesentlich später im politischen Föderalismus zu einem Widerstandsrechtausgearbeitet werden können.Bullingers Spezifikum gegenüber den beiden anderen Urvätern der Reforma-tion, Luther und Calvin, ist die Idee eines bilateralen konditionalen Bundes, dervon Adam bis zum Weltende das Mittel darstellt, durch welches Gott mit demMenschengeschlecht in der Geschichte arbeitet.116Die Weiterentwicklung der Bundestheologie Bullingers in England, den Nie-derlanden und Deutschland ist geprägt von der Einbindung des Problems der dop-pelten Prädestination in die Föderaltheologie. Dies wird möglich durch die vonUrsinus (1534-1587) und Olevianus (1536-1587) ausgebildete Idee eines zweifa-                                                     113 Zwar taucht der Bundesbegriff auch bei Zwingli, Butzer und Oekolampad auf, als „federal“ sinddiese Positionen nach McCoy aber nicht zu bezeichnen. Auf die Begründung dazu ist hier nichteinzugehen. Goeters 1983, 246f sieht die Anfänge der Föderaltheologie bei Zwingli. Zum Folgen-den vgl. McCoy/Baker 1991, 11-28.114 Taufe und Abendmahl gelten als neue Sakramente des gleichen Bundes. Dass es sich um einenBund handelt, ist nicht nur gegenüber der späteren Doppelbundkonzeption (z.B. bei Coccejus) zubetonen, sondern auch aufgrund McCoy´s eigener Verwendung des Bundesgedankens.115 Von einem Bundesschluss vor dem Sündenfall spricht Bullinger noch nicht explizit. Durch dieInterpretation des Verbots in Gen 2,16f als Bundesbedingungen ist dieses spätere Theologumenonbereits impliziert (McCoy/Baker 1991, 25).116 McCoy/Baker 1991, 23f.



320 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischchen Bundes. Dem nicht konditionalen, aber partikularen Gnadenbund wird einkonditionaler, universaler Naturbund zugeordnet, der den Menschen bei derSchöpfung (vor dem Sündenfall) ins Herz geschrieben wurde.Damit werden die theologischen Voraussetzungen für das Werk des Coccejusgeschaffen, der McCoy als die reifste Gestalt und als Zenit der Föderaltheologiegilt. Neben den theologischen Voraussetzungen kann dieser jedoch auch auf eineWeiterentwicklung des politischen Föderalismus zurückgreifen. Ein entscheiden-des Bindeglied zum politischen Föderalismus war z.B. sein Lehrer im schon vor-her föderaltheologisch ausgerichteten Bremen, Matthias Martini (1572-1630), derseinerseits in Herborn bei dem Autor der ersten föderalen politischen PhilosophieJohannes Althusius (1563-1638) studiert hatte. In seinem 1603 erschienenenHauptwerk117 („Politica Methodicè digesta atque exemplis sacris et profanis illu-strata“) bezeichnet dieser die Menschen als Symbiotici, existierend in implizitenund expliziten Bünden. Es entspricht ihrer von Gott bundesmäßig geschaffenenNatur, zu interagieren und verschiedene gesellschaftliche Vereinbarungen einzu-gehen. Dabei lassen sich zwei Formen von Assoziationen unterscheiden:1) einfache und private Vereinigungen, die auf zweckgerichterer Zustimmungder individuellen Mitglieder beruhen und an diese gebunden sind, wie z.B. Fami-lien oder Kollegien und2) gemischte und öffentliche Gemeinschaften, welche durch die Vereinigungkleinerer Einheiten entstehen und jeweils eigene Repräsentanten haben.Eine Versammlung von Menschen ohne einen Bund und ohne symbiotischeRechte ist dagegen nur eine Ansammlung von Wesen oder eine Menschenmenge.Die politische Struktur einer Gesellschaft besteht nach Althusius aus ver-schiedenen Entscheidungsebenen, welche jeweils auf dem bundesmäßigen Zu-sammenschluss der nächst unteren Ebene bestehen. Dies führt zu einer Gewal-tenteilung, welche die problemnahe Aufteilung von Entscheidungskompetenzenund eine gegenseitige Kontrolle der Ebenen ermöglicht.Althusius reformuliert das Souveränitätskonzept. Die Mehrheitsmeinung sei-ner Zeit war am wirkmächtigsten von Jean Bodin (1530-1596) formuliert worden:Inhaber der Souveränität können ausschließlich Könige oder Magistratsvorsitzen-de sein, welche nur dem göttlichen Gebot und dem Naturrecht verantwortlichsind. Souveränitätsrechte sind untrennbar an einzelne Personen gebunden. Sieverflüchtigen sich, wenn sie geteilt oder in Kommunikationsprozesse eingelassenwerden. Deswegen sind sie nicht auf Königreiche als ganze oder auf das Volk zubeziehen. In explizitem Gegensatz dazu formuliert Althusius die (damalige) Min-derheitsmeinung, dass Souveränitätsrechte insofern auf das Königreich und nurdarauf beziehbar sind, als sie den Lebensgeist, die Seele, das Herz und das Lebendes Gemeinwesens selber ausmachen, ohne die das Gemeinwesen zugrunde geht(Vorwort zur 1. Aufl. der Politica). Dahinter steht die Vorstellung, dass diesesGemeinwesen nicht aus einer Ansammlung von Individuen besteht, sondern als„covenanted society“ ein verbündetes Ganzes darstellt. Der Eigentümer undNutznießer der Souveränitätsrechte ist niemand anderes als das aus vielen kleine-ren Assoziationen zu einem einzigen symbiotischen Körper zusammengefügte                                                     117 Zum Folgenden vgl. McCoy 1986, McCoy 1988a, McCoy/Baker 1991, 45-62.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 321ganze Volk. Die Rechte und Pflichten des Magistrats sind daraus abgeleitet undübertragen.118Da Herrschaft bedeutet, aufgrund eines Bundesschlusses die Volkssouverä-nität zu verwalten; da gleichzeitig alle menschlichen Bundesschlüsse an den Got-tesbund gebunden sind, endet jedes Herrschafts- oder Administrationsrecht ent-weder mit der Verletzung des Bündnisses mit dem Volk oder der Untreue gegen-über dem Gottesbund. Repräsentanten tieferer Ebenen haben in solchem Fall dasRecht und die Pflicht, die Regierung abzulösen. Althusius´ politische Philosophiesieht also Widerstand und sogar Revolutionen vor – allerdings nicht mit dem Zielder Aufhebung des Staates, einer eschatologisch-endgültigen Befreiung oder auchnur eines Umsturzes der Verhältnisse. Revolution in diesem Verständnis dientvielmehr der Aufrechterhaltung der politischen Ordnung. Er entwickelt damit einRevolutionsverständnis, welches man „föderale Revolution“ nennen kann undwelches in der Moderne einflussreich gewesen und praktiziert worden ist. Eineföderale Revolution lässt sich – so McCoy – erkennen in der Englischen Revolu-tion 1688, der amerikanischen 1776 und 1783 und einer Anzahl innerer Verände-rungen moderner Gesellschaften.Die föderalpolitische und -theologische Tradition prägt über Samuel Ruther-ford (1600-1661) und die späteren „Covenanters“ das politische Leben in Eng-land. Durch Vermittlung einerseits der Pilgrims (Bundesschluss auf der Mayflo-wer 1620), andererseits durch in Amerika immigrierte Gruppen aus der puritani-schen Bewegung innerhalb der Church of England sowie durch schottischePresbyterianer wird das föderale Denken Gemeingut, v.a. in den Kolonien Neu-englands. Anhand zahlreicher politischer Dokumente, Verträge und Verfassungenbelegt McCoy die weite Verbreitung föderalen Denkens in der kolonialen PeriodeAmerikas.119 Diese Erfahrungen gehen in die Federal Constitution der USA(1787/88) ein. McCoy belegt dies v.a. an den Schriften James Madisons, des 4.Präsidenten und Mitautors der „Federalist Papers“, einer Serie von Empfehlungs-artikeln für die neue Verfassung. Die soziale (bundesmäßige) und gleichzeitigsündige Natur des Menschen, die am deutlichsten dann zum Ausdruck kommt,wenn rivalisierende Gruppen interagieren, ist nicht hintergehbar, aber in ihrenWirkungen kontrollierbar. Dem dient ein System von gegenseitigen Kontrollme-chanismen (checks and balances), welche die Übermacht einzelner Instanzen ver-hindern sollen.120Auf diesem Wege wird der Föderalismus für die gegenwärtige US-amerikanische Gesellschaft prägend. Ausdruck dessen sind z.B. das auf überein-andergelagerten Bünden beruhende politische System der USA, die Bedeutungfreiwilliger Organisationen – auch zur Kontrolle staatlichen Machtmissbrauchs –,die Vielzahl der religiösen Gruppen und die auf gegenseitigem Vertrauen und Ak-zeptanz beruhenden Bundesbeziehungen in der Wirtschaft.121                                                     118 Althusius erscheint zusammen mit den 1579 anonym veröffentlichten „Vindiciae contra Tyrannos“als Erfinder der Volkssouveränität und Gewaltenteilung – über hundert Jahre vor Montesquieu.Vgl. McCoy/Baker 1991, 9.119 Vgl. McCoy 1988b, 129f.120 Vgl. McCoy 1988b, 121-125 sowie dazu den 10. Artikel in Hamilton/Madison/Jay 1993, 93-100.121 McCoy 1988b, 126f.



322 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischDass die aktuelle gesellschaftspolitische Diskussion primär an der Polarität vonIndividualismus und Kollektivismus (Kommunitarismus) orientiert ist, hat nachMcCoy seinen Grund in einer kollektiven Amnesie der eigenen föderal geprägtenTradition.122Kennze ichen  der  Födera l theo log ieDie föderaltheologische Tradition wird von McCoy und Baker als eigenständigeForm reformatorischer Theologie neben Luthertum und Calvinismus behaup-tet.Dies unterscheidet McCoy´s Konzeption von der Darstellung Ernst Troeltsch´sin den Soziallehren. Dieser beschreibt zum Beispiel den Kongretionalismus Neu-englands im Horizont des Dualismus von Kirchen- und Sektentypus. McCoy undTroeltsch fokussieren unterschiedliche Aspekte des gleichen Sachverhalts. Tro-eltsch macht die inneren Widersprüche des Kongretionalismus aus dem Wider-streiten der beiden Sozialbildungstypen anhand der Unterscheidung von implizi-tem und explizitem Bund fest.123 McCoy ist stark an der integrierenden Bedeu-tung des Bundesbegriffs interessiert, die es ermöglicht, eine innere Kohärenz indiese Tradition der amerikanischen Gesellschaft zu legen.124Inhaltlich sind nach McCoy folgende fünf Elemente für die Kennzeichnungeiner Position als „föderal“ nötig:1251) Föderalismus versteht die Beziehung zwischen Gott und der Welt und zwi-schen Menschen als Bünde unter ihren Mitgliedern. Einige davon sind still-schweigend aus der Vergangenheit ererbt (implicit covenants), andere werdenexplizit geschlossen oder in der Gegenwart erneuert (explicit covenants).2) Die innere Natur sozialer Gruppen und die Beziehungen zwischen ihnen wer-den als bundesmäßig verstanden. Elemente eines solchen Verständnisses sind:- freiwillige Partizipation,- Rechte und Verantwortlichkeiten der Mitgliedschaft- Verpflichtung gegenüber der Gruppe und ihren Herrschaftsstrukturen- Bindung der Führer an ihre Bundesverpflichtungen.3) Die Sicht der menschlichen Natur und der Geschichte ist ambivalent: Men-schen gelten als sozial und sündig; die Geschichte beinhaltet keinen automati-schen Fortschritt, aber es gibt eine starke Hoffnungsperspektive.4) Die ambivalente menschliche Natur erfordert Gewaltenteilung sowie checksand balances auf allen gesellschaftlichen Ebenen.                                                     122 McCoy/Baker 1991, 5; McCoy 1988b, 114-117.123 Damit erklärt Troeltsch die fließenden Übergänge vom volkskirchlichen Kongretionalismus zumsektenartigen Baptismus. Vgl. Troeltsch 1912, 746.124 Man kann allerdings die Frage stellen, ob die Bundesmetapher alleine – ohne inhaltliche Präzisie-rung – nicht vielleicht doch zu umfassend und integrierend ist, um noch genügend heuristischeTrennschärfe aufzuweisen; vgl. unten S. 328.125 Vgl. McCoy/Baker 1991, 11-14. Dabei gelten die Begriffe „federal“ und „covenantal“ zumindestfür die historische Betrachtung als austauschbar. Die aus der heute üblichen akademischen Spezia-lisierung resultierende Trennung in eine föderale Tradition politischer Philosophie und eine theolo-gische Tradition des Bundesgedankens dürfe nicht in die Jahrhunderte der frühen Neuzeit zurück-projiziert werden. Bullinger gilt als Hauptquelle des theologischen und politischen föderalen Den-kens.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 3235) Prozesscharakter: Föderale Beziehungen wandeln sich und erfordern deshalbRevisionsinstrumente. In der Theologie bedeutet dies: Die Schöpfung ist nichtvollendet, sondern entwickelt sich auf größere Gerechtigkeit und Liebe hin.11.5.2 Das Unternehmen als Covenant im Covenant:Unternehmensethik bei Charles McCoyDiese Elemente bilden auch den Hintergrund für McCoys theologische wie auchunternehmensethische Arbeiten. Da sein Klassiker „Management of Values“ ausder unternehmensethischen Beratungsarbeit entstanden ist, kommen explizittheologische Argumente dort nicht vor, sondern müssen erst rekonstruiert werden.Nur exemplarisch soll dies hier anhand seines Unternehmensbegriffs und seinesVerständnisses von Wertemanagement erläutert werden.Das  Unte rnehmen  a l s  Covenan tWie geht McCoy mit den verschiedenen Metaphern zur Beschreibung von Unter-nehmen um?126 Das Maschinenmodell lehnt er explizit ab. „Organisationen ... sindkeine Maschinen.“ 127 Leidenschaften und die nicht prognostizierbaren menschli-chen Handlungen seien zu prägend, als dass mechanistische, auf Rationalität ab-stellende Bilder angemessen wären. Gleichzeitig gibt es in Organisationen un- undüberpersönliche Elemente – zu denken ist an Befehlsstrukturen, die Bedeutungtechnologischer Abläufe u.ä. – , so dass auch nicht von Organisationen als Perso-nen gesprochen werden kann.128 Intentionalität, die von Organisationen behauptetwird, scheint für McCoy also kein hinreichendes Kriterium des Personbegriffs zusein. Organische, der natürlichen Welt entlehnte Metaphern129 bringen – soMcCoy – die spezifisch menschlichen Charakteristika von Organisationen zu we-nig zum Ausdruck. Unternehmen seien soziale Gebilde und könnten als solche ambesten als bundesmäßige Gemeinschaften (covenantal communities) beschriebenwerden.130Der Bundesbegriff ist integrativ. Er kann die Wahrheitsmomente andererWeltsichten aufnehmen.131 Insofern als Unternehmen Gemeinschaften von Perso-nen sind, die aus verschiedenen Glaubensgemeinschaften und Subkulturen zu ei-ner bestimmten Aufgabe zusammenkommen, wird ontologisch das Aggregatmo-dell aufgenommen. Durch explizite und implizite Bundesschlüsse treten Individu-en in einen bereits vorfindlichen Bund ein. Dies unterscheidet das Bundesmodellvom Aggregatmodell und bringt den Unterschied zwischen Menschenansamm-lungen (Aggregatkollektiven) und Korporationen (Konglomeratkollektiven) zumAusdruck. Auch das Sozialvertragsmodell wird als Frucht der föderalen Traditionaufgenommen, allerdings so, dass vom covenant der social values gesprochen                                                     126 Vgl. zu den verschiedenen Metaphern oben Kap. 6.127 McCoy 1985, 223.128 Vgl. McCoy 1985, 223.129 McCoy nennt als Beispiel den Hobbes´schen Leviathan (McCoy 1985, 223).130 McCoy 1985, 224.131 Vgl. zur Integration von Elementen der mechanistischen, der kontextualistischen, der organischenund der sozialen Weltsicht: McCoy 1986, 337.



324 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischwird, der das Unternehmen umschließt und innerhalb dessen es sich bewegenmuss. 132 Denn aus diesem Bund erhält es mit dem Gründungsakt seine Existenzund Legitimität.133 Von einer Position außerhalb der Firma her kann dann gefragtwerden, welche Regulierungen (Gesetze, Anreizsysteme o.ä.) nötig sind, um dieKorporation in diesem Bund zu halten.134Der Bundesbegriff darf nicht auf den juristischen Vertragsbegriff verkürztwerden. Er enthält auch den Kulturbegriff auf der gesamtgesellschaftlichen wieauf der partikulargesellschaftlichen Ebene. Die Beschreibung des Unternehmensals distinkte historisch geprägte Kultur erscheint bei McCoy teilweise austausch-bar mit seiner Beschreibung als Bund. Die Identifikation von Bund und Unter-nehmenskultur kann allerdings auch zu Missverständnissen führen – abhängigvom jeweiligen Verständnis von Unternehmenskultur. Der Bundesbegriff beiMcCoy ist jedenfalls nicht identisch mit demjenigen Begriff der Unternehmens-kultur, der häufig in der betriebswirtschaftlichen Diskussion verwendet wird undvor allem auf die Werthaltungen der Organisationsmitglieder abstellt.135 Der Bundenthält auch organisatorische und rechtliche Aspekte.Am ehesten vergleichbar wären Bund und Unternehmenskultur, wenn manein Konzept von Unternehmenskultur zugrundelegt, wie es vonBeyer/Fehr/Nutzinger entwickelt wurde.136 Hier wird Unternehmenskultur als„organisatorischer Eisberg“ verstanden, wobei drei interdependente Ebenen unter-schieden werden: 1. die vorfindlichen Werte, Normen und Verhaltensweisen derBeteiligten; 2. das normative Unternehmenskonzept (ausgedrückt in Unterneh-mensphilosophie, -leitlinien und -zielen) und 3. die Arbeits-, Führungs- und Be-teiligungsformen als konkrete Gestaltungselemente der Unternehmenskultur.Letztere sind sozusagen die sichtbare Spitze des Eisbergs, die beiden anderenbleiben mehr oder weniger „unter Wasser“. McCoy betont mit einer gewissenRedundanz, dass die Ausbildung einer „starken“ Unternehmenskultur nicht mög-lich ist ohne institutionelle Veränderungen und beispielsweise einen partizipativenFührungsstil. 137 Man könnte sagen: die Strukturen des expliziten Bundes (sichtba-re Unternehmenskultur in Regelungen, Entscheidungsverfahren, Verträgen) dür-fen denen des impliziten Bundes (Werthaltungen, wechselseitige Deutungen usw.)nicht widersprechen.Unte rnehmen  und  Ind iv iduenKorporationen als bundesmäßige Gemeinschaften haben bei McCoy eine in vielenBeziehungen analoge Struktur zu Individuen. Sie bilden eine Corporate Identity,ein „corporate self“138 und im gelungenen Fall einen Corporate Character.                                                     132 McCoy beruft sich dabei auf Thomas Hobbes und John Locke. Vgl. McCoy 1985, 59-61.133 Vgl. McCoy 1985, 224.134 Vgl. McCoy 1985, 61.135 Unternehmenskultur ist die „Grundgesamtheit gemeinsamer Werte, Normen und Einstellungenverstanden, welche die Entscheidungen, die Handlungen und das Verhalten der Organisationsmit-glieder prägen“ lautet eine geläufige Definition (Dill, P: Unternehmenskultur, Bonn 1987, 100; zi-tiert nach Dülfer 1991, 4; Hervorhebung J.F.).136 Vgl. Beyer/Fehr/Nutzinger 1994, v.a. 15-18.137 Vgl. v.a. McCoy 1985, 187-201 und 218-222.138 McCoy 1985, 107.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 325In McCoy´s „Perspektive ist jede Organisation eine soziale Entität mit einer Ge-schichte, mit einer erinnerten Vergangenheit und einer antizipierten Zukunft, diealle zusammen in die gegenwärtigen Handlungen einfließen und sie formen“.139Dies könnte wortgleich auch von Individuen gesagt werden.Die Analogie zwischen Individuum und inkorporierter Gruppe entsteht aller-dings anders als im Personmodell nicht daraus, dass die Korporationen aufgrundidentischer Eigenschaften (z.B. Intentionalität) gedanklich zu eigenständigen per-sonalen Individuen verdichtet werden, sondern daraus, dass die Vorstellung vonIndividuen durch das Konzept des Selbst als immer schon soziale Struktur aufSozialität hin erweitert wird.Der Grundzug der McCoy´schen Anthropologie kommt in folgendem Zitatzum Ausdruck: „Leben bedeutet die dauernde Integration von Tradition und Er-neuerung in die Ursprünglichkeit einer jeden Gegenwart.“140 Menschen werden inGemeinschaften hineingeboren, in denen bestimmte Weltsichten, moralischeDeutungen und Direktiven immer schon präsent sind. Dahinter steht die Konzep-tion des „sozialen Selbst“ von George Herbert Mead. „Das Ich (oder Selbst, J.F.)ist – in der Form, in der es Objekt seiner selbst werden kann – im Grunde einegesellschaftliche Struktur, es entsteht in sozialer Erfahrung.“141 Die Gesamtheitdieser Erfahrung entwickelt sich als ein „Wertigkeitsfeld“, in das ständig neueEindrücke eingeordnet werden und werden müssen, welche die Struktur des Gan-zen der Erfahrung und damit das Ich verändern.142Diese Konzeption lässt sich in anderer Terminologie als Bundescharaktermenschlicher Interaktion beschreiben: Menschen entwickeln ihr individuellesSelbstbewusstsein als Teil und in Auseinandersetzung mit der sie umgebendenGemeinschaft und wohnen dauerhaft „symbiotisch“, wie Althusius es nennt, inGemeinschaften (Plural). Der Schöpfungsakt wird bereits als Bundesschluss ver-standen, der Sündenfall ist nicht primär moralisches Vergehen oder Hochmut,sondern Bundesbruch, Untreue. Die Gottesebenbildlichkeit lässt sich interpretie-ren als Bündnisfähigkeit (Sozialität), das Sündersein als Unfähigkeit zur Bun-destreue. Der Mensch ist das Versprechen gebende, haltende und brechende We-sen.143 „Föderales Denken sieht die menschliche Natur als sozial und sündigan.“144Organ isa t ionen  in  In te rak t ion  und  Veran twor tungAuch Organisationen partizipieren an dieser anthropologischen Doppelbestim-mung. Gewissermaßen sind sie ebenfalls (wie Menschen) sozial und sündig. Siesind Ausdruck der Angewiesenheit der Menschen untereinander und der Arbeits-teilung in der Gesellschaft. Darin sind sie sozial. Sie sind sündig insofern, als auch                                                     139 McCoy 1991b, 171.140 McCoy 1983, 22.141 Mead 1969, 268; vgl. McCoy 1983, 87f, McCoy 1985, 42 und McCoy 1992, 56.142 McCoy 1983, 88.143 Vgl. Niebuhr 1965, 40.144 McCoy 1991b, 162.



326 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischsie die gegenseitige Aufeinanderangewiesenheit im Konkurrenzkampf durch un-faire Methoden des Wettbewerbs, hostile takeovers etc. verleugnen können.Wie Menschen leben Organisationen in einer Vielzahl von Beziehungen, diedurchaus unterschiedliche Anforderungen stellen können. Daraus ergibt sich diemultiple Verantwortlichkeit von Unternehmen. Organisationen sind folglich keineInstitutionen im Sinne von Funktionssystemen, d.h. es gibt hier nicht eine Eigen-gesetzlichkeit.Die Frage, ob Unternehmen für McCoy Verantwortung haben, dürfte damitbereits beantwortet sein. „Organisationen können ... ebenso (wie Individuen, J.F.)als moralische Handlungsträger angesehen werden.“145 Sie bilden die zweite derinterdependenten Stufen moralischen Handelns.146Richtungsentscheidungen entstehen in komplexen Organisationen zwar häu-fig ohne klaren Ort der Verantwortlichkeit.147 Dies kann jedoch kein Argumentdafür sein, sie nicht als verantwortlich anzusehen, sondern ist gerade der Aus-gangspunkt für die Notwendigkeit externer und interner Kontrolle.Die bei Individuen wie Organisationen angenommene Ambivalenz zwischensozial und sündig erfordert in der föderalen Tradition die Einrichtung von Gewal-tenteilung sowie „checks and balances" auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Ex-terne und interne Kontrollen bilden den Gegenstand sozialer Regelungssystemeund der Ethik.148 Zu den externen Kontrollen gehören Boykotts, Protestbewegun-gen, ökonomische Sanktionen, gesetzliche und exekutive Regulierungen u.ä. In-terne Kontrollstrategien sind z.B. die Organisierung von Lobbygruppen oder vonWählerblocks in Aktionärsversammlungen. Auch das Management kann in die-sem Kontrollprozess eine aktive Rolle übernehmen. Dies ist die Bedeutung desManagement of Values: eine Strategie ethisch ausgerichteter interner Kontrollevon Organisationen.149 Obwohl es dabei um die Gestaltung von sozialer Interakti-on geht, lässt sich in zugespitzter Weise corporate ethics als die „Individualethik“der Organisation begreifen.150                                                     145 McCoy 1991b, 171; vgl. auch die Parallelisierung von „individual and corporative moral agents“ inMcCoy 1985, 101f.146 Bundesgemeinschaften können – so schon bei Althusius – untereinander interagieren. Durch fort-gesetzte vertragliche Verbindung kleinerer Assoziationen zu größeren entsteht bei Althusius dieGesellschaft. In McCoy´s Konzeption korrespondiert dem die Unterscheidung von 4 bzw. 5 Ebenendes Bundeshandelns und damit des moralischen Handelns. Eine erste ist die der (sozialen) Indivi-duen, eine zweite die der Organisationen, eine dritte die der sozialen Sektoren und der Professio-nen. Eine vierte Ebene ist die der Nation als Handlungsträger. Eine fünfte Ebene – die der Weltge-sellschaft – sieht McCoy im Entstehen. Die Akteure dieser Ebenen agieren – so die Vorstellung –untereinander, aber auch mit Akteuren anderer Ebenen. Sie werden von anderen Akteuren beein-flusst, aber nicht determiniert. Nicht nur für Individuen, sondern auch für Institutionen (in meinerTerminologie für Organisationen) lehnt McCoy die ausschließliche Zuordnung zu einzelnen Subsy-stemen ab. Dies sei eine aus akademischer Spezialisierung entstandene Abstraktion, die dem Erfah-rungszusammenhang (wholeness) menschlichen Lebens widerspreche. Akademische Spezialisie-rung geschieht in wissenschaftlichen Professionen auf der dritten gesellschaftlichen Ebene. Organi-sationen gehören zur zweiten Ebene. Die Verwechslung der eine Profession wie die Ökonomikoder die Theologie prägenden Paradigmen mit der Realität der analysierten Organisation ist daherein Kategorienfehler.147 Vgl. McCoy 1985, 82.148 Soziale Regelungssysteme gelten daher als funktionale Subsistute moralischer Selbstkontrolle.149 Vgl. McCoy 1991b, 170.150 Individualethik ist in diesem Fall aber wirklich nur übertragen zu verstehen. Denn als unteilbar„individuell“ sollten Unternehmen gerade nicht angesehen werden.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 327Management  o f  Va luesUnter Management of Values versteht McCoy:1511) Ein Management, welches sich der Werteumwelt bewusst ist, in der es ope-riert. Dazu wird eine Methode der „Social Values System Analysis“ entwik-kelt, welche die externe wie die interne Umwelt des Unternehmens abbil-det.152 Hintergrund ist die Vorstellung, dass das Unternehmen seinerseits ineinen Covenant of Social Values eingebunden ist.2) Ein Management, welches seine eigenen Handlungskriterien ausbildet, stattnur auf Druck zu reagieren.3) Ein Management, welches seine Unternehmensethik institutionell abstützt.Dabei geht es nicht darum, das Verhalten von Personen möglichst exakt zuspezifizieren; dies kann zu Gruppendenken und Unflexibilität führen. Die In-stitutionalisierung soll vielmehr eine gemeinsame Sicht der Geschichte,Zwecke und des Charakters des Unternehmens befördern. Dazu werden Vor-und Nachteile von verschiedenen Maßnahmen diskutiert: Corporate Com-mittees on Social Responsibility and Ethics, Unternehmenskodizes, interes-senpluralistische Zusammensetzung des Vorstands u.ä. 153 Besonders betontwird ein partizipativer Führungsstil (nicht Demokratisierung), weil dieser dieAuf- und Abwärtskommunikation von Werten ermöglicht.1544) Ein Management, welches Verantwortung für eine fortgesetzte Überprüfungdes Erscheinungsbildes („Corporate Image“) übernimmt, um seine Strategieund deren Implementation zu verbessern.Diese vier Schritte erinnern an Modelle der ethischen Urteilsfindung. Doch dieserEindruck täuscht. Denn im Unterschied zu diesen Modellen – und im Gegensatzzum Ethikansatz von Eilert Herms – sollen nicht einzelne Entscheidungen fokus-siert und analysiert werden. „Decision-making“ wird Philip Selznick zitiert, „isone of those fashionable phrases that may well obscure more than it illumina-tes.“155 Objekt der Corporate ethics ist der gesamte policy process, die gesamteEntstehung des Unternehmensverhaltens, sind nicht isolierte Entscheidungen.156Letztere verhalten sich zum policy process wie Wassertropfen zum Fluss. Sie sindreal, aber erst das Ganze gibt ihnen ihre Bedeutung. Unternehmenskodizes könnennur dann sinnvoll sein, wenn sie in einem möglichst viele Ebenen umfassendenKommunikationsprozess entstanden sind. Dann werden sie Ausdruck der Unter-nehmenskultur und stabilisieren den Charakter der Unternehmung.Man kann sagen: Der Aufbau von Integrität zwischen erinnerter Vergangen-heit und antizipierter Zukunft in den vielfältigen (Bundes-)Beziehungen der Ge-                                                     151 Vgl. McCoy 1985, 91-96.152 Vgl. McCoy 1985, 149-176. 206-214.153 Vgl. McCoy 1985, 177-201.154 Vgl. McCoy 1985, 217-222.155 Selznick, Philip: Leadership in Administration: A Sociological Interpretation, Evanston, Ill. 1957,29 zitiert nach McCoy 1985, 130.156 Vgl. McCoy 1991b, 171.



328 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischgenwart157 ist die ethische Aufgabe von Individuen wie von Unternehmen. Darinerweisen sich Individuen wie Organisationen als „responsible selves“.15811.6 Der Bundesbegriff als Ausgangspunkt einer Theologieder UnternehmungWas einer Theologie, deren Verantwortungsparadigma am stets und ausschließ-lich individuellen Subjekt orientiert ist, nicht gelingt, scheint hier elegant gelöst:den Zusammenhang zwischen Organisationen als kulturellen Interaktionsmusternund gleichzeitig als verantwortungsfähigen Akteuren herzustellen. Gleichzeitigwird damit die begriffliche Anknüpfung an bedeutende christlich-religiöse Tradi-tionen hergestellt. Anders als bei Honecker fallen Schuld und Strafe auf der einenSeite und die religiöse Tradition des Sündenbegriffs auf der anderen Seite nichtdualistisch auseinander.Besser als in anderen Ansätzen scheinen die Kritierien, die Herms für einebrauchbare evangelische Sozialethik benannt hat, hier erfüllt zu sein: Sozialethikproduziert (in einem tendenziell narrativen Ansatz) Orientierungswissen, ohneUrteilsbildung und Entscheidungen vorwegzunehmen.159 Sie kann (über das ge-stufte System von Bundesstrukturen) den Zusammenhang von Entscheidungenbzw. Handlungen und der Entwicklung der Interaktionsordnung thematisieren,indem sie sich zu einer theologischen Theorie von Gesellschaft vorarbeitet. Undsie kann (auch dies mittels Unterscheidungen im Bundesbegriff) die Perspektivitätdes christlichen Glaubens mit seiner inhaltlichen Universalität vermitteln. DieForderung von Herms (gegen Rich) könnte von McCoy stammen: Die Sacheselbst ist hier der Mensch in Interaktionen.Unschär fen  im Bundesbegr i f fGleichwohl ist das föderaltheologische Konzept nicht in der Präzision ausgear-beitet, die eine theologische Theorie der Gesellschaft im Sinne von Herms auf-weisen müsste. Schon an die Tragfähigkeit des Bundesbegriffs zumindest in derFassung bei McCoy müssen Anfragen formuliert werden.Die Stärke des Bundesbegriffs in dieser Konzeption ist seine weite Anwend-barkeit. Ein Problem solcher Begriffe aber dürfte es sein, dass sie so umfassendund „comprehensive“ werden können, um am Ende alles und damit nichts auszu-sagen. Eine damit zusammenhängende Grundsatzfrage ist die: Stimmt es, dass dieDifferenzierung der Gesellschaft in verschiedene Sektoren nur eine akademischeSpezialisierung darstellt, und dass diese Sektoren sowohl auf der Ebene der Indi-viduen als auch auf der Ebene der Organisationen nicht sinnvoll unterschieden                                                     157 Dazu gehören die sogenannten Stakeholder-Beziehungen. Vgl. oben S. 226.158 McCoy verwendet implizit den Verantwortungsbegriff von H.R. Niebuhr. Vgl. oben S. 289f.159 Dies ergibt sich schon daraus, dass Ausgangspunkt der ethischen Fragestellung eben nicht die iso-lierte Entscheidung des Individuums (vor dem Hintergrund orientierender Lebensgewissheiten)darstellt, sondern der Prozess des verantwortlichen Handelns in fortgesetzter Interaktion. Vgl. hier-zu das 3. Definitionselement des Verantwortungsbegriffs bei H.R.Niebuhr S. 290 bei Fn. 101.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 329werden können? In der makrosoziologischen Organisationstheorie Luhmanns istes gerade dieser Bezug auf bestimmte Sektoren, der den Unterschied zwischenOrganisationen als spezifisch neuzeitlicher Erscheinung und z.B. den Zünften alsTeilen traditionaler Gesellschaften markiert. Diese waren multifunktional undhatten religiöse, juristische, politische u.a. Aufgaben. Ein- und Austritt warenpraktisch unmöglich. Der Unterschied moderner Organisationen dazu besteht ge-rade in ihrer Spezialisierung auf bestimmte Funktionen, in der Mitgliedschaftdurch freiwillige Vereinbarung und in der Entkopplung individueller Motive vonden Zwecken der Institution.160 Damit einher geht eine Entwicklung des Ver-ständnisses des Arbeitsvertrags als Austauschbeziehung gerade ohne innere Bin-dungen. In McCoy´s Covenant-Terminologie übersetzt: Spezifikum der modernenOrganisation und einer darauf aufbauenden Gesellschaft ist die Trennung von ex-pliziten und impliziten Bündnissen.Aber gerade die Abspaltung des expliziten vom impliziten Bund wird auchinnerhalb der neueren ökonomischen Diskussion als defizitär wahrgenommen. Einneuerer personalwirtschaftlicher Ansatz weist dadurch auf die Defizienz der aus-schließlichen Fokussierung auf explizite Covenants hin, dass er zum juristischenArbeitsvertrag einen psychologischen Vertrag zwischen Individuum und Organi-sation hinzunimmt, um gegenseitige nicht ex ante spezifizierbare Verhaltenser-wartungen zu bezeichnen. 161 Mögliche Divergenzen von Ex-ante-Erwartungenund Ex-post-Verhalten bei nicht marginalen Kontrollkosten ist ein Standardpro-blem der Neuen Institutionenökonomik und wird unter dem Stichwort „unvoll-ständige Verträge“ verhandelt.162Positiv betrachtet kann der Bundesbegriff in seiner Doppelfassung als explizitund implizit eine kritische Sicht gegenüber einseitigen Betrachtungen haben. Dasser im 17. und 18. Jahrhundert gerade wegen seiner Doppelbedeutung als Wegbe-reiter der Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften beitragen konnte, wäreplausibel. Offen ist, wie viel der Rückgriff auf in diesem Sinn vormoderne Begrif-fe dann heute leistet. Ohne nähere Spezifikation besteht die Gefahr, dass die Bun-desmetapher als „Grundmetapher der Weltinterpretation“ nicht nur Probleme löst,sondern auch verdeckt.Doch nötige Präzisierungen sind für sich genommen noch kein Argument ge-gen einen Denkansatz. Nicht nur der Bundesbegriff als solcher, sondern mehrnoch die in McCoy’s Fassung des föderalen Denkens aufscheinende Sicht einernicht individualistischen, sondern gruppenpluralistischen Gesellschaft erscheintmir sehr wohl als gesellschaftstheoretischer Rahmen einer Wirtschafts- und dannauch Unternehmensethik weiterführend.                                                     160 Kieser 1992, 1651.161 Vgl. Schanz 1993, 22-29.162 Vgl. hierzu oben Kap. 7.1.1. Die Begrifflichkeit „unvollständige Verträge“ legt das Missverständ-nis nahe, Verträge könnten auch „vollständig“ sein, wenn sie nur hinreichend spezifiziert würden.In der Theorie „unvollständiger Verträge“ wird dies nicht behauptet. Verträge gelten vielmehr alsprinzipiell unvollständig, was durchaus einschließt, sie so spezifisch als möglich zu gestalten. Inder Bundesterminologie wären Verträge ein – konstitutives und wesentliches – Element des Bundesund ebenfalls prinzipiell nie identisch mit dem Bund, der ohne geschichtliche Dynamik nicht denk-bar ist.



330 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischStä rken  des  Bundesbegr i f f sHier ist die bescheidenere Frage zu stellen, ob die Argumentationsmuster der Fö-deraltheologie geeignet sind, zur künftigen Entwicklung einer Theologie der Un-ternehmung beizutragen. Diese Frage ist m.E. mit einem klaren „Ja“ zu beant-worten.Wichtiges Kennzeichen der Moderne ist die hohe Veränderungsgeschwindig-keit der Sozialstrukturen, die stabilisiert und strukturiert werden durch mehr oderminder freiwillig eingegangene, der dauernden Veränderung unterworfene Bin-dungen der Subjekte. Keiner der bisher diskutierten Ansätze scheint besser zurtheologischen Interpretation moderner Gesellschaftsstrukturen (re)aktiviert wer-den zu können.Deutlich lässt sich dies insbesondere anhand der triadischen Bundesinterpre-tation machen, die H.R. Niebuhr entwickelt hat und explizit oder implizit von denCovenant-Theologen aufgegriffen worden ist. Niebuhr hatte in seinem postum1989 erschienen Buch Faith on Earth im Zusammenhang der Erläuterung vonGlaubensbeziehungen eine Typologie dreier Beziehungsformen unterschieden:Associations, Communities und Covenants. Er bringt Bundesbeziehungen alstheologische Beschreibung in ausdrückliche Gegenüberstellung sowohl zu sozial-romantischen Vorstellungen von Gemeinschaft als auch zu individualistisch-vertragstheoretischen Konzeptionen von Gesellschaft163.Dabei geht es nicht um strikte Alternativen; sondern um verschiedene Bezie-hungsqualitäten innerhalb verschiedener Lebensformen. Niebuhr expliziert diesam Beispiel der Ehe.1) Assoziationen dienen der Organisation von Interessen. Das Individuum istweniger Person als ein Interessenbündel. Zwei solche Interessenbündelschließen eine Ehe zur gegenseitigen sexuellen Befriedigung, Aufzucht vonKindern, aufgrund gemeinsamer anderer Interessen oder zur Erzielung vonSteuerfreibeträgen. Gegenseitige Interaktion und Veränderung ist nicht vorge-sehen. Die Präferenzen sind stabil.2) Die Ehepartner bilden eine Ehegemeinschaft wachsender Homogenität, sieentwickeln gleiche Gewohnheiten und Spleens, der Stil des Hauses prägt sichaus; Erinnerungen und Hoffnungen sind gemeinsame Erinnerungen undHoffnungen. Die Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft des Lebens.3) Die Ehepartner schließen und leben einen Bund auf der Basis einer wechsel-seitigen Bindung zu einander als selbstständige Persönlichkeiten (Selbste).Vertrauen und Loyalität sind die Grundelemente. Gemeinsame Interessen,Erinnerungen oder Hoffnungen sind nicht ausgeschlossen. Grundlage ist je-doch selbstständige Verantwortlichkeit füreinander, gegenseitige Sorge, auchwenn das jeweilige Gut nicht ein gemeinsames Gut ist.Entscheidend ist hier die Struktur dessen, was Niebuhr als Bundesbeziehungencharakterisiert, wobei zu bemerken ist, dass Bundesbeziehungen die gleiche                                                     163 Vgl. Niebuhr 1989, 54-58 unter explizitem Bezug auf Tönnies.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 331Struktur aufweisen wie Glaubensgemeinschaften, ja wie der Glaube selbst: siehaben eine passive und eine aktive Dimension und sind triadisch strukturiert.Ver t rauen  und  Loya l i t ä t  und  d ie  t r i ad i sche  S t ruk tur  de rBundesbez iehungIn der passiven Dimension ist Glaube die Antwort des Vertrauens in bestimmteRealitäten als Quellen der Wertgebung für das eigene Selbst. In der aktiven Di-mension ist Glaube Loyalität zu bestimmten Realitäten, die das Selbst als wertvolleinschätzt. Die Frage des Vertrauens (der fiducia) ist insofern die Frage nach demWert des Selbst und daher selbstbezüglich.164 Die Frage der Loyalität (der fideli-tas) ist die nach dem Wert anderer Subjekte und setzt eine Fähigkeit zur Selbst-transzendierung voraus. Ob wir anderen vertrauen, hängt davon ab, wie wir ein-schätzen, dass sie uns beurteilen. Anders ausgedrückt: Vertrauen ist die Antwortauf die Vertrauenswürdigkeit der anderen. Ob wir anderen gegenüber loyal sind,hängt davon ab, ob wir diese als wertvoll beurteilen und uns damit für diese alsvertrauenswürdig erweisen.Beziehungen aus Vertrauen und Loyalität, also Glaubensgemeinschaften oderBundesbeziehungen, sind für Niebuhr nicht dyadisch, sondern stets triadischstrukturiert, d.h. sie haben einen Bezug auf eine gemeinsame „Sache“ (cause).Wie beispielsweise die (wissenschaftliche) Kommunikation zweier erkennenderSubjekte immer ein Drittes mit sich führt, etwa die Natur als Objekt der Erkennt-nis165, so verweist die Vertrauens- und Loyalitätsbeziehung zweier „Selbste“ im-mer auf ein Drittes, auf ein gemeinsames Interesse, gemeinsame Werte o.ä.Der Bezug auf dieses Dritte bindet zwei Bundespartner aber nicht nur zu-sammen, sondern verschafft ihnen gleichzeitig eine gewisse Unabhängigkeit.Denn ihr Verhältnis ist geprägt nicht nur durch ihre gegenseitige Loyalität und dieLoyalität zur gemeinsamen Sache, sondern auch durch die je eigene Loyalität zurgemeinsamen Sache.166Traditionelle theologische Topoi können dann im Rahmen der Bundesvor-stellung in Bezug auf Unternehmen erörtert werden: Gerechtigkeit und Sünde er-scheinen als Bundesschluss und Bundesbruch. Das zwischen Lutheranern undCalvinisten stark umstrittene Verhältnis von Rechtfertigung und Heiligung findetseine Parallele im Zusammenhang von Vertrauen und Loyalität. Unter den Bun-destheologen, von denen einige wenige sich mit der Unternehmung beschäftigen,gibt es daher auch konfessionell unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Bei-spielsweise insistiert der Lutheraner Stewart W. Herman auf dem Vorrang desVertrauens vor der Loyalität und sieht es als Aufgabe der theologischen Ethik an,die Bedingungen zu explizieren, unter denen Vertrauen in den Beziehungen desWirtschaftslebens möglich ist und wie sich darauf aufbauend Bundesbeziehungen                                                     164 Da das Selbst jedoch als soziale Struktur vorgestellt wird (vgl. Niebuhr 1963, 72-75), ist dieseSelbstbezüglichkeit nicht identisch mit einem individualistischen Verständnis von intrinsischemWert wie bei Kant (vgl. auch Herman 1992b, 129).165 Vgl. Niebuhr 1963, 80f.166 Vgl. Niebuhr 1963, 85.



332 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischentwickeln können.167 Übrigens geht es darum, Vertrauen zu ermöglichen, wahr-scheinlicher zu machen, nicht um den Appell „Bitte vertraut einander“.Mit diesem Fokus auf Vertrauen kritisiert er die sogenannten Loyalitätsethi-ker, von denen vielleicht der Methodist Charles McCoy der bekannteste ist. DerRuf danach, Unternehmen als Gemeinschaften zu verstehen, ihre Unternehmens-kultur zu einem Unternehmenscharakter mit Orientierung an allen möglichen hö-heren Werten umzubilden, hält der Lutheraner im besten Fall für vergebliche Lie-besmüh. Im schlechtesten Fall führe dies zu unevangelischer Gesetzlichkeit.Was das Verhältnis von Bund und Unternehmung betrifft, so dürfte es aller-dings naheliegen, den Schlüssel beim Vertrag zu suchen. Bund und Vertrag sindInstrumente kooperativer Selbst-Verpflichtung.168 Verträge ermöglichen Vertrau-ensbeziehungen, können sie aber weder erzwingen noch garantieren. Gute ver-tragliche Arrangements erhöhen aber die Wahrscheinlichkeit von Vertrauensauf-bau. Die skeptische Analyse von Anreizsystemen innerhalb einer Organisationund in den Verhältnissen zwischen Organisationen ist ein eminent wichtiges Ele-ment der Stabilisierung von Bundesbeziehungen.Gleichwohl dürfte die Kontingenz, welche sich Bundespartner gegenseitigauferlegen, nie vollkommen zu eliminieren sein. Verträge sind statisch. Auf dermenschlichen Freiheit beruhend, sind Bundesbeziehungen dynamische Struktu-ren. Bundesbruch bleibt immer eine Möglichkeit, mit der zu rechnen ist – übri-gens muss Bundesbruch nicht Vertragsbruch bedeuten: die Ausnutzung unvoll-ständiger Verträge oder spezifischer Investitionen zerstört auch Vertrauen undBundesbeziehung in einem. In diesem Fall ist es hilfreich, wenn die zerstörteVertrauens- und Loyalitätsbeziehung in eine umfassendere Bundesstruktur einge-bettet ist, beispielsweise wenn der Abbruch einer Bundesbeziehung durch einsei-tige Kündigung des Arbeitsvertrags eingebettet ist in einen Bund der größerenGemeinschaft. Das kann – aber muss nicht – der Sozialstaat sein. Außerdem sinddann Wagnisse zur Neu-Etablierung des Vertrauens notwendig – dies sollte je-doch die Ausnahme und nicht die Regel sein.169                                                     167 Vgl. Herman 1990, 361: „Aus lutherischer Perspektive muss die Grundbeziehung (root relations-hip) Vertrauen sein – zwischen Unternehmen und seinen Mitarbeitern, wie zwischen Gott und denGläubigen. Diese beiden Sphären sind nicht vollständig disjunkt. Während es letztes Vertrauenrichtigerweise nur in die vertrauenswürdige Natur Gottes, wie sie in Christus offenbart ist, gebenkann, beinhaltet die Berufung der Christen, Beziehungen des Vertrauens in der sozialen Welt zukonstruieren und zu erhalten. Eine distinkt lutherische Ethik in einer korporativ organisierten Öko-nomie kann den nützlichen Dienst erfüllen, diejenigen Gründe solchen Vertrauens – zwischen Mit-arbeitern, Management, Gewerkschaften und der Korporation – zu benennen, die mit einemgrundlegenden Vertrauen in Gott zusammenpassen.“ Ein Durchführungsversuch, bezogen auf dasVerhältnis von Management und Mitarbeitern in der amerikanischen Geschichte, findet sich inHerman 1997a.168 Vgl. hierzu Kap. 12.169 Wenn alle diese Bündnisse nicht tragen, dann kann in der Tat die seltene Ausnahmesituation ein-treten, dass man in geistiger Verbundenheit mit den wenigen Gefährten der ewigen, wahren undunsichtbaren Kirche sagen muss: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Diese Aus-nahmesituation darf jedoch nicht zur Grundstruktur der Weltinterpretation gemacht werden. Vgl.den Abschnitt zu Spitzensituation und Alltag bei Lange 1992, 347-350.



Kapitel 11: Theologie der Unternehmung – Interpretationsmuster | 333Faz i tWas kann das triadische Modell von Bundesbeziehungen für eine theologischeReinterpretation der Unternehmung leisten? Trotz aller Ergänzungsbedürftigkeitlässt sich sagen:
• Es ermöglicht die Anknüpfung an die vertragstheoretische Interpretation derUnternehmung.
• Es liefert ein Bild für den Zusammenhang gemeinsamer Loyalitäten, die sichstufenweise ausdehnen.170
• Es findet einen guten Mittelweg zwischen dualistischen Scheidungen undidealistischen Vereinnahmungen. Die wechselseitige Kontingenz der Bundes-partner und ihr je eigener Bezug zur gemeinsamen „Sache“ machen deutlich,dass das Einzelsubjekt nicht von einer romantisierenden Gemeinschaft ver-drängt wird. Gleichzeitig ist der Bund eben mehr als ein Aggregat individuel-len Handelns.
• Im Bundesbegriff lässt sich die Veränderungsdynamik jeglicher institutionellerOrdnungen besser ausdrücken als in anderen Begriffen der theologischen Tra-dition, insbesondere im Vergleich zum Begriff der Schöpfungsordnungen.
• Im Rahmen der verschiedenen Bundesmodelle kann die biblische Traditiondazu beitragen, Beziehungen in den wechselseitigen Interdependenzen zu ent-decken, die den Namen Bundesbeziehung verdienen. Gott wirkt nicht nur inder Vertikalen, sondern sehr wohl auch in den horizontalen Strukturen, wasaber nicht heißen kann, dass jede menschliche Beziehungsstruktur einen quasi-göttlichen Nimbus bekommt: Gnade ist eben nicht überall.Als Netz von Vertragsrelationen und den daraus entstehenden sich dynamischentwickelnden Bindungen ist das Unternehmen als spezifischer Bund im Verwei-sungszusammenhang übergreifender Bündnisse zu interpretieren. In theologischerPerspektive ist dieser Verweisungszusammenhang eingebunden in den BundGottes mit seiner (gefallenen) Schöpfung. Dabei bleibt der Gottesbund unter-schieden von den menschlichen Bündnissen, welche durch die Fähigkeit des Men-schen (und seiner Bündnisse) zum Bundesbruch einerseits und deren Unfähigkeit,dem Gottesbund letztgültige menschliche Gestalt zu geben, gekennzeichnet sind.
                                                     170 In die gleiche Richtung denkt neuerdings Huber (1998, 199) mit Bezug auf Bellah (und Waltzer):Gesellschaft als Gemeinschaft von Gemeinschaften. Auch er zieht die Konsequenz, dass künftigdas Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft auf verschiedenen Ebenen zu denken ist. Ummögliche Verwechslungen mit romantisierenden Gemeinschaftsbegriffen zu vermeiden, dürfte Hu-bers Intention besser so ausgedrückt werden: Wir müssen lernen, die Gesellschaft als Bund vonBündnissen denken.



334 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologisch12. Unternehmensverantwortung im Horizont derBundesethikDie Traditionen der Bundesethik können andere theologische Interpretamenteersetzen und korrigieren: Naturrecht und Schöpfungsordnungen, Beruf und Stand,Glaube und Unglaube, Gottes Heilswillen und menschliche Sünde (12.1). Verant-wortung vor Gott und die Zuschreibung und Übernahme von Verantwortung inmenschlichen Beziehungen liegen nicht auf gleicher Ebene (12.2). Formen undInhalte der Unternehmensverantwortung sind Teil des weltlichen Regiments Got-tes (12.3).Regulative Ideen christlicher Unternehmensethik sind die Unterscheidung desRelativen vom Absoluten, der Orientierung an vertrauenswürdigen Bundesstruk-turen und der usus civilis evangelii (12.4).Eine auf alle relevanten Handlungsbereiche von und in Unternehmen bezogenenormative Unternehmensethik ist in der Covenant-Theology bisher nicht entwik-kelt worden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann es daher nur darum gehen, eine Reihevon Argumentationsstrukturen wiederzugeben und weiterzuentwickeln mit demZiel, die Korrespondenzfragen1 beantwortbar zu machen.12.1 Unternehmensethik als Prozess im Horizont desBundes (Charles McCoy)Kann man ein Unternehmen mit christlichen Werten führen in einer Gesellschaft,die von religiöser Pluralität gekennzeichnet ist? Im Rahmen bundesdeutscherNachkriegsgeschichte konnte diese Frage noch mit Hilfe einer Säkularisierung-sthese positiv beantwortet werden: Die wesentlichen Orientierungsmuster sind indie säkulare Gesellschaft eingelassen. Christen konnten diese als ihre eigenenTraditionen wiedererkennen. Spätestens in global operierenden Unternehmen lässtsich diese Sicht nicht mehr durchhalten. Damit stellt sich die Frage nach demStatus partikularer religiöser Traditionen und ihrer Sprachformen in einem plurali-stischen gesellschaftlichen Kontext von hoher Dynamik.                                                     1 Vgl. oben S. 284 und 293.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 335Zum Begr i f f  von  Theo log ie  und  Re l ig ion  be i  McCoyMcCoy hat diese Frage nicht in seinen unternehmensethischen Schriften themati-siert. Bedeutung und Aufgaben der Theologie im Zeitalter des Pluralismus ist aberHauptgegenstand seiner 1980 erschienenen theologischen Programmschrift:„When Gods Change“ (1980) – in deutscher Übersetzung 1983 als „Götter ändernsich“ erschienen. Diese Schrift ist dem Duktus und Inhalt nach die Aufforderungzu einer Runderneuerung der Theologie, damit diese den Herausforderungen einersich pluralisierenden Welt begegnen könne.2Die Religion in Amerika hat sich – so die Ausgangsbeobachtung – entgegenmanchen Befürchtungen nicht aufgelöst. Nicht das Erlöschen von Religion, son-dern deren Erfolg und die Assimilation an nationale oder gruppenbezogeneZwecksetzungen ist das Problem, d.h. die Identifizierung von Religion überhauptmit konkreten, zeitgebundenen und relativen Manifestationen der Religion.3Religiöser Glaube gilt als die letzte Dimension innerer Bindungen. Glaubens-überzeugungen können aus dem menschlichen Leben nicht verbannt werden. Al-lerdings ist die Suche nach einer religiösen „Essenz“ müßig, da keine statische,unveränderliche, als Religion zu definierende Einheit existiert. Religion existiertnur in bestimmten Glaubensüberzeugungen. Nur die Identifizierung und Einen-gung von Religion auf bestimmte Formen der Religion (Religiosität) lässt die irri-ge Ansicht eines Religionsverfalls bei sich wandelnden Glaubensüberzeugungenentstehen.Von einer weitergehenden inhaltlichen Definition von Religion sollte mansich deshalb auch in der Theologie frei machen.4 Theologie hat es mit den vielfäl-tigen Bindungen und Glaubensüberzeugungen der Menschen zu tun. „Die un-glaublich unbekümmerte Art, mit der Theologen in Europa und Nordamerika dieBegriffe „Theologie“ und „christliche Theologie“ wie Synonyme gebraucht ha-ben, muss aufhören.“5„Die Gottheit ist die umfassende Macht, von der geglaubt wird, dass sie alleEreignisse miteinander verbindet zu einem sinnvollen Ganzen, dass sie die höch-ste Realität des Weltgeschehens ist. So wie das Ich ein Zentrum der Erfahrung ist,so ist die Gottheit die Realität der Erfahrung.“6 Menschen erleben die Welt vonunterschiedlichen Standorten aus: an verschiedenen Punkten der Geschichte, inwelche die Geschichte ihres Lebens in verschiedenen Gemeinschaften eingebun-den ist. „God and the history of selves in community belong together in insepa-rable union.“7 Daraus ergibt sich eine sogenannte triadische, von H.R.Niebuhrübernommene Methodologie in Theologie und Ethik. „Theologie hat als ihrenkomplexen Gegenstand Gott in der Verbindung zu Personen mit ihren Gefährten,                                                     2 Von dieser Erneuerung der Theologie – McCoy bemüht in diesem Zusammenhang öfters den Be-griff des Paradigmenwechsels – wird allerdings behauptet, dass sie bereits im Gange sei. Für dieÜbertragung des Paradigmenbegriffs von wissenschaftlichen Revolutionen auf theologische Trans-formationen ist nach McCoy allerdings der Kuhn´sche Paradigma-Begriff zu erweitern. Vgl.McCoy 1988c, 102f; McCoy 1983, 156.3 McCoy 1983, 125.4 McCoy 1983, 126.5 McCoy 1983, 20.6 McCoy 1983, 93.7 Niebuhr 1941, 59 zitiert bei McCoy 1983, 92.



336 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischund Personen mit ihren Gefährten in Verbindung zu Gott.“8 Wenn Gott nicht un-abhängig von Menschen in Gemeinschaften gedacht werden kann, dann wird klar,dass eine Theologie in religiös pluralistischen Gesellschaften diesen Pluralismuspositiv aufnehmen muss.Allerdings stellt sich – insofern es sich bei religiösen Überzeugungen um fürdie eigene Existenz wichtige letzte Sinngebungen handelt – die Frage nach demZusammenhang von Pluralismus und Exklusivität: Pluralismus zu bearbeiten, istnicht möglich im von McCoy sogenannten konstantinischen Modell der Theolo-gie, welches deshalb aufzugeben sei.9Denn dieses vom 4. bis zum 20. Jahrhundert vorherrschende Modell zeichnetsich – so McCoy – dadurch aus, dass es implizit oder explizit von der Vorherr-schaft des organisierten Christentums in der Gesellschaft ausgeht und Theologieals Funktion der Kirche versteht. Theologie wird hier als philosophische Theolo-gie betrieben – in welcher Abhängigkeit auch immer – und gleichzeitig „hoheits-voll“ von einem durch Offenbarung oder Glauben gewonnenen transzendentenStandpunkt aus verkündigt.An die Stelle des konstantinischen Modells solle (und werde10) ein Bundes-modell treten. Menschliches Handeln (individuelles wie gemeinschaftliches) spie-gelt immer vielfältige Bindungen wieder, meistens unausgesprochen und selbst-verständlich oder auch explizit: Vereinbarungen, berufliche Ausrichtungen, Loya-litätsverhältnisse, aber auch Verfassungen, Verträge usw. Diese Bindungenweisen jeweils eine bestimmte Ordnung auf; es gibt höhere und niedrigere Ebenenvon Bindungen. Dieses Netz von Bindungen „kann zweckdienlich als Bund be-zeichnet werden“ und wird von McCoy als Aktionsfeld verstanden. „Jede Ebenehat in einem solchen ineinander verflochtenen Netzwerk auch eine religiöse Be-deutung, aber nur die umfassendste Ebene wird als religiös gekennzeichnet. ... diereligiöse Bindung ist die letzte Bindung, in der die Einzelnen und die Gemein-schaften stehen.“11 „Es gibt eine enge Beziehung zwischen den verschiedenenEbenen der Bindungen. Sie bilden ein Muster, einen Bund, in dem wir leben unddemgemäß wir handeln. Es ist dieser Bund, dieses Netz von Bindungen, das vonden letzten Bindungen seine Ordnung erhält und das menschliche Aktionsfeldprägt, welches wir primär meinen, wenn wir von der Religion sprechen.“12McCoy vergleicht die Bedeutung der Religion für das Handeln mit der Rolle,welche Magnetfelder für die Eisenspäne spielen.13 „Das Feld menschlichen Han-delns aus der theologischen Perspektive zu erforschen heißt, das Muster der inne-ren Bindungen zu untersuchen, die seine Komponenten bestimmen, um dann dasreligiöse Engagement zu entdecken, jene letzten Bindungen, die das Ganze for-men und die auf den Gott oder die Götter des Menschen hinweisen.“14                                                     8 McCoy 1991b, 168. McCoy zitiert hier H.R.Niebuhr ohne Quellenangabe.9 Dies entspreche v.a. den traditionellen Dualismen der deutschen Theologie, vgl. McCoy 1983, 117-119.10 „Hoffnung für die Theologie“ lautet der Untertitel.11 McCoy 1983, 177.12 McCoy 1983, 178.13 Vgl. McCoy 1983, 176.14 McCoy 1983, 176.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 337Die  Doppe l funk t ion  des  Bundesbegr i f f sMit diesem Verständnis von Religion vermeidet das föderale Paradigma „die of-fensichtliche Problematik einer ethnozentrischen Definition“ von Religion, wie sieim konstantinischen Paradigma vorherrschend war und am deutlichsten in Alter-nativen wie Glaube/Unglaube, christlich/nicht-christlich usw. vorkommt. Gleich-zeitig könne dieses Verständnis von Religion „in eine enge Beziehung zur jü-disch-christlichen Tradition gebracht werden.“15 Denn das Bundesmodell eröffnetnicht nur ein Verständnis für die Art menschlichen Seins in der Gemeinschaft,sondern hat seinerseits einen biblischen Ursprung, der insbesondere in den fö-deraltheologischen Traditionen aktiviert worden ist.Theologie im föderalen Paradigma muss daher die jeweils vorfindlichen letz-ten inneren Bindungen von Menschen und Gemeinschaften als ihre Götter ernstnehmen, auch wenn sie vom eigenen, auf die christliche Gemeinschaft bezogenen(menschlichen!) Standort aus als Idole erscheinen.16 Andernfalls würde sie ihrenGegenstand verfehlen.17Die religiöse Dimension kommt – so lässt sich zusammenfassend formulieren– nicht in spezifisch christlichen Werten zum Ausdruck, weder in solchen, die inder Christengemeinde für die Bürgergemeinde entwickelt wurden, noch solchen,die sich im Rahmen der weltlichen Christenheit bilden.18 Solche Vorstellungenoder auch die Identifikation von Maßstäben des Gebotes Gottes, von denen sichVerantwortungsträger leiten lassen können oder sollen, gehören in McCoy’s Per-spektive zum konstantinischen Paradigma. Das föderale Paradigma setzt die ver-schiedenen Ebenen des Deutens und Wertens in Gemeinschaften in Beziehung zueinander: „1) die umfassendsten Horizonte der Glaubenswirklichkeit, 2) die in derMitte liegenden Ziel- und Wertvorstellungen, die das Handeln lenken, und 3) diealltäglichen Gedanken, Nützlichkeitserwägungen und Aktivitäten.“19Die Unterscheidung dieser Ebenen mag erklären, warum religiöse Termino-logie in „Management of Values“ nicht vorkommt. Denn Ethik wird nicht aufsolipsistische Entscheidungen in Grenzsituationen fokussiert, in denen mögli-cherweise die letzte Bindung auch in religiöser Sprache explizit gemacht werdenmuss. Sondern Corporate Ethics bezieht sich auf all diejenigen Vorgänge, Struktu-ren und Interaktionen, durch welche Präferenzen (in Organisationen) etabliert undverändert werden, die ihrerseits zur Grundlage für die Entscheidungsprozessewerden und damit die faktisch verfolgten Ziele einer Organisation prägen. Religi-on als Wertigkeitsfeld der Letztbindungen ist in diesen Prozessen immer schonenthalten.                                                     15 McCoy 1983, 178.16 „Jeder, der die letzten Bindungen ernst nimmt, die ihm die großen religiösen Traditionen mitgege-ben haben, wird eine letzte Bindung an das Vergnügen, das Geld oder die Nation als irgendwie zubegrenzt ansehen. Nichtsdestoweniger sind diese Bindungen, wenn sie für einen Einzelnen oder ei-ne Gemeinschaft die wahrhaft entscheidenden sind, die letzten für sie.“ (McCoy 1983, 178).17 „Das Material für dieTheologie und die Religionsforschung stammt aus dem, was Menschen tat-sächlich tun und glauben, und nicht aus einer Orthodoxie, die im voraus festlegt, was sie glaubensollen.“ (McCoy 1983, 179).18 Vgl. oben S. 278 und 283.19 McCoy 1983, 157.



338 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischDie Idee des Bundes ist einerseits ein hermeneutisches Modell menschlicher In-teraktion, eine „root metaphor“ zur Interpretation von Texten und Kontexten, an-dererseits ist sie inhaltlicher Bestandteil der jüdisch-christlichen Überlieferung alseiner (partikularen) Tradition, als eines (oder mehrerer) spezifischer Bundessy-steme. Das theologische Anliegen, das McCoy auch in „Management of Values“verfolgt und dort nicht in Begriffen der christlich-jüdischen Tradition ausdrückt,lässt sich m.E. nur im Horizont seiner Interpretation der biblischen Bundesge-schichte verstehen. Da für McCoy das Werk des Coccejus als reifste Gestalt derFöderaltheologie gilt, soll dieses auch hier als Interpretationsrahmen für McCoy’sTheologie herangezogen werden.Bundes theo log ie  a l s  Prozess theo log ie  be i  Cocce jus  undMcCoyDas bekannteste Spezifikum der coccejanischen Theologie ist die heilsgeschicht-liche Interpretation der Schrift mit Hilfe der Vorstellung eines Bundes Gottes mitAdam als Repräsentant der Menschheit in der Schöpfung und der fünffachen Ab-rogation dieses Natur- oder Werkbundes. Mit diesen fünf Abrogationen des Na-turbundes wird sukzessive der Gnadenbund verwirklicht.20Mit der Schöpfung ist dem Menschen das Naturgesetz (inhaltlich identischmit dem Dekalog) ins Herz geschrieben. Der von Gott initiierte Bundesschluss mitAdam stellt ewiges Leben „the happy life for the whole man“21 in Aussicht – ge-bunden an Gehorsam und Treue des aufrecht geschaffenen, aber mit Freiheit undWandlungsfähigkeit ausgestatteten Menschen. Adam gilt dabei als Repräsentantder Menschheit, dessen Taten für alle Repräsentierten bindend sind.22 DessenBundesbruch ist die erste Aufhebung des Werkbundes. In der zweiten Abrogationerweist Gott seinen unwandelbaren Willen, die Menschen zum ewigen Leben zuführen, durch die Einladung zum Glauben an den Erlöser Jesus Christus.23 Diedritte Abrogation geschieht durch die Verkündung des neuen Testaments, durchdie Offenbarung Jesu Christi. Für die Gläubigen verliert das Gesetz des Werkbun-des im Vertrauen auf die Erlösertätigkeit Christi zwar seinen drohenden Charak-ter, das Gesetz ist jedoch nicht aufgehoben. Erlösung ist nicht Sache eines Augen-blicks, sondern ein lebenslanger Prozess, in dem der Konflikt zwischen Gut undBöse, zwischen Geist und Fleisch nicht endet. Der Konflikt endet erst mit demTod des Leibes, der vierten Abrogation. In der fünften Abrogation, der Auferste-                                                     20 Vgl. McCoy 1965, 197-233. Das Verhältnis von Natur- und Gnadenbund bei Coccejus wird in derForschungsgeschichte unterschiedlich interpretiert. Die ältere Forschung betont hier – basierend aufder Monographie von Schrenk 1923 – den Gegensatz, woran Barth 1953, 64-66 seine Kritik dage-gen anschließt, überhaupt von einem Werkbund zu sprechen. McCoy stellt ohne Auseinanderset-zung mit der Schrenk´schen Interpretation eher den Zusammenhang in den Vordergrund. OhneKenntnisnahme dieser amerikanischen Dissertation betont Faulenbach 1973, 146-155 ebenfalls ex-plizit die Verbindung; vgl. auch Faulenbach 1981, 137f. Vor dem Hintergrund dieser neueren In-terpretationen der Föderaltheologie wäre zu prüfen, inwiefern die Barth‘sche Kritik an der Fö-deraltheologie sich auf diese oder nur auf die Interpretation von Schrenk bezieht.21 McCoy 1965, 202.22 Vgl. McCoy 1965, 20323 Ob diese Abrogation ein vorzeitliches Zwischenspiel im Himmel darstellt (Schrenk 1923 und Barth1953, 56-70) oder bereits in der Zeit des Alten Testaments (Faulenbach 1973), ist bei McCoy nachmeiner Kenntnis unklar.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 339hung, wird der Werkbund definitiv aufgehoben und dessen Intention gleichzeitigdurch den Gnadenbund erfüllt.Der Gottesbund wird also verstanden als göttlich-menschlicher Dialog, beidem prinzipiell Gott der Initiator ist (gewissermaßen der die Bedingung setzendeAnbieter, stipulator). Insofern beruht der Bund auf Gottes Dekret, Wille, Ver-pflichtung und Bedingung. Dieser Bund wird allerdings zweiseitig oder gegensei-tig, insofern ihm in der menschlichen Selbstverpflichtung entsprochen wird (ver-standen als Annahme).24 Der Mensch ist von der Schöpfung an ein bundesmäßi-ges, d.h. ein soziales Wesen in Interaktion – fähig zu Treue und Untreue, sozialund sündig25. Adam erscheint als Repräsentant der Menschheit.26 Jeder Menschsteht in Gemeinschaft mit Adam, im Bund mit ihm, und tritt dadurch in die Bun-desgeschichte Gottes ein.McCoy interpretiert das Werk von Coccejus in Bezug auf die politisch-sozialen Konflikte sowie auf die theologischen Kontroversen seiner Zeit27. Dabeizeigt sich, worin McCoy die Hauptbedeutung Coccejus´ sieht. „Der wirklicheKonflikt besteht zwischen denen, die den Calvinismus in ein immer stringenteres,scholastisches Verständnis der Herrschaft Gottes gießen wollten und jenen, diesich fest an die personale und juristische Sprache der Bibel zu halten wünsch-ten.“28 Der Widerspruch des Coccejus gegen die reformierte Scholastik richtetsich gegen eine deterministisch-mechanistische Weltsicht, welche die menschli-che Geschichte letztlich als bedeutungsloses Puppenspiel nach dem Spielplan desewigen Dekrets Gottes erscheinen lässt. Diese dem Fatalismusvorwurf ausgesetzteSicht habe – so McCoy – ihre Berechtigung darin, dass versucht wird, das refor-matorische „sola gratia“ zusammen mit dem Bild eines souverän-freien Gottes inder Prädestinationslehre zu verankern. Der Föderaltheologie gelinge es aber, Got-tes uneingeschränkte Souveränität und sein geschichtliches Heilshandeln gleich-zeitig mit menschlicher Verantwortung und der Bedeutung menschlicher Ge-schichte zur Geltung zu bringen.29 Möglich sei dies dadurch, dass Prädestinationnicht in logischen und mechanischen Bildern auf der Basis eines unpersönlichenewigen Dekrets, sondern mittels des Bundesbegriffs durchgehend als Personalre-lation verstanden werde.30Coccejus begreift „das Bundeshandeln Gottes als die historische Realität, inder sich menschliche Freiheit und Bestimmung entwickeln. Während Gottes ewi-ges Dekret und seine Zwecke konstant bleiben, ist geschichtliche Bewegung real                                                     24 Vgl. McCoy 1965, 279-299.25 McCoy/Baker 1994, 178.26 Dieses Repräsentationsprinzip ist kennzeichnend für eine föderale Konzeption (McCoy 1965,202f).27 Bei den theologischen Kontroversen handelt es sich u.a. um die strikte Einhaltung des Sabbatge-botes und um den Heilsstand der alttestamentlichen Väter (Vgl. McCoy 1965, 18-41 und Faulen-bach 1981, 135-137).28 McCoy 1965, 40.29 „Predestination, though in no sense weakened, is understood not as the machine-like process of thehigh Calvinists which seems to make history and human decisions mere puppetry, but rather as thefaithful, unchanging will of God by which we are assured that His purposes include redemption andshall ultimately triumph. The covenant ... is a way of declaring the sovereignty of God which care-fully maintains the meaningfulness of human events and decisions“ (McCoy 1963, 364). Vgl auchMcCoy 1965, 236f.30 Vgl. McCoy 1965, 328.



340 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischund menschliche Verantwortlichkeit in der Geschichte hat letzte Bedeutung (ulti-mate significance). Diese Bewegung ist ermöglicht durch die fortschreitende Ent-faltung des Gottesbundes in seinen aufeinanderfolgenden Stufen, die ihren Höhe-punkt und Erfüllung in Jesus Christus erreichen.“31 Der Bund erscheint dadurchals Mittel zum Umgang mit geschichtlicher Pluralität. Die Metapher ermöglichtes, einen einheitlichen Sinn in Schöpfung, Geschichte und Glaube zu sehen.32 Dieindividuelle Erlösung wird verstanden als „renewal of man´s moral powers“33.Die Menschheit befindet sich schöpfungsgemäß in einer Bewegung auf eine un-bekannte Zukunft zu – Chiliasmus lehnt Coccejus ab – und auf die Vollendung inGott hin.McCoy übernimmt diese Sicht. Die heilsgeschichtliche Schematisierung infünf Stufen spielt dagegen kaum eine Rolle.34 Entscheidend ist die bleibende Be-deutung der Geschichte in jenem Bundes-Prozess Gottes. McCoy greift in „Götterändern sich“ auf diese Interpretation zurück – als Alternative zu der augustini-schen Auffassung von Schöpfung, Sündenfall und Geschichte. „In der augustini-schen Theologie ist die Schöpfung vor dem Fall so gut, wie eine vollkommeneGottheit sie nur machen kann. Die Menschen fallen aus dieser guten Schöpfung indie Sünde, werden errettet und in ihren verlorenen Status wieder eingesetzt durchJesus Christus. Diese Ansicht enthält Probleme, die für die westliche Theologiequälend gewesen sind, denn es sieht ja so aus, als wäre Jesus Christus nicht nötiggewesen und als hätte es keinen historischen Auftrag für einen Erlöser gegeben,wenn die Menschheit nicht gefallen wäre. Johannes Coccejus ... meint, dass dieMenschen nicht auf der Höhe ihrer Fähigkeiten erschaffen wurden, sondern mu-tationsfähig, in einer Entwicklung auf ein Ziel hin begriffen seien, das in Gott ver-borgen ist.“35 Die Schöpfung ist ein Prozess. Die Ruhelosigkeit des menschlichenHerzen ist in der (noch) unvollkommenen Schöpfung angelegt und nicht erst –wie bei Augustin – ein Ergebnis des Sündenfalls als eines Verlassens eines gutenUrzustandes.36 Aber nicht nur Individuen, sondern auch Gemeinschaften sind ru-helos, bis sie ihre Ruhe in Gott finden.37 „Sünde ist der Fall in die Unveränder-lichkeit, in die Statik. Erlösung bedeutet Rückführung in den Schöpfungs- oderGeschichtsprozess zur Erfüllung hin, mit Jesus Christus als dem, der uns errettetund zu einem Endziel hinführt, ob der Sündenfall nun stattgefunden hat odernicht.“38Christus erscheint also gleichzeitig als „Initiator“ des Bundes und als Über-winder jeder statischen Weltsicht, als derjenige, der die Erstarrung und den Ver-änderungswiderstand menschlicher Herzen aufbricht.39 Der dynamische Grund-zug, die Vorstellung einer permanenten Revolution zeigt sich bei McCoy nichtnur im Umgang mit Pluralismus und religiösem Wandel, sondern auch beim Um-                                                     31 McCoy 1965, 94f.32 McCoy/Baker 1991, 77f.33 McCoy 1965, 278.34 Vgl. schon die Zusammenfassung zu Ch. 6: The History of Salvation; McCoy 1965, 233-235.35 McCoy 1983, 195f.36 Vgl. McCoy 1991a, 216f.37 Vgl. McCoy 1965, 345.38 So wird in McCoy 1983, 196 zustimmend die Position Coccejus beschrieben. Zur Christologie beiMcCoy vgl. die Meditationen zu den sieben Worten Jesu am Kreuz in McCoy/McCoy 1977.39 Vgl. McCoy 1984, 361.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 341gang mit den Veränderungen in der sozialen Umwelt von Unternehmen. So ist eswohl zu verstehen, dass bei McCoy Wertewandel nicht eo ipso mit dem Verlustder Tugend gleichgesetzt wird. Im Gegenteil: McCoy sieht „steadily rising moraland ethical standards“.40Ant ikogni t iv i smus  be i  Cocce jus  und  McCoyDieses Denken in theologisch interpretierten historischen Prozessen hat Parallelenim Umgang mit der Schrift. Auch hier zeigt sich Coccejus als Gegner der Schola-stik.Die Quelle aller christlichen Lehre – so Coccejus – ist das durch die Schriftoffenbarte Wort Gottes.41 Die einzelnen Schriftstellen der als organisches Ganzesangesehenen Bibel42 müssen aber in ihrem weitestmöglichen Kontext ausgelegtwerden – d.h. für diesen Vorläufer moderner historischer Exegese43 unter Einbe-ziehung allen historischen, archäologischen und sprachwissenschaftlichen Materi-als. Theologie entsteht aus der Schriftauslegung allerdings erst, wenn sie in derErleuchtung des Heiligen Geistes, d.h. im Glauben geschieht.44 Glaube wird dabeidurchgängig als vertrauensvolle Gottesbeziehung verstanden. Glaube ist nur inso-fern auch Zustimmung zu einer gesetzten Lehre, sofern diese Zustimmung selbstein Akt des Vertrauens ist.45 Deswegen können Glaubensbekenntnisse auch keinKriterium angemessener Schriftauslegung sein. Die Schrift steht über den Be-kenntnissen der Kirche. Aus der Schrift als alleiniger Quelle der Theologie ergibtsich auch die Unabhängigkeit der Theologie von der Philosophie.46Coccejus gibt – so McCoy – seine Stimme "dem Protest der moderaten Cal-vinisten gegen die scholastische Methode in der Theologie mit ihren Tendenzenzu einer satzgläubigen Orthodoxie und der Intellektualisierung des Glaubens.“47Zwischen dem Antischolastizismus des Coccejus und dem AntikonstantinismusMcCoy´s in „Götter ändern sich“ existieren deutliche Parallelen. Immer wiederkontrastiert McCoy ein Glaubensverständnis als Zustimmung zu einer göttlichoffenbarten Wahrheit, die in einem logisch kohärenten und der Intention nachzeitlich invarianten System einzelner Topoi besteht, zu einer Weltinterpretation,welche im durch den Geist geschenkten Vertrauen auf den treuen Bundesgott dieGeschichte der Welt und darin eingebettet die Geschichte des Selbst als Entwick-lung hin zur letzten Vollendung in Gott versteht. Der unter dem Stichwort Anti-konstantinismus intendierte Paradigmenwechsel der Theologie besteht insofern inder Reaktivierung einer bestimmten, nämlich der föderaltheologischen Tradition.Nicht nur Coccejus, sondern auch McCoy ist von der Zentralstellung derBundesmetapher in den Biblischen Schriften überzeugt und interpretiert daher die                                                     40 McCoy 1985, 13; vgl. auch McCoy 1985, 33. In McCoy 1985, 184 wird gleichermaßen bzgl. Reli-gion und bzgl. gesellschaftlichen Werten den Dekadenztheorien eine Absage erteilt.41 Vgl. McCoy 1965, 120.42 Vgl. McCoy 1965, 161.43 Vgl. McCoy 1965, 94.44 Vgl. McCoy 1965, 118.45 Vgl. McCoy 1965, 292-299, darin v.a. 296. Zu diesem triadischen Zusammenhang des Glaubens-verständnisses vgl. Niebuhr 1989.46 Vgl. McCoy 1965, 118.47 McCoy 1965, 40.



342 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischWiedergewinnung des Bundesbegriffs als Grundmetapher der Weltinterpretationdurchaus als in Übereinstimmung mit der christlichen Tradition.48 Gleichwohlerfolgt die Empfehlung dieses Instrumentariums nicht primär mit der Begründung,damit würde etwa die lange verschüttete Wahrheit der Schrift wieder ans Lichtgebracht. Eine solche Argumentation wäre insbesondere bei dem Konzept der„sich ändernden Götter“ auch ausgesprochen schwierig. Die Begründung liegtvielmehr schlicht darin, dass diese Metaphern für die theologische Erfassung einersich verändernden und zunehmend pluralisierenden Welt hilfreich und nützlichsind. Die Satz aus Traugott Kochs Rezension zu „Götter ändern sich“ – „direktwird die Wahrheitsfrage ... überhaupt nicht gestellt“49 – ist zwar inhaltlich richtig,als zentrale Kritik geht sie an McCoy’s Intention jedoch vorbei. Etwas überspitztlässt sich interpretieren: Die Wahrheitsfrage wird der Soteriologie untergeordnet.Soteriologie ist dabei allerdings nicht nur als Heilsfrage des individuellen Sünderszu verstehen, sondern als Frage nach dem Heil für die Welt, sowohl der Natur wieder Geschichte, im Vertrauen auf das rettende Handeln des treuen Bundesgottesan und in der Welt.Für William James als dem bekanntesten Exponenten des Pragmatismus sind„alle Theorien und Glaubensaussagen nur als »Instrumente, nicht als Antwortenauf offene Fragen zu verstehen.« Folglich werden religiöse und moralische Glau-bensüberzeugungen »wahr, insofern sie uns helfen, mit anderen Bereichen unsererErfahrung in befriedigende Beziehung zu treten«.“50 McCoy erweist sich als Kinddes Pragmatismus.51 Theologische Theorien werden als Instrumente der Praxisangesehen. Ethische Ansätze werden nach ihrer Relevanz beurteilt. Der Gebrauchder Bundesmetapher ist deshalb sinnvoll, weil er zu einem besseren Verständnisvon Sachverhalten, insbesondere des Pluralismus beiträgt.P lu ra l i smus  –  Par t iku la r i t ä t  –  Universa l i t ä tDie Orientierung am Bundesbegriff erscheint bei McCoy (historisch, methodisch,formal) als eine partikulare Tradition, die der Perspektivität des menschlichenStandorts nicht entfliehen kann,52 die aber (inhaltlich) auf Universalität zielt53 un-ter Aufrechterhaltung des Pluralismus partikularer Lebensformen. D.h. Toleranzwird nicht als aufklärerische Einschränkung der partikularen religiösen Tradition,sondern als Element dieser Tradition selbst verstanden.54Deutlicher als McCoy dies selber durchführt, lässt sich dieser Zusammenhangmit Hilfe der Unterscheidung von Werk- und Gnadenbund aufweisen. Der Gna-                                                     48 Vgl. McCoy 1984, 355-357; Götter 156f, 178f.49 Koch 1985, 255.50 Greene 1992, 128951 Dafür spricht auch die häufige Rezeption von Charles S. Peirce, William James und Josiah Royce.52 Vgl. McCoy 1983, 74-95.53 „Wenn man eine Ethik innerhalb des Bundes Gottes sucht, muss es dementsprechend eine Ethik füralle Menschen, in allen Situationen sein. Das Gebot und die Sorge Gottes gelten dieser Welt.“(McCoy 1991b, 161).54 Dies kann als die Bedingung der Modernität einer Lebensform verstanden werden. „Modern sindLebensformen, die nicht nur kontingent sind und mit alternativen Lebensformen offen koexistieren,sondern sich auch als soche verstehen. Ihre Mitglieder haben ein positives Bewusstsein der Relati-vität ihrer Lebensform ausgebildet; sie beziehen einen wichtigen Teil ihrer Identität eben hieraus.“(Seel 1993, 247).



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 343denbund besteht heilsgeschichtlich innerhalb des die gesamte Natur und Mensch-heit umfassenden Werk- oder Naturbundes. Der Werkbund ist insofern universal,der Gnadenbund partikular. Politisches und ökonomisches Handeln hat daher dieSchöpfungsnatur des Menschen im Werkbund in Rechnung zu stellen: DerMensch ist ein ambivalentes Wesen, ist sozial und sündig. Er ist der, der Bundschließt, Bund hält und Bund bricht. Er kann treu sein und untreu sein. Nur Gottist der treue Eine. Das Gesetz ist also erfüllbar, aber es wird nicht erfüllt – zumin-dest nicht ganz. Auch eine teilweise Übertretung ist aber in der relational-personalen Gedankenwelt der Bundestheologie eine ganze Untreue. Deswegenbleibt eine teilweise Entsprechung des Menschen zum Willen Gottes, wie auchimmer dieser inhaltlich bestimmt werden mag, möglich und erstrebenswert, führtaber nicht zu der mit dem Werkbund in Aussicht gestellten Unsterblichkeit, demSein in und mit Gott. Die schrittweise geschichtliche Inkraftsetzung des Gnaden-bundes ist das Mittel Gottes, seinen Heilswillen für die Welt durch das Geschenk(nicht den Besitz!) des Glaubens an den Erlöser trotz der menschlichen Untreuefortzuführen. Der Gnadenbund ermöglicht letztes Vertrauen auf den treuen Bun-desgott, d.h. den Schöpfer und Erhalter und das Ziel der Welt. Die immutabilitasGottes wird allerdings nicht ontologisch verstanden, sondern als Unwandelbarkeitseiner Treue. Gott ist treu und wandelbar. Er ist eher ein sich bewegendes Ziel,denn ein unbewegter Beweger. Die letzte Abrogation des Werkbundes in der Auf-erstehung steht noch aus (eschatologischer Vorbehalt). Geschichtlich existierenGnaden- und Werkbund parallel bzw. der Gnadenbund wird vom Werkbund um-fasst. Damit kann sich die christliche Gemeinschaft bzw. können verschiedeneGemeinschaften sich selbst als partikular verstehen, ohne ihre innere Letzt-Bindung an Gott aufgeben oder relativieren zu müssen. Diese Selbstsicht als par-tikular ist Voraussetzung für einen positiven Zugang zum Pluralismus. Für denökonomischen oder politischen Bereich als Reich des Werkbundes ist es dannabzulehnen, dass ein von einer partikularen Gemeinschaft verstandener Gottes-wille allen anderen aufgezwungen wird.Allerdings: Die Fokussierung auf Christologie und Gotteserkenntnis, z.B. beiBarth, führt wieder dazu, dass das Wissen um den Gotteswillen aus der Offenba-rung des (partikularen) Gnadenbundes die normative Dominanz der dieses Wisseninnehabenden Christengemeinde über die unter dem gleichen (universalen) Got-tesgebot stehende Bürgergemeinde begründet. Dagegen führt bei McCoy das imGnadenbund geschenkte Vertrauen in den Gott beider Bünde zum Vertrauen indie Treue Gottes mit der Welt, trotz der Übertretung des Werkbundes vonmenschlicher Seite. Es ermöglicht der partikularen Gemeinde ein Sich-Einlassenauf die ambivalenten und nie endgültigen Strukturen der Welt, die als nicht aufge-gebene Schöpfung Gottes verstanden werden. Der Gott des Werkbundes ist auschristlicher Sicht kein anderer als der Gott des Gnadenbundes.ZusammenfassungDrei Aspekte stehen m.E. im Zentrum von McCoys Interpretation der Föderal-theologie: die bleibende Bedeutung der Geschichte, die Relativierung theologi-



344 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischscher Lehraussagen sowie das Verständnis des Menschen und der Gesellschaft.Das Bundeskonzept hat bei McCoy eine bestimmte Funktion. Es tritt methodischan die Stelle, an der in der katholischen und teilweise lutherischen Tradition dasNaturrecht zu stehen kommt. Schon historisch bildete die Konzeption des Dop-pelbundes die Möglichkeit, in der Darstellung des Werkbundes das melanchthoni-sche Naturrecht in der föderaltheologischen Tradition zu rezipieren.55 McCoynimmt die Unterscheidung von Werk- und Gnadenbund nicht auf, sondern sprichtvon dem einen Bund Gottes.56 Im Zusammenhang der Ethik rekurriert McCoy fastausschließlich auf den in der Schöpfung angelegten Werkbund. Dadurch ergibtsich eine Konzeption, die sich als naturrechtlich bezeichnen lässt.Allerdings ist dieses Naturrecht – der Begriff wird nicht gebraucht – durchge-hend historisch-dynamisch zu verstehen.57 McCoy rekurriert gerade nicht auf einezeitlich invariante, essentialistisch verstandene Natur des Menschen, nicht auf einewiges natürliches Sittengesetz. Im Gegenteil: Der Versuch einer Einsicht58 in einzeitlich invariantes Naturrecht führt theologisch gesprochen, zum Verlassen desBundes, zur Ablehnung des dynamischen Weltcharakters, zur Sünde.In dieser Hinsicht gibt es auch keinen Unterschied zwischen Naturrechtsposi-tivismus und einem z.B. christologisch begründeten Offenbarungspositivismus.„Offenbarung bedeutet die »permanente Revolution unserer Religion.«“59 DerPluralismus hat die positive Funktion, die Theologie aus ihrer Statik herauszufüh-ren. In dieser Hinsicht hat selbst der Atheismus eine positive Funktion in der Reli-gionsgeschichte. An die Stelle des Prometheus in Blochs „Prinzip Hoffnung“kann Jesus als Menschensohn treten, der das Menschsein in seinen letzten Dimen-sionen als eine eschatologische Kraft offenbart.„In dieser föderalen Perspektive wird Befreiung zum Schlüssel für das Verständnis deshistorischen Wandels, und Blochs Aussage, dass nur ein Atheist ein guter Christ seinkönne, nimmt eine noch größere Bedeutsamkeit an, als er selbst meinte. Nur durch Re-bellion gegen die Gottesvorstellungen aus der Vergangenheit, die als Werkzeuge für diegesellschaftliche und politische Unterdrückung in der Gegenwart benutzt werden, kön-nen wir der in den Bündnissen liegenden Aufforderung nachkommen, in ihnen zu lebenund aus ihnen auszubrechen. Nur indem wir so antworten, können wir dem höchstenGott der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft treu sein.“60Dies gilt für die unterschiedlichen Ebenen der Bundesbeziehungen, von einfachenVerträgen bis zum Leben in und Ausbrechen aus den großen Systemen der Theo-logie oder der Weltwirtschaftsordnung.                                                     55 Vgl. Goeters 1983, 247f und zu Ursinus: McCoy/Baker 1991, 35f.56 Besonders deutlich ist dies bei der Entwicklung einer Umweltethik in McCoy 1991a, 224f, wo dieInterdependenz ökologischer und sozialer Systeme mit Hilfe des Bundesbegriffs gedeutet wird.57 Inwiefern damit in McCoy’s Ansatz die von Wendland geforderte Überwindung des Gegensatzesvon naturrechtlichem und eschatologischem Denken gelingt (vgl. oben S. 278) und wie sich insge-samt die beiden Ansätze zueinander verhalten, kann hier aus den in Kap. 2.3.5 erläuterten Gründennicht ausgeführt werden.58 Dieses dynamisierte und kritische Naturrecht wird auch nicht vom Individuum im Gewissen „er-kannt“, sondern in den nie endenden Prozessen wechselseitiger Bindungen und Interpretationenentwickelt. Zur Entwicklung der katholischen Naturrechtslehre zu einer geschichtlich geformtenund immer von einem Glauben umfassten Größe sowie der damit teilweisen Hinfälligkeit der KritikKarl Barths am Naturrecht vgl. Bubmann 1993.59 McCoy 1983, 188 in Aufnahme eines Zitats von H.R. Niebuhr.60 McCoy 1983, 199.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 345Was hier für die funktionale Äquivalenz von Naturrecht und Bundestheologiegesagt wurde, gilt denn auch für die anderen Motive der theologischen Tradition,welche auf eine religiöse Interpretation individueller und kollektiver Erfahrungenzielen. Der Begriff der Schöpfungsordnungen wird nur bei McCoy an einzelnenStellen aufgegriffen. Er wäre erst im Sinne stets vorläufiger Bundesstrukturen imoffenen Weltprozess umzudeuten. Und auch der Berufsbegriff wäre nicht im Sin-ne von „Ständen“ (einen statischeren Begriff kann es dafür kaum geben) einerhierarchischen Gesellschaftsordnung zu verstehen, sondern als spezifische Beru-fung (vocation) im Geschichtsprozess, die immer erst in der Interaktion „mit Gottund den Gefährten“, wie Niebuhr sagen würde, zu interpretieren ist.Unternehmen als spezifische Bündnisse im Covenanting-process können undsollen mit Hilfe bestimmbarer Verfahren ihre spezielle vocation, ihre Vision, ihreBundesregeln und ihren perspektivischen Standort in jener Geschichte entwickeln.Vom partikularen Standort der jüdisch-christlichen Tradition mit ihrem inhaltlichuniversalen Anspruch kann eine Ethik des Bundes nicht eine spezifische Brüder-lichkeitsethik sein. „Wenn man eine Ethik innerhalb des Bundes Gottes sucht,muss es ... eine Ethik für alle Menschen, in allen Situationen sein. Das Gebot unddie Sorge Gottes gelten dieser Welt.“61 „Der Bundescharakter der Gesellschaft istein Weg, sie zu verstehen und zu beschreiben, und ebenso eine Perspektive, vonder aus man ihr Versagen und ihre Verheißung erfassen kann.“6212.2 Kooperative Selbstverpflichtung: Bindeglied zwischenBundestheologie und Zwei-Regimenten-Lehre(Stewart W. Herman)Bundesbegr i f f  und  lu ther i sche  Trad i t ionIn der Verwendung des Bundesbegriffs in der US-amerikanischen Theologiekommt das Erbe der föderaltheologischen Tradition zum Ausdruck. Diese wie-derum steht ihrerseits der calvinistisch-reformierten Denklinie näher als der luthe-rischen, sofern man sie überhaupt als eigene Strömung identifiziert und nicht, ge-gen McCoy/Baker63, insgesamt der reformierten Theologie zuschlägt. Der Luthe-raner Stewart W. Herman hat 1992 erstmals den Bundesbegriff unternehmens-ethisch rezipiert, was zunächst ungewöhnlich für einen lutherischen Theologenwar.64 Jedenfalls bestand für ihn genügend Anlass, das Verhältnis seiner coven-antal ethics zu Luther und der lutherischen Lehre 1997 ausführlicher zu erörtern.65Da sich daran grundlegende Überlegungen für die Rezeption des Bundesmodellsim Rahmen der durch die Zwei-Reiche-Lehre geprägten lutherischen Traditionanschließen lassen, ist darauf an dieser Stelle einzugehen.                                                     61 McCoy 1991b, 161.62 McCoy 1991b, 163.63 Vgl. oben Kap. 11.5.1.64 Herman 1992a.65 Zum Folgenden vgl. Herman 1997b.



346 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischHermans Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass in der christlich-theologischenEthik Nord-Amerikas der letzten Jahrzehnte der Bundesbegriff zunehmend in dasZentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist. Mit dem biblischen Symbol des Bundeswird Gottes Wille verbunden, dass seine menschlichen Geschöpfe sich durch Ver-sprechen und durch das Halten von Versprechungen wechselseitig zusammenbin-den und vernetzen – in ganz verschiedenen sozialen Beziehungen: Familien, Poli-tik, Berufen usw. Die lutherischen Ethiker haben diesen biblischen Begriff nichtfür die Interpretation sozialer Beziehungen übernommen. Warum nicht?Hermans  Kr i t ik  an  LutherHerman erläutert dieses Defizit lutherischer Tradition in Auseinandersetzung mitdem Werk Martin Luthers, insbesondere dem Verständnis von Recht und Gesetzin der sogenannten „Zwei-Reiche-Lehre“, allgemeiner: in Luthers Gesellschafts-verständnis.Luther habe die Idee des Bundesbegriffs nicht als Modell sozialer Organisati-on benutzt, weil er einen wesentlichen Prozess sozialer Beziehungen nie in denBlick genommen hat: kooperative Selbstverpflichtungen. Gemeint ist der Vor-gang, in dem wechselseitige Versprechen dauerhafte Bindungen zwischen Indivi-duen erzeugen. Damit wird gesellschaftliche Ordnung erzeugt, ohne Bezug aufeine zentrale Autorität nehmen zu müssen.„Luther ... failed to give serious attention to the basic mechanism by which cooperativebehavior is made possible. The root problem with subsequent Lutheran ethics is that theworkings of the two kingdoms have been insulated from each other because the law inits first use has been conceived mostly as a punitive instrument, rather than as an in-strument for empowering individuals, groups, and associations to construct social rela-tions.“66Luther konnte die Bedeutung, die das Instrument kooperativer Selbstverpflichtungim Vertragsrecht, in der Idee des Sozialvertrags, in den Demokratietheorien undvor allem als Grundakt marktwirtschaftlicher Prozesse nicht antizipieren.67 Inso-fern steht nicht primär das Gesellschaftsverständnis des historischen Luther inFrage, sondern dessen Rezeption in der lutherischen Theologie-Tradition. Aller-dings ist – so Herman – deren Unterschätzung kooperativer Selbstverpflichtungenin Luthers Theologie angelegt. Denn auch für ihn hätte es Anlässe gegeben, dieIdee des Bundes oder der kooperativen Selbstverpflichtung wahrzunehmen undtheologisch zu verorten.Einen solchen (weltlichen) Bundesschluss identifiziert Herman in der Errich-tung des "Gemeinen Kastens" durch die sächsische Gemeinde in Leisnig. Dortmusste nach Auflösung des Klosters mit zahlreichen Besitzungen die Sozial-struktur neu geregelt werden. Die Bewohner gaben sich eine Ordnung, in der siebeschlossen, eine Gemeinde nach Gottes Wort zu gründen, regelten Gottesdienst-ordnung und Berufung der Pfarrer, widmeten die Einkünfte des kirchlichen Ver-mögens an den gemeinen Kasten zur Versorgung der Kranken und anderer Be-                                                     66 Herman 1997b, 273.67 Vgl. Herman 1997b, 266.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 347dürftiger und beschlossen, für weitere Zwecke der Gemeinde Steuern abzuführen.All dies ohne den Ruf nach zentraler Autorität, nach einem Fürsten o.ä. DieserVorgang fand fast hundert Jahre vor den Verträgen und Bundesschlüssen der Pil-grims und Puritaner statt, die wesentlicher Markstein der föderalen Tradition wur-den. Luther schrieb 1523 die Vorrede zur Kastenordnung.68 Im gleichen Jahr ver-öffentlichte er die aus anderem Anlass entstandene Schrift "Von weltlicher Obrig-keit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei"69, die Grundlage dessen wurde,was man später Zwei-Reiche-Lehre nannte.Vor allem an diesen beiden Texten macht Herman das Problem deutlich, in-dem er die Vorrede Luthers mit den Kategorien der Obrigkeitsschrift interpretiert.In der Vorrede zur Kastenordnung lobt Luther das Engagement der Gemeinde. Erstellt fest, dass unter den Bewohnern von Leisnig „die erkentnis Christi ... sokreftig und thetig ist, das ihr eyn neu ordnung gottis diensts, und eyn gemeyn guttdem exempel der Aposteln nach furgenommen habt.“70 Als Wirkung des Evange-liums gehöre die Ordnung damit mehr zu Gottes Reich, indem die Bewohner diechristliche Liebe in Form gemeinsamen Teilens und Unterstützung der Schwäche-ren institutionalisieren.Den Kategorien aus der Obrigkeitsschrift folgend, könne jedoch davon keineRede sein, denn in der Kastenordnung gehe es nicht um widerstandsfreie Liebe(self-sacrificial love), die ausschließlich nach dem Wohle des Nächsten frage,sondern um klugen und liebevollen Umgang mit dem Vermögen und eine sozialeOrdnung zum wechselseitigen Nutzen. "The villagers bound themselves to a pro-gram of strict financial self-discipline and cautious almsgiving in order to presentthemselves as trustworthy stewards to each other and in order to preserve the con-fidence of the community that the properties and incomes were being administe-red properly."71 "Luther apparently failed to notice the poor fit between his duali-stic theory and the Leisnig experiment in self-governance".72Den kritisierten Dualismus Luthers sieht Herman nicht im Verhältnis von Re-ligion und Politik, sondern in den Handlungsmodi der Christen "für sich selbstaufopfernde Liebe " und für andere „Schwert und Gewalt“. Hauptgrund für diesenDualismus bei Luther sei sein Verständnis des Gesetzes: Das Gesetz wird aus-schließlich interpretiert als mit Zwangsmitteln ausgestattete Macht, durch die Gottdie chaotischen Kräfte des Eigennutzes in Zaum halte, äußerlich Frieden schaffeund den bösen Werken wehre. Damit bekomme Luther aber nur denjenigenAspekt in den Blick, welcher in der Rechtsphilosophie als „constraining law“ be-kannt und Grundlage des Strafrechts ist.73 Das Strafrecht definiert sozial nicht to-lerables Verhalten und wird eingesetzt, vor solchem Verhalten durch Strafandro-hung abzuschrecken. Ein solches Gesetzesverständnis sei Hintergrund für LuthersRede vom Gesetz – sowohl in seinem ersten (weltlichen oder politischen) Ge-brauch als auch in seinem zweiten (theologischen) Gebrauch. Die zweite Form                                                     68 Vgl. Luther 1523/1891.69 Vgl. Luther 1523/1900.70 Luther 1523/1891, 11.71 Herman 1997b, 264.72 Herman 1997b, 258.73 Herman rekurriert auf den Rechtsphilosophen H.L.A. Hart.



348 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischdes Rechts heißt „constructive law“, weil es bestimmte Handlungen der Koopera-tion erst ermöglicht, die ohne ein solches (Vertrags-)Recht nicht möglich wären.„Contract law confers power by allowing me to bind myself to do what otherswant, as a means of inducing them to bind themselves to do what I want.“74 Die-ses konstruktiv ordnende Verständnis von Recht und Gesetz habe Luther nie imBlick. Auch im „Sermon von den guten Werken“ thematisiere Luther zwar sehrwohl christliche Selbstbindung im Dienst am Nächsten; aber an keiner Stelle re-flektiere er auf die Möglichkeit von Selbstbindung, die Selbstbindung beim ande-ren erzeugt. Genau dieser Zusammenhang sei aber Grundlage für covenantal rela-tionships, die daher nicht in den Blick genommen werden können. Das Verständ-nis menschlicher Selbstbindung sei bei Luther eher persönlich expressiv als sozialnützlich.75Vier Gründe mögen – so Herman – grundlegend für Luthers verengtesRechtsverständnis gewesen sein: erstens seine äußerst kritische Haltung gegen-über dem Wirtschaftsleben seiner Zeit; zweitens theologische Widerstände gegendie Idee, durch Verträge und Verpflichtungen Festlegungen für die Zukunft zutreffen und damit der Erfahrung der Kontingenz im Gegenüber zu einem souverä-nen Gott ausweichen zu wollen – ein Argument, das für seine Ablehnung desZinskaufs entscheidend war; drittens der Missbrauch der mönchischen Selbstver-pflichtungen im klösterlichen Leben sowohl in der Relation gegenüber Gott alsauch gegenüber den Menschen; viertens das Festhalten der Juden am Abraham-Bund, den Luther 1539 als durch die Taufe in die Kirche als abgelöst bezeichnete,während die föderale Tradition eher die Kontinuität zwischen den Bünden derGenesis und den zeitgenössischen Bünden politischer Gemeinschaften betonte.„In short, by rejecting the continuing reality of God’s original covenant, Luthereffectively cut himself off from the rich metaphor of social relations that has ope-rated so powerfully in Western political development.“76Dieser Mangel – der zunächst keine spezifisch theologischen Ursachen hat –führe zu den klassischen Dualismen zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit,Reich der Liebe und Reich des Rechts, zur strikten Alternative von Hingabe in derAgape und Eindämmung des Bösen durch Strafe und Gewalt.Entscheidend ist nicht die historische Erörterung über Luther, sondern das sy-stematische Argument: Im Rahmen der dualistischen Zwei-Regimenten-Lehrebekomme das Luthertum die Möglichkeiten kooperativer Selbstverpflichtungnicht in den Blick und versperre sich dadurch den Zugang zu weiten Teilen dersozialethischen Diskussion. Was fehlt, sei das Denken in fortgesetzten Interaktio-nen. Im Folgenden soll die These vertreten werden, dass Hermans Kritik am Ge-setzesverständnis Luthers berechtigt und weiterführend ist. Seine Kritik an derZwei-Regimenten-Lehre jedoch ist entweder missverständlich oder irreführend.                                                     74 Herman 1997b, 261.75 Herman 1997b, 263.76 Herman 1997b, 266.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 349Zwischen  Gese tz  und  Evange l ium:Der  Ver t rag  a l s  koopera t ive  Se lbs tverpf l i ch tungDas Problem lutherischer Ethik mit dem bei Herman zentralen Begriff der koope-rativen Selbst-Verpflichtung entsteht für ihn daraus, dass „it mixes and muddies(sic!) the sharp distinction he (Luther; JF) drew between the two kingdoms of so-cial governance.“77 Die Bundesethik widerspreche dem Dualismus der Zwei-Reiche-Lehre. Ob diese Kritik trifft oder nicht, hängt aber davon ab, wie man dieZwei-Reiche- oder -Regimenten-Lehre interpretiert. Diese ist ja nicht einfach einText in Luthers Werk, sondern ein Begriff des frühen 20. Jahrhunderts zur Kenn-zeichnung theologischer Positionen im Luthertum. Erst im Zuge dieser Diskussionwurde diese (sich der damaligen Gegenwartsthematik verdankende) Formel zumErkennungszeichen der Theologie Luthers. Jede Darlegung und Bezugnahme aufdie Zwei-Reiche-Lehre musste sodann den Nachweis ihrer Rechtmäßigkeit durcheine Interpretation der Theologie Luthers erbringen. „Der Streit um die Zwei-Reiche-Lehre ist damit zum Streit um Luthers Theologie geworden.“78Die im und gegen das deutsche Neuluthertum geführte Dabatte um die Zwei-Reiche-Lehre ist nicht der Diskussionshintergrund Hermans, weshalb seine Kritiknicht mit den kritischen Positionen zur Zwei-Reiche-Lehre identifiziert werdendarf, schon gar nicht mit den um das entsprechende Schlagwort der „Königsherr-schaft Christi“ gruppierten Positionen. Dies ist für die Beurteilung seiner Positionfestzuhalten. Gemeinsam mit den Vertretern einer Königsherrschaft Christi hatHerman lediglich sein möglicherweise defizitäres Verständnis der Zwei-Reiche-Lehre, welches der extrem dualistischen Form neulutherischer Ethik entspricht,„die den Bestreitern der Zwei-Reiche-Lehre denn auch immer wieder als allzubequemes Modell gedient hat.“79Versteht man die Zwei-Reiche-Lehre mit Dietz Lange (unter Bezug auf Ger-hard Ebeling) „als fundamentaltheologische Unterscheidung zwischen dem Got-tesverhältnis ... und den Beziehungen zu anderen Menschen“, dann ist sie „nicht,wie immer wieder angenommen wird, eine Anweisung zur Gestaltung der Sozia-lethik, auch keine Lehre über das Verhältnis von Kirche und Staat, und schon garnicht die Begründung einer Aufteilung der Lebenswirklichkeit in einen privatenBereich, in dem die Forderungen der Bergpredigt gelten sollen, und einen öffent-lichen Bereich, der seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten zu überlassen wäre.“80 Dieim Eingangszitat genannte Wendung „two kingdoms of social governance“ zeigt,dass Herman die Zwei-Reiche-Lehre als Anweisung zur Gestaltung der Sozial-ethik interpretiert, d.h. als genau das, was sie nach Lange nicht ist. Es geht Her-man bei seiner Kritik am übertriebenen Dualismus um die verschiedenen Hand-lungsformen von Menschen gegenüber Menschen und gerade nicht um die Unter-scheidung zwischen Gottesverhältnis und Weltverhältnis. Dass im Gottesverhält-nis die alleinige Tat Gottes und die geschenkte Gnade durch das Kreuz Christi                                                     77 Herman 1997b, 259.78 Schütte 1978, 342.79 Lange 1992, 52 über die Kritiker Werner Elerts.80 Lange 1992, 447.



350 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischbestimmend seien, wird von Herman nicht bestritten, sondern bekräftigt.81 Kriti-siert wird vielmehr, dass innerhalb der Beschreibung der menschlichen Verhält-nisse ein Dualismus herrsche, auf dessen einer Seite fürstlich-staatliche Macht undGewalt im Sinne des strafenden Gesetzes zur Eindämmung der schlimmstenAuswirkungen menschlicher Sünde zu stehen komme. Auf der anderen Seite fin-de sich die aufopferungsbereite untertänige Liebe derjenigen Christen, die sichlieber schlagen lassen als zu schlagen.Zur Verdeutlichung des Problems und der Position Hermans kann die Dar-stellung in einer Vier-Felder-Matrix dienen. Horizontal werde zwischen den bei-den Grundverhältnissen unterschieden, d.h. zwischen den menschliche Beziehun-gen (linke Spalte) und dem Gottesverhältnis (rechte Spalte). Von der PositionGottes aus „gesehen“ entspricht dies dem Regiment Gottes mit der linken undrechten Hand. Vertikal wird unterschieden zwischen Gesetz und Evangelium.im Verhältniszwischen Menschen im VerhältnisGott – MenschGesetz a1: usus civilis legis. b1: usus theologicus legis.Evangelium a2: sich bindende, aufopferndeLiebe zu anderen Menschen;gute Taten. b2: Begegnung mit derrechtfertigenden Liebe Gottes;Glaube.Abb 9: Die Funktionsweisen (usus) von Gesetz und EvangeliumDie klassischen theologischen und ethischen Themen lassen sich im Rahmen derVerhältnisbestimmung der einzelnen Felder diskutieren: Auf der Ebene des Ge-setzes (obere Zeile) ergibt sich dann in der horizontalen Unterscheidung die Diffe-renz zwischen usus civilis legis und usus theologicus legis (a1 und b1). Im Got-tesverhältnis treibt das Gesetz den Menschen in die Verzweiflung, die nur durchdie bedingungslos vergebende Liebe Gottes aufgehoben werden kann. Die Bewe-gung zwischen dem oberen und unteren Pol der rechten Spalte (b1 und b2) nenntsich Rechtfertigungsgeschehen. Zwischen den beiden Feldern der unteren Zeilelässt sich das Problem von Glaube und guten Werken diskutieren: Die BetonungLuthers lag darauf, dass mit a2 nicht b2 erzwungen werden kann. Aus b2 fließenvielmehr die Werke in a2. Insofern alles (außer der Sünde) durch Gott gewirktwird, handeln beide Spalten von Gottes Weltregiment: die linke Spalte als weltli-ches, die rechte Spalte als geistliches Regiment.Problematisch ist die Zuordnung des Feldes a2: Denn gute Werke haben –diese Unterscheidung war, ist und bleibt wichtig – keine unmittelbare Wirkungauf das Gottesverhältnis des Menschen. Sie sind vielmehr Ausdruck der im Recht-fertigungsgeschehen empfangenen Gnade. Deshalb kann es gelegentlich so er-scheinen, als rücke das Feld a2 an die Stelle von b2 bzw. werde mit diesem iden-tisch. In dieser dann veränderten Konstellation sieht es dann so aus, als ob dasVerhältnis von a1 zu a2 zusammenfalle mit der Differenz von Gottes Reich zur                                                     81 Vgl. Herman 1997b, 274.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 351linken und zur rechten. Als Beispiel zwei Spitzensätze aus einem Aufsatz vonJames M. Childs Jr.82: „God´s left hand rule establishes justice“ (a1). „God´s righthand rule instills and inspires love.“ (a2 als Folge der Bewegung von b1 nach b2)Übersetzt für das Handeln der Christen heißt das: „Christians are driven by love toseek justice in the secular realm, in response to God´s left hand rule ...“ (a1) „...just as they are driven by love to go the extra mile in response to God´s right handrule.“ (a2 als Folge der Bewegung von b1 nach b2) M.E. ist dies ein Fehlver-ständnis der Zwei-Reiche-Lehre, das auch der Interpretation Hermans zugrundeliegt.Entgegen Hermans eigener Selbstinterpretation wird hier die These vertreten,dass das Modell der kooperativen Selbstverpflichtung keineswegs „mixes andmuddles the sharp distinction between the two kingdoms of social governance.“Soziale Kooperationen zum wechselseitigen Vorteil heben lediglich die scharfeUnterscheidung auf, die sich aus der lutherischen Theologie nahelegt, zwischenden Polen des Gesetzes und des Evangeliums innerhalb der zwischenmenschli-chen Beziehungen. Zwischen a1 und a2 besteht also kein striktes „Entweder –Oder“, sondern ein Kontinuum von Koordinationsmechanismen. Diese notwendi-ge Aufhebung eines vermeintlichen Gegensatzes kann und muss einhergehen mitder sorgfältigen Unterscheidung zwischen der Gottesrelation und der zwischen-menschlichen Relation, und sie kann dann (und nur dann) auch einhergehen mitder ebenso notwendigen Unterscheidung von Gesetz und Evangelium in der Got-tesrelation.Noch deutlicher wird dies mit folgender Überlegung: Lange identifiziert diebeiden Reiche mit den Begriffen der vertikalen Dimension, bzw. der unbedingtenForderung, und der horizontalen Dimension, d.h. der relativen Vermittlung. Schondie Unterscheidung zwischen dem Absoluten und dem Relativen könnte ja klarmachen, dass sinnvollerweise auf der Seite der „Unbedingtheit“ eine scharfe Dif-ferenz zw. Gesetz und Evangelium angebracht ist, während auf der Seite des Re-lativen ein Kontinuum mit vielfältigen Abstufungen gedacht werden muss – ebenrelativ. Die Rezeption der Covenant-Theology mit ihrer stärkeren Wahrnehmungder zwischen Gesetz und Evangelium vermittelnden oder vermischenden Mecha-nismen kooperativer Selbst-Verpflichtung ermöglicht paradoxerweise einen Lern-prozess, der das Relative vom Absoluten wieder besser zu unterscheiden lehrt.Kategorien wechselseitiger Verpflichtung, Kategorien der Reziprozität könnendann auch in der theologischen Sozialethik besser eingeholt werden.83                                                     82 Alle Zitate Childs 1997, 125. Der Absatz, aus dem die Zitate stammen, ist überschrieben mit „Lu-ther´s Doctrine of the »Two Realms«“.83 In dieser Weise rezipiert auch Bedford-Strohm (1999) die Covenantal-Ethics in Anlehnung anJoseph Allen (1995; zu Allen vgl. auch Rosenhagen 1998, 147f) allerdings in einer Weise, diemöglicherweise wieder in die Gefahr klassischer Dualismen führt. Denn er meint, die BundesethikAllens gegen das triadische Bundesmodell von Stephen Post (1990) ausspielen zu müssen. Dieserhatte von Niebuhr die Triade zwischen Gott, dem Selbst und dem Nächsten aufgenommen und ge-gen drei problematische Annahmen in der theologischen Tradition gestellt: „erstens gegen die An-nahme, der Mensch müsse Gott lieben, ohne dabei irgendetwas für sich selbst zu suchen, zweitensgegen die Annahme, dass Gott selbst in der Beziehung zu den Menschen nichts für sich suche, undschließlich drittens gegen die Annahme, der Mensch müsse sich in der Beziehung zum Mitmen-schen vollständig selbst verleugnen.“ (Bedford-Strohm 1999, 359). Den Annahmen 1 und 3 stimmtBedford-Strohm zu. Die zweite Annahme bestreitet er, weil dadurch die Differenz zwischen Schöp-fer und Geschöpf verwischt werde. M.E. ist die zweite Annahme bei Post tatsächlich unglücklich



352 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischZwischen a1 und a2 ist daher nicht eine scharfe Trennung und Unterscheidung,sondern vielmehr ein Kontinuum von Strategien anzunehmen, die ihrerseits alle inder Lage sind, dem Auftrag und der Verheißung Gottes zu entsprechen – und die-se zu verfehlen. Sowohl das Gesetz als auch die christliche Liebe sind hier aber inihrer zwischenmenschlichen Funktion betrachtet, gewissermaßen als usus civilislegis und usus civilis evangelii.Die Kategorien des Vertragsrechts neben denen des Strafrechts in die Inter-pretation des weltlichen Regiments Gottes einzuführen, ist in der Tat eine wichti-ge Annäherung an aktuelle sozialphilosophische Diskurse und – wichtiger – aneinen großen Bereich gesellschaftlicher Realität. Für den Zugang zu Problemender Unternehmensethik hat diese Reinterpretation m.E. eine nicht zu unterschät-zende Bedeutung. Denn sie ermöglicht Christen und Christinnen erst einmal eineInterpretation der durch eine Vielzahl von Verträgen strukturierten ökonomischenRealität als einer unter der ordnenden Hand Gottes stehende. Nicht nur die Insti-tutionen von Ehe oder Staat sind als solche zu sehen, sondern auch Verträge undletztlich Tauschakte.84In der Außenbeurteilung ist damit aber zurückhaltend umzugehen. Denn da-bei sind die Motive nicht unmittelbar erkennbar.85 Ob Kundenorientierung prakti-ziert wird, um möglichst hohe Gewinne zu erzielen oder dem anderen zu nützen,bzw. in welcher Mischung diese Motive wirksam werden, müsste im Einzelfallunter Hinzuziehung vieler weiterer Indizien getroffen werden, wenn sie überhauptmöglich ist. Dies ist ein Problem der Beurteilung von Handlungen überhaupt.Lange bezeichnet diesen Sachverhalt als „anthropologische Seite der sog. Zwei-Reiche-Lehre“86. Die Vermittlung zwischen Gottesverhältnisses und Verhältnis zuden Menschen ist zwar argumentativ einsichtig zu machen – aber nur hinsichtlichihrer „Außenseite“. Die (Be)Gründung im Gottesverhältnis bleibt ein innerer Vor-gang, der „nach außen“ nicht kenntlich wird, „weder in der Rechenschaft noch inseinen realen Handlungsfolgen. Christliches Handeln bleibt also als solches un-kenntlich, verwechselbar mit anders begründetem Handeln.“87Bundese th ik  im wel t l i chen  Regiment  Got tesWenngleich Bundesethik und Zwei-Regimenten-Lehre unterschiedlichen Tradi-tionen reformatorischer Theologiebildung entspringen, sollte es möglich sein, bei-de in Beziehung zueinander zu setzen. Die Konsequenz jener fundamentaltheolo-gischen Unterscheidung zwischen Gottesbeziehung und zwischenmenschlichen                                                                                                                                                      formuliert und Bedford-Strohm insofern recht zu geben. Es gibt eine Differenz zwischen der zwi-schenmenschlichen Reziprozität und der Reziprozität im Gottesverhältnis. Warum damit aber dastriadische Modell abgelehnt werden muss, bleibt vollkommen unklar. Denn dieses vermag m.E.besser diejenigen Aspekte der Bundesliebe anschaulich zu machen, die Bedford-Strohm (1999,361f) zustimmend von Allen übernimmt.84 Matthias Herfeld kommt das Verdienst zu, die Tradition der Tauschgerechtigkeit und des philoso-phischen „Suum Cuique“ in eine theologische Theorie sozialer Gerechtigkeit integriert zu haben;vgl. Herfeld 2001.85 Ist beim Individuum das Backen und Liefern von Brot in dem Willen begründet, dem Liebesgebotfolgend zur Ernährung seiner Mitmenschen beizutragen, oder in dem egoistischen Wunsch, damitGeld zu verdienen?86 Lange 1992, 447.87 Lange 1992, 446f.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 353Beziehungen ist die, dass die Differenz zwischen Gottesbund und menschlichenBundesbildungsprozessen deutlicher zu markieren ist, als dies bei manchen Bun-desethikern zum Ausdruck kommt. Dies ist aber durchaus möglich. Die Relativitätund Begrenztheit menschlicher Bündnisse wird auch in der föderaltheologischenTradition betont: Begrenztheit im Sinne von Exklusivität, welche andere aus-schließt, und Relativität im Sinne der Brüchigkeit menschlicher Selbstverpflich-tungen. Unbedingtes Vertrauen ist nur in demjenigen Bund möglich, in dem min-destens ein Bundespartner unkonditional der Bundestreue entspricht. Nur Gott istseinem Bund treu. In allen anderen Bundesbeziehungen kann das Problem derdoppelten Kontingenz allenfalls relativ besser oder schlechter überwunden wer-den. Dies hat Konsequenzen für die theologische Interpretation von Verantwor-tungsbeziehungen, insbesondere dann, wenn man daran festhalten will, dass in derRede von Verantwortung die Sprache des Gerichts und damit des Rechts enthaltenist – wobei Letzteres nicht nur als Strafrecht, sondern auch als ziviles Vertrags-recht zu denken ist.Eberhard Jüngel hat die Rechtfertigungslehre auf die Motive von Gericht undGnade angewandt. Er machte deutlich, dass das Motiv des Jüngsten Gerichts inTheologie und Kirche immer wieder dazu missbraucht wurde, ethische Forderun-gen mit der Drohung des Jüngsten Gerichts zu verstärken. Die Imperative corammundo werden dabei als Imperative coram deo reformuliert. Sofern dies auch inkirchlichen Traditionen vorherrschend war, wurde damit Gottesvergiftung betrie-ben.„Wer nur mit der Androhung von Strafen die Welt regieren und in Ordnung halten zukönnen meint, mag – vielleicht! – für das Amt eines leitenden Verwaltungsbeamtentaugen, für das Amt des Weltenrichters taugt er nicht. Schon das ist Evangelium, ist ei-ne frohe Nachricht, ... dass auf dem Stuhl des Weltenrichters ganz gewiss kein Beamtersitzen wird, sondern er, Jesus Christus, »der um unserer Sünde willen dahingegebenund um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist« von den Toten (Röm4,25). Der uns erlösen wird von dem Bösen ... kommt zum Weltgerichte. Deshalb darfdie Rede vom Jüngsten Gericht auf keinen Fall den religiösen Fanatikern und ihrenapokalyptischen Erpressungsversuchen überlassen werden.“88Die Funktion des Richters sei primär nicht das Verurteilen, sondern für denSchalom, für die Friedens- und Wohlordnung zu sorgen. Im jüngsten Gerichtwürden alle Taten und Untaten, Leistungen und Fehlleistungen im Licht derhimmlischen Aufklärung ans Licht gebracht. Hierdurch erfolge zunächst Erlösungder Menschen von ihren relativen Richterämtern.In durchaus analoger Weise wurde auch in der Wirtschaftsdenkschrift anspäterer Stelle die Differenz zwischen Verantwortung coram deo und coram mun-do betont. „Das Maß unserer ethischen Verantwortung ist nicht das Maß, nachdem wir von Gott gemessen werden. Vor allem unserem Tun gilt die Zusage desEvangeliums, dass wir Menschen durch Jesus Christus zum Vertrauen auf Gottbefreit sind. Im Lichte dieser »Barmherzigkeit Gottes« erhält die ethische Ver-                                                     88 Jüngel 1989, 233. Das Ausrufezeichen hinter dem „vielleicht“ stammt von Jüngel. Den Überlegun-gen Hermans folgend wäre das „vielleicht“ zu ersetzen durch „vermutlich nicht einmal“.



354 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischantwortung ihr eigenes Maß als »vernünftiger Gottesdienst« in der Freiheit desGlaubens und in der Bindung an das Gebot Gottes.“89Ist das Motiv des Jüngsten Gerichts mit dieser Ent-Ethisierung dann funkti-onslos? Für Jüngel nicht: Das Jüngste Gericht sei als solches schon Gnade, denn„das Ausbleiben eines Jüngsten Gerichts wäre der Ausdruck göttlicher Gleichgül-tigkeit: der Gleichgültigkeit des Schöpfers gegenüber der eigenen Schöpfung undspeziell gegenüber dem von ihm geschaffenen Menschen. Nichts aber würde denMenschen tiefer erniedrigen als dies, Gott gleichgültig geworden zu sein.“90 Dieweltlichen Taten und Untaten, Verantwortlichkeiten und Unverantwortlichkeiten– so ist Jüngel in Anlehnung an McCoy zu interpretieren – erhalten so „ultimatesignificance“91.Die kleinen und großen, impliziten und expliziten Bundesschlüsse mit ihreninhärenten Verantwortungsbeziehungen, Zurechnungsmechanismen und Kontrol-linstrumenten können so auf ihre Transparenz für den Gottesbund hin befragtwerden, ohne die spezifische Differenz aufgeben zu müssen. Die relativen undspezifischen Bundesstrukturen werden nie identisch mit dem Bund Gottes. Sobetrachtet wird ihre inkrementelle Verbesserung zum Teil von Gottes providenti-ellem, aber nicht determinierendem Handeln – ausgerichtet auf einen Prozess derVollendung und damit gleichzeitig Erlösung in dem einen Bund, der allenfallsgleichnis- und bruchstückhaft in menschlichen Bündnissen zum Ausdruck kom-men kann.Die materiale Durchführung dieser Aufgabe ist ein immer neu zu vollziehen-der Prozess, der um so besser gelingt, je näher er an den konkreten Fragen orien-tiert ist. In diesem Prozess lässt sich identifizieren, inwiefern und wie weit dienormativen Begriffe, Bilder und Erzählungen der christlichen Tradition zunächstdeutende und dann auch orientierende Kraft gewinnen können. Im Folgenden sollein exemplarisches Interpretationsangebot vorgestellt werden.92 Unter dem Titel„The Business Corporation and Productive Justice in the Global Economy“ hat                                                     89 Kirchenamt 1991, Ziff. 106.90 Jüngel 1989, 235.91 Vgl. oben S. 339f.92 Auch Stewart W. Herman hat mit seiner 1997 erschienenen Monographie „Durable Goods. A Co-venantal Ethic for Management and Employees,“ ein inhaltlich und methodisch interessantes Inter-pretationsangebot vorgelegt (vgl. Herman 1997a). Er rekonstruiert die Logik des „Covenanting-Bulding“ in den biblischen Schriften (43-54), identifiziert verschiedene Taktiken in diesem Prozess(55-61) – vom Zwang über harte Verhandlung bis zum wohlmeinenden Rat – und verwendet dieseInterpretationskategorien für eine wirtschafts-historische Darstellung der Mitarbeiterbeziehungenvon Unternehmen in den USA im 19. und 20. Jahrhundert (65-187). Bemerkenswert an diesemVersuch ist, dass hier Wirtschaftsethik als geschichtliche Darstellung gestaltet wird, was inhaltlichdarin seine Parallele hat, dass mit dem Bundesbegriff keine fixe Struktur, sondern ein stets dynami-scher Prozess bezeichnet wird. Die normative Bewertung hat zwei Schwerpunkte: Die Anerkennt-nis der bleibenden Kontingenz, welche Bundespartner sich wechselseitig auferlegen als deontologi-sches und die Ideen von „covenantal love and justice“ als teleologisches Moment. Obwohl metho-disch und inhaltlich zahlreiche Parallelen bestehen zu den in dieser Arbeit vorgestelltenÜberlegungen, soll auf dieses Buch Herman’s nicht näher eingegangen werden – aus drei Gründen:(1) Aufgrund eines unklaren Unternehmensbegriffs scheint bei Herman das Verhältnis zwischenManagement und Mitarbeitern identisch zu sein mit dem Verhältnis von Unternehmen und Mitar-beitern. (2) Herman stellt die Mitarbeiterbeziehungen von Unternehmen/Management in den Mit-telpunkt der über weite Strecken historischen Betrachtung. Eine sinnvolle Rezeption der normati-ven Argumentationen des Amerikaners müsste die sehr unterschiedliche europäische und v.a. deut-sche Tradition der Mitarbeiterbeziehungen in Rechnung stellen. (3) Schließlich besteht aufgrundder Fokussierung auf Mitarbeiterbeziehungen die Gefahr, die Beziehungen des Unternehmens zuanderen Unternehmen und zur Gesellschaft aus dem Blick zu verlieren.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 355David A. Krueger als – nach meiner Kenntnis auch in der amerikanischen Theo-logie – erster Theologe den Versuch unternommen, die Reichweite vernünftigerVerantwortungszuschreibungen an Unternehmen auszuloten.12.3 Unternehmen und ihre Aufgabenverantwortung.Ein Interpretationsangebot (David A. Krueger)What ’s  go ing  on?Wie interpretieren wir unsere Situation in einer zunehmend global verflochtenenÖkonomie? Im expliziten Gegensatz zu den „liberationist thinkers“ sieht Kruegerkeinen neuen Totalitarismus aufziehen, dem mit prophetischen Protest zu begeg-nen wäre.„The moral problem of the twenty-first century will likely not be oppressive, monisticstructures of meaning and authority ... Rather, our problem may be the absence of mea-ning and authority – inordinate freedom unrestrained by any compelling or coherent sy-stems of belief and authority. With respect to economic life, the threat to market-basedsystems and corporations will less likely be false religion ... than it will be no religion.“Nicht den Kampf gegen eine Religion der Marktwirtschaft, aber auch keine Heil-verheißung derselben sei nötig. Sein Ziel sei nicht eine Ideologie des Kapitalismusund der Unternehmen als dessen „engines“, auch nicht eine Sozialstruktur, in derunbegrenzte individuelle Freiheit, Wohlstand und Gewinnakkumulation zu Lastenaller anderen sozialen Werte und Ziele glorifiziert würden, schon gar nicht eineSozialstruktur, in der die ökonomische Rationalität allen anderen übergeordnetwürde. Dies wären Ideologien, die mit einer christlichen Vision nicht vereinbarseien. Das Ziel sei vielmehr bescheidener ...„... to put economic life and institutions in their proper religious and moral perspective –as penultimately and not ultimately important sources of meaning and value for our li-ves and society; as potential signs of grace and as institutional arenas within which tolive out our callings as Christians in the world, but not as gods of ultimate salvation.“93Der klare Unterscheidung zwischen Relativem und Absolutem führt nicht zu ei-nem Dualismus von Gottesbeziehung versus wahre Weltlichkeit, sondern ermög-licht es, die religiöse Bedeutung des Kontingenten zu reflektieren. In dieser Be-schränkung intendiert Krueger eine transformative Position. „If Christianity is tobe a vital, transformative force in this world, it behooves us to diagnose, dissect,and analyze the corporation more deeply and carefully than our tradition has in thepast.“94Krueger bezieht sich explizit auf den fünften Typus in der Klassifikation vonNiebuhr. Betont wird der gefallene Charakter der Schöpfung und des Menschen.Die tief in der Seele des Menschen verwurzelte Sünde durchzieht alle kulturellen                                                     93 Krueger 1997, 21.94 Krueger 1997, 24.



356 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischErrungenschaften, die aber gleichwohl unter Gottes souveräner Herrschaft stehen.Dies gilt auch für den Kapitalismus.„Its goodness is perverted, its order corrupted, but still goodness and order nonethe-less.“95„The Christian’s moral imperative is not to work for its replacement by another funda-mentally different system of production and distribution ... but for its conversion. ... Be-cause capitalism exists under the sovereignty of God, the Christian is called to partici-pate within it, working for its regeneration and transformation, but with the epistemolo-gical humility that is necessary given the partial and fragmentary nature of humanknowing and acting.“96Krueger lehnt sich an die traditionelle Rede von Schöpfungsordnungen an. Wirerkennen fundamentale göttlich sanktionierte Institutionen, welche den morali-schen Kontext und Rahmen des individuellen wie kollektiven Daseins repräsentie-ren: das „Gegebensein“97. Die marktwirtschaftlich orientierten institutionellenArrangements und Praktiken – so argumentiert er98 – implizieren in ihrem „Gege-bensein“ zumindest für die absehbare Zukunft auch moralisches Gewicht und Af-firmation.„This moral affirmation of at least some central components of the capitalist system, al-beit a critical and provisional one, further implies a moral impulse to participate withinand to transform private sector institutions – most notably, limited liability businesscorporations – that serve as the principal mechanisms by which the capitalist systemoperates.“99Als ein normativer Leitbegriff dient ihm das Konzept des „common good“, desgemeinen Nutzens, grenzt sein Verständnis aber gegen dessen traditionelle theo-logische Interpretationen im thomistischen Naturrecht sowie in Teilen des Lu-thertums ab, sofern damit statische Gesellschaftsauffassungen mit ebenso stati-schen Fixierungen von Rollen und Rollenerwartungen verbunden waren.100 JederVersuch, über das Gemeinwohl zu sprechen, müsse in hohem Grade dynamischund immer vorläufig sein. Während die Einsicht in die sozialen und erkennt-nistheoretischen Vorbehalte im Rahmen von wertontologischen Positionen zuRelativismus und Empirismus führen, hält der Transformist daran fest, dass„even in the midst of the diversity, pluralism, historicity, and change of modern sociallife, we can identify some continuities and commonalties of interests and values.“101                                                     95 Krueger 1997, 33.96 Krueger 1997, 32.97 Krueger verwendet den Ausdruck „givenness“. Ein Rekurs auf die ethische Theologie Rendtorffs(1990) und ihren Dreischritt („Das Gegebensein des Lebens – Das Geben des Lebens – Die Refle-xivität des Lebens“) findet nicht statt.98 In diesem einen Punkt vergleichbar mit Segbers verwendet Krueger den Begriff des Kapitalismusäquivok zu Marktwirtschaft.99 Krueger 1997, 34.100 Vgl. Krueger 1997, 35.101 Krueger 1997, 36.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 357Die  Unte rnehmung  und  ih re  ZweckeIm Blick auf Unternehmen hat die Idee des Gemeinwohls zunächst die Konse-quenz, dass die dort produzierten Güter und Dienstleistungen (und Gewinne) imWesentlichen einen instrumentellen und keinen intrinsischen Wert haben. Aberauch instrumenteller Wert ist ein Wert! „Hence, well-functioning corporations arevital to the good society.“102 Auch eher intrinsische Güter könnten in Wirtschafts-unternehmen realisiert werden. „Corporations are not merely organizational ve-hicles for the creation of things, they also necessitate personal growth, human as-sociations, relationships, and cooperation. ...103 Allerdings – und darin unterschei-det sich Krueger deutlich vom Gemeinwohl-Ansatz bei Alford/Naughton – ihrspezifischer Zweck ist auf instrumentelle Güter ausgerichtet – mit Hilfe desmarktwirtschaftlichen Systems:„Corporations cannot be all things to all people, nor can we expect them to solve all so-cial problems. In other words, the demand that a corporation produce goods and servi-ces at a profit will condition and limit its ability to satisfy some other moral expecta-tions of a more intrinsic nature in the new competitive global market economy.“104Def in i t ion  des  Unte rnehmenszwecksIn einer globalen Ökonomie beinhalte – so Krueger – die Orientierung am Ge-meinwohl, dass das ökonomische Leben in der Form einer globalen Marktwirt-schaft, recht geordnet, seine Fähigkeit erweisen wird, „to move most people andnations out of poverty and dependence to achieve at least moderate levels of mate-rial well-being.“ Krueger versteht dieses „mittlere Axiom“ als zeitgemäße Adap-tion des biblischen Auftrags, die Schwachen und Benachteiligten gerecht undmenschlich zu behandeln.105Diese Verantwortungszuschreibung spezifiziert Krueger in kontinuierlicherAuseinandersetzung mit anderen Positionen oder möglichen Missverständnissen:Die Orientierung an Armutsbekämpfung ist nicht identisch mit tendenziell egalitä-ren Argumentationen.106 Funktionierende Marktwirtschaften führten im Rahmenstabiler Zivilgesellschaften zu einer besseren Situation für die Armen als andereSysteme – allerdings verbunden mit einer üblicherweise ungleicheren Verteilungvon Einkommen und Vermögen als in anderen Systemen. Es werde immer Armutgeben, aber dies ändere an dem Auftrag nichts, sondern erzeuge Realismus überdas Erreichbare. Fortschritt wird allenfalls Stückwerk sein.Unternehmen als wichtige Akteure in einer Marktwirtschaft müssen in denHorizont dieses Mandates moralischer Verantwortung einbezogen werden.107 „Inone sense therefore, the key moral challenge for business corporations will bewhether or not they can serve as primary »engines of growth« that bring most                                                     102 Krueger 1997, 37.103 Krueger 1997, 37.104 Krueger 1997, 38.105 Vgl. Krueger 1997, 42f.106 Er präferiert ganz klar ein – auch besser konsensfähiges – Messkonzept für absolute Armut gegen-über Konzepten relativer Armut. Vgl. Krueger 1997, 49.107 Vgl. Krueger 1997, 43.



358 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischpoor people out of poverty.“108 Unternehmen sind hierzu angewiesen auf geeig-nete makroökonomische Konditionen – „largely the responsibility of govern-ments, through their own monetary and fiscal policies and systems of regulatoryinfrastructure, and more broadly by the protocols, rules, and regulatory frame-works created by multilateral institutions such as the World Bank, InternationalMonetary Fund, and World Trade Organization.“109Die allgemeine Orientierung an einem Gemeinwohl wird also auf verschiede-ne Akteure aufgeteilt und deren notwendiges Zusammenwirken immer im Augebehalten. Dies unterscheidet m.E. diesen Ansatz positiv von anderen Gemein-wohlkonzeptionen. Diese Spezifität von Aufgabenverantwortung hat Konsequen-zen für die weitere Präzision von Unternehmensverantwortung. Krueger empfiehltals Orientierungsmuster den Begriff der „productive justice“, welcher den klassi-schen Konzepten der kommutativen und distributiven Gerechtigkeit zur Seite ge-stellt wird. Damit bezeichnet er jene Charakterqualitäten und strukturellen Vor-kehrungen in einer Gesellschaft, die notwendig sind, um effektive produktive Ak-tivität zu ermöglichen, z.B. „effort and hard work; professional and occupationaldisciplines and skills, legal codes and moral habits that both protect the humanrights of all and secure responsible patterns of property, ownership, accountability,and due reward.“110 Die Frage ist dann, welche sozialen Organisationen in einerglobalen Marktwirtschaft am besten die jeweiligen Verantwortungen übernehmenkönnten. Kruegers vorläufiges Fazit:„To the extent that we do pursue matters of distributive justice, this will be more therealm of public policy than corporate policy; and procedures for commutative justiceare likely to be taken up in highly negotiated and technical international agreements andsupervised by such organizations as the WTO. In a global market economy, we mayfind it necessary to focus at least some of our moral attention with regard to businesscorporations on criteria of productive justice rather than limiting our focus to distributi-ve or commutative justice.“111Daran ließe sich natürlich die Frage anschließen, was es bedeutet, dass in der der-zeitigen internationalen Institutionenordnung die internationale distributive Ge-rechtigkeit fast ohne geeignete Organisationen bleibt. Im Rahmen des von Krue-ger gewählten Themas kann diese dort unbeantwortet bleiben, ist aber vom Ansatzder Argumentation her nicht unbeantwortbar. Krueger kann sich deshalb – nacheinem Exkurs über extrem ungleiche Einkommen von Top-Managern und Mitar-beitern unter den Maßstäben distributiver und produktiver Gerechtigkeit – derweiteren Präzision „produktiver Gerechtigkeit“ und ihrer Überführung in Kriteri-en zuwenden.Der Zweck eines Unternehmens kann – so Krueger gegen Friedman – nichtdarin bestehen, Profite zu erwirtschaften. Allerdings darf die Rolle des Gewinn-prinzips auch nicht ausgeblendet werden. Krueger sieht in den Gewinnen nichteinen letzten Wert, sondern ein Bewertungsinstrument: „one essential moral mea-                                                     108 Krueger 1997, 43 in expliziter Auseinandersetzung mit dem Ansatz von Daly and Cobb. Letztereargumentieren auf Basis ebenfalls einer Gemeinwohl-Konzeption für eine „steady state economy“.Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung und Kritik bei Ulshöfer 2001.109 Krueger 1997, 43.110 Krueger 1997, 44.111 Krueger 1997, 46.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 359suring stick for judging a corporation’s value to society. ... the condition of profi-tability serves as a means to disperse financial risk within society“.112Wettbewerbsfähigkeit und Gewinnträchtigkeit werden als notwendige morali-sche Kriterien für die „Performance“ eines Unternehmens erachtet und in dertheologischen Perspektive in einen größeren Bezugsrahmen gesetzt.Kr i t e r i en  der  Unte rnehmensveran twor tungKrueger formuliert ethische Implikationen für Unternehmen im globalen Zeitalter,die er in fünf Kriterien fasst und jeweils an Hand von Beispielen ausführt.1) Erstes Kriterium ist – wie ausgeführt und begründet – Effizienz und Profi-tabilität.2) Das zweite Kriterium bezieht sich darauf, dass Produkte und Dienstleistun-gen geschaffen werden, die Käufern und der Gesellschaft nutzen und nicht scha-den. Hierfür bedarf es bestimmter Minimalstandards, die immer neu diskutiertwerden müssen. Krueger rekurriert hier wie andernorts immer auf ein Zusammen-spiel von externen Einflüssen und Selbstorientierung (intentionalem Handeln) zurVerwirklichung dieser Kriterien. In diesem Fall geht es um Strafrecht, Haftungs-recht, aber auch Lobbygruppen als „countervailing powers“. Für die Unternehmenergibt sich die Maxime: Mögliche Schäden (soweit bekannt) zu vermeiden undpotentielle Gefahren offenzulegen – v.a. in solchen Ländern, in denen auf die ex-ternen Mechanismen nicht gesetzt werden kann. Krueger diskutiert exemplarischAlkohol und Tabakproduktion, Werbung sowie Gesundheits- und Sicherheits-normen. Der Markt jedenfalls ist nicht der einzige und letzte Richter!3) Das dritte Kriterium beinhaltet die Verpflichtung auf „Basic Standards ofProductive Justice“. „Productive justice is that form of justice particularly appro-priate to economic life and more specifically to the formation of persons and in-stitutional relationships that shape the fabric of the business organization.“ Krue-ger rechnet hierzu individuelle wie gemeinschaftliche Aspekte. Aufrichtigkeit,Einhaltung von Verträgen (versus Bestechung, Betrug und Korruption), aber auchfaire Arbeitsverträge. Dazu gehört für Krueger, mehr als bisher vorsichtig undzurückhaltend in den impliziten Versprechungen und „psychologischen Verträ-gen“ zu sein. Denn die beschleunigten Veränderungsprozesse führten dazu, dassdie Fähigkeiten der Mitarbeiter schneller als in der Vergangenheit entwertet wer-den. Langfristige Mitarbeiterbeziehungen sind risikoreicher geworden. Dies ma-che „ongoing commitment to worker training and retraining on the part of bothorganization and employee even more critical than in the past“. Verzicht auf Kin-der- und Zwangsarbeit, sichere Arbeitsbedingungen und das Recht auf gewerk-schaftliche Organisation, Nicht-Diskriminierung werden ebenso diskutiert wie die(befürwortete) Forderung nach „living wages, that provides a level of livelihoodthat sustains at least the minimal material conditions for decent human life.Anything less constitutes ‚slave labor‘ in the sense that it fails to satisfy minimalconditions of human dignity.“ Krueger sieht, dass einzelne Forderungen im Ein-zelfall nicht erfüllbar sein können. Seine transformistische Position kommt tref-                                                     112 Krueger 1997, 52.



360 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischfend darin zum Ausdruck, dass Unternehmen dann aufgefordert sind, „»to make adifference« by raising such standards and conditions higher than the surroundingarea of prevailing conditions are judged morally deficient.“113 Die „gute Unter-nehmung“, so formuliert er zusammenfassend, ist nicht nur nach ihrem materiel-len Output zu bewerten, sondern auch nach der Qualität und Gerechtigkeit ihrerinternen und externen Beziehungen.4) Das vierte Kriterium bringt besonders deutlich die Begrenztheit der spezifi-schen Unternehmensverantwortung zum Ausdruck. Eine gute Zivilgesellschaftkönne nicht nur aus Unternehmen bestehen, sondern aus „Myriaden“ unabhängi-ger Organisationen, die in einer gut funktionierenden pluralistischen Gesellschaftals effektive „counter-balances“ zur Machtbegrenzung jedes Sektors dienten. DieMinimalforderung besteht darin, die Wirksamkeit jener „countervailing instituti-ons“ nicht zu behindern, auch wenn kurzfristige Interessenwidersprüche auftreten– v.a. in weniger entwickelten Ländern.5) Das fünfte Kriterium bezieht sich auf die Förderung ökologischer Nach-haltigkeit. In der Ökologiefrage sieht Krueger die Menschheit als „Opfer des eige-nen Erfolgs“. Die Aufgabe der Menschheit sei es, die unvermeidliche Naturnut-zung wieder in die Kapazitätsgrenzen der Erde zu bringen. Dies erfordere u.a., dasBevölkerungswachstum in den Griff zu bekommen. „Managing human reproduc-tive patterns“ liege aber nicht oder nur begrenzt im Verantwortungsbereich vonUnternehmen. Deren Beiträge müssten v.a. im Bereich technologischer Entwick-lung liegen und in einer Verbesserung ihrer ökologischen Input-Output-Relationen. Wo dies unilateral und freiwillig aus Gründen der Wettbewerbsbedin-gungen nicht möglich sei, sollten Unternehmen Anstrengungen zur Koordinationihrer diesbezüglichen Aktivitäten wählen, wie z.B. im „Responsible Care“-Programm der chemischen Industrie.114Corpora te  Governance  und  Regul ie rungKrueger endet nicht bei der Rekonstruktion eines allgemeinen Unternehmens-zwecks als teleologischen Elements und seiner deontologischen Ergänzung inunternehmensspezifischen Verantwortungskriterien. Er diskutiert ausführlich dieinternen und externen Faktoren, die geeignet sind, die Prinzipien produktiver Ge-rechtigkeit zu aktualisieren. Die Leitfrage dabei lautet nicht – wie häufig in deraktuellen deutschen Debatte – Regulierung versus Deregulierung, Staat versusMarkt. Seine Überlegungen zielen darauf „what mechanisms, both internal to itsgovernance and external (in the form of both legal and governmental, as well asnonlegal social and cultural restraints) should shape and regulate a corporation’sactivities.“115Hervorzuheben ist, dass sowohl bei den internen als auch bei den externenFaktoren kulturelle Aspekte einbezogen sind. Unter Corporate Governance ver-steht Krueger die formalen und informalen Wege, mit denen Unternehmen „shape                                                     113 Krueger 1997, 69.114 Ohne die entsprechenden Begrifflichkeiten rekurriert Krueger exakt auf das, was Homann alsWettbewerbs- und ordnungspolitische Strategien bezeichnet. Vgl. oben S. 193.115 Krueger 1997, 76.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 361and enforce policies, set strategic directions, make decisions, and conduct theirbusiness practices“116. Zu den Einzelfaktoren zählen nicht nur die Eigentümer-struktur, Zusammensetzung des Leitungsgremien, die unternehmensinternen Re-geln, sondern auch seine je einzigartige Geschichte und die Unternehmenskultur.Krueger diskutiert das Verhältnis zu Eigentümern und Stakeholdern, Zusammen-setzung des Corporate Boards, z.B. durch die „outside Directors“ und unter – beiamerikanischen Autoren selten anzutreffender – positiver Aufnahme der deut-schen Mitbestimmung, das „shareholder activist movement“, Ansätze des „so-cially screened investment“, sowie Maßnahmen der „internal accountibility tomeasure and improve a corporation’s ethical performance in various areas.“Bei den Mechanismen externer Kontrolle identifiziert Krueger zunächst dieökonomischen Bedingungen (Markt- und Branchen-Trends) und die „countervai-ling social forces and centers of institutional power“: das Rechtssystem, die Re-gierungen, aber auch soziale Gruppen und Institutionen. Er diskutiert v.a. diediesbezüglichen Herausforderungen für gering entwickelte Länder und für dieGesellschaften im Transformationsprozess von Plan- zu Marktwirtschaft, weil dieentsprechenden Regulationsinstitutionen erst entwickelt werden müssen. In Staa-ten wie den USA präferiert er einen partiellen Übergang von klassischen Com-mand and control-Strategien der Bürokratie zu einem breiteren Strategiemix mitpositiven wie auch negativen Anreizen. Der Wechsel von Konfrontation und Ko-operation zwischen Unternehmen und Umweltgruppen ist unabdingbar für einefunktionierende Zivilgesellschaft. Für die weltweit relevanten Fragestellungensieht Krueger keinen Weltstaat entstehen, sondern verschiedene zweckspezifischeKooperationsabkommen. Als positives Musterbeispiel erwähnt er immer wiederdas Montreal Protokoll zur Abschaffung der FCKW-Ausstöße. „In sum, ouremergent model is likely to be a new kind of collaborative matrix, perhaps federa-list in nature, of institutions providing various forms and levels of internationalconstraints.“117 Global operierende Unternehmen finden sich folglich in unter-schiedlichen Konfigurationen von Gegenkräften wieder. Gerade dann – so ließesich in der Terminologie von McCoy sagen – ist (Unternehmens-)„Charakter“gefragt:„The moral challenge for corporations in such situations, where there is no adequatecountervailing power, becomes the exercise of voluntary restraint from the use of cor-porate power in ways that can knowingly cause egregious harm to other stakeholdersand to the larger common good of that society. This voluntary restraint is aided by thepresence of a strong internal corporate culture with clearly defined, promulgated, andenforced ethical standards universally applicable wherever a corporation does business.This moral challenge also implies that corporations should actively support ... the crea-tion and nurture of appropriate countervailing institutions when they are absent or notyet fully developed.“118                                                     116 Krueger 1997, 77.117 Krueger 1997, 91.118 Krueger 1997, 92.



362 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologisch12.4 Theologische Unternehmensethik: Erste BausteineKrueger operiert nicht mit den föderaltheologischen Begriffen. Gleichwohl solltedeutlich geworden sein, dass sein Interpretationsangebot durchaus der gleichentheologischen Tradition entstammt. Inwiefern lassen sich seine Argumentationenbegrifflich in einen Zusammenhang mit den Bundestheologen bringen?12.4.1 Unternehmen und ihr BerufInsbesondere die Rede vom common good ist bisher noch nicht hinreichend imRahmen des Bundesmodells verortet worden. Wenn es richtig ist, dass zu denGrundelementen jedes expliziten oder impliziten Bundesschlusses auch allgemei-ne Zwecke jener Beziehung gehören119, so ist es am naheliegendsten zu sein, inder triadischen Interpretation der Bundesstrukturen die Sache oder „cause“, diejedem Bund inhärent ist, mit jener Gemeinwohltradition in Verbindung zu brin-gen. Als Sache oder Bundeszweck werden dann jene Zwecke oder Werte defi-niert, welche die teleologische Ausrichtung des Bundes angeben. Die je eigeneAusrichtung der Bundesmitglieder an und auf dieser Sache kann durchaus unter-schiedlich sein. Der Zweck des Bundes ergibt sich nicht aus der Addition allerindividuellen Interessen.120Das Innere der Unternehmung (wenn man so will: seine Subjektivität) istnicht ein metaphysischer Zweck, sondern sind seine impliziten und explizitenBundesregeln, die formalen Entscheidungsstrukturen, Positionsbeschreibungenund Positionszuschreibungen, Ablaufregeln einschließlich ihrer je „individuellen“Geschichte und – daraus resultierend – ihrer „Kultur“. Wenn diese interne Struk-tur, die „Bundesregeln“, die Corporate Governance, so gestaltet sind, dass sicheine selbsttätige „Neigung“ der Organisation zur Verfolgung identifizierbarerBundeszwecke ergibt, kann von einem Corporate Character gesprochen werden.Worauf sich diese innere Ausrichtung bezieht, ist damit noch nicht gesagt.Wie hängen nun Gemeinwohl und (unternehmerischer) Bundeszweck zu-sammen? M.E. können beide nicht einfach identifiziert werden, sondern erhaltenihre Beziehung erst im Rahmen einer übergreifenden Bundesstruktur. Denkt manalle Organisationen einer Gesellschaft zusammen, so wäre das Gemeinwohl alsBundeszweck jenes übergreifenden Bündnisses zu denken. Die einzelnen Mitglie-der erhalten (oder suchen) darin eine je spezifische Rollen- und Verantwortungs-zuschreibung. Ihre Beteiligung am Verfolg des Bundeszweckes ist vermitteltdurch je spezifische Aufgaben. In klassischer Terminologie: durch ihren Beruf.121                                                     119 Stackhouse 1996, 253f.120 Bildlich lässt sich das veranschaulichen durch ein Dreieck mit den Ecken Mitglied 1, Mitglied 2,Bundeszweck. Die Verbindungslinie zwischen dem Mitglied (1 oder 2) und dem Bundeszweck ent-spricht seiner Interessen- und Handlungsausrichtung. Per definitionem kann der Richtungssinn derbeiden Mitglieder-Interessen nicht identisch sein, obwohl sie sich auf den gleichen Bundeszweckbeziehen. Die Kunst der Organisationsgestaltung besteht u.a. darin, die Regeln (als Verbindungsli-nie zwischen Mitglied 1 und 2 so zu gestalten, dass sich die Handlungspfeile der Mitglieder imrichtigen Bundeszweck treffen.121 Berufung bedeutet nicht weniger und nicht mehr, als jene spezifizierte Verantwortung im Horizontvon Gottes weltlichem Regiment interpretieren zu können.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 363Krueger zieht noch eine Zwischenstufe ein, einen Bund im Bund, indem er öko-nomische von politischen und anderen Organisationen unterscheidet und als jeeigene Klasse, als eigenen Sektor, als eigenen Bund mit spezifischen Aufgabenzusammenfasst. Dies ist – anknüpfend an die Tradition verschiedener Schöp-fungsordnungen oder besser: Mandate – eine sinnvolle Differenzierung und Spe-zifizierung. Sie ändert an der Struktur des Arguments nichts, macht aber deutlich,dass der Begriff des Gemeinwohls nicht von dem einen oder dem anderen Sektorbesetzt werden kann. Auch politische Organisationen haben spezifische Aufgabeninnerhalb des übergreifenden (Gottes-)Bundes. Nur dessen Bundeszweck kann alsGemeinwohl beschrieben werden.122Eine wirtschaftsethisch entscheidende Frage ist: Wer legt den spezifischenBeruf einer Unternehmung fest? Ist dies in den „Ständen“ einer hierarchischenGesellschaftsordnung festgelegt? Oder ist dieser in einer stets unabgeschlossenenSuche und Überprüfung die spezifische Berufung jeweils neu zu bestimmen? Indieser Frage besteht jedenfalls ein entscheidender Unterschied im Berufsverständ-nis der lutherischen und der puritanischen Tradition, wenngleich noch nicht sozugespitzt wie bei McCoy, wo der „Fall in die Statik“ bereits mit Sünde identifi-ziert wird.12312.4.2 Gottes weltliches Regiment und die RahmenordnungIn Anknüpfung an Herman sind die Begriffe Gesetz und Evangelium im Bereichder relativen „weltlichen“ Bündnisse nicht als Alternativen zu interpretieren, son-dern als die Endpunkte in einem Kontinuum von Bundesstrukturen. Um Ver-wechslungen mit den jeweiligen Begriffsverwendungen in der Gottesrelation zuvermeiden, könnte auch von einem Kontinuum zwischen Macht und Gewalt aufder einen Seite und Freiwilligkeit und Liebe auf der anderen Seite gesprochenwerden. Dies gilt für die unternehmensinternen Bundesstrukturen genauso wie fürdie Bundesstrukturen, in denen Unternehmen operieren. In der Mitte dieses Kon-tinuums finden sich u.a. Verträge zum wechselseitigen Vorteil, aber auch all jeneMechanismen von externer und interner Kontrolle. Wir finden darin all diejenigenElemente wieder, die auch im Stufenmodell von Kohlberg verhandelt wurden.Spezifisch für die christliche Weltdeutung ist das Vertrauen darauf, dass Gottmit Hilfe all jener Steuerungsmechanismen sein weltliches Regiment ausübt. Dies                                                     122 Vgl. die analoge Argumentation in Kap. 9.4.4.123 Vgl. zu McCoy oben S. 344 und zum Berufsverständnis in lutherischer und puritanischer TraditionWeber 1920/2000, 170-174 und Fetzer 2003a, 67-69. Eine weitere Differenz dieser beiden Tradi-tionen besteht in der Frage nach den Autoritäten von Gesetz und Evangelium im weltlichen Regi-ment. Denn das lutherische Motiv, dass der usus civilis legis nur von einer zentralen Autorität aus-geübt wird, zusammen mit der Unterschätzung vertraglicher Strukturen, passt sehr gut zur Thesevon der „Sozialismusaffinität des Protestantismus“, wobei sich diese Affinität auch um eine Affi-nität zu einem demokratischen Sozialismus halten sollte, dessen Realisierbarkeit hier nicht weitererörtert werden muss. Zur These von der Sozialismusaffinität vgl. Graf 1992. Die Kritik von Huber(1992) an Graf geht mehr auf die Flüchtigkeit der Traditionslinie ein, die Graf von Wichern bis zurIdee einer „Kirche im Sozialismus“ rekonstruiert und mit den Traditionen des westdeutschen Link-sprotestantismus gleichsetzt. Hubers inhaltliche Replik mit Bezug auf die kommunitaristische Tra-dition deutet darauf hin, dass er die Covenant-Theologie zumindest noch nicht als Überwindungdes Gegensatzes von individualistischem Freiheitsverständnis und antikapitalistischer Gemein-wohlrhetorik sieht. Ob Hubers Konzept der kommunikativen Freiheit diese Alternativen wirklichüberwindet, kann hier nicht abschließend beurteilt werden.



364 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischkann dann auch von marktwirtschaftlichen Wettbewerbsordnungen gesagt wer-den. Doch selbst wenn wir darin Gottes gnädiges Welt-erhaltendes und leitendesWirken sehen, so kommt dieses – mit Niebuhr gesprochen – nur in gebrochenerund stets unvollständiger Form in den Blick. Die Bundesstrukturen nationaler und internationaler Ordnungen sind stetsunvollständig. Kruegers Argumentation bezüglich des Vorzugs marktwirtschaftli-cher Ordnungen im Rahmen einer aktiven Zivilgesellschaft und demokratischkontrollierter Regierungen kann m.E. sehr wohl geteilt werden. Dies ist ein relati-ver Vorzug. Für die internationale Ebene bedarf es einer extrem positiven Deu-tung, bereits zum jetzigen Zeitpunkt solche Strukturen zu erkennen – allenfallsansatzweise in Initiativen wie dem Global Compact und anderen Initiativen derUNO.Die offene Frage ist: Wessen Berufung wird und kann es sein, der existieren-den Handelsordnung (GATT – WTO) eine bisher nicht vorhandene Wettbe-werbsordnung an die Seite zu stellen? Wie werden kollektive Selbstbindungsme-chanismen in ökologischen Fragen etabliert? Wer kann auch nur ansatzweiseElemente distributiver Gerechtigkeit in der einen Weltgesellschaft verankern?Derzeit sind dafür fast ausschließlich Selbstbindungsstrategien zu erkennen.12.4.3 Selbstbindung, Liebe und gute WerkeFreiwillige Selbstbindung in der Orientierung an universalen Prinzipien steht imStufenschema von Kohlberg ganz oben. In der christlichen Tradition steht an glei-cher Stelle die voraussetzungsfreie liebende Zuwendung zum Nächsten. BeideInterpretationsmuster teilen die normative Höherordnung von Selbstbindung bzw.Liebe gegenüber der Reaktion auf externen Druck. Beide beinhalten Universalität.Liebe in reformatorischer Tradition ist Antwort auf den einen universalen Gna-den-Bund Gottes. Ein Unterschied besteht im Übergang von dieser absoluten Ori-entierung zur konkreten Verantwortung im Relativen. An der Stelle, an der dieDiskursethik über die praktische Ergänzung des Diskursprinzips durch ein Ver-antwortungsprinzip nachdenkt oder in Aporien gerät, wenn die Idee des universa-len Diskurses in einen prinzipiell unendlichen Stakeholder-Dialog überführt wird,macht auch die christliche Tradition einen argumentativen Sprung, indem sie an-nimmt, dass in der Zuwendung zum jeweils Schwächsten, in den „geringsten Brü-dern und Schwestern“, in der berühmten umstrittenen Option für die Schwachender universalistische Charakter der christlichen Ethik am besten zum Ausdruckkommt.Im Horizont des Relativen haben auch Barmherzigkeit und Liebe eine sozialeFunktion. Dies kommt – Hermans Argumentation folgend124 – in der gelegentlichvollzogenen Übertragung der Rechtfertigungslehre in den Modus des Handelnsnicht hinreichend zum Ausdruck. Dann erscheint Selbstbindung in der Liebe nurexpressiv und nicht in ihrer sozialen Funktion. „From a covenantal perspective,self-binding has value insofar as it conduces to building relations of mutual trustand regard. The sacrifices of self-interest that Luther recommends need to be lo-                                                     124 Ganz analog argumentiert aber auch Rendtorff 1990, 90f.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 365cated within a strategy aimed at transforming those who violate the covenantthrough exploitative or manipulative behavior.“125Die soziale Funktion einseitiger Selbstbindungsstrategien richtet sich auf denAufbau vertrauenswürdiger Bündnisse. Dies erfordert immer wieder die Unter-brechung der Reziprozitätslogiken. Beginne mit Vertrauen (Kooperation) undbinde dies in eine Strategie ein, in der Vertrauen zu wechselseitiger oder besser:triadischer Bindung wird. In Anlehnung an die Unterscheidung des usus civilislegis vom usus theologicus legis wäre dies als usus civilis evangelii zu bezeich-nen.Ausschließlich von Selbstbindungsstrategien gute Bundesstrukturen zu er-warten – im privaten, im politischen, im ökonomischen, im wissenschaftlichenBereich – widerspricht in krasser Weise nicht nur der ökonomischen Vernunft,sondern auch der lutherischen Tradition. Die Wahrscheinlichkeit, auf wahreChristen zu treffen, die sich in der Nachfolge Jesu lieber schlagen lassen als ge-schlagen zu werden, die sich in der Liebe für den Nächsten gegebenenfalls aufop-fern und ganz sicher nicht opportunistisch die spezifischen Investitionen des Ver-tragspartners ausnutzen, schätzte Luther sehr gering ein. In dieser Skepsis kann ervon kaum einem Ökonomen übertroffen werden. In weltlichen Zusammenhängenist eben nicht von Vertrauen, Liebe und Weitsicht als Grundmomenten menschli-chen Handelns auszugehen, sondern eher von Eigenschaften, die denen des homooeconomicus täuschend nahe kommen: Hochmut, Trägheit, Lüge126. LutherischeEthik wird daher solche Ordnungsstrukturen präferieren, die trotz Eigennutzori-entierung der Akteure zu einer am allgemeinen Wohl orientierten Sozialstrukturbeitragen. Es gibt gute Gründe dafür, dass dies solche Ordnungen sind, die denHomo-oeconomicus-Test bestanden haben. Es gibt wenig Gründe, hierin einenwesentlichen Unterschied zwischen individuellen und korporativen Akteuren zuvermuten.Gleichwohl hält die christliche Weltsicht an der Unwahrscheinlichkeit, aberMöglichkeit und in sozialer Hinsicht Notwendigkeit individueller und kollektiverSelbstbindung fest. Gottes weltliches Regiment determiniert nicht, sondern istoffen für individuell und kollektiv wahrgenommene (jeweils kontingente) Aufga-benverantwortung. Interpretationen der Marktwirtschaft, welche mit angst-erzeugenden Bildern die gute Ordnung enger wechselseitiger Bindung, die häufi-ger als Gesetz denn als Evangelium erfahren wird, zu einem vollständig determi-nierenden System hochstilisieren, dürften damit nicht kompatibel sein.127 Lutherhat wahre Christen für seltene Vögel gehalten. Vermeidet man die personalisti-sche Aufteilung in Christen und Nicht-Christen, so ist doch festzuhalten, dass diefreie Selbstbindung, das in diesem Sinne „gute Werk“, eine seltene Erscheinungenist und von außen nie vollständig als solches identifizierbar wird. Aktivitäten ne-                                                     125 Herman 1997b, 272.126 So hat Karl Barth die Grunddimensionen der Sünde ausgelegt. Der Ökonom würde sagen: Egois-mus, Faulheit, Opportunismus.127 Hierzu neigt z.B. Karl Homann, wenn er die These vertritt, der Marktteilnehmer müsse – bei-spielsweise auch als Quasi-Monopolist – hinter jedem Baum einen Konkurrenten vermuten. Aller-dings ist unklar, wie dann überhaupt noch Wettbewerbs- oder ordnungspolitische Strategien mög-lich sein sollten. Insofern besteht m.E. innerhalb der Homann’schen Konzeption noch Klärungsbe-darf.



366 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischben den klar zugeschriebenen Berufsaufgaben und Verantwortlichkeiten bleibendie mögliche und im dynamischen Prozess des ständig neuen Covenanting not-wendige Ausnahme. Man kann hier Luthers Rat – aus etwas anderem Zusammen-hang – anwenden: „Gute Werke soll man tun ... sofern dadurch deines Berufesund Standes Werke nicht versäumet noch verhindert werden.“128 Der barmherzigeSamariter ist dafür das bleibende Leitbild. Während Priester und Levit unter Re-kurs auf ihre Unzuständigkeit ihrem Berufswerk nachgingen, hat der Samariter inkontingenter Weise eine zusätzliche Verantwortung übernommen, um anschlie-ßend aber sofort seinem eigentlichen Berufe wieder nachzugehen. Die nicht mehrvon ihm Selbst wahrnehmbare Verantwortung vergaß er nicht, durch geeigneteStrukturen zu substituieren.12912.4.4 Theologische Orientierungsmuster: Selbstbegrenzung,Vertrauensaufbau, NächstenliebeTheologische Ethik liefert keine Checklisten guter christlicher Unternehmensfüh-rung – zumindest in der Tradition evangelischer Ethik verbietet sich solche Ge-setzlichkeit. Die Tradition der Zwei-Regimenten-Lehre betont die Unterscheidungzwischen dem Relativen und dem Absoluten einschließlich seiner Beziehung imHandeln Gottes. Verantwortung im weitesten Horizont des Gottesbundes ist stetsnur relative und kontingente Verantwortung gegenüber anderen Geschöpfen.Theologische Ethik wird daher kritisch darauf hinweisen, wenn einzelne Ver-antwortungsrelationen absolut gesetzt werden. Die Shareholder sind nicht letzteInstanz der Unternehmensverantwortung. Aber auch der Kunde ist nicht König.Daraus ergibt sich eine gewisse Nähe zu den Stakeholder-Konzepten, weil derPlural der Verantwortungsrelationen gegenüber Kunden, Mitarbeitern, Anwoh-nern usw. zumindest auf die Relativität der einzelnen Beziehung hinweist.Aber: Individuelle und kollektive Subjekte sind in ihren Fähigkeiten des Ver-stehens begrenzte Subjekte. Die Position Gottes oder die Identifikation mit demuniversellen Diskurs ist beiden verwehrt. Der universale Stakeholder-Diskurs hatseine theologische Parallele im universalen Bund Gottes mit seiner Schöpfung.Diesem Bund können geschichtliche Bundesbeziehungen stets nur in konkreterund begrenzter Weise entsprechen. Der Versuch und der Anspruch, in und vorjeder Handlung alle potentiellen Folgen für alle möglicherweise direkt oder indi-rekt Betroffenen zu reflektieren, ist nicht nur aus Gründen begrenzter Ressourcenunmöglich. Dies entspräche auch der Identifikation des moralischen (individuellenoder korporativen) Subjekts mit der Position Gottes. Die Verantwortung im Ange-sicht des Absoluten ist daher immer die Verbindlichkeit konkreter Verantwort-lichkeit. Nicht nur das Individuum hat seine – stets neu zu interpretierende – Beru-fung. Auch Unternehmen können und müssen im Rahmen spezifischer Zweckset-                                                     128 Luther 1522/1910 (=WA 10/1/1), 413. Diese Forderung ist durchaus parallel zu der Insistenz, mitder Friedman darauf hinweist, dass „gute Taten“ nicht mit dem Geld anderer bezahlt werden sollen.Vgl. oben Kap. 7.6.129 Rückblickend betrachtet könnte dies als extrem langfristig angelegte Public Relations Strategie derSamariter beurteilt werden, welche die „Marke“ Samariter in nicht mehr bilanzierbarer Weise auf-gewertet hat.



Kapitel 12: Unternehmensverantwortung im Horizont der Bundesethik | 367zungen konkrete Verantwortung übernehmen. Die risikoreiche Selbstfestlegungauf bestimmte und bestimmbare Aufgaben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft ineinem sich vielleicht doch global entwickelnden Bundesprozess wechselseitigerwettbewerblicher Kontrolle ist unumgänglicher Teil des Dienstes am Gemeinwohlund insofern „vernünftiger Gottesdienst“.Diese Selbstbegrenzung, die übrigens auch für staatliche Organisationen emp-fehlenswert ist,130 impliziert die Anerkennung der eigenen Relativität. Diese kannauch in darstellender Weise zum Ausdruck kommen. Beispielsweise ist der Ver-zicht auf Sonntagsarbeit durch ein Unternehmen ein mögliches und zumindest inDeutschland kulturell etabliertes Mittel, die Begrenztheit des eigenen Unterneh-menszwecks zum Ausdruck zu bringen. Als Mittel hierfür ist auch der Verzichtauf Sonntagsarbeit kein Selbstzweck. Sofern dieser mit guten Gründen beschränktwerden soll, ergibt sich die Frage, welche funktionalen Äquivalente die Selbstre-lativierung des Ökonomischen dann zum Ausdruck bringen können. Andernfallskann der (aufgrund positiver Heuristik: sicher irrige) Eindruck entstehen, als wür-de sich hier die Selbstverabsolutierung des Ökonomischen Bahn brechen.Werden aus christlicher Sicht Unternehmen nach dem Modell von Bundes-schlüssen gedacht, so kann die Unterscheidung der beiden Regimente auch in derUnterscheidung von äußerem und innerem Bund131 zum Ausdruck kommen undTeil der Unternehmenskultur oder Unternehmensverfassung werden. So hat auchPawlas in seinem Versuch, „Martin Luthers Beiträge zu einer Unternehmens-ethik“ zu erheben, argumentiert: Der mögliche Versuch, Mitarbeiter mit einerUnternehmenskultur zu vergewaltigen oder ihnen eine ethische Gehirnwäscheaufzuzwingen, die absolute Verpflichtung auf einen relativen Unternehmens-zweck, widerspreche nicht nur menschlicher Würde und Freiheit, sondern sei aucheine Überschreitung des weltlichen Regiments, das sich nicht weiter erstreckendarf als „über Leib und Gut und was äußerlich auf Erden ist. Denn über die Seelekann und will Gott niemand regieren lassen als sich selbst allein“.132In kürzester Form lassen sich diese Überlegungen in drei Orientierungsmu-stern zum Ausdruck bringen:
• Unterscheide das Relative vom Absoluten und bringe die Relativität zur Gel-tung!
• Beginne Kooperationen mit Vertrauen und wirke mit an der Bildung vertrau-enswürdiger Strukturen!
• Auch diese sind relativ: Achte immer auf das Ausgegrenzte!Es ist nicht zu erkennen, warum die Anwendbarkeit dieser Maximen auf Indivi-duen beschränkt sein sollte.                                                     130 Daraus ergibt sich m.E. ein Widerspruch gegen die Hochstilisierung staatlicher Institutionen zuRepräsentanten des Gemeinwohls. Das Gemeinwohl im Singular ist der Bundeszweck Gottes mitseiner Schöpfung. Im Staat als Repräsentanten des Gemeinwohls kommt nicht weniger als die Tra-dition des Gottesgnadentums absolutistischer Fürsten zum Ausdruck; vgl. Fetzer 2003a, 81-87.131 Vgl. Zimmermann 1993, 46-48.132 Pawlas 1991, 384f.



368 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologisch13. Kirchen und Unternehmen als wechselseitigerKontextKirchen als Organisationen sind Teil des weltlichen Regiments Gottes. Auch fürsie gilt: Übernahme von Verantwortung setzt Identifizierbarkeit voraus (13.1).Kirchen haben kein Monopol darauf, die einzigen Bündnisse zu sein, mit Hilfederer Gott durch seinen Geist seine verborgene Führung der Welt vollzieht(13.2.1). Ihre Selbstunterscheidung von Wirtschaftsunternehmen ist eine Unter-scheidung coram mundo und beruht auf den spezifischen Abgrenzungsmechanis-men kirchlicher Gemeinschaften und Organisationen. Die Berufung auf einenspezifischen (göttlichen) Auftrag ist eine spezifische (Selbst-)Verpflichtung bzw.die Anerkenntnis einer spezifischen Verpflichtetheit der Kirchen als ethischerSubjekte (13.2.2).13.1 Kirchen als Subjekte der VerantwortungEine Frage stellt sich abschließend in dieser Untersuchung: Die Frage nach derVerantwortung der Kirchen als Kontext der Unternehmensverantwortung oderumgekehrt: der Unternehmensverantwortung als Kontext der Kirchen. SinnvolleRede von Verantwortung – so wurde in Kapitel 4 nahegelegt – impliziert einemöglichst präzise Angabe des Verantwortungssubjekts. Die Verantwortungsob-jekte sind nicht beliebig, aber entstehen und verändern sich in stets unabgeschlos-senen Kommunikationsprozessen von Verantwortungszuschreibung, Verantwor-tungsabwehr und Verantwortungsübernahme. Das Zweite ist nicht sinnvoll zuthematisieren ohne auf das Erste einzugehen.13.1.1 Wer Kirche sagt, sagt was?Kirche, Einzelkirchen und KirchenverbändeDer Begriff Kirche wurde in den letzten Absätzen stets im Plural angewandt.Darin soll zum Ausdruck kommen, dass es um konkrete Kirchen geht, um dieje-nigen Gebilde, die als solche mit Namen (und Geschichte) erkennbar sind. AlsBeispiele seien genannt: die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKiB),die Evangelische Landeskirche in Baden (EKiBa), die Evangelische Kirche vonKurhessen-Waldeck (EKKW).Die Benennung konkreter Namen ist gerade im Kontext von Kirche heuri-stisch hilfreich, um sprachliche, dann theoretische und schließlich praktischeVerwirrungen zu vermeiden. Am Beispiel des bereits in Kapitel 10 eingeführten



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 369Zitats von Wendland lässt sich dies zeigen. Wendland schrieb: „Wer Kirche sagt,sagt auch Reich Gottes.“ Es ist anzunehmen, dass Wendland damit nicht die fol-gende Aussage gleichgesetzt hätte: „Wer »Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck« sagt, sagt Reich Gottes.“ Zumindest wäre der Terminus „sagen“ dannnäher zu bestimmen – z.B. im Rahmen einer Selbstverpflichtung der »Evangeli-schen Kirche in Kurhessen-Waldeck«, gleichnisfähig für jenen Kirchenbegriff zuwerden, von dem Wendland sagt, dass damit auch „Reich Gottes“ ausgesagt sei.Die Differenzerfahrung zwischen dem Reich Gottes und jener anderen Kirche– in diesem Fall unter Leitung von Bischof Dr. Martin Hein (seit 2000), Sitz derKirchenleitung: Kassel, Rechtsform: Körperschaft des öffentlichen Rechts, Zahlder Mitglieder: 990.000, Zahl der Mitarbeiter: 1.430 (ohne Tochtergesellschaften),Haushaltsvolumen: 113,6 Mio. € (jeweils Stand: 2001) – ist keine spezifische Er-fahrung des 21. Jahrhunderts und sie ist kontinuierlich umstrittenes Thema imökumenischen Dialog.Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat sich im September2001 eine Arbeit der theologischen Kammer der EKD zu eigen gemacht, welcheu.a. dafür sprachliche Empfehlungen enthält. Diejenigen Größen, von denen imFolgenden die Rede sein soll, werden im Text als „Einzelkirchen“ bezeichnet.1Diesen wird (als korporativen Akteuren) Verantwortung zugeschrieben, wenn-gleich in einem Handlungsfeld, welches hier nicht näher thematisiert werdenmuss, weshalb die entsprechenden Inhalte im folgenden Zitat weggelassen sind:„Die Einzelkirchen haben dafür zu sorgen, dass ... Jede Kirche hat dazu mannigfacheMöglichkeiten. ... Sie kann regelmäßige Lehrgespräche mit anderen Kirchen führen. Siekann ihre Bereitschaft ... erklären. Sie kann ... andere Kirchen zu Rate ziehen und ... mitihnen zusammenarbeiten.“2Autor jener Aussagen über Einzelkirchen ist interessanterweise selbst keine Ein-zelkirche. Es handelt sich also um Fremdzuschreibungen von Verantwortung.Denn die Evangelische Kirche in Deutschland, für die der Rat der EKD hier tätigwird, ist nach dem Verständnis in jenem Text eine Kirchengemeinschaft. Im Ver-hältnis zu dieser Kirchengemeinschaft werden die Einzelkirchen allerdings als„Gliedkirchen“ bezeichnet.3„Die EKD ist die erklärte und angemessen geordnete Gemeinschaft von konfessions-verschiedenen evangelischen Kirchen der Bundesrepublik Deutschland. BestimmteKompetenzen und Hoheiten, wie ihre Gliedkirchen sie besitzen, z.B. in Ausbildungs-und Lehrfragen, hat die EKD nicht. So ist sie kirchenrechtlich nicht eine Kirche, wie ih-re Gliedkirchen sind (vgl. I.2.2.)“4                                                     1 „Die einzelnen Gemeinden sind ... meist in einer größeren geordneten Gestalt mit anderen verbun-den: einer ekklesialen Gestalt, die im Folgenden „Einzelkirche“ genannt wird.“ (Kirchenamt 2001,8).2 Kirchenamt 2001, 8. Leider wird auch in diesem Zitat wieder der Terminus Kirche verwandt. Ge-meint sind aber in allen Fällen zweifelsfrei Einzelkirchen.3 Während der Begriff Einzelkirche eine relativ neue Begriffsbildung zu sein scheint, entstammt derBegriff „Gliedkirche“ schon der Grundordnung der EKD.4 Kirchenamt 2001, 14. Der Verweis in der Klammer richtet sich auf den oben schon zitierten Ab-schnitt über die Einzelkirchen, was darauf hinweist, dass die VerfasserInnen tatsächlich eine Iden-tität von Glied- und Einzelkirchen annehmen. Dass solche Identitätsannahmen erst erschlossenwerden müssen, ist selbst schon ein Hinweis auf uneinheitliche und verwirrende Terminologie.



370 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischZu ergänzen wäre, dass die EKD auch staatskirchenrechtlich keine Kirche ist, da-mit auch steuerrechtlich nicht und – unter den Bedingungen der derzeitigen Fi-nanzierungsstruktur der Kirchen – auch in finanziellen Angelegenheiten nicht.5Diese Differenz kommt in der Benennung als Evangelische Kirche in Deutschlandnur unzureichend zum Ausdruck. Die Konstatierung dieses Mangels beinhaltetnoch keinen Vorschlag, in welcher Richtung dieser aufgelöst werden könnte odersollte.6 Die EKD ist auch nicht die einzige Institution, die über längere Zeit mitsolchen Unklarheiten leben muss. Vergleichbare Unklarheiten7 bestehen auch imVerhältnis der Einzelkirchen zu ihren Mitgliedern. Wer sind diese Mitgliederüberhaupt? Die Gemeinden? Oder die individuellen Mitglieder derselben?Die Studie der EKD schafft immerhin wichtige begriffliche Voraussetzungen,um die Fragestellung zu benennen: Gemeinden, Einzelkirchen, Kirchengemein-schaften. Dietrich Ritschl hat die Fragestellung so formuliert:„Will man über Kirche reden, so ist dazu ein Begriff von Kirche notwendig. Und wirdmit dem Begriff von Kirche die soziologisch beschreibbare Gegebenheit von Kirchederart in Deckung gebracht, dass eine Erklärung ihrer Konstitution und Funktion sowieanderer wesentlicher Aussagen über sie angestrebt wird, so ist dazu eine theologischeTheorie notwendig.“8Elemente einer solchen Theorie sind in der Tradition mit Hilfe des altkirchlichenBekenntnisses der »una, sancta, catholica et apostolica«, durch die Vorstellungeiner hierarchisch geordneten Stiftung durch Jesus Christus (in der katholischenTradition) oder durch das Motiv der creatura verbi (in der reformatorischen Tra-dition) versucht worden. Dabei kam es in der reformatorischen Tradition nicht nurzur (polemischen) Unterscheidung von wahrer und falscher Kirche, einer anderenUnterscheidung von sichtbarer und unsichtbarer Kirche u.ä. Welchen Beitrag lei-sten diese Unterscheidungen bei der Aufgabe, die Einzelkirchen sinnvoll in ihrergesellschaftlichen Stellung oder ihrer gesellschaftlichen Funktion theologisch zudeuten? Die Beurteilung von Ritschl lautet in diesem Zusammenhang:„Diese Begriffe, mit denen Theorien von Kirche ermöglicht werden können, bieten kei-nen Ansatz für eine einheitliche Theoriebildung über die Funktion der Kirche und über                                                     5 Der Status der EKD ist am ehesten vergleichbar mit einem Unternehmensverband, z.B. mit derBundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Jedoch liegt der BDA – was oftübersehen wird – ein zweistufiges System zugrunde. Sie ist Vereinigung von Verbänden. Ihre Mit-glieder sind nicht Unternehmen. Nicht vergleichbar ist das Verhältnis der EKD zu den Gliedkir-chen mit dem Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zu den Bundesländern. Vgl. hierzu z.B.Art. 31 GG, wofür sich m.E. keine auch nur annähernde Parallele in der Grundordnung der EKDfindet.6 Die denkbare Bandbreite reicht von einer Umbenennung des jetzigen Kirchenverbandes bis zurAngleichung der Realität an die bereits verwendete Nomenklatur. Hierzu vgl. Ruttmann 1998. DieGründe, die es dafür geben mag, werden allerdings desavouriert, wenn man diese Strukturfragenmit ganz anderen Bestrebungen im Sinne einer „Christ against Culture“-Strategie verbindet, wiedies z.B. geschieht bei Schindel 1998. Der letztgenannte Artikel thematisiert – seinem eigenenUntertitel („Kirche für andere“) widersprechend – gerade nicht das „Wofür“, sondern nahezu aus-schließlich das „Wogegen“.7 Solche Unklarheiten sind nichts spezifisch Kirchliches. Die Diskussionen über die durch unklareAufgaben- und Zuständigkeitsabgrenzung entstehenden Probleme im Rahmen eines föderalenStaatsaufbaus sind Legion. Ein Irrtum wäre die Annahme, dass in Unternehmen und Unterneh-mensverbänden oder in verflochtenen Konzernstrukturen nicht analoge Unklarheiten zu beobachtenwären.8 Ritschl 1988, 168.



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 371ihre Stellung in der Gesellschaft. Eine solche Theorie ist aber dringend nötig, zumindestin unserer Zeit.“9Zunächst sei hier – in Aufnahme der bisher entwickelten Kategorien – ein Inter-pretationsvorschlag unterbreitet.13.1.2 Einzelkirchen im Rahmen des Bundesmodells und derZwei-Regimenten-LehreFormaler Ausgangspunkt sei die „Wurzelmetapher“ des Bundes und zwar in ihrertriadischen Fassung, wie sie bereits in Kapitel 10 eingeführt wurde: das Ich mitseinen Gefährten in Bezug auf eine gemeinsame Sache. Zur Ermöglichung grafi-scher Darstellung vereinfachen wir auf nur zwei Gefährten (G1 und G2) und ihreSache (S). Die Geometrie lässt daraus ein Dreieck entstehen, dessen Verbin-dungslinien mit b1 bis b3 bezeichnet seien.Als Minimalkonsens aller vorfindlichen theologischen Kirchenbegriffe lässtsich feststellen, dass mit einem theologischen Verständnis von Kirche ein Gottes-bezug impliziert ist. Versteht man in erster Annäherung Gott als die „Sache“ derKirche, dann hat dies in Anwendung der oben dargestellten Interpretation derZwei-Regimenten-Lehre als einer fundamentaltheologischen Unterscheidung10eine wichtige Konsequenz:Die Unterscheidung zwischen dem Gottesverhältnis des oder der Menschenund ihren Verhältnissen untereinander liegt zwischen der Ebene, auf der sich Sbefindet (Ebene B), und der Ebene, auf der sich G1 und G2 befinden (Ebene A).
Abb. 10: Formales Schema zur Entwicklung ekklesiologischer ModelleDas aber heißt:

• Kirche in ihrer sichtbaren Gestalt als Einzelkirche, hier mit nur zwei Mitglie-dern, existiert auf Ebene A, d.h. in der menschlichen Welt.
• Diese Ebene ist größer als der Zusammenhang von G1 und G2. G1 und G2werden in ihrem Zusammenhang erst dadurch sichtbar, dass sie sich und ihreBeziehung in irgendeiner Weise von der Umwelt abgrenzen, z.B. durch Mit-gliedschaftsregeln, die Nicht-Mitgliedschaft denkbar machen; durch eine ge-meinsame Bezeichnung für diesen Bund (z.B. Evangelische Kirche von Kur-                                                     9 Ritschl 1988, 168.10 Vgl. Kap. 12.2, v.a. S. 349.

G2SG1 b1 b2b3 Ebene AEbene B



372 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischhessen-Waldeck) u.ä.. Die Einzelkirche wird so zu einem (mehr oder mindergut) identifizierbaren korporativen Akteur.
• Die reformatorische Tradition hat immer darauf Wert gelegt, dass die Gottes-beziehung des Individuums unableitbar vom Gemeinschaftsbezug der Indivi-duen ist. G1 und G2 beziehen sich in den Linien b1 und b2 zwar auf eine ge-meinsame Sache. Aber dieser Bezug ist ihre je individuelle Beziehung undnicht identisch mit der jeweils anderen. Er ist „stricte dictu“ auf der Ebene Aauch nie vollständig zu erkennen.
• Die Beziehung von S und G1 bzw. G2 – dargestellt in den Linien b1 und b2 –können unterschiedlich interpretiert werden: Wie konstituiert sich das Gottes-verhältnis? Geht es nur und ausschließlich von S (Gott) aus? Gibt es einenBeitrag von G1 bzw. G2 hierzu? Aber all jene Interpretationen sind als Inter-pretationen von Ebene A aus formuliert: Wenn sich G1 und G2 über ihreGottesbeziehung verständigen, dann interagieren sie auf dieser Ebene. DieseInteraktion, zu der auch die Ausbildung gemeinsamer Frömmigkeitsformengehört, ist Teil von b3.
• Zu b3 gehört aber noch mehr: Mitgliedschaftsregeln, Identifikationsmerkmale,formale und informale Interaktionsregeln zwischen G1 und G2, all dies bildetein Geflecht, welches mit der Linie b3 extrem vereinfachend dargestellt ist.Mi tg l i edschaf t s rege ln  und  t r i ad i sche  Bundess t ruk turFragt man danach, wie Einzelkirchen auf Ebene A, d.h. in der Gesellschaft, identi-fizierbar werden, so lässt sich dies z.B. mit Hilfe der jeweiligen Mitgliedschafts-regeln durchführen:Die Mitgliedschaft in den großen protestantischen Volkskirchen hat im we-sentlichen zwei Faktoren: Wassertaufe und Verzicht auf einen Austritt – sei esdurch Erklärung oder durch Wegzug aus dem Territorium, für das die jeweiligeEinzelkirche zuständig ist.Diese – zunächst durch Beobachtung entstandene – Rekonstruktion der Mit-gliedschaftsbedingungen entspricht den Vereinbarungen, die 1969 in der EKD fürdie Mitgliedschaft gefunden wurden. Zwar ist dort zusätzlich vom evangelischenBekenntnisstand die Rede. 11 Diese Differenz wird aber – zumindest für den Re-gelfall – wieder eingezogen.12 Auch hat die Erwähnung des Bekenntnisstandesnichts mit einem persönlichen Bekenntnis zu tun, sondern ausschließlich mit derfortgesetzten Mitgliedschaft. Diese endet entweder durch Tod oder durch Erklä-rung des Austritts – üblicherweise beim Amtsgericht. Taufe im Rahmen einer                                                     11 „Innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland wird ... die Kirchenmitgliedschaft durch Tau-fe, durch evangelischen Bekenntnisstand und durch Wohnsitz in einer Gliedkirche der Evangeli-schen Kirche in Deutschland begründet.“ (Amtsblatt der EKD 1970, 2f, zitiert nach Huber 1983,508).12 „Der evangelische Bekenntnisstand ergibt sich in der Regel aus der Taufe in einer Gemeinde evan-gelischen Bekenntnisses, bei Taufen außerhalb der evangelischen Kirche aus der Erziehung in ei-nem evangelischen Bekenntnis nach dem Willen der Erziehungsberechtigten oder aus der Aufnah-me in die evangelische Kirche.“ (Amtsblatt der EKD 1970, 2f, zitiert nach Huber 1983, 508).



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 373evangelischen Gemeinde und Nicht-Austritt oder Nicht-Wegzug konstituieren dieMitgliedschaft in einer evangelischen Einzelkirche, die Gliedkirche der EKD ist.Ein solches Verständnis der Identifikation von Kirche in ihrer sozialen Um-welt durch einen Ritus (Taufhandlung) und einen Nicht-Austritt ist zu allen Zeitenals defizitär empfunden worden. Ist der Bezug auf die gemeinsame Sache damithinreichend zum Ausdruck gebracht? Die Formulierung in der zitierten Mitglied-schaftsdefinition nimmt diesen Mangel auf durch die Formulierung „Zugehörig-keit zu einem Bekenntnis“. Andere haben in der protestantischen Tradition dieKonsequenz gezogen, dass zur Mitgliedschaft in der Kirche ein persönliches Be-kenntnis unabdingbar ist.Interpretiert man dies im Rahmen des o.g. Modells, so bedeutet dies: DieWahrnehmung der Gottesbeziehung durch G1 und G2, ihre Erfahrung und ihrVerständnis am menschlichen Standort wird Teil ihrer Interaktion untereinander.Die jeweiligen Beziehungen b1 und b2 werden Gegenstand der wechselseitig bin-denden Beziehungsstruktur b3. Dies führt zu teilweise sehr engen Selbstabgren-zungen der jeweiligen Bündnisse.Hintergrund dafür ist ein Paradox, welches schon in der Definition des Bun-des bei Niebuhr zum Ausdruck kam. Der Bund bindet die Bundespartner aneinan-der und an eine gemeinsame Sache. Aber die letztgenannte Bindung ist je ihrespezifische Bindung an die gemeinsame Sache. Im Bild des Dreiecks kommt diesdarin zum Ausdruck, dass die Linien b1 und b2 gegenüber der Ebene A, auf derb3 liegt, jeweils mit unterschiedlichen Winkeln abzweigen. Parallel sind dieseLinien b1 und b2 in einem Dreick (per definitionem) nie. Annähernd parallel wer-den sie nur, wenn G1 und G2 eng aneinander rücken. Dies aber ist die grafischeDarstellung für einen annähernd gemeinsamen sozialen Standort, für gleiche Er-fahrungen, ausgedrückt in gleicher Sprache. Für solche engen Gemeinschaften istkennzeichnend, dass sie (auf der horizontalen Ebene betrachtet) häufig eng undausschließend wirken und nur ein geringes Maß von Pluralismus in sich aufneh-men können.Um nochmals die in Kapitel 11.6 eingeführten Begriffe aufzugreifen, ließesich auch formulieren: Gemeinschaftsbildung impliziert eine hohe Nähe zwischenG1 und G2. Die Bindungen zwischen ihnen (b3) sind aufgrund der Standortiden-tität nicht mehr wahrnehmbar. Die Gemeinschaft wird sichtbar in der gemeinsa-men Ausrichtung auf die gemeinsame Sache. Das Gegenbild sind extrem weitauseinanderliegende Subjekte G1 und G2, die Linie b3 ist lang und rückt in denVordergrund. Im theoretischen Extremfall werden die Linien b1 und b2 von b3nicht mehr unterscheidbar. Die gemeinsame Sache erscheint nur noch als Teilihrer Interaktion – als Ausdruck ihrer sie aneinander bindenden Interessen in die-sem rein kontraktualistischen Verständnis.Lassen sich mit diesem triadischen Bild vor Augen die traditionellen refor-matorischen Bestimmungen des Kirchenbegriffs deuten?



374 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischDie  „congrega t io  sanc to rum“ und  der  doppe l te  Ki rchenbegr i f fEvangelische Erörterungen der Kirche setzen üblicherweise nicht bei den Einzel-kirchen ein, auch nicht bei den im obigen Bild als b3 gekennzeichneten Bin-dungsmustern ihrer Mitglieder. Vielmehr beginnen sie beim Wirken des GeistesGottes in der Verkündigung des Evangeliums. So auch der EKD-Text zur Kir-chengemeinschaft.„Im Evangelium vergegenwärtigt sich die in Christus erschienene Gnade und Wahrheitdes dreieinigen Gottes, der durch den Heiligen Geist Glauben schafft, um sündige Men-schen zu rechtfertigen und zu heiligen. Durch solches freies Handeln des dreieinigenGottes wird Menschen die Gnade und Wahrheit des Evangeliums im Glauben gewiss.Sie erfahren die verwandelnde Kraft des Evangeliums in ihrem Leben, das nun in neuenBeziehungen aufleben kann: Versetzt in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gottwerden sie zu Gliedern des Leibes Christi und bilden als solche seine Gemeinde. In die-sem Sinne impliziert der Glaube an den dreieinigen Gott den Glauben an die eine, heili-ge, katholische und apostolische Kirche. Gleichzeitig wissen sich die Glaubenden durchdasselbe Gotteshandeln aber auch beauftragt und verpflichtet, dieser Glaubensgemein-schaft, die sich dem Evangelium verdankt, eine Gestalt zu geben, die ihrem Ursprungund ihrer Eigenart entspricht.“13Ansatzpunkt ist also das Handeln Gottes am Individuum, hier: b1 und b2, welchessekundär in eine Gemeinschaft des Leibes Christi führt. Gleichzeitig wird be-hauptet, dass das Gotteshandeln so geartet sei, dass die zum Glauben Berufenensich verpflichtet wüssten, dieser Glaubensgemeinschaft einen geeigneten sichtba-ren Ausdruck zu geben. Dies entspricht den Formulierungen Martin Luthers imGroßen Katechismus:„Ich gläube, dass da sei ein heiliges Häuflein und Gemeine auf Erden eiteler Heiligenunter einem Häupt, Christo, durch den heiligen Geist zusammenberufen, in einemGlauben, Sinne und Verstand, mit mancherlei Gaben, doch einträchtig in der Liebe, ohnRotten und Spaltung. Derselbigen bin ich auch ein Stück und Gelied, aller Güter, so siehat, teilhaftig und Mitgenosse, durch den heiligen Geist dahingebracht und eingeleibetdadurch, dass ich Gottes Wort gehört habe und noch höre, welchs ist der Anfang hin-einzukommen.“14Die Zugehörigkeit zur Kirche wird nicht auf der Ebene von b3 gesucht, nicht inden Mitgliedschaftsregeln der Kirche, sondern im Wirken des Heiligen Geistes. Indieser Sicht gehört Kirche in den Bereich des geistlichen Regiments Gottes. Die-ses Regiment ist aber coram mundo ein verborgenes Regiment und diese Verbor-genheit überträgt sich auf den Kirchenbegriff.„Nach reformatorischem Verständnis ist die Kirche als congregatio sanctorum, in derdeutschen Fassung: Versammlung der Gläubigen (CA VII) dem weltlichen Blick ver-borgen. M. Luther: abscondita est Ecclesia, latent sancti (verborgen ist die Kirche, ver-borgen sind die Heiligen: De servo arbitrio, 1525, WA 18, 652). ... die durch Wort undSakrament von Gott selbst geschaffene Wirklichkeit des Leibes Christi ist als Gemein-schaft der Glaubenden Gottes Werk und als solches nur dem Glauben zugänglich.“15                                                     13 Kirchenamt 2001, 6.14 Luther 1529/1986, 657.15 Kirchenamt 2001, 6.



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 375Dies führt zwangsläufig zu einem doppelten Kirchenbegriff, der Kirche als pneu-matischer Wirklichkeit und der Kirche als sozialer Größe.16 Daraus folgt: Die Kir-chen als Einzelkirchen samt all ihrer rechtlichen Regelungen, ihrer sichtbaren Ge-stalt in Gebäuden, Handlungen usw. einschließlich ihrer Mitgliedschaftsregeln,sind Teil des weltlichen Regiments Gottes.In der Selbstdeutung der Glaubenden muss es sich dabei nicht um einen Wi-derspruch handeln. Vielmehr wird auf die eine oder andere Weise versucht, dieBeziehungsstrukturen und Interaktionsregeln der Kirche als sozialer Größe so zugestalten, dass sie zu jenem pneumatischen Kirchenbegriff in ein konstruktivesVerhältnis gebracht werden können. Es handelt sich ja auch insofern um keinenWiderspruch, als das weltliche und geistliche Regiment Gottes Wirkungsweisendes gleichen Gottes sind.Dieser Deutung entspricht, dass es möglich war, dass „in den reformatori-schen Kirchen der Frage nach den rechtlichen Merkmalen der Kirchenmitglied-schaft zunächst keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Diese Ver-nachlässigung ... wird auch dadurch gefördert, dass die evangelischen Kirchensich in konfessionell mehr oder minder geschlossenen Territorien entwickeln. In-nerhalb eines Territoriums kann infolgedessen – da und insoweit nur eine staatlichanerkannte Konfession vorhanden ist – weiterhin die Taufe als ausschließlichesund ausreichendes Bestimmungsmerkmal der Kirchenmitgliedschaft gelten. Zu-gleich begründet auch weiterhin die Taufe die Teilnahme am weltlichen Rechts-verkehr.“17 Die historische Entwicklung hat erst im 19. Jahrhundert zur Ablösungvon Staatsangehörigkeit und Kirchenmitgliedschaft und erst im 20. Jahrhundert zueiner rechtlichen und zunehmend auch ökonomischen Selbstständigkeit der Kir-chen geführt.Die Gestaltung der Interaktionsnetze, die oben mit b3 bezeichnet wurden,konnte also zeitweise delegiert und (deshalb?) teilweise in ihrer Bedeutung unter-schätzt werden. Die Einschränkung „teilweise“ resultiert daraus, dass im hier ver-tretenen Verständnis nicht nur organisatorische Regelungen, unterschiedliche per-sonale Funktionen und Ordnungsregeln, sondern auch Riten wie Taufe undAbendmahl oder auch Bekenntnisse als menschliche (mehr individuelle oder mehrgemeinsame) Glaubensäußerungen zu jenen Bundesstrukturen gehören. Dass dieAusgestaltung dieser Bundesstrukturen von Bund zu Bund, von Einzelkirche zuEinzelkirche differiert, sei hier nur erwähnt. Zu verweisen ist z.B. auf die unter-schiedliche Bedeutung kirchlicher Ämter oder auf unterschiedliche Mitglied-schaftsbedingungen in Bezug auf Taufe und Bekenntnis.Einzelkirchen sind spezifische Bündnisse engerer und weiterer Art, die ihreMitgliedschaftsregeln bestimmen und in sich komplexe Interaktionssysteme sind,d.h. Organisationen. Diese Bündnisse können ihrerseits mit anderen Bünden inte-ragieren, übergeordnete Bündnisse schließen usw.18                                                     16 Vgl. in diesem Sinne auch Barth 2001, 670.17 Huber 1983, 501.18 Ein solches Bündnis ist eben die EKD als Kirchengemeinschaft.



376 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologisch13.1.3 Verantwortung und IdentifizierbarkeitWenn Verantwortung als Eintreten-(Müssen) eines Subjekts für ein Objekt be-schrieben wird, so setzt Verantwortungsübernahme zuallererst die Erkennbarkeitals Subjekt voraus. In Kap. 6 wurde dies als Identifizierbarkeit gegenüber anderenSubjekten und als diachrone Identität beschrieben. Identifizierbarkeit über einenlängeren Zeitraum hinweg ist Voraussetzung für sinnvolle Zuschreibung von Ver-antwortung, aber für deren Übernahme. Dies gilt auch für (Einzel-)Kirchen in ih-rem öffentlichen Auftreten. Diese Identifizierbarkeit wird aber durch falsche odermissverständliche Namensgebungen beeinträchtigt. Im Falle der EvangelischenKirche in Deutschland (EKD) besteht der Anschein, als sei dies eine Kirche mitdiversen Untereinheiten. Dies ist – wie dargestellt – nicht der Fall. Solche Unklar-heiten sind als solche kein spezifisch kirchliches Problem. Es geht im Falle derBenennung der EKD um eine – historisch entstandene, kontingente und beim ge-eigneten Kairos aufhebbare – Inkonsistenz kirchlicher Selbstdarstellung.Ein spezifisch kirchliches Problem wäre es jedoch, wenn der doppelte Kir-chenbegriff dazu verleitete, die Identifizierbarkeit (und Steuerbarkeit) der Einzel-kirchen zu beeinträchtigen. Dafür gibt es Anzeichen. Zwei Beispiele seien er-wähnt:
• Die Diskussionen (und Entwicklung) kirchlicher Leitbilder wurde und wirdimmer wieder mit dem Argument konterkariert, die Kirche könne sich keinLeitbild geben. Vielmehr sei ihr dieses (und ihre Identität) vorgegeben. Kirchesei eben Leib Christi.
• Selbst in der Gestaltung von Mitarbeiterbeziehungen wurde gelegentlich diebiblische Beauftragung als Dienstgemeinschaft gegen bestimmte Gestaltungs-formen der Erwerbsarbeit ausgespielt.19Diesen Argumentationen ist gemeinsam, dass der Bezug auf die geglaubte Kirche,die congregatio sanctorum, in theoretisch unkontrollierter und unkontrollierbarerWeise entweder für die Tabuisierung bestehender Regelungen innerhalb der sozialvorfindlichen Kirche und ihrer Regelungsmechanismen verwendet wird oderletztere als eigentlich irrelevant der Diskussion entzogen werden. Wolfgang Net-höfel hat solche Argumentationen in Anlehnung an den naturalistischen Fehl-schluss als sakrale Fehlschlüsse bezeichnet.20Ekkles io log ie  und  Ki rchen theor ieTheologisch steht dahinter eine mangelhafte Unterscheidung zwischen Gottesbe-ziehung und zwischenmenschlichen Beziehungen, zu denen die Beziehungen zwi-schen Organisationen gerechnet werden müssen. Solche theologischen Fehlerwerden durch die übliche Argumentationsrichtung in ekklesiologischen Zusam-menhängen gefördert. Klassische Ekklesiologien gehen – soweit ich sehe – in ih-rer Argumentation nie von diesen Einzelkirchen oder ähnlichen Phänomenen aus.                                                     19 Vgl. Beyer/Nutzinger 1991.20 Nethöfel 1997, 19.



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 377Vielmehr setzen sie bei einem theologischen Kirchenverständnis an, das dieSchwerpunkte seiner Begründung im Verständnis des Glaubens, in der Christolo-gie, in der Pneumatologie, in der Lehre von den Heilsmitteln o.ä. hat. Diese Dar-stellungsmethodik führt dazu, dass diese Ansätze meist nicht bis zu einer konsi-stenten Verortung der Einzelkirchen in der Ekklesiologie vordringen – und inmanchen Fällen auch nicht vordringen können oder wollen.Zwei Beispiele seien – exemplarisch – genannt.21 Wolfgang Huber nimmt zu-nächst Luthers Begriff der congregatio sanctorum auf. Dass damit eine strengtheologische Bestimmung des Kirchenbegriffs gemeint sei, werde von Lutherdurch seine Unterscheidung zwischen geistlicher und leiblicher Christenheit un-terstrichen.22 Und Huber führt fort:„Diese soll nicht etwa einen doppelten Kirchenbegriff im Sinne einer Spaltung zwi-schen unsichtbarer und sichtbarer Kirche einführen, sondern sie soll klarstellen, dass dieirdische Gemeinschaft der Glaubenden über ihre Identität und damit auch über ihreGrenzen nicht verfügt; denn wer »heilig« oder »gläubig« ist, lässt sich an äußerenMerkmalen nicht ablesen. Deshalb wird der Zusammenhang zwischen der sichtbarenGemeinde und der wahren Kirche Jesu Christi nicht durch äußere Merkmale als solche,sondern durch Jesus Christus und sein Wort selbst hergestellt; nur im Glauben kanndeshalb dieser Zusammenhang erkannt und bekannt werden. Die »Kennzeichen« derwahren Kirche werden deshalb auch ausschließlich und konsequent an den Vollzug derVerkündigung und des ihr antwortenden Glaubens gebunden.“23Wovon ist hier die Rede? Kommen in diesem Zitat Einzelkirchen vor? Immerhinentstammt das Zitat nicht einer allgemein ekklesiologischen Abhandlung, sonderneiner intensiven Diskussion über Taufe und Kirchenmitgliedschaft.24 Mit der „ir-dischen Gemeinschaft der Glaubenden“ ist keineswegs eine irdische Korporationoder Versammlung gemeint, sondern genau jene nur im Glauben erkennbare„congregatio sanctorum“. Von dieser, nicht von einer Einzelkirche ist dann auszu-sagen, dass sie über ihre Identität und damit25 über ihre Grenzen nicht selber ver-füge. Im bisherigen Bild interpretiert bedeutet dies: die congregatio sanctorumkonstituiert sich über die jeweiligen Beziehungen b1, b2 und gegebenenfalls wei-terer. Die sich daraus konstituierende Gemeinschaft ist nicht an äußeren Merk-malen ablesbar,26 und daher nie abschließend durch die Mitgliedschaftsregelungenin b3 bestimmt. Genau darin liegt der reformatorische Impuls, den Huber zumEingang seines Aufsatzes anhand einer Formel von Dietrich Bonhoeffer deutlichmacht:„Die Reformation hat die Frage, was die Kirche sei, gelöst von der Frage, wer zur Kir-che gehöre. Das war eine entscheidende Tat. Der römische Katholizismus und die Vor-reformatoren hatten gemeint, die Frage nach dem Wesen der Kirche durch die Bestim-mung ihres Umfanges beantworten zu können. Der reformatorische und insbesondere                                                     21 Ausgesucht wurden zwei Autoren, die intensiv wie wenige andere innerhalb der systematischenTheologie über die sichtbare Gestalt von Kirche in gesellschaftlichen Beziehungen geforscht ha-ben: Wolfgang Huber und Eilert Herms.22 Vgl. Huber 1983, 500.23 Huber 1983, 500.24 Auch an diesen Begriffen ließe sich der doppelte Kirchenbegriff deutlich machen.25 Ist dieser Zusammenhang zwangsläufig?26 Vgl. oben S. 352 zur anthropologischen Seite der Zwei-Regimenten-Lehre.



378 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischder lutherische Begriff sagt zuerst, was die Kirche sei, und lässt die Frage nach denGrenzen der Kirche offen.“27Die Forderung nach einer Kirche der offenen Grenzen und die Feststellung, dassdie geglaubte Kirche ihre Grenzen und Identität nicht in Mitgliedschaftsregelnfindet, führt Huber aber zu verschiedenen Forderungen in Bezug auf den Begriffder Kirchenmitgliedschaft. Die Vermutung, hier würden Aussagen über Mitglied-schaftsregelungen gemacht, die sich auf die sichtbaren Kirchenorganisationenbeziehen, täuscht. Am deutlichsten wird dies an folgender Forderung:„Jeder Begriff der Kirchenmitgliedschaft muss so formuliert sein, dass auch die Zuge-hörigkeit zu anderen Partikularkirchen als Kirchenmitgliedschaft im vollen Sinn aner-kannt werden kann. Auch und gerade hinsichtlich der Kirchenmitgliedschaft gilt, dassKirchenrecht als ökumenisches Kirchenrecht zu formulieren ist.“28Es bleibt unklar, auf welche Größe sich dieser Begriff der Kirchenmitgliedschaftbeziehen soll – insbesondere dann, wenn man bedenkt, dass mit der Mitglied-schaft in den Einzelkirchen Rechte und Pflichten verbunden sind. Soll die Evan-gelische Kirche in Kurhessen-Waldeck ihre Mitgliedschaftsregeln so definieren,dass die Mitgliedschaft in der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern „alsKirchenmitgliedschaft (in der EKKW) im vollen Sinn anerkannt werden kann“ –einschließlich des aktiven und passiven Wahlrechts zu kirchlichen Gremien oderder Pflicht zur Zahlung von Kirchensteuer? Abgesehen von den sich daraus erge-benden Problemen der Doppelbesteuerung sollte deutlich sein, dass ein solchesVerständnis einer „Kirche der offenen Grenzen“ nicht durchhaltbar ist – zumin-dest dann nicht, wenn sich dieser Begriff der Kirchenmitgliedschaft bei Huber aufdie Mitgliedschaft in den Einzelkirchen beziehen sollte. Dies ist aber nicht derFall. Vielmehr wird ständig zwischen dem einen und dem anderen Kirchenbegriffhin- und hergesprungen:„Im Blick auf den Ort der Kirche im Bekenntnis des Glaubens klärt sich, in welchemSinn von einer »Kirche der offenen Grenzen« die Rede sein kann. Die Offenheit derKirche gründet in der Universalität des Heilswillens Gottes (vgl. Mt 28,19; 1Tim 2,4);in ihm hat das Bekenntnis zur »einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche«seinen Grund. Dieses Bekenntnis verbietet eine ausschließende und abschließende De-finition der Kirchenmitgliedschaft; es nötigt aber zugleich dazu, dass Grenzen, die derKirche von außen entgegentreten, im Vollzug des Bekenntnisses anerkannt werden.Dadurch wird eine einheitliche Bestimmung der Kirchenmitgliedschaft gerade unmög-lich. Möglich ist allein die Feststellung von Stufen der Zugehörigkeit zur Kirche; dieseStufen müssen in dem Maß festgestellt und festgelegt werden, wie dies um der Einheitund der Ordnung der Kirche willen unerlässlich ist.“29Im ersten Teil des Zitats ist zweifelsfrei von der geglaubten Kirche als Inhalt desBekenntnisses die Rede. Dieses Bekenntnis verbietet eine abschließende Definiti-on der Kirchenmitgliedschaft in jener geglaubten Kirche. Schwieriger schon ist esim Mittelteil: Der Kontext und die Ausführungen über Bonhoeffer und die Be-kennende Kirche legen nahe, dass es jetzt darum geht, dass in Situationen der Ge-fährdung bisherige Mitgliedschaftsregeln nicht hinreichend sind und durch andere,nämlich Bekenntnisvollzüge, ersetzt oder ergänzt werden müssen. Vermutlich                                                     27 Huber 1983, 489.28 Huber 1983, 512.29 Huber 1983, 512f.



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 379entsteht dadurch ein neuer oder veränderter Bund, in dem auch die Bestimmungder Mitglieder neu vollzogen ist. Die Unmöglichkeit einer einheitlichen Bestim-mung der Kirchenmitgliedschaft bedeutet vermutlich die Unmöglichkeit einer„zeitinvarianten“ Bestimmung der Mitgliedschaft in einer sichtbaren Kirche. DieStufen der Zugehörigkeit können sich auf das eine oder andere beziehen.Diese Vorgehensweise erschwert den sinnvollen Diskurs nicht nur über Ge-staltung und Steuerung von Kirchen als Organisationen, als menschliche Bündnis-se in der Welt. Es erschwert auch die Selbstverpflichtung solcher Bündnisse undjede sinnvolle Rede von deren Verantwortung. Dies ist dann keine organisierteUnverantwortlichkeit sondern theologisch induzierte Unverantwortlichkeit durchdie Unfähigkeit oder Weigerung, die eigene organisationale Gestalt gerade in ihrertheologischen Bedeutung ernsthaft wahrzunehmen. Diese theologische Bedeutungist der reformatorischen Tradition folgend innerhalb des weltlichen RegimentsGottes zu sehen, in den zwischenmenschlichen und interorganisatorischen Bezie-hungen, die nicht außerhalb, sondern innerhalb des Bundes Gottes mit seinerSchöpfung bestehen.Diese Fehler werden eher vermieden, wenn man systematisch bei den vor-findlichen Kirchen einsetzt und dann fragt, ob und inwiefern diese innerhalb desBundes spezifische Funktionen ausüben und ausüben können, wie sie ihre histo-risch wandelbare spezifische Berufung interpretieren und wie sie daraufhin ihreBundesregeln unter Einschluss ihrer Mitgliedschaftsregeln angemessen gestaltenkönnen. Dabei werden wahrscheinlich unterschiedliche Beteiligungsformen sowieunterschiedliche implizite und explizite Verpflichtungsgrade identifizierbar. Sokann auch Hubers m.E. berechtigte Forderungen aufgenommen werden, „Diffe-renzierungen im Begriff der Kirchenmitgliedschaft einzuführen“ oder das Kate-chumenat als eigenständige Form der Mitgliedschaft (ohne Taufe) anzuerkennen.Eilert Herms scheint in seinem Aufsatz „Religion und Organisation“ genauauf dieser Ebene der empirischen und identifizierbaren Kirchen einzusetzen. Erentwickelt zunächst in Anlehnung an die Systemtheorie einen allgemeinen Orga-nisationsbegriff und beansprucht dann, „zu zeigen, was sich ergibt, wenn manversucht, die erfahrbare Kirche als Organisation zu denken.“30 Die Darstellung derOrganisation als Interaktionssystem mit verschiedenen Regeln, u.a. Mitglied-schaftsregeln geschieht aber so, dass an dieser Stelle ausschließlich auf die sy-stemkonstuierende Funktion des Geistes Bezug genommen wird. Die Entschei-dung zur Kirchenzugehörigkeit z.B. werde nicht durch Eintritt oder Austritt (mitoder ohne Taufe) vollzogen, zumindest nicht allein, „sondern durch (die Mitglie-der) nur aufgrund einer vorgängigen anderen Entscheidung, die nicht durch siefällt, sondern sie nur betrifft; nämlich aufgrund der vorgängigen EntscheidungGottes, überhaupt das Evangelium in der Welt laut werden und dessen Wahrheiteinzelnen Menschen aufleuchten zu lassen.“31 Die Entscheidung über Kirchenzu-gehörigkeit falle „im Grunde durch geistliche Zeugung: Ein Mensch begegnet dersymbolischen Darstellung von Ursprung und Bestimmung des Menschseins imWort vom Kreuz und wird – wenn ihm der Sinn und die Wahrheit dieses Wortes                                                     30 Herms 1990, 53.31 Herms 1990, 65.



380 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischdurch den Geist eingeleuchtet, gewiss gemacht wird – durch es in der Tiefe seinerSelbstgewissheit getroffen und verwandelt.“32 Mit diesem Ansatz lässt sich viel-leicht die Mitgliedschaft in jener „congregatio sanctorum“ beschreiben. DieseKirche ist nach reformatorischer Auffassung eine Kirche der offenen Grenzen,wahrscheinlich sogar eine Kirche ohne Grenzen. Im Schlusssatz seines Aufsatzeswird deutlich, dass Herms‘ Ansatzpunkt eben nicht die vorfindlichen Kirchen inihrer sozialen Gestalt sind: „Die unsichtbare Kirche soll in Kirchen erfahrbarsein.“ Schon diese Formulierung zeigt, dass die Kirchen (als Organisationen) nieidentisch sind mit derjenigen Kirche, von deren Erfahrbarkeit vorher die Redewar.Die erfahrbare Kirche nach Herms ist die Kirche, die sich in der glaubendenBegegnung mit dem Evangelium (also in b1 und b2) ereignet. Sein – m.E. voll-kommen berechtigter – Impuls geht dahin, die organisationale sichtbare Gestaltder (Einzel-)Kirchen ernst zu nehmen: als Aufgabe der Glaubenden. Seine Kritikan der hauseigenen Kirchensoziologie der EKD zu Beginn seines Textes geht al-lerdings ins Leere. Diese setze systematisch bei einem modernen33 soziologischenBegriff der Organisation an. Ihr gelinge es aber nicht, dieses Verständnis von Kir-che als Organisation in Verbindung zu bringen mit der Deutung von Kirche ausder teilnehmenden Sicht des christlichen Glaubens. Damit gerate der Zusammen-hang zwischen dem wirklichen und wirksamen Gegenstand des Glaubens und dersozialen Verfasstheit des Glaubens in der erfahrbaren Kirche vollständig aus demBlick. Es ergebe sich der Eindruck, als bestünde zwischen Glaubensinhalt (bzw. –gegenstand) und der Kirche als erfahrbaren sozialen System ein Verhältnis wiezwischen einem stabilen Inhalt und seiner variablen Verpackung.34 Dieser Kritikist entgegenzuhalten: Das „erfahrbare soziale System“ von dem die EKD-Kirchensoziologie redet, sind die empirischen Kirchen, wie sie oben als Einzelkir-chen beschrieben wurden. Deren Mitgliedschaftsregeln ergeben sich nicht ausgeistlicher Zeugung, sondern aus einem empirisch beschreibbaren Ritus nebstEintragung in die Kirchenregister. Herms‘ Beobachtung ist richtig: Die Kirchen-soziologie hat zu wenig Mut, zu einer theologischen Deutung ihres Gegenstands-bereichs, den empirischen Kirchen, weiterzugehen. Doch auf welche theologi-schen Deutungen soll sich die Kirchensoziologie dabei beziehen? Herms‘ Be-schreibung einer erfahrbaren Kirche kann die empirischen Kirchen nicht sinnvolleinordnen.Es bestätigt sich das Urteil Ritschls, dass diese ekklesiologischen Begriffe –und dazu gehört auch die Vorstellung von der creatura verbi – „keinen Ansatz füreine einheitliche Theoriebildung über die Funktion der Kirche und über ihre Stel-lung in der Gesellschaft“35 bilden können.                                                     32 Herms 1990, 66.33 Zu Recht kritisiert er, dass neuere systemtheoretische Organisationsbegriffe vernachlässigt werden.34 Herms 1990, 52f, Fn. 10.35 Ritschl, 1988, 186.



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 381Die  Einze lk i rche  a l s  Bundessch lussDie Forderung einer einheitlichen Theoriebildung über Funktion und Stellung derKirche(n) in der Gesellschaft kann hier nicht vollständig eingelöst werden. Zuvermuten ist aber, dass der Bundesbegriff dafür besser geeignet ist. Einzel-Kirchen wären dann als Bünde zu beschreiben – nach außen in konkurrierenderund kooperierender Interaktion mit anderen Bünden, nach innen als (möglicher-weise mehrfach differenzierte) Interaktionsstruktur mit Interaktionsregeln, die imeinen Fall mehr und im anderen Fall weniger explizit ausgestaltet sind: Diese rei-chen von rechtlicher Mitgliedschaft bis zur Notwendigkeit spezifischer Einübungund Sozialisation in Riten und religiöse Vorstellungswelten. Alle menschlichenOrganisationen partizipieren an der Fähigkeit zum Bundesschluss und Bundes-bruch. Ihre Bundestreue zu dem einen Bund Gottes mit seiner Schöpfung ist(coram mundo) eine spezifische Selbstverpflichtung und (coram deo) allemal un-zureichend. Dass dabei denen, die aufgrund der jeweils unterschiedlichen Struktu-rierung Funktionsträger oder Repräsentanten (auf jeder Ebene) oder gar Leitungs-personen dieses Bundes sind, besondere Mitverantwortung für die Glaubwürdig-keit dieses Bundes zukommt, ohne dass sie als Individuen damit vollständigidentisch würden, sei hier nur erwähnt.36Die Neigung der Kirchen, sich durch Nicht-Identifizierbarkeit zu versteckenwie Kain nach dem Brudermord unter Berufung darauf, „eigentlich“, „primär“,„letztlich“ jemand ganz anderes zu sein – nämlich der durch Gottes Erwählungs-handeln nicht identifizierbare, unsichtbar wirkende Gnadenbund – ist der Versuch,den menschlichen Standort durch Berufung auf Gottes Handeln zu verlassen. Alssolcher ist dieser Versuch Hochmut, der zur Lüge gegenüber sich selbst und ande-ren führt – und v.a. zur Trägheit, die je eigene Berufung, den je eigenen Auftrag inder Gesellschaft zu identifizieren und diesem in kritischer Selbstbeobachtung (mitinternen und externen Kontrollen) zu folgen.Auf der Ebene des menschlichen Standorts ist Erwählung und Berufung zu-nächst eine (Selbst-)Verpflichtung, auch und gerade dann, wenn diese Selbstver-pflichtung als Verpflichtung auf und durch Gottes Bundeshandeln erfahren wird.Jede Kirche hat Grenzen. Sie bringt ihre eigene Relativität dadurch zum Aus-druck, dass sie sich nicht mit dem Gottesbund identifiziert, und hat daher davonauszugehen, dass Gottes Bundeshandeln auch in anderen Bündnissen Gestalt ge-winnt.
                                                     36 In Übereinstimmung mit Herms 1990, 78f sowie mit oben S. 160 und 241.



382 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologisch13.2 Kirchen als Unternehmen und ihr Beruf13.2.1 Kirchen und Unternehmen: eine wechselseitige InterpretationWie verhalten sich diese Kirchen als Verantwortungssubjekte und Bundesgestal-ten zu Unternehmen, die ja ebenfalls mit dem Bundesbegriff theologisch interpre-tierbar sind? Mit der gleichen Benennung als Bündnisse, als Bundesgemeinschaf-ten, wird deutlich gemacht, dass den Kirchen auch theologisch kein Monopol aufden Bundesbegriff zukommt.Ohne den Monopolbegriff zu verwenden, tendiert Ernst Wolf in diese Rich-tung, indem er Kirche als primäre Verwirklichungsgestalt des Bundes interpre-tiert. Sie sei als exemplarische Institution37 zu erkennen an der Spitze einer Insti-tutionenhierarchie. Diese primäre Verwirklichungsgestalt des Bundes sei demStaat als der sekundären Verwirklichungsgestalt vorgeordnet „und gibt zusammenmit diesem den Rahmen ab, in dem sich die beiden anderen exemplarischen In-stitutionen Ehe und Eigentum realisieren.“38 Brinkmann hat deutlich gemacht,dass diese institutionentheoretische Vorordnung nicht nur spekulativen Charak-ter,39 sondern bei Wolf ihren Grund darin hat, dass der offenbarungstheologischeBegriff des Bundes in einen ordnungstheologischen Zusammenhang gestellt wird.„In der Bestimmung der Kirche als exemplarischer Institution schwingt, was sichzwar nicht direkt institutionentheoretisch, aber dann ekklesiologisch erschließt,das Subjektsein Christi in der Kirche, das nach öffentlicher Darstellung drängt,mit.“40 M.E. mit Recht kritisiert Brinkmann dieses Überschwappen der ekklesio-logischen Begründung in die Institutionentheorie, weil mit ekklesiologischen Be-griffen wie „exemplarischer Institution“ das Missverständnis einer Überordnungder Kirche über den Staat (und alle anderen Institutionen) naheliege. Ein solchesMissverständnis sei durch Ernst Wolfs eigene Fassung der Zwei-Reiche-Lehreund der Königsherrschaft Christi ohnehin ausgeschlossen. Brinkmann empfielt,auf den Begriff „Kirche als exemplarischer Institution“ zu verzichten zugunsteneiner ekklesiologisch verstandenen exemplarischen Existenz der Institution Kir-che.41Übersetzt heißt dies: Die Kirchen sind Bünde unter Bünden im einen BundGottes. Ihr möglicherweise spezifischer Bezug auf diesen Bund Gottes hebt sie alssolches nicht aus der Gemeinschaft aller anderen Organisationen und Bundes-strukturen heraus. Diese Sicht macht es dann auch möglich, historisch und syste-matisch die Interaktion von Kirche und Unternehmen – das sind nicht die einzi-                                                     37 Wolf arbeitet, wie damals üblich, statt mit einem Organisationsbegriff mit dem Institutionenbegriff.Zu Überlappung und Differenz von Institutionen und Organisationsbegriff vgl. oben S. 69. Dieserterminologische Unterschied kann in diesem Argumentationsgang unberücksichtigt bleiben.38 Brinkmann 1997, 254.39 Vgl. Brinkmann 1997, 254 und 247-250.40 Brinkmann 1997, 256.41 Vgl. Brinkmann 1997, 257. Der Begriff Kirche als exemplarische Institution kann – wenn über-haupt – sinnvoll nur auf die wahre, vielleicht erfahrbare, aber immer auch verborgene Kirche gel-ten.



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 383gen, aber die hier interessierenden Bundesgemeinschaften – in den Blick zu neh-men.Die  ekk les iogene  Qua l i t ä t  von  Unte rnehmen(Max L .  S tackhouse)Max L. Stackhouse hat hierzu eine im Detail sicher strittige, aber methodisch undinhaltlich wichtige Rekonstruktion der Ethos-Traditionen moderner Unternehmenvorgenommen.42 Stackhouse identifiziert zunächst die Unternehmung (corpora-tion43) als heute und auf absehbare Zeit entscheidende Organisationsform neuzeit-licher Ökonomie. „Unternehmen (corporations) sind intentional und freiwilligorganisierte menschliche Gemeinschaften, die – wenngleich nicht-staatlich – einebestimmte Verfassung haben, welche ... rechtliche, intellektuelle und technologi-sche menschliche Aktivitäten verbindet, um begrenzte Aufgaben durch komplexeArbeitsteilung zu erfüllen.“44 Im Laufe des 19. Jahrhunderts fand eine fundamen-tale Transformation der sozialen Organisationsformen statt. „Die Unternehmungist nicht mehr nur ein Instrument der Produktion und Verteilung; es ist die domi-nierende soziale Form unserer Periode geworden.“45 Damit ist im Gegensatz zurFamilie, im Gegensatz zu politischer Herrschaft, zu Sprache oder Religion einenicht „natürliche“ Institution zur Vorherrschaft gelangt, die auch keineswegs inallen Gesellschaften zu finden ist. Daraus resultiere auch ein Teil der Kritik an derVorherrschaft jener Organisationsform, weil corporations die gesellschaftlicheBedeutung anderer Institutionen damit einschränken.46 Doch was sind die Alter-nativen? Weder die Familie und der Haushalt noch der Staat könnten oder solltenwieder die entscheidenden Organisationsformen von Produktion und Distributionwerden. Auch der Markt als unpersönlicher Mechanismus, der die Entscheidun-gen unendlich vieler Akteure widerspiegelt, ist für Stackhouse nicht das entschei-dende Charakteristikum unserer Gesellschaft. „Der ökonomische Hauptakteur istheute weniger das Individuum, der Staat oder der Markt als vielmehr die Unter-nehmung.“47 Wir leben nicht in einer „market economy“, sondern in einer „corpo-rate economy“, keiner Marktwirtschaft, sondern in einer Unternehmenswirtschaft.Vor diesem Hintergrund versucht Stackhouse, das spezifische Ethos diesersozialen Form herauszuarbeiten, einschließlich seiner religiösen Ursprungsmo-mente – einerseits aus analytischem Interesse, andererseits weil nur so die künfti-ge Formgebung und Entwicklung beeinflussbar sei. Hierzu führt er verschiedeneStrukturelemente der modernen Unternehmensökonomie auf Wurzeln in der reli-giösen Tradition des Westens zurück: Es sei die Kirche, welche die ältesten Wur-                                                     42 Vgl. zum Folgenden Stackhouse 1993.43 Mit Corporation ist mehr gemeint, als wir üblicherweise mit Unternehmen assoziieren: Ausbil-dungsinstitutionen, Krankenhäuser, Rechtsanwaltskanzleien, Missionsgesellschaften und teilweisesogar Gewerkschaften.44 Stackhouse 1993, 25.45 Stackhouse 1993, 29.46 Stackhouse nennt u.a. folgende Kritiken: Zerstörung bäuerlicher Familienbetriebe, Korrumpierungder Politik – mit neuem Schub durch das Faktum zunehmender internationaler Interdependenz,Unterbrechung natürlicher Lebensrhythmen und Kommerzialisierung der Religion; vgl. Stackhouse1993, 29f.47 Stackhouse 1993, 30.



384 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischzeln für eine Ideengeschichte der Unternehmung liefert – zusammen mit den vonihr rezipierten antiken Mysterienkulten und der Synagoge. Während in den mei-sten Gesellschaften – auch heute noch – entweder Familienbeziehungen oderStaatsformen dominierten, und zwar sowohl über die Religion als auch über dieWirtschaft, beanspruchte die Kirche von Anfang an den Aufbau einer Organisati-on unabhängig von Familienbindung, Bürgerrechten oder Muttersprache. Mit-gliedschaft vollzieht sich durch die Taufe. Die Mitglieder leben unter einem Bund,autokephalisch, verstehen sich als Leib Christi. Die frühe Kirche sei die erste vo-luntary association, die erste NGO.48 Neue unabhängige Organisationen entstan-den durch Klöster und Orden, welche den Verzicht auf Macht und Sexualität vor-aussetzten. In diesen staats- und familienunabhängigen Institutionen für gemein-same Produktion und Konsum liegen – so Stackhouse – die Wurzeln derUnternehmung.Ein weiterer Aspekt ist das (nicht familiäre, nicht staatliche, aber gemein-schaftlich gehaltene) private Eigentum. Stackhouse greift auf die Argumentationvon Duns Scotus zurück, dass in einer Welt, die durch den Sündenfall geprägt ist,ein System von Zurechnungsregeln nötig sei und daher Eigentum am besten auf-grund von Vereinbarungen verwaltet werde, die ihrerseits auf vernünftigen Prin-zipien beruhen. „Das Vertragsrecht, welches Zurechnungs- (oder: Verantwor-tungs-)Gemeinschaften erst formiert, machte das Eigentum moralisch akzepta-bel.“49Im Kulturvergleich lässt sich der unterschiedliche Charakter im Umgang mitZeit mit den entsprechenden religiösen Motiven in Verbindung bringen. Währendz.B. in China die hochentwickelte Zeitmessung das Ziel hatte, das soziale undkultische Leben an kosmologischen Ereignissen auszurichten, diente die striktezeitliche Strukturierung in den mittelalterlichen christlichen Klöstern eher dazu,den Triumph über die Gefallenheit der Welt und die Versuchungen des Fleischeswiderzuspiegeln. Damit konnte sich ein von der Natur unabhängiges nach-bäuerliches Bewusstsein der „nicht-natürlichen“ Zeiteinteilung für die Produktionausbilden, die heute in der hohen Bedeutung von Zeitdisziplin und Pünktlichkeitzum Ethos jedes modernen Unternehmens gehöre.In ähnlicher Weise werden weitere Aspekte einer phänomenologischen Be-trachtung der Corporation mit entsprechenden Traditionen der christlichen Kir-chen- und Theologiegeschichte verknüpft.Zugespitzt lässt sich diese These von Stackhouse so formulieren: Die kultu-rellen und auch moralischen Wurzeln der Corporation liegen im Christentum, ge-nauer: in der Kirche, noch genauer: in der Art und Weise, wie die christliche Reli-gion sich sozial organisiert hat – in der ekklesia. Die Kirche ist sozusagen die Ur-Corporation schlechthin. Stackhouse sieht – durchaus analog zu Max Weber indessen berühmter Studie zur protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalis-mus50 – die Ablösung der genannten Motive von ihren religiös-ethischen Wur-                                                     48 In ihrer Selbstdeutung war sich die Kirche dieser zivilisatorischen Leistung keineswegs immerbewusst. Mit „Gottes Haushalt“ oder „Königreich Christi“ wurden dann wieder familiäre und poli-tische Motive übernommen.49 Stackhouse 1993.50 „Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir müssen es sein.“ (Weber 1920/2000, 188).



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 385zeln. Er formuliert dies in nahezu mythischer Weise: Das Ethos moderner Unter-nehmen und deren Praktiken „sind nahezu universal geworden – in säkularerForm, ohne das Bewusstsein ihrer moralischen und spirituellen Wurzeln. Ohnedieses Bewusstsein sterben die Wurzeln ab; Baal triumphiert und Mammon ge-winnt – zumindest für den Augenblick.“51 Aber seine Konsequenzen sind nichtfatalistisch und bestehen auch nicht in einer Götzenkritik, was angesichts seinerFormulierung naheliegend wäre.Stackhouse sieht vielmehr, dass die großen katholischen und protestantischenTraditionen die Chance – und daher auch Aufgabe – haben, an der Reaktivierungder sittlichen Grundlagen moderner Unternehmen konstruktiv mitzuwirken. Vor-aussetzung oder zumindest hilfreich dafür ist es, wenn sich Kirche und Unterneh-men auf gleicher Ebene begegnen und nicht in einem Über- oder Unterordnungs-verhältnis: „Religion und Geschäft, Kirche und Unternehmung, Ethik und Öko-nomik, Spiritualität und Materialität, das Evangelium und das Ethos derkorporativen Zivilisation sind nicht dasselbe; aber das eine ist die notwendigeFundierung für das andere, und das andere kann einige Werte des einen enthaltenund insofern ein Akteur der Erlösung werden, oder zumindest ein Zeichen derGnade.“52Im Blick auf die gesellschaftliche Ausdifferenzierung lässt sich über Stack-house hinaus formulieren: Die Eigenständigkeit der Kirche und die Eigenständig-keit wirtschaftlicher Organisationen sind zwei Seiten einer Medaille, die dann ih-rerseits wieder in einem Spannungsverhältnis stehen können, weil es eben zweiSeiten einer Medaille sind, aber eben: einer Medaille, nämlich der Ausdifferenzie-rung von Ökonomik und Religion aus Genetik und Politik.Ki rchen  a l s  Organ i sa t ionenDie gemeinsame Basis, die Stackhouse durch seine historische Rekonstruktionbestärkt, lässt sich auch so ausdrücken: (Einzel-)Kirchen und Unternehmen sindjeweils (mehr oder minder gut identifizierbare) Organisationen, d.h. mit spezifi-schen Abgrenzungsmechanismen versehene Interaktionssysteme. Auf dieser Basisbesteht die Möglichkeit wechselseitiger Lernprozesse, wie sie (in allerdings teil-weise sehr einseitiger Lernrichtung53) in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts un-ter dem Stichwort „Unternehmen Kirche“ eingesetzt hat. Dieser zielte darauf ab,unternehmerisches und ökonomisches Know-How für die Kirchen als Organisa-tionen fruchtbar zu machen.Befürworter haben dabei regelmäßig betont, dass es nicht darum gehe, diechristliche Botschaft zu ökonomisieren oder in irgendeiner Weise zu verändern.Es gehe nicht um das Evangelium als Produkt: das sei vollkommen in Ordnung.Vielmehr müsse dessen Verpackung und Marketing neu und besser gestaltet wer-den. Kritiker dieses Prozesses hegten immer wieder Zweifel daran, dass Inhalt undForm so voneinander abgelöst werden könnten. Dieser Zweifel implizierte die                                                     51 Stackhouse 1993, 38.52 Stackhouse 1993, 37.53 Stackhouse‘ Ausführungen zielen auf den gegenläufigen Lernprozess.



386 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischWarnung vor einer Verfälschung der christlichen Botschaft. Dass es im kirchli-chen Prozess des Lernens von Unternehmen nicht um eine Revision theologischerGehalte gehen könne – darin sind sich Befürworter und Gegner der „UnternehmenKirche“-Bewegung einig. Gerade vor dem Hintergrund der Ausführungen vonStackhouse ist in der Tat fraglich, ob Form und Inhalt tatsächlich strikt zu trennensind. Doch muss es keine „Verfälschung der christlichen Botschaft“ bedeuten,wenn in diesen Lern- und Kommunikationsprozessen auch theologische Fragen inein neues Licht rücken.Ki rchen  a l s  Unte rnehmenIm Rahmen eines Aufsatzes zur Unternehmensethik aus lutherischer Sicht54 unter-suchte Herman die Bedeutung von Vertrauen im wechselseitigen Interpretations-prozess zwischen Managern und Mitarbeitern. Einerseits machte er deutlich, dassin der lutherischen Tradition letztes Vertrauen nur Gott zukommen könne. Inweltlichen Beziehungen und insbesondere ökonomische Austauschbeziehungen,wie sie in Unternehmen üblich sind, basierten Vertrauensbeziehungen immer auchwesentlich auf instrumentellen Bewertungen. Unternehmen und Mitarbeiter be-werten sich wechselseitig relativ auf bestimmte Zwecke. Daher gebe es auchgrundsätzliche Differenzen zwischen den Bewertungsprozessen in Unternehmenund Kirchen und daraus resultierend unterschiedliche Formen des Vertrauens.Wie die folgenden Ausführungen zeigen, hat Herman hier den theologischen Kir-chenbegriff der congregatio sanctorum verwendet, wovon für das hier anzuzielen-de Argument aber abgesehen werden kann.„Operating under the pressures of a market economy, management and employees areconstrained to value each other according to economic criteria, that is, impersonally andinstrumentally. A congregation of the church, in contrast, is organized not by a means-end rationality oriented to particular economic ends, but by what might be termed an„ontological“ rationality toward an inclusive, salvific vision ... Church members relateto one another not around economic exchanges, but around a set of beliefs and symbolicpractices reflecting that vision. The intrinsic rather than instrumental worth of the indi-vidual usually receives emphasis.“55Der Unterschied liege letztlich im Gottesbezug, in der Bewertung relativ zu demeinen gnädigen Gott. Dieses Motiv kommt nicht selten in Diskussionen zwischenKirchen- und Unternehmensvertretern zum Ausdruck, besonders wenn die Ge-rechtigkeit Gottes „ohn all Verdienst und Würdigkeit“ in der Rechtfertigungslehredem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit gegenübergestellt wird. Diese Differenzsieht auch Herman:„Under conditions of creaturely finitude, neither management nor employees have theluxury of valuing and trusting each other relative to the „all in all.“ Such expansive va-luing is reserved for symbolic sacramental events, as when managers and workersworship in the same church and experience those occasional intense experiences oftranscendence, moments when they are empowered proleptically to trust all creation.“56                                                     54 Herman 1990.55 Herman 1990, 359.56 Herman 1990, 360.



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 387Die substantielle Differenz dient bei Herman aber nicht dazu, auf die Grenzen derVergleichbarkeit hinzuweisen. Im Gegenteil: Er sieht die Möglichkeit, dass Un-ternehmen und Kirchen voneinander lernen können. Im Blick auf Unternehmenergäben sich aus diesem Lernprozess Grenzen der Instrumentalität, Achtung derWürde der Mitarbeiter auch jenseits ökonomischer Rentabilität und die Begren-zung der reinen Austauschlogik durch Kriterien der Gerechtigkeit.57 Aber es kön-ne auch einen umgekehrten Lernprozess geben.„On the other hand, the instrumental valuing out of which trust is constructed within thecorporate context can serve to remind us that the value God places upon us even withinthe church is not exclusively intrinsic or merely personal. ... Instrumental valuing is notby its nature contrary to divine purposes. A principal message of Jesus in all fourGospels is that we are servants engaged in building up the kingdom. Just as God in thecontext of the church values us as laborers in the vineyard, so God in the context of acorporation values us at least in part for our utility toward economic ends larger thanour personal welfare.“58Instrumentelle Bewertung und Zielorientierung sind – nicht selbstbezüglich, son-dern auf einen gemeinsamen Zweck bezogen – in dieser Sicht ebenfalls kein prin-zipieller Gegensatz zwischen Kirchen und Unternehmen.Greift man diesen Gedanken auf, so zeigt sich, dass in jeder Hinsicht des bis-herigen Verständnisses Kirchen adäquat als Unternehmen bezeichnet werdenkönnen: als identifizierbare Organisationen, d.h. mit spezifischen Abgrenzungs-mechanismen versehene Interaktionssysteme, die mit Zielsetzungen verknüpftsind, welche außerhalb des Selbsterhalts der Organisation liegen.59 In den meistenKirchen wird zumindest verbal akzeptiert, dass die Kirche als Organisation nichtfür sich selber da ist, sondern mit einem Auftrag versehen ist, der dabei in seinerkonkreten Gestalt durchaus strittig sein kann. Nicht nur Unternehmenspraxis, son-dern auch kirchliche Praxis erweckt demgegenüber gelegentlich den Eindruckreiner Selbstzwecklichkeit.Dies wird unangemessen verstärkt, wenn die Definition von Kirche alszweckfreie Versammlung der Gläubigen mit ihrem Auftrag verwechselt wird. Indiese Richtung argumentiert beispielsweise Gräb-Schmidt, für die in Aufnahmevon Herms gilt: „Die Kirche ist zwar eine Organisation, aber kein Unterneh-men.“60 Ein Element der Differenz sei die Zielorientierung in Unternehmen:„Ziele werden festgelegt und Strategien entwickelt nach errechneten Mustern, diesich zweckorientiert an der Zielkonstellation bemessen.“61 Abgesehen davon, dasshier eine sehr spezifische und teilweise idealisierte Sicht von Unternehmen heran-gezogen wird, kommt es dann zur m.E. unstatthaften Übertragung der Struktur derRechtfertigungslehre, d.h. des Gottesverhältnisses, auf die Kirchen als Organisa-tionen. Denn Gräb-Schmidt fährt fort:„Es ist genau diese Zielkalkulation, die außer Acht gelassen werden muss, soll nicht derkirchliche Auftrag fremden Zwecken untergeordnet werden. Zweck der Verkündigung                                                     57 Inhaltlich kann hier an die Ausführungen von Krüger zu Kriterien der Productive Justice verwiesenwerden.58 Herman 1990, 360.59 Vgl. oben S. 68.60 Gräb-Schmidt 1999, 74.61 Gräb-Schmidt 1999, 75.



388 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischdarf nichts anderes sein als Verkündigung. Diese darf auch nicht sogleich instrumentali-siert werden in »Glaubensentwicklung«, denn auch Glaubensentwicklung gehört zu densekundären Dingen, die den »Nutzen des Menschen« bezeichnen und gegenüber demeigentlichen »Lobpreis« zweitrangig sind.“62Diese und ähnliche Argumentationen beinhalten m.E. kategoriale Fehler. DieAblehnung einer Unterordnung unter fremde Zwecke wird gleichgesetzt mitZweckfreiheit überhaupt. Verkündigung des äußeren Wortes ist nicht Selbst-zweck, sondern soll die Erfahrung der inneren Begegnung mit der gewissmachen-den Wahrheit des Evangelium ermöglichen, welche dann in der Tat nicht als Pro-dukt herstellbar ist. Deswegen und in dieser begrenzten Hinsicht sind Kirchennicht nur als Organisationen, sondern eben auch als Unternehmen zu betrachten.Die Argumentation, Kirchen seien in irgendeiner Hinsicht inkommensurabel zuUnternehmen, ist daher abzulehnen.Trotzdem ist natürlich zu fragen: Gibt es zwischen der DaimlerChrysler AGund der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck keine Unterschiede? Abge-sehen davon, dass die Eruierung der empirisch feststellbaren Gemeinsamkeitenund Differenzen ein aufschlussreiches Forschungsprojekt darstellt,63 sind im Fol-genden die differentiae specificae der Kirchen als Unternehmen zu thematisieren.13.2.2 Beruf und Berufung der Kirchen als UnternehmenEinzelkirchen sind – so wurde argumentiert – mit guten Gründen als Unterneh-men zu verstehen. Dies setzt selbstverständlich einen weiten Unternehmensbegriffvoraus, wie er in Kapitel 3 in der Auseinandersetzung mit ökonomischen und or-ganisationstheoretischen Definitionen entwickelt wurde. Jenseits der definitori-schen Fragen erhebt sich ein anderes Problem: Lassen sich die Kirchen, wenn sieden relativ jungen Unternehmensbegriff in ihr Selbstverständnis aufnehmen, nichteine andere als die ihnen gemäße Logik vorgeben? Meines Erachtens ist dies dannund genau dann eine ernstzunehmende Gefahr, wenn die Kirchen in ihren Lern-prozessen aufhören, auch nach den spezifischen Differenzen zu fragen, wenn sieaufhören, ihre jeweiligen Bundesregeln selbst zu definieren – mit der Freiheit, alldas bei anderen zu lernen, was als hilfreich von anderen gelernt werden kann,64 –und wenn sie aufhören, nach ihrem spezifischen Auftrag im Bundesprozess Gotteszu fragen. Diese Spezifika sind konstruktiv herauszuarbeiten. Die Verweigerunggegenüber neuen und produktiven Anleihen bei den ökonomischen Wissenschaf-ten ist dagegen kein Garant dafür, dass Kirchen „bei ihrer Sache“ bleiben odernoch besser „zu ihrer Sache“ kommen. In kürzester Weise lässt sich dies anhandder jeweiligen Abgrenzungsmechanismen typischer Wirtschaftsunternehmen undder verschiedenen Kirchen-„Unternehmen“ sowie der jeweiligen Berufungendeutlich machen.                                                     62 Gräb-Schmidt 1999, 75.63 Vgl. Fingerle/Preissler 2000.64 Kirchen haben dies zu allen Zeiten getan: Man sieht dies an den purpurnen Roben katholischerKardinäle genauso wie an der weltlichen Amtstracht protestantischer Pastoren. Am deutlichstensieht man dies an der Übernahme staatlicher Verwaltungsstrukturen in kirchlichen Organisationen.An der Sakralisierung dieser Strukturen sieht man auch, dass Kirchen wie andere Organisationendie Fähigkeit des Lernens verlieren können.



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 389Abgrenzungsmechan ismenKirchen haben, dies wurde bereits oben deutlich gemacht, spezifische Mitglied-schaftsregeln und damit Abgrenzungsmechanismen. Dabei wird im Einzelnenunterschiedlich bestimmt, ob die Unterscheidung von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit durch die Annahme von Gottes voraussetzungsloser Zuwendung inder Kinder-Taufe geschieht, welche Bedeutung die aktive Annahme dieser Zu-wendung in Bekenntnis und Lebensführung hat, ob die Mitgliedschaft mit Ex-kommunikation oder Austritt endet oder ob sie unwiderruflich ist usw. Diese undweitere Fragen werden von Kirche zu Kirche unterschiedlich bestimmt und ver-schiedene Arten von Kirchen lassen sich u.a. daran unterscheiden. Jedenfalls sinddie Mitgliedschaftsregeln in den meisten Fällen nicht durch Einlage von Kapitaloder durch Arbeitsverträge begründet.Selbstabgrenzung durch Mitgliedschaftsregeln ist in Kirchen wie in Wirt-schafts-Unternehmen kein hinreichender Maßstab der öffentlichen Selbst-Identifikation. In den Kirchen gehört zu dieser Identifizierbarkeit als Kirche imUnterschied zu Wirtschaftsunternehmen die direkte oder indirekte Beziehung aufeine Überlieferungstradition, welche das Gottesverhältnis des Menschen in be-stimmter Weise explizit macht. Wie genau diese Beziehung auszusehen hat, wasalso einen Verband zur Kirche macht, darüber bestehen zwischen den verschiede-nen Kirchen unterschiedliche Definitionen. Auch dies Definitionen sind immervorläufig und zeitgebunden. Sie sind Antwort auf Erfahrungen in Gegenwart undVergangenheit. Sie sind Ausdruck der Suche nach Indizien dafür, was – vom je-weiligen menschlichen Standort aus betrachtet – eine Kirche zur Kirche macht.Denn wie jeder korporative Akteur sind auch Kirchen nicht die Aggregation vonGläubigen, sondern werden wesentlich durch das jeweilige Interaktionssystembestimmt. Dieses will gestaltet sein.In den evangelischen Kirchen werden die notwendigen Minimalbedingungenin den beiden notae ecclesiae gesehen, der „rechten Verkündigung des Evangeli-ums und der evangeliumsgemäßen Feier der Sakramente“, wie der EKD-Text zurKirchengemeinschaft formuliert. Auf die mit dieser Formulierung verbundenenSchwierigkeiten muss hier nicht im Detail eingegangen werden.65 Jedenfalls ist sieAusdruck der menschlichen Suche – insbesondere in der Zeit der Reformation –nach einer Übereinstimmung zwischen Zweckbestimmung der Kirche und ihrennotwendigen internen Regelungen und gehört daher zum Traditionsbestand derPartikularkirchen, die sich in diese spezifische Tradition stellen.Fraglich ist, ob es gut ist, die Formulierungen jener partikularen Tradition alsUnterscheidungsmerkmal für Kirchen und Nicht-Kirchen anzuwenden. Für denhypothetischen Dialog mit heutigen autonomen Kirchen, die dem ÖkumenischenRat der Kirchen beitreten möchten, hat Dietrich Ritschl eine andere pragmatische                                                     65 Indem man den Inhalt der christlichen Überlieferungstradition in den Begriff des Evangeliumszusammenfasst – später präzisiert durch „Evangelium von der Rechtfertigung“ – und der Verkün-digung das Attribut „rechte“ beistellt, stellt sich erst die Aufgabe der Auslegung jener Bedingun-gen. Sachlich ist das unvermeidlich, und es ist eine pragmatische Frage, ob diese Bestimmungenwirklich auf Dauer in ihrer Ausschließlichkeit hilfreich sind. Möglicherweise werden sich dieseBenennungen einmal als gleichzeitig zu eng und zu weit erweisen.



390 | Teil IV: Unternehmensverantwortung theologischSammlung notwendiger Charakteristika zusammengestellt. Danach hört eine Kir-che auf, Kirche zu sein, wenn sie „in allen ihren Teilen und permanent folgendefünf Funktionen nicht mehr ausübt:1. Die Anbetung,2. Das Wiedererzählen der Story von Abraham bis Jesus und bis zur Gegenwart,3. Das persönliche Einstehen für diese Story,4. Das vikariatsmäßige Einstehen für andere Menschen, und5. Die Freiheit, allein die Kirche als Matrix ethischer Kriterienfindung zu se-hen.“66Auch mit Hilfe dieser funktionalen Kriterien könnte die Unterscheidung zwischenKirchen und Wirtschaftsunternehmen getroffen werden – vielleicht besser.Die  Berufung  der  Ki rchen :Themat i s i e rung  des  l e tz tgü l t igen  BundesAufgrund ihrer spezifischen Abgrenzung haben Kirchen also die Möglichkeit, ihreIdentität selbst unter Berufung auf die christliche Überlieferung zu interpretieren.Daran müssen sie auch festhalten. Denn greift man das Verständnis der gestuftenDeutungsebenen von McCoy auf, dann thematisieren Kirchen die umfassendsteDeutungsebene, den umfassenden Bund, in dessen Kraftfeld alle anderen Bindun-gen einbezogen sind. Dass sie den Bund Gottes mit seiner Schöpfung explizit ma-chen, macht sie aber nicht zu Trägern dieses Bundes, sondern macht die Themati-sierung jenes umfassenden Bundes zu ihrem spezifischen Bundeszweck, zu ihrerspezifischen Aufgabenverantwortung, zu ihrem Beruf.Diese Möglichkeit der Selbstabgrenzung anhand des jeweiligen Verständnis-ses jenes umfassenden Bundes, interpretiert unter Berufung auf eine religiöseÜberlieferung, haben Unternehmen im Normalfall genauso wenig wie Völkeroder Staaten. Ihre Selbstdeutung bezieht sich nicht auf „die umfassendsten Hori-zonte der Glaubenswirklichkeit“, sondern auf die „in der Mitte liegenden Ziel-und Wertvorstellungen, die das Handeln lenken“ oder auf Nützlichkeitserwägun-gen.67Knüpft man an die traditionellen Formulierungen der protestantischen Tradi-tion an, so wäre dies so zu formulieren: Die besondere Identität der Kirchen be-steht darin, dass sie sich verpflichten, besser: sich verpflichtet sehen, als weltlicheInstitutionen Anwälte und Vertreter des geistlichen Regiments Gottes zu sein.Darin sehen sie ihren spezifischen Beruf.Gegenüber Gott sind alle Berufe und Werke und Organisationen gleich; ge-genüber den Menschen bemessen sie sich allein nach ihrem sozialen und politi-                                                     66 Ritschl 1988, 169. Die Formulierung des letzten Kriteriums könnte so verstanden werden, dassdiese Freiheit bedeute, ethische Urteilsbildung könne sich auf die in kirchlichen Milieus vorhande-ne Sach- und Urteilskompetenz zurückziehen und müsse sich nicht ständig in Adaption und Aus-einandersetzung mit den wissenschaftlichen und sozialen Entwicklungen vollziehen. Diese Inter-pretation stände in eklatantem Widerspruch zu Ritschls Konzeption und wäre ein Missverständnis.Die Explikation dieses Kriteriums im Kontext des Zitats zeigt, dass Ritschl mit dieser Freiheit zu-allererst das regelmäßige Stellen der Korrespondenzfrage (vgl. oben S. 284) meint.67 McCoy 1983, 157.



Kap. 13: Kirchen und Unternehmen | 391schen Nutzen.68 Christen werden diesen sozialen und politischen Nutzen von Kir-chen und Unternehmen im Horizont ihres Verständnisses von Gott und Welt in-terpretieren und in diesem Sinne als Individuen in Unternehmen Mitverantwor-tung für die Verantwortungsfähigkeit ihrer Organisation übernehmen bzw. in ih-ren Kirchen darauf hinwirken, dass diese angemessen als Adressaten der Unter-nehmensverantwortung (Stakeholder) auftreten. 69Deutet man diese Struktur eschatologisch, so lässt sich mit Ritschl formulie-ren: „Die inhaltliche Begründung für den Beitrag der Kirche als eines Teilsystemsam Ganzen der Gesellschaft zu den Aufgaben der Gestaltung der Gesellschaft unddes individuellen Lebens bezieht sich auf einen der Gesellschaft fremden Inhalt:auf Gottes Ziel in der Erwählung, d.h. auf das Reich Gottes.“ Wie auch immerman dies inhaltlich weiter auslegt: Kirchen, kirchliche Gruppen und einzelne Re-präsentanten beziehen sich dabei „auf eine sozial-politisch noch nicht eingelösteVerheißung. Sie reden von einer noch nicht sichtbaren Versöhnung. Nicht nureilen ihre Worte ihren eigenen Taten voraus, sie reden auch von etwas, das Gottnoch nicht getan hat.“70Kirchen sind Teilsysteme der Gesellschaft. Kirchen sind Bünde unter anderenBünden, darunter auch Unternehmen. Sie sind als solche Teil des weltlichen Re-giments Gottes. Indem sie den übergreifenden und nicht abgeschlossenen Bun-desprozess Gottes thematisieren, beanspruchen sie und verpflichten sich, weltlicheAnwälte des geistlichen Regiments Gottes zu sein.
                                                     68 Vgl. Duchrow 1983, 509.69 Ausgangspunkt dabei ist eine Interpretationsleistung. Die dabei zugrundezulegenden Interpretati-onsmuster von Christ and Culture (vgl. Kap. 11) sind strittig. Die Synode der Evangelischen Kir-chen in Deutschland 2001 hielt es z.B. für notwendig, folgenden Passus in ihre Kundgebung aufzu-nehmen: „Die Kirchen müssen klarstellen, dass sie die transnationalen Konzerne ... nicht als Wi-dersacher (sic!), sondern als Partner betrachten, die ... des kritischen Dialogs bedürfen.“ DieNotwendigkeit solcher „Klarstellung“ weist darauf hin, dass das Widersachermodell des „Christagainst Culture“ die kommunikative Oberhand gewonnen hatte. Vgl. Kirchenamt 2002, 562 mitden Kommentaren von Fetzer 2003b und Segbers 2003.70 Ritschl 1988, 174.





Zusammenfassung





Kap. 14: Corporate Responsibility & Responsible Church | 39514. Von der „Corporate Responsibility“ zur„Responsible Church“Die Bedeutung von Unternehmen für die Entwicklung der gegenwärtigen Gesell-schaften zeigt sich unter anderem in den Diskussionen über Corporate Social Re-sponsibility und Corporate Citizenship1, über Methoden und Standards des Wer-temanagements2, in Entwicklung und zunehmender Akzeptanz des DeutschenCorporate Governance Codex3 und nicht zuletzt in der jüngst wieder aufge-flammten Diskussion über ein Unternehmensstrafrecht. Diese Entwicklungenknüpfen implizit oder explizit an ein Konzept der Unternehmensverantwortungan. In drei Zugängen wurde dieses Konzept untersucht:Nach Problemstellung und methodischen Vorbemerkungen wurde in Teil IIdie Frage erörtert: Ist die Rede von Unternehmensverantwortung kohärent mög-lich und ist sie für die gesellschaftliche Praxis empfehlenswert? Naturgemäß wa-ren dafür ausführliche begriffliche Klärungen nötig. Erst darauf aufbauend konn-ten in Teil III die im eigentlichen Sinn wirtschaftsethischen Fragen erörtert wer-den: Wie weit reicht die Verantwortung von Unternehmen im Allgemeinen undunter marktwirtschaftlichen Bedinungen im Besondern? Wie und wie weit sollenUnternehmen sich auf die externe Zuschreibung von Verantwortung einlassen?Wem gegenüber sind Unternehmen verantwortlich? Welche Rolle spielen dabeidie Eigentümer oder die sogenannten Stakeholder? Gibt es auch eine Verantwor-tung derer, welche von außen eine weitergehende Verantwortlichkeit von Unter-nehmen einfordern? Wie lässt sich die Verantwortungsfähigkeit von Unternehmenfördern? Wie verhalten sich Selbstbindung und Fremdbindung, Freiwilligkeit undäußerer Anreiz zueinander? Was bedeutet in diesem Zusammenhang die populärgewordene Rede von Corporate Citizenship? In Teil IV schließlich wurde dasThema gleichsam neu aufgerollt unter einer spezifisch theologischen Perspektive.Ob und gegebenenfalls wie können die Vorstellung der Unternehmensverantwor-tung und die damit verbundenen Aspekte theologisch rezipiert werden? Welchetheologischen Modelle gibt es, die einen Beitrag zu den in Teil III erörterten Dis-kussionen erwarten lassen? Sind hierfür alle in gleichem Maße geeignet? Undwelches Licht fällt von diesen Überlegungen auf die Kirchen, die um ihres Auf-trags willen auch ihre Verantwortung in einer arbeitsteiligen Gesellschaft wahrzu-nehmen haben?Die im Laufe der Untersuchung entwickelten Thesen sind im Folgenden zu-sammengestellt und mit Verweisen auf Stellen im Text versehen, die einen punk-tuellen Einstieg in die Argumentation ermöglichen. Gleichzeitig soll dabei aufweiteren Forschungsbedarf hingewiesen werden.                                                     1 Vgl. z.B. den Sammelband Behrent / Wieland 2003.2 Mittlerweile wurden auch im europäischen Kontext Standards für Wertemanagement-Systemeentwickelt; vgl. Wieland 2003.3 Vgl. Cromme 2004.



396 | Zusammenfassung1 Unternehmensverantwortung  i s t  denkbar .1.1 Unternehmen (auch) in der moralischen Kommunikation als Verantwor-tungssubjekte zu bezeichnen, beeinträchtigt die kohärente Verwendung desVerantwortungsbegriffs nicht. (116, 142-143, 149-158)1.2 Viele dagegen vorgebrachte Einwände beruhen auf fehlerhaften Argu-mentationen, z.B. Zirkelschlüssen, weisen aber auf mögliche Missver-ständnisse hin. (114, 141)1.21 Unternehmensverantwortung oder allgemeiner: Organisationsverantwor-tung (auch: korporative Verantwortung) darf nicht mit Kollektivverant-wortung gleichgesetzt werden. (112, 115)1.22 Die Verantwortung des Unternehmens ist kein Substitut, sondern einKomplement zur individuellen Verantwortung, z.B. der MitarbeiterInnenoder Führungspersonen. (158-161)1.23 Das Konzept der Unternehmensverantwortung setzt nicht voraus, dassUnternehmen in biologischen und organologischen Bildern als quasi-na-turwüchsige Entitäten vorgestellt werden. (147, 149)1.231 Auf romantisch-organologische Metaphern sollte nicht nur bei Unterneh-men, sondern auch bezüglich anderer gesellschaftlicher Systeme (Familie,Volk, Staat, Kirche etc.) verzichtet und deren theologische Rezeptiondurchgängig kritisiert werden. (278, 281, 122)1.24 Unternehmensverantwortung oder allgemeiner: Organisationsverantwor-tung ist nicht nur ein sprachliches Kürzel für die individuelle Verantwor-tung von (bestimmten oder noch unbestimmten) Individuen in Organisa-tionen. (21, 110)1.241 Die Verantwortung der Organisation ist nicht auf Individuen aufteilbaroder gar reduzierbar. (30, 152)1.242 Der Wahrheitsgehalt der „Kürzelthese“ liegt darin, dass es immer Indivi-duen gibt, die Mitverantwortung für die Entwicklung der Organisationübernehmen, übernehmen können oder übernehmen sollen. Diese Indivi-duen werden damit aber nicht Träger der Unternehmensverantwortung.(160, 241)1.3 Unternehmen können – begrifflich konsistent – auch als Personen bezeich-net werden. Vgl. These 2.3. (134)1.31 Unternehmen sind keine Menschen. Vgl. These 2.31. (159)2 Das  Konzept  der  Unternehmensverantwortung  i s tnütz l i ch .2.1 Das Konzept der Unternehmensverantwortung ermöglicht die genauereKlärung des Verantwortungsproblems und überwindet partiell das Verant-wortungsparadox. (28, 119)2.11 Mit dem Konzept der Unternehmensverantwortung können Verantwor-



Kap. 14: Corporate Responsibility & Responsible Church | 397tungsobjekte identifizierbaren Subjekten zugeschrieben werden, die sonstnur als Wirkungen kumulativer und interdependenter Handlungen be-schrieben werden könnten. (33-34, 80, 97)2.12 Die Frage nach der individuellen Verantwortung wird präzisiert. DieÜberlastung des Individuums wird vermieden, weil für Handlungen desUnternehmens nicht unmittelbar Individuen verantwortlich sind, sondernnach ihrer Mitverantwortung für die Unternehmensstrukturen und dadurchfür die Unternehmenshandlungen gefragt werden kann. (31, 120)2.2 Die Rede von Unternehmensverantwortung trägt nicht zur Verantwor-tungsdiffusion bei, sondern ermöglicht die genauere Klärung von Verant-wortungsstrukturen. (26, 116-119)2.21 Unpräzise Rede von Verantwortung – ohne Nennung von Verantwortungs-subjekt und/oder -objekt – erschwert die Klärung von Verantwortungsrela-tionen. Dass solche unpräzise Rede häufig vorkommt, ist kein Spezifikumder Rede von und über Unternehmensverantwortung, sondern gehört zumVerantwortungsproblem überhaupt. (81, 95-98, 265)2.211 Der präzisen Rede dient eine möglichst klare Bestimmung der Akteure,von deren Verantwortung die Rede ist oder denen Verantwortung zuge-schrieben wird. (29, 31, 88)2.212 Der präzisen Rede dient z.B. die Unterscheidung auf der Objektseite zwi-schen retrospektiver Verantwortung (z.B. für Handlungen oder deren Fol-gen) und prospektiver Verantwortung (z.B. für Aufgaben). (21, 91, 98f,117)2.22 Unternehmenskritik, wenn sie (erweiterte) Unternehmensverantwortungeinfordern will, aber auch Selbstverpflichtungen von Unternehmen, solltenebenfalls präzise sein. (191, 228)2.23 Theologische Verantwortungsethik fokussiert häufig auf individuelle Men-schen oder auf den Menschen als Abstraktum und vernachlässigt die Ver-antwortungsdiskurse zugunsten der Normbegründungsdiskurse. (267-273)Daher fehlen notwendige Vorarbeiten für kirchliche Stellungnahmen zuunternehmensethischen Fragen. Dies trägt zu unpräzisen Verantwortungs-zuschreibungen bei. (29, 267, 270)2.3 Es ist nicht empfehlenswert, Unternehmen als Personen zu bezeichnen.Vgl. These 1.3. (137-139)2.31 Menschenrechte gelten nicht für Unternehmen. Vgl. These 1.3.1. (138,254)3 Unternehmensverantwortung ist theologisch rezipierbar.3.1 Theologische Unternehmensethik als Reflexionsdisziplin untersucht Mo-tive und Semantiken der christlich-religiösen Tradition und entwickelt vor-handene Interpretationsschemata (285-289) in Bezug auf Unternehmen undihre Verantwortung weiter. (284, 291, 294ff)



398 | Zusammenfassung3.2 Die Kategorien der föderaltheologischen Tradition (322) sind zur theologi-schen Interpretation korporativer Akteure besonders geeignet (324f, 328,333f), auch dann wenn letztere sich selber nicht in christlich-theologischenKategorien beschreiben. (337)3.21 Die Kategorie des Bundes integriert vertragstheoretische und kulturelleAspekte. (324, 328-332)3.3 Nur der eine Gottesbund ist un-bedingt (333, 353), aber nicht statisch.(340, 391)3.31 Unternehmen gehören zum eschatologisch zu verstehenden weltlichen Re-giment Gottes. Daraus ergibt sich ihre religiöse Bedeutung. (354, 355)3.32 Auch Kirchen gehören zum weltlichen Regiment Gottes. (375)3.321 Zu den Bundesregeln von Einzelkirchen gehören neben Mitgliedschaftsre-geln (z.B. Taufe und Nicht-Austritt) auch Interaktionsregeln und die histo-risch sich ausprägenden und verändernden Frömmigkeitsformen, Bekennt-nisse etc. (371, 375)3.322 Auch Einzelkirchen unterliegen der theologischen Norm, sich selbst nichtzu verabsolutieren, sich nicht mit dem einen Gottesbund zu identifizieren.(381, 382)3.33 Von Wirtschaftsunternehmen unterscheiden sich Kirchen durch spezifischeAbgrenzungsmerkmale. (390)4 Verantwortung  i s t  e ine  Zuschre ibung.4.1 Verantwortung ist (immer) eine Zuschreibung: entweder eine Fremd- odereine Selbstzuschreibung. Dies gilt für Individuen wie für Unternehmen.(19-25)4.2 Die zuschreibenden Akteure sind nicht Inhalt der Verantwortungszuschrei-bung, zumindest nicht notwendigerweise. (93, 226)4.21 „Verantwortung wofür“ und „Verantwortung wem gegenüber“ sind inter-dependente Fragen und deshalb umso deutlicher zu unterscheiden. (224)4.3 Inhalte der Verantwortungszuschreibung werden in stets unabgeschlosse-nen Kommunikationsprozessen bestimmt und verändert. (99-101)4.31 Fremd- und Selbstzuschreibungen können auseinanderfallen. Dies ist Aus-gangspunkt für Klärungsprozesse. (100, 188f,192)4.32 Klärungsprozesse über die Zuschreibung von Verantwortung finden mittelsverschiedener Kommunikationsmedien statt. (20, 51, 166-170, 221)4.321 Marktpreise sind Ergebnis eines solchen Klärungsprozesses im Rahmeneines bestimmten Kommunikationsmediums. (186)4.33 In christlicher Sicht sind Inhalte der Verantwortungszuschreibung nie ab-schließend bestimmt. (365)4.4 Verantwortungszuschreibung (Fremd- und Selbstzuschreibung) hat eineVergangenheits- und Zukunftsdimension. (21, 107, 120)



Kap. 14: Corporate Responsibility & Responsible Church | 3994.41 Selbstzuschreibung (Übernahme) von Verantwortung bedarf eines relativkonsistenten Interpretationsschemas in Bezug auf die soziale Umwelt(Antwortcharakter der Verantwortung). (289)4.42 Die Kommunikation von Verantwortung setzt eine von außen wahrnehm-bare diachrone Identität des in Frage stehenden Verantwortungssubjektsvoraus. (142) Wenn eine psychophysische Identität fehlt, kann die dia-chrone Identität durch geeignete Maßnahmen gewährleistet werden – beiUnternehmen (158, 161, 226f) und bei Kirchen (376)4.43 Für Unternehmen, Kirchen und Individuen (hier trotz vorhandener Kör-perlichkeit) ist die Ausbildung einer verantwortungsfähigen Identität nichtVoraussetzung, sondern Aufgabe. (22, 126, 129, 327) In allen Fällen han-delt es sich um eine Interpretationskontinuität und insofern um eine(Fremd- und Selbst-)Zuschreibung. (227)4.5 Die theologische Unterscheidung zwischen dem Absoluten und dem Rela-tiven impliziert, dass alle Verantwortungsbeziehungen relativ sind undnicht verabsolutiert werden dürfen. (94, 366)4.51 Adressaten und Instanzen der Unternehmensverantwortung sind zu unter-scheiden. (209, 215)4.511 Stakeholder sind Adressaten, nicht Instanzen der Unternehmensverant-wortung. (219-223)4.512 Shareholder sind (spezifische) Stakeholder. (217)4.513 Kirchen können für Unternehmen Stakeholder sein. (25, 218, 385, 391)5 Verantwortungszuschre ibungen se tzen  Interpretat i -ons le i s tungen  voraus .5.1 Fremdzuschreibung von Verantwortung an Unternehmen setzt spezifischeInterpretationen von Unternehmen voraus. (20, 23, 104, 242-245)5.11 Identifizierbarkeit, diachrone Identität und Teilnahmemöglichkeit anmenschlichen Kommunikationsprozessen müssen vorausgesetzt, externeoder interne Determination dürfen nicht vorausgesetzt werden. (116, 142,184, 365)5.2 Die Übernahme nicht fremd zugeschriebener Verantwortung durch Unter-nehmen impliziert eine spezifische Sicht der Unternehmensumwelt. (184)5.21 In den unterschiedlichen Antworten auf die Frage, ob sich Corporate SocialResponsibility (in welcher Form) „lohnt“ (25), kommt daher auch eine ar-gumentativ unterstützbare, aber nicht mehr beweis- oder widerlegbare be-stimmende Weltsicht zum Ausdruck. (365f)5.22 Verantwortung ist ein Korrelat der Freiheit. (260)5.3 Religiöse Deutungen der Gesellschaft, der Kultur und Geschichte, kurz:„der Welt“, können – sofern kulturprägend – die Entwicklung freiwilligübernommener Unternehmensverantwortung unterstützen (oder auch be-hindern).



400 | Zusammenfassung5.31 Als Interpretationsgemeinschaften tragen Kirchen Mitverantwortung fürdie Ausbildung und Verbreitung solcher Interpretationsschemata, welchekonsistente Verantwortungszuschreibung und –übernahme ermöglichen.(291, 293)5.311 Nicht alle Interpretationsschemata sind dafür gleich gut geeignet. (300,305, 310, 314, 317)6 Aufgabenverantwortung  von  Unternehmen i s t  (nur)ze i t -  und s i tuat ionsbezogen  bes t immbar .6.1 Als vier Kerndimensionen der Aufgabenverantwortung, die Unternehmenin Marktwirtschaften typischerweise zugeschrieben werden, können rekon-struiert werden: Verantwortung für materiellen und immateriellen Output,Effizienz, gesellschaftliche Innovationen, Risikoübernahme. (27, 180, 199)6.11 Verantwortungszuschreibungen an Unternehmen müssen – auch aus Grün-den der theologischen Unterscheidung von Relativem und Absolutem – dieBegrenztheit von Unternehmen in Rechnung stellen. (182, 189, 191) Wennimplizit oder explizit die Lösung aller gesellschaftlichen Probleme vonUnternehmen erwartet wird oder alle Missstände ihrem Wirken zugerech-net werden, werden sie faktisch in die Position Gottes erhoben. (187)6.2 Die (externe oder interne) Bestimmung der spezifischen Aufgabenverant-wortung von Unternehmen entspricht theologisch der Frage nach ihremBeruf bzw. ihrem Bundeszweck. (362)6.21 Eine theologische Interpretation dieser Unternehmensverantwortung, dieprinzipiell Marktbedingungen in Rechnung stellt, ist möglich. (356)6.22 Die theologische Diskussion des „Unternehmensberufs“ – und sein Ver-hältnis zu den oben rekonstruierten Kerndimensionen – bleibt künftigerForschung vorbehalten. (359, 363)6.221 Notwendig hierfür ist eine weiter auszuarbeitende theologische Vorstellungvon gesellschaftlicher Arbeitsteilung und von den Prozessen ihrer dynami-schen Transformation. (323, 338-340, 344, 358 , 363)6.222 Die Übernahme von Verantwortung für die Folgen eigenen Handelns unterder Bedingung von Marktrisiken, eine zentrale Dimension der Aufgaben-verantwortung, ist theologisch kaum rezipiert und kommt in kirchlichenStellungnahmen zu wirtschaftlichen Fragen nur unzureichend zum Aus-druck. Auch hier besteht weiterer Forschungsbedarf. (266)6.3 Von Wirtschaftsunternehmen unterscheiden sich Kirchen auch durch ihrenBundeszweck: als weltliche Institutionen Anwälte des geistlichen Regi-ments Gottes zu sein. (390)6.31 Als Adressaten der Unternehmensverantwortung können sich Kirchenpragmatisch nützlich machen. Dabei liegt ihre spezifische Verantwortungin der Kommunikation theologisch begründbarer Orientierungsmuster, z.B.der Unterscheidung des Relativem vom Absoluten, der regelmäßigen Not-wendigkeit des Neuanfangs von Kooperationen und der Achtsamkeit für



Kap. 14: Corporate Responsibility & Responsible Church | 401das jeweils Ausgegrenzte. (367)6.4 Die Erzielung oder Maximierung von Gewinnen ist als Verantwortungszu-schreibung an Unternehmen nicht unmittelbar sinnvoll. Mittelbar ist Ge-winnerzielung ein guter Gradmesser für die ethisch begründbare Aufga-benerfüllung und ein wichtiges Feedbackinstrument. (184-187, 199, 358)6.41 Diese Argumentation setzt spezifische Rahmenordnungen voraus. (184)Dass diese Voraussetzungen nie vollständig vorliegen, ist als solches ineiner unvollkommenen Welt kein Argument gegen die Orientierung amGewinnprinzip, sondern ein Argument gegen dessen Verabsolutierung(187, 364, 366) und für die Mitverantwortung von Unternehmen zur Wei-terentwicklung der Rahmenordnungen. (193, 257f, 364)6.5 Der zu These 6.4 analoge Zusammenhang gilt für die Einhaltung von Ge-setzesnormen und Verträgen. (172)6.6 Die begleitende Reflexion auf die Legitimität des eigenen Handelns gehört– als Verantwortung für die eigene Identität – zu den Verantwortungsdi-mensionen von Individuen wie Unternehmen und kann nicht prinzipiell an„den Markt, die Politik, die anderen“ abgeschoben werden. (196f, 225)6.61 Eine unumgängliche Herausforderung wird diese eigene Identitätsbestim-mung von Unternehmen unter Bedingungen zunehmender Globalisierung.(244)6.62 Die Legitimität der Unternehmenshandlungen hängt jedoch nicht von die-ser Reflexion oder gar ihrer fortwährenden Kommunikation ab. (187, 225)7 Verantwortungszuschre ibung z ie l t  auf  Steuerungs-prozesse .7.1 In der Welt des Relativen bewegen sich die Steuerungsmechanismen defi-nierter Verantwortlichkeiten in einem Kontinuum zwischen reiner Selbst-bestimmung und externer Gewalt (20, 246, 360), theologisch gesprochen:zwischen Evangelium und Gesetz, mit denen Gott auch sein weltlichesRegiment ausübt (usus civilis evangelii und usus civilis legis). (350-352)7.11 Die mittleren Steuerungsmechanismen in diesem Kontinuum, insbesonderewechselseitige Kooperation mittels Vertragsbeziehungen als entscheiden-des Element von Marktwirtschaften, sind theologisch-ethisch bisher unzu-reichend reflektiert. Hier besteht Forschungsbedarf. (348, 351)7.12 Selbstbindung und externe Steuerung ergänzen sich und sind funktionalsubstitutiv. (187, 233, 326, 361)7.121 Externe Steuerung muss Selbstbindung nicht abbauen. Der umstritteneCrowding-Out-Effekt ist situativ ein mögliches Problem. (248-251)7.2 Einseitige Selbstbindung, voraussetzungslose Zuwendung zum Nächstenist in der absoluten Dimension (coram deo) nicht als Selbststeuerung (Ver-dienst), sondern als weltliche Frucht der Zuwendung Gottes (Gnade) zuverstehen. In dieser Dimension ist sie funktionslos. (350, 353)



402 | Zusammenfassung7.21 Die Reflexion auf das geistliche Regiment Gottes war nicht Gegenstanddieser Untersuchung. (352)7.3 In der Weltdimension ist einseitige Selbstbindung kein Selbstzweck, son-dern hat ihre Funktion als immer wieder notwendiges Element zum Auf-bau vertrauenswürdiger Bundesstrukturen. (193, 364)7.31 Die innere Orientierung einer Organisation ergibt sich aus den geschicht-lich geprägten und begrenzt änderbaren impliziten und expliziten Bundes-regeln. (154, 239, 345, 362)7.32 Verantwortungsfähigkeit von Unternehmen ist Aufgabe von Management-prozessen. (120-122, 238)Beim jetzigen Forschungsstand konnte eine theologische Explikation der Unter-nehmensverantwortung nur angedeutet, nicht ausgeführt werden. Insbesondere fürden Zusammenhang von Unternehmensverantwortung, gesellschaftlicher Diffe-renzierung und marktwirtschaftlich-kapitalistischen Systemen fehlen Vorarbeiten,die nicht en passant nachgeholt werden konnten. Jedoch sollte deutlich gewordensein, dass das Denken in (dynamisch evolvierenden) Ordnungen, in Verfassungen,in Organisationsmodellen, in Systemen und Anreizstrukturen in Theologie undKirche neu (oder wieder) eingeübt werden muss, wenn Kirchen nicht nur vonVerantwortung reden, sondern selbst verantwortlich werden wollen. Zu den Feh-lern konservativer Ordnungstheologien muss und darf man dabei genauso wenigzurückkehren wie zu romantisierenden Vorstellungen der Kollektivperson.Das hier durchgeführte Gedankenexperiment zielte wesentlich auf die Be-hauptung, dass die Probleme des Verantwortungsparadoxes moderner Gesell-schaften unter Verwendung der Idee der Unternehmensverantwortung reduziertwerden können – nicht gänzlich, aber deutlich. Wer in wirtschaftsethischen Fra-gen von Verantwortung reden will, dem ist die Ergänzung dieser Rede mit derIdee der Unternehmensverantwortung zu empfehlen.Ausgangspunkt der Argumentation war, dass auf die Verwendung des Ver-antwortungskonzepts nicht verzichtet werden solle. Diese Voraussetzung wurdejedoch nicht begründet und stellt daher auch keine These dar. Über Vor- undNachteile, Kosten und Nutzen, der Beibehaltung des Verantwortungskonzepts imAllgemeinen, in theologischer Ethik und kirchlichen Stellungnahmen im Beson-deren, könnte man sprechen.„Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich ver-steht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen –über sie hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter weg-werfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.) Er muss diese Sätzeüberwinden, dann sieht er die Welt richtig.Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, Ziff. 6.54.
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